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Vorwort.

Die hier zuerst veröffentlichten Papyrusfragmente habe

ich ordnungsgemäss sofort bei ihrem Eintritt in die wissen-

schaftliche Welt mit festem Rufnamen durch den Haupttitel

anmelden wollen: Anonymus Argentinensis. Ich würde mich

freuen, glückte es anderen, ihnen ein avibq Kai TtaTpoOev Kai

toö briuou zu gewinnen. Der weitere Titel soll den Anonymus

in der Hauptsache seines Wesens und seiner Bedeutung

charakterisiren ; a potiori fällt ja jede Charakteristik aus.

Wie er jetzt aussieht, wie ich ihn herausstaffiren zu dürfen

glaubte, wie ich ihn einschätzte und endlich wofür ich ihn

halte und weshalb ich ihn eben nur Anonymus taufen konnte,

darüber berichten die vier Kapitel dieses Buches.

Die neuen Nachrichten, die der Papyrus bringt, greifen

in die verschiedensten Gebiete des öffentlichen athenischen

Lebens ein. Es musste für die Ergänzungs- und Erklärungs-

arbeit eine Reihe von grösseren Einzeluntersuchungen ge-

führt werden; diese jeweilig in die Behandlung der Fragmente

selbst aufzunehmen, war unthunlich: sie hätten den Rahmen

völlig gesprengt. Ich musste mir also den Nothausgang

der Excurse öffnen. Dabei ist denn wohl einiges mit heraus-

geschlüpft, was nicht unmittelbar vom oder zum Papyrus

sprach, aber, wie es meist durch die Arbeit an ihm angeregt

oder gefördert war, bei dieser Gelegenheit auch einmal zu

Worte kommen wollte. Allerdings nicht allem, dem ich es

zugedacht hatte, habe ich schliesslich das Wort geben dürfen.

Die drei Beilagen: 'Antike Zeilen' 'vöuos, ipricpiaua und utto-
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VIII Vorwort.

^ivr|uaTicruö{' endlich'^xri und £viauToq\ welche im 1. und 2. Ka-

pitel angekündigt sind, vermochte ich nicht mehr beizufügen.

Durch mannigfache widrige Verhältnisse hat sich das Er-

scheinen des Buches schon um vier Monate verspätet; die

Gefahr schien mir nahe, dass es nach der frühen Ankündigung

leicht zu spät käme; das sollte um des Beiwerkes willen

nicht geschehen. Auch Hess mich schnellen Abschluss die

Besorgniss suchen, das Buch möchte durch die Hinzufügung

weiterer längerer Beilagen zu anspruchsvoller Umfänglich-

keit anschwellen. Ich hoffe an anderem Orte Gelegenheit

zu finden, von jenen Fragen zu handeln.

Eine besondere Bemerkung habe ich zum 2. Kapitel

zu machen. Ich weiss, es gilt als modern, Ergänzungen in

verstümmelte alte Texte einfach ohne Begründung einzu-

setzen. Da bin ich in diesem Kapitel sehr unmodern ge-

wesen; mir nicht zum Vortheil. Gründe ausführlich darzu-

legen, ist weder bequem noch durchaus angenehm. Denn

die Begründung bietet der Kritik breite Angriffsfläche; die

einfache Lesung stellt sich ihr spitz entgegen, ohne er-

kennen zu lassen, wie tief sie aufgebaut ist. Ich habe den

Leser die Ergänzungen mitfinden lassen wollen; so lernen

beide, Verfasser und Leser, am meisten. Denn wahr ist das

Wort, dass unserer Wissenschaft lohnendste und schönste

Aufgabe die sei, durch Interpretiren ein Document voll ver-

stehen zu machen und so unsere Kenntniss zu mehren.

Die Gefahr braucht sich kein Leser auszumalen, als ob er,

wenn ihn der Verfasser die Ergänzungen mitsuchen lässt,

alle die verfehlten Versuche des letzteren nun auch mit-

durchmachen müsste. Der Weg durch die verschiedenen

Möglichkeiten ist doch nur ein Idealweg, manchmal wohl nur

eine stilistische Form, in welcher Einwendungen und Ein-

fällen vorgebeugt werden soll. Kein Autor wird seine Leser

durch all die Irrwege seiner anfänglichen Ignoranz und Ver-

bohrtheit führen. Ich möchte hier durchaus nicht einzig pro
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Vorwort. IX

domo zu sprechen scheinen: der Gesichtspunkt hat allge-

meinere Bedeutung, und es Hesse sich noch mancherlei über

die nothwendige Verschiedenheit der Behandlung von In-
i

Schriften und Papyri wie über die Unterschiede zwischen

Ergänzungsarbeiten an Dichtern und Prosaikern und wieder

zwischen denen an Historikern, Rhetoren und Philosophen

sagen; auch der Unterschied von Gesammt- und Einzel-

publication erforderte wohl ein Wort. Je nach Fall und

Zweck darf und muss der Weg verschieden gewählt werden.

Es geht auf viele Weisen, wenn allerwegen nur wirklich

gewollt wird. Man soll die eine nicht als die alleinselig-

machende preisen und die anderen verketzern. Feind sind

einander Dogma und Wissenschaft wie Fessel und Freiheit.

Von grösseren litterarischen Erscheinungen ist berück-

sichtigt, was mir bis Ende Februar zu Gesicht kam; aus

späterer Zeit sind nur einzelne Inschriftenpublicationen ver-

werthet. Citate habe ich gern ausgeschrieben, namentlich

aus Inschriften. Ich denke, Moritz Haupt hat einmal gesagt,

der Leser dürfe, um ein Buch zu verstehen, nicht ein

Dutzend anderer nachschlagen müssen. Bei Inschriften ist

das Nachschlagen dank des unglückseligen Zustandes unsrer

epigraphischen Litteratur gar nicht einmal einem jeden

möglich.

Ich habe für directe Hilfe mit Dank der Mühwaltung

zu gedenken, der sich Herr Prof. Dr. U. Wilcken für die

Entzifferung und Beurtheilung der Vorderseite des Papyrus

unterzogen hat; auch Herrn Dr. v. Prott in Athen bin ich

für gefällige Auskunft verpflichtet. Besonders freundliche,

von mir dankbarst empfundene Antheilnahme an längeren

Partieen des Buches hat Herr Prof. A. Michaelis genommen,

auf dessen Veranlassung und liebenswürdige Liberalität die

Beigabe der kleinen Burgskizze zurückgeht.

Endlich noch ein Wort an die beiden Freunde, deren

Namen auf das Titelblatt schauen. Ich hatte ihnen die
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X Vorwort.

i

4

folgenden Seiten zugedacht als bwpov, ehe ich ahnte, dass

sie nur ein dvribuupov werden konnten. Das war um Weih-

nachten. Da hatte es äusserlich schon eine zierliche Ver-

knüpfung, dass der eine uns den Papyrus aus Aegypten

hierher nach Strassburg gebracht hatte und damit Ver-

anlasser dieses Buches wurde, und dass den anderen diese

Blätter wieder im Nilthal suchen mussten. Für diese An-

knüpfung ist es nun zu spät geworden. Aber es war auch ein

anderes, was mich trieb. Ein Zeichen wollte ich ihnen geben

der Erinnerung an unsere gemeinsame Romzeit. Und nun ist's

mir doch lieber, dass ich ihnen jetzt eine Gegengabe bringen

muss, da das gleichzeitige Bekenntniss, dass wir uns dort

unten fanden, doch nur möglich war, weil in jedem von uns

das Bewusstsein von dem, w a s wir dorten fanden, zu klarer

Erkenntniss herangereift war. Ein alter Schriftsteller hat

gesagt, die Freundschaften, die in Athen geschlossen, seien

die festesten. Es ist nicht der eine Ort ; welche Statt immer

Menschen zu gemeinsamem Anschauen des Höchsten für

Menschensein zwingt, die bindet. Wie ein Zeichen dafür,

dass die Saat von damals in jedem von uns nach seinem

Wesen aufgegangen ist, will es mir erscheinen, dass zu

gleichen Stunden das gegenseitige Bekenntniss gleicher Ge-

sinnung nach Wort und Licht sich drängte.

Strassburg i. E., den 1. October 1901.

Bruno Keil.
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Der Papyrus und seine Erhaltung.

Der Papyrus Graecus 84 der Papyrussammlung der

Strassburger Universitäts- und Landesbibliothek 1 ist ein

Fragment einer doppelseitig beschriebenen Papyrusrolle.

Seine Provenienz ist unbekannt ; er wurde gegen Ende des

Jahres 1898 in Kairo auf dem Wege des Alterthümerhandels

erworben. Das Blattfragment misst, in fast rechteckiger

Form herausgebrochen, in der Höhe 0,182 m., welches Mass
nur um wenig hinter der ursprünglichen Höhe der Rolle

zurückbleiben dürfte; seine Breite betragt 0,088 -0,1 m. Es
ist von oben nach unten durchgerissen und setzt sich so

aus zwei ungleichen Theilen, einem schmalen linken und

einem etwa doppelt so breiten rechten Stücke, welche un-

mittelbar aneinander schliessen, zusammen.

Die Schrift ist auf beiden Seiten griechisch. Die an

den horizontalen Papyrusfasern kenntliche Vorderseite trug

Geschäftsnotizen, die Rückseite einen in Columnen geschrie-

benen griechischen Prosatext historischen Inhaltes. Hiervon

umfasst das erhaltene Blattfragraent den rechten Theil einer

Columne zu 26 Zeilen sowie von einer weiteren, rechts

anstossenden, je ein bis zwei Anfangsbuchstaben der fünf

letzten Zeilen. Die Schrift des Recto ist bis auf winzige

Reste nach dem linken Blattrande zu vernichtet, die des

Verso im ganzen gut erhalten; hier sind nur am äussersten

Blattrande links wenige Zeichen und am Ende der Columnen-

zeilen je 3—8 Buchstaben verloschen.

* Vgl. Reitzenstein Monatsb. ,/. Berl. AkaJ. 1899, 857 fr. Hermes 1900

XXXV 79 ff., 602 ff. A. Jacoby Ein neues Evangelienfragment (Strass-

burg 1900).

Keil, Anon. Argem. 1
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2 I. Der Papyrus und seine Erhaltung.

Die Vorderseite zeigt Cursivschrift; das stimmt zu

ihrem praktischen, actuellen Inhalte, den man schon auf

den ersten Blick erkennt. Der Versuch einer genaueren

Lesung stösst dagegen auf bedeutende Schwierigkeiten

sowohl wegen der schlechten Erhaltung der Schrift wie

auch wegen der Schriftformen selbst. Herr Wilcken hat die

Freundlichkeit gehabt, sich mit der Lesung dieser Seite zu

beschäftigen, doch nur so viel Zeit darauf verwendet, wie

nöthig erschien, um einmal dem ersten Eindruck vom In-

halte eine etwas vertiefte Sicherung zu geben und zweitens

für die Datierung paläographische und inhaltliche Indicien

zu gewinnen. Mehr Aufwand an Zeit und Mühe verdienen

diese, in ihrer Trümmerhaftigkeit völlig werthlosen Ge-

schäftsnotizen nicht. HeiT Wilcken las:

2 d]7TÖ \iuucit[o<;] Kai onrö [ . .

.

• *

. ou

. omo . . ££ '. e 1 k[ ] . a . .

.

Aiour|boug Kai . . e

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

f TY\$ auT^ 2

. . W<; £fKp 7TO . . .

ar^ X
s
"to) (=[äpTdßat] l

1
/» xoiviKe<;6, Trupoö [äpiaßat] 2/s) 3

• . K • « • • •

.Kai 'ApTTOK[paT .

.

opupioc; Kai....

Y€vum€w[<;l Ye[ v .
]
o

Wir haben also die Reste einer Abrechnung vor uns.

In paläographischer Hinsicht bezeichnet Wilcken das Tau

in den Gestalten } und 7 jene in XiuuaifoqJ Z. 2, diese in

jf\<; aui| fjs] Z. 6 deutlich auch auf dem Facsimile erkennbar

* D. i. dpraßüjv ttc-vte.

* D. i. aöxrK Wilcken.
f(<

* „In 8 ist ganz deutlich ay
-
"— i'/3 . Ks scheint aber nachträglich über

dem T noch ein anderer Bruch nachgetragen zu sein (denn '/» kann nur einen

Strich haben); es scheint iö zu sein = */«• Wenn ich nicht irre, ist von dem

O etwas zu sehen." Wilcken. Ueber die anderen Siglen vgl. die beiden Tafeln

am Schlüsse von BU. I und zur Erklärung Wilcken Arch. f. Papyrusforsch. I 358.
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Inhalt und Datirung des Recto. Schriftformen des Verso. 3

als besonders bemerkenswerth und als charakteristisch für

die Anfänge der Kaiserzeit. „Man findet j z. B. Wiener Stud.

IV. Taf. aus Augustus Zeit, auch im Atlas Pap. Lond. II. Taf.

10, 2 vom Jahre 14/5 n. Chr., aber auch ebendort vom Jahre

68 n. Chr. Viel später wird es kaum vorkommen, so viel

sich nach der Erinnerung ohne Sammlungen sagen lässt.

Auch die senkrechten Striche über den Brüchen Z. 8 Hl sind

alterthtimlich und begegnen so in ptolemäischen Texten,

während man sie in späteren Zeiten lieber schräg macht //'/.

Auch sonst spricht anscheinend nichts dagegen, die Schrift

dem 1. Jahrhundert n. Chr. und vielleicht der ersten

Hälfte zuzuweisen. Das x* Z. 8 kann in diesem Zu-

sammenhange wohl nur 6 Choinikes bedeuten. Es ist mit

dem Vorhergehenden zu verbinden, also: [Gerste oder dgl.

Artaben] 1 V-* und 6 Choinikes. Auch dies bestätigt die aus

paläographischen Indicien gegebene zeitliche Bestimmung.

Denn diese Art, nach Artabenbrüchen und zugleich nach

Choinikes zu rechnen, ist bisher nur aus der Ptolemäerzeit

und der Zeit des Augustus bekannt geworden. Vgl. Griech.

Ostraka l S. 748 f."

Der Text der Rückseite ist entsprechend seinem Inhalte

in Buchschrift geschrieben. Die Buchstaben in Z. 4—26

stehen senkrecht, sind deutlich und haben im Ganzen ein so

regelmässiges Aussehen, wie eine professionelle Schreiber-

hand es zu geben pflegt. Im einzelnen betrachtet, bieten sie

doch mehrfache Varianten; so sind HKCund besonders &
einigermassen wandlungsfähig, wie das ein Blick auf das

Facsimile besser zeigt, als eine Beschreibung es darthun

könnte. 60 C und €, dessen Mittelstrich an sehr verschiedenen

Stellen in dem Bogen ansetzt, haben keine fest ausgeprägt

runde oder ovale Form; jene überwiegt wohl — besonders

in OPOC Z. 13 tritt sie hervor — , daneben stehen aber die

gestreckten Formen in reichlicher Anzahl, namentlich bei 6.

Das gleichförmige Aussehen beruht besonders auf der gleich-

mässigen Höhe der einzelnen Buchstaben; sie halten sich

mit Ausnahme von P und 0 und einmal X (Z. 26) in gleicher

Schrifthöhe ; die Vertikalhasten jener beiden Zeichen gehen
1*
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4 L Der Papyrus und seine Erhaltung.

stets tief unter die Linie herab. Das Iota nimmt als letztes

Zeichen einer Zeile (13 otI, 15 iroXeiiwI) jene starke und

zugleich gestreckte, die Schrifthöhe nach oben wie unten

überragende Form an, die auch sonst an dieser Stelle in

der Papyrusschrift auftritt. — Compendien ausser in einer

sogleich zu besprechenden Correctur fehlen. Ligaturen sind

selten, häufiger nur bei c\, welches stärkere Neigung zeigt,

mit den folgenden Buchstaben, vorzüglich mit I und P, zu-

sammenzuwachsen. Gegen den Schluss der Columne wird

die Schrift im Ganzen etwas weiter, in den Zeichen oti bvj

Z. 25 und besonders TrpoTe[p]ov Z. 26 im Verhältniss zu den

umgebenden Zeichen so weit, dass man dafür einen äusseren

Grund suchen muss. Der Papyrus war an dieser Stelle,

die heut z. th. ausgebrochen ist, offenbar schon zur Zeit

der Niederschrift des Textes der Rückseite beschädigt, und

der Schreiber wich, wie das oft in Pergamenthandschriften

zu beobachten ist, der schadhaften Stelle aus. In Z. 1—3
nähert sich die Schrift mehr der Cursive. Die Ruchstaben

haben abgeschliffenere Formen, wie man z. B. besonders

deutlich an dem 0 in Trapöevuuva Z. 2 sieht, gehen zahlreichere

Verbindungen unter einander ein und sind mehr nach rechts

geneigt. So wenig diese Verschiedenheit zu übersehen ist,

ebenso wenig berechtigt sie doch zurAnnahme eines Wechsels

des Schreibers. Die Differenzen sind nicht stärker, als ein

und dieselbe Hand sie zu zeigen pflegt, je nachdem sie zur

Cursive hin sich gehen lässt oder zu stilisirter Unciale aut-

strebt 1
. Dass solches Schwanken auch in Texten, welche

von professionellen Schreibern herrühren, nicht fremd ist,

zeigt z. B. der Herondaspapyrus, der sogleich ausführlicher

zu unserem Papyrus in Vergleich gestellt werden wird.

Interpunktion fehlt in dem gesammten erhaltenen Text ; doch

könnten die Trapatpacpai für uns mit dem links fehlenden

Stücke der Columne verloren gegangen sein. An Lesezeichen

ist nur der Strich über den Zahlzeichen t, £9, \<; Z. 4. 22. 25

verwendet ; Z. 20 scheint er in toi t \xiv ausgelassen zu sein

Vgl. jetzt auch die diesbezüglichen Bemerkungen von VVilcken a. a. O. 361.

Digitized by Google



Schrift und Datirung des Verso. 5

(s. Kap. II). — Elision wird in der Schrift ausgedrückt Z. 10

b emvauTniYeiv und Z. 3. 8 uet ern, M6T eiceivov.

Der Habitus des Schriftganzen sowie die Schriftformen

im einzelnen von Z. 4— 26 haben sehr grosse Aehnlichkeit mit

denen einzelner Partieen des Herondaspapyrus. Die Schrift

ist in diesen wohl durchschnittlich etwas weiter gehalten, auch

der Mittelstrich des e setzt nicht immer scharf an den Bogen

an und ist z. th. sehr lang herausgezogen, beides, um
Ligaturen mit dem Folgenden herzustellen; das sind Er-

scheinungen, die im Strassburger Papyrus fehlen: im übrigen

kann man sich des Eindrucks grosser Gleichartigkeit beider

Schriften nicht erwehren, und dieser Eindruck verstärkt sich,

wenn man sieht, dass auch an den Stellen wieder, wo die

Schrift im Herondas sich zur Cursive hin verflüchtigen will,

wie z. B. col. 23 in Z. 15 in ir| Train und 1° »n Y<xpw (Herond. IV

85 f. )
1 eine gleiche Aehnlichkeit mit den mehr cursiv ge-

haltenen Z. 1—3 unseres Papyrus sich einstellt Man muss

also die Niederschrift beider Texte der gleichen Schriftperiode

zuweisen. Den Herondaspapyrus setzt Kenyon jetzt in das

1. Jhd. oder die erste Hälfte des 2. Jhds. und hält diese

Datirung anscheinend unter Zustimmung Wilckens gegen-

über Blass, der, auf orthographische Beobachtungen gestützt,

bis in die Ptolemäerzeit hinauf gehen will, aufrecht.' Jedenfalls

ist der terminus ante quem ca. 150 n. Chr. Andererseits folgt

aus der oben mitgetheilten Datirung der Niederschrift des

Recto 'erste Hälfte des 1. Jhds.j als obere Zeitgrenze ca. 50

n. Chr. Innerhalb des Zeitraumes von 50—150 wird man aber

die Schrift des Verso so viel wie möglich nach oben rücken

müssen. Denn ganz abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit

der Annahme, dass die alten Rechnungsblätter erst nach

mehr als 50 Jahren wieder gebraucht worden seien, haben

1 Ich habe mit diesem Verweis eine zu vergleichende Herondaspartie

andeuten wollen; die Schrift im Herondas ist ja sehr wechselnd. In Vergleich

zu unserem Papyrus treten besonders Col. 14—16. 21—23, ferner 27. 30. 31.

34 u. s. w.

» Kenyon PaJaeogr. 0/ Greek Papyri p. 94 f- Blass ed. Bacchyl. praef.

p. VIII. Wilcken a. a. O. S. 366.
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6 I. Der Papyrus und seine Erhaltung.

Blass' Beobachtungen doch immerhin soviel Gewicht, dass

sie das 2. Jhd. n. Chr. für den Herondastext ausschliessen.

So gelangt man zu dem Ergebniss, dass der Versotext
unseres Papyrus in der zweiten Hälfte des l.Jhds. n. Chr.

niedergeschrieben ist.

Rücksichtlich der Orthographie sind wir für die Datirung

frei, so weit ein so kleiner Text ein Urtheil gestattet. Ein

sicheres i= ei in öck^Xikov Z. 14, wo die Etymologie und antike

Tradition (Et. M. 254,39 ff.) ei erfordern; die falsche Form ist

aber selbst noch in unserer handschriftlichen Ueberlieferung

so verbreitet, dass man den Fehler nicht auf eine Stufe etwa

mit €üp?iaiq u. s. w. stellen kann. Wahrscheinlich stand auch

Z. 7 APICT[IAOY (s. u. Kap. 11). Sonst richtig 6 cnroKeiueva,

8 [neTaKomZjetv eio\ . . €K€i| vov], 10-vauTrrrrttv, 13 Tpinpti. Z. 12 ist

apiovTrcrrov vom Schreiber selbst corrigirt.— Ein ei= I : xctXia 7,

wobei allerdings zu bemerken ist, dass sonst kein F vor-

kommt. - Kein i = n, kein n. = ei. Das i richtig behandelt,

selbst in apxiöajiiocr, welche Form nach den Parallelstellen

bei Harpocr. und Suid. s. v. auch Et. M. 254,42 für 'Apxiödueioc;

herzustellen ist, wo das ei infolge der Vorschrift über die

Schreibung AexfcAeiKÖs eindrang. Kein e = cti, selbst nicht

in Kcuvacr 10. Keine Quantitätsfehler (e : ij, o : w) oder Ver-

tauschung von Tenues und Aspiratae. Das stumme Iota

richtig nach w bewahrt: 6 br|(X)wi 15 twi Tro[X]e[n]wi, begreif-

lichenveise nach n. ausgelassen: 2 npou[v]T[o|. Nicht das

Fehlen von Fehlem, sondern ihr Vorhandensein charakterisirt

eine Schrift. Diese Orthographie kann vom 2. Jhd. v. Chr.

ab wie in jeder Inschrift, so in jedem Papyrustexte, gleichviel

litterarischer oder nicht litterarischer, officieller oder privater

Art, sich finden.' Sie ist von dieser Epoche ab zeitlos.

Im Verhältniss zu seiner Kürze enthält der Text viel

Correcturen; sie sind offenbar alle von der Hand des

Schreibers des Textes selbst. Ueber der Zeile ist 22

d]PlONTT&rO|v corrigirt, wie in Handschriften oft und im

Papyrus der TroXrma 'AGnvaujuv. Ebenso Z. 21 Ö, wo mit dem

1 Vgl. Schweizer Grammatik d. pergam. Inschr. S. 52 ff. 74. Mayser,

Grammatik d. griech. Papyri d. Ptoltmderzeit I (Progr. Heilbronn 1898) S. 23 ff.

Digitized by Google



Orthographie und Correcturen im Verso. 7

weiteren Texte auch die Fortsetzung der Correctur verloren

gegangen ist (s. u.j. Im Texte selbst verbessert der Schreiber

Z. 6 AHMujI aus AHMMI, 22 das £ der Zahl, endlich 24 sind

TT über zwei unkenntliche Buchstaben geschrieben. Diese

Correctur bietet die einzige Abkürzung ; der Zusammenhang
erweist sie als tnv to»v. T'= twv hat der Aristotelespapyrus;

nach demselben müsste auch T' für Trjv geschrieben sein.

Es bleibt ungewiss, ob der Gravis verloschen oder vom
Schreiber vergessen ist. Diese zahlreichen Correcturen lassen

erschliessen, dass wir es mit der Copie eines flüchtigen

Schreibers zu thun haben, nicht mit einem Originalconcept.

Namentlich, dass trotz der Correctur in Z. 6 das unsinnige

AHMujI statt AHAojI stehen geblieben ist, bestätigt die An-

nahme, die schon durch den Ductus der Schrift sich auf-

gedrängt hat und durch weitere Erwägungen (vgl. Kap. IV )

sich noch befestigen lassen wird.

Die Schrift bietet, soweit sie gut erhalten ist, keine

Leseschwierigkeieten. Die theilweis verloschenen oder nur

in Spuren erfassbaren Buchstaben zeigt das Facsimile

besser als eine Transscription es könnte. Es ist deshalb von

der Vorausstellung einer solchen abgesehen worden. Dem
reconstruirten Texte wird sie am Schlüsse des 2. Kapitels

an die Seite gestellt werden, um unabhängigem Lesen

zum Zwecke der Gegenprüfung zu dienen. Ich bemerke,

dass das Facsimile mit den Vortheilen auch die Mängel

aller Nachbildungen bringt und durch Fältchen, Faser-

schatten, Nachdunklung, Löcher des Papyrus auf dem Bilde

leicht Schriftspuren ertäuscht, die dem Originale fehlen. Die

erste mehr orientirende Abschrift nahm Prof. Reitzenstein,

wobei selbstverständlich mehrfach die Anfänge und Schlüsse

der erhaltenen Zeilen und auch einige Stellen im Innern

unklar blieben oder täuschten ; für die hier angenommenen

Lesungen bin ich verantwortlich. Reitzenstein hat bei

der Umschrift naturgemäss einige Ergänzungen vorge-

nommen und zugleich aus dem ihm viermal (Z. 11. 15.

16. 25) begegnenden OTI den epitomatorischen Charakter

des Textes erschlossen. Seine Ergänzungen werden, so-
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8 I. Der Papyrus und seine Erhaltung.

weit es sich nicht um ganz Selbstverständliches handelt,

an den betreffenden Stellen angemerkt werden. Die syste-

matische Ergänzung, welche sich nicht auf die wenigen

Füllungen in dem erhaltenen Texte beschränken kann, wird

im 2. Kapitel versucht werden. Vorbedingung dafür ist die

Feststellung des Umfanges des Nichterhaltenen, d. h. die

Feststellung der ursprünglichen Columnenbreite, der Länge

der einzelnen Zeile. Das gehört zur Beschreibung des

Papyrus und ist hier besonders zu behandeln, wenn auch

die Untersuchung naturgemäss dafür einiges aus der dem
folgenden Abschnitte vorbehaltenen Aufgabe vorwegnehmen

muss.

Die Anfänge der Zeilen sind durchweg verloren ge-

gangen, die Zeilenschlüsse gleichfalls bis auf wenige Aus-

nahmen, wo wenigstens Schriftspuren die Grenzen des

Textes erschliessen lassen ; dazu gesellt sich hier ein sicherer

äusserer Anhaltspunkt. Von einer zweiten Columne sind,

wie erwähnt CS. 1), Z. 22—26 die Zeilenanfänge noch sicht-

bar, und das nothwendige Intercolumnium zwingt die Aus-

dehnung der Zeilen der erhaltenen Columne in der Weise

einzuschränken, dass die nach rechts hin äussersten sicht-

baren Spuren in Z. 12— 18 wirklich die Grenzen dieser Zeilen

bilden. Unter den genannten Zeilen wird nun 15 mit Sicher-

heit durch Tro[\]e(^]u)i gefüllt. Damit ist zugleich annähernd

die grösste Rechtsausdehnung der Zeilen gewonnen. Wie
das Facsimile erkennen lässt, gehen in keiner Zeile die

Schriftspuren über die Verticalgrenze des schliessenden I

jenes Wortes hinaus. Auch die folgende Zeile lässt ein

sicheres Urtheil zu. Selbst dem flüchtigsten Leser drängt

sich die Beobachtung auf, dass die im Papyrus vorliegenden

Mittheilungen im Ganzen chronologisch angeordnet sind.

Z. 14 ist vom peloponnesischen Kriege die Rede: TTeXoTrov]-

vrjoiaKÖv TröXe.uov; Z. 15. 16 bringen mit öti tüji tto[X]6[^]iui . . .

.

^)TTr|0no"av das Anzeichen, dass vom Schlüsse desselben Krieges

berichtet wurde. Wenn darnach das nächste Excerpt ein-

setzt öti tüüv Tpi . . o, so ist zunächst die Ergänzung öti twv

Tpi[dK]o[via] sicher, es fragt sich nur, ob das ganze Wort
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Bestimmung der Zeilenlänge: rechter Rand. 9

noch auf Z. 16 stand. Das muss aus Raumverhältnissen

entschieden verneint werden; griff das Wort also auf Z. 17

über, so kommt das für die Buchschrift der Papyri stets be-

folgte Gesetz zur Geltung, welches für Wortbrechung das

Princip der Silbenbrechung erheischt 1
. Da nun Z. 16 das 0

noch deutlich erkennbar ist, so schloss die Zeile mit Tpiaicov-;

das schliessende N kommt, wie man sieht, genau auf gleiche

Linie mit dem schliessenden I in ttoXcuwi zu stehen, nur dass

es seiner Form nach etwas weiter nach rechts ausgreifen

musste. Wir stehen auch hier an der Maximalgrenze der Zeile.

Jenes Gesetz der Wortbrechung hat bei ungekünstelter

Schrift nothwendig ungleiche Zcilenlänge zur Folge; unge-

künstelt ist die vorliegende Schrift; also steht der Maximal -

grenze eine Minimalgrenze gegenüber. Z. 11 ist das letzte

sichtbare Zeichen N besonders weit eingerückt. Mit diesem

Buchstaben schliesst ein volles Wort; denn die Ergänzung

€ßor|8?i| o*]av ist unbezwcifelbar. Dahinter könnten nach der

eben bestimmten Maximalausdehnung der Zeile höchstens

zwei Buchstaben schmaler Form Platz finden, gewiss ein

sehr knapper Raum für eine volle Silbe, mit der doch die

Zeile schliessen müsste. Die Unwahrscheinlichkeit, dass der

Text sich noch auf derselben Zeile fortgesetzt habe, wird

ferner durch die Beobachtung verstärkt, dass der Papyrus

nach dem N auch von den geringsten Schriftspuren absolut

frei ist. Also durch £ßonör|0*av wird annähernd die Minimal-

grenze der Zeilen bestimmt.

In dem grösseren rechten Papyrusstüek sind etwa in

der Mitte die Längsfasern etwas auseinander gezerrt; da-

durch entsteht eine diesen Papyrustheil von oben nach unten

senkrecht zu den Zeilen durchlaufende dunkele Linie, welche

auf dem Facsimile deutlicher als im Originale erscheint. Die

Linie läuft Z. 1 zwischen AY|0 hindurch, schneidet die Schleife

des & in €N\ Z. 2, die Horizontalhasta des r in TNujM Z. ö,

theilt Z. 11 f)U€pct|is eßonÖn.cFav

15 dpxiöauio^jÖTi tum iroXeuuji

16 riTTn6n.o*av|ön twv TptdtKov-

• Vgl. die Beilage „Antike Zeilen".
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10 I. Der Papyrus und seine Erhaltung.

Also haben rechts von jener Linie bis zum Zeilensehlusse

im Durchschnitt 11-13 Buchstaben Platz gefunden; natür-

lich bleibt ein Spielraum je nach der verschiedenen Aus-

dehnung der Zeilen und nach der in den einzelnen Zeilen

verschiedenen Schriftweite.

Für die Grösse des Verlustes am Anfange der Zeilen

giebt es keinen äusserlichen Anhalt. Hier muss vom In-

halte des Textes aus das Urtheil gesucht werden. Z. 16-7

ist öti tujv Tpi[dK]o[v|Ta], wie gezeigt, sicher ; selbstverständ-

lich gehört dazu ein Partieipium, also entweder KctTaffTttVTuuv

oder KaTaXuOevTujv. Das Folgende lässt trotz seiner Ver-

stümmelung keinen Zweifel, dass im Ganzen Massnahmen der

Restaurationszeit den Inhalt bildeten ; damit ist KcxTctXueevTwv

gesichert 1
. Zusammen mit dem überschiessenden -tu von

TpiciKOVTa ergiebt sich also unter der Voraussetzung, dass

das im Anfange von Z. 17 erhaltene N schon zu dem Par-

ticipium gehörte, ein Ausfall von 13 Buchstaben am Beginne

der Zeilen. Nun ist aber jene Voraussetzung durchaus will-

kürlich. Das N im Anfange der Zeile kann von einem

andern mit und nach KaTaXuÖeviwv ausgefallenen Worte her-

rühren. Also hat die bisherige Rechnung nur ein mögliches

Minimalmaass des im Anfang der Zeilen Verlorenen

13 Buchstaben ergeben.

Z. (
> tiiv ßouXrjv tüüv TraXaiiuv [T]pinp[wv 10 Kaiväq

b
1

«hnvauTnirelv £koitöv wird durch Andoc. III 7i dvri bi m>v

Tpiripwv, ai TÖTt iijliTv i^CTav iraXaiai Kai ä'TrXoi, aic; ßaffiXta Kai

toucj ßapßäpouc; KaTavauuaxncravTeq r|Xeu0epubcra,u€v toü<; "€X-

Xnvaq, dvri toutujv tüjv veiuv ^KaTÖv Tptnpetc; £vauTTryfno* a~

iat0a derartig erläutert, dass man an der Identität der von

den beiden Schriftstellern berichteten Vorgänge nicht zweifeln

kann. Auch die Chronologie bestätigt die Gleichsetzung.

Andokides lässt den Schiffsbau nach dem Abschlüsse des

fünfjährigen Waffenstillstandes zwischen Athen und Sparta,

' Xenoph. Hell. II 4, 23 KaTairaöaat, Diodor. XIV 33,4 iraüaai von dem

Sturze derDreissig; aber kotoXOciv und KatdAuaic, sind die technischen Worte

der athenischen Rechtssprache für Verfassungsänderungen (vgl. Sandys zu

Aristot. rp. Ath. 8, 4); Toüe, TpidKovra KaTAuaav Aristot. a. a. O. 3S, 1.
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Bestimmung der Zeilenlänge: linker Rand Z. 10. 11

also mich dem Winter 450/49 l
, und vor dem Abschlüsse des

dreissigjährigen Friedens, also vor dem Winter 446/5, statt-

finden. 2 Das in Rede stehende Excerpt über den Schiffs-

bau folgt unmittelbar auf einen Passus, der nach absolut

sicherer Ergänzung (s. Kap. II) auf das Jahr 450M9 datiert ist

;

es geht einem Excerpt voran, welches sicher der Zeit vor

dem peloponnesischen Kriege, aller Wahrscheinlichkeit nach

der Zeit vor dem Abschlüsse des dreissigjährigen Friedens

angehört. Somit ist das sachliche Verständniss der ange-

führten Worte des Papyrus gesichert; zum sprachlichen

verhilft Aristot. rp. Ath. 46, 1, wo es in den Ausgaben h'eisst:

^TT^eXeiTai (p ßouXn) be Kai tüüv 7T€Trotr||i^viJuv Tptripuuv Kai

tüjv o*k€uujv Kai Tiiiv vewcronauv, Kai iroitiTai Kaiväq fbe| Tpippeiq

x\ TtTpripeig, ÖTro-repaq äv 6 bf\\xo$ x*ipoTovn.<Tr|. Man sieht, an

den beiden Stellen, der des Excerptes und der des Aristoteles,

haben wir inhaltlich den gleichen Gegensatz zwischen den

alten denn TreTTOirmevujv ist gleich TraXaiwv — und den neuen

Schiffen, und formal gleichermassen den Genitiv Tpu'ipwv.

Bei solcher Uebereinstimmung kann der Genetiv im Exccrpte

schwerlich von einem andern Verbum als dem bei Aristoteles

abhängig gewesen sein: also töjv rpinpujv ^TnueXeiaOai. Der

Infinitiv ist durch den Aceusativ Tr)v ßouXnv gefordert. Die

Schriftspuren im Anfange von Z. 9 stimmen dazu. Vor

Kaivds erkennt man C.C.&I; die Reste zwischen C und öd

fügen sich ohne weiteres so, wie sie sind, zu keinem Buch-

staben, am ehesten thatsächlich zu einem 0, wie es in

eßorienoav itm Schlüsse von Z. 11 erhalten ist. Von dem

• Die Zeit des Abschlusses des Waffenstillstandes erörtert Busolt

Griech. Gesch. III l, 339, 2. Ich bezweifle, dass es räthlich ist, mit dem Datum

bis in das Frühjahr 449 herabzugehen. Der schon zu dieser Zeit beginnende

kyprische Seezug des Kimon setzt längere Vorbereitungen voraus, und diese

wieder, sowie überhaupt der Entschluss zu diesem Zuge, den Abschluss des

Waffenstillstandes mit Sparta.

* Die bekannte Confusion bei Andokides, der neben anderen Versehen

auch die megarisch-euböischen Ereignisse vom J. 446 mit dem Aegineten-

kriege um 457 verwechselt, thut nichts zu der im Texte gegebenen, zeitlichen

Limitirung des Flottenbaues. Die Nachrichten des Andokides werden im

3. Kapitel ausführlicher geprüft werden.
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12 [. Der Papyrus und seine Erhaltung.

Zeichen zwischen den beiden C ist nur eine Spur geblieben, die

die Form der Papyrusfaser, auf der sie sich hielt, angenommen
hat. Es spricht nichts gegen ein ursprüngliches I. Nun griff Z.8

Tpiripujv, wie die Raumverhältnisse der Schriftreste zeigen, mit

der letzten Silbe auf die folgende Zeile über, für deren Anfang

somit -pwv em)a€X|€Tcf0ai gewonnen ist. Das erhaltene € steht

auf gleicher Höhe mit dem N am Anfang von Z. 17. Diesem

gingen im Minimum 13 Buchstaben voraus; das wieder-

gewonnene -puüv emfieX- besteht nur aus ihrer neun : die Er-

gänzung ist also zu kurz. Denn davon kann keine Rede sein,

den Unterschied durch verschiedene Weite der Schrift ent-

schuldigen zu wollen ; die Differenz ist zu gross, sie beträgt fast

ein Drittel. Zudem würde man, wenn man mit diesem Factor

rechnet, zu dem umgekehrten Resultate kommen müssen.

Die Schrift ist Z. 9 nicht unwesentlich enger als Z. 17;

mithin könnten in ihr nicht weniger, sondern nur mehr
Buchstaben fortgefallen sein. An der gewonnenen Ergänzung

Tpnipwv emiueXelcreai ist nicht zu zweifeln ; aber für den not-
wendig zu füllenden Raum reicht sie nicht aus. So folgt,

dass zu dem Begriffe tojv TraXatwv rpiripwv noch eine nähere

Bestimmung hinzugefügt war. Das TreTToirmevwv des Aristoteles

kommt natürlich nicht in Betracht, da es schon in TraXaiwv

steckt; es kann sich nur um eine Qualification der älteren

Schiffe als noch seetüchtig handeln. Also dem Sinne nach

muss man etwa tüjv ttciXuiwv Tpinjpiuv offen ttXumjuoi empeXelaGai

oder Tpir||puuv tojv tu TrXunjiwv dTri)ueXeicrÖai ergänzen. In beiden

Fällen wird die Zahl von 13 verlorenen Buchstaben über-

schritten, in jenem enthält die Ergänzung 20, in diesem 22

Buchstaben. Eine andere, im besonderen eine so kurze

Ergänzung, dass jene Zahl von 13 Buchstaben dabei inne-

gehalten wird, dürfte sich schwerlich finden. Der vorher

aus Z. 17 festgestellte Verlust im Anfange der Zeilen gab

thatsächlich nur ein mögliches Minimalmass.

Z. 10 heisst es weiter: Kcttväs cveTnvau7rnYeiv €KaTo[v|. Damit
ist die Zeile gefüllt, zugleich alles gesagt, was die Parallel-

stelle bei Andokides enthält, aber das Excerpt ist noch nicht zu

Ende ; es schliesst erst Z. 1 1 mit b]eKa. Also lag im Papyrus
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noch eine weitere Mittheilung über den Flottenbau vor, in

welcher die Zahl 10 eine Rolle spielte. Denn daran kann bei

den schon festgestellten RaumVerhältnissen nicht gedacht

werden, dass etwa einfach ein fcKctTÖ[v| Kai irevT€Kcu6]tKa ge-

standen habe, um ganz zu schweigen von der an sich höchst

merkwürdigen Zahl 1 15. Die Zehnerzahl hat eben ihre selbst-

ständige Bedeutung neben jener Gesammtzahl der Neubauten.

Man fragt sich zunächst: stand hier eine Angabe über die

Zeit, in welcher die 10 neuen Schiffe gebaut werden sollten ?

Das würde etwa kcit dviauTÖv Troiouuevnv b]iKa sein und den

zu stellenden äusseren Bedingungen sich gut anpassen; denn

die Ergänzung käme wie in der vorhergehenden Zeile auf

22 Buchstaben aus. Aber 10 Jahre für 100 Trieren wäre ein

Schneckentempo, welches diesen Gedanken unmöglich er-

scheinen lässt. — Dagegen legt das Verhältniss von 100 : 10

und die Zehnzahl der athenischen Phylen eine andere Er-

gänzung besonders nahe: emvauTTriTtiv £kcit6v,| Ka8' tKätfTnv

cpuXnv b]eKa oder kmajty cpuXni b]eica. Dabei würde allerdings

der artikellose Ausdruck durch Z. 2 ih kx.d.GTT\$ q>v\r\q nur

scheinbar gerechtfertigt sein. Denn die beiden Stellen sind

nicht ganz gleich. Z. 2 ist ein erklärender Zusatz des Autors

selbst, Z. 11 dürfte aus dem betreffenden officiellen Akten-

stücke stammen. Ist dies der Fall, so darf weder der Ar-

tikel fehlen, noch auch die bis in die Mitte des 4.Jhds. ge-

wahrte Nachstellung von £kcxo"to<; unberücksichtigt bleiben 1

;

also ergäbe sich: Kcrrä Trjv q>uXr|v fcicäffTnv ö|eKa. Das kann

in doppelter Weise ausgedeutet werden : entweder so, dass

der Bau der 100 Schiffe auf die 10 Phylen vertheilt wurde,

oder so, dass die Zahl 100 nach der Zahl der Phylen zu je

10 Schiffen berechnet war. So gewöhnlich für andere Ge-

biete die Vertheilung KCttd qpuXds ist, so beispiellos wäre sie

für einen Flottenbau. Die Schiffsrumpfe erstellt der Staat

als ganzer; die Phyle kann erst eintreten, wo es sich um die

Trierarchie oder Bemannung handelt, d. h. in der Organ i-

1 Meisterhans-Schwyzer Gram. d. alt. lnschr. S. 232 f. Es kann gar

keinem Zweifel unterliegen, dass CIA. I 32 A 22 Ka8' Zkclotöv re tov 6€ov

zu lesen ist.
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14 L Der Papyrus und seine Erhaltung.

sation der fertigen Flotte. Im 4. Jhd. spielt die Phyle auch

hier keine Rolle ; dass sie es im 5. Jhd. that, ist nicht zu be-

streiten. Das folgt einmal aus den Worten des Thukydides

(VII 69, 2) : NiKi'aq . . . tuüv Tpinpdpxwv £va ftcctOTOv av€KCtX€i,

TrotTpoGev Tt ^ttovojli«£ujv Kai auToüc; övouao-ri Kai q>uXr|v, und

man hat mit Recht weitergeschlossen, dass im 5. Jhd. die

Trierarchie innerhalb der einzelnen Phylen umging 1
,weil Nikias

nur dann die Trierarchen in ihrer Eigenschaft als solche nach

ihrer Phylenangehörigkeit aufrufen konnte, wenn sie für ihre

Phyle oder in ihrer Phyle die Trierarchie übernommen hatten.

Ein zweites Zeugniss liefern die dem 5. Jhd. angehörigen

Grenzsteine für die Trittyenstandplätze am Hafen*. Die Trittys

ist nur eine Unterabtheilung und zwar der Phyle; wo die

Trittys eine Rolle spielte, muss es auch die Phyle gethan

haben. Das geht noch deutlich aus dem in mehr als einer

Beziehung auf das f>. Jhd. zurückgreifenden demosthenischen

Vorschlage in der Symmorienrcde (XIV) hervor (§23j : £iY im-

KAripiwcrai mc; qpuXdc;, töv öe TaStapxov frcaaiov, öv äv n. q>uXr)

tottov Xdxi.i, bieXeiv Tpixa Kai Tdq vaüc; üjcrairrujq, tu' emKXn.pwcrai

tu«; TpiTTÖq. Endlich weisen auch die athenischen Verlustlisten

des 5. Jhds. nach der gleichen Richtung. Es ist doch undenkbar,

dass bei den Kämpfen ev Ii(Y)eiw ev Odow; bei denen ev Kuirptu

ev Aiyutttuj ev OoiviKrj iv ÄXieöoiv ev AiYivr] Mefapo», oder denen

e-f XeppovrjOLu e,u BuZavmu 8 keine Flottenmannschaften gefallen

1 So W. Kolbe de Atheniensium re navali (Diss. Berlin 1899) p. 30.

* Belege und Litteratur bei v. Wilamowitz Aristot. u. Athen II 165.

3 CIA. I 432. 433; IV 1 p. 108. Was Übrigens K. Meyer Forsch, z. alten

Geschichte II S. 20 gegen die Kritik einwendet, die ich auf Grund des der letzten

Inschrift beigegebenen Epigramms an Simonid. epigr. 105 Bergk geübt habe

{Hermes 1885 XX 342 fr.), kann nur auf den Eindruck machen, der den Unter-

schied zwischen einem falschen und einem schlechten Verse nicht sieht. Schlechte

Verse traue den athenischen Gelegenheitsdichtern, selbst alten, natürlich auch

ich zu, falsche einem Epigramme des 5. Jhds., welches auf einem grossen öffent-

lichen Monument eingemeisselt werden sollte, auf keinen Fall : ein geradezu

falscher, fehlerhafter Vers ist aber oVbe trop' Eupuu^bovTd ttot
1

d^Xadv

ujXcaav ffär|V. Was Meyer dann unter dem Gesichtspunkt der formelhaften

Wendungen einwirft, hat auch schon Reitzenstein Epigramm //. Skolion S. 109

bemerkt. Aber der Einwand wird darum nicht triftiger, dass er von zwei
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Bestimmung der Zeilenlänge: linker Rand Z. II. — Flottenphylen. 15

sind, und ebenso undenkbar ist es, dass die Athener dieser auf

den Grabsteinen nicht gedacht hätten, die doch ihre dpern.

ebenso gut wie die Landtruppen bewährt hatten. Die Namen
der gefallenen Marinemannschaften stehen also mit auf den

Ehrensteinen, eingereiht unter Erechtheis, Aigeis, Pandionis

u. s. w. ; sie konnten dort aber nur eingereiht werden, wenn
ihre Contingente nach den Phj'len sich bestimmten. Also

war im Athen des 5. Jhds. die Flottenmannschaft analog dem
Landheere organisirt. Ist nun der Gedanke auf das Ent-

schiedenste abzuwehren, dass der Bau der 100 Schiffe kchu

qpuXdc; vergeben oder ausgeführt wurde, der Möglichkeit kann

man sich nicht verschliessen, dass hier gesagt war: die

neuen 100 Schiffe sollten in gleicher Weise auf die ein-

zelnen Phylen vertheilt werden. Denn wenn die Flotte Kcud

muXdc; organisirt war, so musste eine so grosse Mehrbelastung

und Verdienstgelegenheit, wie sie die Neueinstellung von

100 Schiffen in Gestalt der Trierarchie den Reichen, in Gestalt

des Flottendienstes den Unbemittelten brachte, nach dem
demokratischen Principe auch gleichmässig Korrd qpuXdc; ver-

theilt werden. Darum ist für das 5. Jhd. die Zahl von 100

Schiffsneubauten typisch : sie enthält einen weiteren Beleg für

die Organisation der Flotte nach den Phylen, und sie zeigt

auch, dass man auf eine gleichmässige Vertheilung der Schiffe

bedacht war. Der sprachliche Ausdruck nun für den hier er-

örterten Gedanken lässt sich verschiedenartig formen, je

nachdem man ein neues Verb einführt oder einen einfachen

adverbialen Zusatz bevorzugt. Im letzteren Falle würde

sich von den beiden oben (S. 13» angedeuteten Füllungen

[Kote* €Kdo*TT|v (Trjv) cpuXr)v oder |4Kd(TTrii (tt\\) <puXr]t b]tKa die

erstere zur Verfügung stellen ; denn £TnvauTrn.reiv . . kKaan)

muXfj wird man nicht ohne äusseren Zwang für möglich

halten. Führt man ein Verbum ein, so kann es nur das in

der bereits angeführten Demosthenesstelle vorliegende im-

Seiten kommt. Es handelt sich ja nicht um den typischen Halbvers ÖTrÜJXeaav

ätXaöv nßrjv, sondern darum, dass die Gleichheit Uber das Ende des Verses

hinausgreift und in dem für diese Poesie durchaus nicht gemeinen ßapvd|U€VOi

sich fortsetzt. Das ist Nachahmung, nicht poetisches Formelwesen.
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16 L Der Papyrus und seine Erhaltung.

xAripoüv sein, welches durch das solenne dvemKXnpujToq der

athenischen Marineurkunden ' als technischer Ausdruck be-

zeugt ist. Also ^TnKXrjpoOv b'ticdanii q>uXfji bjcka. Das Präsens

wird durch das parallele emvairrrnjeiv gefordert. — Eine dritte

Erwägung: die Flottenvorlage jenes Jahres konnte einen

doppelten Zweck haben, einmal die augenblickliche Unzu-

länglichkeit der Flotte durch Einsetzung von 100 Neubauten

zu beseitigen, d. h. die Flotte auf einen bestimmten höheren

Effectivstand zu bringen, und zweitens diesen Effectivstand

zu sichern gegenüber den jährlichen Abgängen von Schiffen,

wie sie Abnutzung, Unglück und Krieg herbeiführen, durch

eine gesetzliche Verordnung über eine bestimmte, alljährlich

herzustellende kleinere Anzahl von Neubauten. Wir sind

über das Bestehen einer solchen Bestimmung während des

4. Jhds. sicher unterrichtet und kennen auch die Zahl der

jährlichen Ersatzbauten ». Dass im ö. Jhd. dieselbe Institution

bestanden haben muss, ergeben die realenVerhältnisseundlässt

sich auch sonst wahrscheinlich machen. Wir würden sogar

eine genaue Nachricht darüber haben, dürfte man dem epho-

rischen Berichte (bei Diodor. XI 43) über Themistokles' Hafen-

und Flottenbauten nach der Errichtung der Stadtmauer ^478)

irgendwie trauen ; da heisst es : crreKTe öe töv önnov «caB
1

frcaOTov

tviauTÖv 7Tpö<; Tatq {mapxouffais vauaiv etKOCTi Tpiripei? 7Tpo(T-

TrapaaKeuäEeiv 3
. Allein die Haltlosigkeit der Nachricht im

Ganzen ist wohl ziemlich allgemein anerkannt; es handelt

sich um eine ephorische Dublette 4
. So ist auch die Einzelheit,

1 Vgl. Boeckh Urkunden über Jas Seewesen J. att. Staates S. 167 f.

* S. die Beilage „Zur athenischen Marineverwaltung".

3 Wie hier irpoaTTapaöKeudJIeiv, so heisst es bei Herodot. VII 144

von den. im J. 483/2 gebauten Schiffen: aüxcu xe bf\ al veec, xoiöi 'A6r|va{oio"i

•apoiroin,9€io"ai tiirn,pxov, exepac, xe £bee upoavaimn,T^o'0at', vgl. Diodor.

XVII 95 Kaxaxaßdjv . . . xd aKdcpn, vevautrrprnn^va • • • &T€pÖ npooevauirr]-

"rV|öaxo. Das Compositum iimvatmr|Y€tv hat den gleichen Sinn in unserem

Excerpt; das ist neu. Die Lexika haben überhaupt nur ein Beispiel, Poll. I 92

^üv b'fj KOtTdcppaicrov xö irXoiov, £mvaimn,YOÜvTai TtupToüxot, in der Be-

deutung von &T0lK0b0U€lV.

* A. Bauer Themistokles S. 104 glaubt, dass bei Diodor nichts anderes

„gemeint" sei als «1er Antrag über die Verwerthung der Einkünfte der Laurion-
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Bestimmung der Zeilenlänge : linker Rand Z. II, 17

die Schiffszahl, in keiner Weise bindend. Nimmt man an,

dass in dem Papyrus an unserer Stelle von diesen Ersatz-

bauten die Rede war, so würden sich je 10 Schiffe jährlich

ergeben. Die Ephorosangabe steht dem nicht entgegen; was
um 478 gewesen sein soll, braucht nicht auch um 450 be-

standen zu haben. Ja, insofern als die ephorische Zahl das

Doppelte davon wäre, Hesse sich aus dieser sogar eine gewisse

Bestätigung für die 10 Neubauten entnehmen. In officieller

Ausdrucksweise würde sich also etwa ergeben: kcuvocs b'emvau-

TTrrffcw 4Karöv aurnca, tö b' olttö TOUTOu(oder tö bi Xoittöv) KaG' txa-

cttov (töv) £viauTÖv (oder Kai' ^viauiöv) beica. Diese Fassung über-

schreitet den zugemessenen Raum augenscheinlich erheblich

;

doch in dem historischen Bericht dürfen wir £k(xo~tov töv und

zur Noth auch noch auma streichen.— Endlich darf man sich

der Möglichkeit nicht verschliessen, dass den Worten Z. 10

Kciiväq . . . kciTÖv in Z. 1 1 noch eine Charakteristik beigefügt

war ; das würde dann ilaipixovq gewesen sein. Denn wenn
auch Andokides diesen Zusatz nur zu den 445—432 erbauten

100 Schiffen macht (III 7), ihn jedoch an der auf diesen

Schiffsbau bezüglichen Stelle (s. S. 10) fortlässt, so bildet das

keine Gegeninstanz. Die Angabe des Redners kann für die

ältere Zeit unvollständiger sein.

Wir erhalten somit die folgenden Fassungen:

Kaö' eicdcrrnv (Trjv) cpuXrjv b]eica 16 (19) Buchstaben

Kcud Tr|v qpuXiiv ^Kdornv bjena 20 ,,

erriKXnpoöv b'4Kdo"Tr|i qpuXfji b]tKa 24 „

eTTucXnpoüv be Tfjt qpuXni b]£i<a 21

tö be Xouröv kctt' £vuxutöv b]eKa 22 „

€£atp€TOu?, Kaö' €Kd(TTr|v <puXf)v bJeKct 26

eHaipeTOU^, KaTd Trjv <puXr)v b]tKa' 23

bergwerke. Das wäre eine einfache Verwechslung ; daran kann ich nicht glauben.

Die Dublette ist allerdings entnommen aus jenem ersten grossen Flottenbau.

Der Rationalismus des Ephoros verlangte zur Herstellung des Kriegshafens eine

Regelung des Flottenersatzes; sie wurde aus der Institution des 4. Jhds. mit der

für die grosse Zeit unentbehrlich scheinenden Uebertreibung entnommen.
1 Wegen des schon langen dEcup^rouc, ist hier der kürzeste Ausdruck (wie

Aristot. rp. Ath. 47, 1. 2; 61, 5 et? €*K rr\<; q>\)\r\<;, €va T?\<; q>uXf\q) gewählt,

Keil, Anon. Argent. 2
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18 l Der Papyrus und seine Erhaltung.

Scheidet man die beiden längsten Ergänzungen zu 26

und 24 Buchstaben als zu weit über das vorher ermittelte

Mass hinausgehend aus, so bleiben 16 und 23 Buchstaben als

die Extreme. Hier ist noch nicht der Ort, eine Entscheidung

zu treffen ; es handelt sich vorderhand nur darum, im Allge-

meinen die ursprünglichen Grenzen derColumnen festzustellen.

Zieht man das Mittel aus den obigen Berechnungen, so gelangt

man zu der Annahme, dass der Verlust im Anfange der Zeilen

mindestens 20 Zeichen beträgt; die im 2. Kap. gegebenen

Ergänzungen werden je nach der Erhaltung des linken

Blattrandes oder der Verschiedenheit der Schrift einen

zwischen 21—23 Zeichen sich haltenden Ausfall sicher stellen.

Legt man nun die an zweiter Stelle gegebene Fassung von

Z. 11 zu Grunde, nämlich xon-d tf|v qpuXnv ^KCtcrmv ö]£kci. öti

Tpioiv fiuepaiq £ßon6n.o-av, so hat die ganze Zeile 48 Buch-

staben. Sie ist, wie dargethan, nach rechts hin eine der

kürzesten; Z. 12 hat am Schlüsse zwei Stellen mehr.

Der Gesammtverlust umfasst also einmal links, da der

Papyrus ziemlich gerade abgebrochen ist, annähernd überall

die gleiche Zahl von Zeichen, zum mindesten 20, und zweitens

rechts, je nach dem Zustande der Erhaltung der Schrift, bis

zu 7 oder 8 Buchstaben. Mithin ist von den etwa 48—50 (52)

Zeichen je einer Zeile nur die Hälfte erhalten. Gewiss, die

kürzeste Ergänzung ist immer die wahrscheinlichste. Aber

zu den sicheren Fällen, wo dieser Grundsatz keine Anwen-
dung findet, gehört unser Papyrus; das wird niemand be-

streiten, der ihn zu ergänzen sich bemühen wird.

Dies Resultat ist wenig tröstlich. Muss schon für Frag-

mente rhetorischen oder philosophischen Inhaltes oder für

poetische Reste,wo grössere Gedankengänge, Parallelen, feste

Formeln, endlich das Versmass werthvolle Hilfsmittel sind,

die Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes bei Verlust

einer ganzen Hälfte für so gut wie ausgeschlossen gelten,

so wird bei Excerpten historischen Inhaltes sichere Wort-

der in den ersten beiden Ergänzungen nicht Verwendung finden kann, weil min-

destens 13 Buchstaben gesichert sind.
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ergänzung durch solche Verhältnisse in den meisten Fällen

geradezu ausgeschlossen sein. Bei Excerpten fehlen grössere

Zusammenhänge, und wo für uns neue Thatsachen berichtet

sind, also die Hilfe der Parallelen fehlt, lässt sich nicht

einmal gut rathen. Wenn ich dennoch fast durchgehends

die Zeilen in der berechneten Ausdehnung zu füllen ver-

suche, so kann ich damit also nur andeuten wollen, wie ich

mir den Inhalt des Verlorenen denke, und zeigen wollen,

dass der von mir gesuchte Inhalt räumlich auch möglich ist.

Eine kleine Probe auf den Sinn des Vermutheten liegt immer
in der paläographischen Möglichkeit der Ergänzung; aber

Selbsttäuschung wäre es, aus der Möglichkeit aufNotwendig-
keit zu schliessen.

3*
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Lesungen und Ergänzungen.

Das erste Excerpt (§ 1) handelt von Bauten auf der

athenischen Akropolis. Ueber seine Ausdehnung lässt sieh

soviel mit Sicherheit sagen, dass es mindestens bis Z. 4 reicht;

denn mit Z. 3 töv TTapeevwva sind die Worte Z. 4 ^pSavTO

otKob zu verbinden. Reitzenstein ergänzte sie sofort

bei der ersten Lesung zu oiKoboueiv, indem er das Philochoros-

fragment verglich: irepi bk tüuv TrpOTruXaiwv jr\<; dKpoiröXeujc;,

ibg im €u6uu€vouq dpxovTog oiKoboueiv rjptavro 'A0nvaioi,

MvrjcftKXeous dpxiT€KTOVOÖVToq, dXXoi T€ io*Topr|Kao*i Kai <J>iXöxopo£

Iv xrj b (Harp. TTpOTTuXaia TaöTa = FHG. I 400 fr. 98). Ebenso

heisst es Plut. Per. 13 1 töv uev rdp eKaTÖUTrebov fTap9€VÜLiva

KaXXiKpdiriq eipTdCeio Kai 'Iktivos, tö 6' 'EXeuoivi TeXtcrrnpiov

HpEaTO uev Köpotßo? oiKoboueiv aTroöavövToq be toutou

Meiatevri? 6 Eimenos tö bid&juua Kai toücj dvw Kiovac; ^Trecmicre.

Der in diesen Worten enthaltene Gegensatz tipHaTo oiKoboueiv:

iixiGTir\öe zeigt, dass man auch in unserem Excerpt das

f|p2avTO scharf zu fassen hat. Ucbrigens lehnt diese Aus-

drucksweise sich an die officielle Sprache an: CIA. I 318,5

fipHavTo töjv £pTwv £m 'ApiOT[(uuvoq dpxovToc;, was, wie Reichel 2

erkannt hat, von dem Beginn der Arbeiten am Tempel und den

Cultbildern der Athena und des Hephaistos gesagt ist. Den
Infinit. oiKoboueiv, den die Parallelen an die Hand geben, lassen

jedoch die Schriftspuren nicht zu. Ich erkenne Ansätze des

1 Die Quelle des 13. Kap. ist unbekannt, aber eine gelehrte, periegetische

ist sie sicher; vgl. auch Busolt Gr. Gesch. III 1 S. 439 f.

Im Eranos Vindobon. S. 21 ; zustimmend auch v. Wilamowitz G. G. N.

1895, 229, 25.

Digitized by Google



§ I. Z. I. 21

H, dann C und Spuren von M, darauf OT-. Also o(Kofco|u[fi]o*ai.

öt[i. Hiermit ist das Ende des ersten Excerptes festgestellt.

Dass bereits Z. 1 zu denselben gehört, beweist das voll er-

haltene ^Tno-TdTaq büo, der officielle Titel der staatlichen Auf-

sichtsbehörde für öffentliche Bauten. Die Zweizahl ist auch

sonst für dieses ausserordentliche Amt belegt 1
. Die ersten

6 Zeichen der 1. Zeile <YNN€k lassen sich nur zu Kilicuvvea

ergänzen. Daraus folgt, dass die beiden Epistatai mit Namen
genannt waren; der zweite von ihnen stammte aus dem
Demos Kikynna. Das verhilft leider nicht zu dem Namen
des Mannes; ich finde keinen einzigen KiKuvveüc; in den In-

schriften des 5. Jhds., und auch in der Litteratur derselben

Zeit scheint nur ein solcher vorzukommen, und das ist

(Deiöuuvoq inög iTpeipidbnq Kucuvvöeev. Die Epistatai wurden

in Athen gemeinhin auf ein Jahr gewählt; wenn nun hier

die Namen von Epistatai für Bauten, die sich über Jahre

hin erstreckten, angegeben werden, so ist das nur unter zwei

Möglichkeiten denkbar: entweder sind die beiden genannten

die ersten Epistatai gewesen und mit dem Aktenstücke über

den Beschluss für den Bau hat sich ihr Name erhalten, oder

die Männer sind für die ganze Bauzeit in dieses Amt gewählt

worden. Das hat im 5. Jhd. seine Parallele in der Commission

für den eben erwähnten Athena-Hephaistos-Tempel (vgl.

Kirchhoff zu CIA. I 318). Die Entscheidung bringen die Bau-

akten des Parthenon selbst. Im 14. und 15. Baujahre fungirte

derselbe *rp<waTeu<; für die Epistatai des Parthenon (CIA. 1301;

IV 1 p. 147 sq.), Antikles, woraus Kirchhoff schon den Schluss

zog, dass dann auch die dma-raTai die gleichen in beiden Jahren

waren. Wir werden hiernach für den Parthenonbau eine

stabile Baucommission annehmen und die beiden im Papyrus

genannten Männer als ursprünglich für die ganze Bauzeit ge-

wählt betrachten. Das kann den Gedanken eingeben, dass wir

dann den ersten von ihnen kennen. Wie Perikles nach dem

1 So im dritten Jahre der CIA. I 289—-296 vorliegenden Abrechnungen,

welche für andere Jahre mehr in\Ot&xa\ erkennen lassen; vgl. Kirchhoff z. d.

Inschr.
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22 II. Lesungen und Ergänzungen.

gut unterrichteten Gewährsmann des Plutarch als Epistates

beim Odeion und anderen Bauten fungirte (c. 13 emeFTaToüvToe;

Kai toutlu TTeptKXeoug) und in gleicher Eigenschaft nach dem
Zeugnisse des Philochoros ( Schol. Aristoph. Fried. 605=FHG. I

400 fr. 97) und vielleicht Ephoros fDiodor. XII 39,1) bei der

Herstellung des chryselephantinen Cultbildes für den Par-

thenon thätig war, so lässt man ihn auch Epistates beim

Parthenonbau selbst sein auf Grund der Strabostelle fIX 395

)

eiT' '€Xeuoic; ttöXic;, iv rj tö Tfj<g An.un.Tpoc; iepöv Tfjq
5

€Xeucriviaq

Kai 6 uuöTiKÖq crrjKÖq, öv KaieOKeuaffev 'Iktivoc;, öxXov Gedipou

btHacröai öuvdnevov, öq Kai töv TTapöevwva d-rroincre töv £v

dKpOTTÖX€i Tfj 'A6nva, fFepiKXeous eTriOTaTOuvroc; twv £pYwv,

indem man, wie es scheint, allgemein 1 die letzten Worte
auf den unmittelbar vorhergehenden Relativsatz bezieht.

Ich halte dies für unbegründet. Dieser Relativsatz hat nur

den Zweck, den Baumeister Iktinos zu identificiren ; eine

Angabe über den dmcrrdTris bei dem Parthenonbau ist also ganz
zwecklos. Es kommt hier allein auf die eleusinischen Bauten

an ; für sie neben dem Architekten den berühmten Epistates

zu nennen, ist natürlich, hat Zweck und entspricht den

anderen gleichartigen Angaben, wie sie z. B. bei Plutarch

a. a. O. vorliegen. Man darf jene Worte aber auch nicht auf

die eleusinischen und die athenischen Bauten zusammen be-

ziehen ; denn Strabo sagt nicht TTtpiKXeouq ^mcrraToOToq ducpo-

Tepuuv twv £pywv oder ähnlich, was hier für unzweideutige

Ausdrucksweise zu erwarten wäre. Also Strabo bezeugt

die Epistasie des Perikies nur für die eleusinischen Bauten.

Man könnte wohl sagen, es sei wahrscheinlich, dass der

Perikles, welcher Epistates für das Odeion , für die eleusinischen

Arbeiten, vor allem für das Athenabild des Parthenon war,

gerade beim Parthenon, seinem grössten Bau, sich diese

Stellung gesichert haben werde; aber mag man dieser all-

gemeinen Erwägung — falls unsere Ueberlieferung in diesen

1 Vgl. Jahn -Michaelis, Pausaniae descriptio an: .Athen* p. 13 adn.;

O. Rubensohn Die Mysterienheiligthümer in Eleusis und Samolhrake S. 204;

Busolt a. a. O. 452 u. a.
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§ I. Z. I. 2. — Epistatai am Parthenonbau. 23

Dingen wirklich echt 1 ist - etwas zu gute halten, eine

Ueberlieferung ersetzt sie nicht, und auf sie hin dürfen wir,

was so verführerisch wäre, den Eingang des Papyrus nicht

ergänzen zu: TTepiKXea töv XoXapYfcct Kai töv Ki]Kuvvea*

tmdTäTa«; öuo. Einen anderen Grund gegen diese Ergänzung

wird die weitere Besprechung des Excerptes alsbald ent-

wickeln (u. S. 28 f.).

Ausser den Epistatai waren für den Bau noch weitere

Beamten zu bestellen, der dpxiTexTwv und ein Tpotuucrreus

;

das folgt aus unserer sonstigen allgemeinen Kenntniss dieser

Dinge3
; für den Parthenonbau insbesondere ist der YpauuctTeOq

durch die Inschriften bezeugt4
. Allein von diesen Beamten

kann in der Lücke zwischen Z. 1 und 2 nicht die Rede
gewesen sein. Z. 2 ist Ü\ «daTtiq r«P qwXrfc £vct npoö[v]T[o|

mit Sicherheit zu lesen und zu ergänzen. Daraus folgt, dass

in der voraufgehenden Lücke eine grössere Commission

erwähnt war, die entweder aus 10 oder wenigstens aus 8

Mitgliedern bestand. Das letztere war der Fall, wenn die

Worte il £Käo"rn<; y<*P cpuXfjc; kt£. sich auch auf die beiden

^mcndTai mit bezogen. Die Bedeutung des nach den Resten

doch wohl sicher zu ergänzenden Kai Trp[ög toutoic; 5 am Schlüsse

von Z. 1 lässt beide Erklärungen zu. Eine solche Commission

ist uns in der Organisation athenischer Bauleitungen bis

jetzt völlig fremd. An ein Collegium von veumoioi neben den

1 Ich traue nämlich der technischen Bedeutung von ^möTcrrciv in der

litterarischen Ueberlieferung nicht allzusehr. Oder flüsst etwa die bei Plutarch

gerade im 13. Kap. sich findende Notiz über Pheidias Trdvra b
1

fjv <tx€&öv itf

aÜTtü xai iräatv, üjc, efpnKauev, ^utöTtiTCt toic. TexviTaic, bid cpiXiav

TTeptK\&)UC, nach dieser Richtung hin Vertrauen ein? Und Diodor. XII 39, 1

sagt Ka6€ard|U€voc, r\v tmn€\ryrt\<z, wo man ^mordTnc, erwartet.

Ich will vor KaMlKpaTTj töv Ki]kuvv&x ausdrücklich wamen
;
gehörte

nämlich Perikles nicht zu dieser Baukommission, so braucht Kallikrates auch nicht

darin gewesen zu sein, oder aber sein Name stand an erster Stelle, und zu

KiKiivWa ist ein anderer zu ergänzen.

s Vgl. z. B. CIA. I 322 beim Erechtheion ; E. Eabricius De archittetura

Graten p. 18.

4 CIA. I 301. 304; IV I p. 147.

5 Der vorletzte erkennbare Buchstabe Z. 1 kann nur TT, nicht f sein.
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24 II. Lesungen und Ergänzungen.

6tti<jt(xt(xi kann man nicht denken; denn diese Bezeichnung

ist nicht athenisch. Die Inschriften CIA.W 2, 10576 (veumoioi)

\054g (vaoiTOioi) beziehen sich auf delische Bauten. Ich sehe

eine doppelte Möglichkeit. Die Institution der Trdpebpoi

dürfte für mehr Aemter bestanden haben, als unsere Ueber-

lieferung erkennen lässt, welche uns Beisitzer nur für die drei

ersten Archonten, die Euthynen und die Hellenotamieen nennt 1
.

Es wäre also denkbar, dass man den zwei eTTicTTdim mit

Rücksicht auf die grosse Arbeitslast, die der Parthenonbau

ihnen auferlegen musste, eine Anzahl von Gehülfen in der

Form von Trdpebpoi bestellt hätte. Allein diese Vermuthung
hält nicht stand. Das zeigt die folgende Erwägung. Es
könnte nämlich am einfachsten erscheinen, die beiden

mit Namen genannten Epistatai als die Obmänner einer

Commission von 10 Epistatai anzusprechen und darnach im

Folgenden die Erwähnung von 8 ouvdpxovre*; zu suchen.

Allein so grossen Baucommissionen begegnen wir im 5. Jhd.

sonst nicht; und der sprachliche Ausdruck imGTärac; büo

Kai Trpfös toütois scheidet, namentlich durch das büo, die beiden

ersten so scharf von den folgenden, dass man einen wesent-

lichen, im Amtsauftrag begründeten Unterschied zwischen

den beiden in Z. 1 und Z. 2 vorliegenden Beamtenkategorien

ohne weiteres annehmen muss. Dieser Einwand trifft nun,

wie man leicht sieht, auch die Trdpebpoi, die nur die Substitute

derselben Kategorie sind, während sie doch verschiedene

Beamte sein müssten. Um so wahrscheinlicher dünkt mich

die zweite Möglichkeit. Die hohen Summen, welche die

Bauten auf der Akropolis kosteten, konnten die wenigen

Epistatai kaum selbst verwalten ; sie müssen ihre rauiai ge-

habt haben. Das ist nirgends für sie überliefert, aber der

einfache Geschäftsgang forderte es, und es fehlt denn auch

nicht an einer Parallele, die so gut wie ein direkter Beleg

ist. Für den aus Demosthenes' Leben bekannten Mauerbau

beantragte Demosthenes selbst eKdcrniq twv qpuXüüv eXeoGai

Touq emue\r|CFO|ievouc; twv qrruuv im rd Teixn Kai Ta/aia^

1 Belege z.H. bei (iilbert Handbuch der griech. Stoatsaltertk. \
2 254.
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§ I. '/.. 2. 3. — Tamiai von Baucommissionen. 25

(Aeschin. III 27). Da haben wir tcixottoioi' mit ihren Tauiai;

diese t6ixottoioi sind aber nur nach ihrem besonderen Auftrag

benannte ^maidTc«. Wenn nun für diese kleine Baubehörde

schon Tccuiai bestellt werden, so kann man die Commission

für den Parthenonbau sich gar nicht ohne solche denken.

Es entspricht die Zuertheilung von Tajuiai an die emaidTat

zudem ganz den Gepflogenheiten der athenischen Staats-

organisation, wonach man anzunehmen hat, dass eigentlich

allen Beamten, welche über grössere Geldbeträge zu ver-

fügen haben, besondere Cassirer beigegeben wurden \ Diese

Erwägungen lassen mich in der gesuchten Commission ein

Collegium von 10 Tautai finden. Die Natur ihres Amtes
brachte es mit sich, dass sie je nur auf ein Jahr bestellt

werden konnten ; die euGuvct ist nöthig. Eben deshalb steht

auch das Imperf. rjpoüvTo; wären sie ein für allemal gewählt

worden, hiesse es e'i'Xovro. Hiernach gestaltet sich der Text

etwa so: ^mOTorrcu; buo Kai Trp[ö<; touToiq
j

Ta/nia^ Kai' dviauTÖv

Ö£kct iE] £KGtö"rr|S yap cpuXrjq eva rjpoü[v|T[o], so dass der Satz

mit fotp ein nur auf die rauiai sich beziehender Zwischensatz ist.

Es fehlen nun noch die oben geforderten beiden Beamten,

der Ypauuaxeuq und der dpxtTeKTwv, von denen jener nicht

blos deswegen hier unentbehrlich ist, weil er sonst regel-

mässig in Bauakten erscheint, sondern weil ihn, wie schon

erwähnt, die Inschriften direkt für den Parthenon nennen.

Für die Stellung des dpxrreKTujv neben dem rpauuaTeüq das

Präscript der Erechtheionurkunde CIA. I 322 (v.J. 409/8):

dmcFTäTai toü veuu tou tv ttöXei, tv lu tö dpxaiov aYaXua . . . dp-

XiTeKTiuv OtXoKXfjq 'Axapveu^, YpauuaTtOs 'Eieapxos Kuba9n.vaieug.

Es ist kein Zufall, dass die Einsetzung der beiden Beamten

-

namen nach rjpoüvTo genau die Lücke Z. 2-3 füllt und das

vor Kai töv TTapOevüjva Z. 3 isolirt stehende \ ohne weiteres

erklärt : npoü[v]T[o Kai
;

dpxiTtKiova Kai Tpauua-re|a. Kai töv. Man

1 Belege bei Gilbert a. a. O. 278, 3. — Um Missverständnissen vorzu-

beugen, will ich bemerken, dass die radial xn,c, 0€OÜ nicht Kassircr der Epistatai

gewesen sein können. Sie zahlten nur die grossen Summen aus. Die laufenden,

täglichen Rechnungen gingen sie nichts an; dafür mussten eben besondere

Kassirer der Epistatai bestellt werden.
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sieht, es sind im Anfange der Zeile 22 Buchstaben verloren,

genau den oben (S. 17 f.) berechneten Zahlen entsprechend.

Die Ergänzung ist ohne jede Rücksicht auf die Raumverhält-

nisse, allein nach den Erfordernissen des Sinnes gefunden.

Mit Kai töv TTapeevüüva npHav™ ofooboufjaai be-

ginnt eine neue Construction ; die Accusative Z. 1. 2 sind also

von einem von Z. 1 verloren gegangenen Verb des „Be-

stellens" abhängig gewesen. Weil in fjpoüvTo der Modus der

Bestellung ausgedrückt ist, ziehe ich ein ex^ipovTovricrav einem

farblosen kaxeOTrioav vor. Von demselben Verb hing auch

dpxiTtKTOva k. fP- ab: CIA. II 167,6-7 dpxtTtKTjova töv k6X£ipo[t]o-

vii|U€vo[v] ütt|o to|u br|uou, vgl. Aristot. rp.Ath. 46, 1 x^tpoTOveT

ö'dpxiTeKTovas 6 bfjuoq &n ™s vaüq. Also erhält man etwa:

exe»pOT6vr)crav

töv Ki]Kuvvea e-mOTUTac; öuo, Kai Tfp[öq Toirrotq

Tapiag köt' evtauTÖv beKa, e|2 'käcrrri«; ydp cpuXris £va vjpoö| vJt|o, Kai

dpxiT€KTOva Kai YpaMHaTeJa- Kai töv TTapOevwva

Man erkennt jetzt die Bedeutung von Trpös toütois; die beiden

obersten Leiter des Baues werden so von den andern Be-

amten geschieden.

Ich habe bisher mit der Annahme gerechnet, dass die

genannten Beamten für den Parthenonbau allein bestellt

worden seien. Wenn es aber Z. 3 heisst Kai töv TTapÖevürva,

mit ausdrücklicher Namensnennung, so muss man schliessen,

dass der Parthenonbau nur einen Theil, wenn auch viel-

leicht den bedeutendsten der der Commission zugewiesenen

Bauten ausmachte oder ausmachen sollte. Wäre nämlich

in dem verloren gegangenen Eingange dieses Excerptes

gesagt worden, dass die Z. 1—3 aufgeführten Beamten für

den Parthenon allein gewählt wurden, so würde bei der

Z. 3 vorliegenden Datirung ein einfaches nptavro oiKobouncrai

ohne Wiederholung des Namens des Tempels, auf den sich

ja dann das ganze Excerpt bezog, dessen Namen also selbst-

verständlich war, zu erwarten sein. Diese Ausdrucksweise
des Excerptes zwingt mithin zu dem Schluss, dass die

Beamten einen etwas allgemeineren Auftrag hatten, der den

Parthenon mit umfasste, nicht aber ihn allein betraf. Also
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§ I. Z. 3- — Allgemeiner Burgbebauungsplan. 27

ist der Parthenonbau im Zusammenhange mit anderen Bauten

angeordnet worden; der endliehe Beginn der Arbeiten an ihm,

im Gegensatze zu dem früheren Besehlusse wird in dem Satze

Kai töv TTapötvüjva übermittelt. Dieser allgemeinere Besehluss

kann nur die Bebauung oder den Ausbau der Akropolis als

ganzer festgesetzt und geregelt haben. Die hier erschlossene

Thatsaehe, dass der Parthenonbau in dem grösseren Rahmen
der Burgausgestaltung beschlossen wurde, werde ich im

folgenden Kapitel als durchaus mit unserem sonstigen Wissen

von der Geschichte der Burg und des Parthenon im Ein-

klang stehend erweisen. Dass auch das Datum dieses ersten

allgemeinen Beschlusses in dem uns verlorenen Eingange

des Excerptes gegeben war, lässt sich zeigen. Das ppgavTO

ist ohne eine Zeitangabe undenkbar. Diese kann nur in

der Lücke Z. 3—4 Platz finden ; denn das Excerpt schliesst,

wie gesagt (S. 21), mit oucoöoiificrai. Es stehen dafür mehrere

Formen zur Verfügung: 1. der einfache Archontenname, 2. die

Angabe des Intervalls, das zwischen dem allgemeinen Be-

schlüsse und dem Baubeginne lag, wo dann eine der beiden

Thatsaehen fest datirt gewesen sein muss, oder endlieh

3. Combinirung beider Bezeichnungsarten. Die zweite Form lag

hier vor. Nach TTap8evwva sind zunächst M€~€ theils voll-

ständig, theils in deutlichen Spuren erhalten. Ich erkenne

weiter nach einer Lücke von einer Stelle Spuren eines H,

darnach I, was auch als I gelesen werden darf, da in den

schwachen Resten über I sehr wohl nur die leicht stärkeren End-

punkte der Querhasta bewahrt sein können. Diese Möglichkeit

trifft wirklich zu. Man ergänzt ^€t' c[Tjrj t. Das ist nur

eine relative Zeitbestimmung; sie muss sich also auf eine

absolute zurückbeziehen. Das war das Datum in dem ver-

lorenen Eingange des Excerptes. Mit jitT' ein t ist nicht

einmal Z. 3 gefüllt ; bleibt noch ein freier Raum von 23-25

Buchstaben bis zum Wiederbeginne unseres Textes Z. 4. Ueber

seinen Inhalt lässt sich a priori mit einigerWahrscheinlichkeit

sagen, dass er nur eine Ergänzung der Angabe fier' ljr\ i

enthalten haben kann; denn zwischen diesem Datum und

npHavTo ist schwerlich für anderes Platz. Bestätigend und
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zugleich weiterhelfend tritt die erste erhaltene Silbe Z. 4

<Tu>v ein. Das dürfte in diesem Zusammenhange kaum etwas

anderes als die zweite Hälfte von TTep]crwv sein l
. Der Parthenon-

bau begann nach Ausweis der Inschriften im J. 447/6;

das war nach der Besiegung der Perser:

apxueKTOva Kai YpauuaTe|cr Kai töv TTapeevwva uct l[j\r\ i, [i<a-

TaTToXeunOevTUJV i\br\ twv fTepJffwv, fipSavro otKobouTicrai.
t

'OTi

Hier beträgt die Ergänzung 23 Buchstaben ; mit Recht, denn

das erste C Z. 4 ist fast um eine Stelle weiter nach rechts

eingerückt als das erste k Z. 3. Ich fürchte nicht den Ein-

wurf, dass ein KaTaTroXe^^vrujv Ijtöl tuiv TTepaduv den Be-

ginn des Parthenon eher auf das Jahr 448/7 als auf 447/6

datire. Es ist doch kaum zu bezweifeln, dass diese Neben-

bestimmung mehr die Zeit im ganzen andeuten, denn ein

festes Jahresdatum angeben sollte.

Wenn nun der allgemeine Beschluss über die Burg-

bebauung und damit die Einsetzung der im Excerpt genannten

Baubehörden 10 Jahre vor dem Baubeginne des Parthenon

erfolgte, so hat es wenig Wahrscheinlichkeit, dass die am
ersten Termine ernannten, mit Namen genannten Epistatai

auch die des Parthenonbaues waren; denn einmal ist das

Intervall ein sehr grosses und zweitens bildete der Par-

thenonbau einen so bedeutenden Theil des ganzen Bau-

programmes, dass man schon hiernach annehmen möchte,

es seien für ihn besondere Epistatai bestellt worden. Be-

denkt man dazu, dass die Baurechnungen über den Parthenon

nicht an jenes frühere Jahr anknüpfen, sondern von 447/6

1 Der Gedanke an eine Ergänzung wie tujv irpöc, touc, TT^pffa? 0uv6r|-

küjv auvreXeaeeiJaujv (vgl. Diodor. XII 4, 6. auvrcXcaöciGüjv b£ tüjv o"rrovbüjv

'ABrjvaioi Täc, buvdp.€ic, äurprcrrov £k t?1c, Kuirpou) liegt ja nahe, will sich

aber auf keine Weise den Raumverhältnissen fügen. Das würde dann allerdings

eine genaue Zeitabfolge ergeben. Denn da die Schlacht bei Kypern 449/8 fällt,

die Verhandlungen nach Susa hin und in Susa erhebliche Zeit beanspruchten,

so kann das Abkommen mit Persien erst 448/7 perfect geworden sein; dessen

Datum dürfte trotz der Verwirrung, die in unserer unwissenschaftlichen Tradition

herrscht, den gelehrten Forschern bekannt gewesen sein, da Krateros (Plut.

Kimon 13) den Wortlaut mitgetheilt hatte. Dann schlösse sich der Parthenonbau

447/6 genau an.
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ab rechnen, also eine völlig selbständige Stellung einnehmen,

so erseheint die Einsetzung einer besonderen Oberleitung

für ihn ohne weiteres erfordert. Demnach fehlt uns-

und dies ist der oben angekündigte weitere Grund gegen

die Ergänzung TTtpucUa töv XoXapTta — die Berechtigung,

den aus anderer Quelle bekannten Namen eines der Epistaten

für den Parthenonbau in dem Theile des Excerptes einzu-

setzen, welcher nur von dem um 10 Jahre voraufliegenden

allgemeineren Beschlüsse handelt. Einsetzen müssen wir

aber, wie erwiesen, den Archonten, von dem aus die 10 Jahre

gerechnet sind. Es wird im 3. Kapitel gezeigt werden, dass

von den beiden möglichen Jahren, 457/6 und 456/5, je nach-

dem man exclusive Zählung oder nicht anwendet, nur das

erstere in Betracht kommen kann. Darnach gewinnen wir

aus dem verlorenen Anfang des Excerptes: "Oti im Mvno*i9€iöou

^X^poTÖvnoav — . Ueber den sonstigen Inhalt

ist es leicht, Vermuthungen zu haben, aber unmöglich auch

nur eine glaubhaft zu machen.

Z. 4 am Schluss beginnt, wie das öt[i] zu erkennen giebt,

das zweite Excerpt (§ 2), dessen erste erkennbare Reste

Z. 5 9YAHMOV zu €ü]0uön>iou und weiter, da wir damit einen

athenischen Archontennamen haben, zu £tt' 6uJöuörmou zu er-

gänzen sind. Der Eponym €u6ubnuo£ erscheint wiederholt

in der athenischen Archontenliste. Der älteste vomJahre 555/4 1

kommt natürlich nicht in Betracht, da in dem Papyrus auf

die Datirung unmittelbar TTepiicXeous folgt. Für die Zeit des

5. Jhds. findet sich der Name in der Diodorliste (XII 3. 38. 58)

dreimal: zu 450/49, 431/0, 426/5. Z. 6-8 sprechen von der

Ueberführung des Bundesschatzes von Delos nach Athen;

ein neues Excerpt in der Lücke Z. 5-6 beginnen zu lassen,

ist nicht nur durch nichts erfordert, sondern durch die Reste

Z. 5 sogar ausgeschlossen ; denn diese verlangen eine längere

Fortsetzung, wie sich alsbald zeigen wird. 'Gtt' €u6u6n.uou

ist also das Datum für die Ueberführung des Bundesschatzes

;

mithin ist hier der €u6ubnjioq vom Jahre 450/49 zu verstehen.

1 v. Wilamowitz, Aristot. u. Athen I 24.
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Mit den Eöeüönuoi bei Diodor hat es aber seine besondere

Bewandniss. Der jüngste hiess in Wirklichkeit 6u6uvoq;

diesen in dem Philochorosfragment Schol. Luc. Tim. 30

{FHG. I 401 fr. 106) und der anonymen Thukydidesvita

(§ 8) überlieferten Namen beglaubigt CIA. I 273; aber wie

Diodor, so giebt auch der didaskalische Theil der Hypothesis

zu Aristoph. Ach. Eu8ubnuo<g. Genau so steht es mit dem
Euthydem vom Jahre 450 49. Nach Ausweis von CIA. IV 1 p.

In. 22a hiess auch dieser EuBuvo«; 1
, und daneben steht in

doppelter Beglaubigung durch Diodor (XII 3) und unsern

Papyrus Eüeü6n.uo<;. Diese Uebereinstimmung ist an sich in-

sofern von Interesse, als sie durch ein neues Beispiel die

Thatsache bestätigt, dass im Alterthum fehlerhafte Ar-

chontenlisten reichlich im Umlaufe waren2
. Für die Diodor-

kritik mahnt sie abermalen zur Vorsicht vor allzuschneller

1 Es ist mir unverständlich, wie diese Inschrift in der Archontenliste

bei Pauly-Wissowa R.~E. II 586 auf den Jahresbeamten von 43 '/o bezogen

werden konnte; der Stein bietet dreistrichiges L
J . Die vorhandenen Archonten-

listen lassen überhaupt zu wünschen übrig; ganz flüchtig, augenscheinlich aus

Clinton abgeschrieben, ist die Tabelle für die Pentekontaetie bei Hill Sources

for Greek History between the Persian and Pehponnesian wars p. 358; da sind

nicht einmal die Belege aus Aristot. rp. Ath. nachgetragen.

* Ein alter Fall corrumpirter Philochorosliste liegt auch in dem viel-

besprochenen Schol. Aristoph. Fried. 605 mit dem Philochorosfragment (n. 97,

FUG. I 400) über die Aufstellung der chrysclephantinen Athenastatue vor; die

Litteratur verzeichnet Busolt Gr. Gesch. III 1 457, 3; 460, 2. Das Datum des

Einganges <t>i\6xopoc. in\ TTueobdUpou fipxovxoc, roOrd <pn,ai hat der in sach-

licher Kritik stets verständige Lepaulmier als unrichtig erkannt und lti\ Oeobibpou

in den Text gesetzt; das thut denn die neue Kritik durchgängig. Nun heisst es

aber in den Scholien zu demselben Stücke V. 990. ö <t>i\öxopoc. (fehlt FHG.)

imb TTuGobObpou, dcp'oü t\ dpxn toö troX^.uou boxet Y€Y€vrW9ai/ I^XP» 'Iffdpxou

KdTapi9|uioü|i€voc, efc, Td vf £ty\ o"uvdT€i touc, xpövouc,. Der Pythodoros 432/1

ist von Isarchos 424/3 nur um 8 Jahre entlernt, wohl aber Theodoros 438/7

genau 13 Jahre. Natürlich bei Philodoros selbst stand diese Berechnung so nicht

zu lesen, der Scholiast hat sie auf Grund seines Philochorosexemplares

angestellt, in welchem zu 438/7 TTu66biupoc, statt ©cöbuupoc. stand; es waren

darin also in kurzer Abfolge zwei Archonten (438/7, 432/1) dieses Namens vor-

handen: dabei vergriff er sich. Die Fehler in den beiden Scholien erklären sich

so gemeinschaftlich; den Scholiasten darf man nicht corrigiren, nur in einer

Sammlung von Philochorosfragmenten muss man es.
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Correctur verderbter Archontennamen ; man muss da öfter

einmal (z. B. EuKXeibnS 4276, 'Aueivi'as 423/2, 'ApiaTUJV 421/0)

das Richtige wissen, ohne es doch in den Text setzen zu

dürfen*. Denn des Diodor chronologisches Hilfsbuch will man
doch im Diodortext nicht emendiren. Für unser Frag-

ment ergiebt sich nur, dass der Verfasser der excerpirten

Schrift eine Archontenliste benutzte, die auf irgendwelche

Weise mit der bei Diodor vorliegenden in Verbindung stand

;

ein Schluss auf ein direktes Verwandtschaftsverhältniss

zwischen Diodor und der Urschrift unserer Excerpte ist auf

Grund einer so vereinzelten und auch sonst leicht er-

klärlichen Uebereinstimmung nicht gestattet.

Der Bericht über die nun auf das Jahr 4Ö0/49 datirte

üeberführung des Bundesschatzes nach Athen ist in seinen

Umrissen leidlich erhalten. Z. 5 TTepixXeous yv6)\x lässt

erkennen, dass von einem auf Antrag des Perikles gefassten

Beschlüsse die Rede war. Die Worte von Z. 6 ab sind also

von einem Verbum abhängig gewesen und müssen einen

Infinitiv enthalten haben. Dessen Reste sind in €IN Z. 8 er-

halten. Dazu gehören nothwendig die folgenden Worte eis

tt)v ttoXiv; durch sie wird der Ergänzung die Richtung ge-

geben. Die Parallelberichte der Historiker lassen kaum
einen Zweifel, dass neTaKoniEjeiv zu ergänzen ist. Diodor. XII

40,1 tö TrXfjeo<; twv ueTCtKeKO|Liiö>ievwv €k AnXou xP'1M«tujv liq tön;

'AGnvaq, 54,3 u.eTaKou.iö"avT€S gk AnXou t6 koivä xpn.ua™ tujv

'EXXnvwv; Aristodem. 7eKAr|XouTd ouvaxöevia uereKÖ^icrav dg

Taq 'AOnvaq Kai Kcrreeevro ivTÖq ev[Tf)] aKpOTtoXei, vgl. auch Plut.

Aristid. 25 €k AnXou . . . 'AGnvaZe koui'<tcu; nur Diodor. XII 38,2

1 Natürlich hat man vou Fall zu Fall zu entscheiden. In der Reihe 'Äßpuuv

Aßituv ßuuv würde ich Äßpuuv trotz v. Wilamowitz Aristot. u. Athen II 301, 20

nicht in den Diodortext setzen. Der Autor des Thomas Mag. (Westermann

BiÖTp. S. 101) konnte das Datum £rri Äßiuuvoc., das Eustathios (Westermann

S. 90) für die Geburt Pindars angiebt, auf den Tod nur beziehen, wenn in seiner

Archontenliste zu 458/7 Aßtujv stand. Nur aus diesem ist Diodors (XI 79)

Biuuv durch Correctur gemacht worden. Also bei dem Historiker wird man

?ipx€v 'Aßiujv schreiben müssen. Auch hier waren die litterarischen Archonten-

listen entstellt. [Vgl. jetzt über die Varianten in den Eponymenlisten besonders

Diels Hermes 1901 XXXVI 78 ff.]
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steht tcl . . xpnMaTÖ MfTnveTKav eis Td? 'Aörjva? «. Plut. Per. \2 Ik

AnXou ueTaYrrrwv ist von Perikles allein gesagt, für den ueTctKO-

utEeiv natürlich weniger passte ; dazu zeigt die ganze Stelle ein

augenscheinlich aus der Quelle Plutarchs stammendes

rhetorisches Gepräge*, wo denn der Sprachgebrauch der

Historiker nicht zu erwarten ist. Mit der Gewinnung des

Infinitives ist die Periode umrissen. Die Spuren nach Td Iv

AnXuui cnroKei'ueva führen absolut sicher auf TCtXavTct; man er-

kennt das T und von den beiden ersten & die Schleifen.

Zu diesem xdXavTa gehört Z. 7 die Zahl TreJvTaKirJx^ict- Da-

durch wird es mehr als wahrscheinlich, dass nicht Td £v

AriXuui cttTOKei'uevct TdXavTCt zu verbinden ist, sondern TdXavra—
TrevraKioxeiXia epexegetisch zu etwas Vorhergehendem stand.

Dieses ist rd £v Ar|Xwi dTtoKeijueva nicht, da es selbst nicht die

vollständige Bezeichnung des Schatzes sein kann, also ist es

Apposition zu einem xpnuaia, und man hat die Abfolge Td

Xpnuaxa] Td Iv ArjXwi diroKeineva - - Tie |vTttKio"xetXia. Es fehlt

in diesenWorten noch der Begriff des „Bundes", der unbedingt

nothwendig ist. Man könnte ihn bei der Bezeichnung des

Schatzes suchen, z. B. in einem Td tüjv o^udxwv(Kotvd)xpr|MaTa;

möglich aber ist auch, dass er bei dem regierenden Verbum
zum Ausdrucke kam. Dies ist deshalb besonders wahr-

scheinlich, weil die Ueberführung nur auf „Bundesbeschluss"

1 Com. Nep. Ariltid. 3: pecunia... Athenas translata est und Iu>tin.IU b, 4:

pecuniatn a Delo Athenas transferunt beweisen nach keiner Seite.

* Sauppe hat bekanntlich in den Abk. d. Gesellsch. d. IViss. tu Gottingen

1867 XIII 26 ff. (= H. Sauppes Ausgew. Schriften 498 ff.) den Hauptinhalt von

Plut. Per. 12 auf eine den darin geschilderten Parteikämpfen gleichzeitige Publi-

cistik (Ion) zurückführen wollen, was A. Michaelis Parthenon S. 10, 25 durch eine

weitere Beobachtung stützen zu können glaubte. Aber C. Wachsmuth Stadt Athen

I 529, 2 hat mit Recht den dem 5. Jhd. ganz unangemessenen rhetorischen

Charakter des Kapitels betont. Von Plutarch selbst stammt die Stilisirung

schwerlich. Das rmäc. und das Präsens irotoöaiv finden thatsächlich ihre

Erklärung, wenn das Kapitel aus Reden, die ein späterer Historiker einlegte,

stammt. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt auch der von Koehler Abh. d.

Herl. Akad. 1869 S. 99, 3 hervorgehobene Anstoss — die Bündner hätten keine

Kusstruppen gestellt — Bedeutung, der an sich nicht schwer wiegen würde;

das könnte sehr wohl auch im 5. Jhd. rednerische Uebertreibung in der athe-

nischen Kkklesie gewagt haben.
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stattfinden konnte. Attributiv zu demVerb des„Beschliessens"

also ist der Begriff des Bundes, der cruuuctxoi, zu erwarten,

wonach tä xpnucrra ohne weiteres vom Bundesschatze ver-

standen werden musste. Die Bezeichnung der ffuunctxoi kann

nun nicht in der Lücke Z. 5-6 gestanden haben; der Raum
ist zu klein. Z. 5 ergänzt man ohne weiteres TTeptKXeous

Tvu)|i[nv eianYouuevou (vgl. z. B. Plut. Aristid. 25 'ABrivaEe koui-

o*ai Xauiwv eianYOUuevwv). Damit wird nicht nur Z. 5

gefüllt, sondern auch noch auf Z. 6 bei der Abbrechung

eio*|nYouuevou der Platz von 9 Stellen eingenommen. Nun sind

durch das vorher erschlossene xd xpx\\ka.Ta am Schlüsse der

Lücke abermals 9 Stellen besetzt; so ist nur der Raum für

ein kurzes Wort von mindestens 3 und schwerlich mehr als

5 Buchstaben übrig. Hieraus folgt, dass an dieser Stelle

keine Form von aujiuaxot gestanden haben kann, wohl aber

das technische Verb des Beschliessens Ibolt. Dann gehört

der Begriff des Bundes in die vorhergehende Lücke: öti|

tüüi koivuji tüjv <nju|näxu>v ctt' Eu]9ubr||Liou, TTepiKXeou? Yvu>n[nv dff-

trrouuevou, IboZe tu xPnMaT« ] ™ £v Ar|Xwi d7TOK£i'u€va, Td\a[vTa

— TTe]vTaKio"xeiXta KotTd Tr|v

ueTaKOut£]eiv eiq Tt\v ttöXiv

Die Ergänzung Z. 5 hat 24 Buchstaben ; man beachte aber

das dreifache I in tuu koivwi.

Es bleiben also noch die zwei Lücken Z. 6-7 und 7-8 zu

füllen. Für die erste geben die historischen Parallelberichte

das Supplement an die Hand : Diodor. XII 40, 1 £k twv cpöpwv

tgus iröXem KOivfj o-uvr|0poio-eai, 38, 2 Td £v AnXw KOivr)

o"uvnru£va xpnucrra (vgl. 54, 3 Td KOivd xpnMcna tüjv
c

€XXr|VU)v),

Aristodem. 7 Td auvaxÖevTa |neTeK6|uto-av. Indem ich aus den

sogleich anzuführenden Rednerstellen noch das steigernde

TrXeio) P| — natürlich wäre auch ein axeööv möglich — einsetze,

gewinne ich TdXa[vTa| KOivrji 0"uvnY|ieva TrXei'uu f\ TreJvTctKicrxeiXia.

Bei dieser Ergänzung habe ich die Möglichkeit, dass

dem TrevTotKio*xe(Xia eine andere Zahl vorausging, unberück-

sichtigt gelassen. Das ist zu rechtfertigen. Unsere litte-

rarische Ueberlieferung macht über die Höhe des Baar-

bestandes der Bundeskasse zur Zeit ihrer Verlegung zwei

Keil, Anon. Argent. 3
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34 II. Lesungen und Ergänzungen.

merklich differirende Angaben: 8000 und 10000 Talente. Die

erste Ziffer hat Diodor. XII 38, 2 'AGnvaioi ...rniv AnXw Koivfj

(TuvnTneva xpnyaTCt, TaXavToc tfxe&öv ÖKTaKicrxi'Xia, uerriverKav ei<;

Tds 'AGnvaq Kai TrapeöuuKav (puXdrreiv TTeptKXeT. Busolt (Gr. Gesch.

III 1, 204, 2) meint, dass diese Angabe, die einem von F. Vogel

(Rhein. Mus. 1889 XLIV 535) als nicht ephorisch erwiesenen

Abschnitte angehört 1

, auf der Multiplication von 17 X 460

1 Zweifel habe ich gegen die von Vogel gegebene Limitirung des nicht

ephorischen Stückes. Ich glaube, dass auch hier sich kein fester Schnitt

machen lässt; es ist alles vielzusehr zusammengearbeitet. Allerdings, dass das

von Diodor selbst geschehen sei, möchte ich nicht behaupten. Ich trage Uber-

haupt Bedenken, ob Diodor überall, wo Ephoros vorliegt, des Ephoros grosses

Buch selbst aufgeschlagen und mit anderem Material zusammengearbeitet hat,

bin vielmehr der Annahme geneigt, dass er einen Auszug oder eine Ueberarbeitung

des grossen Buches, wie auch Plutarch, benutzte und nur daneben unter Um-
ständen auf das Original zurückgriff. Ich kann mir wenigstens folgenden Fall

nicht anders erklären. Die Rückkehr des Themistokles aus Sparta nach der

Mission in Sachen des Mauerbaues wird Diodor. XI 40, 4 so berichtet : TOÜTiii

bt Tip Tpöirui Kaxaarp arr| yy\Q6vt€<; ol AdKiuvec, i\vafKda&r\aav

diroXOaai touc, ti&v 'ABnvatujv irplaßcic, ... 6 bi 0€|niOTOKXn,<; toioGtiij

ürpaTriY^MCiTi T€ixio"ai; Tr*|v iraTpiba . .. |U€YdXr|c, diroboxn,<; £xuxe irapd

TOlc, ttoXItöi^. Das ist wörtlich übersetzt bei lustin. II 15, 12 sie dimissus veluti

iriumphatis Spartanis a civibus excipitur, aber mit dem groben Missverständniss,

dass diTOboxnc. TUYX<*V€iv mit exdpi wiedergegeben wird, statt mit magnam
gloriam consequi, wie die gleiche Phrase, wenn auch aus anderem Zusammen-

hange, augenscheinlich Nep. Them. 6, 3 mit tantam gloriam apud omnes gentes

etant consecuti. Man schliesst gemeinhin : zwischen Trogus und Diodor besteht

ein enger Zusammenhang; Trogus kann aus einfachen, chronologischen Gründen

Diodor nicht benutzt haben, also erklärt sich jene Verwandschaft zwischen den

beiden Schriftstellern aus gemeinsamer Benutzung der gleichen Quelle, d. h. des

Ephoros. Nun kann aber Ephoros diroboxns TUYXdveiv in jenem Sinne nicht

gesagt haben; es ist durchaus unattisch und gehört der hellenistischen Prosa an;

und doch haben es Diodor und lustin. Also ist nicht Ephoros selbst die Quelle,

sondern ein hellenistisches Mittelglied, aus welchem Diodor sein äiroboxfis

TUYXdvciv entlehnte und Trogus-Iustin übersetzte. Als dieses Mittelglied betrachte

ich eben eine (kürzende?) Bearbeitung des Ephoros aus hellenistischer Zeit. Ich

glaube auch sonst Spuren davon (z. Th. die Dubletten) zu entdecken ; doch führt

das hier zu weit. — Für den Gebrauch von diroboxn, bei den Schriftstellern

genügt es, auf Steph. Thes. und Wyttenbach Lex. Plut. s.v. zu verweisen; auch

inschriftlich z. B. IGSept. I 271 1, 13 (Akraiphiai) ; CIG. 3524, 29 (= Cauer Del? 437 ;

SGDI. 311 ;
Kuma). IBrMus. n. 925,32 (Branchidai)

; 482, 21 (Ephesos); IvMagn.

n. 113, 21; Michel Rec.yri, 14 (= Dittenberger 9ylL% 246; Sestos); Dittenberger
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8 2a. Z. 7. — Die Berichte über die Bundeskasse. 35

(= 7820, rund 8000) Tal. beruhe, und erschliesst daraus, dass

der Gewährsmann Diodors die Uebersiedelung des Schatzes

in das J. 459/8 setzte, weil Diodor (XI 47) die Begründung des

Seebundes in das J. 477/6 verlegt ; die Chronologie scheine

ephorisch, denn lustin (III 6,4) gebe dasselbe Datum: hatte

rem (die schnöde Heimschickung der Athener von Ithome)

Athenienses grauiter ferentes pecuniam . . . a Delo Athenas

transferunt. Demnach müsste dann die nichtephorische

Quelle, welche 8000 Talente angiebt, genau dieselbe Chrono-

logie wie Ephoros befolgt haben, aus welchem — wofür

sogleich die Belege — Diodor doch aber 10000 Tal. über-

liefert. Dieser Versuch der Entwerthung der Angabe auf

8000 Tal. kann schwerlich überzeugen. Andokides berichtet

(III 7) von der Zeit des 30jährigen Friedens x'\\\a TdXavTa

•dvnveYKctiacv eis rr\v äKpÖTroXiv und von der des Nikiasfriedens

(III 8) £TtTctKio"xi Xicx TdXavTa vouiouaxoq ei? Trjv äicpo-

noXiv dvnveYKanev. Das sind zusammen 8000 Tal., von denen

das dveveTKeiv tiq xt)v riKpcmoXiv gilt. Nun sagt Isokrates

(VIII 126) vom Perikles eiq bk if\v äKpÖTroXiv ävr|V€TK€v 0 k tök 1
0*-

XiXia dvcu Tuuv Upaiv. Es ist klar, dass der Redner ungenau die

zwei von Andokides gesondert gegebenen Posten auf die Zeit

des Perikles überträgt. Damit ist er nicht allein geblieben;

Boeckh (Staatsth.3 I 516) hat gezeigt, dass dieselbe Summe
vorausgesetzt ist, wo Pausanias den Lykurg, dem man
mindestens 14000 Tal. zuschrieb, 6500 Tal. mehr als Perikles

zusammenbringen lässt \ Diesen8000Tal.des Periklesbegegnen

wir in der Diodorstelle als der Summe des Bundesschatzes

Syll. 366, 29 (Kyzikos). Das Wort hat politische Bedeutung erhalten, wie namentlich

die Belege aus Ephesos, Magnesia und Sestos zeigen; es gehört nothwendig in

die Indices der Corpora. Nach W. Schmid Atticismus zu schliessen, hätten die

Atticisten die Wendung duoboxf|? TVYXdvctv vermieden.

1 Die Zahlen in der Vita Lycurg.Z^x C (= Lycurg. ed. Bl. p. XXIII)ToXdvnuv

#ib U&c; Tivc? ,ir|XV sind, wenn die Handschriften sie wirklich in Ziffern

bieten — Bernardakis giebt sie in Worten, darauf ist ja leider kein Verlass —
im Einzelnen ganz ohne Gewähr, da sie frühestens im n. Jhd. die jetzige Form
erhalten haben können. Die Schreibung \ setzt voraus, dass das occidentale

milk das griechische nöpioi verdrängt hat; bis dahin schreibt man naturgemäss M.
Ich kenne sichere Belege für ,i erst aus dem 15. Jhd. — Paus. I 29, 16.

3*
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wieder; ihre Identität ist um so sicherer, als es bei Diodor

von dem Gelde ausdrücklich heisst Kai TrapebiuKav (puXdrreiv

TTepiKXeT (S. 34). Isokrates nennt nun auch die zweite Summe
(XV 234) TTepiKXfte . . . eis rr)v «KpÖTToXiv o"* £XdTTw nupiuiv

TctXävTmv dvriveTKev. Man sage nicht, dass durch diese aus der

jüngeren, 353 herausgegebenen Antidosisrede stammende

Angabe die um zwei Jahre ältere der Friedensrede corrigirt

wrerden solle; die 10000 Tal., welche Perikles für den Krieg

sammelte, stehen auch schon in dieser älteren Rede (VIII 69)

:

T]v(dpxnv)Tdp ueTd uupiwv TaXdvTwv oux oloi T€ rfaev biaqpuXd£ai,

Tra>q äv TaÜTT]v Ik Trjs napouaris diropia^ KTr|ö"ao"6ai buvnöeiucv . .;

Aus diesen Verhältnissen folgt, dass die 10000 Tal. bei Iso-

krates jedenfalls nicht willkürlich aus 8000 Tal. nach oben

abgerundet sind. Isokrates selbst klärt aber das Verhältniss

beider Zahlen zu einander auf. Bei den 8000 Tal. nämliche

giebt er an, dass sie dveu twv lepwv (d. h. xpnM«Tujv) gerechnet

seien, bei den 10000 Tal. fehlt dieser Zusatz: also sind bei

ihnen die Upd xPnuaTa mit 2000 Tal. in Rechnung gesetzt.

Das ist sehr gering gerechnet, wie wir aus den Inschriften

wissen, und Demosthenes (III 24 = [XIII] 26) durfte mit vollem

Rechte sagen: TrXeiw b' fj uupia raXavt' eiq rf|v dicpÖTToXiv dv-

ritaYOv; übrigens schillert ja auch Isokrates' ol»k dXdrTUj in

dieser Bedeutungsnuance. Die Berechnung bei Thuk. II, 13 3

zerfällt nicht in die beiden Posten von 8000 und 2000 Tal.,

also entstand die isokrateischeSumme auch nicht infolge einer

falschen Auffassung der von Thukydides gegebenen Summe
von 9700 Tal.

;
ebensowenig darf man Demosthenes' ttXciuj

fl uupia mit der erheblich geringeren thukydideischen Summe
identificiren. Es liegen also hier zwei von Thukydides

unabhängige Angaben vor, welche auf der von den Rednern

so oft benutzten, allgemein umgehenden athenischen, nicht

historischen Ueberlieferung beruhen werden ; sie bezogen sich

aber nicht auf die Höhe des Bundesschatzes bei seiner Ver-

legung, sondern auf die des athenischen Staatsschatzes auf der

Burg zu Perikles' Zeit. Gerade dazu stimmt das Verb dvd feiv,

welches an allen diesen Stellen als der eine der technischen

Ausdrücke für Zahlungen an eine auf der Burg befindliche
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Kasse (z. B. C//1. I 32; der andere ävcwpepeiv) gebraucht ist;

gerade das folgt auch aus dem Posten der iepd xpnuaxa, die ja

nicht mit von Delos herübergebracht sein konnten. War
die Uebertragung der Summe von 8000 Tal. auf den delischen

Bundesschatz thöricht, so war sie doch nicht geradezu wider-

sinnig, weil eben die i€pd xPnMaia richtig ausgeschlossen

waren; Ephoros aber hat den Unsinn fertig gebracht, die

Summe von 10000 Tal. für die Zeit der Uebersiedelung des

Schatzes in Ansatz zu bringen (Diod. XII 54, 3; XIII 21, 3),

und zwar hat er dabei augenscheinlich an der Hand der

aus der Vulgärtradition stammenden 10000 Tal. die 9700 Tal.

des Thukydides nach oben abgerundet und dann die beiden

Angaben contaminirt. Dies Verfahren liegt ganz deutlich

Diodor. XII 40, 1. 2 zu Tage; hier wird ein aus Thukydides

entlehntesStück (koivwv bi övtwv— TdXavTa) in einen Zusammen-

hang eingeschoben, der durch Form (§ 1) wie Inhalt (s. S. 38)

sich als historische Vulgata erweist. Das Resultat ist: eine

Ueberlieferung über den Bestand der Bundeskasse bei der

Uebersiedelung hatte man nicht. In dieser Verlegenheit über-

trug man die beiden Angaben, die vulgäre (isokrateische)

und die thukydideische, die man über den Höchstbestand

der athenischen Werthe auf der Burg für spätere Zeit hatte,

auf die Zeit der Uebersiedelung. Wenn nun die ruhmredige

athenische Tradition sich für diese Zeit mit 10000 Tal. zu-

frieden gab, wird Niemand bei einem Historiker eine höhere

Summe ohne allerzwingendste Gründe annehmen. Also ist

ein uupia Kai TreJvTaKioxeiXia alsErgänzung in unseremExcerpte

unannehmbar. Eine Hunderter- oder Zehnerzahl wird Nie-

mand empfehlen; es handelt sich hier um Rundsummen.

Endlich steht die Zahl von 5000 Tal. — rücksichtlich ihres

historischen Werthes muss man sagen: leider — in einem

durchsichtigen Verhältnisse zu jenen 10000 Tal. Also es

bleibt bei dem einfachen 7re]vTaKio*xe(Aia.

Die Lücke Z. 7-8 ergänzt sich leicht und sicher, da am
Schlüsse von Z. 7 nach Kcnd ttiv schwach, aber deutlich die

Zeichen &PICT erscheinen: also von der Schätzung des Aristei-

des war die Rede. Zwischen 'ApiOT[e(öou und 'Apicrrftbou kann
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man schwanken ; letzteres ist nach den Raumverhältnissen

wahrscheinlicher. Nach dem T nämlich sind Spuren von

mehr als zwei Buchstaben sichtbar; also gehört -bou noch

auf Z. 7. Die diphthongische Schreibung 'Apio"r[eibou würde

etwas reichlich lang für die Zeile.— An die wechselnde Höhe
der Tributsätze während der Zeit bis zum Beginne des

peloponnesischen Krieges war keine wirkliche historische

Erinnerung geblieben. Ob selbst Krateros davon Kenntniss

hatte, ist mir zweifelhaft, weil Plutarch, der doch Krateros

sicher noch gehabt hat, sonst schwerlich so von den Phoroi

gesprochen hätte, wie wir es bei ihm Aristid. 24 lesen. Allein

gesetzt auch, er hätte davon berichtet, sein Buch erschien

wohl erst, als von der wichtigsten Atthis, der des Philochoros,

schon der grösste Theil veröffentlicht war, so dassin das Bette

derAtthidentradition, welches nach Philochoros' Buch für neue

Zuflüsse ziemlich verschlossen gewesen sein dürfte, von

Krateros' Forschung nichts mehr hineinsickerte. Für die land-

läufige rhetorisirende Geschichtsschreibung war Krateros viel

zu gelehrt. Daher herrscht in der antiken Tradition durchaus

die Vorstellung, dass der von Aristeides veranlagte, erste

Phoros zu 460 Tal., den man aus Thukydides (I 96) allgemein

kannte, entwederbis zum peloponnesischen Kriege oder wenig-
stens bis zu Perikles in Geltung geblieben sei

1

. Jenes ist die

Auffassung der Quelle, der Diodor in der Erzählung der Ur-

sachen des grossen Krieges (XII 40, 2) folgte : KOI KCte' gKCtOTOV

dviauTÖv £k toö 9opou twv cruiunäxuuv dveqpepero TdXavTct TeTpaKÖOia

4£rjK0VTa; und dass Diodor bei seinem Gewährsmanne diese

Summen als bis zu diesem Zeitpunkt geltend verzeichnet

fand, ist um so sicherer, als dem ausgehobenen Satze jene

Angaben über die Grösse des athenisches Schatzes beim Be-

ginne des Krieges unmittelbar vorausgehen (Koivwv---TeTpctKiö'-

XiXia mit Erweiterungen über Thukydides hinaus) und folgen

(Xiupiq be toutwv kt£.) Da die Quelle sicher Ephoros ist, so

dasselbe bei Nep. Arist. 3,1 quadringena et sexagena talenta

quotannis Delum sunt collata. Die zweite Auffassung

1 Nicht ganz mit Unrecht; darüber genaueres im 3. Kapitel.
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bietet Plutarch Aristid. 24 unter sehr bezeichnenden Um-
ständen : ib? . . . oi TTCtXaioi töv im Kpövou ßiov, oütuu? oi (rOuuaxoi

tujv 'Aenvcuiuv töv in* 'Apiffreibou q>6pov euiroTniav Tivd Tfj?

'EXXdbo? övond£ovT€? ü^ivouv, Kai udXitfTa \xei' ou ttoXüv xpö-

vov brrrXao"iacr8£vTO?, eiT' au8i? TptTrXamacreevTO?. öv piv Ydp

'Apio*T€ibr|? ^raSev, r^v et? eHr|KOVTa Kai TeTpaKOcriiuv TaXavTiuv

Xötov toutuj be TTepncXri? \ilv eneBriKev öXi'you beiv xö TptTOv

|u£po?- eSaKÖffia xdp TdXavTa GouKubibn.? qprjoiv dpxojuvou toö

TroXeuou rrpocrievai toi? 'AOnvaioi? diro twv auundxwv TTepiKX£ou?

b'dTToeavovTO? emTewovre? oi br|uaYU>Yoi KaTd uiKpöv ei? xi\iwv

Kai TpiaKocrtuiv TaXdvTwv KeqpdXaiov dvriYaYov. Dass die Begrün-

dung 6v nev xdp Krk. nicht zu dem voraufgestellten Satze passt,

ist längst gesehen. Diesen Satz entnahm Plutarch seiner

Hauptquelle, Theopomp; jene hinzuzufügen fühlte er selbst

sich verpflichtet, ohne doch das Material dazu zu haben:

er kannte ausser der Thukydidesnotiz nur noch die eine

Angabe über die 1300 Tal., und diese fand er vielleicht auch

bei Theopomp. Also schon die ihm zur Verfügung stehende

sonstige Ueberlieferung bot nicht mehr, als Ephoros hatte;

ich zweifle, dass selbst Theopomp mehr thatsächliches

gewusst hat, als Plutarch giebt. Dieses bnrXao"idZetv und

TpurXamdZeiv gehört in den rhetorischen Rodomontadenstil,

wie man auch aus den Worten ib? Ydp ol TraXaioi — üuvouv die

Declamation deutlich heraushört. Der durch die Rhetorik ver-

gifteten und tendenziösen Geschichtsschreibung Theopomps
genügten ein paar Notizen, wie sie Plutarch bietet, voll-

kommen, um zu jener chronologisch wie sachlich verstiegenen

Uebertreibung zu gelangen. Die Quelle Theopomps aber

war ersichtlich antidemokratisch, oligarchisch. Ein Antiphon

führt in Sachen der cpöpoi die Prozesse der Bündner gegen

den Staat. Aus welcher Sorte politischer Flugschriften-

litteratur Theopomp schöpfte, zeigt noch das unter Ando-

kides' Namen gehende Pamphlet gegen Alkibiades (§ 11):

irpiüTOV uev ouv Treiffa? uud? töv qpöpov toi? TTÖXemv iE dpxn?

TdSai töv im 'ApiffTeibou TrdvTuuv biKaiÖTOTa T£TaY|u£vov, aipeöei?

emTOUTiu öeKaro? auTÖ? )idXio*Ta biuXacriov auTÖv eKdcFTOi?

twv ffuwudxwv dTTOirjcrev, embeiHa? b' auTÖv <poß€pöv Kai juera
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buvctuevov ibiaq dirö tuiv koivwv 7Tpoo"6öou<; KaieffKeudcraTO. Diese

oligarchische, aber, wie die Tributlisten zeigen (CIA. I 37),

nicht jedes thatsächlichen Hintergrundes entbehrende

Tradition ist gegenüber der demokratischen zurückgetreten.

Schon erheblich vor Plutarch war die Kunde von der Varia-

bilitität der Phoroi so gut wie geschwunden ; das bezeugt seine

üi der unzutreffenden Begründung sich ausdrückende Rath-

losigkeit. So ist denn auch in unserem Excerpte : Kond rrjv

'Apicrrpbou tou qpöpou (oder tujv cpöpiwv) xdSiv - - -] herzustellen.

Wenn es nun nach dem so reconstruirten Satze ftn

Til> koivlD tujv cru|uvidxujv ett' 'EuBuörmou TTepncXeouq Yvuü|uinv eio*-

TiTouuevou löoEe Td xpnuaTcc - - - ueTcucoutEeiv eiq ty)v ttöXiv unmittel-

bar weiter heisst: pei dK6i[v]ofv], so bezieht sich dies Demon-
strativ natürlich auf EuBubr^ou zurück und giebt die Datierung

für die folgende Mittheilung über den Flottenbau, von der

oben (S. 10 ff.) gehandelt ist. Die Lücke nach £xeivov Z. 8-9

muss das regierende Verb enthalten haben, von welchem
der in Tr|v ßouXfjv deutlich sich verrathende Acc. c. Inf. ab-

hängig war. Die Bedeutungssphäre dieses Verbs giebt der In-

halt des Folgenden ohne weiteres an die Hand : wir lesen da

etwas wie ein Gesetz. Also: „es wurde das Gesetz gegeben"

oder „der oder der beantragte das Gesetz". Thatsächlich lassen

sich von den auf £k€i[v]o[v] folgenden beiden Buchstaben die

Spuren des ersten nur mit einem N vereinigen, und die des

zweiten fügen sich einem 0, so dass vofu-] als möglich

gelten darf. Ob die persönliche oder unpersönliche Aus-

drucksweise gewählt war, könnte sich nur aus einer Er-

gänzung des Eingangs von Z. 9 ergeben, in welchem übrigens

bereits drei Stellen besetzt sind. Denn es ist sicher vo|u

zu theilen. Das letzte Wort in der Lücke ging auf die

beiden ersten erhaltenen Zeichen Cl aus, welche eben-

sowohl €1 wie Cl bedeuten können. Zu der völligen Un-

sicherheit über den Gedanken gesellt sich also die Unsicher-

heit dieses winzigen äusseren Anhaltes, so dass wir auf

eine Ergänzung verzichten müssen. Nur warnen will ich

vor einem Abwege und wenigstens andeuten, welche Möglich-

keiten mir vorzuliegen scheinen. Die Thatsachen werden
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in den Excerpten stets im Aorist erzählt; also kann weder
-m noch -ei der Schluss des regierenden Verbs sein, nicht

einmal ein vouos ^Ypäqpi 'Aenvaiois, öq KeXeü]ei darf man zu-

gestehen. Also -crt oder -ei ist Nominalendung. War viel-

leicht die Baufrist für die grossen Reparaturen und die Neu-

beschaffungen bestimmt, so lässt sich bei -oi etwa an völuov

^TroiricravTo Tpicriv (oder sonst eine Zahl) grejai Tr)v ßouXi'iv ktc.,

wo der Dativ im Anfange des nächsten Excerptes eine genaue
Parallele haben würde. Bei -€i bieten sich verschiedene

Möglichkeiten, z.B.: v6|uos €i(Xnv€x6r| twi TTepiKX]ei oder weit

ansprechender vö uog ^Ypäqpn tüjv £v rfji iröXjei; denn damit

hätte man auch den Grund ausgedrückt, weshalb der Epi-

tomator diese Nachricht nicht durch ein ÖTt von der vorher-

gehenden trennen wollte, sondern mit jener verband: nachdem
der Bundesschatz auf der Burg und damit ganz in Händen
Athens war, wurde beschlossen, aus ihm die grossen Flotten-

pläne zu realisieren. Ein post hoc ergo propter hoc liegt auf

alle Fälle in dem uct' ^Keivov und der Copulierung der beiden

Nachrichten. Doch darauf wird noch zurückzukommen sein.

Ein Bedenken liegt, falls vouo? irgend wie in dem regie-

renden Satze erscheint, auf der Hand. Andokides (III 7)

bezeichnet den grossen Flottenbau von 431 als durch ein

Psephisma sanctioniert (ipuipei? dXXcu; bcaiöv dvauTrr)Yno*au*8a

Kai xamaq e£aipeTou<; ^ncptaäueea eivat), und thatsächlich kann

nach dem Gebrauche — denn von mehr lässt sich nicht

reden — des 4. Jhds. die Datierung des Einzelfalles nur

durch ein Psephisiha erfolgen; und einen Einzelfall stellt

doch die einmalige Erhöhung der Flottenstärke dar. Allein

die Unterschiede zwischen Gesetz und Beschluss sind im

5. Jhd. in ihrer äusseren Form augenscheinlich so ver-

schwimmend gewesen, dass in einer nicht beabsichtigt streng-

rechtlichen Ausdrucksweise — und wer wollte diese dem
Andokides zutrauen? — sehr wohl ipncptEeaGcu gesagt werden

konnte, wo man es formal mit einem vouos zu thun hatte.

Ja, man darf sagen, dass Andokides' eigene Angabe die

Unrichtigkeit seines ^ncpioctjueea erweise; denn das dSaiperoug

€ivat fällt nicht mehr unter den Begriff der Regelung eines
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Einzelfalles, sondern enthält eine dauernd bindende Be-

stimmung für die Marinevervvaltung. Zweitens fehlt es nicht

an Parallelen aus dem 5. Jhd., welche erkennen lassen, dass

diese Angelegenheit in Formen behandelt werden konnte,

welche durchaus denen des vöuoq entsprachen, so dass, wo
wir ein lyncpttecFÖai erwarten, einmal einen vouos zu finden

wir uns nicht wundern dürfen. Es lässt sich darüber nicht

mit kurzen Worten handeln ; ich habe von diesen Verhältnissen

in der Beilage über „vojioij, lyricpio/ict, uTrojivr)ucrnö"uÖ£" ausführ-

licher gesprochen. Hier genüge, dass jenes Bedenken keine

ernstliche Bedrohung nach der einen oder anderen Seite hin

enthielt. Ich selbst bedauere dies am meisten. Denn hätte man
die rechtliche Differenz von Psephisma und Nomos zu urgieren,

so würde unter der Voraussetzung, dass vo[u- richtig gelesen

ist, ein entscheidendes Kriterium für die Wiederherstellung

von Z. 11 gewonnen sein. Wir müssten dann absolut ver-

langen, dass in der Lücke eine Bestimmung stand, welche

über die Sphäre des Psephisma hinaus ging. Wo dieses

Hülfsmittel versagt und sonstige Directiven sachlicher Art

fehlen, bleibt für die Auswahl der Lesarten nur das äusser-

liche Indicium des Umfanges der Lücke, wobei es natürlich

für eine Ergänzung hier immer eine Empfehlung bliebe,

wenn ihr Inhalt sich als ein Theil eines vöuos fassen liesse.

Wir stehen jetzt in dem Urtheil über den Umfang des Aus-

falles im Anfange der Zeilen sicherer als im 1. Kapitel, wo die

verschiedenen Ergänzungen für unsere Stelle erwogen

wurden. Die sicheren Ergänzungen Z. 3 dpxixeKxova xai

YpauuaTe]a und 8 toö qpöpou TaSiv ueTaKoui'£]eiv, welche je 22

Buchstaben umfassen, schliessen Füllungen mit weniger

als 20 und mehr als 24 Zeichen ohne weiteres aus ; selbst 20 und

24 Buchstaben ergeben ausser in besonderen Fällen (S. 33)

noch zweifelhafte Füllungen, da die Schrift bei aller Ver-

schiedenheit doch im Ganzen viel zu gleichförmig ist, um
ein Schwanken zwischen 20 und 24 Elementen annehmen
zu lassen. So bleiben von den oben (S. 15) aufgestellten

Möglichkeiten nur die drei : £mKXn.poüv be -rnt q>u\rji bjexa zu

21, tö bi Xomöv Kar' £vtauTÖv b]eKa zu 22 und £HaipdTOU£ Kcrrä Tf|V
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§ 2b. 3. Z. 10—12. 43

cpuXrjv 6]eica zu 23 Buchstaben. Von ihnen ist die zweite

durchaus unwahrscheinlich. Es wird in dem Excurs „zum
athenischen Marinewesen" gezeigt werden, dass im 4. Jhd.

die gesetzliche Zahl der laufenden Ergänzungsbauten jähr-

lich 4 Schiffe betrug ; und dabei wuchs die Flotte erheblich,

ohne dass grosse Neubauten von 100 Schiffen stattfanden

wie im 5. Jhd. Zugleich war die athenische Flotte — es

ist die Zeit des Timotheos und Chabrias — nicht weniger

in Anspruch genommen als durchschnittlich im 5. Jhd., wenn
man von den ägyptischen Verlusten absieht. Ich halte daher

einen jährlichen Ersatz von 10 Schiffen für erheblich zu

hoch. Dazu kommt, dass man den Gegensatz zu tö be Xomöv

:

aÜTiKa selbst beim Historiker doch nur gezwungen entbehren

mag; gezwungener Ausdruck discreditiert stets. Von den

beiden verbleibenden Möglichkeiten ziehe ich die erstere vor.

Gegen die andere spricht das Fehlen von &atpeTOuq bei An-

dokides (S. 17); es bleibt bedenklich, mag es auch entschuld-

bar sein (vgl. auch den Excurs). — Von den S. 12 gegebenen

beiden Vorschlägen für Z. 10 ist xpin|puuv twv Iti TrXwi|iwv im-

H€X]€[i|a[e]cu wahrscheinlicher; es hat genau die Normalzahl

von 22 Zeichen. —
Der Anfang des nächsten Excerptes (§ 3) ist Z. 11

deutlich erhalten: ö'ti rpioiv f|uepcuq £ßor|8n[cr]av. Die Lücke
in den Zeichen 0HN6JO . TTOAEMOYMENOIC lässt, wie das Z. 10

darüberstehende T . ION zeigt, nur Raum für einen Buchstaben.

Das undeutliche O ist man zunächt als w zu lesen geneigt

;

aber die Raumverhältnisse erheben Einspruch. Die rechte

Schleife dieses Buchstabens würde zum grössten Theil die

Lücke füllen und kaum Platz für ein I lassen. Und was
sollte 'A9nvauui? An 'A]0Tivat(a))[v] ist nicht zu denken; der

Raum reicht nicht einmal für 'AJOnvaiofc]. So bleibt 'A]envaTo[i].

Darin kann man dann nur das Subject zu ^ßonerjoav sehen.

Also der Sinn : „in drei Tagen kamen [einem anderen Staate]

die Athener zu Hilfe". Am Schlüsse der Zeile ist 0H.6J .N

erkennbar, d. h. 0n[ß]ai[u>]v. Man folgert also, dass die The-

baner bei jenem Hilfszuge der Athener eine Rolle gespielt

haben, deren Bezeichnung nothwendiger Weise noch auf
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Z. 13 übergriff. Denn wovon soll Qrißaiwv abhängen? Nach
vornhin ist ein Regens dafür, das also über 'Aönvcuoi iroXeuoujie-

vois hinweg wirkte, grammatisch so gut wie ausgeschlossen

:

also muss der Genet. Qnßmwv durch ein folgendes Wort
veranlasst gewesen sein; dieses kommt dann, da Gnßcttwv

letztes Wort auf Z. 12 ist, auf die nächste Zeile zu stehen.

Es war entweder ein Participium oder ein Substantiv, je

nachdem Orjßaiuuv in einem Genet. absol. stand oder nicht.

Welches die Rolle der Thebaner in diesem Falle war, kann

nicht zweifelhaft sein. Wem Athen Freund ist in dieser

Zeit, hat Theben zum Feind ; also ward der von Athen unter-

stützte Staat „von den Thebanern bekriegt." Damit hat zu-

gleich das nackte 7ro\£|uouji€vot<; seine sachliche Ergänzung

in 0r]ßouujv--- erhalten. Zur Construction vgl. App. Syr. 41

eE€Tre|ii|;av . . auTOu? oi Gnßaioi OTpaiöv kdaiLu bovieq, eiriKoupeiv

'ApKäaiKaiMeaonvtoiqTroAeuou inevoi? uttö Aaxwviuv, nur dass

in unserem Papyrus gerade der präpositionale Ausdruck aus-

geschlossen ist. Mithin vervollständigt sich der Gedanke

zu : „Die Athener kamen in drei Tagen den durch einen An-

griff (Heereszug, oder den Staat) der Thebaner in Kriegs-

zustand versetzten .... zu Hilfe", griechisch etwa Qnßouuuv

eicrßaXovruuv (diriöeiuevuüv) oder 0r|ßauuv otparta, atpaxeuiuaTt, ötpa-

tlu, otöXuj, TToXei u. s. w. Die sprachliche Form wird sich

nur bestimmen lassen, wenn es zu erkennen gelingt, ob der

Inhalt von Z. 13 noch zu dem der vorhergehenden Zeile

gehört. Es ist dafür zunächst festzustellen, dass Z. 13 als

letztes Wort in ziemlich deutlichen Umrissen OTI erscheint

;

das I hat die ungewöhnliche Länge, welche bereits als die

für den Zeilenschluss charakteristische Form dieses Buch-

stabens hervorgehoben wurde (S. 4). Mithin beginnt am
Schlüsse Z. 13 ein neues Excerpt (§ 5). Sollte nun der In-

halt des auf derselben Zeile Erhaltenen sich nicht mit dem
von Z. 11-12 zu einem Excerpte vereinigen lassen, so muss
auf derselben Zeile im Anfange ein früheres Excerpt eingesetzt

haben. Die Ausdehnung dieses nach vorn wird dann dem
zu Gnßaiuuv Z. 12 gehörigen Begriffe seine Grenzen stecken.

Das erste erkennbare Zeichen Z. 13 ist C, dann folgen
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deutlich ToupriTopo(TTpiTip£i€Tnb-; der nächste halbe Buchstabe

kann zu einem € oder 0 gehören. Bis zu öti am Schlüsse sind

dann vier Buchstaben — unter keinen Umständen mehr —
verloschen. Wie man auch den Gedanken drehen und wenden
möge, es gelingt auf keine Weise, einen Zusammenhang der

Reste Z. 13 mit dem Inhalte Z. 11-12 unter Berücksichtigung

dergegebenen Raumverhältnisse herzustellen. Vor toO ptyropos

ist ein Name ausgefallen, dessen Genet. auf -q endigte ; damit

sind im Minimum 5 Stellen besetzt, und es verbleiben noch

etwa 10-12 Stellen, wenn das zu Gnßcuwv gehörige Wort nur

6 Buchstaben hatte. Man ergänze nun beispielsweise (bia)-

<puYOVToq . . . . q Tou £>r|Topoq tpiripei im A - - : wohin? Man suche

dazu eine Ortsbestimmung, die mit A€ oder AO begann, im

Accusativ nur 6 Zeichen hatte und für den ganzen Zusammen-
hang auch nur einigermassen probabel ist. Ich glaube die

Probe gemacht zu haben: in im AC- ist keine Ortsbestimmung

enthalten. Dann ist eine gedankliche Anknüpfung der Art,

wie ich sie eben einsetzte, unmöglich. Und was soll bei

einem Landkriege — denn nur an einen solchen lässt das

Excerpt Z. 11-12 denken — die Triere? Die 13. Zeile gehört

eben in einen ganz anderen Gedankenkreis als die beiden

vorhergehenden. In den ersten Worten von Z. 13 begann

ein neues Excerpt (§ 4); dort endete auch das Excerpt von

Z. 11-12. Somit schränken sich beide gegenseitig ein; nament-

lich kann der Text von Z. 12 nicht stark auf Z. 13 über-

gegriffen haben, da sonst der Raum für das nächste, auf

derselben Zeile noch endigende Excerpt zu klein wird. Setzen

wir als kürzeste Ergänzung q-toXwi an den Beginn der Zeile

;

mit ihm schloss dann § 3, und ein Öti leitete etwas neues

ein : durch diese beiden Worte sind von den zur Verfügung

stehenden 22-23 Stellen 9 vergeben. Nun ziehe man noch

weitere 5-6 Stellen für den Namen des Redners ab, so

verbleibt nur ein Raum von 7-9 Buchstaben für die Er-

gänzung des Anfanges des Excerptes, wie am Schlüsse nach

emb auch nur 5 Zeichen eingesetzt werden dürfen. So sind

die Möglichkeiten der Ergänzung bei der Enge des Rau-

mes ausserordentlich beschränkt : gelingt dennoch eine Füllung
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46 II. Lesungen und Ergänzungen.

der beiden kleinen Lücken, so hat sie schon dadurch, dass sie

gelang, einigen Anspruch auf Berücksichtigung.

Ich frage zunächst : wer kann der Rhetor sein, von dem
die grosse Geschichte in der Zeit nach c. 448 und vor 413

— denn in diese Jahre fällt das folgende Excerpt — Notiz

nahm? „Rhetor" ist ja für jene Zeiten im allgemeinen ein

etwas weiter Begriff, und auf Kallias, den Vermittler der athe-

nisch-persischen Convention, auf Thukydides, des Melesias

Sohn, überhaupt auf Staatsmänner kann es ebenso gut

angewendet werden wie auf Gorgias, Thrasymachos und

ihres gleichen. Zunächst liegt in einer späteren Geschichts-

darstellung immer die übliche, begrenztere Bedeutung ; des-

halb sucht man zuvörderst in der Reihe der wirklich mit

dem Prädikat Rhetor ausgestatteten Personen. Das Suchen

erhält eine Richtung durch die Doppelforderung, dass der

Eigenname im Genetiv auf -<; ausgehen und zweitens möglichst

kurz sein muss. Das letztere verlangen die Raumverhältnisse

;

die Ergänzung muss nämlich, je nachdem sie in £ttiöC- das

Subject oder Prädicat findet, in der vorderen Lücke für das

Prädicat oder das Subject genügenden Platz lassen. Das ist

ganz allgemein geurtheilt. Thatsächlich lässt sich imbC

nicht zu der geforderten historischen Zeitform eines Verbs

ergänzen; birgt also imbC ein Substantiv, so ist dieses Subject,

und in der vorderen Lücke stand das Prädikat. Dadurch wird

der nächstliegende Gedanke, an Antiphon, der Rhetor und zu-

gleich eine Person der grossen Geschichte war, hinfällig. Denn
ergänztman 'Avti<pu)vto]s, so bleiben für das Prädicat höchstens

sieben Stellen frei, und das Subject imb- ist ganz an das

Ende des Excerptes gerückt. Die Unwahrscheinlichkeit dieser

Wortstellung liegt auf der Hand. Aber man nehme sie hin.

Ein Eigenname nur kann sich in dem Torso ImbC bergen:

was soll der unbekannte Mann mit der Triere des Antiphon

gethan haben? „Er floh, fuhr"? „er kämpfte" u. ä. geht schon

nicht mehr an; denn dvaujidxncrev ist viel zu lang. Also etwa

ön «pirrev (ötecpirrev) 'AvTiq>u)vTo]q toö ^rrropoq Tpir|pei 'Emb-?

Wer war nun dieser grosse unbekannte Epid-, dessen keine

Geschichte gedenkt? was ist eine Triere des Antiphon?
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§ 4- Z. 13. — Der Redner Phaiax. 47

Gehörte sie ihm? befehligte er sie? Alles bleibt unklar. Oder

soll man den Genetiv von xpiripei trennen ? Dann bliebe um des

Platzes willen einzig etwa öti gqpure bi'*AvTiq>ü)vTo]s toü ßnTOpos

Tpifjpei 'Emb-; darin wäre die Wortfolge vollends auf den

Kopf gestellt, denn die natürliche Redeweise für einen Epito-

mator würde sein: öti 'Emb bi* 'AvTupwvTOS— Tpinpei &puxe;

dazu wäre bidc hart, ja, neben dem Dat. Tpinpei fast unver-

ständlich. Endlich ist derGedanke unvollständig; denn auch&pu-

Y6 bleibt, so lange das Woher und Wohin dabei fehlt, unklar,

ganz abgesehen davon, dass man statt des Simplex ein

Compositum verlangt.Es drängen sich ebenUnWahrscheinlich-
keiten an Unwahrscheinlichkeiten, wenn man Antiphon

in dem ^nnup sucht. Anders steht es mit dem, der in zweiter

Linie kommt, Phaiax. Er heisst ßrjiiup (Suid. Ocu'ctH pryrwprv,

Schol. Aristoph. Ri. 1377 beivbq ßnrwp ö OaiaH) und galt als

solcher zu seinen Lebzeiten (Aristoph. a. a. O). Seine Be-

deutung als Politiker ist besonders aus dem Hyberbolos-

ostrakismos bekannt. Der Name erfüllt die Bedingung der

Kürze in Wünschenswerther Weise. Und bei Phaiax ist auch

die Erwähnung einer Triere aus unserer Ueberlieferung be-

greiflich. Thukydides berichtet (V 4,1): OcuctH 6 'Epao-icn-pd-

tou xptTOS auTÖ? 'Aenvcuwv TreuTrövTwv vauoi buo 'IraXiav Kai

IikeXicxv TTpecrßeimPis imö töv auröv xpovov (d. h. gegen Mitte 422)

&6TT\eucr€. Phaiax war der Führer der Gesandtschaft; das

Schiff, auf dem er fuhr, konnte eine Eigentümlichkeit haben,

die dem Epitomator bemerkenswerth erschien. Aristophanes

sagt von ihm oorpws y' 6 (pcuaH beHiwg t* ouk ätreGavev und lässt

ihn in den folgenden Versen, in denen die der Sophistik ge-

läufige Adjectivbildung auf -ikö? zur Charakteristik gehäuft ist,

als einen sophistisch-technisch gebildeten Redner erscheinen'.

1 Ich habe (KxpiDc. statt des überlieferten aocpdc. geschrieben. Die

Worte besagen, dass Phaiax in einem Prozess um sein Leben durch eine

kunstgerechte (o"o<puic,) und geschickte Vertheidigung (beEiiüc,) dem Tode ent-

ging (oök Äw^8ov€v). In den folgenden Versen sind die Adjectiva nach diesem

Lobe disponirt. Dem oocpüjc. (d. h. wie es in der rhetorischen Sophistik gelehrt

wurde) entspricht, dass er die Argumentreihen spann (ouvepTtKÖc,) und die

Conclusionen darauszog (irepdVTiKÖc,), dazu die allgemeinen Sentenzen zu
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Nach derselben Richtung weisen die auf Phaiax gehenden

Worte aus Eupolis' Demoi XaXeiv äpiOToq, äbuvotTujTaTos Xereiv

(CAF. 1 281 fr. 95 Kock) 1

; es wird dem Manne damit politische

Beredsamkeit abgesprochen und nur die sophistische belassen,

deren eigentliches Feld die Gerichtsrede und die Epideixis

prägen wusste (rvuipoTumicöc), und dass seine X&ic, ,aaq>n.c/ war; das bcEiüiq

wird durch den Eindruck auf die Gegner (KpouOTiKÖc,, in dem Theile npöc. toüc,

ävnbiKOUC.) und die Geschworenen (KaTaXryirriKÖc, . . . toö 8opußn,TiKOÜ,

im Epilog durch Pathos) begründet. Zu interpungiren ist nur nach Oatpn,«;. Wir

haben eben hier ein Stück Techne der Sophistik, wie die Adj. auf -IKÖC, zeigen

sollen. Es sind zweifellos recht viele dieser Bildungen schon von der Sophistik des

5. Jhds. geprägt worden, die uns erst aus späterer Zeit belegbar sind. Ein sicheres

Beispiel ist euiroirynKÖc,. Dies hatte für uns zuerst Aristoteles in der Rhetorik;

jetzt steht es für das 5. Jhd. fest, seitdem Blass bei Iamblich. protr. die aus

der alten Sophistik stammenden Stücke erkannte, die er dem Sophisten Antiphon

{De Antiph. sophista Iamblichi auctore, Kiel 1889) zuschreibt, v. Wilamowitz

{Aristot. u. Ath. I 174 Anm.) vorsichtiger anonym lässt (denn was Blass

Att. Bereds. III 2* 358 fr. zu weiterer Befestigung seiner These sagt, kann

m. E. gegenüber dem deutlich fühlbaren Stilunterschied nicht aufkommen; des

Sophisten Antiphon Fragmente sind viel poetischer und blumiger nicht blos

im Ausdruck, sondern besonders auch im Empfinden als die des Anonymus;

ich glaube wenigstens deutlich zwei sehr verschiedene Individualitäten durch-

zufühlen). Hier heisst es (Frg. C Blass = Iambl. protr. p. 98, 7 Pist.) niDc, &v oöv

bn, Tic, un, xP^M-axa v^u»v dXXd äXAiy bn, xm xpo-rrw cuiroinxiKdc, Öv ein

dvepiünujv, Kai xaüra ^n, aOv Renda äXAä ativ äpexr) ; Kai irpootri bwpouucvoc,

itüJC, av €*x<n xnv böatv äWKXcnrrov. Ich habe dies ausgeschrieben, zunächst,

um zu zeigen, in welchem Sinne das Wort dort steht und seine Verwendung

bei Aristot. rh. 1381a 20 (die Menschen lieben) xouc. eimoinxiKOÜc, cic, xpnuaxa

Kai clc, auurnpiav 1366b 15 &€u8€piöxr)C, be irepi xpVcrra €ÜTroin,xucrj damit

zu vergleichen, zweitens, um für den ganzen Zusammenhang, dem es angehört,

auf Aristot. EN. IV 2 zu verweisen. Ich kann das hier nicht ausschreiben, man

vergleiche Frg. C oj Aristot. EN. 1121a 27—b 5, aus D (= p. 98, 27 fr. Pist.)

<piXoxpr|uaTOÜO"l — 6p4.yc.Tai (übrigens die beste Interpretation zu [Isoer.] I 28

xijia xn,v imdpxouo'av oööiav — ßon,9n,aai) ^ Aristot. p. 1121b 24. In der-

selben Litteratur, in der diese aristotelischen Gedanken wurzeln, fand der Sophist

auch jenes Wort vorgeprägt.

» Vgl. Aristoph. Ri. 1381 oukouv KaxabaKxuXiKÖc. au xoö XaXryxiKoO.

Uebrigens wirdEupol. fr. 95 (im Text) von Kock an unrichtiger Stelle eingeschoben

sein. Zu dem Citat von fr. 96 in Aristid. II 175, 1 Ddf. bemerken nämlich die

Scholien im Marc. gr. 422 xaüxa EuTtöXiboc,. etpnxai bi uexä it€"vt€ (d|ußouc,

tujv gimpoadev, wo xd luTrpoöSev = fr. 94 ist. Es hat wenig Wahrschein-

lichkeit, dass fr. 95 gerade einer jener 5 Zwischenverse war.
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war. In der athenischen Flotte befand sich nach Ausweis

der Marineurkunden während des 2. Drittels des 4. Jhds.

ein Schiff mit Namen 'EiribeiHts (CIA. H 804 A. col. b 63; 809

col. c 32-33). Das ist also ein Schiffsname. Dieser Name füllt

genau die Lücke am Schlüsse des Excerptes, und damit

haben wir den Inhalt des Excerptes überhaupt : ön övo^a

t^v OataKo]«; toO pryropos Tpirjpei 'ETribe[i£is]. Das also war dem
Schriftsteller wie dem Epitomator bemerkenswerth, dass

der in der sophistisch-epideiktischen Beredsamkeit gebildete

Rhetor auf einem Schiffe 'EmbeiSis fuhr, und vielleicht war
es auch Absicht des Rhetors selbst gewesen, sich auf der

„Epideixis" zum Heimathboden des Meisters der ^Tnotßeis

tragen zu lassen. Hat man diesen Sinn erfasst, so erkennt

man, mit welcher Pointe tou f>n.Topo<s neben dem Eigennamen

steht. Da Phaiax nur mit zwei Schiffen überfuhr, konnte

sich der Name des einen Hauptschiffes besonders leicht in

seiner beziehungsvollen Eigenart dem Gedächtniss erhalten.

Mit der Reconstruction dieses Excerptes ist zunächst

dem letzten Worte des vorausgehenden der Raum auf 5-6

Buchstaben bestimmt. Eine Verbindung TroXenoi^evoi«; 0n,ßauuv

TTÖXei in dem Sinne „vom Staate Theben bedrängt" ent-

spricht weder der Ausdrucksweise der Excerpte, noch dürfte

es überhaupt leicht in litterarischer Prosa gesagt werden.

Dagegen wird mit dem nächst kurzen otoXuui oder auch noch

mit OTpaTiDi den stilistischen Anforderungen in besonderem

Maasse genügt. Die periphrastische Wendung Giißaiwv otoXw,

oder wie sonst die Form war, statt des einfachen Otto Orjßaujuv

geht natürlich auf den stilisirten, vollen Ausdruck der Vor-

lage zurück.

Weiter ist die Wiedergewinnung des Phaiaxexcerptes

für die sachliche Würdigung des voraufgehenden Abschnittes

von Wichtigkeit. Wenn jenes Excerpt richtig auf Phaiax

bezogen ist, so muss es aus der Erzählung der Ereignisse

des J. 422 stammen. Damit haben wir den terminus ante
quem für den vorher berichteten athenischen Hilfszug ; der

terminus post quem ist natürlich das Datum des Flotten-

gesetzes, welches bald nach 450 49 (jict
1

£k€ivov) fällt. Inner-

Keil, Anon. Argent. 4
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50 II. Lesungen und Ergänzungen.

halb der Jahre 448-423 findet in unserer geschichtlichen

Ueberlieferung sich keine Nachricht, mit welcher der Inhalt

des Excerptes gleichgesetzt werden könnte. Für die Zeit,

wo Thukydides zu Gebote steht, darf man diesen Zug als

ausgeschlossen betrachten; hier sind wir zu genau unter-

richtet, als dass eine solche Expedition unserer Kenntniss

vorbehalten geblieben sein könnte. Man darf das um so

sicherer sagen, als der Zug in die Jahre fallen muss, wo
Thukydides noch nicht durch seine Verbannung den Ereig-

nissen ferner gerückt, sein Wissen von athenischen Dingen

also noch ein vollständiges war. Endlich: ein so gering-

fügiges Vorkommniss, dass Thukydides seiner in einer

Sondergeschichte nicht hätte gedenken wollen, kann eine

politische Constellation unmöglich gewesen sein, welche

einen derartigen Eilmarsch des athenischen Hilfscorps nöthig

erscheinen Hess. Dagegen sind wir über die voraufliegenden

Jahre des dreissigjährigen Friedens äusserst mangelhaft unter-

richtet; doch schadet das für unsere Frage nicht viel. Die

Zeit dieses Friedens selbst und die innergriechische Politik des

Perikles während dieser Jahre schliessen jede Möglichkeit,

den Bericht des Excerptes in die Zeit von 445-433 ein-

zureihen, aus. So ist man dazu gezwungen, für das Ereig-

niss einen Platz während der kurzen Zeit von 448 bis Herbst

446 zu suchen. Diese Zeit, in welcher Athen für seine terra

ferma kämpfte und sie verlor, ist voll von athenischen

Feldzügen: der sog. heilige Krieg, Koroneia, die euböische

Revolution, die Befreiung Megaras, der spartanische Angriff

unter Pleistoanax. Dabei sind wir im Wesentlichen auf Thuky-

dides' summarischen Bericht in der Pentekontaetie ange-

wiesen ;
Diodor hilft fast gar nicht, und Plutarchs Angaben,

so viel des Werthvollen sie auch enthalten, bieten doch

immer nur Einzelnes, wie es in den biographischen Rahmen
und das betreffende Charakterbild sich fügte. In dieser

Zeit kann sehr wohl ein solcher Hilfszug stattgefunden

haben, ohne dass wir bisher etwas davon wussten. Da
Theben dabei eine Rolle spielt, Koroneia aber ausgeschlossen

ist, so denkt man am ehesten an den sog. heiligen Krieg (448),
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§ 3- — Die Berichte über den sog. heiligen Krieg 44S. 51

über den wir besonders wenig wissen 1
. Denkbar wäre ja,

dass, nachdem Perikles den Phokern Delphi zurückge-

geben hatte, die Thebaner den Phokern den Besitz der

1 Die drei Berichte des Thuk I 1 12, 5 (== Aristodem. 14), Plut. Per. 21,

Philochoros in Schol. Aristoph. Vög. 556 (= FUG. I p. 398 fr. 88) ergeben in

sachlicher Hinsicht nur, dass ein Zug der Lacedämonier und ein unmittelbar

darauf erfolgender Gegenzug der Athener stattfand; ein kleines Detail, welches

die Güte seiner Quelle bezeugt, fügt Plutarch hinzu. Die Chronologie beruht einzig

auf Thukydides* Einreihung dieser Ereignisse zwischen dem kyprischen Feld-

zuge und Koroneia, wonach man sie mit Recht in den Sommer 448 setzt

(v. Wilamovitz a. a. O. II 303; Busolt Grieth. Gesch. III i, 419, 2). Die anscheinend

widersprechende Angabe des Philochoros muss die Textkritik beseitigen, aller-

dings auf anderem Wege, als Clinton {Fast. Hell. II 259. 315) es versuchte.

Die ursprüngliche Form des Scholions liegt nur in V vor (£v Ivioic, xüjv

UTtOfivrmdTUJV — iv tu) b X^Y€i)'. es zerfällt in zwei Theile, I. eine Widerlegung

der früheren UTrouvr|iaaxto"xa( und 2. die neue, richtigere Erklärung. Dieser

zw eite Theil ist dann durch einen sich deutlich abhebenden, späteren, gelehrten

Zusatz KaXeixai bi lepoc. — Ocottoutto; €v Ttü K6 erweitert. Der unerweiterte

zweite Theil ist in die verkürzten Scholien übergegangen und steht wie in

V vor den ganzen Scholien, so auch in A',- hier ist die Buchzahl beim Philo-

choroscitat fortgelassen. Richtig interpungirt lautet jetzt der zweite Theil

:

Herovaai bi büo irö\e|joi Upoi, Trpöxepoc, ,uev Aaicebaiuovfoic, irpöc, <J>ujk£ic,

üm£p AeXqpujv — Kai Kpaxn,aavx€c, toü Upoö AaKebaij^övioi xnv upoiuav-

T€tav irapä AeXcpüüv ÜXaßov —
,
öax€pov bi xpixqj exci xoö irpibxou

TroX^juou 'AGnvaioic, Trpöc, AaKebaiuoviouc, ön^p <1>ujk€\juv. Die berichtigte

Interpunktion lässt ohne weiteres erkennen, dass üoTepov verderbt und uexepoe,

zu schreiben ist; denn es muss ebenso gut wie irpöxepoc, Apposition zu bOo

iröXejuoi tepoi sein. Setzt man nun üaxepoc, ein, so scheiden, weil ausser

Construction stehend, XU» Xpixtu exet xoö irpdbxou uoX^OU einfach aus, und

damit ist dann die volle Responsion irpöxepoc, . . . Öirep AeX<pu>v ^ üoTepoc,

... öirep OtUKewv hergestellt. Auch das irpüjxou nach dem kurz vorhergehenden

irpöxepoc, zeigt, dass die Worte ursprünglich dem Zusammenhange fremd

waren. Als bestätigend tritt das Excerpt des Scholions ein, insofern nicht blos

H, sondern auch V, der doch die Buchzahl bei Philochoros wahrt, die gleichen

Worte nicht kennen. Sie sind ein Glossem, dessen Ursprung noch aufweisbar

ist. Thukydides berichtet von den beiden Feldzügen in dem Abschnitte, der

mit der Zeitangabe beginnt (I 1 12, 1) : üoxepov bi biaXmövxuJV e'xiöv xpiüüv

airovbat YiYvovxai TTeXoTrovvrioioic, Kai 'Aönvaloic. irevcexei<;. Kai '€XXnviKoö

uev ttoX^iuou eaxov oi 'ABnvaToi. Der Urheber jenes Zusatzes Hess die helle-

nischen Kriege durch diese drei Jahre getheilt sein. Die vor ihnen liegenden

Ereignisse sind ihm der irpüjxoc, iröXeuoc.; die vom Thukydides im 112. Kap.

erzählten lagen ihm „im dritten Jahre nach dem ersten Kriege". Dieses Datum, also

üoxepov xpixtu exei xoö irpüjxou iroXe>ou, schrieb er natürlich zu Yrfövaoi

4*
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52 II. Lesungen und Ergänzungen.

Orakelstätte wieder streitig machten, und die Athener nun

schleunigst ihren Verbündeten zu Hilfe eilten. Doch das soll

nur ein Erwägen von Möglichkeiten sein ; wir wissen eben

nichts. Den Eingang von Z. 12 muss ich ungefüllt lassen.

Das Excerpt (§ 5), welches mit öti Z. 13 beginnt,

schliesst Z. 15 mit 'Apxibäjiioc;; denn dass Z. 14 mit TTeXo-

iTov]vno*taKÖv 7TÖX€(iov AeKeXtKÖv, worin das Schluss -N undeutlich,

aber vollkommen sicher ist, und Z. 15 Kai 'Apxiöautoc; in

den gleichen engen Zusammenhang gehören, liegt auf der

Hand. Mit öti tum TroXt^wt Z. 15 setzt ein neues Excerpt ein.

Man erkennt ohne Schwierigkeit, dass Z. 14-15 von den

Einzelkriegen während des peloponnesischen Krieges die

Rede war. Da als dritter, bekanntester auch noch der sici-

lische unterschieden wurde, so wird man vor Kai 'Apxiödjiioc;

ein IiKtXiKÖq als verloren gegangen voraussetzen. That-

sächlich ist der Buchstabe vor Kai ein C. Natürlich muss

TTeXoTrovvrifJiaKÖv iröXeiiov von einer Präposition abhängig ge-

wesen sein: Kaid oder eiq töv TTeXo7rov]vr|0\ ttöX. Eine Schwie-

rigkeit besteht in den verschiedenen Casus von AtKeXiKÖv

und [IiKeXiKÖjq Kai 'Apxiödmoq. Sie löst sich durch die Annahme,

bi büo TtöXeuoi Upoi; wegen des Beginnes mit üaxepov wurde der Zusatz

erklärlicher Weise zu dem öoxcpoc. des Scholions gezogen und hier eingefügt.

Der Zusatz dürfte dem Urheber der Schlussworte KoXetxat bi Upöc,, ÖTl uepi

xoö iv AeX<pofc. Upou ijivevo. ioTopeT uepi aüxoü Kai Oouicubit>ns Kai

'GpaToae^vrv; (Bernhardy p. 223) fcvxü) 6 Kai ©eöiropiro? xty k€ (fehlt FUG. I

306 ff.) angehören. Denn dass diese Worte wirklich Zusatz sind, ist unbestreit-

bar. Einmal zeigt es der Singular KaXetxat bi iepö;; diese Bezeichnung gilt

beiden Zügen, und wer vorher Y€T°vaöt bi btio iröXeuoi lepoi schrieb, konnte

auch hier nur KCtXoüvxat bi iepoi geben. Zweitens ist, da nach Entfernung des

Emblems Thukydides genau mit Philochoros übereinstimmt, die Trennung auf

alle Fälle auffallend und unter so bewandten Umständen direkt mitbeweisend. —
Also Philochoros gab nichts über das Zeitverhältniss der beiden Züge; Plutarchs

€uGüc, bleibt allein, welchem sich Thukydides' aöGic. üaxepov anpasst. Den

Fall, dass der im Papyrus erwähnte Feldzug gerade diesen Ereignissen angehöre

und etwa Plutarchs €u8üc. durch das xptrjiv r^paic, des Papyrus erläutert

werde, schliessen die historischen Umstände im Ganzen wie im Einzelnen aus,

trotzdem das Aristophanesscholion bei Hesych. s. v. iepöv TTÖXeuov in der

Fassung erscheint: öv t'TroXfcVrjcrov AaKebaiuövtot Ttpoc, OujKt'ac, ün^p xoö

AeXqxric, icpoö dßoriencfav bi <t>u>K€ÜcnVAenvaiot Kai nap^boaav xo Upöv.
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§ 5- Z- 14. 15- 53

dass jenes und diese von verschiedenen Verben regirt

wurden; daraus folgt dann weiter, dass das Excerpt aus

zwei Sätzen oder Satztheilen bestand, deren Verhältniss

zu einander, ob coordinirt oder subjungirt, vorläufig noch

unbestimmt bleibt. — Die Zeichen nach AeiceXiKÖv sind sehr

verloschen. Für die zweite Stelle darnach ist ein P sicher,

es folgt eine Vertikalhasta, links und rechts durch nur ge-

ringen Zwischenraum von den umgebenden Spuren getrennt,

also ein I, endlich am Schlüsse Spuren, welche sich am
ehesten zu einem runden Zeichen, einem 0 oder 0, vereinigen.

Darnach erhalte ich . PID, das dürfte d]pt6[u- ergeben. Dieser

Stamm passt dem Sinne nach trefflich, insofern hier von

einer Aufzählung der Einzelkriege die Rede ist. Ein Verbum
wird verlangt. Der Stamm dpiG- ist also zu einer Verbal-

form zu ergänzen. Allein dpiGjaeiv heisst nicht „aufzählen",

sondern „zählen". Hier hilft die Anordnung der Einzel-

» kriege in dem Excerpte weiter. Der dekeleische Krieg, der

letzte mit Sonderbezeichnung bedachte Theil des gesammten
Krieges, steht an erster Stelle, der archidamische, der

zeitlich erste, an letzter; dazwischen vermuthlich der sici-

lische Krieg. Also die Aufzählung war rückläufig. Die Er-

klärung ist leicht. Bei der Erwähnung der Befestigung von

Dekeleia merkte der Schriftsteller an, dass der mit diesem

Ereignisse beginnende Theil des Krieges den Sondernamen
des dekeleischen führe, wie solche Einzelkriege auch der

sicilische und archidamische seien. Gab er dabei dem Ge-

danken die Nuance, dass jener Theil der letzte oder dritte

der mit einem Sondernamen ausgestatteten Episoden war,

so fügt sich dpt0M€iv in seiner eigentlichen Bedeutung dem
Zusammmenhange : öti

|
leXeuTcuov (Tprrov) Korrd (eiq) töv TTeXo-

TrovJvntfiotKÖv ttöXcuov A€K€Xiköv [djpiefjioüm; auch dpiGjiei wäre

möglich, falls der Epitomator die Ansicht seines Autors

referirte. Es ist dies aber in hohem Maasse unwahrscheinlich:

die Form des Referates ist den Excerpten völlig fremd. Die

Ergänzung von Z. 14 kommt mit reXeuTaiov auf 24 Zeichen

aus; Tprrov ergäbe nur 20 Zeichen, was sicher zu wenig

ist. Ein öti
|
öjq Tprrov, was ja denkbar wäre, muss ich als
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Flickwerk betrachten. Dem TeXeuTaiov — nicht weniger

auch dem Tprrov — muss dann eine Angabe entsprochen

haben, welche entweder andeutete, dass die andern Sonder-

kriege früher fielen, oder welche diese sonst irgendwie in

Gegensatz zu dem vorgenannten 3. Theile des ganzen Krieges

setzte. Für die Ergänzung stehen hier 24 Stellen frei; das

Schluss-q von IiiceXiKÖ]s, das erste Zeichen Z. 15, steht um
eine starke Stelle weiter nach rechts als sonst die ersten

erkennbaren Zeichen. So erhalte ich mit jener zeitlichen

Bestimmung dpiö
|

uoüffiv, ou rrpodY€i XuceXiKÖ]«; Kai 'Apxioduios—
der hier angenommene Gebrauch von Ttpodreiv ist der Koine

geläufig — , oder allgemeiner gefasst : dpiö
|

uoGcn • rd b' d'XXa

uepn IiK€XtKÖ]<; k. 'Apx- Jenes ist unwahrscheinlich, weil man
TTpodxouo-i in dieser Sprache erwartet; für dieses spricht

Harpocr. (Suid.) AeiceXeiKÖc; 6 17€XoTrovvr)0"iaKÖs TröXeuos, dnö

uepouq toö TeXeuTaiou, wodurch auch das Z. 14 ergänzte

TeXeuTaTov gestützt wird. Die Raumverhältnisse entscheiden

Z. 14 für eis, welches auch zu uepn. Z. 15 besser als Kcud

passt. Gleichviel, ob diese Ergänzungen im Einzelnen das

Richtige treffen, sicher ist aus der Voranstellung des deke-

leischen Krieges, dass das Excerpt einer Erzählung der

Ereignisse nicht vor Ol. 91, 3 angehört, und wahrscheinlich,

dass es der Zeit der ersten Besetzung Dekeleias durch

Agis, Frühjahr 413, zugewiesen werden muss.

An das Ende des peloponnesischen Krieges führt das

nächste Excerpt (§6), dessen Anfangs- und Schlussworte ganz

erhalten sind : öxi tum iroXeuuji| tou nrTn.9n.o-av. Von dem
Worte, dem die Silbe tou vor n.TTnen.o-av angehört, sind noch
— von rechts nach links gelesen — die Reste zweier Hasten

und die Fussspuren eines & oder X zu erkennen. Die beiden

Hasten können wegen der Kürze der ersteren, die scharf

unten abgesetzt ist und nicht unter die Zeile herabgereicht

hat, nicht als P I gefasst werden, sondern nur von einem N

oder H stammen. Von den beiden möglichen Lesungen

-avTou und Xnjou erweist die erste sich sofort als richtig:

man ergänzt 'AbeiuJdvTOu. Den Verrath des Adeimantos in

der Schlacht bei Aigospotamoi erwähnt schon der Ver-
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—

—

1
"

fasser der 1. Rede gegen Alkibiades ([Lys.] XIV 38): ijo\-

mide (d. h. Alkibiades) iä<; vaug Auadvbpw uexä 'Abei^dvTou

Ttpoboövat, und über 50 Jahre später spricht Demosthenes 1

davon wie von etwas durchaus Feststehendem. Die Redner

geben auch hier die allgemein in Athen geglaubte Version

wieder, eineVersion^die den Schuldigen fürdasNationalunglück

lieferte und so der verletzten Nationaleitelkeit linderndes Oel

in die Wunden goss ; dabei hatte man allerdings das Recht,

sich auf einen Mann wie Konon als Zeugen berufen zu

können. Auch in die Geschichtsschreibung ist sie trotz der

Ablehnung, die ihr von Xenophon ausdrücklich und Ephoros

(Diodor. XIII 105,3.4; Nep. Ale. 8) anscheinend stillschweigend

zu Theil wurde, eingedrungen. Der Gewährsmann, welchem

Plutarch Ale. 37 und Lys. 10-1 folgte — es war doch sicherlich

Theopompos — hat sie nicht verschmäht, und Plutarch folgt

hier seiner Quelle besonders eng, wie die fast wörtliche 3

Uebereinstimmung zwischen den beiden Stellen beweist. Zwar
nennt Plutarch den Adeimantos nicht direkt bei Namen, aber

wenn esheisst 'AXxißiäöriS uTTOTTTei&aq ti Kai TTpoboaiac; tv auroi^

d. h. xoicj o-Tparnrois, so ist dabei auch ohne Namennennung
Adeimantos mit zu verstehen. Den Namen selbst giebt Pau-

sanias aus historischer Quelle an zwei verschiedenen Stellen 4
.

1 XIX 191 Atwv TiuaYÖpou Karrpröpei ouuirEirpeoßcuKUJC, xc-xxap'

lir\, EüßouXoc. 0dppriKO<; Kai Iuiküöuu o*uao"€0ixn
<
KUJc,, Kövwv ö nuXatöc

äccivoc, 'AbciiidvTou ai>axpaxn,Tn

2 Hell. II i, 32 &£rexo b£ xai aXXa iroXXd Kai tboEcv uTTOKxeivai xwv

aixpaXdjTiuv öaoi r\oav 'ABnvaToi irXnv 'Ab€iu.dvxou, öti fjövoc. ^TTcXdßero

rrj äacXnaia toO uepi rf|? dTroxouf|<; xu>v xeipuiv ipri<pio\uaxo<; flxtden,

M^vtoi uuö xivwv Trpoboövai xdc, vaö$.

* Lys. 10 xaöxa bi auroö Ale. 37 xaüxa bi X^fovxoc,

bibdaKovxoc, ouk ^itcieovxo, Tubeu<; xoö AXKißidbou ou irpoaeTxov ol

bi Kai irpdc, tißptv äTT€Kp(vaxo, tpr|- axpaxryxof, Tubeuc, bi Kai irpdc,

aac, ouk exetvov dXX' £x^poue, axpa- üßpiv iKikevaev dTroxujpcTv, oö xdp

rr\fe\v. 1 1 ö u£v ouv 'AXKißidbns ^kcivov, dXA' £x^pou<; 0xpaxrjY€iv. 6

im(mx€Üöa<; xi Kai irpoboriac, iv b
,

'AXKißidbri<; ÜTronxeuaa? xi Kai

auxoic, dirriXXaxxexo. irpoboaiac, £v aüxoic, dirrj€i.

4 X 9, 11; IV 17,3. Die erste Stelle gehört einer deutlich rhetorisch-

sophistische Betrachtungsweise zeigenden Partie (vgl. E. Schwartz Hermes 1899

XXXIV 456ff.) an; das stimmt gut zu der Thatsache, dass die Tradition vom

Verrathe des Adeimantos bei den attischen Rednern axiomatische Geltung hatte.
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Zu diesen Schriftstellern stellt sich also der Historiker, aus

dessen Buch die vorliegenden Excerpte stammen. Durch die

Schlacht bei Aigospotamoi verlor Athen den Krieg : itf ÄXeHiou

dpxovro? Tiruxriffav inv iv Ai'tö? TTOTajuoi? vauuaxi'av, II r\<; <Tuv£ßn

KUptov Ttvöiaevov jf\<; TröXews Aüffavbpov KaTaöTriffai tou? Tpidxovra

(Aristot. rp. Ath. 34, 2)*, die Schlacht aber verlor Athen
durch den Verrath des Adeimantos; also kommt in Epitoma-

torenkürze heraus : durch den Verrath des Adeimantos ver-

loren die Athener den Krieg. Unter Verwendung des bei

Xenophon und Lysias wiederkehrenden Ausdruckes Td? vaö?

Ttpoöibövai ergänze ich also: ött tuu TroXeuuui ttpo(öi)öövto?

toi^ vaö<; 'Aöeiu|dvTou nTTr|6r)crav. Icn Dm zu dieser Ergänzung,

welche 21—3 Buchstaben für den verlorenen Eingang von

Z. 16 ansetzt, ohne jede Rücksicht auf die berechnete Zeilen-

länge gekommen. —
In dem verbleibenden letzten Drittel des Papyrus ver-

einigen sich Elendiglichkeit der äusseren Ueberlieferung und

Neuheit des Inhaltes, fast jegliche auch nur paradeigmatische

Ergänzung unmöglich zu machen ; man muss zufrieden sein,

den Sinn annähernd errathen zu können. Allerdings der

Beginn des nächsten Excerptes (§ 7) ist noch, wie schon ge-

schehen ( o. S. 8. 10), sicher herzustellen : öti tojv Tpi[dK]o[v|ia

KaiaXueevTiuv. Damit ist der Eingang von Z. 17 natürlich

noch nicht gefüllt. Von dem Worte am Schlüsse der Lücke

ist uns ein N geblieben; dann folgt Tautet^, deutlich, wenn

auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, weiter ein T
oder Y — kein l~, denn links oben ist eine Ansatzspur vor-

handen — eine Lücke von 3 Buchstaben, endlich üttö jf\<;

ßouX[f)<;. So viel ist sicher: von Kassenbeamten und Finanz-

verwaltung war die Rede. Da Z. 18 im rd dva[X]wuaTci* €K

und 19 KwXcxKpeTai in denselben Zusammenhang weisen, so

muss sich das Z. 16 beginnende Excerpt bis gegen Ende

von Z. 19 erstreckt haben. Der dieses Excerpt einleitenden

Datirung, twv TpidxovTci KaTaXu8evTwv, zufolge, fallen die hier

1 Vgl. auch Lys. XIH 5 £rr€ibn, ydp ai vf|€q ai ü^Tcpai bi€(p6d-

prjtfav Kai rd upayiuiaTa <xd> £v xf| iröX€i do*6ev&rr€pa ifexiyr\xo kt£.

* So sofort von Reitzenstein ergänzt.
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berichteten Verwaltungsänderungen nach dem Ende des

Posideon Ol. 94, 1 l
,

aber, wie sich auch sonst wird wahr-

scheinlich machen lassen, vor das Archontat des Eukleides,

Ol. 94, 2, also innerhalb des ersten halben Jahres von 403.

Das Wort Tctuiaq hat keinen Artikel gehabt, denn das

vorhergehende N kann man nur als den Rest des den Accu-

sativ rauias regierenden Verbs betrachten: -a]v. Also an ein

|toü<; Attribut] Tauicu;, welches etwa die Schatzmeister der

Athena bezeichnen könnte, darf nicht gedacht werden. Eine

Spezialisirung muss das allgemeine Tajutaq aber gehabt haben

;

diese stand also im Folgenden, und zwar ist dafür attributive

Form zu erwarten. Wirklich lässt die Lücke zwischen dem
T (nach Taiwan) und wro Raum nur für drei Buchstaben:

also r[ouq] üttö ifjs ßouX[rfc). Dazu gehörte nothwendig ein

Participium, von welchem uttö Trfc ßouXjnq] formell abhängig

war; es gab an, welcher Art die die rauiat betreffende

Thätigkeit des Rathes war. Ich will gleich einen Gedanken

ausschliessen : boKi^ao-eevraV, denn dass der Rath die Doki-

masie der Finanzbeamten hatte, ist für das 4. Jhd. ausge-

schlossen, auch für das 5. Jhd. wird man gegen den all-

gemein gehaltenen Ausdruck bei [Xenoph.] rp. Ath. 3, 4

über die Thätigkeit der Gerichte Trpög be toütok; äpxctS öoki-

|ido*ai Kai biabiKäffai nicht eine Ausnahme für die wichtigsten

Verwaltungsbeamten annehmen wollen. Man muss viel-

mehr den Ausdruck der hauptsächlichen Thätigkeit des

Rathes als oberster Finanzbehörde hier suchen, die Controlle

der Finanzbeamten ; sie ist wie für das 4. so für das 5. Jhd.

sicher. Nach Aristot. rp. Ath. 45, 2 xpivei bl idc; dpxa? 0. ßouXrj

rag TiXdo-rag, uaXt(rra ö<Tai XPnM<*™ btaxetpi'£ou(Xiv liegt für unsere

Stelle Tanias t[oü<;] Otto Ttys ßouX[n<; KpivoiuevousJ am nächsten.

Damit wäre dann ein Unterschied zwischen den Finanz-

beamten an die Hand gegeben, je nachdem sie unter der

Controlle des Rathes der Fünfhundert standen oder nicht.

Solche Verhältnisse kennen wir für diese Kategorie der

Staatsbeamten im 4. Jhd. nicht; ob im 5. Jhd. einige Collegien

• A. Boemcr de rebus a Graecis inde ab anno 410 usque ad annum

403 a. Chr. n. gestis (Goettingen 1894) p. 7* sqq.
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von jener Aufsicht eximirt waren, ist bei dem Stande

unseres Wissens nicht zu entscheiden. An die Schatzmeister

der Athena, die Apodekten, Praktoren, Poleten ist nicht zu

denken, auch nicht an die Bundesbeamten, die Hellenota-

mieen; diese müssen nach der Art der Feststellung der

Phoroi, nach der über sie geübten Controlle, nach ihrer

Stellung in der Finanzverwaltung dem Rathe unterstellt

gewesen sein. Wäre die Ansicht v. Wilamowitz' begründet,

dass die Kolakreten die Verwalter der Kasse des alten

Rathes vom Areopag waren, so hätten wir allerdings ein

Collegium, welches nicht zu den tccuicii ol Otto Tf\q ßouXfjq Kpivo-

juevoi gehörte, doch würde das hier nicht weiter helfen. Denn
die Sonderstellung der Kolakretenkasse dürfte nicht lange

über das Jahr der Decapitalisirung des Areopags, 462/1,

hinaus bestanden haben; als man diese Kasse anwies, den

Geschworenensold zu zahlen, muss man sie der Controlle des

alten Rathes entzogen haben, dessen Competenzen zu Gunsten

der Geschworenengerichte gekürzt waren. Wer wie ich von

der Hypothese v. Wilamowitz' nicht überzeugt ist (s. Kap. III),

wird diesen Ausweg an sich ungangbar und eine Scheidung

der Finanzbeamten im angegebenen Sinn unhaltbar finden.

Es werden vielmehr durch den Zusatz tous uitö Tfj? ßouXfjs

Kpivo^ievous die radial der Staatsverwaltung, welche eben

der Rathscontrolle unterworfen waren, geschieden von

den tainiat der Phylen 1
, der Demen*, der religiösen Ver-

' CIA. II 872. 1209. 565 (IV 2 p. 137 n. 563*/).

2 Haussoullier Vie municipale en Attique p. 58; die Deinen hatten viel-

fach mehr als einen Kassirer. Wonach sich ihre Zahl richtete, ist nicht zu sagen;

nach der Grösse der Gemeinde jedenfalls nicht, sonst hätte Eleusis nicht einen,

Plotheia zwei, andere, wie Aixone, vielleicht noch mehr — ich sehe keinen

Grund mit Haussoullier den häufigen Plural als Dual zu fassen — bestellen

können. Uebrigens will Martin Les sacerdoces athen. p. 168 f. sehr mit Unrecht

CIA. II 581 Aixone entreissen und Diomeia zuweisen, indem er die in der Inschrift

bezeugten, mit Herakles zusammenhängenden Culte (2 ol Xctxövxcc, Uporcotoi

fic, tö Tf|<; "Hßn? lepöv, 23 töv lep&x tujv ' HpatcAeibuiv . . . Kai t^v Upeiav

ir\c, "Hßn,c, xal rfjc, ' A\K|un,vr|c,) für das in dem letzteren Demos liegende Kyno-

sarges in Anspruch nimmt. Aber auch für Aixone sind diese Culte so gut wie

bezeugt, und zwar durch Piaton. Lysis ist ArinOKpdTOUC, toü AiEwWujc,
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bände 1

u. s. w., welche dieser Controlle natürlich nicht unter-

standen. Von den Finanzbeamten des Staates im allgemeinen

ist also in unserm Excerpt die Rede gewesen.

Z. 18 sind N£tt» t6 riva[\]uunaTa klar; die zwei folgenden

Zeichen 6K wird man, da nach ihnen noch ziemlich deutliche

Spuren einer nach links unten gerundeten Schleife erkennbar

sind, zu £kci[cft- ergänzen. Schwierig ist die Feststellung der

Bedeutung der im Anfang von Z. 19 erhaltenen Züge. Am
äussersten Rande sind die Spuren einer Vertikalhasta er-

halten. Der folgende erste vollständige Buchstabe hat eine

unregelmässige Form; man kann zwischen a und 6 — vgl.

das Delta in be Z. 10— schwanken, dann im nächsten Zeichen

wieder zwischen X und & und darauf endlich zwischen N
oder M. Möglich sind hiernach zwei Combinationen : -bav

oder -aXat. Ich finde keine Gedankenform, in welcher ein

b'äv oder £ire]i&äv zur Verwendung kommen könnte; auch

entspricht ein ' Periodenbau, wie ihn dTreibdv und selbst b'äv

fordern würde, in keiner Weise der nothwendig einfachen

Sprache kurzer Excerpte. Liest man dagegen TrdXai, von

dessen TT noch die rechte Vertikalhasta in jenen Spuren am
äussersten Rande erhalten sein dürfte, so scheinen sich die

Reste von Z. 17-19 inhaltlich zusammenzufügen. Denn jetzt

versteht man: „[sie beschlossen, dass] die unter der Controlle

des Rathes stehenden Schatzmeister [Antheil haben sollten

an den Gerichtsgeldern?] jeder (kaffT)- |nach seinem Amts-

ö irpeaßöraTOc, uiöc, (204 E) und sein Liebhaber &bi Y] ttöXi? öXn, abct uepi

ArjpoKpdTOix; Kai Auaiboc. toö nduirou toO iratböc. Kai itcIvtujv tr^pi tüjv

irpoTÖvuiv . . . raOra iroieT T€ Kai X£f€i, wpö«; bt toutoic, £ti toütwv Kpovt-

KibT€pa. töv fäp toö 'HpaKX^ouq Ecviauöv Trpujr|v f|iuv iv iroin,uaTi tivi

birj€tv, ibc; bid Tr)v toö ' HpaKX&)uc, Euff^veiav 6 irpörovoc, aÖTiüv ötrob^-

EatTO töv ' HpaKX&x, y^TOvük auTÖ^ ix Atö<; T€ Kai rf\q toö bn.uou dpxn-

T^tou ÖUYaTpös, dtt€p al Ypaiat qibouat. Wo Herakles, sind Herakliden, Hebe,

Alkmene ohne weiteres begreiflich. Der Stein bleibt also Aixone, und mit seinen

mythologischen Namen ermöglicht er uns die Vorstellung von dem ä ai Ypa»ou

ubouai. Interessant ist, dass diese „rpaia" das alte Motiv des Eeviouö; für die

Einführung des Cultus verwenden.

1 Ziebarth Griech. VereinSeesen S. 151 f. (s. Wörterverzeichniss u. d. W.

TCtpiacJ; vgl. Foucart, Les associations rilig. p. 25.
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bereiche), für die Ausgaben, [welchej die ehemaligen Kola-

kreten [bestritten hatten]". DieserZusammenhang setzt voraus,

dass die Kolakreten bei der Neuordnung der Finanzbehörden

im Frühjahr 404 schon nicht mehr bestanden. Denn wären

die Kolakreten erst in diesem Augenblicke aufgehoben, so

wäre TrdXai unmöglich. Thatsächlich ergeben die Inschriften,

dass diese Behörde nicht erst 404/3 eingegangen ist, wie

zuerst J. Christ 1 erschlossen hat, sondern bereits 411/10, und

dass ihre Verpflichtungen wenigstens zu einem Theile von

den Hellenotamiai übernommen wurde (s. Kap. III). Im J. 404

geht auch dieses Bundesamt ein, eine Neuordnung der Finanz-

verwaltung hat statt ; eben von ihr wurde in unserm Excerpte

berichtet. Dabei griff man also über das Interimisticum von
410- 404, wo Reichsbeamte Funktionen athenischer Staats-

beamten ausgeübt hatten, hinweg und verordnete, dass die

von den ehemaligen Kolakreten bestrittenen Ausgaben hin-

fort auf die der Rathscontrolle unterstehenden Beamten fallen

sollten. Ich kann hiermit natürlich nur eine mögliche

Gedankenverbindung angedeutet haben wollen; für sicher

aber halte ich, dass der Gedanke und zugleich das Excerpt

mit KwXctKp^Tai schloss. Eine Bestätigung dürfte der weitere

Text enthalten. Das ist allerdings nicht auf den ersten

Blick klar.

Man liest zuerst deutlich Ol nicht & I, wozu das Facsi-

mile verführen könnte— , dann einen Zeichencomplex, welcher

der sonstigen Schreibart des Papyrus fremd ist ; er sieht aus

wie ein T, dessen Horizontalhasta am äussersten rechten

Ende von einem die Zeilenbreite nach oben und unten über-

ragenden I durchschnitten ist. Weiter folgt O und ein aus

einem C corrigiertes I; dass diese Correctur vorliegt und nicht

umgekehrt die eines C aus I, folgt aus den Grössenverhält-

nissen : das I ist, um ihm ein Uebergewicht über das falsche

C zu geben, wider die Gewohnheit mitten in der Zeile

(s. o. S. 4) weit nach unten verlängert. Endlich vor der

grossen Lücke 06 und die Spuren eines I oder C; am Ende

1 Di puhlicls populi Athen, rationibus ((Ireifswald 1879) p. 7.
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der Zeile erscheint eine starke Vertikalhasta. Da nun Z. 20

mit -vcxto bhcctq beginnt, so wird man Z. 19 am Schlüsse zu

der Ergänzung 01 Oe(x[uoeeTa|i gedrängt. Es ist also hier nicht

mehr vom Finanz-, sondern vom Gerichtswesen die Rede.

Somit haben wir in KuuXaKpeiai und oi eea[no8eTa)i Schluss

und Beginn zweier Excerpte. Die Aufmerksamkeit des

Schreibers war, wie die unmittelbar folgende Correctur und
die Verbesserungen über der Linie Z. 21. 22 zeigen, an dieser

ganzen Stelle gestört. Man erkennt jetzt, dass der Schreiber

OIT statt OTI schrieb und jenes durch OIT(" unvollständig

corrigierte, indem er die Horizontalhasta an der falschen

Stelle ausstrich, sie aber dem vorhergehenden I hinzuzufügen

vergass.

Also Z. 19 begann ein neues Excerpt (§ 8j; sein Ende ist

nicht ohne weiteres aus dem erhaltenen Texte ersichtlich.

Die äusserste Grenze wäre Z. 25, wo das Paragraphenzeichen

öti überliefert ist. Einzeluntersuchung muss Genaueres lehren.

Z. 20 wird man den Eingang NMO lesen müssen; das würde
der Schluss des Verbs sein, von welchem vielleicht das

folgende bims abhing 1

. Denn das einzig sonst mögliche

AI&TO, was bid tö sein müsste, wird durch den weiteren

Text, so wenig er selbst auch verständlich ist, ausgeschlossen.

Es folgt nämlich 6 . . A€TöTM€N. Darin scheint mir nach

sorgfältigster Prüfung das T sicher ; an ein 6 kann nicht ge-

dacht werden, weil der Vertikalstrich, der nur in seinen

Fussspuren erhalten ist *, unten eine eher nach links hin sich

dehnende Verdickung zeigt. Das kann man dann nur als

be Td t uev lesen, wenn auch der Zahlenstrich über der Linie

fehlt
3

; vorher lässt sich zwischen e[iq], l[m], I[ti] nicht ent-

scheiden.

1 Natürlich habe ich auch an Vcrschreibung aus va<(u^>TObucac, gedacht,

lieber die vauxobiKCU, die während des 5. Jhds. und bis in das erste Dezennium

des 4. Jhds. hinein bestanden, könnten 404/3 sehr wohl Bestimmungen getroffen

sein. Allein mit Verschreibungen darf man bei so verstümmeltem Texte nicht

ohne unbestreitbaren äusserlichen Anhalt rechnen.

2 Ein längliches kleines Loch ertäuscht hier auf dem Facsimile Voll-

ständigkeit der Längshasta.

3 S. o. S. 4.
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Z. 21 reiNWTk sicher; das Schluss- kann nicht be-

zweifelt werden, wenn auch nur der obere spitze Winkel

erhalten ist; also etod]x€iv ctuTd. Wir stehen noch in inhalt-

lichem Zusammenhange mit Z. 19. 20. — Nach der Lücke

liest man 6B6JNON 6 (oder 0); vor dem 6 ist das Ende einer

Horizontalhasta erhalten, welche von einem r oder T her-

rühren kann, natürlich von einem T herrührt. Man ergänzt

M6T]eßaivov; thatsächlich erkennt man noch vor der Lücke den

linken bogenförmigen Ansatz des M, das genau so geformt

war, wie das unmittelbar vorhergehende in uev Z. 20. Es

scheint mir nun unumgängüch, mit diesem ueijeßaivov das zu

Anfang Z. 22 überlieferte "A]p€iov TrdtTo[v]
1 zu verbinden. Von

Gerichtsbehörden (etadjYeiv) wird gesprochen; die obersten

richterlichen Beamten sind die Thesmotheten, sie gehen nach

Erledigung der Euthyna in den Areopag über. Nun ist ja

bekannt, dass für das Eintreten in die dvw ßou\r| der tech-

nische Ausdruck dvußcuvetv eic/Apetov Trarov ist», nicht ueta-

ßaiveiv; man kann aber schwerlich bestreiten, dass ueTaßcuveiv

Ik toö GeojioöeTeiou eiq "Apeiov ttotov in entsprechendem Zu-

sammenhange sprachlich durchaus möglich wäre. Und dass

ich mit Fug hier an die Thesmotheten denke, bezeugt eio"d]-

Yew; auf keine andere der Beamtenkategorien, die hier in

Betracht kommen — denn die daa fuj^iq sind durch den Zu-

sammenhang ausgeschlossen — findet das eiffdTetv gleich-

treffende Anwendung 3
. Mag nun auch zwischen Z. 21. 22 die

angedeutete sachliche Verbindung, für welche das Folgende

weitere Begründung bringen wird, bestehen und das Ganze auf

die Thesmotheten gehen, eine kleine Verschiedenheit zwischen

dem Inhalte von Z. 19—21 und 21—22 ist doch vorhanden,

1 Ueber die Lesung o. S. 6.

Beispiele gesammelt z. B. Pauly-Wissowa A'.-Ji. II 577.

8 Bei einem vollständig erhaltenen Texte könnte man an Verschreibung

denken ; doch darf man hier nicht damit rechnen. Erwogen habe ich auch andere

Möglichkeiten, z. B. dass |H€T^ßaivov von den Parteien gesagt war, die von

einem Forum zu einem anderen, dem Areopag, übergingen. Unsicher bin ich,

ob sprachlich ein cd biKai |H€T^ßaivov möglich ist ; das fügte sich m. E. besonders

gut in den Zusammenhang.
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und zwar liegt der Schnitt zwischen auid und [uerjeßaivov.

Vorher ist nämlich von der Thätigkeit während des Amts-

jahres die Rede (feixas, etadrtiv), nachher von dem, was mit

ihnen nach Ablauf dieses Jahres geschieht. Also stossen hier

zwei Satzkola zusammen. Sie müssen mit einander ver-

bunden gewesen sein ; die einfachste Verbindung ist in diesem

Excerptengriechisch am wahrscheinlichsten: Kai' oder 6e. Jetzt

verstehen wir die Correctur A über der Zeile nach [uei]e-

ßaivov: es ist der Rest des erwarteten b[t]. In der Zeile

läuft der Text ohne solche Verbindung weiter; das zeigt

der Buchstabenrest, der nur zu 0 oder 0 ergänzt werden kann.

Die Spuren nach der Lücke lassen keine Deutung zu. Mit-

hin ergiebt sich der Text Z. 21. 22: eiffäfreiv bUaq. [ueT]€ßaivov

öe 0— |— eiq'ÄJpetov 7rdTo[v].

Das Excerpt ist hier nicht zu Ende; ein neues Satz-

glied, mit bi angeknüpft, folgt... C A€£0€k. Die Zahl, in

der das E corrigirt scheint, ist durch den Strich gesichert;

das letzte & könnte zur Noth auch ein X sein; die sehr

nach oben gehende Verbindung nach rechts hin spricht aber

mehr für a. Vor dem C an erster Stelle haben nur drei Buch-

staben, aber auch nicht weniger Raum. Die Ergänzung wird

finden, wer die Zahl 69 sicher erklärt. An eine Angabe über

die höchste Zahl der Areopagiten wird niemand denken, eben-

sowenig kann hier von einer Befristung des Areopagitenamtes

bis zum 69. Jahre berichtet gewesen sein, die etwa damals

eingeführt sei; denn noch Aristoteles (rp. Ath. 3, 6) sagt aus-

drücklich uövti tujv dpxüjv ctuTf) jueiievriKe b\a ßi'ou Kai vuv. Oder

sollte etwa der Eintritt in den Areopag nach dem 69.Jahre ver-

boten gewesen sein? ?[to<| öe 20 ed[v tivi fy, unxtn] ? (vgl.Aristot.

a. a. O. 53, 4, biairntai b' doiv o\q äv cHnKOCTTÖv tjoq Solche

Nachricht könnte in der Ueherlieferung ebenso gut zu Grunde

gegangen sein, wie die über das Diaetetenalter es bis zur

Auffindung des Aristoteles war; und in der Archontendo-

kimasie, wo nach dem Alter der Candidaten nicht gefragt

wurde (Aristot. a. a. O. 55), brauchte auf solche Qualifica-

tion nicht Rücksicht genommen zu werden. Minimalgrenzen

für öffentliche, officielle Thätigkeit sind etwas gewöhnliches

:
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die Jahre 30, 40, 50, 60 1 kennen wir als solche. Eine Maxi-

malgrenze, die mit unserer Zahl fast zusammenfällt, ent-

hält die Bestimmung für die Curatoren einer Stiftung auf

Korkyra (CIG. 1845 = CIGSept. in, 1 694, 43 ff. ; SGDI. n.

3206) : £\e<J0cu be toiv ßouXdv lobq xeiP l^0^VTa? To «PT^piov ävbpaq

Tpewg €i<; eviauxöv \u\ veunipous diwv TpiaKOVTCt irevte \xr\bi

7Tpeo*ßuT€pouq 4(ß)bomiKOVTa, und auch Piaton stellt sie

für seine vonoqpuXctKes in den Gesetzen (755 A) auf : jir) ttXcov bk

eiKocriv £tu>v vonoq>uXa£ dpxeruj, (pepeaBtu b' eiq ty\v dpx^v uf| «[Xarrov

rj TrevTrjKOVTa YtYovws ctujv* ^nK(>VT0UTri? bi £vtx9eiq beica jiövov

dpx^TU) Itk}' Kai KCiTä toötov töv Xotov, öttuu«; dfv Tiq ttXcov, ÖTT€p-

ßdq £ßöonr|KOVTa, i^^nKeTi^VTOUTOi^Toiqdpxouo-i (Gegensatz

dazu die Exegeten, die auf Lebenszeit zu bestellen sind, vgl.

759E)Tr)VTnXtKaurnv dpxnv ib? dp£wv biavon6r|Tw. Sagt man,

69 Jahre sei eine wunderliche Altersgrenze, wo doch die

runde Siebzigzahl nahe lag, so antworte ich: die Heeres-

pflicht erlischt mit dem 59. Jahre, denn im 60. ist der Athener

Diaetet. Das 69. Jahr liegt genau 10 Jahre später, was zu

beachten ist. Dies als Möglichkeit; hoffentlich kommt ein

anderer weiter.

Z. 23 besteht das deutlich Erkennbare aus -po<; bv ai

X[po]voTpaqpiai, welch letzteres Wort Reitzenstein sofort richtig

las und ergänzte. Dann folgt sicher, wenn auch nur theil-

weis erhalten, Kaina. Es fragt sich zunächst: kann man
unter xpovoTpaq>tai etwas anderes als die bekannten Jahres-

tabellen verstehen, wie sie z. B. von Diodor benutzt sind,

jüngst fragmentarisch in einem Papyrus 3 auftauchten und

in vollendetster Gestaltung aus dem Alterthum uns in Eu-

sebios' und Hieronymus' Bearbeitung vorliegen? Ich denke

nicht. Es Hesse sich doch höchstens auf Atthiden rathen;

diese heissen aber nirgend xpovind oder xpovoTpacpi'ou. Der
technische Titel 'AtBi? ist so fest, dass unter sämmtlichen

1 lieber die Allgemeingiltigkeit dieser Lebensgrenzen vgl. Beilage 'Exn,

und feviauxöc,.

* Der Text ist weder hier corrumpirt noch nachher interpolirt.

• Oxyrhyn. Pap. 1 n. XII; vgl. Soltau Philolog. 1899 XIII 558 ff.;

v. Wilamowitz GGA. 1898 S. 693 (Crönert Ai ch. f. Papyrusforsch. 1900 I 118).
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Fragmenten mit Titelangabe nur zwei Ausnahmen sich finden 1

:

Octvö&nno«; 6 Trjv 'ArnKrjv fpayaq äpxatoXoxiotv (FÜG. I 367

fr. 8) und 6c . . tüjv icrroptujv <t>i\oxöpou (a. a. O. 408 fr. 144);

und diese abweichenden Benennungen stammen beide aus

Dionysios von Halikarnass, finden also ihre Erklärung aus

dem gezierten Stil des rhetorisirenden Schriftstellers. Zudem
bilden für die antike Auffassung ÄTGi&ec; und xpovoYpotqptou

zwei so grundverschiedene litterarische Gattungen — insofern

jene epichorisch-antiquarisch, diese mehr universell-historisch

sind — , dass an eine Vertauschung ihrer Namen nicht ge-

dacht werden kann. Also eine Angabe war hier gemacht,

die auch in Chronologieen zu erwarten gewesen wäre. Sie

stand in den voraufgehenden Worten, denn der Relativsatz

öv bezieht sich darauf. Die ersten vor -po? sichtbaren Spuren

ist man zunächst geneigt, zu n zu ergänzen und so irpöc; öv

zu lesen ; allein wiederholte Betrachtung zeigt, dass die beiden

Vertikalhasten oben nie verbunden waren. Dann haben wir

die Reste eines U), und dazu passt im besonderen, dass die

linke Hasta oben deutlich nach links geneigt ist : also -wpocj.

Das ist der Rest eines Namens; sein Träger muss eine ge-

schichtliche Persönlichkeit der Art gewesen sein, dass ihrer

auch die xpovoxpctcpiai hätten gedenken können. Natürlich

handelt es sich um einen Archontennamen. Dass wir in der

Zeit nach dem Sturze der Dreissig stehen, löst die Aporie:

TTu6öb]wpoc;. Für das Jahr 404/3 war dieser unter der Oligarchie

gewählt; die Demokratie erkannte ihn nicht an und führte

dies Jahr bekanntlich als ctvapxia * Diese officielle Bezeich-

1 Was Verwirrung anstiften könnte, ist von M. Wellmann, de Istro

Callimachio (Greifswald 1886) p. 5 sqq. durch Aussonderung der "AxaiCTa von

der XuvcrfUJT^ 'ATetbtuv des Istros beseitigt. Ich kann nicht glauben, dass

wir von der luvcrruJTi'l nur durch Zufall Fragmente einzig aus der mythischen

Zeit erhalten haben. Das Werk war, da die mythischen Partieen bis zum

16. Buche reichten (vgl. FUG. I 420 fr. 16), so breit angelegt, dass es nie fertig

wurde. Wir haben auch nicht ein einziges historisches Fragment. Denn fr. 24

(= Diog. L. II 59) " Itfrpoc, qprjaiv airröv (d. h. Ecvoqx&vra) <pirf€iv Korra iyn,9to'ua

kt£., das auch noch Susemihl Alex. Litt. I S. 623, 517 als solches anführt, steht ohne

Buchangabe und ist auf die "Atokto zu beziehen.

* Xenoph. Hell. II 3, 1 TTu6obüjpou b' £v 'A8nvai<; äpxovxoc,, öv 'A6n,-

Keil, Anon. Argcnt. 5
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nung ist, wenn auch im gewöhnlichen Leben das Jahr viel-

fach noch mit Pythodoros datirt wurde *, natürlich in die

chronologischen Tabellen übergegangen; Diodor, Plutarch,

Suidas bezeugen es*. Jetzt ist der Eingang des Excerptes

klar: „Pythodoros, welchen die Chronographieen nicht

führen." Ausser den Chronographieen war noch eine weitere

Instanz angeführt: Kai n. a ; die Lesung wird durch die

Correspondenz der Artikel ai ^ rj gesichert. Das ist natürlich

Kai y] 'A[Tey, von der ja die xpovoxpacpiai verschieden sind.

Der Collectivname r\ 'Aieig kann keinem Bedenken unter-

liegen, da er schon im 1. Jhd. v. Chr. begegnet 3
. Ein f) dpxöv-

tujv dvarpacpri, an das man vielleicht auch denken könnte,

ist durch die Raumverhältnisse ausgeschlossen. Es stehen

nämlich Z. 23 höchstens 5, also bis zum Wiederbeginn des

Textes Z. 24 im ganzen nur 27-28 Stellen zur Verfügung

;

hiervon gehen für den Anfang des jetzt Z. 24 beginnenden

-apxoq noch einige Stellen ab. Es würden bei Einsetzung von

r\ d[pxövTU)v dvaYpacpn. also nur etwa 9 Stellen verbleiben,

welche nicht nur für das noch fehlende Verb mit der nöthigen

Verneinung — „sie führen nicht auf" — , sondern auch für

die erforderliche Verbindung von -apxo? mit dem Vorher-

gehenden ausreichen müssten. Das geht nicht. Endlich

vaToi, öti <!v ö\itapxiqt fip&Jn,, ouk övo^dlovaiv, d\X' ävapxtav töv ^viauxöv

KaXoödiv. Diese Verordnung kann erst nach dem vollständigen Sieg der Demo-

kratie im Jahre des Eukleides getroffen sein; denn das Psephisma des Archinos (?),

Ath. Mitth. igoo XXV 35 (vgl. 1898 XXIII 28), ist, wie v. Prott gesehen hat, noch

mit TTu9öbu>p]o<; fjpxe datirt.

1 Lys. VII 9; auch Aristot. rp. Ath. 41, 1 rechnet so.

* Diod. XIV 3; [Plut.] vit. X. or. (Lys.) 835 F; Suid. v. K<UpaAoc..

3 Strab. V 221. IX 392 ol rt\v 'AjQiba aurTP^avTe?. Da an erster

Stelle Demetrios von Skepsis, an der zweiten Apollodor Quelle ist, so nimmt

E. Schwartz (Pauly-Wissowa R.-Enc: II 2181 f.) den Collectivnamen schon für

die Quellen in Anspruch. Es ist mir an sich wenig wahrscheinlich, auch den

Einzelausdruck in nicht gewollt prägnanter Diction je auf die sachliche Quelle

zurückzuführen. Hier kommt hinzu, dass einheitliche Stilgebung sich in der

an beiden Stellen vorliegenden Phrase ot -nnv 'ATBiba avyfpd\^avxe<; — statt

des einfachen al 'Ax8(b€q — verräth. Diese sprachliche Einheitlichkeit kann

bei der Verschiedenheit der sachlichen Quellen m. E. nur auf den Zusammen-

arbeiter, Strabo, zurückgehen.
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würde man wohl auch statt des Singulars den Plural ai—dva-

Ypacpai erwarten.

Der Eingang des Excerptes berichtete demnach, dass

die Chronographieen und die Atthis für das Jahr 404/3 den

Archonten Pythodoros nicht kannten ; es muss also in ihnen

als dvctpxia bezeichnet gewesen sein. Damit ist das Ver-

ständniss zunächst für Z. 24 -apxoq gewonnen: dvjapxoq, und

zweitens ein Fingerzeig für den Umriss und Inhalt des ganzen

Excerptes gegeben. Denn jetzt gehört der Beginn Z. 24 noch

mit zu der Z. 23 gegebenen Datirung; an diese Zeitbestim-

mung stösst nun unmittelbar die Angabe tt^v twv vonocpuXd-

kujv dp[x]r)[v].
1

. Mithin, so schliesst man weiter, war die Notiz

über die Bezeichnung des J. 404/3 nicht der eigentliche Inhalt

des Excerptes, sondern bildete nur die Datirung für die

das Nomophylakencollegium betreffende Angabe, welche zu

geben die eigentliche Absicht des Epitomators war. Deshalb

ist das Datum in den relativischen Nebensatz gesetzt, dessen

Beginn in öv Z. 23 und Schluss in dv]ctpxos Z. 24 vorliegt.

Also war der Gedanke entweder: „in dem Jahre des Pytho-

doros, welchen die Chronographieen und die Atthis nicht auf-

führen und welches ein dvctpxoq in ihnen ist, geschah mit

den Nomophylakes das und das" oder „in dem Jahre, in

welchem Pyth. Archon war, welches die — als ein dvapxos

aufführen, geschah u. s. w." Um die griechische Form an-

nähernd festzustellen, muss zunächst das regierende Verbum
des Relativsatzes wiedergewonnen werden. Bei der ersten

Fassung des Gedankens ist dvcrrpd(petv als das solenne Wort

gegeben, wie einfach die dpxövTwv, 'OXujiTnovtKwv kt£. dvcrrpa(pcu

zeigen
;
vgl. auch Dio. Prus. XXI (71), 2 dp* ouv, öirep 'AGnvaioi

TToXXdKts.Kaini^ds XPn dvapxiav dvaxpdcpeivTÖVTrapövTa »caipöv

(v. Wilamowitz Arist. 11. Athen 16, 7) ; vielleicht könnte auch

mit etwas anderer Gedankennuance das einfache ypdqpetv

stehen, doch klingt ein ou Tpdcpouoiv etwas sehr an das Scholien-

griechisch an. Setzt man ouk dvaYpdcpoum ein, so bleibt, da

hiermit 14 Stellen besetzt und durch dvjapxog noch zwei

1 Ueber die Lesung von xf)V tüjv s. o. S. 7.

5*
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weitere vorweg genommen sind, nur noch für etwa 7 Buch-

staben Raum. Ein neuer Relativsatz kann da nicht einge-

setzt haben. Also ergäbe sich mit einer leichten Inconcinnität 1

,

welche auch sonst nicht anstössig wäre und zumal in einem

Excerptenstil ganz unbedenklich ist, etwa öv---|oük dvcrfpd-

(poumv, dXX' lariv öv]apxoq, wo das letzte Wort auf das vor

den Relativsatz zu ergänzende e^totuTw(-Tov) zurückginge.

Die Ergänzung ist höchst unwahrscheinlich; sie verlangt

25 Buchstaben. — Für die zweite Gedankenfassung ist eben-

falls dvcrrpdqpeiv brauchbar, daneben auch dTroqpcuveiv, irapabi-

bovai u. a. Also öv—|dvaYpd(poucriv (drrocpcuvoucnv) öti (ib?)

exeveTo dv]apxo$. Jenachdem man öti oder db$ einsetzt, er-

geben sich 24 oder 23 Buchstaben für die Lücke ; das letztere

ist also vorzuziehen. Unter den Verben entscheide ich mich

für das erste, sowohl wegen des technischen Gebrauches

des Wortes als auch wegen der Construction ; mit dTcoqpm-

vouo*iv — ein Trapabiboaffiv wäre zu lang — würde ich eher

öv— dirocpaivouaiv dvapxov xevonevov (Yetevrmevov) erwarten.

Es erübrigt noch, die ersten Worte des Excerptes, deren

Inhalt ich oben schon gab, in die für eine Datirung nöthige

Form zu bringen, entweder öti ev'wi eviaimlu faxe TTuGöölujpoc;

oder öti öv evictirröv faxe TT. Dieses allein kommt in Betracht.

Es bietet die übliche Form bei derartigen Datirungen und

enthält auch nur 22 Buchstaben, während jenes auf 24 aus-

kommt, eine Differenz, die hier umsomehr verschlägt, als das

uu des Eigennamens nur halb und zwar am äussersten linken

Rande erhalten ist, so dass man streng genommen von 23 und

25 ergänzten Zeichen sprechen müsste. Soweit die Datirung.

Was im J. 404 3 mit den Nomophylakes geschah, besagte

der Hauptsatz. Ich komme auf die Frage über diese Be-

amten im 3. Kap. ausführlicher zu sprechen; hier genüge,

dass zu einem Jahre der Restauration nur die Aufhebung
(iraüeiv, KcnraXüeiv, -Trauetv; vgl. S. 10, 1) einer Behörde registrirt

1 Etwa wie Xenoph. Anab. I 8, 26 TixpÜJ(JK€i bid toö 9dipuKoc, tüq

q>r\o\ Krr\aia<; 6 larpö«;, Kol fäaGai abröc, xd xpaöp.a <pr\oi\ vgl. Krüger

Gr. Gr. § 59, 2, 6.

1 Das könnte hier nicht gut fehlen
;
vgl. auch Krüger Gr. Gr. § 48, 2, 3.
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worden sein kann, welche nach anderweitigem Zeugniss bei

dem Sturze des Areopags um 461 eingesetzt war und im

4.Jhd. nicht mehr existirte. Das Excerpt hat somit bis jezt

folgende Gestalt gewonnen:

ön öv dviauTÖv iipxe TTue6b]uupo<;, Öv cd x[po]voYpa<piai Kai f\ 'A[T8iq

dvaTpacpouOiv ifiveio dvjapxoq, Tr|V tu>v vouocpuXctKwv dp[x]n[v

Kcni-

Xuoav (oder ^iraucav, KcrreTrauaav)

Hiermit ist jedoch das Excerpt noch nicht zu Ende;

durch die vorstehende Reconstruction werden auf Z. 25 min-

destens 3 Stellen besetzt ; auf eben derselben, gegen das letzte

Drittel hin, beginnt auch schon ein neues Excerpt (ön). Der
verbleibende Zwischenraum reicht mit Einschluss des vor

ön erhaltenen -bpuuv iC im äussersten Falle für 27 Buchstaben

aus, umfasst also höchstens eine halbe Zeile, ist mithin so

gering, dass die Annahme, es hätte ein neues, selbständiges

Excerpt darin gestanden, aller Wahrscheinlichkeit baar wäre.

Also gehören die ersten sechs Zeichen von Z. 25 -bpwv iC

noch zu dem Vorhergehenden. Das C ist sicher ; denn das

einzig concurrirende r wird dadurch ausgeschlossen, dass der

Schreiber den Horizontalstrich des r nie schräg nach unten

zieht, noch auch je den Winkel oben abrundet, welch beide

Erscheinungen in dem Buchstabenrest klar vor Augen hegen.

Die Ergänzung [av]bpwv bietet sich von selbst; die Frage

ist nur, ob man v
Av6pu>v iC (d.i. iv jf\i £KKaib€KCiTr|) oder ävbpwv

iC (= eKKcubeKct) lesen soll. Im ersteren Falle läge also eine

Berufung auf Androns Atthis vor, an deren Existenz m. E.

nicht gezweifelt werden kann 1
;
dass sie die Ereignisse des

» Die Existenz einer Atthis des Andron ist jüngst von E. Schwartz

(Pauly-Wissowa R.-E. I 2160) bestritten worden, indem die Hauptstelle Strab. IX

392 als nicht beweisend bezeichnet wird. Wenn es aber dort heisst oV T€ brj

xn.v'A reibet ouYYpdMJCtvTec, iroXXd bia^voüvrcc. toütö yc ÖMoXoYoOaiv

Ol T€ \6you&£ioi, biöfi kt£. und dann geschieden wird «DiXöxopoc. »Iv ouv

dTtö lae^oö in^xpi Tou TTuelou binKetv auxoö <pnai T1?
l
v dpxnv, "A v b p uj v bi

utxpt 'EXcuatvo^ kt£., so sehe ich keine Möglichkeit, den unter ol Tn,v 'ArBiba

auYYpdumvrec, subsumirten und einem Philochoros parallelisirten Andron nicht

für einen Atthidographen zu halten. Ist aber hierdurch die Atthis für Andron

bezeugt, so fehlt auch die Berechtigung, in dem Fragment über die Rückkehr
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ausgehenden 5. Jhds. behandelte, steht durch ein die Rückbe-

rufung des Alkibiades betreffendes Fragment fest. Es wäre von
grösster Bedeutung für die Kritik dieser Excerpte, wenn hier

Andron citirt wäre : schwerlich Hesse sich dann dem Schlüsse

ausweichen, dass Andron eine der Hauptquellen, wenn nicht

überhaupt die Quelle für die atthidographischen Nachrichten

der Excerpte sei. Allein diese verlockende Aussicht kann die

Kritik nicht blenden. Es muss als geradezu ausgeschlossen

betrachtet werden, dass in einem Athem ein Mangel der

Atthis, das Fehlen des Pythodoros, hervorgehoben und eine

Berufung auf eine Atthis eingefügt wird. Dazu empfiehlt

sich auch in formaler Hinsicht die Lesung "Av|bpwv iC wenig.

Man muss tv rfj ergänzen ; das ist eine stenographische Aus-

drucks- oder richtiger Schreibweise, welche diesen Excerpten

sonst fremd ist; der Schreiber vermeidet Abkürzungen, selbst

gern in Zahlenangaben (buo Z. 1, £va 2, TTevTctKKXxeiXia 7,

bka 11 (2?), Tpioiv 11, TpidtKovTa 16). Die Lesung ävbpwv iC

giebt nach der Art des Schreibers, was gelesen werden soll,

vollständig. Gewiss, in den Zusammenhang fügt sich ein

Citat gut ; allein auch bei der zweiten Lesung [dv]bpwv ic wird

man dem Zusammenhange ebenso gut wie etwa mit einem

f\q ueuvnTcu Kai "Avjbpuuv iC gerecht werden können. Ich habe

hier nur Möglichkeiten zu erwägen. Was ist begreiflicher,

als dass im Anschlüsse an die Nennung des Collegiums

eine Angabe über seine Zusammensetzung zur Zeit der Auf-

lösung gemacht war? Wir wissen ja von diesem Amte so

wenig, dass man seine Existenz für das 5. Jhd. hat leugnen

können. Ist dies nunmehr unmöglich, unmöglich bleibt es beim

Mangel aller Gegenbeweise, dieVornahme vonVeränderungen

in der Zusammensetzung der Behörde während der langen

Jahre 460—404 zu leugnen. Die Nachricht also, dass Ephialtes

7 Nomophylakes eingesetzt habe, kann uns nicht verhindern,

in dv]bpwv iC die Stärke des Collegiums zur Zeit seiner Auf-

hebung zu sehen. Das gäbe einen Fingerzeig für die Er-

des Alkibiades im Schol. Aristoph. Frö. I 422 {FHG. II 351 fr. 14) den Namen
"Avbpwv in 'Avbpoxiujv zu ändern, wie leicht die Operation paläographisch

auch sein mag.
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gänzung. Des weiteren ist es zweifellos, dass die Aufhebung
von den Dreissig vollzogen wurde (s. Kap. III). Das hat er-

höhte Wichtigkeit für die Ergänzung. Denn darnach sind die

Dreissig zunächst als Subject zudem Verb KctTeXuffav u. dgl. zu

fordern. So kann man, um wenigstens den Sinn anzudeuten,

einsetzen: Tf|v twv vojicxpuXdKUJV dpxn[v KotTe|Xuo*av oi TptaKovTa,

H töt€ r\v ävjbpüjv tC, wobei die Füllung sich in den gebotenen

Grenzen hielte ; denn -bpwv steht reichlich eine Stelle

weiter nach rechts als das Anfangs-a Z. 24. Uebrigens stünde

ja auch £Trau|aav zur Verfügung. Natürlich könnte auch nur

ganz allgemein die Aufhebung berichtet gewesen sein:

Tr|v—dpxn[v K(XTe|\ucrav (oder gTrau|o*av), Td TrpwTct oucrav £, tötc

b'dvjbpwv iC. Es lässt sich noch manch andere Ergänzung

ausdenken; aber gerade die Fülle der Möglichkeiten zeigt,

dass eine irgend sichere oder auch nur wahrscheinliche

Lösung hier nicht zu gewinnen ist. —
Endlich der letzte Abschnitt (§ 10). Zwar sind von ihm nur

die Brocken Z. 25 öti bn|aoTr[o]ir|[T|ov und 26 tw[v] -rrp6Te[pJov

dpx[6vTwv] 1 erhalten, doch reichen sie völlig aus zu erkennen,

dass hier die Bestellung eines Neubürgers zum Beamten

berichtet wurde; natürlich als eine Neuerung: „die früheren

dpxovtec;" waren keine bi^oTroi'nToi. Es muss von einem Manne,

der selbst Neubürger war, die Rede gewesen sein, nicht

etwa von dem Sohne eines solchen; denn wenn auch die

Spuren zwischen brmoTroinToC und bnu<nTmn™N nicht ganz

sicher entscheiden lassen, ein brmoTroinroY schliessen sie sicher

aus. Da fragt sich nun: können unter den hier genannten

dpxovreq die neun Archonten gemeint sein, oder steht dasWort

in der allgemeinen Bedeutung „Beamte". Nach unserer Kennt-

niss müssen wir das letztere annehmen, denn nirgend ist

überliefert, dass um 400 oder im Anfang des 4. Jhds. das

Gesetz verletzt worden sei, wonach die Archonten £k Tprro-

viac, Athener sein mussten ; scheint es doch, als ob von diesem

Grundgesetze ([Demosth.] LIX 92) erst in der Römerzeit ab-

gewichen sei*). Handelt es sich also um Beamte anderer

' Ueber die ungewöhnliche Weite der Schrift an dieser Stelle vgl. o. S. 4.

* Vgl. meine Anm. zu Aristid. XXXVIII § 5. Cic.//v Balbo 12, 30, welche
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Art, so tritt die bekannte Stelle aus dem platonischen Ion

(541 C) als erläuternde Parallele ein:ÄTroXXööuupov ou YiYvwrjKeic;

töv KufrKrjvov; — TToTov toütov; — t%0v ÄGnvaToi TroXXaKic; eaurwv

OTpaTrjTÖv flpnviai Hevov övia" Kai <t>avocr0evri töv
v
Avöpiov Kai

'HpaKXeiönv töv KXaEojieviov, oöc; ffte f\ ttöXic; Hevouc; övraq . . . Kai

eic; cFTparnTia? Kai etc; Td? dXXa? dpxa? drei. Durch Aristoteles 1

Stelle ich in der Festschrift für die Philologenversammlung zu Strassburg 1901

bespreche, sagt vidi... nostros cives Athenis in numero iudicum alque Areo-

pagitarum; da es zum Areopag nur über das Archontat geht, so muss bereits

um 78 v. Chr. der alte Grundsatz verlassen worden sein. Das erste sichere

Beispiel ist mir der ßacnXeuc,' PoiiaiyrdAtcac;, der im J. 37/8 n. Chr. (Dittenberger

zu CIA. III 114) ftpxujv war {CIA. III 1077. 1284).

1 Aristot. rp. Ath. 41, 3
' HpcucXcibric, 6 KXaZo|ui£vioc, ö ßctaiXeüc, im-

Ka\oun€voq. Wenn L. Traube Strena Helbigiana S. 311 Anm. meine Auflösung

von ßetue, in der auf diesen Mann bezüglichen Hesychglosse {Hermes 1894 XXIX
320) und ebenso Wolters" ßa(m)\<Jo<; {Ath. Mitth. 1897 XXII 140) für „Trug-

bilder" erklärt, so hat er nicht blos das von v. Wilamowitz gelesene ßct(aiX()ao"r|^

{GGN. 1896 S. 210, 1), sondern besonders A. Wilhelms Sammlungen {Zeitschr.

/. öst. Gymn. 1895 XLIV 913 f. und bei Wolters a. a. O.) zu wenig gewürdigt,

die jeden Zweifel an diesen Schreibungen als Gebilden der Wirklichkeit aus-

schliessen. Zu dem doppelten Xl(XOaS bei Wolters a. a. O. noch 0lXt(Xt)u)V

IGGSept. III 1, 197, 17 (Tithora). Hierher gehört auch Trepiob(oveiK)ou IGSicIt.

1107, 10 und iT€piobo(V€lKr|)v Z. 7, beides genaue Parallelen zu dem von Wilhelm

angeführten ÖTTO|nvrmaTO<p(6\aK)o?. Dagegen lässt sich a. a. O. 977« (p. 695)

nicht, wie Kaibel will, in TrctpaboEo(veiKr|)c. auflösen; sonst müsste man auch

z. B. CIG. 3427. 3207, wo gleichfalls
^
die eigentliche Bezeichnung des Metiers

fehlt, so lesen. Auch IGSicIt. 1560, 7 H - I ist schwerlich mit Kaibel in t\{\i&pa)c, 1

aufzulösen, vielmehr in dem Zeichen über dem H ein Spir. asp. zu sehen, wie

ein Lesezeichen auch Z. 8 APOC6PI5, wo am Schlüsse die Koronis (auf Steinen

zu beachten). — Hierher weiter fTKI = Yu(vou)>d aus Termessos, BCH. 1899

XXIII 185 n. 45, genau wie irpi; daneben die auf Inschriften üblichere Abkürzung

V a. a. O. 184 n. 44, wie neben 8(uYdT)rip (Wolters a. a. O. S. 141) OY= 8uYdTn,p

BCH. 1888 XII 253 n. 32 u. ö. Endlich Latyschev Samml. griech. Inschr. chrisll.

Zeit aus Süd-Russland (russisch) n. 91 KATE = K(XT(dKlT)€; natürlich wieder

unmittelbar daneben KATAS n. 89, mit dem der späteren Zeit eigenen Ab-

kürzungszeichen. Es handelt sich überhaupt nicht mehr darum, ob jene Ab-

kürzung auch ausserhalb der nomina Sacra vorkommt, sondern wo und wann

ihr Aufkommen anzusetzen ist. Dass sie bisher wenig beobachtet werden konnte,

lag an dem Beobachtungsmatcrial. In den älteren Steinen werden die Abkürzungen

aufgelöst, sobald monumentaler Charakter erstrebt wird; daher die starken

Abkürzungen nur in Rechnungen, Inventarcn, Registern u. s. w. Auch der gewöhn-

liche Abkürzungsstrich / ist inschriftlich nicht allzuhäufig belegt, und gelegentlich
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und indirekt auch durch eine Inschrift 1
ist ja dieses Zeugniss be-

stätigt worden. Sicher im erstenJahrzehnt des 4.Jhds. hat Hera-

kleides das Bürgerrecht gehabt und als Beamter fungirt. Es ist

das genau die Zeit, in welche man der blossen Vermuthung
nach, aufGrund der Zeitfolge, dasExcerpt gesetzthaben würde.

Natürlich wird niemand behaupten, dass gerade von einem

Strategen oder gar von einem der im Ion genannten Männer
die Rede war, und somit ist, da sonst absolut jeder Anhalt

fehlt, eine Ergänzung unmöglich. Als sicher aber darf man
annehmen, dass eine Zeitbestimmung vorhanden war; denn

ohne sie wäre die Mittheilung, dass zuerst ein Neubürger

Beamter wurde, was zu sagen doch des Excerptes Kern war,

werthlos. Alsohiess es dem Sinne nach : „einen Neubürgerzum
bestellten sie zuerst im Jahre des , während die

früheren Beamten sämmtlich Bürger gewesen waren." Man
vergleicht leicht Aristot. rp. Ath. 26,2 &ctiij frei jieid töv 'EcpidX-

tou GrivaTov eTvwcrav Kai £k geuyiTwv irpoKpiveaGai tou? KXrjpwao-

Mevouq tu)V dvvea dpxövTWV, Kai TrpüuTog tfoHcv tl auTwv Mvncri-

Geiö n <5 • 01 be TTpö toutou TrdvTtq II nnreujv Kai TrevTaKOCTiOfie-

bi.uvwv tfaav, und darnach mag man wenigstens am Schluss

des Excerptes mit Wahrscheinlichkeit twv 7rpÖTe[p]ov dpxföv-

tuüv TrdvTojv TtvojLievujv *k ttoXitwv] ergänzen.

Es erübrigt noch, den Text, wie er sich mir durch die

vorstehende Ergänzungsarbeit gestaltet hat, im Zusammen-
hange vorzulegen. Um eine unbeeinflusste Lesung zu er-

möglichen, füge ich, wie schon gesagt, die einfache Trans-

scription ohne jede Lesezeichen und Wortabtrennung bei.

Unsichere Lesungen sind in üblicher Weise durch unter-

gesetzten Punkt andeutet; den Grad der Unsicherheit und

den Grund für die jeweilige Lesung wird man leicht an der

ebenfalls verkannt, sogar vom Steinmetzen, wie IGGSept. III 3 190, 6 (Tithorä)

TEI steht für TE/ = Ye(v6jut€V0v), was Dittenberger richtig liest, aber m. E.

nicht zutreffend erklärt.

Vgl. Koehler Hermes 1892 XXVII 68 ff.; jetzt CIA. IV 2 p. 4 n. $c

(— Dittenberger Syll. 58). Die Zeit des platonischen Dialogs (vgl. Athen. Milth.

1895 XX 75 f.) sucht v. Wilamowitz Aristot. u. Athen I 188, 4 etwas herab-

zudrücken.
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Hand der unter dem Texte beigefügten Verweisungen fest-

stellen. Ebenso sollen die Verweisungen unter dem recon-

struirten Texte dazu dienen, eine Wiederholung der im Vor-

<uvvea . 7no"TaTao"buoKai7Tp z. i

HtKaairjcr . apcpuXnat vanpou . t 2

aKaiTOV7rap9€vujvaneT€ . n/i 3

aujvi"|pHavTOOiKobo|nr|craiOT 4
. ...

9uön.UOU7T€plKXeOUO*TVW|i 5

Taevön.uwiaTTOKeiuevaT«\a 6

VTaKicrxe iXiaKaTaTrjvapicfT 7

£lVEiaTflVTTO\lVU€T€K6l.'o. V . 8

CiTnvßouXri VTUJVTraXaiujvTpiri 9

C.C9aiKaivacr6eTTivau7TriT6»v€KaTO 10
• ...

eKaoTiTpio-ivriuepaiaeßoriön. . av n

Orivato . TToXenouuevoicr6r) . ai . v 12

OTOUpilTOpOOTpirlpeitTTlbe. . . . OTl 13

vn.aiaKOVTroXeuovöeK€XiKOr^ .piO 14

<JKatapxifc«Mioo"OTiTwiTTO . e . wi 15

'/.. I Anf(attg) : S. 21 3 Schl(usf): S. 27 4 Schi. : S. 21

5 An/.: S. 29 6 brmtm] S. 7 Sehl.-. S. 32 7 SeJU.z

S. 6; 37 8 Sehl. : S. 40 9 Anf.\ S. 40 10 An/. : S. 11

12 An/ : S. 43 »3 S. 45; 44 14 SfiA: S. 53
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II

§ i: S. 20—29 § 2«: S. 29—40. Z. 7 An,Xun besserte Rfeitzen-

stein) 2 b : Z. 8. 9 : S. 40—42 Z. 10 : S. 10— 12; 43 Z. II: S. 12—18; 42 f.

Nachträglich habe ich den Aor. ^mKXnpuJacti statt des Praes. vorgezogen §3:

S43f.
, 49—52 § 4: S. 44—49 § 5 : S. 52—54 Z. 14 iröX€UOV

<töv> AexeXiKÖv? Z. 15. z.B. auch - uoöoTv ot b& &XX01 XiKeXiKÖ]«; möglich, selbst

-uoüoTv, oö irpörepoi ZikcXikö]!, weil dies X weit in der Zeile eingerückt erscheint.

§ 6: S.8; 54-56

I

Der überlieferte und ergänzte Text : § 1—6. Z. I— 15. 75

stehenden gegebenen mannigfachen Ergänzungsversuche zu

vermeiden.

Verlorene Columne.

["Oti - - im Mvncneetbou ]
§

[ dxeipOTÖvncrav
]

Erhaltene Columne.

I 1 töv KijKUweot [£]-m<TTäTac; buo, xai irpfö? toütois

2 m\i\aq Kar' £viauTÖv ö£ko — £]£4Kao-Tn<;Tdpq>uXriS £va f]poö[v]T[o— Kai

3 dpxrmcTOva Kai YpauuaTd]a • Kai töv TTapGevuuva uer' l[\)r\ t, Ka-

4 TaTro\€|ur|0€VTUJV rjbn tujv ffcpjffüjv, f|pHavTO oücobourio-ai.

4 "Ot[i

5 toi Koiviu tujv auuudxwv £tt' Eu]8ubr|uou TTeptKXeouq rvuju|nv eief-

6 nTOU)ii€VOu IboHe Td xPHM«Ta J
Ta dv Arj(X)uj cnroKeiueva, TaXajvia

7 KOivr) 0"uvnYu£va ttXciuj f| TTeJviaKKTxetXia Kaid Trjv 'Apio*T[ibou

B toö qpopou TaHiv, ueTaKOuatJeiv ei? Trjv ttöXiv (lict' £k£i[v]o[v]v[o- § 2b

9 u — — — — — ]i Trjv ßouXrjv tujv TraXaiuJV Tpirj-

pwv tujv £ti ttXujiuujv dinu€\]e[?]<x6ai, Kaivdq b'£TnvauTrr|Y€iv 4KaTÖ[v,

emKXripujcrai bi Tfj qpuXfj b]eKa.

11 "Oti Tpicfiv nuepai? £ßor|8ri[ff]av 3

ii — 'A]er]vaIo[i] TroXeuouuevois 0n[ß]ai[uj]v

13 [dTpaTUJ.]

13 ["Oti övoua r^v <t>aiaKo]c; toö pnTopoq Tpir|p€i 'EmbcfiSi q]. 4

13 "Oti § 5

M T€XeuTaTov ei? töv TT€Xorrov]vr|(yiaKÖv TTÖXeuov AckcXiköv [d]pi8-

15 uoöcxi * Td b' dXXa uipr) IiKeXiKÖjc; Kai 'Apxibduioq.

15 "OTt TUJ TTO[\]€[u]lU 6
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76 II. Lesungen und Ergänzungen.

aVTOuriTTr)0ntfavoTiTUJVTpi..o . ,6
• I

VTCtUlCKTT . . . UTTorncTßouX 17

veTTtiaava . lüjyiaTatKa ig

laXaiKuiXaKpeTaioiTpoieea 1 19

vaxobiKa(Te..Ö£TaTMev 20

TeivauxajLi.reßaivovO 21

piovTraro abe£8ea 22

Opocrovaix«. V0Tpa9iaiKair]a 23

apxo(JT7'vo)iO(puXaKujvap .ti 24
• •

öpWVlCOTlÖTmOTT. l?l .Oh 25

tu) . TTpote . ovapx 26

16 ^/»/. : S. 54 17 T . . .] S. 56 18 &*/. : S. 59

ig An/.: S. 59 . Ol.. Ol] S. 60 f. S. 6of. 20 ^«/. : S. 61

TOtfMCv] S^öl 2lfi.r]S. 62 SrA/. : S. 6; 62 f. 22 An/.:

S. 6 fö] S. 7;_63 ; 5. 63 23 An/.: S. 65 24 TT]

S. 7 25 tC] S. 69 SfA/.: S. 71 26 TrpoTC.ov] S. 4
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Der überlieferte und ergänzte Text : § 6—10. Z. 16—26. 77

ras vctöq TTpobovro? 'Abeinjdvrou fiTTnöricrav.

"OTl TWV Tpl[dK]0[v- g 7

tci KaxaXue^VTUJV ]v ja\iia<; t[oü$] üttö jf\<; ßouX[rj<; Kpivo-

jievoug ]v im Td dva[X]wnaTCt ^xa[(TT

](Tr)d\at KiwXaKpeTai.

"On 01 6eo-[|ioeeTa]i § 8

]vaio btKas, e . . bk tol f (aev[

ei(jd]T€iv auTd i4e]Teßaivov_(b[£]) 0

eiq "Ajpeiov 7rdro[v . . .]q bi SO £a[v

"On öv £vtairröv tfaxe T7uö6b](iu)pos, öv a{ x[po]voTpa<pi'ai Kai r\ 'A[t9i<; § 9

dvatpdcpoumv dreveTO dv]apxo$, tt|v twv vo|io<puXdKwv dp[x]^|[v Korre-

Xuaav — — dvjbpwv iC.

"Oti 5ri)Li07T[o](r|[T]ov § 10

]tw[v] 7TpÖT€[p]0V dpx[ÖVTUJV TTdVTUJV T«"

Verlorene Columne.

[vonevwv £k ttoXitwv ]

§ 7: Z. 16. 17 : S. 10 Z. 17—19: S. 56—60 Z. 18 äva[XjiD|UUTa erg. R.

§ 8: S. 60—64 § 9: S. 64—71 Z. 23 x[po]voYpa<piai erg. R. § 10:

s. 71-73
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III.

Geschichtliche Prüfung und Werthung.

Der im vorhergehenden Abschnitte gegebene Herstel-

lungsversuch musste unter den obwaltenden ungünstigen

Umständen in mehr als einem Punkte unsicher bleiben; in

einem dürfte er zu einem gesicherten Ergebnis gelangt

sein, in der Zerlegung des Textes in die einzelnen Excerpte.

Deren haben wir darnach zehn:

§ 1 Beschluss über die Bebauung der Akropolis und

Baubeginn des Parthenon.

§ 2: 2* Ueberführung des Bundesschatzes von Delos

nach Athen: 450/49 verbunden mit

2 b Flottenbaugesetz.

§ 3 Hilfszug der Athener.

§ 4 Das Schiff des Phaiax 422 (?).

§ 5 Eintheilung des peloponnesischen Krieges ; zu 413.

§ 6 Ende des peloponnesischen Krieges durch Schuld

des Adeimantos 405. 404.

§ 7 Veränderungen in der Organisation der staatlichen

Finanzbehörden ; 2. Hälfte 404/3.

§ 8 Veränderungen in der Organisation der Gerichts-

behörden. •

§ 9 Abschaffung der Nomophylakes und das Archontat

von 404/3.

§ 10 Erste Bestellung von Neubürgern zu Beamten

;

vor c. 390.

Mit Ausnahme von § 5 und 6 enthalten sämmtliche

Paragraphen für uns entweder vollständig oder zu grossem

Theile neue historische Angaben. Welche Glaubwürdigkeit
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Uebersicht über den Inhalt des Papyrus. - § i. 79

haben sie? welchen Werth besitzen sie für die Erkenntniss

der uns sonst schon bekannten geschichtlichen Vorgänge

des von ihnen umschlossenen Zeitraumes? Nur mit und

durch einander können diese Fragen Beantwortung finden.

Was im ersten Theile von § 1 über die Zusammen-
setzung der Baucommission berichtet wird, stimmt, soweit

es erhalten ist, mit unserem sonstigen aus authentischem

Materiale, den Inschriften, geschöpften Wissen über die

Bildung derartiger Commissionen bis auf die Einführung einer

sonst unbelegbaren Zehnerbehörde — die Benennung Ta>itai

ist hypothetisch — überein \ Dass wir für eine solche

1 Fabricius De architect. Graeca p. 17 ff., Hermes 1882 XVII 8 ff.; Wernicke

Hermes 1891 XXVI 54 ff.; vgl. auch Homolle BCH. 1890 XIV 489 ff.; B. Keil

Ath. Mittk. 1895 XX 33 ff. [Jetzt auch Francotte LIndustrie dans la Gr'ece an-

cienne II 54 ff.]. Dazu die grosse delphische Urkunde BCH. 1896 XX 197 ff.

(= Dittenberger Sylt. n. 140; SGDI. 2502), ferner die ephesische Inschrift Jahresh.

d. äst. arch. Inst. 1899 II Beibl. S. 27 fr. , für welche übrigens die Orthographie

ixQ4.G€i<; nicht den S. 34 bemerkten chronologischen Fingerzeig giebt, insofern

die ausserattischen Belege für ^XÖ- bis in das 1. Jhd. v. Chr. hinabgehen: vgl.

Ath. Mittk. a. a. O. 37, i; Bechtel zu SGDI. 3486; Dittenberger Sylt. Ind. p. 230;

Mayser Gram. d. griech. Pap. d. Ploiemäerzeit II [Progr. Stuttgart 1900] S. 42, 673).

Hierher gehört auch die koische Inschrift bei R. Herzog Ä'oisc/ie Forschungen n. 9

S. 27, die m. E. vom Herausgeber nicht glücklich behandelt ist; noch auch ver-

mag ich Dittenberger Sylt. n. 940 durchweg zu folgen. Z. 7 Guövtuh bi Kai Toi

^PYoXaßeövxec, x6 Upov f| buuöoiov tpfov heisst „die, welche die Arbeiten im

Hieron oder eine vom Staate vergebene Arbeit übernommen haben"; es ist nichts

zu ändern. Da Z. 9 nach Patons Lesung (S. 220) öaaot u^v KCl e'pYoXaßrjauJVTi

a (d. h. £v £pYov) xdi Tpaire'Zat dnö L 1 (nämlich 6uövru>i) fest steht, so ist

zu verstehen : „diejenigen, welche durch (d. h. durch Vermittlung) der (officiellen)

Staatsbank eine Arbeit übernommen haben u. s. w." Viele Staaten hatten ihre

xpdTreCa bn,Moda: die vollständigsten Sammlungen von Fränkel bei Boeckh

Statitshaush. 3 II 320 Anm. und Menadier Qua condicione Ephesii usi sint etc.

(Berlin 1880) p. 85—6; dazu Abdera : Dittenberger Sylt. n. 303, 47 = Michel

Ree. 325 und die TpaTteCiT€ia in Lampsakos; das war ein von Staatswegen aus

mehreren Personen zusammengesetztes Collegium zur Verwaltung der öffentlichen

Bank iCIG. add. 3641 f> 15 o*uo"Ta9r|CTo in^vric, TpaTreZrrciac, dvoiHdriwaav . .

.

oO<; bei x^ipiEtiv rd KaBiepujja^va XPHluaTa), gerade wie auf Temnos die quattuor

mensarii, qui apud Mos a populo creantur (Cic. pro Flacco 19, 44); das Amt
war zeitlich befristet (Z. 14 KCttd Tnv ^verjTÜjaav TpturcZiTCiav). Die Staats-

banken waren natürlich auch für die Tempel, die grössten Bankinstitute der

Antike (vgl. Billeter Gesch. d. Zins/usses S. 59 f. 85 f.), die officiellen Geschäfts-
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80 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

bisher weder aus Athen selbst noch anderswoher Parallelen

haben, discreditirt die Angaben in keiner Weise. Denn
einmal schöpfen wir unsere Kenntniss über die Zusammen-
setzung der athenischen Baubehörden aus etwas spaterer

Zeit als der, auf welche die in Rede stehenden Angaben

gehen, zweitens ist diese Kenntniss nur sehr gering und

beruht auf zufällig erhaltenem und recht spärlichem Material,

so dass ein Generalisiren verboten ist. Endlich werden

die Baubehörden je nach den besonderen Erfordernissen

und dem Umfange der Bauten einigermassen verschieden

zusammengesetzt gewesen sein. Die Angaben des Excerptes,

die sonst sich bewähren, erhalten zudem durch die Mit-

theilung der Namen der Epistaten besondere Beglaubigung

;

solches Wissen kann nur auf gute historische Ueberlieferung,

ja in letzter Instanz auf actenmässiges Material zurückgehen *.

Damit ist ein günstiges Präjudiz für den Inhalt des mit dem

stellen. Hier wurden die seitens der Tempelverwaltung oder der Behörden von

den Bauunternehmern und deren BUrgen geforderten Cautionen niedergelegt,

bezw. geprüft (XoYtoTai lepoi im Gegensatze zu Xoy. brmödioi in Ephesos

:

Dittenberger Syll. 329, 29= Michel Ree. 496). Dass diese Bedeutung von xpdire£a

in der koischen Inschrift statt hat, zeigt Z. 17 ff. : auch „wer die Bank nicht als €>fo-

Xdßoc, benutzt, sondern sonst irgendwie mit ihr Geschäfte macht, hat die jährliche

Sportel dafür zu entrichten"; denn das heisst euövx[un] bi [Kai] toi äiro[b€i]-

kvöucvoi Trdvrec, o-rrd x[wv xpaj-rrcZ^txäv f\ aXXujc, mu<; KaeiEovxec, im xäv

xpdtreZav €K[a]axo£ icpeiov. Zu KaölZovxec, im x. xp. ist XP^axo zu ergänzen;

also Ka9i£eiv hier koisch wie attisch xi9£vcu : Dem. XIX 293 im Tr\v xpditeZotv

e'Srpcev eirxö uväc,. Man hat für diese Handlung die verschiedensten (bildlichen)

Ausdrücke gebraucht : KaxaßdXX€0*9ai, in Aegypten im passivischen Sinne zuerst

iriirxciv und seit dem 2. Jhd. v. Chr. xdxxeaöai (Wilcken Griech. Ostraka I 64 ff.).

Vgl. noch CIG. 3599, 13 xouc. xpaireZixac, . . . ?X€iv Iv6e|na = pecunia in

mensa posita (Boeckh); [9^|ia]xa ist Inscr. Jurid. Grecq. I p. 26 (nach Plut.

consol. ad. Apoll. 28, p. 116 B) hergestellt in der eben angeführten ephesischen

Inschrift Z. 57, entsprechend den ebenda sich findenden 8e|uax{Z€iv und 6e.ua-

T(€)ixn.c,

1 Ich bemerke nachträglich, dass das e'mo'xdxac, buo als Apposition zu

zwei vorhergehenden Eigennamen wegen des anscheinend überflüssigen b6o mir

selbst bedenklich vorgekommen ist; allein der sichere Acc. Ki]kuvv€\x, der sonst

nicht construirbar erscheint, muss doch mit dem folgenden gleichen Casus zu-

sammengehören. Das störende böo ist in hervorhebendem Gegensatz zu den 10

weiteren Beamten gesagt.
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§ I. Allgemeiner Bauplan. — Moderne Akropolisforschung. 81

ersten sachlich wie formal engverknüpften zweiten Theils

des Paragraphen geschaffen, welcher durch seine Zeit-

angabe Kai töv TTap0eva»va uer irr] T rjpSavro oiKOÖourjcrai

für uns eine der wichtigsten Angaben des ganzen Papyrus

birgt. Die Datirung ist nur relativ und das feste Jahr, auf

welches sie sich bezieht, unbekannt. Aber da die erste Hälfte

des Paragraphen auf beste Quelle zurückgeht, so darf man
mit einiger Zuversicht annehmen, dass das Intervalldatum

zum Ausgangspunkt das uns aus den Inschriften als erstes

Baujahr bekannte J. 447/6 hat. Fällt der Beschluss über

den Bau 10 Jahre vor dieses erste Baujahr, so gehört er in

das J. 457/6 oder 456/5, jenachdem die Berechnung das Aus-

gangsjahr ein- oder ausschloss. Also ist, wie schon oben

angedeutet (S. 27), nach der vorliegenden Angabe in einem

dieser beiden Jahre ein allgemeiner Plan über die Burg-

bebauung gut geheissen und im Verfolg dazu im J. 447 der

Bau des Parthenon begonnen worden.

Die Untersuchungen über die Bebauung des Burgv

felsens sind ja durch die Beschränktheit des Beobachtungs-

materials, die Lückenhaftigkeit der litterarischen Ueber-

lieferung, die scheinbar widerspruchsvolle Wortkargheit

der inschriftlichen Zeugnisse und endlich nicht zum wenigsten

durch die modernen Hypothesen in diesem Augenblicke

ausserordentlich complicirt; glücklicher Weise kommen sie

hier, wo die Hekatompedos- und Opisthodomräthsel nicht

hineinspielen, nur in einem Abschnitte zur Frage, für den

wenigstens einige Einigung erzielt ist. Als L. Ross im

J. 1835 den Unterbau des perikleischen Parthenon (Sk. /*)' frei-

legen Hess, fand sich, dass dieser auf den Fundamenten

eines älteren Tempels stand (Sk. d)
y
der sich, wie fünfzig Jahre

1 Diese Verweisungen gehen auf die Skizze der Akropolis S. 89, welche

einzig der Bequemlichkeit des Lesers dienen soll und gar keine Ansprüche

erhebt. Sie ist für den vorliegenden Zweck nach den auf der Kaupertschen Auf-

nahme beruhenden Plänen bei Jahn-Michaelis Arx Athenarum III. VII zusammen-

gestellt. Der Zeichner hat leider die Fundamente des älteren Parthenon d etwas

zu stark hervortreten und daher ihre Südwestecke bei o übermässig in die alte

Burgmauer a einschneiden lassen.

Keil, Anon. Argem. 6
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82 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

später Doerpfeld im Einzelnen darthat, durch seine Dimen-

sionen, eine geringe Verschiebung der Längsaxe, eine andere

Eintheilung der Innenräume und z. T. auch durch das Bau-

material von dem darüber errichteten perikleischen unter-

schied. Man hielt diesen älteren Tempel für den vorpersischen

Hekatompedos, von welchem man litterarische Kunde hatte,

bis im J. 1885 die Auffindung der Fundamente eines alten,

südlich dem Erechtheion vorgelagerten Porostempels (Sk. c)

zu anderer Erkenntniss führte. Die Untersuchungen ergaben,

dass der 1885 aufgefundene Tempel der vorpersische Heka-

tompedos ist, dagegen die früher fälschlich diesem zuer-

theilten Fundamente (Sk. d) vielmehr einem vorperikleischen

Parthenon angehörten, welcher jedoch niemals über den

Unterbau hinausgeführt war. Der ältere Bau muss in dieJahre

zwischen dem Wiederaufbau der Stadt nach dem Abzüge
der Perser, 479, und dem Baubeginne des perikleischen

Parthenon, 447/6, fallen.

Diese Resultate dürfen als heut zu Tage allgemein an-

erkannt bezeichnet werden 1

. Meinungsverschiedenheiten und

Zweifel herrschen darüber, welchem Zeitabschnitte innerhalb

der Jahresreihe 479—448 der ältere Parthenon zuzutheilen

sei, und welches der Grund für die Einstellung der Arbeiten

an ihm war. Doerpfeld, dem die Wissenschaft für Anregung
und Förderung in allen diesen Fragen so viel wie keinem sonst

verdankt 8
, hat ursprünglich den Beginn des Baues in die Zeit

» Vgl. Doerpfeld Athen. Mitth. 1886 XI 337 ff., 1887 XII 25 ff. 190 ff. (276),

1888 XIII 432 ff, 1890 XV 420 ff, 1892 XVII 158 ff, 1897 XXII 159 ff. -
Lolling AeXr. dpx- 1890 S. 92 ff., AOnvä 1890 II 627 ff. — Darnach Curtius

Stadtgesch. v. Athen S. 71 ff. 131. — Collignon //ist. de la sculpt. grecque I 535 ;

Furtwängler Meisterxoerke S. 155 ff. — W. Miller Am. Journ. of Archaeol. 1893 VIII

473 ff. — Dümmler in Pauly-Wissowa R.-E. II 1952—4. — Koepp Jahrb. d.

deutsch, arch. /nst. 1891 V 268 ff. — Busolt Gr. Gesch. III I, 359 f. 451 ff.; Beloch

Gr. Gesch. I 583; E. Meyer Gesch. d. Aiterth. II 784. 786, Forsch, z. alten Gesch.

II 97, 1 u. s. w. — Der Einspruch von Penrose ist m. E. durch Doerpfeld endgiltig

erledigt.

2 Ich möchte ausdrücklich bekennen, dass, was ich hier im allgemeinen

sage, für mich in besonderem Masse gilt. Ohne Polemik geht es nicht ab, aber

es ist die der Dankbarkeit, welche die Sache will.
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§ I. — Moderne Akropolisforschung. 83

der politischen Machthöhe des Kimon gerückt und vermuthet,

„dass der Entwurf zu dem Tempel schon vor der Schlacht

am Eurymedon bald nach der Verbannung des Themistokles

fertig gestellt und dass auch schon damals mit der Aus-

führung begonnen wurde." Beweis ist, dass durch die süd-

liche Burgmauer (Sk. e) der Bauplatz für den Parthenon erst

geschaffen wurde, diese selbst aber bis in römische Zeit den

Namen des Kimon trug. Während also Doerpfeld das Datum
des „kimonischen" Parthenon an die äusserste obere Grenze

der kimonischen Epoche rückte, wollte F. Koepp damit bis an

die unterste Grenze gehen. Er bringt — darin einen zuerst

vonHolm ausgesprochenenGedanken schärfer accentuirend—

die Wiedererrichtung des Athenatempels auf der Burg in

Zusammenhang mit dem bekannten perikleischen Plan eines

panhellenischen Congresses 1
: als erster Punkt in dem Pro-

gramm dieses Congresses sei der Wiederaufbau der von den

Persern zerstörten Heiligthümer angesetzt worden; das sei

undenkbar, wenn die Athener bei sich schon mit dem Wieder-
aufbau begonnen hätten. Wenn nun der erste Bau auf

Kimon zurückgehe, so sei es unwahrscheinlich, dass sein

Beginn vor die Verbannung dieses Mannes falle, da man
keinen Grund sehe, weshalb die Athener die Arbeiten

während eines ganzen Jahrzehntes eingestellt haben sollten;

also sei der Bau erst nach Kimons Zurückberufung, d. h.

nach 454, begonnen worden. Gegen diese Schlussfolgerung

hat Furtwängler • treffend eingewendet, dass dann zwischen

dem kimonischen und dem perikleischen Bau nur ein paar

Jahre lägen, und doch sei eine längere Zwischenzeit nicht

nur durch die starken Abweichungen zwischen beiden Bauten,

sondern auch durch den Umstand erfordert, dass marmorne,

schon für den vorperikleischen Parthenon (Sk. d) bearbeitete

Säulentrommeln, welche auch für den perikleischen Bau hätten

verwendet werden können, in der Nordmauer der Burg ver-

baut sind (Sk. gg'). Dieser Einwurf bleibt für Koepps Com-
bination bestehen, auch wennman die Rückberufung desKimon

1 Holm Griech. Gesch. II S. 272; Koepp. a. a. O.

1 Meisterwerke S. 164.

6*

Digitized by Google



84 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

drei Jahre früher ansetzt, wie die Ueberlieferung verlangt. Erst

recht gilt er gegen Curtius' Annahme \ dass bis zu Kimons
Tode (449) an dem älteren Tempel gebaut sei. Hier bleibt

kein Intervall, und das ist unmöglich. Furtwängler selbst

nennt den Bau den „themistokleischen", geht also über

Doerpfeld hinaus. Hierzu hatte er die Möglichkeit, weil die

Annahme, dass die sog. kimonische Mauer die constructive

Voraussetzung für den älteren Bau (Sk. d) sei, inzwischen

hinfällig geworden war. Die systematische Aufgrabung der

Oberfläche des Burgfelsens hatte ergeben, dass für den älteren

Tempel eine besondere, geböschte Stützmauer aufgeführt und

die kimonischeMauer nicht nur ohne notwendigen Zusammen-
hang mit diesem Tempel, sondern sogar jünger als jene

Stützmauer ist
8
. Da nun die Südmauer der Burg aus dem

Erlös der am Eurymedon gefangenen Barbaren erbaut sein

soll 8
, so muss der mit der älteren Stützmauer zusammen-

1 Stadtgesch. v. Athen S. 140, dem Collignon a. a. O. sich rückhaltslos

anschliesst.

* Doerpfeld bei Furtwängler a. a. O. S. 164, 2. — Vgl. Ath. Mitth. 1892

XVII Taf. IX. Curtius a. a. O. S. 48 Fig. 11 ; 128 Fig. 22 (Jahn-Michaelis a. a. O.

Tab. X. XI.)

8 Die Bezeichnung „kimonische" Mauer ist modern. Der gemeinsame

Gewährsmann von Plut. Cim. 13 TrpoG^vrujv bdrwv aixMaXdjTuiv Xacpüpujv kt£.

und Nep. Cim. 2 his ex manubiis . . . ornata ist Theopomp (Busolt Griech. Gesch.

III 1 S. 35 f. 360, 8). An der Richtigkeit der Ueberlieferung ist wohl trotz ihres Ur-

hebers nicht zu zweifeln, nur muss ich es für unmöglich halten, dass die Riesen-

mauer mit sammt dem Pyrgos ganz von dem Erlöse der Beute des einen Feld-

zuges errichtet sei. Wenn nicht bestritten werden kann, dass der Haupterlös aus

dem Verkauf der Gefangenen resultirte, diese aber zum grössten Theile aus den

Rudermannschaften der gekaperten persischen Schiffe, also aus schlechtestem

Menschenmaterial bestanden, und wenn ferner die Sklavenpreise nothwendig tief

sanken, wo eine grosse Masse dieser Waare auf den Markt geworfen wurde,

zumal der Verkauf in Asien selbst vollzogen werden musste : so sind unserer

Vorstellung von der Höhe der erzielten Lösegelder straffe Zügel angelegt. Man
denke an die Niedrigkeit der Sklavenpreise, welche selbst in Athen sich ein-

stellte, als in Folge des Hermokopidenprozesses starkes Angebot war; und das

muss doch immerhin verhältnissmässig gutes Material gewesen sein {CIA. I

272 ff; zuletzt Dittenberger Sylt. 38 fr.). Noch niedriger sind Preise in Halikar-

nassos (Dittenberger Sylt. II, 70 ff). Diese letzteren sollte man eigentlich für

die Berechnung aus örtlichen wie zeitlichen Rücksichten zu Grunde legen ; allein
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hängende Bau in der Zeit vor der Schlacht am Eurymedon
geplant worden sein. Der Schluss ist zwingend 1 und ebenso

die weitere Folgerung, dass so auch jede Veranlassung,

den alten Bau „kanonisch" zu nennen, fehle; die Ueber-

lieferung weiss weder von Kimons Antheil an einem Par-

thenonbau * noch überhaupt etwas von der Existenz eines

vorperikleischen Parthenon. Die Initiative zu dem älteren

Bau dem Themistokles zuzuschreiben, wird man — ich

referire Furtwänglers Darstellung weiter — im besonderen

durch den rücksichtslosen Radicalismus berechtigt, der sich

in der Verlegung des Heiligthums von der altgeheiligten

Stätte hinweg an die Südseite der Burg ausspricht. Es sei

auch am natürlichsten, die Wiedererrichtung des Athena-

heiligthums im Zusammenhange mit dem Wiederaufbau der

ganzen Stadt gleich nach 479 zu fassen. Der Bau sei

unterbrochen worden, als Themistokles in die Verbannung

gehen musste; die kimonische Partei habe den ganzen

man nehme als Durchschnittspreis den von Xenoph. de vectig. 4, 23 in Anschlag

gebrachten Preis für 1200 Sklaven zu 2000 Minen, rechne 6000 verkaufte aujuctra

:

man kommt nur auf 10000 Minen oder i66 8
/3 Tal. Eine grössere Anzahl von

Verkäufen ist schwerlich anzunehmen; denn ein starker Procentsatz der Ge-

fangenen war natürlich verwundet und entwerthet. Man verdopple meinetwegen

die Summe : wenn die Propylaeen 2000 Tal. gekostet haben, hat man die sog.

kimonische Mauer nicht mit c. 330 Tal. hergestellt. Was dort der Arbeitslohn für

Bildhauerarbeiten etc. mehr erforderte, ward hier durch den Umfang der Mauer

und die stets hohen Transportkosten für die gewaltigen Steinmassen reichlich

aufgewogen. Die Ueberschüsse aus der Eurymedonbeute haben eben nur den

Anstoss gegeben zu einem energischen Betreiben der Burgbefestigung und gewiss

auch eine Reihe von Jahren für den Bau ausgereicht ; aber erbaut ist die Mauer

mit ihnen nicht. Es ist, als ob Plut. comp. Gm. et. Luc. 1 schon eine ähnliche

Erwägung durchschimmerte: Tip vot(uj T€(x€i Tffc dKpoiröXew«;, ö roic, öttö

Kihujvoc, KOUiaBctoiv £T€\^0*6ri xPHIliao
'

lv
. nur dass der Abschnitt der Bauzeit

hier irrig angenommen ist. Vgl. übrigens die ganz parallelen Verallgemeinerungen,

die schliesslich alle Prachtgebilde der Burg aus Perserbeute hergestellt sein

Hessen, bei Demosth. XXII 13 und Schol. Demosth. III 25, wozu C. Wachsmuth

Stadt Athen I 543, 3.

1 Auch Doerpfeld gesteht neuerdings (Ath. Mitth. 1897 XXII 167) zu,

dass Furtwängler Recht haben könne.

* Das hebt richtig Koepp a. a. O. S. 270, 13 hervor, um so merkwürdiger,

dass er an seiner Hypothese nicht irre ward.
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Plan gemissbilligt und seine Ausführung bis zum Tode ihres

Führers zu verhindern gewusst. Bald nach 449 habe Peri-

kles jenen Antrag auf den panhellenischen Congress gestellt,

dessen unmittelbare Folge dann der Beginn des perikleischen

Parthenon geworden sei. Mit Recht hebt Furtwängler zur

Empfehlung dieser seiner Construction hervor, dass die

darin gegebenen chronologischen Ansätze für die beiden

Parthenonbauten auch der Forderung eines längeren

Zwischenraumes zwischen beiden genügten. Busolt 1 hat

sich dieser Auffassung ganz ergeben, welche ihm darum

besonders glaublich ist, weil er die Schlacht am Eurymedon
schon 468 ansetzen zu müssen glaubt ; damit wird allerdings

der ältere Bau nothwendig in die siebziger Jahre herauf-

gerückt.

Wir sind mit den letzten Erörterungen bereits auf das

Gebiet des zweiten Streitpunktes gerathen, d. h. wo die Gründe

für die Unterbrechung des Baues in Frage stehen. Doerpfeld

hat dafür* auf die politischen Parteigegensätze hingewiesen,

und Curtius unabhängig davon diesen politischen Gesichts-

punkt weiter auszudeuten und auszunutzen versucht ; fürKoepp
bildet er die Voraussetzung, mit der seine Hypothese steht

und fällt, Furtwängler (S. 165) endlich spricht es wie ein Axiom
aus: „Alle grösseren Leistungen im damaligen Athen sind ja

mit Rücksicht auf die grossen Parteien zu beurtheilen, die sich

gegenseitig befehdeten und in der Herrschaft ablösten," und

construirt, wie dargelegt, dementsprechend die Geschichte

des Parthenonbaues. Ich fürchte, zu diesem Satze hat er

sich mehr durch die Anregung von Seiten seiner Vorgänger

auf dem in Rede stehenden Streitgebiete verführen, denn

durch die wirklich vorhandene Ueberlieferung hinführen

lassen. Der Gegensatz Themistokles und Aristeides, Peri-

kles und Thukydides erscheint in unserer Ueberlieferung nur

in groben Zügen und da als rein politisch ; wir haben kein

Recht, ihn zu verallgemeinern und auf andere Gebiete zu

1 A. a. O. S. 359, besonders Anm. 3.

« Athen. Mitth. 1892 XVII 188.
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übertragen, da wir so gut wie ununterrichtet über die internen

Parteitreibereien der ersten Hälfte des 5. Jhd. sind 1
. Ich

weiss, man recurrirt zum Beweise für das Gegentheil auf

die schweren Parteikämpfe um den Bau der langen Mauern.

Allein hier liegt die Sache anders als beim Parthenonbau.

Die langen Mauern bildeten wegen ihres Zusammenhanges
mit der Seemachtpolitik einen Hauptpunkt in dem demo-

kratischen Parteiprogramm, sie waren ein politischer Bau
im eigentlichsten Sinne des Wortes. Niemand wird das

vom Parthenonbau sagen dürfen. Was für jenen gilt, trifft

auf diesen in keiner Weise zu. Die Parallele zieht also nicht.

Des weiteren erwähnt man die Bekämpfung des perikleischen

Bauprogrammes, wie man sich ausdrückt, durch Thukydides,

des Melesias Sohn, von der uns bei Plutarch, wenn auch

nicht ursprünglichste, doch auf gute Quelle zurückgehende

Kunde erhalten ist
2
. Allein die Opposition der oligarchischen

Partei erstreckte sich in erster Linie nicht auf die Bauten,

sondern auf einen allgemeinen, eminent politischen Punkt, die

missbräuchliche oder ungesetzliche Verwendung der Bundes-

gelder zu sonderathenischen Zwecken. Die Bauten treten

entsprechend dem Charakter unserer Ueberlieferung wohl

stark hervor, und gewiss haben sie in der Polemik wirklich

eine grosse Rolle gespielt, weil über den Luxus schreien

zu können, eine bequeme Verbrämung für Parteipolemik

sein musste. Thatsächlich bildeten sie nur einen der An-

griffspunkte gegen die perikleische Finanzwirthschaft und

keineswegs den politisch wichtigsten. Zudem : wenn Thuky-

dides gegen den Prachtbau des Parthenon und das aus

übermässig kostbarem Materiale erstehende Athenabild sich

mit Recht ereifern konnte, hatte etwa Kimon einen auch

nur ähnlich begründeten Anlass, sich der Weiterführung

des themistokleischen Baues zu widersetzen, wo dieser noch

nicht weiter als bis an die Oberfläche geführt war? Man
kann die Verhältnisse von 450-440 nicht auf die Zeit der

1 In der Ablehnung der Furtwänglerschen Betrachtungsweise treffe ich

mit E. Meyer Forsch, z. alten Gesch. II S. 97, i zusammen.

» Plut. Per. 12. 14; vgl. o. S. 32, 2.
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sechziger Jahre übertragen. Noch weniger helfen die der

späteren Zeit angehörenden Angriffe auf Perikles. Da waren

die Bauten zum grössten Theil schon fertig und gaben nur

noch historische Kampfmittel gegen Perikles ab : in Kimons
Zeit soll aber der Parthenon das Kampfobject selbst gewesen

sein. Davon ist uns nicht nur absolut nichts berichtet,

sondern es ist auch an sich unwahrscheinlich und steht im

Widerspruch mit dem, was wir aus bester Ueberlieferung

über Kimons sonstiges Verhalten wissen. Die Frommen und

Konservativen, zu denen Kimon gehörte, können doch an

der geplanten Verlegung des Heiligthums, die zudem ohne

Sanction aus Delphi kaum vorgenommen sein wird, nicht

solchen Anstoss genommen haben, dass sie lieber gar kein

würdiges Haus für die Stadtgöttin wollten. Oder waren die

Frommen frömmer, wenn sie über ein Menschenalter der

Göttin alten Tempel nur aus Parteihader in einer Verfassung

beliessen, die im Vergleich zu seinem früheren Zustande

als nothdürftig bezeichnet werden muss'? Oder hatte die

Partei, welche die Gewalt besessen haben soll, den Neubau
zu inhibiren, nicht auch die Macht, dann wenigstens den

Tempel an der alten Stelle in alter Form wieder herzurichten?

Warum ist das nicht geschehen? Und der fromme Kimon
sollte dazu seine Zustimmung gegeben haben, der Göttin

heiligem Bezirk sein Recht nicht werden zu lassen, der doch

den Markteingang mit Hermen schmückte, den Marktplatz

mit Platanen bepflanzte und den Akademiepark schuf?

Für das Volk soviel, für die Göttin nichts? Einen solchen

Kimon macht man sich für seine Hypothese zurecht. Der
Kimon der Geschichte hat trotz des innerpolitischen Partei-

gegensatzes das Werk seines Gegners, des Themistokles,

die Hafenstadt zu einer starken Festung auszugestalten,

weitergeführt*. Es ist eben unrichtig, die Erklärung für

alles, was damals geschah, auf die eine einfache Formel

des politischen Parteiwesens zu bringen.

1 Ueber Doerpfelds Behauptung, dass der alte Tempel seine Säulen-

halle wiedererhalten hätte, s. u. S. 93, I.

» Das führt gut aus Curtius a. a. O. S. 113.
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Von den Unternehmungen, Vorkehrungen und Mass-

nahmen, mit denen die Athener sogleich nach dem Abzüge

der Perser sich in ihrer verwüsteten Heimstätte wieder ein-

gerichtet haben, sind nur zwei in lebendigem Gedächtnisse

geblieben, die Ummauerung der Stadt und die Befestigung

des Piraeus, und diese nicht zumeist deshalb, weil sie die

wichtigsten, sondern weil sie aufs engste verwachsen waren

mit dem vielbewunderten und vielgeschmähten Namen des

Themistokles. Mannigfache Färbung haben Parteidarstellung

und athenischer Patriotismus der Erzählung, besonders der

des ersten dieser Vorgänge, gegeben, und je nachdem tritt die

Gestalt des Themistokles hervor; in keiner mehr als in der

von Thukydides befolgten. 1 Man kann sich des Gedankens

kaum erwehren, dass die ersichtliche Vorliebe dieses Schrift-

stellers für den Mann zu einer Bemerkung über dessen An-

theil an der Begründung des neuen Parthenon, des Stolzes

der Athener, gedrängt haben müsste, wenn eine Ueber-

lieferung über einen solchen Antheil vorgelegen hätte. Zu
Thukydides Zeit hat man natürlich noch nach mündlicher

und urkundlicher Tradition gewusst, wie es bald nach 479

mit der Akropolis hergegangen ist. Davon ist nichts in die

historische Ueberlieferung gelangt. Sie hat darüber im 4. Jhd.

kaum mehr geschwiegen, als sie jetzt schweigt. Später

hat aus Archiven und Denkmälern die gelehrte Forschung

der hellenistischen Zeit Daten und Thatsachen eruirt. Aber
ihre Ergebnisse sind für uns fast gänzlich verloren. In

unseren Tagen hat dafür die monumentale Ueberlieferung zu

sprechen begonnen. Sie müssen wir aus sich selbst erklären.

Der neue Parthenon wurde von dem Platze auf der

gewachsenen Burgbodenfläche weggerückt und zu mehr als

der Hälfte auf aufgeschüttetem Terrain über einem natür-

lichen Abhang errichtet*. Diese Anlage überliefert den Zweck

1 Vgl. die Beilage „Die Berichte über den themistokleischen Mauerbau".

2 Auf der Skizze soll die Linie k—k etwa die Grenze andeuten, wie weit

der Tempel über der Anschüttung steht; natürlich ist sie ganz problematisch.

Vgl. die Querschnittzeichnungen bei Curtius a. a. O. S. 129 Fig. 23; Jahn-Michaelis

a. a. O. Tab. III. VIII, und jetzt Middleton (u. S. 103, 1) PI. 2.
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der ganzen Verlegung: man wollte Raum auf der Burg

gewinnen 1
. Die Fundamente des neuen Tempels sind so

1 Die dauernde Erhaltung des pisistratischen Tempels ist mir aus diesem

Grunde — abgesehen von den Schwierigkeiten gegenüber der litterarischen Ueber-

lieferung — besonders unwahrscheinlich. Stand erst der neue Parthenon und

blieb der alte Tempel, so hatte man auf der Burg weniger Raum als vordem.

Hier ist natürlich kein Ort für eingehendere Erörterung der schwierigen Frage

über den dpxaToc. v€ii)<;, zu der sich in eigener Sache zuletzt Doerpfeld Ath.

Mitth. 1897 XXII 159 ff. äusserte; einen neuen bestechenden, leider auch unhalt-

baren Gedanken warf G. Koerte Rhein. Mus. 1898 LIII 239 fr. in die Discussion;

dazu A.Wilhelm Ath. Mitth. 1898 XXIII 487 ff.; sonstige Litteratur bei Busolt

Gr. Gesch. II 8
339, I. Ich vermag trotz Doerpfeld den Parthenon nur als Ersatz

des sog. pisistratischen Tempels zu fassen. Das Verhältniss der Grundrisse zu

einander und die Massverhältnisse schliessen rn. E. einen anderen Gedanken aus.

Der Vorschlag Koertes, TO €KaTÖUTrebov in der sog. Hekatompedoninschrift

als ein Tt-'utvoc südlich des irep(ßo\o^ des pisistratischen Tempels zu fassen,

ist ohne Wahrscheinlichkeit, weil daneben doch der „hundertfüssige Tempel"

besteht. Auch ist in dem Ausdruck der Inschrift dnav to ' EKaTÖ|iTr€00V bei

dieser Auffassung das duav überflüssig. Gerade dieser Zusatz zeigt, dass hier

„eine Collectivbezeichnung", welche alles zum Tempel Gehörige umfasste, vor-

liegt. Nach dem ^Kaxöuireboc, V€ÜJ<; hiess der ganze (dirav) Bezirk tö 'Eko-

TÖUTtcbov. Endlich ist zu bedenken, dass der dpxaToc vcibc, nicht im Gegen-

satz zu einem neuen Tempel so heisst, sondern zu allen neueren Tempeln;

dpxaToc. heisst der „ursprüngliche" Tempel; der Gegensatz zur Woc, wäre TraXaidc..

Welches das „ursprüngliche" Heiligthum auf der Burg war, wird Niemand

bezweifeln. Also bildet dpxaToc, veibc, den Gegensatz sowohl zum pisistratischen

wie zum perikleischen Tempel. Die „Mutterkirche" hiess naturgemäss so weiter,

auch als sie in der neuen Gestalt des Erechtheion wieder erstanden war. Dass,

sobald der neue Tempel, der Parthenon, auf der Burg begonnen war, für den

wiederhergestellten vorpersischen Tempel der Name dpxaToc vciO? sich ein-

stellen musste (Doerpfeld Ath. Mitth. 1897 XXII 168), ist schon mehrfach mit

Recht bestritten; erst wenn der Bau geweiht war, der Gottesdienst begonnen

hatte, oder selbst, wenn der vaöc,, d. h. der Oberbau vollendet war, konnte diese

Bezeichnung sich für den früheren Tempel einstellen, nicht schon, so lange der

Neubau noch in der Erde steckte. Das Argument, dass die Bezeichnung dpxctioq

vedjc CIA. I I (IV I p. 3. 133) thatsächlich zuerst und gerade in kimonischer

Zeit vorkomme, ist trügerisch, weil dabei nicht beachtet ist, wie unsere Ueber- .

lieferung in diesem Punkte steht. Gewiss, hätten wir eine Reihe von Inschriften

aus früherer Zeit, in denen ihrem Inhalte nach das Vorkommen der Bezeichnung

dpxaToc, vetbc zu erwarten wäre, falls diese schon in Geltung war, so wäre der

Schluss Doerpfelds berechtigt. Allein wir haben nur eine einzige solche Inschrift,

die Hekatompedoninschrift, und diese ist so verstümmelt, dass sie nichts

beweist. Die alte Tamiaiinschrift {CIA. IV I p. 199 n. 373*38) hat anderen
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orientirt, dass sie mit ihrer Südwestecke unmittelbar an die

alte sog. pelasgische Ringmauer der Burg (Sk. ä) anstossen,

ja in sie einschneiden (Sk. o) und weiter mit ihrer Westseite

wenigstens zur Hälfte in ziemlich spitzem Winkel zu eben-

derselben, gerade an jener Ecke nach Norden umbiegenden

Mauer laufen. Diese Anordnung besagt: die Abtragung

wenigstens eines Theiles der pelasgischen Mauer war im

Bauplane vorgesehen. Wäre eine Abtragung mit Rücksicht

auf die Südseite des Neubaues nicht nöthig gewesen, für

die Westseite war sie absolutes Erforderniss. Hier betraf sie

gerade einen wichtigeren Theil der Befestigung, den nach

Inhalt. Also setzt mit CIA. I i (Busolt a. a. O. III i, S.473, 2 bemüht sich vergeblich,

den Stein bis auf 460 herabzudrücken), unsere Ueberlieferung überhaupt erst

ein; wie kann sie da ein Beleg dafür sein, dass jene Bezeichnung damals

wirklich erst aufkam ? Ja, man kann mit gleichem Rechte den Spiess umdrehen

:

wenn der Name dpxaio? vew«; sofort bei Beginn unserer (inschriftlichen) Ueber-

lieferung auftaucht, so muss er alt sein. — Ebensowenig beweist die von

Doerpfeld herangezogene Herodotstelle ; hier handelt es sich einfach um philo-

logische Exegese nach sprachlichen Stilgesetzen, wo sich nichts abdeuteln lässt.

Herodot VIII 54 berichtet, Xerxes habe die bei ihm sich aufhaltenden athenischen

Verbannten veranlasst,' auf der eroberten Burg zu opfern, sei es, weil ihn ein

Traum trieb eixe Kai £v8ö|niöv ol £flv£TO £|HTrpi,|0'avxi tö Ipöv. o\ bi

cpurdbe«; . . . &rotrjo*av xd £vx€xa\|u£va. (55) xoO bi eivcicev xouxwv £irepvrj-

o6nv, qppdöuj. laxi iv xr) dKpo-rröXi xauxr) 'EpcxO^oq xoO YHYev^oc,
TO(ndvou elvai vriöc,, ^vxu> i\air\ . . . xcarrnv wv xf|v &air)v ä>a xtu aXAui

ipu) KOix&aße £|umpno-6f|vai ^ird tiöv ßapßdpuuv kx£. Hieraus entnimmt Doerp-

feld, dass das Erechtheion in Herodots Zeit im Gegensatze zu dem dpxatoi; veüJ«;

genannten vorpersischen Tempel 'Epexö^uJC, vciuc, geheissen habe. Allein in

den Worten 'Epex6&><; — vrjöc; liegt ein von dem Schriftsteller selbst periodisch

zusammengeschlossenes Kolon vor: nichts deutet an, dass hierin eine solenne

Bezeichnung steckt ; wir haben auch kein Mittel, sie zu verificiren : was giebt

nun das Recht, von diesem Kolon gerade das erste und das letzte Wort abzu-

schneiden, die soweit getrennten zusammenzustellen und eine so durch eigenen

Willen gebildete Bezeichnung als die in Athen gebräuchliche zu bestimmen ? Man

. überlege sich auch : wenn die Bezeichnung dpxcuoc, veib«; für das Erechtheion

bestand, ob Herodot ihrer, ich sage nicht sich bedienen musste — denn das

wird auch Doerpfeld nicht annehmen — , sondern ob er sich ihrer auch nur

leicht bedienen konnte. Gesetzt, er hätte sie gebrauchen wollen und kurz

geschrieben: £öxi £v xf| dKpoiröXi xauxrj 6 äpxaloc, (\€YÖ|i€vo<;) vrjöc,, iv xiü

kx£. , wem ausser einem Athener war das klar? Ein Zusatz wie xdv ' Epexö^CK

xoö elvai vointeouai wäre für den weiteren Leserkreis nöthig geworden.
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dem Burgaufgang hinliegenden. Der alte Vertheidigungsring

war gesprengt. Es entsteht so die Frage: haben die Athener

damit die Offenlassung der Burg beabsichtigt gehabt, oder

war eine wie auch immer beschaffene Ersatzbefestigung

geplant?

Die Reste der vorperikleischen Propylaeen lassen noch

jetzt deutlich erkennen, „wie der alte Thorbau nach den

Perserkriegen zunächst reparirt und mit einem feinen Mar-
morstuck überzogen wurde, und wie erst ein Menschenalter

später der so wiederhergestellte Bau durch den grossartigen

Neubau des Mnesikles ersetzt worden ist" x
. Dies monumen-

Also der technische Name äpxctioc, V€iüc; war für den Schriftsteller in der orien-

tirenden Erzählung unbrauchbar. Mithin, dass Herodot hier 'Epexödoc; vr|ö<; sagt,

beweist alles andere, nur nicht, dass er nicht anders sich hätte ausdrücken können,

weil es der technische Name gewesen wäre. Der Ausdruck ist einfach für das

Verständniss der Nichtathener gewählt, an die allein auch die Angaben, dass

auf der Burg ein Erechtheustempel stehe und dass dieser Erechtheus als erd-

geboren gelte, sich richten können; über die athenische officielle Bezeichnung

sagt er nichts, weder dass sie dpxcuoc, veüjc. war, noch dass nicht. Wie wenig

Berechtigung vorhanden ist, den herodoteischen Ausdruck zur Eruirung officieller

Bezeichnungen zu bemhzen, zeigt das zweimal wiederkehrende tpöv, womit der

geheiligte Raum auf der Burg ohne jede Rücksicht auf das Einzelne und so

allgemein bezeichnet wird, dass man Mühe hat, sich etwas Bestimmtes darunter

zu denken. Herodot begreift darunter nicht blos, was die Inschrift äirav tö

EKOTÖ(unr£&0v nennt, sondern auch das Erechtheion mit, wie die berichtete

Thatsache lehrt. Kommt sonst diese collectivische Bezeichnung für die Akro-

polisheiligthümer oder das eine Heiligthum als officieller Ausdruck vor? Ich

wüsste nicht. Denn die Thukydideserzählung von den Iv tu) IcpCp sterben

wollenden Kyloneern ist topographisch völlig unbrauchbar, gerade so wie der

eine ßiup-öc, dort. (I 126, 10. n). Die Ueberlieferung nahm die allgemeinsten

Ausdrücke, weil sie Genaues über den Zustand der Burg von damals nicht

wusste. Es ist klar, Herodot hat sich mit dem zwiefachen Ipov sehr wenig

athenisch ausgedrückt; aber in dem benachbarten '€p€XÖdoc;—vrjöc, soll er es

ganz und gar gethan haben. An dem Herodottext ist ebensowenig herumzudeuteln

wie herumzuändern (Furtwängler; vgl. Doerpfeld a. a. O. S. 164). Es fehlt uns

ja jegliches Instrument zur Kritik.

' Doerpfeld Ath. Mitth. a. a. O. S. 167. Wenn dieser fortfährt : „Eine

ähnliche Reparatur für den alten Tempel anzunehmen, sind wir vollständig

berechtigt", so sehe ich dafür keinen Grund. Für die Reparatur der Burg-

befestigung lag der Zwang der Sicherung vor; für die des Tempels, den man

durch einen neuen ersetzen wollte, nicht. Doerpfeld geht sogar soweit, die
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94 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

tale Zeugniss entscheidet an sich. Dazu der Nikepyrgos (Sk./):

er ist die wichtigste Vertheidigungsbastion der neuen Burg-

befestigung und gehört seiner ganzen Bestimmung wie Anlage

zufolge nothwendig zu dem ursprünglichen Plane der sog.

kimonischen Mauer. Der Beginn der Erbauung der letzteren

reicht an das Jahr der Eurymedonschlacht, 468/7, heran, ja

vielleicht in seinen allerersten Stadien noch darüber hinaus l
.

Das zeigt auch, was man ursprünglich gewollt hat. Denn
unannehmbar ist der Gedanke, dass etwa in Athen die An-

sicht über die Frage, ob offene Burg oder Citadelle, zwischen

dem Beginne des Parthenonbaues und dem der kimonischen

Mauer sich geändert habe, also um 477 Entfestigung, um
468 Befestigung das Programm gewesen wäre. Die Zwischen-

zeit ist viel zu gering, um solcher Annahme auch nur eine

Spur von Wahrscheinlichkeit zu lassen. Also ist die Absicht

der Athener, eine befestigte Burg zu haben, noch für die

sechziger Jahre bezeugt. Es lässt sich auch kaum anders

denken; denn man darf mit einiger Zuversicht behaupten,

dass eine unbefestigte Akropolis in einer freien Stadt den

Anschauungen der Griechen dieser Zeit stracks zuwider-

gelaufen wäre. Wenn nun die Burg eine Festung bleiben

und zugleich doch einen wichtigen Theil der Befestigung

verlieren sollte, so standen die Athener vor der Alternative,

entweder einen erweiternden Mauerflicken dem Befestigungs-

gürtel an der westlichen Strecke der Südmauer anzusetzen 1
,

oder die alten Werke ganz aufzugeben und durch neue zu

Ringhalle des pisistratischen Baues wieder hergestellt werden zu lassen. Er

erbringt keinen Beweis dafür. Denn dass die in den Baurechnungen des Erech-

theion als £k Tf|c; axode, entnommen bezeichneten Steine von jener wiederher-

gestellten Ringhalle herrührten, ist eine Annahme, die durchaus nicht „sehr nahe"

liegt. Wer 0*xod als Säulenhalle des Tempels nimmt, denkt deutsch. Wir nennen

diese ebenso wie die selbständigen Hallen „Säulenhallen"; für den Griechen

heissen jene ircptaxdoeiq (irpoaTdffet^ u. s. w.), diese OToai. Und zweitens: will

jemand läugnen, dass es auf der Burg mehr als eine ötod gegeben habe, von

der jene Säulen stammen konnten? Warum müssen sie gerade von jener orod

sein, die gar nicht so bezeichnet werden konnte? Die Skizze zeigt bei nn aus

späterer Zeit zu beiden Seiten des Burgeingangs Stoen.

1 Sk. a vom Punkte o ab nach Westen.
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§ I. — Parthenonbau und kimonische Mauer. — Baugang. 95

ersetzen. Was wählten die Athener? Es gilt, zunächst ein

monumentales Zeugniss zu richtigem Verständniss zu bringen.

Der vorperikleische Parthenon ist constructiv unabhängig

von der kimonischen Mauer; er hat eine besondere Stützmauer,

und diese ist älter als die kimonische Mauer l

. Dies Zeugniss

besagt: der vorperikleische Parthenon und die kimonische

Mauer können zu gleicher Zeit und in constructivem Zusam-

menhange geplant sein. Der Schluss ist nur scheinbar paradox.

Nämlich : die constructive Gesondertheit der Stützmauer ist

eine constructive Notwendigkeit, ihr zeitliches Prius ebenso

eine praktische Notwendigkeit. Das erstere liegt auf der

Hand. Der Tempel erhebt sich reichlich zur Hälfte über

der Aufschüttung, für welche die kimonische Mauer die

Futtermauer bildet. Dieses aufgeschüttete Terrain ist völlig

ungenügend, die Fundamente eines solchen Colossalbaues

zu tragen. Man musste also mit der Fundamentirung bis auf

den lebendigen Felsen herabgehen, sie ganz selbständig

machen. Das zweite ergiebt eine auf dem ersten Punkte

fussende Ueberlegung. Gesetzt, man hätte mit der kimo-

nischen Mauer begonnen, so musste den aufsteigenden Block-

reihen wenigstens in einigem Abstand die Aufschüttung

von innen folgen. Schüttete man nun den Raum zwischen

dem natürlichen Felshang und der Mauer allmählich zu, so

war man später, als man an den Parthenon (d) ging, genöthigt,

wieder grössere Ausschachtungen vorzunehmen, da seine

Fundamente ja auf dem Felsen ruhen mussten. Also war
es gerade bei einheitlicher Planung beider Arbeiten technisch

gegeben, mit den Fundamenten des Parthenon zu beginnen,

d. h. kurz gesagt, von innen herauszubauen. Es muss unter

diesen Umständen die Stützmauer des Tempels älter als die

kimonische Mauer sein, wie das der Befund verlangt. Mithin

steht der Möglichkeit, dass die beiden Anlagen in eins geplant

sind, nichts im Wege. Es handelt sich nun darum, aus dem

1 Doerpfeld bei Furtwängler Meisterwerke S. 164, 2 „dass die südliche

Burgmauer jünger ist als das Tempelfundament, unterliegt keinem Zweifel;

höchstens könnten ihre untersten Schichten mit dem Tempel gleichzeitig sein.

Wie gross der Zeitunterschied ist, wage ich nicht zu sagen".
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Zugeständniss der Möglichkeit das der Thatsächlichkeit zu

erzwingen. Wenn die Athener nach einem grossen einheit-

lichen Plane vorgingen und dementsprechend von innen

herausbauten, so hat man zu erwarten, dass sie die inneren

Unterbauten nur so weit förderten, wie aus technischen

Rücksichten zur Vermeidung späterer Ausschachtungen noth-

wendig war, d. h. am Parthenon zunächst bis zur Fertig-

stellung der Fundamente bauten und dann mit der kimo-

nischen Mauer die weiteren Tiefbauten in Angriff nahmen.

Dann bildete der Moment der Fertigstellung des Unterbaues

des Tempels einen wichtigen Bauabschnitt. Also ist zur

Begründung des Satzes, dass Tempel und Südmauer nur

ein Werk seien, in erster Linie der Nachweis zu liefern,

dass dieser Bauabschnitt noch in deutlichen Indicien an den

erhaltenen Resten des älteren Parthenon erkennbar ist, und

zweitens zu weiterer Sicherung des so gewonnenen Resul-

tates zu zeigen, dass die im Beweise angenommene Deutung

der archaeologischen Indicien nicht bloss von Willkür sich

frei hält, sondern durch den gesammten Baugang gefordert

wird.

Der vorperikleische Parthenon ist nie über den Unter-

bau hinausgeführt. Darin liegt der geforderte Bauabschnitt

deutlich vor Augen. Man hat die Arbeit an dem Tempel,

als man ihn bis zu dem für den Baugang nöthigen Stadium

gefördert hatte, eingestellt, um nun erst alle Hände und

Mittel für den zweiten Theil der Unterbauten am Burgfelsen,

für welche die Fundamentirung des Tempels die praktische

Voraussetzung war, frei zu haben. Hatten diese Arbeiten

die Höhe jener Fundamente erreicht, so konnte der Tempelbau

selbst seinen Fortgang nehmen. Mit sachlicher Notwendig-

keit musste das zeitliche Verhältniss zwischen den beiden

Bauten sich umkehren : war der Unterbau des Parthenon

die praktische Voraussetzung für die kimonische Mauer, so

bildet diese in mehr als einer Hinsicht die Voraussetzung

für den Oberbau des Tempels. Das führt zu der zweiten

jener beiden Forderungen. Die alte pelasgische Mauer musste

in einem bedeutenden Theile fallen, sobald der Parthenon
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über den neuen Boden emporwuchs; aber man wollte eine

befestigte Burg. Also konnte der alte Mauerring erst gesprengt

werden, wenn ein Ersatz erstellt war. Den Ersatz gab die

kimonische Mauer mit dem Pyrgos. Also ergiebt sich fol-

gendes Abhängigkeitsverhältniss: ehe die Südmauer (Sk. c)

nicht eine genügend sichernde Höhe erreicht hatte, konnte die

alte Mauer nicht eingerissen werden, und ehe die alte Mauer
nicht eingerissen war, konnteam Oberbau des Parthenon (Sk.rf)

weder im ganzen Umfange noch ohne Behinderung gearbeitet

werden. Also war die Einstellung der Arbeit am älteren

Parthenon in dem uns vorliegenden Stadium eine Not-
wendigkeit für den gesammten Baugang. Diese innere Ver-

zahnung zwischen den Geschicken der alten Befestigung,

des Parthenonbaues und der neuen Festungsmauer ist wie

eine Probe auf die ganze vorgetragene Auffassung.

Sowie man nun zu dieser Erkenntniss durchgedrungen ist,

bietet sich sofort eine Reihe von Beobachtungen, welche das

Resultat des weiteren zu sichern geeignet sind. Kann man
sich wirklich den Tempel als halb überhängend über die

Südseite des Burgfelsens geplant denken? Darf man an-

nehmen, dass die Athener von der Möglichkeit einer all-

seitigen Umgehung des Tempels hätten absehen wollen?

Die durch die kimonische Mauer geschaffene Terrasse ist

die aesthetische Voraussetzung für den Parthenon sogleich

bei seinem Entwürfe gewesen. Sie hat ferner für die Ar-

beiten an seinem Oberbau in gewissem Grade auch eine

praktische Voraussetzung gebildet. Ohne die Vorfläche,

welche die neue Terrasse bot, hätte man im Süden über

einem jähen Absturz die schweren Säulentrommeln und

Architravstücke bewegen, aufwinden, aufstellen, richten und
bearbeiten müssen. Das war natürlich möglich, aber es war
gefährlich und unbequem und erforderte, weil Vorsicht und
umständliches Arbeiten, stärkeren Aufwand an Zeit und
Geld. Das alles fiel fort, sobald man die Terrasse vor sich

hatte. Also auch von diesem Gesichtspunkt aus: der Unter-

bau des Tempels ist die Voraussetzung für die Terrasse,

die Terrasse die für den Oberbau.

Keil, Anon. Argent. 7
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Was sich von vornherein, wie auchFurtwänglerbemerkt,

als das natürlichste darbietet, dass diese Bauten in eins und

mit Rücksicht auf einander geplant und ausgeführt worden

sind, wird durch den archaeologischen Befund erwiesen. Die

Burg zu befestigen und zugleich Raum auf ihr zu gewinnen,

das war der Doppelzweck, den man mit der Errichtung der

kimonischen Mauer erstrebte. Raum wurde aber nur wirklich

gewonnen, wenn man den Tempel nach Süden auf den Platz

verlegte, den man erst durch die Mauer gewinnen wollte.

Es ist nur natürlich, dass die einzelnen Theile beider Bauten

in sachlichem und zeitlichem Abhängigkeitsverhältniss zu-

einanderstehen, wo der eine Bau im Ganzen ohne den an-

deren an der gewollten Stelle nicht möglich war. Wie der

Bauplan hier aufgefasst ist, involvirt er an sich und erklärt

die Einstellung der Arbeit am älteren Parthenon gerade in

dem Stadium, in welchem er aufgefunden worden ist. Beginn

und Beschluss der ersten Bauperiode des Parthenon ist

ohne jedes Hineinzerren politischer Erklärungsmomente ver-

ständlich.

Absolute Grenzdaten für die Dauer dieser Periode

lassen sich nicht geben. Ihr Ende hat sie jedenfalls um
oder richtiger vielleicht gegen die Zeit der Eurymedonschlacht

hin erreicht. Nach dem grossen Mauerbau waren die Athener

zunächst zur Errichtung all der neuen Regierungsgebäude

und Amtslokale, ferner zur Wiederherstellung von Tempeln
und Heiligthümern gezwungen; überdies entschlossen sie

sich freiwillig zu dem grossen Befestigungswerke des Piraeus

:

so können für die Ausführung des Burgplanes alljährlich

nur verhältnissmässig geringe Summen von dem zur Ver-

fügung geblieben sein, was man damals überhaupt für die

innere Neueinrichtung der Stadt zu erübrigen in der Lage
war. Denn gerade zu derselben Zeit muss dem athenischen

Staate sein Auftreten nach aussen hin ausserordentliche

Opfer auferlegt haben — es sind die Jahre mit den Namen
Byzantion, Eion, Skyros, Karystos, Naxos —

,
Opfer sowohl

an Geld wie auch an Menschenleben und Menschenkraft.

Mochten jene in etwas durch die Kriegsbeute gemindert
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§ i. — Der vorperikleische Parthenon: Bauzeit. 99

werden, diese mussten sich bemerkbar machen. Die Ent-

ziehung von Menschen vertheuerte das Bauen umsomehr,

als die Arbeitskräfte ohnehin durch die parallel gehende und

gesteigerte, staatliche wie private Bauthätigkeit naturgemass

gesucht waren. So wird es zunächst mit den Fundamenten
des Parthenon nicht schnell vorwärts gegangen sein, ja es

mögen, nachdem man bereits die untersten Schichten der

kimonischen Mauer gelegt hatte, die Arbeiten hier einige

Jahre ganz geruht haben. Dem half die Perserbeute von

468, 7 ab ; darum macht dieses Jahr Epoche für das Akropolis-

werk: es kam durch die reichlicheren Mittel ein anderes

Tempo in die Arbeiten. Damit verträgt sich also gut, wenn,

was Dörpfeld als möglich zulässt, thatsächlich die untersten

Schichten der kimonischenMauer sich etwas von dem übrigen

Werke abheben; es setzt eben nach einer Arbeitspause an

Theile, welche in einem langsamen, den verfügbaren Mitteln

entsprechend ungleich schleppenden Bauen geworden waren,

eine continuirliche, in einem Gusse schaffende Arbeit an. —
Der Baubeginn wird möglichst weit nach oben zu rücken sein.

Die Verlegung des Athenaheiligthums und seine neue ausge-

weitete Gestaltung zeigt, dass die Athener bereits mit

grösseren Verhältnissen rechneten. Dazu hatten sie be-

sonderen Anlass, seit ihr Staat die Vormacht des Seebundes

geworden war, d. h. seit Frühjahr 477. Das ist der terminus

post quem; man wird sich von ihm mit Rücksicht auf den

unteren Termin 467 nicht allzuweit entfernen dürfen, da doch

die damaligen Verhältnisse nur langsames Bauen zugelassen

haben. Wenn darnach die Athener von c. 476 bis gegen 470

an den Parthenonfundamenten gebaut hätten, so scheint mir

das eine den eben dargelegten ungünstigen Bauverhältnissen

jener Jahre durchaus angemessene Frist.

Die Aufführung der Südmauer beginnt nicht ein

neues Bauunternehmen, sondern nur den zweiten Abschnitt

desAkropoliswerkes mit seinen dreiTheilen: Tempelunterbau,

Burgmauer, Tempeloberbau. Es ist also ganz begreiflich,

dass man gegen den Schluss des ersten Abschnittes hin

einige Marmorblöcke, die bereits auf die Höhe geschafft

7*
o *
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waren, für den Oberbau zu Säulentrommeln bearbeiten Hess.

Ihre Aufstellung war ja nur eine Frage der Zeit; doch diese

Zeit dauerte länger, als man vielleicht anfangs geschätzt

hatte. Gewiss, der Oberbau des Parthenon konnte beginnen,

sobald nur die Südmauer genügende fortificatorische Sicher-

heit bot; es war in bautechnischer Hinsicht durchaus mög-

lich, ihn zu betreiben und zugleich am Burgbefestigungswerke

mit demWeiterbau der Ringmauer (Sk. e) fortzufahren. Ob nun

diese Absicht ursprünglich bestanden hat oder nicht — wer

kann es wissen? —
,
jedenfalls sehen wir, dass man es für

nöthig erachtet hat, erst die Festungsmauer ganz fertig zu

stellen. Es sind dafür natürlich militärische Gesichtspunkte

massgebend gewesen, die namentlich seit dem definitiven

Bruch mit Sparta um 462 durch die äussere Politik Nach-

druck erhalten haben müssen. Von diesem Augenblick ab

hatte Athen sich eines Landkrieges zu gewärtigen. Dafür

musste man umsomehr auf eine starke Defensivstellung sich

vorbereiten, als eben in jenen Jahren Ithome andauernd den

Werth eines befestigten Platzes für den Fall eines sparta-

nischen Krieges predigte. Die demokratische Partei, auf

deren Programm die Seepolitik stand, setzte unter schweren

Kämpfen die Errichtung der beiden langen Mauern nach

dem Piraeus und Phaleron durch; der Beschluss darüber

und der Baubeginn muss unmittelbar nach dem Bruch mit

Sparta und der Verbannung des Kimon erfolgt sein. Es
war ein grosses Unternehmen und hat nothwendig mehrere

Jahre angespanntester Arbeit erfordert; fast 12 Kilometer

(75 Stadien) einer etwa 37, m dicken Mauer 1 von nicht unbe-

trächtlicher Höhe baut man nicht in anderthalb Jahren 8
.

1 Leake Topographie Athens (Uebers.) S. 298.

* Thuk. I 107 berichtet nach dem Treffen in der Megaris f|pEavTO bi

xard touc, xpovouc, toOtouc, Kai xd iiaxpa Te(xn ^ ödXaaaav 'AGnvcrioi o(-

KobontTv, To T€ «fcaXnpövbe Kai tö Sc, TTeipaiä, also um Mitte 458, wenn man

genau rechnet; derselbe lässt die Mauern (s. u. S. 110) schon im Winter 457/6

noch vor Aeginas Fall fertig werden. Das ist baare Unmöglichkeit, und man

soll die erste Stelle nicht im Anschluss an jenes Treffen ohne ein Wort der

Kritik weiter geben (wie z. B. Busolt Griech. Gesch. III 1 S. 309), sondern hat von
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So lange diese Verteidigungslinie nicht fertig gestellt war,

musste eine befestigte Akropolis als eine Verstärkung der

Defensive, sofern die Citadelle in einer grösseren Festung

den Reduit bildet, angesehen werden. Gegen diese rein

militärische Erwägung konnte man sich natürlich selbst im

demokratischen Lager nicht gänzlich verschliessen, so ungern

man auch von dieser Seite eine befestigte Burg sehen mochte.

Denn hier kommen allerdings innerpolitische Parteifragen

in Betracht. Zu den massgebendenMilitärs gehörten zweifellos

eine grosse Anzahl von Oligarchen, und die Oligarchie

zeigte in jenen Jahren eine entschieden hochverrätherische

Haltung. So musste die im Grunde rein militärische Frage

parteipolitische Farbe gewinnen. Die Oligarchen werden,

schon um den Bau der langen Mauern, die als Consequenz

der demokratischen Seepolitik ihnen ein Dorn im Auge waren,

zu erschweren, mit allem Nachdruck die Notwendigkeit

der schleunigen Burgbefestigung betont haben; wenn es

wirklich ursprünglich im Bauplane gelegen haben sollte, am
Parthenon sogleich nach Vollendung der Südterrasse weiter

zu bauen, und wenn dann der anfänglichen Absicht ent-

gegen unter Zurücksetzung des Tempels zuerst die Burg-

befestigung ganz beendigt wurde, so dürfte dieser Wechsel

im Bauplane auf die oligarchisch-militärische Agitation um
460 zurückgehen. Insofern, d. h. indirekt spielen etwa poli-

tische Parteifragen in die Parthenonfrage hinein; um den

Tempel selbst handelt es sich in erster Linie nicht. Der
Parthenonbau als ein Theil der Burg theilt die Geschicke

der Burg ; deren Geschichte und Schicksale aber wurden zu-

nächst durch militärische, erst in zweiter Instanz auch durch

politische Erwägungen und Rücksichten bestimmt. Die

der Latitüde, die Korrd touc. xpovouc. toutouc. lässt, reichlichen Gebrauch zu

machen. Ich glaube nicht, dass Thukydides' erste Angabe auf historischer Tra-

dition beruht. Curtius a. a. O. S. 112 hat sich diese unsere Freiheit mit Recht

zu Nutze gemacht, indem er, wenn auch aus anderen als den hier vorgetragenen

Erwägungen heraus, den Beginn des Baues um 460 ansetzt. Plutarchs (Kim. 13)

Angabe, dass Kimon noch vor seiner Verbannung mit dem Bau der GKtkr\

begonnen habe, ist sachlich wie chronologisch unverwerthbar; sie wird übrigens

auch mit einem bescheidenen A&f€Tai eingeführt.

Digitized by Google



102 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

Demokraten können sich von ihrem Parteistandpunkte

aus nur mit Ueberwindung der gegnerischen Forderung ge-

fügt haben. Welche Gefahr eine befestigte Burg bei einer

hochverrätherischen Gegenpartei für die herrschende Partei

bedeutete, lehrte die griechische und die engere vaterländische

Geschichte zur Genüge. Das wachsende Ansehen des

Alkmeoniden Perikles musste in steigendem Maasse das An-

denken an das kylonische 1 Agos lebendig machen, und

1 Denn die athenischen Gegner, nicht die Spartaner erst haben diese

Erinnerungen hervorgezogen; so war es schon 508 geschehen: Herodot V 70

tt^ttujv 0 KXco^vrK b, xdc, 'AGnvac; xr|puKa &lßaX\c K\eia6^v€a xaOra

bi ir^irujv lkef€ äc btoaxn.c. toO loorföpzw. Hätte das kylonische Attentat

erst ca. 556—546 stattgefunden, so brauchten 508 die Spartaner nicht erst von

Athen aus darauf aufmerksam gemacht zu werden ; dieser späte Ansatz jenes Atten-

tates, den nach Belochs Anregung de Sanctis 'AxBfc, S. 274 ff. zu erweisen sich

abgemüht hat, wird auf sich beruhen bleiben. Weder ist zu zeigen, dass die

athenische Archontenliste zwischen 640 und 540 mehr als einen Megakles ent-

hielt, noch folgt aus allgemeinen Verdächtigungen, dass die Olympionikenliste

sich gerade in diesem Punkte (Kylon 640) geirrt hat, noch ist die Ein-

setzung der Naukrarieen durch Peisistratos gegen die Atthis erwiesen, noch haben

die Vermuthungen über die Zeit des Theagenes (S. 276) auch nur den geringsten

Halt, noch enthält der spartanische Schiedsspruch irgend ein zeitliches Moment

(denn gerade wenn Sparta noch nicht bis zum Isthmos seine Machtsphäre aus-

gedehnt hatte, konnte es Schiedsrichter in einer Sache werden, in der Megara

Partei war; man wählte doch möglichst desinteressirte Vermittler; falsch ist die

Darstellung, dass Sparta seine Vermittlung angeboten hatte; Athen hat sie

gesucht : Plut. So/. 10), noch ist eine Interpretation qualificirbar, die Thuk. I

126, 12 f|\döav — TOÖc, £vcrf€ic, toütouc, einfach mit Herodot. I 64 identificirt

:

'A8nvct(ujv b£ oV iv xfj |udxr| ^ireTtTüJKeoav, oi bt aöxwv |U€t' 'AXkucuj-

vtbewv IqpeuYOV Ik t?|c, olKn.ln,c, (denn das «peureiv ist entweder ein rein poli-

tischer Akt von Seiten des Peisistratos oder, was hier wahrscheinlicher, eine

freiwillige Entfernung), noch dürfte leicht jemand die Argumentation S. 275 f. mit-

machen wollen : eine etwas ausgebreitetere und glaubwürdige Ueberlieferung

beginnt erst mit Peisistratos, über Kylon haben wir aber eine ziemlich reichliche

(larga) und zweifelsohne sachlich wahre Tradition, also kann Kylon unmöglich

viel vor Peisistratos fallen. Der Obersatz ist falsch : denn nicht einmal mit

Peisistratos beginnt eine ausgebreitetere Ueberlieferung, vielmehr erst mit den

Perserkriegen um 490; die Peisistratosgeschichte ist doch nichts weniger als

irgend befriedigend bekannt. Dabei wird übersehen, weshalb wir von Kylon

überhaupt etwas wissen. Um Perikles willen. Die Opposition hat das eine

Factum in Erinnerung gehalten
;
ja, selbst über die Schicksale der pisistratischen

Herrschaft wüssten wir schwerlich soviel, wie wir wissen, wären die Alkmeo-
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um 460 hat es noch eine Menge von Leuten gegeben, die

sich des Jahres des Isagoras nicht bloss erinnerten, sondern

es wirklich mit erlebt hatten. Erhielten nun die militarisch-

oligarchischen Gründe durch die äussere politische Lage
wirklich ein solches Gewicht oder fand eine Art Compromiss
statt, jedenfalls fügte man sich von demokratischer Seite. In

perikleischer Zeit ist noch an der Burgmauer gearbeitet ; die

Mauertheile dieser und der kimonischen Zeit sind zu unter-

scheiden 1
. Die Befestigung war noch nicht vollendet, da trat

eine so nahe und dringende Kriegsgefahr an Athen heran,

dass man in Eile eine noch klaffende Lücke der Nordmauer
ausfüllte. Dazu raffte man jene Säulentrommeln auf, welche

für den älteren Parthenontempel bearbeitet waren (s. S. 83)

undverbaute sienach aussenhin sichtbar an zwei verschiedenen

Stellen der Mauer*. Diese für die Geschichte der Burg wichtige

Erkenntniss wird dem glücklichen Scharfblicke und der Com-
binationsgabe Dörpfelds 3 verdankt. Derselbe hat auch für

diesen gefährlichen Augenblick, der die Athener zur Hast

trieb, mit dem Namen Tanagra zweifellos den richtigen Zeit-

punkt angedeutet. Er meint allerdings, zu der Nothbefestigung

seien die Athener nach der verlorenen Schlacht aus Furcht

vor einer unmittelbar drohenden spartanischen Invasion

getrieben worden. Allein die Spartaner selbst haben un-

mittelbar nach der Schlacht den Athenern diese Furcht

benommen: sie zogen sofort nach ihrem Siege nach Haus.

niden nicht an jenen so lebhaft betheiligt gewesen. Zufällig also ist uns die Kunde

von Kylon geblieben; dem grossen continuirlichen Strome der Ueberlieferung steht

sie fern. Schliesslich sollten wir doch über den Unfug hinaus sein, der mit

Herodots Worten Taöra rrpö xf\<; TTciöiorpdTOU fiAndr|c, ijivero (V71) getrieben

worden ist. t\\\Kir) hat hier ja gar nichts mit der dxiJin, oder sonst einem

Lebensabschnitte zu thun, es heisst irpö tujv TTeiöKJTpdTOU nXuciuuTÜJV, d. h. das

Zeitalter; wie Herodot. V 59. 60 xaöra n,Xndnv €tn, äv Kcrrd Adiov tov Aaßbdxou

steht, so konnte es auch hier heissen TaÖTd nAudnv upö TTciaiarpdTOU iyiviro.

1 Middleton Plans and drawings of Athenian Buildings Journ. of Hell.

Slud. Suppl. III) PI. I, von n. 48 ab die Nordmauer nach Westen; vgl. p. 4 not.

2 Bei gg eingemauert; vgl. Curtius a. a. O. S. 125 Fig. 19; S. 126 Fig. 21

Jahn-Michaelis a. a. O. Tab. XIV Fig. I; XVII Fig. III.

3 Athen. Mitth. 1892 XVII 189.
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Vielmehr scheint die Zeit der bangen Besorgniss vor der

Schlacht der zutreffende Moment zu sein; damals wusste

man noch nicht, wohin die Spartaner aus Boeotien sich

wenden würden, weshalb man in Eile, um dem Feinde den

Einmarsch in attisches Gebiet zu verlegen, Truppen an

die boeotische Grenze nach Tanagra geworfen hatte. Das war

dann im Frühsommer 457 ». Für diesen Augenblick ist das

1 Ich halte diese Datirung durch v. Wilamowitz Aristot. u. Athen II S. 293 f.

und Busolt Griech. Gesch. III S. 198, 5. 258, I. 313,4 für. gesichert. Wer der dio-

doreischen Chronologie folgt, findet sich einer ganzen Reihe schwerster Bedenken

gegenüber, die z. B. durch Beloch Griech. Gesch. I 483, 2. 485, 1. 487, I nicht

gehoben werden; besonders die an letzter Stelle geübte Kritik scheint mir an-

gesichts des klaren Zeugnisses bei Plut. Kim. 17 gewaltsam. Für die, welche

sich von Diodor emancipiren, bleibt die Schwierigkeit betreffs der Zeit des

Helotenaufstandes, aber es ist diese eine. Auch Busolt hat sie nicht gehoben,

und ich glaube nicht, dass man die augenfälligen Divergenzen auszugleichen sich

mühen soll. Dass an Thukydides' bCKdruj üxet (I 103, 1) nichts zu ändern ist,

haben gleichzeitig Beloch a. a. O. S. 484, I und v. Wilamowitz a. a. O. S. 295

mit Recht unter Berufung auf Diodor. XI 64, 4 betont, nur dass letzterer m. E. das

Verhältniss der beiden Quellen an dieser Stelle richtiger beurtheill: Diodors

Darstellung ist hier von Thukydides unabhängig. Darum scheint sie mir für eine

Kritik der letzteren verwerthbar. Aus dem einheitlichen Bericht bei Diodor. XI

63. 64, zu 469/8, ergiebt sich, dass der eigentlichen Belagerung von Ithome eine

Reihe von Kämpfen vorausging, und der ganze Krieg 10 Jahre dauerte : bk.

8u| biKa xoO uoX^ou (ütr^ buvaii^vou otaKpiOnvai, bier&ouv toütov xdv xpö-

vov äÄ\n,Aouc, kcikottoioövt€c, „d. h. da der Krieg 10 Jahre dauerte, schädigten sie

sich die ganzen 10 Jahre". Der Fall von Ithome wird hier vorn nicht erzählt, weil er

auf den betreffenden Archonten gestellt werden sollte. Die Quelle wechselt

:

er erscheint erst c. 84, 8 unter 456/5. Wir können uns nur an den ersten vollen

Bericht halten, weil er uns ganz vorliegt und in seiner Chronologie mit anderen

Berechnungen übereinstimmt (vgl. Busolt a. a. O.). Darnach hat dann Thukydides

einen doppelten Fehler begangen; einmal hat er Belagerung von Ithome und

Krieg einander gleichgesetzt und zweitens die unerwartete Absage Spartas an

Thasos mit dem Beginne des Aufstandes und deshalb mit dem Erdbeben in

Verbindung gebracht. Nach Diodors Bericht wird der Verlauf vielmehr der

gewesen sein, dass die Spartaner im Anfange des Aufstandes der Rebellen Herr

zu werden hofften und in diesem Stadium den Thasiern Aussichten auf eine

bewaffnete Intervention machten. Als jene Hoffnung sich nicht erfüllte und die

Belagerung von Ithome im Laufe der Zeit sich als eine grosse Sache heraus-

stellte, Hessen sie die Thasier fallen. Das kann sehr wohl einige Jahre nach dem

Beginn des Aufstandes geschehen sein. Dass bereits der Ausbruch des Auf-

standes die spartanische Hilfsaction verhindert habe, beruht lediglich auf einem
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§ i. — Burgbefestigung 457 vollendet. — Chronologie des 3. messen. Krieges. 105

Verbauen der noch ungebrauchten Werkstücke durchaus

erklärlich. Zu langem Ueberlegen liess die Hast überhaupt

keine Zeit; dazu dürfte damals auch schon der Gedanke

erörtert worden sein, ob man an dem alten Plane für den

Parthenon festhalten wolle. Bestanden aber bereits Er-

wägungen nach dieser Richtung hin, so war es höchst

zweifelhaft, ob jene Säulentrommeln nach dem zu revidiren-

den Bauplane noch wieder Verwendung würden finden

können; um so begreiflicher wird ihre Benutzung in dem
Nothbau 1

. Dass aber jener Gedanke einmal erwogen worden

ist, zeigt die Thatsache des veränderten Grundrisses im peri-

kleischen Parthenon. Wenn die Umgestaltung des ersten

Schlüsse des Thukydides, da ihm der Wechsel der spartanischen Politik nur so

erklärlich erschien. Thukydides war eben schlecht über diesen ausserattischen

Aufstand unterrichtet. Er wusste, abgesehen von Kimons Zug, augenscheinlich

nur, dass Ithome die spartanische Intervention unmöglich gemacht, dass die

Kapitulation des Platzes den Frieden gebracht, dass der ganze Krieg zehn Jahre

gedauert hatte. Die Chronologie hat er sich wohl oder übel zurecht gemacht.

Er war von seinen Erinnerungen und Quellen abhängig, und weder diese noch

sein Combiniren haben wir die Verpflichtung für infallibel zu halten. In dieser

Beziehung bin ich im Wesentlichen zu v. Wilamowitz' Resultat gekommen.

i So erklärt sich mir die Verbauung dieser Stücke ohne Schwierigkeit.

Es verdient hervorgehoben zu werden, welche Rolle der Umstand, dass die ver-

bauten Säulentrommeln für den perikleischen Parthenon noch verwendbar gewesen

wären, in der bisherigen Auflassung der Geschichte dieser Zeit spielt. Er gab

den Schluss ein, der nach Doerpfeld allgemein angenommen ist : die Säulen

waren für den perikleischen Tempel noch verwendbar, sie sind anders verwendet

worden, also zur Zeit dieser Verwendung war der Parthenonbau überhaupt auf-

gegeben. Dieser Satz wurde nun zum Obersatz für den Untersatz : der Bau kann

aber nur aufgegeben sein, weil ein politischer Umschwung eintrat; also Schluss:

für den Bau des Parthenon ist die Geschichte der Parteien überhaupt mass-

gebend gewesen. Daran setzen dann die Folgerungen an : da bei Kimons Zurück-

berufung der neue Parthenon noch nicht begonnen war, Kimon den ersten ver-

hindert hatte, also den neuen bei Lebzeiten nicht würde zu Stande haben

kommen lassen, so kann der Neubau erst nach seinem Tode, 449, beschlossen

sein. Mit dem Neubau hängt der geplante Friedenscongress zusammen, also

fällt dieser etwa 449—448. Das alles bricht in sich zusammen, weil weder der

Obersatz zwingend — denn es giebt eine Erklärung für die Verwendung jener

Säulentrommeln auch ohne die Annahme gänzlicher Aufgabe des Baues — noch

der Untersatz auch nur wahrscheinlich ist, denn es giebt eine natürlichere Er-

klärung für die Bausistirung.
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Entwurfes nicht radicaler ausfiel, als sie in Wirklichkeit ist,

so liegt der Grund dafür, wie auch Doerpfeld hervorgehoben

hat, darin, dass man aus ökonomischen Rücksichten soviel wie

möglich die alten Fundamente benutzen musste Dass diese

Erwägungen schon um 457 angestellt werden konnten,
wird niemand läugnen. Perikles, unter dessen Aegide der

neue Parthenon entstand, ist damals bereits der leitende

Mann, und die Veranlassung zu der Umgestaltung war auch

schon vorhanden. Es ist längst ausgesprochen, dass der

Grundriss des alten Parthenon noch die archaische Gestalt

der schmalen und langgestreckten Cella festhält, der neue

die breitere und im Verhältniss kürzere Cella dafür einsetzt.

Der bedeutendste Tempel, der während der siebziger und

sechsziger Jahre erbaut und zwar, weil an international ge-

heiligter Stätte, unter den Augen aller Hellenen gebaut

wurde, ist der des Zeus zu Olympia; er zeigt noch die alte

Cellaform. Man wird schwerlich fehl gehen mit der Ver-

muthung dass durch die aesthetischen und künstlerischen

Eindrücke und Erfahrungen, welche man eben an diesem

Tempelbau machte, die Mängel der alten Anordnung dem
Kunstempfinden zu verletzender Klarheit gebracht wurden,

einem Kunstempfinden, welches gerade in jenen Jahren zu

fast nervöser Verfeinerung sich steigerte und die höchsten

Anforderungen wie an technische Ausführung so an aesthe-

tische Berechnung seitens der ausübenden Künstler stellte.

Diese Erfahrungen konnten sich schon um 457 zu bewusster

Kunsterkenntniss umgesetzt und die Forderung einer Um-
gestaltung des alten Parthenonplanes gezeitigt haben. Denn
den Dankeszehnten aus der Beute gerade vom Siege bei

1 Uebrigens ist dieser Anschluss des jüngeren Baues an die Fundamente

des älteren der beste Beweis für die o. S. 95 gemachte Bemerkung, dass die

Fundamentirung bis auf den Felsen herabgehen musste.

2 Ich verarbeite hier mit Dank ein Motiv von Herrn Prof. A. Michaelis,

der mir gesprächsweise äusserte, dass die Veränderung des Grundrisses vielleicht

aufPheidias' Erfahrungen in Olympia zurückgehe. Die Fortschritte des perikleischen

Parthenon gegenüber der älteren dorischen Weise stellt derselbe übersichtlich

zusammen in Springers Handb. der Kunstgesch. I e 122.
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Tanagra haben die Spartaner in Gestalt eines goldenen

Schildes als Firstakroterion über der Hauptfront des neuen

Zeustempels in Olympia geweiht *. Dass also diese Forderung

schon erhoben worden sein kann, als man im Frühjahr

457 die Säulentrommeln in die Mauer verbaute, ist klar;

dass wir sie als diesem Zeitpunkte wirklich angehörend

betrachten dürfen, wird das Folgende zeigen.

Die Untersuchung hat sich bisher ausschliesslich mit

der ersten Phase der Burggeschichte im 5. Jhd. beschäftigt,

derjenigen, in welcher der Plan festgehalten und durchge-

führt wurde, die Akropolis zu befestigen. Die Existenz einer

zweiten Phase wird, wie längst erschlossen", durch den

Standplatz des Niketempels und die bauliche Anlage der

Propylaeen verbürgt. Der Tempel hebt den fortificatorischen

Zweck der wichtigsten Bastion auf; das Thorgebäude hat

nie einen solchen Zweck gehabt. Die Grenze dieser zweiten

Epoche genauer, als es früher möglich war, zu bestimmen,

1 Paus. V 10, 4; die Reste des Siegesepigramms IGA. p. 171 n. 2b</

(= Inschr. von Olymp, n. 253). Die Litteratur über die Zeit des Tempelbaues bei

Collignon HUt. de la sculpt. grecque I S. 428 und Busolt a. a. O. III I S. 378, 3.

8 Vgl. Robert bei v. Wilamowitz Aus Kydathen S. 181 ff. Wolters in den

Bonner Studien S. 29 ff. Gegenüber dem möglichen Einwand, dass das Ennea-

pylon bestehen blieb, dieses aber eine genügende Sperre des Burgaufganges bot,

ein neues Festungsthor also nicht nüthig war und somit aus der Bebauung der

Nikebastion und den offenen Propylaeen die Entfestigung der Burg nicht zu

folgern sei, genügt es auf die Worte des Amendements in dem bekannten eleu-

sinischen Beschluss CIA. IV 1 p. 59 n. 29/*, 56 f. (zuletzt Dittenberger Syll. n. 20

\ir\bi toCic, \t8ouc. t^vciv ä< toü TTeXopTiKOu f?\v äEdrciv \xr\bl XiQovq

zu verweisen. Daraus folgt, dass das Pelargikon, zu dem das Enneapylon

gehörte, zum Abbrechen einmal freigegeben war. Das war noch so, als man

die Nikebastion beschlossen hatte, d. h. die Burg offen lassen wollte; denn das

Psephisma über den Niketempel (s. S. 108, 1) ist um mehrere Jahre älter als

jener Beschluss. Also hat man den Burgverschluss nicht aufgegeben, weil man

durch das Enneapylon genügend gesichert zu sein glaubte. Dass man das alte

Gemäuer nachher wieder erhalten wollte, hatte nicht fortificatorische Gründe,

sondern religiöse Ursachen, wie der Name des Amendementsredners Lampon

und Thuc. II 17, 1 beweisen. — Whites Ausführungen 'Eqprifi. dpx. 1894, 25 ff.

(vgl. Fränkel Wochenschr. f. klass. Phihhg. 1894, 993 ff.) hätten m. E. gewonnen,

wenn die Zeiten schärfer auseinander gehalten wären.
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gestattet jezt die unlängst gefundene Inschrift, welche den

die Errichtung des Tempels verordnenden Beschluss enthält l
.

Der Beschluss fällt nach Ausweis der Schriftformen noch

vor das erste Baujahr des neuen Parthenon, jedenfalls nicht

später als 450. Also bestand damals bereits die Absicht,

die Burg offen zu lassen. Für diese Folgerung verschlägt es

nichts, ob mit dem Bau des Tempels sofort begonnen wurde,

oder ob die Ausführung des Beschlusses noch einige Zeit

auf sich warten liess. Der blosse Beschluss an sich setzt

jene Absicht bei den Antragstellern voraus. Um 457 wird

an der Burgmauer noch gearbeitet. Zwischen 457 und 450

ist mithin der Entschluss gereift, die Burg offen zu lassen.

Ferner: die Erbauung des Niketempels ist wohl vor dem
ersten Baujahre des neuen Parthenon beschlossen, doch

aber nicht soviel, dass nicht an beiden zu gleicher Zeit

hätte gearbeitet werden müssen; nach archaeologischem

Urtheil verlangt die Sculpturarbeit ein späteres Datum als

450. So rückt der Parthenonbau aus seiner Vereinzelung

heraus. Und macht man, ohne Rücksicht auf die bestehenden

Ansichten über die Burggeschichte, sich die Consequenzen

jenes Beschlusses einmal klar, so kommt man nothwendig

zu dem Resultat, dass mit ihm auch eine offene Thoranlage,

wie die Propylaeen es geworden sind, gegeben war. Nike-

tempel, Parthenonbau, Propylaeen fallen zusammen in den

Rahmen eines grösseren, allgemeinen Burgbebauungsplanes,

dessen Vorhandensein für die Zeit gegen 450 durch die

Inschrift, dessen Gedanke durch die Gebäude selbst bezeugt

wird. Die Combination von Thatsachen und Daten, welche auf

sicherstem, archaeologischem und epigraphischem Materiale

beruhen, hat also ergeben: zwischen 457 und 450 ist von

den Athenern der Beschluss gefasst worden, die Burg des

Charakters einer Citadelle zu entkleiden, und zugleich der

Plan eines Ausbaues des Burgterrains zu einem geheiligten,

offenen Festplatze genehmigt worden, auf Grund welch

1 'EcpnM. dpxaioX. 1897 S. 176 fr. (zuletzt Dittenberger a. a. O. n. 911);

vgl. Beilage „Zur Niketempelinschrift".
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allgemeinen Planes dann auch der Parthenonbau im Jahre

447 wieder aufgenommen worden ist K

Unser Papyrus berichtet und lässt erschliessen: im J.

457/6 oder 456/5 haben die Athener einen allgemeinen Burg-

bebauungsplan genehmigt, einen Plan, in dessen Verfolg

der Parthenon erbaut wurde. Die Angabe des Papyrus ist

geaicht.

Es gehört zum Wesen einer neuen wichtigen Er-

kenntniss, dass sie nicht auf sich selbt beschränkt bleibt,

sondern über ihre eigentlichen Grenzen hinaus ein Licht

verbreitet, in welchem sich nun Dinge von selbst zusammen-

ordnen und Verständniss gewinnen, für die man vordem
vergeblich nach Platz und sicherer Deutung suchte; jede so

gewonnene neue Einsicht aber wird ihrerseits wieder zu

einer Bestätigung jener ersten Erkenntniss, durch die sie

erst möglich wurde. So geht es auch hier. Erstens: die

1 A. Mommsen ist angeregt durch Nissens Untersuchungen „über Tempel-

orientirung" (hier kommt besonders Rh. Mus. 1885 XL 330 ff. in Betracht) zu

dem Resultat gekommen, dass die Axe des Parthenon nach dem Sonnenaufgang

am 31. Aug. entweder des J. 450 {Bursians Jahresberichte LXXIII 1892, 3. Abth.

S. 22 ff.) oder des J. 458 {Feste der Stadt Athen S. 54 f.) orientirt sei. Ich habe

über die Berechnung selbst kein Urtheil, nur will mir ihre Voraussetzung, d. h.

die Annahme eines als normal betrachteten Sonnenstandes und darnach die

Fixirung der Panathenaeen auf ein als normal betrachtetes Datum, für die kalen-

darischen Verhältnisse des 5. Jhds. ganz und gar nicht einleuchten. Vom histo-

rischen Standpunkte aus vermisse ich die Berücksichtigung der Thatsache, dass

wir nicht mit dem Parthenon als solchem, sondern mit zwei zeitlich und durch

die Axenrichtung geschiedenen Athenatempein zu rechnen haben. Man spricht

natürlich von dem perikleischen. Dieser ist ja aber durch seine Fundamentirung

ganz abhängig von dem älteren. Es gilt also, zunächst für diesen letzteren das

Axendatum zu bestimmen und dann, streng genommen, zu fragen, ob die Axen-

richtung des jüngeren der Beobachtung eines späteren Jahres entspreche. Hält

man dies letztere nicht für nothwendig, weil aus praktischen Gründen die ältere

Orientirung beibehalten sei, so muss die Axenrichtung des älteren Baues ein

plausibles Datum vor dem I, Baujahre des jüngeren Tempels, 447/6, geben. Das

kann aber weder 450 noch 458 sein; darüber ist nach all dem Gesagten kein

Zweifel. Die „Ostungsforschung" muss schon nach einem Jahre zwischen 477

und 472 suchen, und will sie überzeugen, auch jene oben beanstandete Voraus-

setzung aufgeben. Dass sie dann zu einem verständlichen Resultate kommt,

bezweifle ich nicht.
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Nothbefestigung im Frühjahre 457, d. h. im athenischen

Arehontenjahre 458/7 setzte voraus, dass die langen Mauern
noch nicht fertig gestellt waren; für den Plan der Offen-

lassung der Burg in einem der beiden Jahre 457/6 oder 456/5

bildet die Vollendung derselben Mauern aber bereits die

nothwendige Vorbedingung. Zwischen diese beiden Zeit-

punkte also muss der Abschluss dieses Mauerbaues fallen,

oder meine Combinationen sind falsch; andernfalls haben sie

eine durch die Enge der Zeitgrenzen besonders beweisende

Probe bestanden. Thukydides (1 108, 3. 4) berichtet zwischen

der auf den Sieg bei Oinophyta hin erfolgten Unterwerfung

der opuntischen Lokrer und der Capitulation von Aigina:

tri xe Teixn rd &auTiI>v uctKpä ^TieTeXecrav. Die Schlacht bei Oino-

phyta fällt Spätsommer 457, die Capitulation von Aigina

Winter 457/6; also etwa Herbst oder Anfang des Winters 457

sind die Mauern fertig geworden. Die Probe ist vollständig.

Zweitens: die perikleische Idee des panhellenisehen

Friedenscongresses hat man, wie gesagt (o. S. 83), mit dem
jüngeren Parthenonbau in Verbindung gebracht, zweifellos

richtig. Ebenso richtig war bisher der Schluss, dass der Bau
selbst vor der diplomatischen Uebermittlung der Einladungen

zu dem Congresse nicht begonnen sein könne; denn man
hatte nur mit einem Datum, dem des Baubeginnes 447/6, zu

rechnen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass wir zwei Zeit-

punkte zu unterscheiden haben, die um 10 Jahre auseinander

liegen: dem des allgemeinen Beschlusses Über die Burg-

bebauung 457/6 (bzw. 456/5) und 447/6; wir müssen also ent-

scheiden, zu welchem der Congress zu stellen ist. Da der

Parthenonbau nur einen Theil des ganzen Bauprojektes

bildet, ohne jedes Schwanken: zum früheren Datum. Wenn
nun unbestritten und unbestreitbar ist, dass der Gedanke

jenes Congresses nur in einem Momente der Machthöhe

Athens gefasst und ausgesprochen werden konnte: in

welchen Zeitpunkt schickt er sich dann mehr als eben in

den, welcher ihm durch den Papyrus angewiesen wird? Nach

Weil vor Tanagra: v. Wilamowitz Aristot. und Athen II 294.
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dem Siege bei Oinophyta herrschten die Athener überMegara,

Boeotien, Phokis und die opuntische Lokris; Argos war mit

ihnen verbündet, und noch im Winter desselben Archonten-

jahres fiel Aigina. Zur See hatten sie keinen ebenbürtigen

Gegner mehr, seit diese alte Rivalin im saronischen Golfe,

der Flotte und der Mauern beraubt, gezwungen zum athe-

nischen Seebunde den höchsten Tribut beisteuerte. Zu

Lande standen sie durch eigene Macht und Bündniss mächtig

wie nur auch Sparta und durch die Vollendung der Mauern

fast unangreifbar da. Das ist nicht einer der Höhepunkte,

es ist der Höhepunkt des athenischen Reiches; um eben

diesen Zeitpunkt, in den denkbar verständlichsten, wird der

Plan des Friedenscongresses durch die Angabe des Papyrus

über den Beginn des Ausbaues der Burg gesetzt.

Endlich: Athen hatte nach der Schlacht bei Tanagra

einen Waffenstillstand von Sparta erwirkt, aber nur auf

vier Monate 1

. Bis zum Beginne der schlechten Jahreszeit

• ' Diodor. XI So, 6 ^mXaßoöön.; vuktöc; Kai rrfc vlxn,«; än<piböEou t^vo-

\iivr\<; bieirpeaßeüovro updc, dXXrjXoui; Kai T€Tpa|mr|viaiou<; arcovbäc; £iroi/|-

aavro. E. Meyer Histor. Forschungen II 57, 2 nennt den hier berichteten vier-

monatlichen Waffenstillstand einen „schwerlich historischen", nachdem ihm

vorher schon v. Wilamowitz a. a. O. S. 293, 7 ein „wenn historisch" angehängt

hatte. Dass die übrige Ueberlieferung von einer auf so kurze Frist bemessenen

Abmachung nichts weiss, darf uns bei dem Stande unserer Kenntniss von dieser

Zeit nicht beirren. Einen viermonatlichen Waffenstillstand erfindet man nicht

leicht; drei Monate ist das gewöhnlichere. Dazu kommt, dass die vier Monate

genau ausreichen, um von dem Datum der Schlacht bis zum definitiven Eintritt

des Winters die Athener vor einem Angriff Spartas zu schützen. Solche Berech-

nungen stellt keiner der schwindelnden alten Historiker an, noch wusste einer

von ihnen so genau die Zeit der Schlacht, wie moderne Forschung sie kennen

gelehrt hat. Dass die Schlacht unentschieden blieb, ist athenische Vulgär-

tradition des 4. Jhds. , die durch [Plat.] Menex. 242 B als solche erwiesen wird;

aus ihr hat Ephoros auch hier geschöpft. Nur auf den ersten Blick kann die

discreditirende Verbindung dieser Auffassung von dem Ausgange der Schlacht

mit der Angabe über den Waffenstillstand für diesen selbst discreditirend sein; in

Wirklichkeit ist sie eine Bestätigung, weil sie sich aus der Thatsache des

Waffenstillstandes erklären sollte. Sie entstand nämlich, weil Sparta trotz

des Sieges sich auf den Waffenstillstand einliess, eine Argumentation,

welche auch noch in der Uebertreibung bei Aristid. Panath. I 256, 17 Ddf.

AaK€bai(iövioi...f)Ydini<JavdvaxujpriaavTC(; vorliegt. Ja, ich meine, wir müssten
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und damit den Winter hindurch war Athen vor Sparta sicher;

im Frühjahr 456 musste man eines neuen Angriffes von dieser

— um mich eines bei der Leugnung des Gallierbrandes gefallenen Wortes zu

bedienen — den Waffenstillstand fordern, auch wenn nichts von ihm überliefert

wäre; ohne ihn sind mir Oinophyta und die folgenden Ereignisse unverständlich.—

Die Zeit von Kimons Rückkehr ist nicht mehr festzustellen aus unserer Ueber-

lieferung. Diese zerfällt in zwei Stränge, je nachdem sie den Kimon an der Schlacht

bei Tanagra theilnehmen und deshalb zurückgerufen werden lässt oder nicht.

Den ersteren bilden die auf Theopomp zurückgehenden Berichte bei Plut. Kim. 17,

Per. 10 Nepos Cim. 3, den zweiten die von Theopomp unabhängigen oder von ihm

absichtlich sich lossagenden Darstellungen. Weder der Theilnahme an dem

Kampfe noch überhaupt der Rückberufung gedenkt Diodor. Die thörichte Angabe

bei Diodor XI 55, 2, dass der Ostrakismos gesetzlich überhaupt auf fünf Jahre

befristet gewesen sei, kann unmöglich aus der kimonischen Verbannungszeit

erschlossen sein; denn durch Plat. Gorg. 516 D war Kimons zehnjährige

Verbannung ebenso bekannt, wie seine vorzeitige Berufung es allgemein war.

Aristides erwähnt nur die Rückkehr (II 212 Ddf.) : Kai itdXiv ?e KOxf|YaTOV

Trpiv Tä bim Örfaeiv ixr\, und doch hat er Plutarch gekannt, augenscheinlich

sogar für unsere Stelle nachgelesen: oÜxujc, £ix6Qr)0av und £Xucav xf| ^i€-

xavoia xö auiußdv = Plut. Per. 10 jaexdvota beivr^xouc, 'A8n,vaiouc, Kai ttö-

60? £o"X€ xoö Ki'jiU)vo<;(=NeposC//«.3, 2 Athenienses ... p aenituit ... notae eius

virtutis desiderium consecutum est). Nicht um seiner Argumentation willen

hat Arist. Tanagra umgehen müssen, im Gegentheil ein oub^TTtu xoö xpövou XOÖ

fmiaeoc, bieAn^uödxoc, wäre für sie wie gemacht gewesen. Er muss Gründe

gehabt haben, der andern Version zu misstrauen; er fand sie eben in seinen

sonstigen Quellen nicht. Der Theopompbericht trägt nun den Stempel der

Partei an der Stirn. Thuc. I 107, 4 hatte von hochverrätherischen Absichten der

Oligarchen gerade vor Tanagra berichtet : ttvbpec. xuiv 'AenvaUuv &rf|YOV aüxoüc.

Kpuq>a £XirKJavx€c.bf|fJLÖvx€ KaxaTtaöaetv kx£. Nein, heisst es in der theopom-

pischen Darstellung, sie haben mitgekämpft, und Kimon hat selbst sie dazu auf-

gefordert; da hat denn auch Perikles eingesehen, wie falsch er von ihnen dachte,

und selbst den Antrag auf Kimons Zurückberufung gestellt. Weil oligarchische

Tradition vorliegt, ist auch der Name des Führers der Oligarchen im Heere,

Euöunroc, ö 'AvaqpXuoxtoc, erhalten (Plut. Kim. 17). Hier ist also die Heimkehr

des Kimon tendenziös an die Schlacht gerückt, und Theopomp hat nach dem

Datum der Schlacht sein oöbtiru) tr^vxe £xiwv bie\n\ueöxujv (SchoL Aristid. III

528 Ddf. = FHG. I p. 293 fr. 92) berechnet. Aristides muss, wie sein Ausdruck

zeigt, eine andere Dauer des Exils gekannt haben. Andoc. HI 3 lässt Kimon

zur Vermittlung des fünfjährigen Waffenstillstandes zurückberufen werden. Diese

Version muss die allgemein angenommene gewesen sein; denn Theopomp hat

sie mit der oligarchischen combinirt: nach der Schlacht bei Tanagra bringt

der zurückgerufene Kimon jenen Waffenstillstand mit Sparta zu Stande. Wir

haben somit kein Recht, an diesem Factum zu zweifeln, nur müssen wir seine
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Seite gewärtig sein. Jetzt erlässt Perikles die Aufforderung

zu dem panhellenischen Friedenscongress, die auch in den

chronologische Relativität erkennen. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich,

dass die Aufhebung des Ostrakismos in der Absicht verfügt wurde, durch den

spartanischen Proxenos wieder Beziehungen mit Sparta anzuknüpfen. Die

Absicht wurde ja auch erreicht; aber bis man zu ihr durch die Restituirung

des Mannes sich bekannte, und dann wieder bis zu ihrer Erreichung können

sehr wohl einige Jahre nöthig gewesen sein. Für die Betrachtung aus zeitlicher

Entfernung schrumpfte die Zwischenzeit zusammen: die Tradition rückte die Er-

reichung der Absicht unmittelbar an die durch diese Absicht bestimmte Restituirung

des Kimon. Thatsächlich zeigen die letzten Jahre vor der Waffenruhe in der

innem wie äussern athenischen Geschichte ein paar charakteristische Sonder-

erscheinungen. Nach 453 hören wir nichts mehr von Kriegsvorgängen: man

schreibt das der gegenseitigen Erschöpfung zu ; es kann sich hier aber auch

schon Kimons Einfluss geltend machen. 453/2 werden die Demenrichter wieder

eingeführt, 451/0 das Bürgerrecht beschränkt (Aristot. rp. Alk. 26, 3). Jenes ist

die Wiederbelebung einer pisistratischen Institution; und stellt sie eine Ent-

lastung der Heliastengerichte dar, so ist sie zugleich auch eine Beschränkung

der Competenzen der Körperschaft, in der die Demokratie ihre äussersten

Consequenzen zog. Die Beschränkung des Bürgerrechtes bezeichnet deutlich

einen Stillstand in dem demokratischen Ausbau des Staates. In beiden Mass-

nahmen weht ein anderer Geist als der, aus dem noch 457/6 den Zeugiten das

Archontat eröffnet ward. Fasse ich dieses mit jenem Abschnitte in der äusseren

Politik zusammen, so kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass die

antidemokratischen Kräfte um 453 an Einfluss wieder gewonnen haben. Hierzu

mag der entschiedene Misserfolg des perikleischen Zuges nach Akarnanien

eben in diesem Jahre beigetragen haben. Ich denke mir etwa um diese Zeit

des Kimon Restitution. Dazu stimmt des Aristides vorsichtiger Ausdruck irptv

Td bixa ^Ei*|K€iv lxr\, wenn Kimon 461 verbannt war. Dazu stimmt auch, dass

wir in den Jahren 457—453 nur Perikles als Feldherrn thätig finden, von Kimon

nichts hören. Insofern und soweit kann ich mir v. Wilamowitz' Beobachtung

a. a. O. zu eigen machen; in den Jahren 453/2—451/0 glaube ich eben Kimons

Spuren zu sehen. Busolt a. a. O. II* 653,3; III 1 S. 318 Anm. kann ich nicht

beistimmen, wenn er für das von Kimon gegen Arthmios von Zeleia bean-

tragte Psephisma das Jahr 450 die unterste Grenze sein lässt. Auch nach dem

Abschlüsse des fünfjährigen Waffenstillstandes konnte der Grosskönig Bestechungs-

versuche im Peloponnes machen, besonders im Winter 45°/49i als Athen offen

gegen Persien rüstete. Damals war Kimon aber sicher in Athen. Dem Zeugnisse

des Andokides Kai MiXTtdbn,v töv Kijatuvoc, djorpaKiöuivov Kai Övra Xep-

povfjouj KaT€b€£du,€9a würde ich den Aufenthalt des Kimon in der Cherso-

nesos nicht glauben; das ist Erinnerung an Miltiades, wie deutlich auch die

Verwechslung mit eben diesem zeigt : ö Kiuwvoc, MiXTidörK vcwaxi ptv £kr\-

\08ce iq t^v Xepaövr|<Jov (Herodot. VI 40).

Keil, Anon. Argent. 8
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Peloponnes erging \ Er durfte es formal, denn nach Aeginas

Fall hatte Athen factischen Frieden * ; er durfte es sachlich,

d.h. ohne Athens Prestige zu gefährden, denn Athen stand so

gross und fest da, dass die Aufforderung zu jenem Congresse

nicht als Schwäche ausgelegt werden konnte. Mit dieser

Aufforderung war der im Frühjahr 456 zu erwartende spar-

tanische Angriff diplomatisch verhindert; Sparta konnte sich

nicht durch einen Angriff auf die einen allgriechischen

Frieden anbietende Macht vor der gesammten griechischen

politischen Welt als Friedensstörer biossteilen wollen. Darum
aber musste gerade auch Sparta ein Zustandekommen

des Congresses auf alle Fälle vereiteln wollen, natürlich

durch Einwirkung auf seine peloponnesischen Bundesge-

nossen. Die Ueberlieferung berichtet ausdrücklich: dTrpdxBn

öe ouöev ouöe o"uvfj\0ov cd TröXeiq AaKebaiuovJuuv uirevavniju-

Gevxwv, XereTai, Kai xö Trpüjxov iv TT€\o7rovvr|0*u> Tr\q freipac;

1 Plut. Per. 17 Kai ir^vTe im toütoic, ei«; Boiwriav Kai 4>u>ki'5u Kai

TTeXoTTÖvvrjGov. Diese Auftragssphäre genügt, um die Ansicht zu widerlegen,

in dem Psephisma sei auf die späteren Phorosprovinzen Rücksicht genommen.

Unbegründet ist ferner das Raisonnement, dass mit der Anordnung der Land-

schaften den Gesandten die Reiseroute vorgeschrieben gewesen sei, also

Boeotien und Phokis vor dem Peloponnes die Einladung erhielten; wir haben

nur eine Aufzählung der zu bereisenden Gebiete darin zu sehen. Endlich ist

die Voraussetzung, dass zum Friedenscongress nur im Frieden aufgefordert

werden könne und darnach die Kriegsjahre 459—50 ausgeschlossen seien, völlig

unzutreffend, wie die Darstellung im Texte zeigt. Dies gegen Busolt Griech.

Gesch. III I S. 445, 2, woselbst die Litteratur über dieses vielumstrittene Pse-

phisma, das auf beste Quelle — man muss nur nicht sogleich wieder an Krateros

denken — zurückgeht. Auch im Einzelnen erweist es sich als echt: in der

Altersgrenze für die Gesandten (tüüv Oirep TT€VTf]KOVTa lxr\ Y€TOv6tu>v) und

der Fünfzahl der Gesandtschaften in den einzelnen Kreisen; vgl. Poland Je

legationibus Graecorum publicis (Leipzig 1885) p. 58, 34.

* Thukydides berichtet keine Ereignisse aus ^ 3 j 1 1 1
,
t i (. 1 \ IIIS Q^&l&UU ^8 von

Aigina folgenden Kriegsjahre. Es war ein Stillstand in den Unternehmungen

eingetreten. Die moderne Forschung handelt auf eigene Gefahr, wenn sie z. B.

das Treffen bei Oinoa auf dieses Jahr setzt (Busolt a. a. O. III I S. 323). Ich

sehe gar keinen Grund, von der durch Robert {Hermes 1890 XXV 413 ff. und

Jie Marathonschlacht in Jer Poikile, Winkelmannsprogr. 1895, S. 5 ff.) gegebenen

Ansetzung auf 459 abzugchen. Auch E. Meyer Histor. Forsch. II S. 76, I hält

an ihr fest und verspricht genauere Einreihung in die zeitlichen Verhältnisse.
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^XcYXÖ^tfnS- DasJahr 456 vergeht, wie Thukydides' Schweigen

bezeugt, ohne Krieg: das ist der Erfolg der perikleischen

Diplomatie; im Früjahr 455 geht Tolmides mit der Flotte

gegen Sparta : das ist Athens Antwort auf Spartas Verhalten

gegenüber dem Friedenscongress. So fügt sich die neue

Datirung des Friedenscongresses ohne jeden Zwang in

unsere anderweitig gewonnenen historischen Kenntnisse und

hilft diese erst wirklich verstehen. Diese Datirung wird

aber der Angabe des Papyrus verdankt : ueid I €rr|. . . töv

TTap6€vujva f|p£avTo oucobourjaai, die schliesslich selbst noch

eine endgiltige Erklärung erheischt.

Sie lässt, wie gesagt, die Wahl zwischen den attischen

Jahren 457/6 und 456 f5. Ich habe stillschweigend den Be-

schluss über den Burgbebauungsplan auf 456 angesetzt; die

vorstehende zeitliche Einordnung der Geschehnisse giebt

die Berechtigung dazu. Das genauere Datum ist das Früh-

jahr 456. In den Frühlingsbeginn muss die Einladung zum
Congress fallen ; denn einmal galt es, mit ihr dem Angriffe

der Spartaner, welcher zum Beginne des Kriegsjahres zu

erwarten war, zuvorzukommen, und zweitens konnte man die

Delegirten auf die weiten Rundreisen nicht erst im Sommer
oder gar Spätsommer aussenden, wo die schlechte Zeit für

die Schifffahrt nahte. An der Datirung der Aussendung

der Gesandten hangt aber die des Beschlusses über die

Burgbebauung. Ist er doch augenscheinlich für diese diplo-

matische Action berechnet; auf ihn sollten die athenischen

Unterhändler sich berufen können: „Wir fordern euch auf,

die von dem Erbfeind zerstörten Heiligthümer wieder auf-

zubauen: seht, wir selbst wollen jetzt an Stelle des vom
Perser entweihten Tempels unserer Göttin einen neuen er-

richten. Wir fordern euch auf zu einem Frieden über ganz

Hellas: wir selbst haben ihn überall, und zum Beweise unseres

ernsten Willens, ihn zu halten und zu erhalten, höret, dass

wir eben beschlossen, unsere Burg, deren Mauerring wir

gerade jetzt vollendet haben, einen offenen Festplatz sein

zu lassen." Jener Beschluss gehört genau der Zeit der Ent-

sendung der Abgesandten an. So ist denn entschieden, dass

8*
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in der Zeitangabe u€i' lvr\ i das Ausgangsjahr nicht mit ge-

rechnet ist.

Eine Frage muss nun auftauchen: warum hat man
mit der Arbeit am Parthenon erst neun Jahre nach dem
allgemeinen Beschlüsse begonnen? Aus unserer Ueber-

lieferung ist keine einfache direkte Antwort zu erwarten,

da sie von diesen Dingen überhaupt nichts weiss. Wohl
aber sehen wir eine Reihe von Umständen und Geschehnissen,

welche die Verzögerung nicht blos herbeiführen konnten,

sondern mussten. Ich will nicht davon sprechen, dass für

das Planen und Entwerfen, wie für Verdingung der Arbeiten

und Abschliessung der Contracte, für vorbereitende Arbeiten

auf der Burg und ausserhalb der Stadt eine der Grösse des

Planes entsprechende Zeit in Ansatz gebracht werden muss

;

das würde neun Jahre nicht rechtfertigen. Erklärlicher aber

wird die lange Zwischenzeit, wenn man sich des furcht-

baren Ausganges der aegyptisehen Expedition erinnert, wenn
man an den thessalischen Feldzug 454, an den Zug des

Perikles in den korinthischen Meerbusen 453, an Kimons

letzten Seezug denkt. Und völlig verständlich wird das

Intervall, wenn man erwägt, dass diese äussere Politik un-

geheuere Summen verschlang ; für die grossen Bauten blieb

nicht viel übrig. Es ist in dieser Hinsicht ausserordentlich

bezeichnend, dass, soweit unsere Kenntniss reicht, mit in

erster Linie das kleinste Bauwerk, der Niketempel, zu bauen

beschlossen wurde. Im Grossen konnte man den Plan erst

betreiben, wenn Athen Frieden hatte und über bedeutendere

Geldmittel verfügte, als ihm je bis dahin für seine Sonder-

zwecke zu Gebote gestanden hatten. Die Ueberführung

des Bundesschatzes von Delos nach Athen und der Kallias-

frieden vom Jahre 448 sind dafür die Voraussetzung. Das
führt zu § 2 der Excerpte über.

,Auf Antrag des Perikles, im Jahre des Euthydemos,

450/49, führten sie die Bundescasse im Betrage von fünf-

tausend, nach dem Schatzungssatze des Aristeides aufge-

sammelten Talenten von Delos auf die Akropolis über* (§ 2).

Hierin sind für uns drei neue Thatsachen enthalten: das

Digitized by Google



§ I. 2». — Bundesschatz. — Phoroi. 117

Datum der Ueberführung, der Antragsteller, die Höhe der

übersiedelten Summe, in Verbindung mit der auch in der

übrigen Ueberlieferung sich findenden Angabe, dass die

Phoroi dauernd nach der Schätzung des Aristeides erhoben

seien. Ich bespreche sie in umgekehrter Reihenfolge, von

der werthlosen zur wichtigsten aufsteigend. Es ist oben

schon angedeutet (S. 37), dass ich die Zahlenangabe für

fictiv halte. Eine Ueberlieferung über den Kassenbestand

zur Zeit der Ueberlieferung gab es nicht. Die in der übrigen

Litteratur übliche Summe von etwa 10000 Tal. verräth sich

selbst als Erfindung; die 5000 Tal. aber sind einfach durch

Halbirung der traditionellen Angabe gewonnen, indem der

Rechner sich überlegte, dass* doch von den 10000 nach der

Schätzung des Aristeides aufgesammelten Talenten ein

grösserer Theil für die Kriege von 477- 450 verbraucht sein

musste. Dass der Urheber der Halbsumme von der Vulgat-

überlieferung in diesem Punkt abhängig ist, folgt überdies

aus dem Zusätze KciTd Tnv 'Apiaxeibou toö q>6pou t<x£iv; den hat

er aus dieser Ueberlieferung einfach herübergenommen, ob-

wohl er für seine 5000 noch weniger als für die 10000 Tal.

passte. Was nun diesen Zusatz betrifft, so ist er an" sich

nicht ganz so bedenklich, wie er auf den ersten Blick er-

scheint. Die Untersuchungen von Busolt, Beloch, Pedroli

haben, sofern bei der Beschaffenheit der betreffenden Steinur-

kunden ein sicheres Urtheilmöglich ist, gezeigt 1

, dass zwischen

450 und 426 die eingegangenen Phoroi sich soweit dem von

Aristeides aufgestellten Satze von 460 Tal. nähern, wie das

unter den realen Umständen überhaupt möglich war; denn

an Ausfällen, Nachzahlungen u. s. w. kann es nicht gefehlt

haben. Die berechneten Zahlen halten sich für diese Zeit

zwischen c. 434 und c. 454 Tal. Die thatsächliche Aner-

Busolt Philolog. 1882 XL 652 ff., vgl. Griech. Gesch. III I S. 79, I;

Beloch Rhein. Mus. 1884 XXXIX 34 fr.; 1888 XLIII 104 ff. U. Pedroli / tribuli

degli alleati tfAtene (in Belochs Studi di storia antica I). Dieselben haben auch

den Phorossatz von 600 Tal., den Thukydides (II 13) giebt, richtig als die

Summe der Gesammteinnahme der Hellenotamieen erklärt, in welcher noch

andere Posten als nur die <pöpOl enthalten waren.
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kennung der Summe von 460 Tal. als Normalbctrag, die

hierin liegt und auch noch aus anderen der schwankenden

Höhe der einzelnenPhorosansätze zu entnehmenden Indicien 1

)

erkennbar ist, hat in dem Friedensvertrag von 422 officiellsten

Ausdruck gefunden , wo für die freigegebenen chalkidischen

Städte bestimmt wird: tcic; fce TröXeic; <pepoüo*ac; töv qpöpov xöv ett*

ÄpitfTeibou auTOvö|uou<; eivai (Thuk. V, 18, 5), woneben die sonst

gleichaltrige, schon oben (S. 39) herangezogene Stelle aus dem
Pamphlet gegen Alkibiades ([Andok.] IV 11) nur bestätigende

Bedeutung behält 2
). Die litterarische Ueberlieferung hat also

1 Busolt Philolog. a. a. O. S. 703 ff.

" Der Autor der Schrift steht bekanntlich nicht fest (Blass AU. Bereds. I*

S. 336 f.). Nach historischen und stilistischen Gesichtspunkten hat die antike

Kritik geurtheilt, welche die Schrift dem Andokides gab; für Lysias war sie zu

alt, Antiphon konnte sie nach dem Stil nicht gehören. Rein stilistisch dagegen

muss die Ueberlegung gewesen sein, die auf Lysias als Verfasser kam. Die

schlanke, flüssige Prosa, die sich um den Hiat nicht eben arg sorgt und von

Archaismen frei ist, pas&te in ein Lysiascorpus sicher besser als in eine Reden-

sammlung des Andokides. Bei Plut. Alk. 13 ist sie als anonym behandelt, anders

können wir heut auch nicht verfahren. Die Neueren nennen mit wachsender

Zuversicht Phaiax. Dass der Sprechende für ihn gelten wollte, soll nach Blass

schon im Alterthume bemerkt worden sein. Ich sehe nicht warum ; ich gestehe,

jenes auch heut noch nicht zu bemerken. Das Plutarchzeugniss, das man dafür

anführt, macht man sich erst zurecht : in (p^perai bi Kai Xöyoc, Tic, KaT"AXKtßidbou

Kai OaiaKOC, YeYpauu.^voc, will Blass Kai OaiaKOC, in tui OalaKi ändern. Nun

ist nicht zu bezweifeln, dass in der vit. And. p. 835 A (BlÖYpatpoi p. 239

Westerm.) die Rede mit in dem Schriftenverzeichniss adj<Ü€Tai b' aÖTOÖ Kai 6

it€pi Tf|c, ^voeiEeujc, Xöfoc, Kai airoXoYia irpöc, OaiaKa Kai itepi Tf|c, eipn,-

vn.c, aufgeführt wird; man muss nur das unsinnige airoXoYia in avTiXoYia ver-

bessern. Aristides hatte den TrpeößeuTiKÖc, irpöc, 'AxiXXe*a verfasst, Libanios

schreibt dagegen die avTlXoYia. Der Titel unserer Rede lautete kot' 'AXKißidbou

irpöc. OaiaKa dvTiXoria, worin das letzte Wort natürlich spätere rhetorische

Rubricirung oder Charakterisirung ist. Also Phaiax hatte für Alkibiades eine

Flugschrift verfasst: die uns erhaltene Rede ist die Gegenschrift; sie richtet

sich naturgemäss gegen den Verfasser (upöc, OaiaKa) sowohl wie gegen den

von diesem empfohlenen Staatsmann (kot' 'AXKißidbou). Man sieht leicht ein,

wie aus jenem Titel bei Plutarch der zusammengezogene Ausdruck kot' 'AXKi-

ßidbou Kai OuiuKüt: und in der Vita die abgekürzte Fassung irpöc, OaiaKa

entstand. Der Annahme, dass Phaiax für Alkibiades eingetreten sei, wird man

Plut. Alk. 13 ÖYÜJva b' eixe irpöc, T€ OaiaKa töv 'GpaaiOTpärou Kai NiKiav töv

NiKn,pdTOU nicht entgegenhalten, denn es handelt sich in diesem Falle um inner-
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§ 2 a. _ Phoroi von 450—426. — [Andokid.] IV. 119
—

!
~ ~ 1 ———

in gewissen Grenzen recht, wenn sie die Schätzung des Aristei-

des von 460 Tal. als dauernd geltend betrachtet. Es fragt

sich, welches diese Grenzen sind. Gerade für die der Ueber-

führung der Bundeskasse unmittelbar voraufgehenden vier

Jahre ergeben sich aus den Quotenlisten bedeutend höhere

Phorossätze. Der Tribut hat darnach zwischen den Jahren

oligarchische Vorgänge, in denen die Beziehungen schnell wechseln; und bei

Plutarch heisst es mit Rücksicht auf die Zeit des Ostrakismos, gelegentlich dessen

unsere Rede geschrieben ist : Oüc, b* gvioi <paaiv, oö irpöc, Nitdav, dXXd irpöc,

<t>cuaica bieXcxOeic, ('AXKißidbriO Kai -nnv IkzIvov irpoaXaßdjv €Taip(av e^nXaae

TÖv Yir^pßoXov; also eine Bestätigung meiner Auffassung von der Parteilage. —
Diog. L. II 63 Ojc. bf^Xov Ik t€ tt\c. diroXotiac, <'EpaaiaTpdTOu> toO iraxpöq

<t>a(aKOC, toö öxpaTriYoö Kai Aiujvoc, — denn diese Sauppesche Correctur (O. A.

II p. 169, 7) ist mir viel wahrscheinlicher als Blass' Tf^<; diroXoriac; tt)c, uirep

4>a(aK0c; KT€. (a. a. O. S. 337) — hat mit unserer Frage nichts zu thun. — Phot.

bibl. 488 a 15 hat bereits unser Andokidescorpus mit 4 Reden vor sich gehabt

und setzt dessen Register an Stelle des ihm in der Vita vorliegenden älteren,

welches ausser den vier noch eine Rede irepl Tf|C, e'vbeiEeuJC, enthielt. Blass

(a. a. O. S. 296) hat diese mit der irepi nuo*TT|piu)V identificirt; allein die ein-

fache Interpretation giebt Sauppe und der älteren Kritik Recht : oi |U€v rdp

d-rroXoYouuevou irepi tüjv uuöTrjpiujv (I) ctoiv, ol be Ka6öbou beouevou (II).

aiuZcTat b* ati-roö Kai (d.h. auch) ö trcpi rf\<; evb€(E€UJC, Xöyoc. Kai (dvTi)XoY(a

irpöc. <t>aiaKa (IV) Kai <6, add. Lipsius> irepi 1% £{privr|C. (III). Das erste xai

als erstes Glied einer mehrgliedrigen Aufzählung mit Kai — Kai ist in den Viten

ganz ungewöhnlich ; es kann hier nur „auch" bedeuten. Was die Rede enthielt, ob

sie echt war, lässt sich nicht wissen. Es ist aber bei der Art der Themastellung

in der Rhetorik sehr möglich, dass die Erwähnung einer zweiten Endeixis gegen

Andokides bei [Lys.] VI 30 Veranlassung zu einer Melete gegeben hat. Entweder

ist sie noch nicht in unsere Sammlung aufgenommen, oder, gehörte sie früh

zur Sammlung, schon durch spätantike Kritik ausgeschieden worden; diese Kritik

läge in unserem Corpus vor. Darin hat Blass (a. a. O. Anm. 8) ganz recht, dass

mit ouiZexai ein Anschub beginnt; aber der Wechsel der Quelle begründet hier

nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer zwiefachen Er-

wähnung ein und derselben Rede, weil der Anschub nicht mechanisch gemacht

ist, sondern durch jenes Kai ausdrücklich auf das Vorhergehende als eine

Voraussetzung zurückweist. Die folgenden Worte Kai n,K|uaK€ \xiv Kard toötov

töv xpdvov äua Xu)KpdT€t Tip <piXoo"d<puj greifen nicht nur über diesen

Einschub — toötov, also falsch töv aÖTÖv Westermann — wieder zurück auf

die historische Darstellung (834 D ff.), sondern auch über die der letzteren

beigegebenen Quellenangabe brjXot b£ TT€pl irdvTUJV . . . bcoue'vou, an welche

eben das weitere Schriftenverzeichniss angeschoben wurde. Und wie hier

eine Erweiterung stattfand, so hing man eine solche auch an die Zeitangabe

Digitized by Google



120 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

454—451 über 520 Tal. betragen 1
). Nun lag 454/3 die ägyp-

tische Katastrophe schon hinter Athen, dazu hören 453/2 die

grösseren Kriegsunternehmungen auf; die eigentliche Zeit

der schweren Noth liegt vor 454, bis 458 hinauf; vor 454

kann nicht weniger als nach 454 an Phoroi eingezogen

worden sein. Der litterarischen Ueberlieferung fehlt jede

Erinnerung an diese der Schatzverlegung unmittelbar vorauf-

gehende oder — nach der bestehenden Auffassung — genau

in die Zeit der SchatzVerlegung fallende Erhöhung desPhoros;

das ist um so sicherer, als sie gerade an die Schatzverlegung

die Bemerkung knüpft , das übergeführte Geld sei nach dem
Satze des Aristeides zusammengebracht worden. Diese

Ueberlieferung weiss eben nur von dem normalen Zustande

nach 450; höher ging also die historische Erinnerung der

Athener in diesem Punkte nicht hinauf. Für diese beschränkte

Epoche hat sie aber recht 2
). Von der Zeit nach 426 spricht

xal fjKuaKe — qpiXoaöqpuj : die viel erörterten Worte dpxet b' aÜTÜJ Tt\<z yevi-

öeiuc, öXufuiinäc, ptv örj, apxiuv b* 'Aönvrjat OcctYevibric, (Geoyev. Hschrft.),

üiar' cTvai irpeaßÜTepov aöxöv Auölou Ireoi irou t. Sie sind einfach eine

falsche Ausdeutung des allgemeinen Synchronismus, dem sie angefügt sind.

Dieser ist im Ganzen nicht unrichtig, insofern als die Öffentliche Thätigkeit

des Sokrates und Andokides in einem Zeiträume von fast 20 Jahren zusammen-

fallen; natürlich hat besonders die Gleichzeitigkeit beider Prozesse den

Synchronismus veranlasst. Dieser hat dann weiter die Grundlage für die

thörichte Berechnung gegeben, indem man dK^dZciv ganz scharf fasste. Der

Process des Sokrates findet im April oder Mai 399 statt (Zeller, Philo*, d. Griech.

II, I* S. 45, 0, d. h. Archon Laches 400/399; der Process des Andokides fallt

gegen Ende 399 (Blass a. a. S. 291), d. h. Archon Aristokrates 399/8, in das

nächste Archontenjahr. Sokrates ist bei seinem Processe, Archon Laches,

70 Jahre alt (Plat. Apol. 17 D), Andokides hat mit ihm die gleiche ötKpn., also

ist er bei seinem Processe, Archon Aristokrates, 70 Jahre alt; mithin Sokrates

geb. 469/8, Andokides 468/7 Archon Theagenides. So löst sich diese Aporie in

eitel Thorheit auf.

1 Ich folge hier wie auch in den früheren Zahlen der Berechnung Busolts

;

Pedroli rechnet im Durchschnitt etwas geringere Zahlen heraus. Um 10—20

Talente kann man bei der Beschaffenheit des Materials in der Gesammtsumme
nicht rechten.

2 Die Geschichte des Bundesschatzes und der Phoroi illustrirt vor-

trefflich die Geringwerthigkeit der ephorischen Ueberlieferung. Die erste Schätzung

und ihre weitere Geltung war aus Thukydides (I 96. V 18) zu entnehmen; mit
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§ 2b. — Die Ueberlieferung über die Phoroi. 12t

sie nicht. Damals ist eine Erhöhung eingetreten; das bezeugen

Phaiax-Andokides und Theopomp (s. o. S. 39), bestätigen

ebenso unsere Inschriften, wenn sie auch die Angaben des

Theopomp als übertrieben erweisen, und lehrt der Passus des

Friedensvertrages vom J. 422 ; denn gerade, weil unmittelbar

vorher von der anerkannten Norm abgewichen war, wird

diese mit töv qpopov töv err' Äpioretbou eingeschärft. Also er-

giebt sich : der Autor, auf den unsere Excerpte zurückgehen,

folgte hier ganz der gewöhnlichen Tradition und theilt somit

ihr Richtiges wie Falsches. In einem Punkte — der Höhe
des Kassenbestandes bei der Ueberführung nach Athen

hat er eine in ihrer Oberflächlichkeit und Willkür unsinnige

Kritik versucht; oberflächlich ist diese Kritik, weil sie den

thörichten Satz von 10000 Tal. ungeprüft zur Grundlage

nimmt, willkürlich, weil sie einfach halbirt. Gleichwohl ver-

dient es einige Anerkennung, dass ihr Urheber überhaupt

hat kritisiren wollen, und eine gewisse Anerkennung wird ihm

von denen besonders willig gezollt werden müssen, welche wie

Beloch und Furtwängler das Vorhandensein von Baarmitteln

in der Bundeskasse zur Zeit ihrer Ueberführung womöglich

ganz leugnen möchten. Ich kann bei der Werthung unserer

Excerpte diesen der gesammten Ueberlieferung gemachten

Vorwurf natürlich nicht ignoriren, halte es aber aus Gründen

der Darstellung für zweckmässiger, auf ihn erst bei der

Frage über die Zeit der SchatzVerlegung einzugehen (u. S. 134f.).

Für den zweiten Punkt, Perikles als Antragsteller, fehlt

jegliche Controlle durch anderweitiges direktes Zeugniss.

Denn es wird sich schwerlich behaupten lassen, dass das

Theophrastfragment (n. 136 Wim.) bei Plut. Aristid. 25 ein

solches ist: Kai yäp id xpnuotTä (prj°"iv (0€Öqppao~TO<;) £k ArjXou ßou-

Xeuouevuuv 'A9nva£e Kojiiacu irapd Td$ cruv9r|Kaq xai <tous öpkou<;> 1

ihm theilt sie das Fehlen der Angaben sowohl über die zeitweilige Erhöhung der

Phoroi wie über das Datum der Schatzüberlieferung. Das Selbständige in ihr ist

theils nicht verbürgt, wie die Schätzung des Baarbestandes zu Perikles Zeit

auf ioooo Tal. (s. o. S. 36 f.), theils direkt unsinnig, wie die Uebertragung dieser

Summe auf die Zeit der. Ueberführung.

1 Ich habe mit der im Texte gegebenen Einfügung nicht blos das
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122 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

lauiwv etorrfouuevijuv, eiTreiv exeivov ibq ou öncaiov uev o*uu<pepov

bi toöt* law. Die boshafte Tendenz der Nachricht, welche

durch Aristot. rp. Ath. 23. 24 erläutert wird, im Verein mit

der chronologischen Ungeheuerlichkeit, dass zu Aristeides'

Lebzeiten der Bundesschatz verlegt sei, discreditirt die ganze

Anekdote. Mit Recht hat von Wüamowitz 1

, wie man jetzt

sieht, auch den einen scheinbar glaubwürdigen Zug, dass

der Antrag auf Verlegung von den Samiern ausging, für

wenig verlässlich erklärt. Ob der Nachricht überhaupt

irgend welche Thatsächlichkeit zukommt 2 — etwa frühere

resultatlos verlaufene Berathungen über die Verlegung 8 —
ist nicht zu sagen, an sich nicht allzu wahrscheinlich und

für die Kritik der Angabe des Excerptes gleichgiltig , die

nur die wirklich vollzogene Verlegung betrifft. Es liegt

keine Veranlassung vor, an ihr zu zweifeln; ja, sie wird sich

weiterhin aus inneren Gründen als durchaus glaubhaft er-

weisen, wie dennschon Arn.Schaefer entgegen derTheophrast-

angabe nach der Rolle, welche die Massregel in der gesammten

überlieferte Kai gegen die übliche Streichung schützen wollen, sondern besonders

auch die technische Bezeichnung für Staatsverträge hergestellt. Diese Bezeich-

nungen sind von Graetzel de pactionum tnter Graecas civitates factarum . .

.

appeüationibus formulis ratione (Halle 1885) behandelt, doch ohne scharfes

Erfassen der staatsrechtlichen Bedeutung der einzelnen Ausdrücke. Die auv6f|Kcu

(oder welcher Name sonst dem Zwecke oder der Modalität des Abkommens

entsprechend dafür steht) sind einfach die Aufzeichnung der Punkte, über die

man sich einigt, ohne jede rechtlich bindende Kraft; diese giebt erst der öpKOc;,

der daher stets mit erwähnt wird. Dass auf dem Gebiete des Privatrechtes

die genaue Parallele vorliegt, habe ich Berl. phil. Wothenschr. 1899, 986 bemerkt.

Die alte Formel kennt nur den Sing, öpxoc, (über das gleichbedeutende öpxiov:

A. Wilhelm Jahresh. d. ö. arch. Inst. 1898 I 157, 30, vgl. 1900 III 165 ff. —
Auch im Briefe des M. Antonius CIG. 2737a 25 = Viereck Sermo Gr. n. V);

in Attika zuerst der Plural 408/7 CIA. IV I p. 18 n. 6l a , 28 f. (= Dittenberger

Syll. 53; v. Skala Staatsverträge d. Alterth. n. 93) töc, t'
|
ÖpKOc, Kai T]äc,

auv6^[K]aq. So muss auf dem Stein gestanden haben; denn die öTOixr|bÖv-

Schrift lässt im Eingang nur 8, höchstens 9 Zeichen zu, und soviel muss man hier

schon annehmen; nach Dittenbergers Transscription t|€ 'öpKOC, Kai T]dc,

kommen Ii Buchstaben heraus, was unmöglich. Bei dem Schriftsteller Hess

sich natürlich nur der Plural herstellen.

1 Aristot. u. Athen I 160, 65.

3 Busolt Griech. Gesch. III 1 S. 205, 3.

3 Kirchhoff Hermes 1876 XI 25-6.

Digitized by Google



§ 2 a. — Perikles beantragt die Schatzverlegung. 123

Politik jenerJahre spielt, Perikles als Antragsteller vermuthet

hat 1
. Man hat dagegen eingeworfen *, unter den zahlreichen

Anklagen gegen Perikles finde sieh auch nicht die leiseste

Andeutung, dass Perikles bei jener Massregel betheiligt ge-

wesen sei. Aber in dem bekannten, schon oben heran-

gezogenen (S. 87) Passus bei Plut. Per. 12 heisst es aus-

drücklich touto jid\io*Ta tüuv TroXiTtujidTiuv toö TTepucXeouc;

dßdffKaivov o\ £x0po» • • • *v raiq ftacXrioiaic; ßowvrec;, \bq 6 uev bf\no<;

aboZti Kai kcxkius aKoiki Ta xoivd tüüv 'EXXrivwv xq^axa Ttpöq

auTÖv hl AnXou ueTctYctTwv. Ich denke, hier liegt mehr als eine

nur leise Andeutung im angegebenen Sinne und damit aus

vorzüglicher Quelle eine indirekte Bestätigung der Nachricht

des Excerptes vor.

Vorhergeht das Datum, die Angabe, dass die Verlegung

des Schatzes im Archontenjahre 450/49 erfolgte. Die littera-

rische Uebcrlieferung bot bisher kein festes Jahr. Auch
wenn man lustin. III 6, 4 harte rem (o. S. 35) Athenienscs

gravitcr ferentes pecuniam . . . a Delo Athenas transferunt,

ne deßeientibus afide soeietatis Lacedaemoniis praedae ae ra~

pinac esset durch den nothwendigen Einschub deßeientibus

a fide soeietatis (civitatibus> emendirt hat, bleibt die Nach-

richt unbrauchbar; sie überträgt die Verhältnisse des zweiten

peloponnesischen Krieges auf die Kämpfe der fünfziger

Jahre, weil auch diese schon im Alterthume mit dem Ge-

sammtnamen TTeXoTTovvncriaKÖq TröXenoc; bezeichnet wurden 3
.

Es liegt also eine thörichte Verwechslung vor. Thatsächlich

hatte auch, wenn gleich aus anderen als diesem für mich

durchschlagenden Grunde, die Iustinangabe nur sehr ver-

einzelten Beifall gefunden. Die Geschichtsdarstellung blieb

• De rerum post bellum Persicum . . . gestarum temporibus p. 19.

* U. Koehler Urkunde» u. Untersuch, zur Gesch. des deUsch-atiischen

Bundes (Abh. der Berl. Akad. 1869) S. 103, I.

3 Ullrich die hellenischen Kriege (Hamburg 1868) S. 50. Wenn es Schol.

Aristid. III 209, 30-5 Ddf. heisst: tö b£ b€UT€pov M^poc, toö Xöyou €(c, aöxö

toüto irXripoöTai, dpxr^v b£ uoieiTcu toö tp(tou uepoue töv TTeXoTrovvriai-

atcöv TTÖXejiOV, so geht das auf den Einschnitt Panath. I 250, 5 Ddf., wo die

hellenischen Kriege einsetzen. Also auch hier liegt die Bezeichnung TTeXoTTOV-

vrjaiaKÖc, ttöX. Tür sie vor.
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124 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

auf Combination angewiesen. Dann kamen die Quotenlisten.

Allein auch dieses so authentische Material für die Geschichte

des delisch-athenischen Bundes konnte zu keiner Datirung

Anhalt geben, so lange das den Ausschlag gebende Praescript

vom J. 421'0 (CIA. I 260) noch nicht gefunden war. Denn
nicht nahe lag der Gedanke, die Aera dieser Listen auf das

Jahr der vSchatzverlegung zu stellen; dagegen war es das

Gegebene, diese Aera, wie Rhangabe" und besonders Boeckh

es gethan, allein auf das Bestehen der Logistenbehörde zu

beziehen und das damals noch unbekannte Anfangsjahr als

das Datum der Einsetzung dieser Behörde zu betrachten.

Sauppe zog, sobald ihm jenes Praescript durch U. Koehlcr

bekannt geworden war, den Schluss dass das nun feststehende

Anfangsjahr der Quotenlistenaera, 454/3, nicht bloss das der

Einsetzung des Logistencollegiums, sondern auch das der

Verlegung des Bundesschatzes sein müsse; es sei weit

natürlicher, wenn die Periode, nach der die Rechnungen ge-

legtwurden, nicht nur mit einer Aenderung in der Verwaltung,

sondern mit dem Beginne selbst dieser Verwaltung durch

den attischen Staat anfing. Diese Vermuthung hat dann

U. Koehler* dadurch als sicher zu erweisen gesucht, dass

er die auch noch von Sauppe festgehaltene Beziehung der

Quotenaera auf das Bestehen des Logistencollegiums bestritt.

Diese Behörde sei älter; das Datum 454/3 lasse also nur die

eine Beziehung auf die Verlegung des Bundesschatzes zu.

Dass die Abführung der äTrapxn an die Göttin jünger sein

sollte als die Verlegung des Schatzes auf die Burg, sei zu

unwahrscheinlich, um erörtert zu werden. Es ist dann im

Anschluss daran noch von verschiedenen Seiten betont

worden, dass das Jahr 454/3 sich auch insofern bewähre, als

die Krisis in Aegypten eben damals die Besorgniss einflössen

musste, welche bei Plut. Per. 12 als Grund der Verlegung

1 Nachr. d. Gesellseh. d. W. zu Gött. 1865 S. 249, worauf er Abk. d. Ge-

sellsch. d. W. zu Gött. 1867. XIII 31 zurückkommt. Dieser Aufsatz mit dem

Verweis ist in Sauppes Ausgewählte Schriften (S. 502) aufgenommen; jener, auf

den der Verweis geht, nicht.

A. a. O. S. 103 ff.
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§2a. Datum der Schatzverlegung: moderne Datirung. 125

angegeben ist, die Besorgniss vor der Wegnahme des auf

Delos ungeschützten Bundesschatzes durch eine persische

Flotte. Auf diesen Erwägungen und Gründen beruht die An-
setzung derVerlegung der Kasse auf das J. 454; man betrachtet

dieses Datum allgemein als einen der wenigen festen Punkte

in der schwankenden Chronologie der Pentekontaetie. Jetzt

bringen die Excerpte das Datum 450 49: müssen wir um-
lernen ?

Zwei Fragen erheischen dafür vor allem Beantwortung.

Erstens: entspricht das neue Datum den Andeutungen,

welche die glaubwürdige Ueberlieferung über die Motive

der Verlegung bietet? Zweitens: ist die Verschiedenheit des

Datums des Beginnes der Quotenaera, 454/3, und des neuen

Datums der Verlegung, 450/49, sachlich und historisch er-

klärlich?

Da die Iustinangabe unglaubwürdig ist, bleibt nur die

eine Ueberlieferung bei Plut. Per. 12, welche allerdings

hohe Autorität beanspruchen darf: beicravTa (d. h. xöv bfjuov)

touc; ßapßäpouc; £Ka8ev dve\4o*öai Kai cpuXärreiv £v öxvpiu t& tcoivä.

Ich denke, das passt erheblich besser in das Jahr 450/49 als

in die Zeit um 454. Damals stand man vor dem grossen

Feldzuge des J. 449; der Krieg wurde zur See ausgefochten.

Unsere Ueberlieferung spricht mehr dafür, dass Athen die

Offensive als stärkste Defensive einer nahenden persischen

Flotte gegenüber ergriff, als dass es selbständig zum Angriff

vorging 1

. ImJ. 449 bestand wirklich eine Gefahr seitens der

1 Den Athenern schreibt die Initiative zu Beloch C,riech. Gesch. I 4S8;

die andere Ansicht Busolt a. a. O. S. 342, der die Natur des theopompischen

Berichtes (Plut. Kim. 18) hier (S. 341, 1) richtig würdigt. Ephoros ganz im iso-

kratisch-rhetorischen Fahrwasser des „Panegyrikos", aber mit anscheinend ver-

bürgtem Detail (Diodor. XII 3). Belochs Auffassung beruht auf der Ansicht, dass

Persien im Osten gebunden war, weil der Aufstand in Aegypten noch nicht

niedergeworfen war und die griechischen Städte auf Kypros sich dem Könige

nicht fügen wollten. Ich halte das für unwahrscheinlich. Die Krise in Aegypten

war thatsächlich überstanden; seitdem eine Unterstützug der Rebellen seitens

Athens ausgeschlossen war, bedeutete das Glimmen des Brandes nicht mehr

viel. Da war mehr ein Auge zum Aufpassen, denn eine Faust zum Schlagen

nöthig. Diese war frei, und Persien hatte Grund, sie gegen den Westen zu
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phoenikischen Flotte. Kimon ging nach Osten, um ein per-

sisches Eindringen in die athenische Macht- und Interessen-

sphäre nach Möglichkeit zu verhindern und das heimathliche

Gewässer vor dem Elend des Kriegsschauplatzes zu bewahren.

Dass man schon 454 einen Angriff der persischen Flotte fürch-

tete, ist bei keinem Schriftsteller überliefert, sondern moderne

Hypothese, welche die Verlegung des Bundesschatzes eben

in diesem Jahre erklärlich machen soll. Dass dagegen für 449

neben anderen Kriegsvorbereitungen die Möglichkeit einer

persischen Invasion in das aegaeische Meer vorauszubedenken

war, bezeugt die Ueberlieferung, nach welcher ausser dem
persischen Landheere, welches in Kilikien stand, eine Flotte

bei Kypros zusammengezogen war. Persien hatte also, wie das

von seiner Seite öfter geschehen ist, eine Parallelaction vor-

gesehen. Der Standort des Heeres zeigt Griechenland als

Ziel, ebendahin steuerte also die Flotte. Die Verlegung des

Bundesschatzes im J. 450/49 stellt sich so als eine der Vor-

bereitungsmassregeln für den Krieg des J. 449 dar, welche,

wie die Ueberlieferung es verlangt, 'die Furcht vor den

Barbaren' hatte ergreifen lassen. Das neue Datum hat die

erste Probe bestanden.

Es wäre nun das einfachste, zu erklären, die Sauppe-

Koehlersche Datirung ist eine Vermuthung, jetzt haben wir

eine feste Jahresangabe, welche sich historisch bewährt hat,

also setzt sich die Ueberlieferung von selbst an die Stelle

der Hypothese, wenn diese auch noch so fest begründet er-

schien. Thatsächlich kann hier aber von einem solchen

Rivalitätsverhältniss zwischen einer zu prüfenden Ueber-

lieferung und einer fest begründeten Hypothese gar keine

Rede sein. Denn die Sauppe-Koehlersche Hypothese existirt

in Wahrheit schon nicht mehr. Sie beruhte auf folgendem

Syllogismus: die Quotensummen stellen das Entschädigungs-

geld für die Aufbewahrung des Bundesschatzes im Parthenon

gebrauchen. Denn der Widerstand der kyprischen Griechen beruhte auf dem

Rückhalte, den ihnen der athenische Bund gewährte. Diesen Rückhalt musste

beseitigen, wer jenen Widerstand brechen wollte. Ausserdem hatte Persien ja

noch mit Athen wegen der aegyptischen Intervention abzurechnen.
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dar ; die Zahlung: dieser Gelder erfolgt naturgemäss zuerst,

wo das sie rechtfertigende thatsächliche Verhältniss, die

Lagerung des Schatzes auf der Burg, eintritt: also das erste

Jahr der Quotenrechnung ist das erste Jahr des Vorhanden-

seins der Bundesgelder auf der Burg. Nun ist die Ansicht,

dass die Tributquoten ein Entschädigungsgeld im angegebenen

Sinne darstellen, wie jetzt wohl allgemein anerkannt, un-

haltbar. Die Tribute sind zum grossen Theile nicht auf die

Burg gekommen, nicht in dem Parthenon aufbewahrtworden 1

,

und ihre Quoten heissen äTrapxctt, sind also religiöse Weihungen,

nicht Staats- oder civilrechtüch begründete Gebühren. Der
Obersatz jenes Syllogismus existirt nicht mehr, also auch

nicht der Schlusssatz. Die Inschriften ergeben kein Moment,

welches das Datum der Schatzverlegung erschliessen Hesse

oder auch nur der Angabe des Papyrus widerspräche. Aber
— so wird man jetzt mit Recht fragen — was bedeuten dann

diese äTrctpxou? was bedeutet die Quotenaera? Damit kommen
wir zur Beantwortung jener zweiten Frage, wie sich das

erste Jahr der Quotenaera, 454 3, neben dem neuen Jahre der

Schatzverlegung, 450/49, erklärt?

1 Vgl. die Zusammenfassung bei Busolt a. a. O. S. 214, 2. Dass der Bundes-

schatz von Delos aus nach Athen, nicht aber auf die Akropolis gebracht sei, ist

eine Utrirung Furtwänglers Meisterwerke S. 174, 5, in die ihn seine Beweisführung

trieb. Wenn überhaupt Ueberschüsse damals vorhanden waren (s. u. S. 134), so

haben wir m. E. keine Möglichkeit, sie anderswo untergebracht zu denken, als

da, wo sie seit 435/4 (CIA. I 32) deponirt wurden, bei den Tamiai auf der

Burg. Man muss dabei nur nicht vergessen, dass eine einheitliche Kassen-

verwaltung seitens der Hellenotamiai, wie sie eine Finanzbehörde in unserem

Sinne auszuüben hat, nach athenischem und auch sonst griechischem Brauche

nicht stattfand. Die Logisten machten die Berechnungen {CIA. I 226), die Tamiai

der Göttin hatten das Geld in Verwahrung, die Hellenotamiai waren für die

Ein- und Auszahlungen da, wofür sie das Geld auf der Akropolis deponirten

oder erhoben. Die Lage ihres Amtslokals beweist nichts über die Deponirung

der Bundeskasse. Jetzt entscheiden die Worte des Papyrus etc, Tn,v ttöAiv Z. 8,

wodurch Furtwänglers aus der bisherigen Tradition geschöpftes Argument hin-

fällig wird, dass unsere Ueberlieferung nur sage, der Schatz sei von Delos

nach Athen, nicht auch, er sei auf die Akropolis gebracht. Und was bedeutet

denn das solenne dvacp^petv in den vielen oben angeführten Stellen? Uebrigens

bleiben Stellen wie Isokr. V 146 und Xenoph. An. VII I, 27 für Furtwängler

immer unbequem.
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Von den laufendenJahreseinnahmen des Staatenbundes

wird ein bestimmter Antheil der Stadtgöttin des Einzelstaates

Athen überwiesen. Diese Thatsache ist zunächst nur der

Ausdruck eines bestimmten Machtverhältnisses. Dass frei-

willig und aus eigenem Antriebe die Griechen der Athena

gezollt hätten, ist einer von den Gedanken, die man heutzutage

„nicht zu haben, sondern nur fallen zu lassen" pflegt. Athen

muss also zu der Zeit, da der Bund die dTrapxn der Athena

auf der athenischen Akropolis zugestand, eine solche Macht-

stellung innerhalb des Bundes gehabt haben, dass es diese

Forderung, auf welche Rechtstitel oder Billigkeitsgründe hin

auch immer gestützt — ich erörtere diesen Punkt sogleich

des weiteren— , für seine Stadtgöttin erheben konnte. Mit der

Niederwerfung von Aigina erreicht Athens Suprematie im

delisch-athenischen Seebunde seinen äusseren Höhepunkt.

Die folgenden Veränderungen in der Bundesverfassung dienen

nur dazu, Athen die errungene Stellung zu sichern und in

rechtliche Formen zu bringen. Es fällt dieser Höhepunkt

demnach mit dem der athenischen Macht überhaupt zu-

sammen 1
. In denJahren 456 und 455 hatte Athen die Gewalt,

seine Forderungen im Bunde auch gegen widerstrebende

Bundesmitglieder durchzudrücken; vom J. 454 ab werden

die cbrapxai gezahlt. Das schliesst sich zeitlich ohne weiteres

zusammen: propter hoc, ergo post hoc.

Und ich habe mit dieser einfach auf das factische

Uebergewicht gestützten Forderung Athens der athenischen

Bundespolitik nichts zugetraut, was ich nicht durch ein in-

schriftliches Zeugniss ihr zuzutrauen berechtigt wäre. Nur

wenige Jahre später, um 440, hat Athen für sein zweites

Heiligthum, Eleusis, in gleicher Weise eine äTrapxn gefordert,

und zwar that es dies nicht aufGrund eines Bundesbeschlusses,

1 S. o. S. Iii. Ich will hier, um nicht missverstanden zu werden, aus-

drücklich hervorheben, dass ich von der factischen Machthöhe spreche. Dass

dabei schon etwas oibeiv Kai üttouXov elvai vorhanden war, ist nicht zu

leugnen. Die irfieia der Macht liegt in der Zeit zwischen Thasos' Fall und

der Eröffnung des aegyptischen Krieges.
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sondern eines rein athenischen Gesetzes 1
: dTrdpxecreat toiv

Geoiv toö Kap-rroö Kard Td Trdxpia Kai rr\v navTetav Tnv if AeXrpwv

'Aenvaiouq d-rrö tüuv £koitöv jiebi'uviuv dTrdpxeaeai bi Kai tou?

Hu|i|idxou^ KaTd Taüxd. m<; bi iröXetg [£YjK[o]Ydaq ^\ecr0ai toö

KCtpTtoü— direibav bi dYXexÖrj, dTroirejiijjdvTUjv 'AGnvaEe; und das

ist keine Aufforderung für die Bundesgenossen, wie sie zu-

gleich auch an die übrige Griechenwelt gerichtet wurde,

sondern ein Befehl: X|€yo]vtgi£ piv Kord ä'Aenvaioi dTrdpxovrai

Kai ol £üuuaxoi, £Kei[voiq (den übrigen Griechen)] bi \xr\ Im-

TdrrovTas, KeXeuovxaq bi aTrdpxeaeai. Was wir hier für das

eleusinische Götterpaar geschehen sehen, ist eben um 455

für die Athena erreicht worden. Für die eleusinischen

dTiapxai besitzen wir noch die Einführungsurkunde, für die

der Burggöttin ist sie verloren, aber wir dürfen, richtiger

wir müssen uns das Zustandekommen dieser drrapxai nach

der Analogie der Vorgänge erklären, die jene erhaltene Ur-

kunde erkennen lässt; sind doch auch die Abrechnungen

der eleusinischen tafiiai über die bei ihnen einlaufenden

dTtapxai die genaue Parallele zu den Quotenlisten*. Die

Forderung der eleusinischen dTrapxai wird Athenern und

Bundesgenossen gegenüber durch einen Hinweis auf die

Tradition und einen pythischen Spruch gerechtfertigt; heilige

und geheiligte Autoritäten nimmt die Macht sich zu Hilfe

um den Schein der Gewaltsamkeit zu vermeiden. Aelteste

Tradition und Götterspruch haben Athen als Metropolis der

asiatischen Ionier bezeichnet; die asiatischen lonier haben

den Seebund mit Athen begründet. Für die Athena werden

von diesem Bunde die dTrapxai gefordert dafür, dass einst

vom Herdfeuer der Athenastadt das Feuer an die ionische

Küste entsendet wurde, gerade wie dem eleusinischen Götter-

paare der Dankeszoll für die Entsendung der Getreidefrucht

gespendet werden sollte. Die athenischen dTrapxai-Forderungen

von 455 und c. 444-0 sind eben durchaus parallele Vorgänge
;

sie erläutern sich gegenseitig. Was für die Athena geglückt

1 CIA. IV I p. 59 n. 27/* (o. S. 107, 2), zur Rechtfertigung der Bezeichnung

der Urkunde als Gesetz: Beilage „Ueber vöpo<; unfaiind ÖTTO|uvrm<man6c,

2 CIA. IV p. 174 n. 225*.

Keil, Anon. Argent. 9
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war, versuchte man für die eleusinisehen Göttinnen zu

wiederholen, aber, wie die Urkunden lehren, ohne wirk-

lichen Erfolg 1
. Für Eleusis missglückte der Versuch, theils

weil die Getreidezehnten 2 eine fühlbare Neubelastung für die

Bundesmitglieder waren, theils weil die athenische Forde-

rung sich allein auf historisch-romantischem Grunde er-

hob. Beim ersten Male, 455, hatte Perikles Erfolg, weil die

(brapxou von den doch zu zahlenden <pöpot einfach abgezogen

wurden, sich also nicht direkt fühlbar machten, und weil

ausserdem die reale Thatsache Verständniss finden musste,

dass die Schutzgöttin Athens, unter deren Schilde die

Athener für den Bund kämpften, auch Schutzgöttin des Bundes

geworden war. Der Unterschied des Erfolges ist ver-

standlich und kann nicht gegen die Parallelisirung der

beiden 6map\a[ eingewendet werden 8
. Der Verlegung des

Bundesschatzes bedarf es nicht zur Erklärung der dTrapxou;

sie steht mit der Einführung der Phoroszehnten in keinem

solchen inneren Zusammenhange, dass die eine durch die

1 Das zeigen die äusserst geringen Summen aus dem Erlös des gezehn-

teten Getreides (6 und 30 Dr.) in der eben citirten Inschrift. Die Jahre 422—419

waren wohl besonders unergiebige; doch hat die Pythia oft mahnen müssen

(Isokr. IV 31 tcuc, b' ^KXemoOaoiq iroXXdKtc, rj TTueia irpoo-traSev äiroq^peiv

tä jLt^pri tüjv KapTcujv Kai uot€tv irpdc. -tfiv ttöXiv Tf|v fnueTtpav rd trärpta.)

Wie es um 145 n. Chr. mit dem Zehnten aussah, zeigt Aristides Panath. p. 167-8

Ddf. : |wvr)M€!ov hi Kai aüußoXov Tfjc, Betac, ^Keivric, iro|iTf?|c, . . al uapd tüjv

'EXXnvuuv auapxai beöp' äcpiKvoöuevat Ka8' frcaarov Itoc, tüjv GTrepiadTUJv

in\ tüjv irpoT^pujv xpovujv. 2ti b£ ai toO 8eoö pavxeiat, bi' üjv \xr\xp6-

ttoXiv tüjv Kapirüjv 6vop.dE€i tt\v itöXiv (vgl. Eleusinios, XXII § 4 Keil,

p. 417 Ddf.: dudYCiv bt Kai toöc, "EXXr|va<; ärcapxdc, tüjv Kapiruiv ^KdaroTC

['AGrivaZe] ibc, |unTP0TT0^€l 0<püjv tc oötüjv Kai tüjv Kapuüjv tüjv 'AGnvalujv Tf)

TföXei). In dem von O. Kern Athen. Mitth. 1893 XVIII 192 herausgegebenen del-

phischen Orakel muss die Pythia die Athener selbst an die dirapxat Tür die

Demeter Chloe mahnen. Ob man bei dem Zeugniss des Aristides noch gut thut,

für diese Inschrift „an Hadrian und seine intimen Beziehungen zu Delphoi und

zum eleusinisehen Kult" zu denken, ist mir zweifelhaft.

* Ich gebrauche „Zehnten" natürlich im allgemeinen Sinne von Abgabe.

Ueber die Höhe der Abgabe vgl. die Beilage „Ueber einige Werthverhältnisse".

3 Man erinnere sich dazu, dass die Parallele in der Behandlung der

Athena und des eleusinisehen Göttinnenpaares seitens des Perikles sich auch

in den grossen Bauten auf der Burg und in Eleusis fortsetzt.
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andere bedingt wäre, wenn auch schliesslich in dem grösseren

Rahmen der inneren Geschichte des Seebundes beides doch

in einen Zusammenhang tritt. Im Jahre 454 die Einführung der

dTtapxcn von den qpopoi, 450 die Verlegung des Bundesschatzes

nach Athen, 443 die Eintheilung des Gebietes in die fünf

Steuerkreise, etwa gleichzeitig die Forderung der eleusinischen

dTrapxou: das sind ebensoviele Etappen in der Befestigung

der Suprematie Athens durch Centralisirung des Bundes.

Auch die zweite Probe hat die neue Datirung be-

standen. Nichts spricht dagegen, dass 450/49 die Bundeskasse

nach Athen verlegt wurde. Ja, irre ich nicht, so bieten die

Quotenlisten selbst ein Zeugniss, dass die Kasse wenigstens

im J. 454/3 sich noch nicht in Athen befand. Ich habe mich

immer gewundert, dass die auf der Akropolis gefundenen

Quotentabellen ein Praescript haben konnten, in dem ein [im.

'AptdTwvos ajpxovros (454/3)'A[env]a(oi<; (CIA. 1 226) Platz fand.

Dieses 'A6nvcuotc; ist in Athen, weil selbstverständlich, un-

verständlich. Ich hatte mir mein Bedenken bislang durch

die bekannte Ausflucht beschwichtigen lassen, dass die Quoten-

listen zu den Akten des Bundes gehörten und in solchen

die ausdrückliche Angabe, welche der vielen möglichen

epichorischen Datirungen gemeint sei, erfordert werde. Das
neue Datum zeigt aber, dass mein Bedenken berechtigt war.

Man kann die QuotenÜsten wirklich nicht als Bundesakten

betrachten. Sie enthalten die Berechnung, welche die

athenische Logistenbehörde auf Grund der eingegangenen

Phoroi im Auftrage des athenischen Rathes 1 aufgestellt

1 v. Wilamowitz Arist. u. Ath. II 239. Die Berechnungen sind den Helle-

notamieen von den Logisten eingehändigt worden, und jene hatten darnach

auszuzahlen; die Berechnungen kamen natürlich in das Archiv der Bundes-

behörde so gut wie an die Schatzmeister der Güttin, welche sie in Stein ein-

graben Hessen. Ich halte die von Christ a. a. O. (s. o. S. 60, I, wo es /. 26 heissen

muss) p. 30 sqq. vertretene Ansicht, dass die Tributlisten von den Hellenotamiai

aufgestellt seien, für unvereinbar mit der sonstigen Geschäftsordnung der athenischen

Finanzverwaltung trotz E. Meyer Forsch, z. alten Gesch. II S. 83. Die Helle-

notamieen geben an, was an Geld eingegangen ist und was sie gebrauchen. Die

Aufrechnung und Balancirung des Etats ist Sache der Logisten — daher deren

Erwähnung in den Praescripten —, die auch die Quoten festsetzen. Also gehen

9*
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hatte fdTToqpaiveiv), und diese Aufstellung diente den athe-

nischen Schatzmeistern der Göttin als Rechtsurkunde zur

Einforderung der äTrapxou. Ich vermag keinen Grund ab-

zusehen, weshalb diese aus Athenern bestellten Beamten in

diesen Berechnungen, welche einzig und allein für die

athenische Verwaltung bestimmt waren und ihrer Bestim-

mung gemäss in Stein auf der athenischen Akropolis aus-

gestellt wurden, zu dem Jahreseponymen noch jenes 'AOnvaiots

hinzufügen, wenn nicht den, dass dieses Praescript zu einer

Zeit formulirt worden ist, in der die Berechnung der Quoten

noch nicht in Athen vorgenommen wurde, wo denn jenes

Distinctiv beim Jahresdatum einigermassen gerechtfertigt

erscheinen kann. Ist aber, woran nicht zu zweifeln, das

erste Jahr der Quotenaera das erste Jahr der Erstattung der

ctTrapxai überhaupt, dann wurde die Quotenberechnung im

J. 454/3 noch auf Delos vollzogen, und die Verlegung des

Schatzes kann erst nach 454'3 erfolgt sein, wie das der

Papyrus angibt. Denn den Einwurf glaube ich nicht be-

fürchten zu müssen, dass noch in dem Praescript vomj. 421/20,

also zu einer Zeit, wo der Schatz sich in Athen befand, und

die Quotenberechnung in Athen vorgenommen wurde, die

Datirung fjpxe öe 'Aenvakn? 'ApiOTi'ujv (CIA. I 260) sich finde.

Wer diesen Einwurf erhöbe, würde nur zeigen, dass er von

der Zähigkeit der Tradition in der Formulirung der Akten

nichts weiss; das alte Schema wird immer wiederholt und

kann wiederholt werden, weil es auch für die spatere Zeit

keine Unrichtigkeit enthält. Aber hätte diese späte Zeit

das Formular erst zu schaffen gehabt, sie hätte neben den

athenischen Archontennamen ein* AGnvouois schwerlich gesetzt.

Und dieselben Listen weisen noch eine Erscheinung auf,

welche ihre Erklärung erst durch die Datirung der Schatzver-

legung auf 450 erhält und somit ein für die Angabc des Papy-

rus positiv beweisendes Indieium liefert. Ich habe oben (S. 117)

die Inschriften thatsächlich auf diese Beamten zurtick; datirt werden sie

natürlich nach der Behörde, für welche die Logisten sie aufgestellt hatten. Die

Datirung nach dem Obmann und dem Secretär des Hellenotamieencollegs enthält

keinen Beweis für Christs Ansicht.
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mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Phoroi bis 451/0

den Satz des Aristeides von 460 Tal. überschritten, dass aber

von 450 49 bis 426/5 dieser Satz innegehalten wird. Hier

haben wir also einen Einschnitt in der Bundespolitik, der

äusserlich genau mit dem neuen Datum zusammentrifft, und

der durch eine Veränderung angezeigt ist, welche aus der

Schatzverlegung zu eben dieser Zeit innerlich verstandlich

wird. Die Festsetzung der Phoroi lag im Wesentlichen in

den Händen Athens; eine Bindung der Festsetzungen an

eine bestimmte Maximalgrenze, d. h. an die Schätzung des

Aristeides, war eine Beschränkung der Machtvollkommenheit

des führenden Staates im Bunde, welche in schroffstem Wider-

spruch zu der sonstigen Entwicklung der Bundesverhältnisse

steht. Athen kann sie sich nicht aus freien Stücken auferlegt

haben ; unter einer Zwangslage hat es diese Concession ge-

macht. Ein Druck von aussen kommt aber im J. 451/0, wo
doch die Beschränkung schon beschlossen worden sein muss,

nicht in Rechnung ; es ist gerade das Jahr des Friedens mit

Sparta. Also sind Gründe der inneren Bundespolitik bestim-

mend gewesen, welche Athen im J. 451/0 zu einer Concession

vermochten, deren Effect die Phoroi von 450/49 ab zeigen.

450/49 fand die Verlegung des Schatzes nach Athen statt,

meldet der Papyrus : da haben wir das Object, das Athen mit

jener Concession erkaufte. Für Athen gewährte die Verlegung

der Bundeskasse auf die Akropolis nur Vortheile ; von Seiten

der Bündner musste sie schwersten Bedenken unterliegen:

Schätzung und Verwaltung der Phoroi lag schon in Athens

Händen, die Verlegung der Kasse beseitigte auch noch den

Rest des Einflusses, den die Bündner auf die Verwendung
der Phoroi hatten. Athen musste wollen, die Bündner wider-

streben, Athen also entweder selbst bieten, oder auf eine

Gegenforderung der Bündner eingehen. Der Compromiss-

preis seitens Athen war der Lage der Bündner angemessen

:

er gewährte ihnen wenigstens einige Garantie gegen unbe-

schränkte Ausbeutung, die sie nach den hohen athenfechen

Phoroseinschätzungen dervorhergehendenJahre zubefürchten

nur allzuberechtigt waren. Zur Festsetzung der Schätzung
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des Aristeides als Maximalgrenze konnte Athen sieh ohne

Schädigung seines Prestige verstehen: sie war historisch

(TrpüüTo? cpopog berechtigt und galt allgemein als die ge-

rechteste*. Zu der Erklärung des Wandels in den Phoros-

sätzen durch die Schatzverlegung stimmt also nicht nur das

Datum bis auf das Jahr — und das bedeutet etwas in der

Geschichte der Pentekontaetie — , es stimmt auch das da-

malige Verhältniss der verhandelnden Parteien untereinander.

So ist denn die Angabe des Papyrus, dass der Bundesschatz

im J. 450/49 nach Athen übersiedelt wurde, aus urkund-

lichem Zeugnisse beglaubigt.

Im Anschlüsse hieran ein Wort über jenen mehrfach

geäusserten Zweifel (s. o. S. 121), ob sich im J. 450/49 über-

haupt Geld in der Bundeskasse befunden habe, welches hätte

übersiedelt werden können. In den Jahren 454 3- -451/0

werden noch erhöhte Phoroi erhoben, und doch lag die

aegyptische Katastrophe schon hinter Athen, und sind seit

454/3 alle grösseren, kostspieligeren Feldzüge eingestellt.

Weit über 2000 Tal. kamen während dieser Periode in den

Bundesschatz. Was wurde aus dem Gelde? Man antwortet:

die Schulden dervorhergehenden theuren Kriegsjahre mussten

erst abgezahlt werden. Das ist eine Möglichkeit, die aber

bestätigender historischer Indicien entbehrt. Dafür eine

Gegenfrage: woher hatte man das Geld für den grossen

1 Das Sehnen der Bundesgenossen nach den Phoroi des Aristeides wie

nach einer Sache der goldenen Zeit (besonders Plut. Alk. 24; mehr bei Busolt

a. a. O. S. 77, 2) beruhte auf der Abwesenheit der Willkür in der Veranlagung.

Diese Willkür hat Athen später geübt, wie die Zahlen beweisen (vgl. auch

Busolt a. a. O.) ; sie tritt auch noch unter Wahrung der aristidcischen Maximalgrenze

auf. Der bwatÖTaroc, cpöpoc, wurde eben nur äusserlich wieder hergestellt, und

die Klagen konnten nicht verstummen. Es gab sicher Begünstigungs- und Straf-

phoroi. Im Einzelfall musste die Willkür mehr Erbitterung erregen als eine

durchgehende, sich vertheilende Phoroserhöhung. Dass die Phoroszahlen „zu-

nächst" in die Wirthschaftsgcschichte gehören (Beloch Griech. Gesch. I 402, 1),

halte ich für erheblich zuviel gesagt. Die Höhe der Veranlagung wird sich viel-

fach n*h den Modalitäten und Bedingungen, unter denen der Anschluss der

einzelnen Städte an den Bund erfolgte, gerichtet haben; und das bringt bei

unserer Unkenntniss dieser Vorgänge einen irrationalen Factor in die Zahlen

und ihre Verwerthung.
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§ 2a. 2b. — Bestand der Bundeskasse 450/49. — Datum des Flottengesetzes. 135

kyprischen Feldzug des J. 450/49 ? Es muss 450 ein grösserer

Baarbestand in der Bundeskasse vorhanden gewesen sein.

Man hat 453—451 auf diesen nothwendig zu erwartenden

Feldzug gespart, wie man in dieser Erwartung etwa schon

453, um mit Sparta in das Verhältniss weniger offener Feind-

seligkeiten zu treten,Kimonaus derVerbannungzurückgerufen
haben dürfte (s. S. 112 f. Anm). Es hat thatsächlich grössere

Barbestände überzusiedeln gegeben, wenn auch natürlich

nicht im entferntesten solche, wie sie die Ueberlieferung als

der goldenen perikleischen Zeit würdig erfabelt hat.

Ehe ich die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen zu

§ 1 und 2 a zusammenfasse und in einander ordne, wozu ja

das Material an sich drangt, wende ich mich zur Erläuterung

von § 2 b
; das Folgende wird dies Verfahren rechtfertigen.

§ 2 b beginnt ohne das trennende öti; die Angabe,

dass 100 Schiffe erbaut wurden, ist vielmehr syntaktisch

sowohl wie sachlich mit dem Vorhergehenden verknüpft

durch die auf das Datum £tt' EuGubrnuiou gehende Zurück-

weisung juieT' diceivov. Aus diesem Verhältnisse der §§ 2 a

und 2 b zueinander folgt, dass die Flottenvermehrung in den

auf das Amtsjahr des Euthydemos, 450 49, zunächst folgen-

den Jahren stattgefunden haben muss. Dieser Schluss wird

durch § 3 bestätigt und präcisirt. Denn da es als durchaus

unwahrscheinlich gelten muss, dass der § 3 berichtete Feld-

zug vor den im Winter 446 5 erfolgten Abschluss des

dreissigjährigen Friedens fällt, also spätestens in das Kriegs-

jahr 446, so ist man gehalten, mit dem Datum der Flotten-

vermehrung innerhalb der Jahre 449 8—447 6 zu bleiben.

Hierbei ist für jenen Feldzug (§ 3) der denkbar unterste

Termin angesetzt worden; in Wirklichkeit werden wir mit

ihm noch etwas in der Zeit hinaufgehen müssen, so dass

die Zeit der Flottenvermehrung dicht an die der Verlegung

des Bundesschatzes heranrückt. Jetzt erkennt man, dass

der auf den ersten Blick anscheinend allgemeine Ausdruck

Met' ^Keivov thatsächlich sehr präcis gemeint ist : er bedeutet

eben, was er in genauer Rede eigentlich bedeuten muss, £v

Tüj nei
1

£>cetvov dviautuj ; andernfalls dürfte man ein juexd Tautet
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136 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

oder ähnliches erwarten. Was so die rein sprachliche Be-

trachtung lehrt, dass nämlich die Flottenvermehrung ent-

sprechend der in den Excerpten gewählten Datirungsart aufs

engste an die Schatzverlegung anzuschliessen sei, hat auch

alle sachliche, historische Wahrscheinlichkeit für sich. Eine

plötzliche und so aussergewöhnlich grosse Verstärkung der

Flotte erforderte ungewöhnliche Geldmittel. Im J. 483 war

eine gleich hohe Vermehrung nur durch die aus den lau-

reotisehen Bergwerken zufliessenden Ueberschüsse möglich

gewesen: die Vermehrung vom J. 449 wurde durch die

Ueberführung des Bundesschatzes auf die Akropolis und die

vollständige Verlegung seiner Verwaltung nach Athen er-

möglicht. Jetzt hatte man in Athen die Bundesmittel zu

freier Verfügung. Diesen inneren Zusammenhang giebt,

wie schon vorher (S. 41) angedeutet, das Nacheinander von

Schatzverlegung und Flottenvermehrung ohne weiteres an

die Hand. Und dass ein solcher Zusammenhang in der

Vorlage des Epitomators berichtet oder doch angedeutet

war, ist auch noch aus dem zerrissenen Excerptencontexte

zu erkennen. Wie kam der Epitomator dazu, zwei für

äusserliche Betrachtung so heterogene Thatsachen wie die

Schatzverlegung und Flottenvermehrung, die noch dazu ver-

schiedenen Jahren angehören, nicht durch ein öti zu trennen,

sondern durch jenes uct' £k€ivov zu verbinden? Einfach,

weil die beiden Thatsachen in seiner Vorlage in einen

engeren Zusammenhang gerückt waren. Ein Im TTebiewq

(Archon von 449 !8) setzt kein Epitomator — denn ein solcher

hat weder die athenische Archontenliste im Kopfe, noch nimmt

er sie zur Hand (vgl. auch Kap. IV) — in uct' £keivov um, und

dem Wesen dieses Epitomators würde die Annahme wider-

sprechen, dass er Verbindung selbst erst hergestellt hätte,

wenn er Trennung in der Vorlage fand. §§ 2 a 2 b entstammen

also einer Darstellung, in welcher jene zwei Thatsachen zu-

sammen und unter einem Gesichtspunkt, dem der Causalität,

behandelt waren. Wie das ursprünglich gedanklich gefasst

oder sprachlich geformt war, ist nicht zu sagen; ein . . .

ueTaKO|ii£eiv eiq Tf)v TTÖXtvujaTe eÜTröpncrav xpnMaTurv, AOr|vcuoi ' Kai
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§ 2a 2b: ihr formaler und sachlicher Zusammenhang. 137

euöuq £v Ttü ^ex' ^KeTvov dviauitu v6|moq auToi? ^Tpaqpn KT£-

würde dem verbindenden Gedanken schon genügenden Aus-

druck verliehen haben. Doch das Zweifelhafte bleibe bei Seite

;

auf die Constatirung eines vom Epitomator in seiner Vorlage

vorgefundenen Zusammenhanges kam es an- Er ist für das

sachliche Verstandniss der beiden Nachrichten von be-

weisender Wichtigkeit

Fand nun die Flottenvermehrung 449,8 statt, so fällt

sie in die Zeit des fünfjährigen Friedens. Das stimmt genau zu

Andokides' schon oben (S. 10) herangezogener Angabe (III 5),

in der die Chronologie nur durch falsche Einreihung dieses

Friedens verwirrt ist. Andokides bietet eine selbständige,

weil mit der sonstigen historischen Tradition nicht zusammen-
hängende Ueberlieferung : so stützen der Redner und unser

Anonymus sich gegenseitig, und die doppelseitig bezeugte

Thatsache sowie ihr Datum kann nicht bezweifelt werden.

Allein der historische Werth der durch unsern Papyrus

ermöglichten Constatirung dieser Thatsache geht über den

Einzelfall, der sie ermöglichte, hinaus. Nach den mehr oder

weniger verbürgten Nachrichten über die themistokleischen

Flottenreformen versiegte für uns, abgesehen von jener Ando-

kidesnotiz, die Ueberlieferung überden Zustandderathenischen

Marine bis in die perikleische Zeit. Die Angaben über die

Stärke athenischer oder bundesgenössischer Geschwader

während der Jahre 477—446 lassen keine Schlüsse auf den

Bestand der athenischen Flotte zu : weder stimmen die litte-

rarischen Angaben in jedem einzelnen Falle miteinander über-

ein, noch ist man bei unserer im Ganzen durchaus einseitigen

litterarischen Tradition vor athenischer Uebertreibung sicher

;

dazu kommt, dass man nur in den seltensten Fällen weiss,

welchen Prozentsatz die bundesgenössischen Schiffe jeweilig

ausmachten.Jene einzigeAndokidesangabe musste a&erwegen

derwüsten Chronologie,mitder sieverbunden ist.einigermassen

problematisch erscheinen, zumal auch die weitere Angabe

des Andokides (III 7 1, wonach die Erbauung von 100 £5aiperoi

dicht an den Kalliasfriedengehören würde, durch Thukydides 1

,

» Thuk. II 24 Tpifjpeic, . . . Ikolxöv e'Eaipt-Touc; ^iroiifaavTo.
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138 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

der sie in das J. 431 setzt, stark discreditirt wird. Positives

Wissen über die athenische Flotte von der Begründung des

Seebundes bis zum Beginne des peloponnesischen Krieges

fehlte also. Hier greift unser Papyrus ein: er giebt den

ersten festen Punkt für diesen Abschnitt der Geschichte der

athenischen Flotte und legt ferner, falls die oben (S. 43) ange-

nommene Ergänzung von Z. 11 den ursprünglichen Sinn trifft,

Zeugniss für die Organisation der Marine ab. Aber hiermit ist

die Bedeutung der nun gesicherten Angabe nicht erschöpft.

Athen war mit 200 Schiffen bei Salamis erschienen;

die uns bekannten Zahlenangaben über die Stärke athenischer

Geschwader bis 449 lassen, so wenig, wie gesagt, sonst auch

aus ihnen zu entnehmen ist, doch erkennen, dass die Flotten-

stärke vom J. 480 trotz aller durch die Kriege nothwendig

verursachter Abgänge nicht nur aufrecht erhalten, sondern

eher noch erhöht worden ist 1

. Auf welche Weise das ge-

schah, wissen wir im Einzelnen nicht ; nur so viel lässt sich

sagen, dass nach unserer Ueberlieferung eine einmalige

grosse Flottenvermehrung in der Zwischenzeit nicht erfolgt

ist. Denn die nur von Diodor berichtete zweite themisto-

kleische Erstellung von 100 Trieren gehört (s. o. S. 16; in

den Bereich der historischen Fabel. Auch nach der aegyp-

tischen Niederlage hat — namentlich durch die Ergänzungs-

beschaffungen während der Jahre 453-449 — die athenische

Flotte annähernd weder 200 Trieren aufgewiesen. Das lässt

sich noch deutlich erkennen. Mit einem Geschwader, welches

aus 200 theils athenischen theils bündnerischen Trieren be-

stand, ging Kimon Frühjahr 449 in See; dass man wenigstens

ein kleines Reservegeschwader im aegaeischen Meere zurück-

behielt, ist wahrscheinlich. Wenn nun Athen um 448 mit eins

100 Trieren erbaute, so brachte es seine Flotte nach unserer

approximativen Berechnung auf eine Stärke von etwa 300

Schiffen. In der That galten, wie längst erkannt 2
, im dritten

Viertel des ö.Jhds. 300 Trieren als der normale Effectivbestand

1 Vgl. Kolbe a. a. O. (S. 14, 1) p. 8 sqq.

2 Zuerst in diesem Sinne benutzt von Boeckh Staatsh. P328; vgl. Busolt

a. a. O. S. 480, 5; zuletzt Kolbe a. a. O.
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§ 2b: Bedeutung für die Geschichte der athenischen Flotte.— Andok. III 5. 139

der athenischen Kriegsflotte. Die 100 Trieren, die 431 auf

Perikles' Antrag erbautwurden, traten nicht zur activenKriegs-

flotte, sondern wurden das Reservegeschwader. Noch 425 sagt

Aristophanes (Ach. 545) KaGefAKeTe TpiaKooiaq vauq von der Ge-

sammtmobilmachung beim Ausbruche des peloponnesischen

Krieges; später scheint die Zahl erhöht worden zu sein.

Das dritte Excerpt unseres Papyrus ist also deshalb von

besonderer historischer Bedeutung, weil es uns an Stelle

der leicht bezweifelten Angabe des Andokides ein Epochen-

jahr in der Entwicklung der athenischen Marine endgiltig

kennen lehrt : um 448 ist durch den Neubau von 100 Trieren

der Bestand dieser Flotte festgestellt worden, welcher Jahre

lang als der normale galt und festgehalten wurde. Die

Zahl 300 bewährt sich als Normalzahl auch äusserlich; sie

fügt sich genau der Gesammtorganisation der athenischen

Marine, die auf der Phyle und Trittys errichtet war: für

die Ph5ie je 30, für die Trittys je 10 Schiffe.

Einen weiteren Werth hat das Papyrusexcerpt für die

Quellenkritik: insofern sie die durch die wilde Chronologie

verdächtigte Andokidesangabe bestätigt, lässt sie die Frage

nach der Glaubwürdigkeit der Angaben des Redners aufs

neue ins Auge fassen. Man mag noch so sehr betonen, dass

Andokides die Zeitenfolge in unglaublicher Weise ver-

gewaltigt hat 1

,
zugestehen muss man doch, dass keine der

bei ihm berichteten Thatsachen als solche gröblich entstellt

oder gar erfunden ist. Es erscheint erspriesslich, soweit die

Thatsachen aus dem Kalliasfrieden in Betracht kommen, hier

auf diese Frage einzugehen; denn für die wechselseitige

Beglaubigung des Redpers und des Anonymus ist der Grad

der Glaubwürdigkeit des ersteren von entscheidender Be-

deutung. Nebenbei wird sich auch noch eine Kleinigkeit

für die weitere Würdigung der Papyrusnaehrichten ergeben.

Andokides giebt als Früchte des fünfjährigen Friedens

an: die Befestigung des Piraeus, den Bau der Nordmauer,

ferner die FlottenVermehrung, die erstmalige Schaffung

einer Cavallerie von 300 Pferden und die erstmalige Er-

1 Das führt gut vor Augen E. Meyer a. a. O. S. 133.
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140 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

richtung eines Polizeicorps von 300 Söldnern, Skythen '. Die

beiden zuerst genannten Werke und die an zweiter Stelle

aufgeführten Massregeln sind je in eine Periode zusammen-

gefasst ; diese sprachliche Scheidung lässt durch alle chrono-

logische Ungeheuerlichkeit doch eine Spur richtigeren Wissens

hindurchschimmern. Jene zwei Werke fallen nicht in den

Frieden, gehören aber sachlich zusammen und stehen den

folgenden drei Neuerungen, welche wieder zeitlich zueinander

gehören, gegenüber. Von diesen wurde die erste, die Flotten-

vermehrung, eben mit Hilfe des Papyrus datirt, und es

zeigte sich, dass sie wirklich in die Zeit des fünfjährigen

Friedens fällt 8
. Wie steht es mit der zweiten, der Errichtung

der Cavallerie ? Wir wissen absolut nichts von einer staat-

lichen Organisation der athenischen Cavallerie vor der Mitte

des o.Jhds. Die Angaben der Grammatiker über die Nau-

krarieen zu je 2 Reitern sind eitle Gelehrtenflunkerei, die

etwas wissen wollte, wo nichts zu wissen war 8
. Was sich

erkennen lässt, zeigt, dass wir es nicht mit einer staatlich oder

richtiger militärisch organisirten Truppe in jenen Zeiten zu

thun haben. Die \imr\q stellten imwesentlichen noch einenStand

dar, der im Grunde doch nur freiwillig Dienst zu Pferde that,

weil er nur soviel Cavalleristen stellte, wie der jeweiligen

Opferfreudigkeit entsprach; diese aber entsprach wieder dem
Verhältnisse des politischen Ritterstandes zu der jeweiligen

Regierung. Das Bild, welches Plutarch (Kim. 5) von dem
jungen Kimon i. J. 480 zeigt, wie er mit seinem politischen

Anhange (\xtTä twv fcTaipwv) auf die Burg zieht, der Göttin

den Zügel zu weihen, ist eine äusserst charakteristische

Illustration der damaligen Lage. Die junge Demokratie,

1 III 5 irpüjTov p.£v töv TTeipmä £x€ix(öau€v £v toütuj tuj xpövip, eiTa

TÖ liCtKpdv T61XOC, TO ßÖpClOV ' Avxl bi TUÖV Tpil^piUV al TÖT€ f|JUlTv ?|0"av

itaXaiai Kai ä-rrXoi, alc, ßaaiXia Kai touc, ßapßdpouc, KaTavauyaxnaavTec, nXeu-

eepüj<ja|U€v toüc. "EXXrjvai;, ävxl toütujv tuiv veiüv ^kotöv xpin.p€ic. tvav-

nr\-(Y\odneQa, Kai irpiurov töt€ xptaKoaiouc. imt^a«; KaTearnadueea Kai toSötoc.

TpiaKoaiou? lK68ac. £irpidue9a.

* Natürlich nach der rectificirten Angabe des Andokides.

s Vgl. die Beilage „Zur athenischen Marineverwaltung".
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deren Hopliten die Selbständigkeit des Staates im J. 507

gegen Peloponnesier, Böoter, Chalkidier erkämpft hatten,

hat die Cavallerie augenscheinlich mit beabsichtigter Gleich-

giltigkeit behandelt; eine Truppe des Geld- und Geburts-

adels mit nothwendig oiigarchisch-aristokratischem Corps-

geist musste ihr verdächtig sein. Als Parade- und Luxus-

truppe, eine Vertretung des Ritterstandes, mochte ein Reiter-

contingent bei feierlichen Aufzügen und Wettrennen sich

zeigen; als Feldtruppe, den Hopliten entsprechend, sind im
ersten halben Jahrhundert der Demokratie iinrifc vom Staate

weder organisirt noch ausgebildet worden. Spuren ihrer

Verwendung aus früherer Zeit sind daher nicht nachweisbar.

Aber was man aus wohlberechtigten politischen Rücksichten

unterlassen hatte, rächte sich in militärischer Hinsicht, als

die Republik nicht mehr nur überseeische Kriege zu führen

hatte, sondern seit Begründung der antispartanischen Coalition

um 461 in innergriechische Landkriege verwickelt wurde.

Jetzt durfte derStaat nichtmehr auf die halbfreiwilligenDienste

eines womöglich mit Sparta sympathisirenden Standes an-

gewiesen sein ; es wurde nöthig, eine Cavallerie aufzustellen,

welche dem Staate unbedingt zur Verfügung stand und wo-

möglich frei war von politischem Geiste. Zu diesem terminus

post quem stimmt, dass Martin von ganz anderen Gesichts-

punkten aus und aus Gründen, die auch ganz von Andokides

absehen, hat feststellen können, dass die athenische Cavallerie

erst nach der Schlacht bei Tanagra, 457, reorganisirt ist
1
.

Martin glaubt sogar noch die Zeit bis 445 ausschliessen zu

müssen: bei Koroneia fehle die Cavallerie, und die Jahre

447—5, wo Boeotien, Megara, Euboia sich gegen Athen er-

hoben und Sparta in athenisches Gebiet einbrach, seien

ungeeignet für eine solche Reorganisation. Die Schlacht

bei Koroneia beweist nichts, denn Tolmides hatte nur ein

1 Für alles Martin Les caval'urs athinuns S. 121 ff. — Einen unleren

Termin giebt die Darstellung der Reiterei auf dein Parthenonfries um 440 ab,

wie Martin bemerkt. Prof. Michaelis zeigt mir, dass dabei die Reiter in 7 Gliedern

zu je 6 Mann aufziehen, wovon nur 6 Glieder Uniform tragen. Daraus schliesse

ich: sie allein sind die linrn.c; der Militärtruppe (das nicht uniformirte GUed die des

Standes); jedes Glied vertritt eine Schwadron, weil jedes besondere Uniform hat.
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kleines Contingent; und was die Zeit von 447—5 betrifft, so

halte ich im Gegentheil dafür, dass gerade die Kriegsnoth

jener Jahre dazu treiben konnte, der Erfahrung, welche man
in früheren Jahren gemacht hatte, sich nicht noch einmal

auszusetzen. Es gilt nur die Bedeutung dieser Reorgani-

sation richtig zu fassen, um ihre Durchführbarkeit auch

während einer Kriegszeit zu verstehen. Worum handelte

es sich dabei ? Um die Aufstellung einer unter die rechtlich

begründete Controlle seitens des demokratischen Staates

genommenen und diesem Staate zum Gehorsam verpflichteten

Reitertruppe. Das geschah durch die Einführung der Ge-

währung der KaTä<rraais und des (Tnoq. Der Staat zahlte

jetzt: er hatte damit ein Recht auf die Controlle, welche der

Bule übertragen wurde 1
. Der Cavallerist empfing jetzt: er

war dadurch zum Gehorsam gegen den ihn unterstützenden

Staat verpflichtet. Dazu die politische Seite. Equipirungs-

gelder und bedeutender Zuschuss zu den Futterkosten wurden

gezahlt : einer grösseren Anzahl von Leuten des Rittercensus,

welchen es ohne diese Unterstützung zu kostspielig gewesen

sein würde, das Ritterpferd wirklich zu halten, stand jetzt

der Eintritt in die Truppe offen ; dadurch wurde eine demo-

kratischer gesinnte Cavallerie wenigstens ermöglicht, die

Truppe also durch eine gewisse Einschränkung des politisch-

oppositionellen Geistes militärisch tüchtiger. Es kam, wie

man sieht, die Ausführbarkeit dieser Massregel zunächst

und zumeist auf eine Geldfrage hinaus. Waren die Mittel

für KaTdo-Tacnq und oirog bereit, Pferde- und Menschen-

material standen genügend zu Gebote. Denn naturgemäss

stellte der alte Ritterstand das Haupteontingent; mehr als

1 Dass dem demokratischen Rathe die Controlle übertragen wurde, hat

selbstverständlich seinen Grund in der Eigenschaft des Rathes als höchster

Finanzbehörde; es liegt also ausser der äusserlichen Gleichartigkeit auch die-

selbe rechtliche Begründung für diese Function vor wie bei der entsprechenden

Institution in Rom. — Dass es die in Rom ursprüngliche Organisation der equites

equo publico jemals auch in Athen gegeben hat, wird man mit Grund bezweifeln;

wir lernen in Athen nur den dort seit dem 4. Jhd. d. St. herausgebildeten equts

equo privato (Mommsen Rom. Siaatsr. III S. 258. 477) kennen. Perikles wollte

diesen auf den römisch-ursprünglichen eques equo publico zurückschrauben.
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einem seiner Angehörigen wird die staatliche Unterstützung

seiner Liebhaberei angenehm gewesen sein. Sollte der

Staat zugleich bessere cavalleristische Ausbildung verlangt

haben, so erheischte diese bei den erschreckend niedrigen

Anforderungen, die man nach Xenophons Zeugniss in

Athen an die Cavallerie gestellt hat, nur geringe Zeit.

Wohl handelt es sich um 450 um die erstmalige Schaffung

einer den Hoplitencontingenten entsprechenden rein mili-

tärischen Cavallerieabtheilung, welche Athen bis dahin nicht

besass, allein für diese völlig neue Truppe war es nicht erst

nöthig, das Menschenmaterial zu drillen, das Pferdematerial

aufzukaufen und einzureiten; beides war im Wesentlichen

vorhanden in dem alten Ritterstande. So bestand die demo-

kratische Neuschöpfung thatsächlich vielmehr in der Ver-

wandlung der halbfreiwilligen, von dem Ritterstande gestellten

Reiterhaufen in eine staatliche Reitertruppe, deren Mann-

schaften Soldaten werden und sein sollten, wie die Hopliten

es waren. Jede kriegsfreie Winterszeit gestattete diese

Organisation der Reiterei. Aeusserlich trat zunächst die

neue Truppe neben die 1?™%, den Ritterstand, ja ihm gegen-

über; allein sowie man die Cavallerie nach Massgabe der

Mittel verstärkte, musste eine Verschmelzung der Truppe

und des Standes eintreten, zumal die augenscheinlich schnell

erfolgte Erhöhung der Pferdezahl von 300 auf 1000 eher

aus einem Drängen der Ritter, denn aus einer Initiative des

Staates hervorgegangen sein dürfte l
. Während des dreissig-

jährigen Friedens hatte dieser schwerlich Veranlassung zu

einerVervierfachungder Cavallerie; die Ritterselbstwaren hier

politisch wie materiell interessirt. Mit den Ersatzmannschaften

aus den Reihen des Ritterstandes stellte sich naturgemäss der

alte, politisch bestimmte Corpsgeist wieder ein; Aristophanes'

Ritter bezeugen das Fiasko der Demokratie. Gewiss ist hierin

eine beabsichtigte Eludirung des politischen Zweckes der

neuen Institution seitens der alten bnrifc zu erkennen, aber

auch an sich stand ein solcher Ausgang von vornherein zu er-

warten: die natürliche geschichtliche Entwicklung ist die, dass

1 Vgl. auch von Wilamowitz Arist. u. Athen. I S. 212, 49.

Digitized by Google



144 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

aus einem Reitercorps sich ein Ritterstand entwickelt; im
vorliegenden Falle handelt es sich um ein willkürliches, der

natürlichen Entwicklung bewusst entgegentretendes Ein-

greifen von aussen her. Eine mit der gesammten gesell-

schaftlichen Ausbildung des athenischen Staates zusammen-
hängende, historisch begründete Institution lässt sich nicht

mit halbenMitteln bekämpfen. Es war aber eine Halbheit, nicht

einfach ganzlich von dem Ritterstande abzusehen
;
allerdings

hing die Ausführbarkeit der Massregel eben an ihr. Denn
ich sehe nicht den geringsten Grund zu einem Zweifel an der

Angabe des Andokides, dass die Truppe zuerst nur 300 Pferde

stark aufgestellt sei. Hat man das Wesen der Reorganisation

erkannt, so versteht man ohne weiteres, warum die Athener

mit einer geringen Anzahl begannen— die Mittel für KaTctOTam?

und (Tito? mussten flüssig gemacht werden — , und warum sie

mit einer solchen beginnen konnten : die Wehrfähigkeit des

Staates wurde nicht geschwächt, da der alte Ritterstand

weiter bestand. Dieses war die Rückversicherung bei der

'Probe, zugleich aber auch der Fehler in der Rechnung.

Ich glaube sogar, dass wir noch ein inschriftliches Zeugniss

für die vom Redner gegebene Anfangszahl besitzen. Die

bekannte Weihung {CIA. IV 1 p. 104 n. 418//) o\ \mri\<; dirö tu>v

7toX€|iiwv, brrrapxouvTwv AaKebai^oviou, EevotpüJVToc;, TTpova . .

gehört in oder um die Zeit des fünfjährigen Friedens: lnon

multo post saeculum medium quintun? ». In ihr sind drei

Hipparchen genannt; denn der Gedanke, dass der letzte ver-

stümmelte und noch nicht vervollständigte Name als der der .

Gottheit, an welche die Weihung gerichtet war, zu fassen

sei, scheitert, abgesehen von der Unmöglichkeit einer Er-

gänzung, auch an der dann entstehenden Form. In dieser

Zeit würde es von zwei Hipparchen urrrapxouvToiv heissen.

Man hat diese Dreizahl verschieden zu erklären gesucht ; kein

Vorschlag genügt. Ich glaube, im Prinzip hat von Wilamowitz

1 Dittenberger Sylloge n. 15, woselbst die Litteratur. A.Wilhelms Gedanke,

der dritte Hipparch sei der von Lcmnos (Aristot. rp. Ath. 61, 6), scheint mir

durchaus unprobabel. — Wenn jedes uniformirte Glied auf dem Parthenon! ries

(s. S. 141, 2) eine Schwadron vertritt, gab es da um 440 etwa 600 Cavalleristen ?

300, ooo, ioco wäre hier eine natürliche Progression.
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§ 2 b.— Andok. III 5 : Ritterstand u. Reitertrappe. — Skythentrappe. 145

(a. a. O. II 201) den richtigen Weg erkannt; er schliesst

von der Zahl der Hipparchen auf die Stärke der Cavallerie.

Indem er von der Bedeutung der Charge, wie wir sie aus

der Epoche der abgeschlossenen Organisation der Reiter-

truppe kennen, ausgeht, kommt er natürlich zu der Ver-

muthung, dass Athen zur Zeit, als es drei Hipparchen gab,

vielleicht eine Cavallerie von mehr als 1200 Pferden gehabt

habe. Aber es ist eine unbeweisbare Voraussetzung, dass

die Hipparchen im Beginne der Organisation dieselbe be-

deutende, den Strategen parallelisirte Stellung hatten wie

früher. Ich sehe vielmehr in den drei Hipparchen aus der Zeit

des fünfjährigen Friedens die Chefs der nach Andokides' Zeug-

niss zu gleicher Zeit dreihundert Mann starken Cavallerie,

die darnach in drei Schwadronen zu je 100 Mann zerfiel. Zeit-

lich wie sachlich bewährt sich mir so die Angabe des Redners.

Ich komme zu dem dritten Punkte : die Athener haben

während jenes Friedens zuerst ein Corps von 300 gekauften

Skythen aufgestellt. Diese Angabe combinirte man früher

mit den in § 7 enthaltenen x iM°uS T€ Ka * öiaKoaiou«; nnreaq Kai

ToHöraq frepous too*outou<; KaTecrrrjcra^ev und gelangte damit

zu Ergebnissen, welche die Glaubwürdigkeit des Andokides

auch in diesem Punkte zu discreditiren geeignet waren.

Jetzt haben wir zwischen toSötcu iKÜGcti und to£6tcu ttoXItgii

scheiden gelernt l
,
wissen, dass in den 1200 Reitern bei An-

dokides nicht anders als bei Aristoteles [rp. Ath. 24, 3) die 200

IttttotoEotgu (ttoXTtcxi) einbegriffen werden, welche Thukydides

(II 13,8) bei dieser Zahl von der schweren, 1000 Pferde starken

(Aristoph. Ri. 225) Cavallerie scheidet, und ersehen endlich

aus Aristoteles' (a. a. O.) Angabe toSötcii 6' 4JE(xk6o"ioi Kai x^l0l
>

dass Andokides' Worte ioZötclc, fripovc; tocoutouc; (= 1200)

das Gegentheil einer üebertreibung enthalten 2
. In sachlicher

4 Zuletzt Waszynski, de servis publicis Atheniensium (Berlin 1898) p. 25 sqq.

* Der Bestand hat natürlich gewechselt, und beide Angaben können je

für ihre Zeit richtig sein. Möglich ist aber auch, dass bei Andokides die Effectiv-

stärke, bei Aristoteles die Sollstärke vorliegt. Zur höchsten Ziffer zu greifen,

lag im Sinne des Urhebers der Zusammenstellung bei Aristoteles, welche erst

in die Zeit der vier Phoroikreise, d. h. nach 440, gehören kann (vgl. Strassburger

Festschrift für die Philologenversammlung iqoi S. 134).

Keil, Anon. Argent. 10
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Beziehung erwies sich das Misstrauen gegen Andokides'

Bericht als ungerechtfertigt; auch seine zeitliche Angabe

trifft zu, wenn man den Grundfehler eliminirt. Spuren von

der Existenz eines nicht bürgerlichen Skythencorps sind vor

den vierziger Jahren nicht nachweisbar 1

; ein solches Corps

bestand in der Zeit, aus deren Etat Aristoteles die Position von

jenen 1600 Skythen mittheilt, d. h. am Anfange der dreissiger

Jahre. Zwischen 449 und 445 müssen wir nach Andokides

seine Errichtung ansetzen; das stimmt zueinander.

Also diejenigen athenischen Institutionen, welche Ando-

kides (III 5) an zweiter Stelle zusammenfasse und die wir

darnach in die Zeit des fünfjährigen Friedens setzen müssen,

gehören wirklich zeitlich zusammen und fallen in eben diese

Zeit; man nehme noch hinzu, dass 447 auch zum Bau des

Parthenon geschritten wird : Athen muss in diesen Jahren

über besonders starke Geldmittel verfügt haben. Dies alles

nun unmittelbar nach 450
,
49, d. h. dem Jahre, wo der Bundes-

schatz nach Athen gekommen ist. Für den Parthenon sind

anerkanntermassen die Mittel z. Th. aus diesem Schatze

entnommen. Der Schluss liegt auf der Hand : die fast gleich-

zeitige Inangriffnahme dreier den Staatssäckel aufs stärkste

in Anspruch nehmender Massregeln, wie der Flottenbau

1 Einen früheren Termin hat Waszynski nicht erwiesen, ja nicht einmal

wahrscheinlich gemacht. Ich will ausdrücklich warnen vor folgender Limitirung.

Die Skythen haben den Polizei- und Wachtdienst in der Stadt; in der Inschrift über

Restaurationsarbeiten auf der Burg CIA. IV i p. 140 n. 26 a (zuletzt Dittenberger

Syll. 16) heisst es am Schlüsse <pu\aicac; bt €ivcu rpetc, u.£v xoEöxac, Ik t^c, <pu\ffc

xfjc, irpuTaveuoOaric, : also, da hier noch Bürger-Toxoten zum Wachtdienste heran-

gezogen werden, gab es noch keine Fremden-Skythen. Diese Argumentation

würde die Angabe bei Aristot. rp. Ath. 24, 3 vergessen: iv Tfj (die Schriftsteller-

citate bei Sandys zu d. St. schützen den Artikel) iröXei (ppoupoi v. Die Athener

haben also die Bewachung ihrer Burg nie Fremden anvertraut. Nachfolger der

Bürger-Toxoten werden darin die (ppoupoi (oi) £v iröXci, nicht die Skythen-Toxoten.

Nicht für die Errichtung des Skythencorps, sondern dieser (ppoupoi giebt die In-

schrift den terminus post quem. Auch diese könnten zwischen 450 und 440 ein-

geführt sein, weil jetzt auch der Bundesschatz auf der Burg lag; doch ist dies

nicht sicher. Auch ohne ihn gab es genug zu behüten bis zu dem Jahre der

tragischen Buchung KaTeXeiqpGri öT^roctvoc, xpuaoüc,. Das 4- Jhd. weiss natürlich

nichts von ihnen, also auch nicht, wann sie eingegangen sind.
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— Andok. III 5: Skythentruppe. 147

und die Schaffung der beiden Truppencorps es sind, wurde
den Athenern ebenfalls erst durch die Bundesmittel ermög-

licht Fasst man den Flottenbau, für dessen weitere Be-

glaubigung die Untersuchung geführt wurde, so in grösserem

Zusammenhange, d. h. als ein Glied einer Kette von mehreren

gleichzeitig unternommenen und unter gleichartiger realer

Voraussetzung verständlichen Massnahmen, so erkennt man,

dass für sein Verhältniss zur Schatzverlegung der Schluss

<post hoc, ergo propter hoc' thatsächlich richtig war.

Ich fasse nun die Ergebnisse der vorstehenden, auf

Grund des Inhaltes der beiden ersten Excerpte angestellten

Untersuchungen zusammen, indem ich sie zu einem Gesammt-
büde ineinander zu ordnen suche. 1

Sobald diePerserAttika endgiltig geräumt hatten, kehrten

die Athener in ihre Stadt zurück und begannen die Erbauung

einer grossen Ringmauer; das war Mittsommer 479. Bis tief in

das Jahr 478 hinein ist daran gearbeitet worden; der pelopon-

nesische Einspruch gegen die Befestigung Athens fällt schwer-

lich in das allererste Baustadium. Solange man noch von

Persien fürchtete, gebrauchte man Athen und hütete sich, es

zu frondiren ; aber als die Schlachten bei Plataiai und Mykale
die nächste Gefahr beseitigt hatten und das Belagerungscorps

vor Sestos den Übergang über den Hellespont sperrte, muthete

man ihm die Einstellung der Befestigungsarbeiten zu. Die

athenische Politik wurde — auf welche Weise auch immer —
Herrin der Schwierigkeiten. Während des Spätwinters 479/8 ist

Themistokles mit Aristeides und Habronichos als Gesandter in

Sparta in dieser Angelegenheit thätig; als er zurückkehrte, war
die Mauer jedenfalls in allem Wesentlichen fertig. Aristeides

1 Nicht um ein Gesammtbild der perikleischen Politik überhaupt, allein um
die im Vorstehenden besprochenen Züge kann es sich hier handeln. Nur soviel, wie

für Füllung und Rahmen nöthig war, ist von aussen hineinbezogen. Ich bemerke

dabei ausdrücklich, dass man ein Prinzip an sich für unrichtig halten kann, und

es doch bewundern muss in seiner Conception, in der Consequenz seiner Durch-

führung, der Wald der Mittel für die Durchführung und der Gewandtheit in der Ver-

wendung dieser Mittel. Eine Verhimmelung der perikleischen Politik liegt mir

ebenso fern wie eine solche der perikleischen Zeit überhaupt.

10*
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geht 4787 als Strateg in See, schliesst im Frühjahr 477 mit

den ionischen Städten die Vertrage ab, welche den athenisch-

delischen Seebund begründeten, und setzt zugleich den ersten

Phoros an, der in der Geschichte des Bundes eine Rolle zu

spielen berufen war. Um die gleiche Zeit hatten die Be-

festigungsarbeiten am Piraeus begonnen; die neue Stellung

Athens als Obmacht hat sicherüch weitend und ändernd auf

den ursprünglichen Plan gewirkt, wie die Einwirkung der

neuen politischen Lage sich auch in dem anderen grossen

Werke ausspricht, an das man etwa gleichzeitig oder nur

um wenig später ging, in dem Umbau der Akropolis.

Hier hatte man sich bisher mit dem allernothwendigsten

beholfen, was militärische und religiöse Rücksichten eben un-

abweislich erheischten. Die obere Thorbefestigung der alten

Burgmauer war reparirt und der von den Persern stark be-

schädigte, aber noch stehende Athenatempel nothdürftig her-

gerichtet worden. Das waren Interimsmassregeln; um 476

that man den Schritt zur definitiven Regelung der Akropolis.

Es wurde beschlossen, die Burg nach einem einheitlichen

Plane in der Weise völlig neu zu befestigen, dass der forti-

ficatorische Werth der Citadelle gesteigert und zugleich der

obere Burgraum erheblich erweitert würde. Dieser Doppel-

zweck wurde erstrebt und erreicht vor allem durch eine

an der Ost- und besonders Südseite zu erstellende Mauer,

welche auf einen noch unter dem alten pelargischen Mauerring

vorspringenden Felsabsatz aufsitzen und bis über die Höhe des

höchsten Punktes des Burgberges aufgeführt werden sollte.

Diese Befestigungsmauer, deren fast senkrechter Abfall jeden

AngriffvonSüden unmöglich machte, hatte zugleich alsFutter-

oder Stützmauer zu dienen für die Erd- und Schuttmassen,

welche in den durch diese Mauer selbst und den südlichen

Abfall des Berges gebildeten langen Schacht zur Füllung

geworfen werden sollten. Sobald diese Schuttschichten die

Höhe des Burgniveaus erreichten, hatte man ein Planum,

welches die alte Burgfläche fast um ein Viertel an Umfang
übertraf; damit war ein Festplatz gewonnen, der den durch

die Vormachtstellung nothwendig sich erweiternden Verhält-
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nissen Athens mehr als der alte Innenraum entsprach. Um den

Festplatz symmetrischer zu gestalten, plante man den not-

wendigen Neubau desAthenatempels an derSüdseite derBurg-

mauer, also gegenüber dem alten Platze und zwar so, dass der

Neubau fast zur Hälfte auf dem anzuschüttenden Terrain zu

stehen kam. Wem dieser einheitliche, Burgbefestigung und

Parthenonbau umschliessende Gedanke gehört, wissen wir

nicht. Zur Zeit, da Themistokles und Aristeides gemeinsam

in Athen wirkten, ist er entstanden und geformt ; aber weder

des einen noch des anderen Name haftet an ihm. Einheit-

lich wie der Plan musste der Baugang für beide Werke sein.

Es galt, zuerst die Tiefbauten für den Parthenon herzustellen,

um spätereAusschachtungen in demSchuttterrain zu ersparen,

dann die Südmauer aufzuführen, zugleich damit das neue

Planum herzustellen und endlich zum Oberbau des Tempels

zurückzukehren. Im Ganzen ist dieser Baugang inne gehalten

worden, wenn auch äussere Verhältnisse in mannigfacher

Weise auf ihn hindernd und umgestaltend eingewirkt haben.

Gleich im Anfangsstadium hat augenscheinlich Mangel

an Geldmitteln und Arbeitskräften sich geltend gemacht : als

die Fundamente des Tempels eben fertig waren und man daran

gehen konnte, die Südmauer aufzuführen, ist die Arbeit, etwa

Ende der siebziger Jahre, auf einige Zeit eingestellt worden.

Erst der Erlös der Beute aus der Schlacht am Eurymedon ge-

währte die Mittel zu einem neuen kräftigen Baubeginn am Ge-

sammtplane im J. 467. Die Südmauer ist dann in eins herge-

stellt und damit zugleich das neue Planum geschaffen worden.

Es stand jetzt nichts im Wege, mit den Arbeiten am Ober-

bau des Athenatempels fortzufahren, und vielleicht hat man
auch begonnen, die untersten Säulentrommeln zu versetzen

und zu bearbeiten. Allein alsbald muss von massgebender,

oligarchisch interessirter Seite unter durchschlagender mili-

tärischer Begründung der Notwendigkeit einer schleunigen

Vollendung der neuen Burgbefestigung, an welcher sicher

noch die Nordmauer fehlte, das Wort geredet sein, sodass man
unter Zurückstellung des Tempels zunächst die Burgmauer

ganz herzustellen beschloss. Das geschah, so lange Kimon
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noch in Athen war. Im Jahre 462/1 erfolgte der System-

wechsel in der inneren wie äusseren athenischen Politik:

Sturz des Areopags, Bruch mit Sparta, Verbannung Kimons,

Begründung eines neuen Landbundes folgen Schlag auf

Schlag. Die nun herrschende Demokratie legt alles Gewicht

auf die Hafenfestung und sieht die Oberstadt nur gesichert,

wenn sie mit jener verbunden ist. Gegen oder um 460 wird

der Bau der langen Schenkelmauern beschlossen; er nimmt,

wie er mit Aufbietung aller Kräfte betrieben wird, Geld-

mittel und Arbeitskraft stark in Anspruch. Auch unter demo-

kratischer Staatsleitung hatte so der Parthenonbau vor den

als nothwendig erachteten Sicherheitsbauten zurückzutreten.

Und dieses Ueberwiegen der Rücksicht auf die Landes-

verteidigung war um so berechtigter, als seit dem Zerfall

mit Sparta jeden Augenblick ein Landkrieg drohte. Ja,

diese Rücksicht war stark genug, zugleich den Bau der

Burgmauer weiter führen zu lassen, so bedenklich auch

demokratischer Anschauung der befestigte Platz innerhalb

der Stadt erscheinen mochte : so lange die Schenkelmauern

noch nicht fertig gestellt waren, hatte die Citadelle Werth.

Während der ersten Jahre des perikleischen Regimentes ist

an der Burgmauer gearbeitet worden ; im Frühjahr 457 hatte

die Nordseite ihre Mauer noch nicht vollständig erhalten.

Zu diesem Zeitpunkte, der Zeit der Gefahr kurz vor der

Schlacht bei Tanagra, wo auch die langen Mauern noch

nicht fertig gestellt waren, hat man jenen Theil der Mauer
in Hast hergerichtet und dabei nebst anderen von älteren

Bauten herrührenden Architekturstücken auch Werkstücke

verwendet, welche für den Parthenonbau bestimmt gewesen

waren. Man bediente sich ihrer um so unbedenklicher, als

damals allem Anscheine nach bereits der Entschluss gereift

war, dem Parthenon einen von dem ursprünglichen Plane ab-

weichenden Grundriss zu geben, ein Entschluss, zu dem
wahrscheinlich die Beobachtung ästhetischer Mängel an dem
neuen Zeustempel in Olympia getrieben hatte.

Thatsächlich lag der Augenblick der Wiederaufnahme

des Tempelbaues nicht mehr fern. Dieser neue Ansatz ent-
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sprang aber nicht dem besonderen Wunsche und einem

spontanen Entschlüsse, eben dies Heiligthum bauen zu wollen,

sondern war nur mitbedingt durch die grossen und all-

gemeinen Gesichtspunkte, welche die perikleische Politik nach

innen wie aussen in dem Jahrzehnte von 457—447 bestimmt

haben. Die äussere Politik der ersten Jahre dieses Zeit-

abschnittes charakterisiren die rasch sich drängenden Ereig-

nisse : die Schlacht bei Tanagra, die Bewilligung eines Waffen-

stillstandes seitens Spartas von nur vier Monaten, der Sieg bei

Oinophyta nebst seiner Folge, der Niederwerfung vonBoeotien,

Lokris, Phokis, endlich der Fall von Aigina* Für die innere

Politik handelte es sich um die Niederhaltung der conservativ-

oligarchischen Partei, welche vor der Schlacht bei Tanagra

eine höchst bedenkliche Haltung gezeigt hatte. Die Gefahr,

dass die Burgfeste in oligarchische Hände gerathen und der

Stadt zur Zwingburg werden könnte, war nach dieser jüng-

sten Erfahrung durchaus vorhanden, die Offenlassung der

Akropolis also mindestens rathsam. Andererseits stellte die

themistokleisch-perikleische Befestigung etwas völlig Neues

in der griechischen Befestigungskunst dar ; die Burgcitadelle

war darin ein Rest des älteren Systems, das jeglichen Werthes

entbehrte. Den Schlüssel der neuen Stellung bildete das

Muniehiafort, wie die gesammte weitere Stadtgeschichte lehrt.

Das Leben des athenischen Staates mit seinem verwickelten

Regierungs- undVerwaltungsmechanismus, mit seinem fieber-

haften Handels- und Gewerbetreiben pulsirte durch die ganze

Stadt und im Piraeus. Dies alles schützte die abseits gelegene

kleine Burgfeste nicht. Sie hiess wohl noch 'Polis', war es aber

längst nicht mehr. Wer den Stadtring sprengte, die Munichia

erstürmte, zerbrach den Staat. So sprach nichts für, wohl aber

Gewichtiges gegen die Erhaltung einer befestigten Akropolis.

Gleichwohl kann es nicht leicht gewesen sein, die Bedenken

und Einwürfe gegen die Entfestigung der Burg zu beseitigen;

denn solche mussten nothwendig auch aus demokratischem

Lager erhoben werden. Mochte Perikles immerhin die äussere

Möglichkeit, ja die innere Dringlichkeit für diesen Schritt mit

noch so gutenGründen darlegen, die Fragewar unausbleiblich
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und der Zweifel musste auch den Demokraten kommen, ob

es denn Sinn habe, dasWerk der Burgbefestigung, an welchem
mehr denn ein Jahrzehnt mit grossen Opfern an Geld und

Kraft gearbeitet war, fast in dem Augenblicke, da man es

vollendet hatte, zu vernichten oder wenigstens zu entwerthen.

Trotzdem hat Perikles jenen von der inneren Politik em-

pfohlenen Gedanken durchzusetzen gewusst ; das wurde ihm

durch eine äussere politische Situation ermöglicht.

Sparta hatte den Athenern nach Tanagra nur vier

Monate Waffenruhe zugestanden ; es war jetzt die Aufgabe

des leitenden athenischen Staatsmannes, Mittel zu suchen,

um den Krieg noch weiter hinauszuschieben. Perikles fand

das Mittel in der Idee eines allgemeinen Friedenscongresses.

Den athenischen Ekklesiasten musste sie ohne weiteres an-

nehmbar sein; abgesehen davon, dass sie dem nächsten

Zwecke, der Hinausschiebung des Krieges, diente — denn

Sparta konnte auf die athenischen Friedensschalmeien nicht

gut mit der Kriegstrompete antworten — , war sie geeignet,

darüber hinaus das Ansehen und die Machtstellung ihrer Stadt

als Hüterin hellenischer Frömmigkeit und Hort des Friedens

unter den Griechen zu heben, statt als eine Schwäche gefasst

zu werden. Aber auf Eindruck und Erfolg der Einladung

zum Congresse Hess sich nur rechnen, wenn Athen zugleich

darauf hindeuten durfte, dass es an seinem Theile mit bestem

Beispiele voranzugehen gewillt sei. Daher musste der Be-

schluss vorliegen, dass die Metropolis der Ionier den von

dem Perser verwüsteten Tempel ihrer Stadtgöttin wieder

aufrichte, gerade wie der erste Punkt des perikleischen Con-

gressprogrammes den Wiederaufbau der von dem Erbfeinde

zerstörten Heiligthümer vorschlug; und für den zweiten

Punkt, der einen allgriechischen Frieden in Anregung brachte,

konnte Athen den Ernst seines Willens nicht besser docu-

mentiren, als wenn es erklärte, dass es seine Burgbefestigung,

die es eben vollendet hatte, der Friedensidee opfere. Wollte

man in Athen, was die äussere Politik erforderte, so mussten

Widerstand und Bedenklichkeiten der inneren Parteien bei

Seite treten. Thatsächlich ist im J. 456 der Ausbau der Burg-

Digitized by Google



§1.2.— Geschichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse : 457—456. 153

fläche zu einem offenen geheiligten Bezirke genehmigt

worden. Das Thor der alten pelargischen Mauer wurde

zum Abbruch frei gegeben und als eine der ersten Bauten

gegen das J. 450 hin die Errichtung des Athena-Niketempels

auf einem der wichtigsten Vertheidigungspunkte wenigstens

beschlossen. Dem entspricht die Anlage der späteren

Propylaeen des Mnesikles und entspricht auch die spätere

Geschichte der Burg. Sie tritt nirgend mehr als Reduit auf

;

diese Stelle nahm, wie gesagt, das Munichiafort ein, ja, als

Demetrios 294 in dem Stadtring selbst eine Zwingburg er-

richten will, wählt er dazu nicht die Akropolis, sondern den

Museionhügel *. So löste die Idee des Friedenscongresses in

diesem Augenblicke die Fragen der inneren und äusseren

Politik mit- und durcheinander: was jene rathsam erscheinen

1 Die Bedeutung der Munichia hatte schon Hippias erkannt, wie sein

Befestigungsversuch beweist (Aristot. rp. Ath. 19, 2). In den Parteikämpfen des

J. 404/3 spielt das Munichiafort eine entscheidende Rolle. Die officielle Werthung

der Position seitens der Athener kommt in der Organisation des Strategen-

collegiums etwa von 340 ab zum Ausdruck: (xeipOTOVOÜCfi . . . O-TparriYOÖc,

b6ca . . .) oüo b'irci töv TTeipaiea, töv y£v etc. xr^v Mouvixiav, töv bi eic.

rt\v 'Ax-rnv, ot Tfjc, qpuX<aK>f|<; ^ui|aeXoOvTai <....> Kai tuiv £v TTfiipaiei

(Aristot. a. a. O. 61, 1 ; für das Sachliche s. Sandys z. d. St. ; im Texte habe

ich Kai gegen Kaibel-Wilamowitz, vgl. Kaibel Stil u. Text it. TToX. 'A0. S. 251,

gehalten und davor eine Lücke angesetzt; ich vermisse eine auf die 'Aktti

gehende Erklärung, denn Kai—TTeipaiet ist zu eng für die Umgrenzung des Amts-

kreises dieser Strategen. In cpuX<aK>n,<; liegt übrigens auch die oben S. 72, 1

besprochene Abkürzung vor). Die Makedonier halten das Munchiafort von 322 ab

als Schlüssel der ganzen Stellung fest; darum schleift es Demetrios Poliorketes 307

(vgl. auch CIA. IV 2 n. 252 <i). Bei der zweiten Belagerung durch denselben (295/4)

tritt nun der Piraeus mehr hervor, dessen jetzt gehobene Bedeutung auch für die

nächsten Jahre die dunklen TTeipauuc, TupavvcOovTec, (Athen II44 C) zu bezeugen

scheinen; gleichwohl lässt Demetrios den Demokleides beantragen, dass ihm

Piraeus und Munichia eingeräumt werden (Plut. Demetr. 34); folgerecht wird

ihrer beider in dem Befreiungsjahre 287 gedacht (Paus. 1 26, 3: . . . ('OXuninöbujpoc,)

TTcxpaiä Kai Mouvixiav dvao"U)0"d|U€vos). Antigonos Gonatas belegt nach der Ein-

nahme der Stadt um 260 beide Punkte (nebst Sunion und Salamis) mit makedonischer

Besatzung, bis bei dem politischen Schachergeschäft von 229 Athen sie wieder

erhält (Plut. Arat. 34; Paus. II 8, 6). Noch einmal, bei der sullanischen Be-

lagerung, spielen Piraeus und Munichia eine Hauptrolle. Das Munichiafort

wurde damals nur mit äusserster Mühe bezwungen (App. Mithr. 40). — Das

Museion nimmt sich Demetrios Poliorketes als festen Punkt in der Stadt (Plut.
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154 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

liess, wurde unter dem Drucke dieser durchgesetzt, und

was diese erstrebte, durch den Erfolg in jener begünstigt.

Den nächsten Zweck, den Frieden im J. 456, erreichte

Perikles ; aber der Congress kam nicht zu Stande, und Athen

hatte Sparta gegenüber, welches den Congress vereitelt

hatte, eine entschiedene diplomatische Niederlage erlitten.

Für das Verhältniss Athens zu seinen Bundesgenossen war

das nicht gleichgiltig. Es musste ein Weg gefunden werden,

den Misserfolg in der internationalen Politik auf dem Gebiete

der Bundespolitik wieder auszuwetzen. Und führte er zu-

gleich dazu, die Ausführung des doch einmal beschlossenen

Burgbebauungsplanes zu erleichtern, um so besser. Denn

hier gab es eine Schwierigkeit. Die beiden gleichzeitig ge-

führten Kriege, gegen Persien in Aegypten und gegen die

Peloponnesier, nahmen die Bundeskasse vollständig in An-

spruch, und die neueingeführte Richterbesoldung und Ver-

theilung der Schaugelder kosteten der athenischen Staats-

kasse alljährlich ganz erhebliche Summen. Woher noch das

Geld zu den grossen Bauten auf der Akropolis nehmen?

Wieder diente ein Mittel doppeltem Zwecke. Perikles greift

in die alte Geschichte zurück.

Demetr. 34), weil bei der Belagerung von 295/4 die Stadt eine Rolle als selb-

ständige Festung neben und gegenüber dem Piraeus gespielt hatte. Seine Er-

stürmung wird als die wichtigste That des J. 287 von Athen betrachtet {CIA.

II 317, 14, zuletzt Dittenberger Sylt. 198: auveiroXiöpKei bi Kai tö MouaeTov

|Ll€Td TOÜ b/mou; vgl. Paus. I 26, 2); Antigonos Gonatas besetzt es sofort

wieder (Paus. III 6, 6), zieht jedoch 256/5 (Euseb. Chr. II 120 Sch.) seine Be-

satzung freiwillig daraus zurück (exoucriuJC, Paus. a. a. O.); es war das ein Mittel

seiner Versöhnungspolitik Athen gegenüber. Die Bestellung des Commandanten

behält sich der König jedoch vor: CIA. IV 2 n. 591 b, 7 Kai vöv KaBcaTrjKÜJC, uitö

toO ßaaiX^wc, aTparriYöc, eul toö TTeipai^ujc, Kai tüjv aWujv tujv xaxToiue'vujv

ji€Td toö TTcipai^uJc; (zuletzt Dittenberger Syll. 220, mit der Litteratur, wozu von

Wilamowitz Lect. epigr. p.8), was für die Zeit c. 245—230 gilt Augenscheinlich sind

die Festungswerke auf dem Museion damals geschleift oder wenigstens ihres forti-

ficatorischenWerthes entkleidet worden. Nur so erklärt es sich, dassder tolle Aristion

auf den Gedanken kommen konnte, sich auf der Akropolis gegen Sulla zu ver-

schanzen (Plut. £«//. 13. App. Mithr. 38). Es ist dies das einzige Mal, wo unserer

Ueberlieferung zufolge die Akropolis nach der perikleischen Entfestigung eine Rolle

in der Kriegsgeschichte spielt. Ein so spätes, vereinzeltes, wüstester Zeit ange-

höriges Factum ist eine jener Ausnahmen, welche für die Regel beweisen.
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§1.2. — Geschichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse : 455—450. 155

Für Athena, die Göttin der Metropolis der Ionier, die auch

die Schutzgöttin des leitenden Staates im Bunde war, werden

von dem nach seinem Urprunge und in seinem Kerne

ionischen Seebunde dirapxai gefordert. Gewiss traf die Ab-

gabe die Bundesgenossen materiell in keiner unmittelbar

empfindsamen Weise — denn nicht durch neue Steuer wurde

sie aufgebracht, sondern durch Abzweigung von den ohnehin

zu zahlenden Phoroi — , und insofern mochten die Bundes-

genossen sich leichter dazu verstehen
;

politisch lag jedoch

darin die Anerkennung einer Herrscherstellung Athens,

welche vielleicht nicht ohne Widerstreben zugestanden wurde.

Jedenfalls erreichte Perikles seinen nächsten Zweck, nach

der eben in der äusseren PoÜtik erhaltenen diplomatischen

Niederlage die Autorität Athens im Bunde zu befestigen.

Zugleich liefen in den Schatz der Athena jetzt jährlich

zum Wenigsten 7—8 Talente ein, im J. 454 zum ersten Male.

Das war als laufender Zuschuss für die Tempelkasse immer-

hin etwas; als Beihilfe zu den Kosten, welche der Ausbau

der Akropolis oder auch nur des Parthenon verursachen

musste, allerdings ein winziges Sümmchen. Es galt Geld zu

beschaffen: wieder kam die äussere Politik zu Hilfe.

Seit 453 etwa war Kimon aus der Verbannung zurück-

gekehrt ; sein Einfluss macht sich sofort geltend. Die innere

Politik Athens verliert den extrem demokratischen Charakter,

den sie bis in die Mitte der fünfzigerJahre gezeigt hatte. In der

äusseren Politik, soweit sie Griechenland betraf, tritt alsbald

eine Abspannung der acuten Feindseligkeiten zwischen

Athen und Sparta ein, und im Herbst 450 kommt der fünf-

jährige Friede zu Stande, bezeugtermassen durch Kimon.

Der Friedensschluss mit Sparta kam Athen in diesem

Zeitpunkte so gelegen, dass die Annahme, es habe ihn

gerade damals gesucht, sich ohne weiteres bietet. Veranlasst

wurde es dazu durch die auf dem Gebiete seiner äusseren

Politik zweitwichtigste Frage, die persische ; sie wurde eben

in diesem Augenblicke von neuem actuell. Nach der Kata-

strophe des J. 454 mussten die Athener von Seiten Persiens

wegen ihrer Einmischung in die aegyptischen Angelegen-
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156 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

heiten sich eines Angriffes gewärtig halten: dafür hiess es in

Hellas die Hände frei haben und zugleich die Geldmittel bereit

stellen. Hohe Tribute werden von 454—1 von den Bundes-

genossen eingefordert, sicherlich nicht nur zur Tilgung der

aus dem hellenischen Kriege stammenden Kriegsschulden,

sondern auch zur Aufsammlung eines Kriegsfonds für den

zu erwartenden persischen Angriff. Der alte Eurymedon-

sieger wird nicht verfehlt haben, der öffentlichen Aufmerksam-

keit diese Eventualität stets gegenwärtig zu hatten. Im
Winter 450/49 endlich sieht man den Angriff wirklich nahen

;

der nächste Frühling bringt den Perserkrieg. Kimon schliesst

jenen Frieden mit Sparta; Kimon ist zweifellos auch die

Seele der grossen Flottenrüstungen, welche im Frühjahr 449

Athen ein Geschwader von 200 Schiffen in See zu schicken

ermöglichten, wie es endlich auch Kimons Plan gewesen sein

muss, den Feind in den Gewässern aufzusuchen, wo der

Name Eurymedon von glücklicher Vorbedeutung war. Vor

dem Volke mochte er den weitausgreifenden Plan sowohl

mit historischen Rückweisungen wie auch mit der Absicht

rechtfertigen, dem Feinde den Einbruch in das griechische

Meer zu wehren. Und hierin fand er Unterstützung auch

von Seiten des Perikles. Diesem bot die augenblickliche

Constellation der äusseren Politik die erwünschte Handhabe

zu einer energischen Action zu Gunsten Athens auf dem
Gebiete der Bundespolitik : 'gewiss, im Osten muss der Krieg

eröffnet werden; dann muss aber die Bundeskasse von

Delos nach Athen gebracht werden, denn bei einer ernsteren

Niederlage der griechischen Flotte ist das aegaeische Meer

mit seinen Inseln so gut wie ungedeckt vor persischem

Angriff. Das etwa war Perikles' Argumentation. Für Kimon
und dessen Plan trat er ein, damit er seine eigenen Absichten

dem Bunde gegenüber fördern könnte. Er wird die von den

Barbaren zu befürchtende Gefahr gerade drohend genug dar-

gestellt haben, um einen diplomatisch haltbaren Anlass und

Grund für jene Forderung zu haben ; ob aber die Gefahr für

Delos in diesem Kriege wirklich grösser als zur Zeit der

Schlacht am Eurymedon war, wo man die Bundeskasse an
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§ 1.2.— Geschichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse : 450. 449. 157

ihrer alten Stelle beliess, ist sehr zweifelhaft, und für besonders

bedenklich können die Bundesgenossen selbst sie nicht an-

gesehen haben: Perikles stiess mit seinem Antrage auf

Widerstand, und dies, trotzdem die politische Situation

für eine Forderung oder einen Druck seitens Athens auch

insofern ausserordentlich glücklich von Perikles gewählt

war, als die Bundesgenossen auf einen äusseren Rückhalt

für ihren Widerstand in diesem Augenblicke nicht rechnen

konnten; nur Sparta hätte ihn gewähren können, und dem
waren gerade eben durch den Frieden die Hände gebunden.

Gegenüber einem Widerstreben unter solchen Umständen

seine Forderung oder Anfrage einfach fallen zu lassen, war

eine Unmöglichkeit für Perikles ; das hätte eine entschiedene

Niederlage in der Bundespolitik bedeutet. So galt es für ihn,

auf dem Wege von Verhandlungen und Concessionen zum
Ziele zu kommen. Wir kennen nur noch das endliche Er-

gebniss. Die Bundesgenossen gestanden die Uebertragung

der Bundeskasse nach Athen zu unter der Bedingung, dass

die Phoroi in Zukunft nicht die Höhe der ersten Schätzung

des Aristeides im Betrage von 460 Tal. überschritten. So

ist es thatsächlich gehalten worden bis zum J. 426, der ersten

Schätzung nach Perikles' Tode. Wenn bei dessen Lebzeiten

keine Erhöhung erfolgte, so liegt darin ein sicheres Zeugniss

dafür, dass er diese Verhandlungen geleitet und den schliess-

lichen Vertrag zu Stande gebracht hat: er hat sich damals mit

seiner Autorität dafür verpflichtet, hat sein Wort zu halten

gewusst und mit dieser seinen Mitbürgern aufgezwungenen

Selbstbeschränkung zweifellos nicht wenig zur Erhaltung

des Bundes beigetragen. Denn allerdings eine Beschränkung

der bis dahin bestehenden, annähernd vollständigen Selbst-

herrlichkeit in der Bemessung der Phoroi hat Perikles den

Athenern die Erlangung des Bundesschatzes kosten lassen;

allein der Preis war nicht zu hoch : so wurde im J. 449 in

bedeutend wirksamerer Weise nach beiden Seiten hin das

erreicht, was 454 nur zum Theil gelungen war, die stärkere

Centralisation des Bundes und die Beschaffung bedeutender

Geldmittel.
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158 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

Es ist unverkennbar, dass jetzt sofort die Arbeiten auf

der Akropolis, welche bis zu dieser Zeit nur langsamen Gang
genommen haben dürften, energischer in Angriff genommen
werden. Im zweiten Jahre nach der Schatzverlegung beginnt

man den Parthenonbau als einen Theil des für den Friedens-

congress aufgestellten Programmes; die endgiltigen Pläne

und Vorbereitungen müssen in der Zeit unmittelbar nach

jener Schatzübersiedlung festgestellt sein. Dass das Geld zu

diesem Tempel wie zu anderen Burgbauten vor allem aus dem
Bundesschatze floss, ist durch das sichere Zeugniss zeit-

genössischer Gegner des Perikles bekannt. Aber diese

Gegner verschwiegen, dass Perikles von demselben Gelde

dafür gesorgt hatte und sorgte, dass Athen den Verpflich-

tungen nachkommen konnte, welche ihm seine Stellung dem
Bunde gegenüber auferlegte. Schon vor dem Beginne des

neuen Parthenonbaues wurde die Flotte erneuert, um die

Hälfte vermehrt und so auf den bleibenden Normalbestand

von 300 Schiffen gebracht ; damit ging eine Erweiterung und

Umgestaltung der inneren MarineVerwaltung Hand in Hand.

Gleichzeitig sparte die Errichtung einer athenischen Polizei-

truppe von Staatssklaven ebensoviele athenische Wehr-

männer für den Ernstfall aus, und die den gleichen Jahren

angehörende Umgestaltung des Ritterstandes in eine Reiter-

truppe brachte eine weitere Stärkung der Wehrkraft Atjiens.

All diese Massregeln hatte vielleicht nicht weniger als die

äussere Notwendigkeit auch politische Klugheit eingegeben.

Wenn die Oligarchen in Athen und von aussen die Bündner

schrieen, dass Perikles den Bundesschatz nicht für Bundes-

zwecke verwende und Athen mit fremdem Gelde wie eine

Dirne putze : auf diese Massregeln liess sich hinweisen, auf

sie hin behaupten, dass Athen gewappnet dastehe, jeder

Zeit bereit, das Schwert zu ziehen für die Bündner, die

nicht Schiff, nicht Mann, nicht Ross im Kampfe wagten.

Durch jene Massregeln schuf sich Perikles eine Recht-

fertigung für die Verwendung der Bundesgelder auch zu

den Prachtbauten auf der Burg. Dieser politische Zusammen-

hang ist der innere Grund für das zeitliche Zusammenfallen
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§1.2. — Geschichtliche Zusammenfassung derErgebnisse : 448—445- 159

von Schatzverlegung, Flottengesetz, Truppenvermehrung

und Parthenonbau.

Unparteiische Würdigung dessen, was Perikles so für

den athenischen Staat und Bund zugleich that, konnten natür-

lich weder Oligarchen noch Bündner haben. Die Flotte, das

Instrument der Demokratie, wurde verstärkt, man machte

den Versuch, das Rittercorps zu demokratisiren, die Aufsicht

in der Stadt wurde einer Truppe anvertraut, die nicht, wie

vordem gewiss oft die kleinen wachtstehenden Bürger, in Ab-

hängigkeit von den reichen und adligen Herren stand, das

Geld des Bundesschatzes endlich machte für die demokratische

Partei Propaganda in den Kreisen des freien kleinen Hand-

werks, welchem diese Partei durch die grossen Bauten zu

verdienen gab. Nur das wollten die Oligarchen sehen. Die

Bündner mussten aber in ihrer Wehrlosigkeit jede militärische

Stärkung Athens als Bedrohung ihrer Selbständigkeit fürchten,

zu der sie doch selbst die Mittel zu liefern anhaltend ge-

zwungen waren. Und sie fürchteten mit Recht, wie die

Oligarchen von ihrem Standpunkte aus nicht mit Unrecht

Opposition machten. Doch unentwegt und alsbald auch

ungestört konnte die Macht Athens und die Demokratie die

Consequenzen aus der bisherigen Entwicklung des athe-

nischen Reiches für die innerathenische wie für die bundes-

genössische Politik ziehen; das konnte sie, weil der leitende

Staatsmann seinerseits die Consequenzen aus den Ereignissen

des letzten Jahrzehntes zu ziehen gelernt hatte und darnach

mit klarem Blicke Elemente der äusseren Politik, welche

jene Ausgestaltung der Demokratie und des Bundes zu stören

geeignet waren, mit Erfolg fernzuhalten bestrebt war. Gleich

einem unerfahrenen Officier hatte er, wie denn der Angriff

zu breit angelegt war, alle Truppen in die Front geschickt,

ohne Reserven für den Gegenstoss in der Hand zu behalten;

der Gegenstoss kam mit dem unvermeidlichen Ausgang.

Die Grenzen der Kraft Athens und seines Bundes hatte

Perikles erkennen müssen: gegen Persien und die Pelo-

ponnesier zusammen konnte Athens Macht nicht auf. Es

galt sich zu bescheiden, nach einer Seite hin dauernd Ruhe
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160 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

zu suchen und zu halten, um freie Hand für die andere zu

gewinnen. Nach welcher Seite hin das eine und das andere

zu geschehen hatte, darüber gab es keine Frage. Das
athenische Bündniss mit Argos um 461, der Plan des pan-

hellenischen Bundescongresses von 456 lagen schon auf dem
Wege zum letzten Ziel der hellenischen Politik des Perikles:

der Zusammenfassung der griechischen Staaten in den zwei

concentrischen Kreisen eines allgemeinen Seebundes und
eines gleichen Landbundes, eines gemeinsamen Centrums

in Athen, und der Herrschaft des Nomos der Demokratie

im Ganzen. Dies Ziel war nur unter Niederhaltung Spartas

zu erreichen. Frieden auf lange Zeit wusste Perikles bereits

448 mit dem barbarischen Feinde zu schaffen: so gab es

nur noch einen Gegner; die Bedingung der äusseren Politik

für die weiteren Ziele war erfüllt. Drei Jahre später gelingt

es Perikles, den fünfjährigen Waffenstillstand von 450 zu

einem dreissigjährigen Waffenstillstand auszubauen: damit

hatte er sich die Möglichkeit geschaffen, den weiteren Be-

dingungen zu genügen, an welche von Seiten der inner-

griechischen Politik seine Zukunftspläne geknüpft waren.

Dieser Friede gab die Ruhe und machte alle Kraft frei für

die Vorbereitung auf den Entscheidungskampf mit Sparta.

Der Schwerpunkt der Vorbereitung lag aber nicht sowohl

nach der militärischen Seite, der Rüstung von Heer und

Flotte, als vielmehr nach der der politischen Zurichtung

und Ausgestaltung des athenischen Reiches. Dem pelo-

ponnesisch-spartanischen Bunde galt der künftige Krieg:

schon durch die geographische Zusammengehörigkeit bildete

er ein Ganzes, war daher leichter zusammenzufassen und zu

beherrschen, unter dem dauernden Drucke der spartanischen

Militärdisciplin hatte er Gehorsam gelernt, durch die lange

Tradition war der innere Halt eines gemeinsam gefühlten

Pathos erwachsen, und ihn führte das Sparta, das damals

selbst innerlich fest geeint war und durch Einsetzung und

Unterstützung oligarchisch-aristokratischer Regierungen im

Bundesgebiete für einen einigenden politischen Geist dauernd

Sorge trug. Dagegen sollte der junge athenische Bund stehen
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§ I. 2. Geschichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse: 445—440. 161

mit seiner örtlichen Zersprengtheit, mit seinen fast jeglicher

Disciplin durch Naturanlage widerstrebenden, politisch un-

ruhigen Ioniern, mit einer in Parteikämpfen hin- und herge-

rissenen Obmacht. So war der perikleischen Politik die Auf-

gabe gestellt, ein dem peloponnesischen Bunde nachUmständen

gleichartiges Staatengebilde zusammenzuschweissen, also ein

von Parteifehden innerlich freies, geeintes, demokratisches

Athen und einen nach diesem Athen hin straff centralisirten

Bund gleichfalls möglichst demokratischer Staaten zu schaffen.

Gewiss bildeten dafür der Gerichtszwang der Bündner, der

in frühe Zeit hinaufgehen muss, und die jüngst erreichte

Verlegung des Bundesschatzes nach Athen wichtige Vor-

stufen; allein das meiste und schwerste blieb noch zu thun.

Wie weit dieses Ziel der perikleischen Politik erreicht worden

ist und inwiefern der Grad des Gelingens oder Misslingens

die Ereignisse des letzten Drittels des 5. Jhds. mitbestimmt

hat, das fällt über den durch die beiden ersten Paragraphen

unseres Papyrus bestimmten zeitlichen Rahmen dieser Skizze

hinaus, die zum Schlüsse nur noch hervorheben soll, mit

welch überraschender Energie Perikles an die Lösung dieser

Aufgabe seiner Politik ging. Alsbald nach dem Friedens-

schlüsse vom Jahre 445, wo die Bundesgenossen nicht sofort

<iuf eine werkthätige Theilnahme Spartas rechnen konnten,

verlangt Athen von den Bündnern wie von athenischen

Bürgern die Abgabe eines Getreidezehnten an das eleu-

sinische Götterpaar; die gleiche Zeit, das Jahr 443, bringt

schon die Vollendung der Centralisation : in fünf Provinzen,

die des Tributes verhassten Namen tragen, ist das gesammte
Bundesgebiet eingetheilt, die Entscheidung über die Höhe der

einzelnen Tributsätze fällt in Athen, athenische Commissare

und Fregatten treiben auch mit Gewalt die Summen ein,

um sie in die Kasse abzuführen, die jetzt fest in Athens

Händen ruht. Und wieder um dieselbe Zeit muss der Führer

der Oligarchien, der mit erbittertster Beredsamkeit die neuen

Prachtbauten der Demokratie bekämpft hatte, Thukydides,

des Melesias Sohn, des Perikles stärkster Gegner, hinaus

in die Verbannung. So triumphirt der Staat des Perikles über

Keil, Anon. Argem. 11



III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

Bündner und Oligarchien, und seine Siegeszeichen steigen auf

der Burg in Marmor, Gold und Elfenbein empor.

Den weiteren Excerpten steht die Kritik meist machtlos,

im einzelnen auch theilnahmslos gegenüber. Für den in§ 3 be-

richteten Hilfszug der Athener fehlt es an jeder control-

lirenden Parallelüberlieferung; dass die Thatsache an sich

durchaus glaublich ist und auch in unsere lückenhafte Kennt-

niss der Zeit von 450—445 eingereiht werden kann, wurde

schon ausgeführt (o. S. 49ff.).
1 — Die Notiz § 4 über das Schiff

des Phaiax, falls ich den Sinn getroffen habe, ist irrelevant.

Zu bemerken wäre vielleicht, dass in der Vorlage des Epi-

tomators der Name des Schiffes nicht blos wegen der

Beziehung auf den Redner erhalten zu sein brauchte. Wenn
Phaiax, was sein Vermögen zweifellos zuliess, sein eigenes

Schiff hatte, wie wir das für die Zeit der Schlacht bei

Salamis von Kleinias, dem Vater des Alkibiades, und wieder

vom Perikles, sowie Alkibiades selbst auch für die spätere

Zeit des 5. Jhds. doch mehr durch Zufall wissen, so wird das

sicherlich öfter vorgekommen sein, als unsere Ueberlieferung

erkennen lässt, und so könnte auch die einfache Thatsache

des Besitzes einer eigenen Triere die Erinnerung an den

Namen des Schiffes des Rhetors erhalten haben. Unter

» Ich will doch nachträglich ausdrücklich darauf hinweisen, dass der

schnelle Hilfszug der Athener nach Euboia, dessen Demosthenes mit besonderer

Vorliebe, weil nicht ohne Eigenliebe, gedenkt, hier nicht in Betracht kommen
kann, trotzdem dass die Zeitangabe und die Betheiligung der Thebaner an

dieser Sache auffällig stimmen; vgl. Demosth. XXII 14 iTpdjr]V Eößoeüaiv

f)|iep<£>v Tpiüüv £ßorj6n,tTaT€ Kai On,ßcuouc, imocmövbouc, &TTr|XXdEaT£. Aischin.

III 85 hat dafür £v ir^vxe rjp^pati; i^or\Bf\aar£ ctöroTc,. Die Abfolge der

Excerpte ist chronologisch; § 10 gehört um 390; jener Zug aber fällt 357.— Zum Aus-

druck vgl. noch: Artemtdoros {Pkilolog. 1856 XI 241 fr. 9) bei St.Byz.s. v.<J)(Xiitttoi .

.

toi«; bi KpnviTotic, woXenoup^voic, imd SpaKüjv ßon,6n.aac,ö ^CXtinroc, icrd.

Philochoros bei Dion. Hai. ad. Amm. 9 {FHG. I 405 fr. 132) . . . 'OXuvBtoK; 1toXe-

p.oup.<?voic, üttö OiXhnrou . . . ol 'A8nvaToi aup-iiaxlctv xe ^noinaav-ro Kai

ßon,6€tav Sueuipav. Plut. Pyrr.vt TopTUviotc, iroXepoundvotq ßonOüüv;
comp. Phifop. et Tit. I toic, £auxoü iroXlxatc, äfjmveiv iroX€|uou|iidvoi?. Diese

Wendung, wofür bei den athenischen Classikern (Thukyd., Isokr., Demosth.) Ansätze

vorliegen, gewinnt in der späteren Geschichtsprosa an Ausdehnung.
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solchen Umständen würde der Name des Schiffes, das sein

Besitzer, der Redner, dann selbst getauft hätte, besonders be-

greiflich erscheinen. — Die Gliederung des peloponnesischen

Krieges in den archidamischen und dekeleischen (§ 5) ent-

spricht der Tradition ; ich komme darauf im nächsten Kapitel

noch einmal zurück. — Was § 6 betrifft, so ist bereits oben

(S. 55) dargethan, dass die Auffassung, es sei durch den

Verrath des Adeimantos die Schlacht bei Aigospotamoi und

damit überhaupt der peloponnesische Krieg für Athen ver-

loren gegangen 1
, auf die allgemein in Athen umgehende,

unkritische Ansicht zurückgeht, welche von Xenophon und

anscheinend auch von Ephoros abgelehnt wird. Ob dieser

von der athenischen Selbstliebe gepflegten Ansicht irgend

etwas Thatsächliches zu Grunde liegt, ist für uns nicht mehr

zu entscheiden ; für die vorliegende Fragestellung bleibt also

allein zu constatiren, dass der Anonymus in der Weitergabe

der Vulgaertradition Theopomp (bei Plutarch) zum Genossen

hat, und dass diese Genossenschaft nicht gerade als

Empfehlung gelten kann.

Aus dem Inhalte des sehr zerstörten § 7 Hess sich

wenigstens soviel erkennen, dass von Veränderungen in den

dem Rathe unterstellten Finanzbehörden die Rede war und

dabei der Tamiai und Kolakreten Erwähnung geschah,

v. Wilamowitz hat die Vermuthung ausgesprochen, dass die

Kolakreten die Kassenbeamten des areopagitischen Rathes

gewesen seien, dessen nicht unbedeutende Kasse sie während

des 5. Jhds. auch nach der durch Kleisthenes vorgenommenen
Einsetzung der Apodekten verwaltet hätten; dass Perikles

ihrer Kasse die Bestreitung des Richtersoldes auferlegte,

sei eine wirksame Beschränkung des Areopags gewesen.

Das hat E. Meyer jüngst so zu widerlegen gesucht, dass er

seine Auffassung von der Entwicklungsgeschichte des Amtes
vorlegte 3

. So wenig ich mich zu jener Vermuthung be-

1 Zu tüj iroX^uj.... fiTTy)9r|crav vgl., nur weil ebenfalls vom pelopon-

nesischen Kriege gesagt, Aischin. II 76 f|TTTiJLi^voi TW itoX^uuj.

* v. Wilamowitz Aristot. u. Athen. II 190 f.; E. Meyer Forsch, z. alten

Geschichte II 136 f.

11*
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kennen kann, ebensowenig überzeugt mich Meyers Auf-

fassung von dem Zustande der Kolakretenkasse im 5. Jhd.,

wenn ich auch besonders in einem chronologischen Punkte mit

ihm zusammengetroffen bin K Die Kasse, welche zu allerlei

Zahlungen für staatliche Repräsentations-, Bau-, Cultus- und

andere Zwecke, ferner zur Zahlung von einzelnen Beamten-

gehältern und Ehrengeschenken 2 herangezogen wurde und

zu allem diesem noch mit der Bestreitung des Richtersoldes

belastet werden konnte, war unleugbar ein sehr bedeut-

samer Factor im athenischen Staatsorganismus, um so be-

deutender, als es in der Finanzverwaltung wenigstens des

Staates Athen keine parallele Einrichtung gab. Die Kola-

kreten waren die einzigen rein staatlichen Beamten, welche

eine Kasse mit bedeutenden Baarbeständen zu verwalten

hatten; die eine ihrer hauptsächlichsten Einnahmequellen, die

TTpuTaveia, und ihr bedeutendster Ausgabeposten, der Richter-

sold, lassen das erkennen. Beides setzt eine stets offene Kasse

und täglich arbeitende Kassenverwaltung voraus, ist unver-

träglich mit der Anweisungswirthschaft der Apodekten und

sonstigen Beamten. Dass der Kolakretenkasse die 7rpuTaveTa

zufielen, sowie dass ihr die Kosten der Speisung im irpuiaveiov

zur Last fielen, bezeugt ihre uranfängliche Zugehörigkeit zum
alten Staatsherde unten in der Stadt und charakterisirt sie

auch noch für die Mitte des 5. Jhds. als die eigentliche alte

Staatskasse, als welche sie uns für das 6. Jhd. durch das

aus Androtion (FHG. I 371 fr. 4) erhaltene solonische (vgl.

Aristot. rp. Ath. 8, 3) Gesetz 'toi«; be ioöcri TTuBüübe 6euupoT<; tou«;

KuuXaKperas bibövcu ix. twv vauKpapiicwv dqpöbiov äprüpia Kai dXXo

ö ti öv beq ävaXd)0*af entgegentritt 3
. Diesen Schluss zu be-

1 Ich hebe dies Zusammentreffen mit der Darlegung des letzteren hervor,

weil den folgenden Bemerkungen — schon aus zeitlichen Gründen — ursprüng-

lich jede Beziehung zu jener fehlt, wie meine Darstellung auch jetzt noch

erkennen lassen wird.

8 Die inschriftlichen Belege bei Hermann-Thumscr Griech. Staatsalterth.

S. 621 und E. Meyer a. a. O. Ich trage nach Hermes 1896 XXXI 138 (vom

J. 424/3) Z. 9 [boüvcti TTolTanobibpiy ircvTctKOO'tac, b[pax)id<; . . . ol bi irpu]Tdv€ic,

<;Triu€Xr|6^vTUJv, [öttuuc; &v Trapaaxi&aiv ol KUjXa|x]p^Tai.

3 Vgl. auch de Sanctis 'AxQiq p. 239.
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stätigen, vereinigen sich zwei verschiedene Beobachtungen.

Einmal die, dass diese Kasse wegen des schon betonten

Vorhandenseins von Baarbeständen überhaupt, ferner wegen
der sehr bedeutenden Höhe des Geschäftsumsatzes , welche

litterarische und epigraphische Zeugnisse erschliessen lassen,

eine so exceptionelle Stellung in der athenischen Finanzver-

waltung einnimmt, wie sie eben nur der Landeshauptkasse zu-

kommen kann. Zweitens verfügt der Rath der Fünfhundert

und das Volk absolut frei über die Kasse und ihre Beamten;

die Prytanen werden angewiesen, die Kolakreten zur Er-

füllung von Zahlungen anzuhalten (s. S. 164, 2) ; man spürt

nichts davon, dass diese Kasse eigentlich dem Areopag ge-

hörte. Die Hauptkasse des Staates war sie, als ihr Perikles

die Zahlung des Richtersoldes zuwies, noch im vollsten

Masse'; der Beweis dafür ist, dass diese Zuweisung an sie

überhaupt stattfinden konnte. Ich kann sie damals auch noch

nicht für eine verfallende Unbedeutendheit im athenischen

Staatsorganismus halten, wie E. Meyer das für das ganze

5. Jhd. thut, mit dem ich ja in der Auffassung ihres ur-

sprünglichen Wesens übereinstimme. Der Verfall der Kasse

dürfte erst mit dem letzten Drittel des 5. Jhd. einsetzen. Ein-

mal hat das starke Centralisiren, welches den stäten Grundzug
der perikleischen inneren Politik bildet, auch die Finanz-

verwaltung betroffen. Die Einsetzung der xanicu ruiv dMuuv

eeOuv ist des Zeugniss. Auf der Burg, wo seit 449 der

Bundesschatz ruht, wird ein athenischer Staatsschatz zu-

sammengezogen, in den die Ueberschüsse und ungebrauchten

Baarbestände anderer Kassen abgeführt sein müssen; das

ging natürlich nicht ohne eine Schmälerung der alten Staats-

kasse ab. Sie hatte aber in noch unmittelbarerer Weise unter

dieser allgemeinen Tendenz zu leiden; denn eben dieseTendenz

hat in jener Zeit das Amt der Apodekten schaffen lassen. Weil

Androtion (bei Harp. s. v.; FHG. I 371 fr. 3) berichtete öti dvxi

tuüv KujXaKpeiüuv o\ duobeKTai üttö K\eio*0evou<; d7Te6dx9n.o*av, da-

gegen die attischen Inschriften bis vor kurzem gerade für

das 5. Jhd. wohl die Weiterexistenz der Kolakreten, nicht

aber die Existenz der Apodekten bezeugten, so schloss man,
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dass diese erst im Jahre des Eukleides eingesetzt und somit

Androtions Nachricht gänzlich verwerflich sei Da kam 1884

die Kodrosinschrift 1 und belegte für das J. 418(7 die Existenz der

Apodekten. Nun schien Androtions Notiz gerettet; der Irr-

thum beschränkte sich auf den einen Punkt: der Atthidograph

habe nicht gewusst, dass die Kolakreten, wenn auch mit ver-

ändertem Amtskreise, bis zum Jahre des Eukleides bestanden

hätten. Aber woher weiss man etwas von einer Veränderung

ihresAmtskreises? Nirgend hat die Ueberlieferung davon eine

Spur. Jene Veränderung beruht lediglich auf einer An-

nahme, und diese ist gemacht, einzig zu dem Zwecke, um
sich mit den Worten des Androtion dvTi twv KiüXcucpeTüjv

abzufinden. Diese besagen klipp und klar, dass Kleisthenes die

Kolakreten aufhob und an ihre Stelle die Apodekten setzte, und

enthalten so zunächst zwei Unrichtigkeiten: die Kolakreten

sind nicht aufgehoben: Beweis die Inschriften; die Apodekten

sind im o.Jhd. nicht an Stelle der Kolakreten getreten: dieKola-

kretenkasse ist die Staatskasse. Daraus folgt für mich, dass

Androtion von den Kolakreten nur soviel wusste, wie er aus den

alten, zu seiner Zeit nicht mehr geltenden (Aristot. a. a. O. oi<;

ouk£ti xpiuvTcu) solonischen Gesetzen über ihre Stellung ent-

nehmen konnte, welche ihm aus der Ferne der 2. Hälfte

des 4. Jhds. betrachtet und bei sonstiger völliger Unkenntniss

mit der der Apodekten der demosthenischen Zeit identisch

zu sein schien. Wozu aus einer solchen Kenntniss noch ein

Stückchen als Wahrheit retten wollen? Auch die Einsetzung

der Apodekten durch Kleisthenes ist dem Atthidographen

nicht zu glauben. Kleisthenisch wird ja, was nicht solonisch

sein kann. Wir haben mehr als ein Dutzend Erwähnungen
der Kolakreten in den Inschriften, nur eine der Apodekten.

Dieses wäre ein völlig unerklärliches Missverhältniss, hätten

die Apodekten im 5. Jhd. auch nur annähernd die Stellung

1 CIA, IV I p. 66 n. 53 a (zuletzt Dittenberger Syll. 550, wo die Litteratur)

Z. i(.KUTu,iu\\mu tö äpfupiov £n\ rn.<; £vdxr]c, irpuTctvetaq toi^ &Trob^KTai[c;],

ol bt dirob^KTai toi«; xa|n(aio"i tüjv äXXuuv OeiDv trapabibövTuuv (Y]aTä töv

vönov. 28 ot b£ KwXaKp^xai oövtujv tö äpföpiov i$ toOto (d. h. für

die Aufzeichnung in Stein).
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wie im 4. Jhd. gehabt oder hätten sie überhaupt während

des ganzen 5. Jhds. bestanden. Ihre erste und bisher einzige

Erwähnung fällt 418/7. Ich muss nach alledem schliessen,

dass diese Beamten eine Institution erst der späteren peri-

kleischen Zeit sind. Ihr Name zeigt, dass sie von Anfang

an keine Kasse unter sich hatten; sie nahmen nur in Empfang,

um wieder abzuliefern, sei es an Gläubiger des Staates oder

an die Tamiai der Göttin, die die einzigen wirklichen Tabuen

zu bleiben bestimmt waren. Die Schaffung eines solchen

Amtes entspricht; wie gesagt, durchaus der Tendenz des in

dieser Zeit leitenden Mannes, die Baarbestände den Händen der

einzelnen Beamten zu entwinden und in einem Staatsschatze

auf der Burg zu centralisiren. Eine solche Neueinrichtung

wird nur möglich durch Abzweigungen von Befugnissen aus

dem Amtsbereiche eines oder mehrerer anderer bestehender

Aemter des gleichen Verwaltungsbereiches. Nach der späte-

ren Stellung der Apodekten müssen wir schliessen, dass die

Institution dieser Beamten in erster Linie mit auf Kosten der

Kolakreten ermöglicht wurde.— Endlich die Entwicklung des

athenischen Reiches. Der Verfasser der alten Schrift über

die athenische Verfassung (I 16) erklärt die Bündnerprozesse

als Quelle für die upuraveia, die ja in die Kolakretenkasse

flössen. Wie das athenische Reich wuchs und damit von Jahr
zu Jahr mehr Bündnerprozesse in Athen zur Verhandlung

kamen, mussten die Einnahmen der Kasse ausserordentlich

steigen, und Perikles konnte ihr deshalb die Richterbesoldung

aufbürden. Als das Reich 413 zusammenbricht, der Krieg

zur See die Fahrt nach Athen für die wenigen reichstreuen

Staaten gefährdete, der Krieg im Lande und die Verfassungs-

kämpfe in der Stadt die Rechtspflege störten (Lys. XVII 3),

mussten die npuTaveict, welche damals nicht eine der Quellen,

sondern die Hauptquelle der Kolakretenkasse gewesen sein

dürften, äusserst kümmerlich fliessen, und schwerlich konnte

die durch die sonstige Finanzregulirung schon geschwächte

Kasse noch die Bestreitung des Richtersoldes ermöglichen.

Die Oligarchen von 411, welche die Kolakreten einfach auf-

heben, wollten (Aristot. rp. Ath. 30, 2), haben nur die Con-
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sequenz aus der bald nach der Mitte des 5. Jhds. beginnenden

Entwicklung gezogen. Dass sie wollten, was die Verhält-

nisse erforderten, hat die Demokratie, welche sie stürzte,

bestätigt. Mit 410 verschwinden die Kolakreten aus den

Inschriften, und die Posten, welche früher ihrer Kasse zur

Last fielen, werden von den Hellenotaraieen, bei denen noch

die €iKoOTat an Stelle der früheren cpöpoi eingingen (Thuk.

VII 28,4), bestritten (CIA. 159,35; 61,9. IV 2 n. 16, 39). Der

Schluss ist unabweisbar, dass die Kolakreten seit 410 nicht

mehr bestehen. Die Demokratie hat die Absicht der Oligarchen

ausgeführt, auch darin, dass sie die Hellenotamieen ganz

in den Dienst des athenischen Staates stellte ; denn auch das

haben jene, nach den Worten des Vorschlages zu schliessen,

gewollt. So hatte ich aus Inschriften und nach historischer

Ueberlegung schliessen zu müssen geglaubt, lange ehe unser

Papyrus seine Heimath verliess. Jetzt findet sich die Er-

wähnung von Tr]dXai KuuXaKperoti in ihm, und zwTar bei der

Darstellung von Ereignissen des J. 404 3; das setzt aber

voraus, dass das Amt vor diesem Jahr aufgehoben war.

Für diese Einzelnachricht empfängt also das Excerpt

§ 7 seine Beglaubigung aus den Inschriften; die Nachricht

als ganze, dass bei der Restauration von 404/3 Verände-

rungen im Finanzwesen Athens vorgenommen wurden,

meldet einfach etwas historisch Nothwendiges. Und wir

wissen ja auch sonst davon. Man denkt ohne weiteres an

das Eingehen der Hellenotamieen 404. Die Zuschüsse,

welche diese Beamten, wie eben berührt, für mancherlei athe-

nische Sonderbedürfnisse nach 410 zu leisten hatten, mussten

seit 403 von anderen Kassen übernommen werden. Auch an

die Veränderungen, welche die Verwaltung der heiligen

Gelder auf der Burg zwischen 407 6 und 403 2 erfahren hat,

darf man in diesem Zusammenhange erinnern. Die Oli-

garchen, welche die Kolakreten aufheben wollten, hatten auch

die Absicht gehabt, die beiden Collegieen der ia\iiai Tf\q 6eoö

und der twv dtWuuv Gewv in das eine der Tauicu Tr\q 'AOnvaiaq Kai

twv ä'XXuuv 0eüC)v zusammenzuziehen (Aristot. a. a. O). Das ist, wie

CIA. IV 2 p. 175 n. 642 b erschliessen lässt, spätestens 404 3
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§ 7- 8. — Kolakretai, Hellenotamiai, Tamiai von der Burg. 169

vollzogen 1
, nachdem die beiden Collegia noch bis 407 ,'6 ge-

sondert bestanden hatten. Die Frage steht darauf, ob die

Neuerung erst eben dem Jahre, in dem sie uns begegnet,

oder bereits den beiden vorhergehenden Jahren angehört.

So lange man annehmen musste, dass die Reorganisationen

im wesentlichen erst mit dem Archontat des Eukleides ein-

setzten, lag die Auffassung nahe, dass die Neuordnung der

Tamiaibehörde, die schon 404/3, also vor Eukleides, sich

zeigte, bis 406 >5, d. h. bis unmittelbar an das letzte uns be-

kannte Jahr der älteren Ordnung, herangehe * Wo wir jetzt

durch den Papyrus sehen, dass möglicher Weise — mehr lässt

sich nicht sagen (u. S. 175. 178) — direkt nach der Einsetzung

der Demokratie, während der drei Monate bis Eukleides, Ver-

änderungen in der Finanzverwaltung vorgenommen worden

sind, darf man fragen, ob die aus jener Inschrift bisher für

das ganzeJahr 404'3 erschlossene Zusammensetzung der Ver-

waltung der heiligen Kassen nicht vielmehr erst der Restaura-

tion der letzten Monate des Amtsjahres 404/3 zuzuweisen sei.

Eine Entscheidung ist nicht zu treffen, aber dass das Excerpt

die neue Fragestellung ermöglicht, verleiht ihm einigenWerth.

Die im folgenden Excerpt (§ 8) berichteten Aenderungen

in der Justizverwaltung gehören, wie die chronologische Ab-

folge wahrscheinlich macht, ebenfalls noch in die letzten drei

Monate des J. 404/3. Der erste Theil des Excerptes enthielt

anscheinend Angaben über die Bildung von biKaotripia und

über Gerichtsvorstandschaft ([eiodjYeiv) der Thesmotheten.

Sicher hat jene Zeit sehr bedeutende Veränderungen in der

athenischen Gerichtsverfassung und Rechtspflege gesehen,wie

denn überhaupt die ganzen letzten Jahrzehnte des 5. Jhds. hin-

durch auf diesem Gebiete stark herumexperimentirt worden

ist 3
; hier genügt es, auf die grosse Gesetzesrevision zu verwei-

sen, welche aus Andokides' Mysterienrede bekannt ist. Einzel-

1 [Tdbe ol raufen tü)]v lepüjv xpmdxuuv rfjc, 'A6n,va(a<;|Kal tujv fiXAuiv

6€d>]v ot £irl EüxXetbou dpxovxoc, . . [folgten drei Namen irctpd t]üjv irpoT^puuv

T[a|Uldjv . . ; dazu Lehner Ueber die athen. Schatzverzeichnisse des 4. Jhds. S. 13-

9 Lehner a. a. O. S. 17.

* Vgl. die Beilage: 'Zum athenischen Gerichtswesen'.
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angaben des Papyrus Hessen sich nicht mehr wiedergewinnen.

Ist Td yev T [ÖHeacnripia] richtig verstanden, so dürfte dazu die

Notiz des Lex. Patm. {BCH. 1877 1 137) fiXiata tö uer* fcucaaxri-

ptov ... t^v b£ ttox£ juiev xikiujv dvbpwv Kai TtevxaKOoiuuv Kai ivöq,

<ttot€ be. xiXiiüV dvbpwv Kai £vöq> ' f^oav be. oi x»Xioi Kai TtevxaKoaioi

Ik Tpiüuv biKaoxnpiujv kxcV mit Fug verglichen werden.— Der
zweite Theil des Excerptes handelte wahrscheinlich von dem
Uebergang der Thesmotheten in den Areopag, und brachte

dazu Angaben, welche dunkel bleiben, so lange die Zahl £9

nicht erklärt ist. Hier hat die Kritik nichts zu thun; nur

wundern könnte man sich, weshalb an dieser Stelle über-

haupt von jenem Uebergang in den Areopag die Rede war:

ich denke, das nächste Excerpt giebt die Erklärung.

Dieses (§ 9) bringt abgesehen von der interessanten

Datirung auf den Archonten Pythodoros (o. S. 65 f.)
2 Nachricht

von dem Amte der Nomophylakie, und zwar kann (u.S. 174) es

nichts anderes als seine Aufhebung gemeldet haben. Auchwenn
wir dies letzte nicht mehr eruiren könnten, allein die Nennung
des Amtes unter dem Datum des Anarchiejahres wäre von

grösster Bedeutung ; denn sie entscheidet den alten Streit, ob

im 5. Jhd. Nomophylakes zu Athen bestanden oder nicht Die

ausführlichste Notiz über dieses Amt steht imLex. Cantab.vo^xo-

cpuXaKec, • excpoi eim tüjv eecruoGexiuv, ctnXoxopog iv xf) 4ßööjutr|
•

ol \iiy xdp dpxovxe^ dveßaivov tiq "Apeiov ttoyov £o~Te<pavwnevoi,

oi be vofAoqpüXaKes axpöqpia XeuKd exovxe^ (crxpöqna xaXKd dxovxes

die Hs.). Kai <ev> xaiq Qiaiq evavxiov <xwv> dpxovxwv €Ka8eZovxo •

Kai xrjv Tio^Ttriv £köo"|liouv xfj TTaXXdbi . xd<; b' dpxds rivdrKafcov xoiq

vöuoi^xP 10o"9ai
' Kai fcVxfjdKKXntfia Kai tv xfj ßouXrj uExdxujVTTpoebpuuv

^Ka6nvTo KUiXuovxeg to affujaxpopa tri iröXei irparrew. — hrxd be

r\aav Kai Kaxeaxnoav, uj^ 0iXöxopo^, öxe'GqndXxns inöva (|iövn Hs.)

KaxeXme xf) e£ 'Apeiou iraYOu ßouXrj xd (mep xoö adjuaxoq. Dieser

Artikel ist auch sonst in der lexikographischen Tradition er-

halten, wenngleich verschieden gebrochen und gekürzt. Alle

1 Die Parallelen bei Teusch Dt' sortitione iudicum apud Athenienses

(Göttingen 1894) p. 33, woher auch die Ergänzung.

[
9 Den inschriftlichen Beleg für ihn (o. S. 65, 2) bestreitet jetzt A. Körte

Ath. Mitth. 1901 XXV 392 fT.]
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diese Brechungen zeigen, dass nur der erste grosse Ab-

schnitt im Lex. Cantabr. bis npotTTeiv der allgemeinen Tradi-

rion entstammt ; den Parallelen bei Harpokration, Photios,

Suidas, kl den Bekkerschen Lexika (p. 191, 21; 283, 16), bei

Pollux (VIII 94) und in den Schol. Aeschin, III 13 fehlt der

Schlusssatz von fcTrrä ab. Daraus hat Starker 1 richtig ge-

folgert, dass dieser Schlusssatz eine selbständige Erweiterung

des überkommenen Artikels darstelle, wie er auch in der

Wiederholung der Quellenangabe (ubq «toXoxopoq) mit Recht

das äussere Anzeichen eines Nachtrages und so die Be-

stätigung seiner Folgerung erblickt. Anstatt nun diese

richtige Scheidung für die Forschung nutzbar zu machen,

hat Starker sie schleunigst wieder verwischt, indem er den

Inhalt des ganzen Artikels im Lex. Cantabr. für die Nomo-
phylakes des 5. Jhds. in Anspruch nimmt. Daran hätte

einfach der Wortlaut bei Bekk. Anecd. p. 283, 16 hindern

müssen: dpxovie^ ol £v £KK\r]öia Kai ev ßouXfl u€Td tu>v Trpoe&piuv

KaOfiMtvoi Kai dvafKa£ovT££ auTou^ loiq vöuoiq xPHtfÖcu Kai kujXu-

ovTtq £7ui|/nxpi£eiv, et ti ein Ttapdvoiuov F| dcruutpopov rfj ttöXci (vgl.

Phot. s. v.). Das technische £mHJn<pt£*iv und noch mehr die

Disjunction Trapdvo^iov f\ daun<popov, welche genau die gesetz-

liche Begründung der rpacpn irapavouaiv 2 wiedergiebt, er-

weisen, dass hier der ursprüngliche Wortlaut getreu gewahrt

ist. So sind die Nomophylakes neben den -rrpöebpoi gesichert.

7Tp6ebpoi in dem hier geforderten Sinne giebt es aber erst etwa

vom dritten Jahrzehnte des 4. Jhds. ab, also bezieht sich

diese Notiz auf die vouotpuXaiccg, die der Phalereer Demetrios

einsetzte. Da nun der lange erste Abschnitt augenschein-

lich ein einheitliches Ganzes ist, das in Theile verschiedener

Provenienz zu zerlegen auch nicht ein Schatten von Be-

rechtigung vorliegt, so ist man gezwungen, alle die An-

gaben des Einganges über Functionen und Ehren der Nomo-
phylakes auf die Träger dieses Namens vom Ende des

1 Starker De nomophylacibus Atheniensium (Breslau 1880) p. 5sqq; daselbst

sämmtliche Testimonia vereinigt.

2 R. Schoell lieber atiische Gesetzgebung (Sitzungsb. d. Münch. Akad. 1886)

S. 134 ff.
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172 III. Geschichtliche Prüfung und Werthung.

4.Jhds. zu beziehen; nichts aber giebt das Recht, den ge-

sonderten Schlusssatz zu discreditiren. Natürlich hat philo-

logische Spintisirerei an dem Ausdrucke Td uirep toö ffwiicrroc;

zu mäkeln gehabt, als ob der Gedanke 'die Befugnisse zum
Schutze von Leib und Leben' — denn das bedeuten doch

die Worte einfach — sich schärfer und kürzer zugleich aus-

drücken Hesse. Der Ausdruck ist so treffend, dass ich ihn

mir direkt aus Philochoros herübergenommen denken könnte.

Inhaltlich hat man nicht nur an der Siebenzahl Anstoss ge-

nommen : die Zahl falle ganz aus dem System des athenischen

Verfassungsgebrauches heraus, sondern an der ganzen Nach-

richt: nirgend, weder in Schriftstellern noch in den Inschriften,

fände sich eine Spur von Nomophylakes zur Zeit des Perikles

. und des peloponnesischen Krieges. Das ist Hyperkritik, die

sich nicht der Grenzen bewusst hält, welche unserer Kenntniss

von den inneren Einrichtungen des athenischen Staates in jener

Epoche durch die Mangelhaftigkeit des Quellenmaterials — es

kommen im Grunde nur die Inschriften in Betracht — gesetzt

sind. Bis vor 15Jahren die Kodrosinschrift eineErwähnung der

Apodekten gab, konnte die Existenz dieser Behörde für das

ö.Jhd. geleugnet werden; und doch wie unendlich häufiger

muss Anlass gewesen sein, diesen, dem täglichen Leben

dienenden, Kassenbeamten in öffentlichen Urkunden An-

weisungen zu geben, als der hohen Behörde, die nur in

aussergewöhnlichen Fällen hervorgetreten sein dürfte, Er-

wähnung zu thun? Man erinnere sich ferner, dass die veuupoi

des 5. Jhds. uns erst aus den Inschriften wieder bekannt ge-

worden sind l
. Wie bedeutende Aemter sich uns verstecken

können, haben wir doch erst beim £ttiu€Xy|tt|<5 tüüv Kpnvüuv ge-

lernt; es bedurfte seiner Erwähnung bei Aristoteles, damit

man ihn in einer Urkunde voll würdigte. Und das passirte

uns nicht mit einer Institution des 5., sondern des 4. Jhds., aus

dem uns viele Hunderte von Inschriften zu Gebote stehen.

Woher nimmt man nun eigentlich das Recht, einem direkten

Zeugnisse, weil ihm anderweitige Bestätigung fehlt, den

Glauben zu versagen, während man nicht etwa auf ein festes

1 Vgl. die Beilage 'Zur athenischen Marineverwaltung'.
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Zeugniss, sondern auf eine Vermuthung hin, mag sie auch

von Boeckh sein, fest behauptet, dass erst Demetrios die

Nomophylakes eingesetzt habe, trotzdem dieser Vermuthung
jedwede Beglaubigung mangelt: sie mangelt in der littera-

rischen Ueberlieferung, denn die confuse Polluxstelle (VIII 102),

wo durch Verwechslung zwischen vofioqpuXaKcq, beamxpuXaiceq

und ol £vb€ica ein sachlicher Gallimathias zu Stande gekommen
ist, wird Niemand im Ernste für einen Beweis ausgeben wollen,

wie sie doch auch nur eine Handhabe zu jener Vermuthung
gegeben hat. Die Beglaubigung fehlt auch, wohlgemerkt, in

den Inschriften vom Ende des 4.Jhds. Doch hier ignorirt man
diesen Mangel ; das gleiche Verhaltniss im 5. JhcL verwendet

man gegen die Glaubwürdigkeit der Philochorosnachricht.

Aber, heisst es, für die Zeit des Demetrios passt die In-

stitution. Also weil wir diese Zeit etwas kennen und ein

Urtheil haben dürfen, dürfen wir jene Vermuthung gut

heissen? Sollen wir, weil uns ein ebenso sicheres Urtheil

über die Institutionen der Mitte des 5. Jhds. fehlt, einem

direkten Zeugniss keinen Glauben schenken? Gerade, weil

wir uns kein festes Urtheil anmassen dürfen, haben wir die

an sich völlig unverdächtige Nachricht von der Einsetzung

der Nomophylakes um 460 zu glauben. Denn unverdächtig

ist sie, sobald man erkannt hat, dass allein der zweite Ab-

schnitt des lexigraphischen Artikels auf die alten Nomo-

phylakes sich bezieht ; discreditirt hat sie nur die unkritische

Hineinziehung der Nachrichten des ersten Abschnittes, welche

auf die jüngeren Nomophylakes gehen. Ob die Siebenzahl

richtig ist, wer will es entscheiden? Man müsste die Funk-

tionen der Beamten kennen, um urtheilen zu dürfen; wir

erfahren aber nur, dass die Einsetzung der Nomophylakes mit

der Verdrängung des Areopags aus der politischen Verwal-

tung des Staates zusammenhing. Soviel war bisher zu wissen,

soviel mussten wir aber auch unserer Ueberlieferung glauben *.

1 Dass die Aufhebung der Nomophylakie des Areopags, also die Bestellung

der Nomophylakes demokratisches Programm ist, geht aus dem oligarchischen

Wunschzettel in der Form der drakonischen Verfassung bei Aristot. rp. Ath. 4, 4

hervor, wo der Areopag (püXctE tüjv vöuwv heisst. — Für die Richtigkeit einer
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Im Jahre der Anarchie, 404 3, erwähnt unser Papyrus

tt|v tüjv vouo(pu\äKu>v dpxfiv. Die von ihm völlig unabhängige

Philochorosnotiz hat bereits das Bestehen des Amtes für das

5. Jhd. verbürgt. Unabhängig von einander sind die beiden

Zeugnisse schon deshalb, weil das eine die Zeit der Ein-

setzung, das andere das Datum der Aufhebung giebt. Denn
dass nur diese in dem Excerpte berichtet gewesen sein kann,

dürfte Niemand bezweifeln. Es wird das von den ganzen

inneren Verhältnissen nach dem Falle Athens und durch

das Fehlen dieser Behörde im 4. Jhd. gefordert, so dass

schon längst von denen, welche die Nomophylakes im 5. Jhd.

geglaubt haben, das Eingehen des Amtes vermuthungsweise

in die Restaurationszeit gesetzt worden ist
1

. Auch ohne die Be-

glaubigung seitens des ergänzenden, unabhängigen und un-

antastbaren Zeugnisses des Philochoros müsste das Excerpt

Vertrauen finden. Seine Angabe ist an sich durch die

Datirung auf IMhodoros geaicht; nur aus vorzüglicher Quelle

war das zu entnehmen.

So hat das Bestehen der Nomophylakes im 5. Jhd. als

gesichert zu gelten. Allerdings ein Irrthum war die Zu-

weisung ihrer Aufhebung an die demokratische Restauration.

Die Dreissig waren eine Commission, eingesetzt, um die

Trcrrpios TioXiTeia wiederherzustellen. Was sie unter TrdTpio?

verstanden, ist bekannt. Eine Behörde der vojiocpuXaKeq war
mit ihren Absichten und im Grunde auch mit ihrem Auf-

trage unvereinbar; wir müssen also annehmen, dass die

vonocpuAciKes schon von den Dreissig beseitigt wurden. Die

Ueberlieferung bestätigt diesen Schluss. Aristoteles (rp.

Ath. 35, 2) berichtet: tö utv TTpurrov . . . TrpooeTroiouvTO biuuKetv

neuen Nachricht ist es immer bezeichnend, wenn schon vor ihrem Bekanntwerden

die Forschung zu einem mit ihr übereinstimmenden Resultate kam ; sie muss

dann eben den bekannten und kritisch geprüften Thatsachen oder Verhältnissen,

mit welchen die Forschung operirte, entsprechen. Schon vor Herausgabe der

Lex. Cantab. hat Gruber Encycl. I 6 p. 252 die Einsetzung der Nomophylakes

an den Sturz des Areopag geknüpft (Starker a. a. O. p. 2). Ein gleiches trifft

für das Datum der Aufhebung zu; s. die folgende Anm.
1 Zuerst so meines Wissens Scheibe Die oligarch. Umwälzung in Athen

S. 15t; dies Buch ist eine treffliche, heut sehr mit Unrecht fast vergessene Arbeit.
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Tfjv Trcrrpiov Tfo\tT€lav, Kai toü<; t' 'EqndXTOu Kai 'ApxeaTpdrou

vonou? toüs Ttepi tiwv ' Ap€07iaYiTu)v Ka6eiXov il 'Apeiou TrdYOu. Zu

diesen Gesetzen müssen diejenigen gehört haben, welche

die Einsetzung der Nomophylakes verfügten, insofern für diese

die politische Beschränkung des Areopags die Vorbedingung

war. Das Datum des Papyrus stimmt dazu; öv ^viaurov r^pxe

TTu96bu>po<; kt£. geht auf das ganze Jahr, also auch auf die

Zeit der Dreissig. Da nun die in dem vorhergehenden

Excerpte berichteten Thatsachen sicher erst nach dem Sturze

der Dreissig fallen, so liegt hier in der Erzählung der ersten

Restaurationszeit offenbar eine kleine Störung der chrono-

logischen Abfolge der Excerpte vor, welche sich im Folgen-

den aufklären wird.

Hat man nun die Aufhebung der Nomophylakes den

Dreissig zuzuschreiben, ein Irrthum wäre es, wollte man
ihnen darum auch zutrauen, dass sie die vouocpuXaKia dem
Areopag restituirt hätten. Nichts weniger als das entspräche

ihrem ganzen Regime; darüber ist kein Wort zu verlieren.

Ja, man hat den Eindruck, als ob sie selbst in das dem
Areopag gebliebene Forum Uebergriffe gewagt haben. Dass

sie die politische Gerichtsbarkeit ihrem Rathe in die Hand
gaben, erhellt aus dem Schicksale des Theramenes ebenso

wie aus Lysias' Reden gegen Eratosthenes (XII 48) und

Agoratos (XIII 35) ; die Grenzlinie zwischen reinem Criminal-

prozess und politischem Prozess ist in Zeiten des Terrorismus

nothwendig eine schwankende. Die oft behandelten Worte, die

Lysias (I 30) sicherlich nicht lange nach demj. 404 3 sprechen

lässt, auiuj Tip biKtt(TTT|piiu Ttjj II 'Apetou ttciyou, iL Kai iraTpiöv

eo"Ti Kai £<p' njüiüjv duobeboTai toö cpovou Täq bka<; biKaüeiv,

biappn.br|veipr|TaiKT£. erklären sich unter diesem Gesichtspunkte

ohne weiteres. Und dass ich sie richtig verstehe, erkennt

man aus dem Wortlaut des Vertrages, welcher unter
Eukleides zwischen den in Eleusis befindlichen Oligarchien

und der demokratischen Regirung von Athen abgeschlossen

wurde. Wenn es darin heisst | Aristot. rp. Ath. 39, 5) Tdq bt

bucas toö cpovou eivai KaTa Td Ttdrpia, ti tu; nva aÜTÖxeip dire-

KTeivev Fi frpuuaev, so ist das zunächst durchaus nicht, wie man
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hat verstehen wollen, eine abgekürzte Bezeichnung für die

Criminalgeriehtsbarkeit überhaupt; denn am Palladion und

Delphinion richteten unmittelbar nach Eukleides nicht mehr
ttperai, sondern bucaaxcu *; also auf diese Form des Criminal-

prozesses passt das Kord toi Ttdipia nicht. Nur von dem
Areopag ist die Rede. Da hat man das Recht zu fragen,

warum gerade dessen Gerichtsbarkeit garantirt wird hier

in diesem Veitrage mit den Oligarchen. Die Antwort ist

eben die, dass die Oligarchie unter den Dreissig die Gerecht-

same des Areopags angegriffen hatte. Die Lysias- und

Aristotelesstelle erklären und stützen sich gegenseitig 2
. Es

ist höchst bemerkenswerth, wie die letzte Consequenz der

Politik eines Ephialtes . von der terroristischen Oligarchie

gezogen wird, aber von dieser Regirung durchaus ver-

ständlich. Dem Areopag hat sie die voiioqpuXaida nicht

wiedergegeben; das that die Demokratie. Teisamenos hat

im Jahre des Eukleides wahrlich keine gleichgiltige oder

eigentlich selbstverständliche Bestimmung seinem Antrage

(Andok. I 84) eingefügt mit den Worten; t7reibdv be -reewoiv

oi vo^ioi, £m|ie\€io"0w f\ ßouXrj n. l£ 'Apeiou irdrou twv vöjawv, ÖTruuq

öv ai dpxai tois kciucvois vojhok; xpwvtcu. Mit Absicht wird hier

die dem Areopag erst jüngst wiedergegebene Befugniss be-

tont und bestätigt. Demnach enthält dieser Gegensatz zu-

sammen mit den eben herangezogenen Stellen aus Lysias

und Aristoteles eine Bestätigung der Nachricht unseres

Excerptes.

So kennen wir das Jahr der Einsetzung und Aufhebung

der Nomophylakes im 5. Jhd. ; über ihre Amtsbefugniss kann

' Zusammenstellung bei G. Gilbert Beiträge z. Entwicklungsgesch. des

griech. Gerichtsverfahrens n. s. w. (Jahrb. f. d. Phil. Snpp. XXIII 1896) S. 502.

2 Die hyperbolische Tirade Demosth. XXIII 66 TOÖTO |4ÖV0V TO blica-

axr'ipiov ouxi rupawoc,, ouk öXiYapxta, oö bn^oKpaxIa xäc, <poviK<i<; bUa^
ä9€\^o0ai T€TÖAp.r]K€v kann nur dem als eine Gegeoinstanz erscheinen, der

nicht sieht, was sie beweisen soll. Uebrigens ist oti bruaoKpcrria nicht zu streichen

mit Blass. In der Aufzählung giebt es keinen Hiat; sachlich ist dieses Glied

gefordert ; es mussten für die absolute Negirung alle drei Verfassungsformen

des nachtheseischen Athen aufgezählt werden. — Ich treffe oben im Texte, wie

ich nachträglich sah, ganz mit Gilbert a. a. O. S. 501 zusammen.
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man wenigstens vermuthen, was ihr Name errathen lässt,

das vonocpuXctKeiv, dessen Begriff im Allgemeinen der Passus

aus dem Teisamenosantrag angiebt. In besonderem Masse ist

bedauerlich, dass wir die Schlussworte des Excerptes nicht

sicher herstellen können. Enthielt das otvbpwv tC die Stärke des

Collegiums, so stünde diese ,Sechzehn' der Siebenzahl bei

Philochoros gegenüber; aber dieser Widerspruch würde weder

jene noch diese Zahl discreditiren, im Gegentheil der Werth
der beiden Notizen stiege. Von 460 bis 404 können, wie schon

oben (S. 70) angedeutet, mancherlei Veränderungen mit dem
Amte vorgenommen sein; wir lernten so seine Anfangs-

und seine Endstärke kennen. Die Zahlen an sich dürften zu

Bedenken keinen Anlass geben, ja sie würden einander

bestätigen ; denn die ,Sechzehn' ist in dem Zahlensystem der

kleisthenischen Verfassung nicht minder ungewöhnlich als

die ,Sieben'. Das ist alles, was wir über das ältere Nomo-
phylakencollegium wissen oder vermuthen können.

Alle anderen von den Lexikographen gegebenen Be-

stimmungen sind den jüngeren Nomophylakes zuzuweisen.

Dass das tck; b'dpxäq r\väYKalov toi<; v6|iot<; xp*io"0ai der Lexika

sich auch im Wortlaut mit dem Satze des Teisamenos be-

rührt, wird niemandem den Gedanken empfehlen, dass doch

einzelne jener Angaben auch auf die ältere Behörde sich

bezögen; der Ausdruck ist stereotyp. Im Besonderen hat

man die Notiz, dass die Nomophylakes in den Areopag ein-

getreten seien, von dem älteren Amte fern zu halten. Es
scheint ja zunächst verlockend, den Eintritt von 7 (oder 16)

neuen Mitgliedern ausser den 9 Archonten als eine beab-

sichtigte Demokratisirung 1 dieses alten aristokratischen

Rathes, als einen 'Pairsschub', zu betrachten. Allein man
traut den Demokraten von 460 etwas zu, woran sie kaum
noch ein Interesse haben konnten: was hatte es für einen

Zweck, den alten Rath zu demokratisiren, nachdem man ihm

jegliche politische Initiative und Executive genommen hatte?

Jetzt zurück zu dem zweiten Abschnitte des vorauf-

gehenden Excerptes ; denn nunmehr sind wir im Stande, die

1 So zuerst Oncken Athen u. Hellas I 207 ff.

Keil, Anon. Ärgern. 12
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vorher fS. 170) aufgeworfene Frage zu beantworten, wie eine

Notiz über den sonst allgemein bekannten Eintritt der Thes-

motheten in den Areopag in den Zusammenhang dieser

Excerpte sich fügt. 461 war dem Areopag das vojnoqpuXaKeiv

genommen, die Dreissig hatten auch seine Competenz als

Gerichtshof angetastet : die Demokratie gab ihm jenes wieder

und bestätigte ihm diese. So erhielt der alte Rath vom Ares-

hügel um 403 seine Constitution in der restaurirten Demo-
kratie; die Rechte und Stellung, welche er während der

Zeit der Redner innehatte, sind ihm damals gegeben

worden. Dass bei dieser grundlegenden Rehabilitirung der

Körperschaft im Staatsorganismus zugleich einige Bestim-

mungen über ihre Zusammensetzung und die Qualification

der Mitglieder getroffen wurden, darf nicht blos als möglich,

sondern sogar als wahrscheinlich gelten. Ich denke, eine

dieser Sonderbestimmungen, welche Bedingungen über den

Eintritt der Thesmotheten in den Areopag betrafen, war

in dem 2. Theil von § 8 berichtet. 1 So befindet sich die

Notiz in zeitlicher wie sachlicher Hinsicht innerhalb des

Kreises von Nachrichten, welche in den historisch eng ver-

bundenen § 7—9 enthalten waren, durchaus an ihrem Platze.

Und in diesem Zusammenhange dürfte sich auch die vor-

her (S. 175) beregte kleine chronologische Schwierigkeit in

der Abfolge der Excerpte erklären. Anknüpfend an die

Thesmotheten kam der Schriftsteller auf den Areopag und

seine Rehabilitation zu sprechen; wie er dabei der Nomo-
phylakie gedachte, fügte er eine Bemerkung über die Auf-

hebung der Nomophylakes durch die Dreissig hinzu. So

kam diese Notiz, die eigentlich vor die Excerpte aus der

Zeit der demokratischen Restauration gehörte, in diese hinein,

ohne dass damit doch die zeitliche Abfolge des Ganzen
gestört erscheinen kann.

Fassen wir noch einmal das Resultat der Prüfung von

§ 8 und 9 zusammen, so hat sich ergeben, dass ihr Inhalt

1 Ob die oben (S. 63) ausgesprochene Vermuthung über den Inhalt jener

Sonderbestimmungen das Richtige trifft oder nicht, ist für die Gesammtauf-

fassung des Zusammenhanges gleichgiltig.

Digitized by Google



§ 8—io. — § 9- io: Sachliche Anordnung. — § 10: Zeit. 179

nicht nur keinerlei Bedenken unterliegt, sondern Thatsachen

enthält, welche sowohl mehrfache direkte wie indirekte Be-

stätigung aus unserer sonstigen Ueberlieferung finden, als

auch sich dem Bilde der Restaurationszeit als neue, sichtbar

getreue Züge einfügen.

Ueber die Glaubwürdigkeit endlich des letzten Excerptes

(§ 10), welches von der Besetzung der Aemter durch Neu-

bürger handelt, bedarf es nach dem bereits oben (S. 72) ange-

führten Beleg für diese staatsrechtliche Neuerung keines

Wortes weiter. Geschichtlichen Werth hat die Notiz, welche

ja zeitlich nicht zuweit von dem Jahre des Eukleides entfernt

werden darf, für uns insofern, als sie bezeugt, dass jene

Neuerung im athenischen Staatsleben thatsächlich nicht viel

früher eingetreten ist, als sie uns in den ersten beglaubigten

Fällen entgegentritt.

Die vorstehenden Untersuchungen haben im Einzelnen

die Glaubwürdigkeit der Excerpte geprüft und zugleich fest-

zustellen versucht, in wieweit unsere historische Kenntniss

durch die neuen Nachrichten vertieft oder erweitert wird.

Die Einzelurtheile und -werthungen zusammenzufassen, um
•aus ihnen zu einem Gesammturtheil über Wesen und Werth
der neuen Fragmente zu gelangen, muss die Aufgabe des

letzten Kapitels sein.

i

12*
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IV.

Der Epitomator und seine Vorlage.

Der Text des Papyrus enthält, wie die voranstehenden

Untersuchungen gezeigt haben, eine im Verhältniss zu seinem

Umfange ungewöhnlich grosse Anzahl von werthvollen Nach-

richten. Dass diese eine ganze Reihe schon bekannter That-

sachen in neues Licht setzen, verdient gewiss Hervorhebung,

hat aber doch mehr secundaeres Interesse. Ihr Werth be-

steht in erster Linie darin, dass sie eine Anzahl für uns

entweder völlig oder doch theilweis neuer Thatsachen bieten.

Von zehn Excerpten besitzen wir die Reste, und darunter

bringen die folgenden positive und direkte Erweiterungen

unseres historischen Wissens: § 1 die Zusammensetzung der

Baubehörde für den Ausbau der Burg und die Einreihung

des Parthenonbaues in dieses allgemeinere Unternehmen,

§ 2 a das Datum der Uebersiedelung des Bundesschatzes von

Delos nach Athen und den Namen des Antragstellers Perikles,

§ 2 b die gleichmässige Vertheilung der Flottenneubauten auf

die Phylen im 5. Jhd., § 3 den Hilfszug der Athener, § 4 die

Notiz über das Schiff des Phaiax, falls ich richtig verstanden

habe, § 7—9 die Reformen der demokratischen Restauration

in der Finanzverwaltung (7), im Gerichtswesen (8) und be-

züglich der Nomophylakes und der Stellung des Areopag (9).

Das ist absolut gerechnet nach dem augenblicklichen

Stande unserer Kenntnisse ; allein dem Wesen der Excerpte

wird man mit dieser Beurtheilung nicht gerecht. Unsere

Kenntniss hat durch Inschriften, Münzen und moderne
Combination eine sehr bedeutende Erweiterung über das

auf litterarischem Wege allein Ueberlieferte hinaus erhalten.
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Wir wissen heute in vieler Beziehung mehrvon der athenischen

Geschichte und der athenischen Staatsverwaltung im 5. Jhd.,

als die Athener selbst schon im 4. Jhd. oder gar die späteren

Universalhistoriker es thaten. In die litterarische Ueber-

lieferung gehören aber unsere Excerpte ; mit Rücksicht auf sie

ist also ihr Werth zu bemessen. Und auch solche Rechnung

wäre noch unbillig; sie ist zu summarisch. Unsere schrift-

stellerische Ueberlieferung über athenische Geschichte und

Alterthümer zerfällt, allgemein gesprochen, in drei grosse

Stränge. Den ersten bilden die bei den eigentlichen Historikern

dieses Theiles der Geschichte vorliegenden Nachrichten *, den

zweiten die gelegentlichen Ausführungen oder Bemerkungen
bei den sonstigen Historikern, sowie bei Rednern, Philo-

sophen, Dichtern und Geographen, den dritten die Artikel,

Excerpte und Notizen, welche in der lexikographisch-gram-

matischen Litteratur 2
, in den Scholien und bei Sammlern,

wie Athenaeus, Aelian, Polyaen, Frontin, Valerius Maximus
zerstreut sind. Rein quellenmässig betrachtet, kann diese

letzte Gruppe den beiden anderen nicht als gleichwerthig

geachtet werden; sie ist aus ihnen abgeleitet, abhängig.

Rücksichtlich ihrer Verwendung unsererseits jedoch nimmt
sie eine selbständige Stellung ein. Ihr Quellgebiet, die beiden

ersten Gruppen, war zu der Zeit, da sie ihm entschöpft

wurde, um vieles breiter und tiefer, als wir es noch finden;

aus uns versiegter Fülle hat sie gerettet. Zur ersten

Gruppe, der historischen, gehörte die Schrift, der die Papyrus-

excerpte entstammen. Die Ueberlieferung also dieser Gruppe

sammt ihrer nach dem eben Bemerkten nothwendigen Er-

weiterung aus der der dritten Gruppe, soweit diese auf

historische Quellen zurückgeht, ergiebt den relativen Mass-

1 Hierher gehört natürlich Aristot. rp. Ath.

* Diese ist für einzelne Theile umsichtig von Bursy De Aristot. iro\. 'A0r]V.

parüs alterius fönte et auctoritate (Dorpat 1897) behandelt. Die Arbeit Tür

das ganze Gebiet steht noch aus. Dass dabei für die sog. Alterthümer erheblich

Neues herauskommen werde, ist nicht zu erwarten ; aber literarhistorisch werden

wir lernen. Es handelt sich darum, die irapdbocric, dieses Unterrichtsgegen-

standes klarzulegen.
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stab für den Werth der Excerpte. So als rein historisches

Denkmal betrachtet, steht dann der Papyrus in seinem Kreise

weiter allein da mit der Nachricht über den Flottenbau (2 b)
—

denn nur aus Andokides war er uns bekannt — , ferner mit

der Notiz über die Besetzung derAemter durch Neubürger (10),

die sonst nur im platonischen Ion überliefert ist, endlich

auch mit jener Eintheilung des peloponnesischen Krieges in

den archidamischen und sicilischen Krieg (5); denn so geläufig

uns diese Bezeichnungen auch sind, der vorhandenen rein

historischen Ueberlieferung ist der tt6X€uo<; 'Apxibdjiios voll-

kommen fremd. Sein Name begegnet im Ganzen viermal

in der lexikographisch-grammatischen Litteratur. Harpokr.
' Apxibd|nios TTÖXenoq- Aucriaq iv Ttu Katd'AvbpoTiiuvos Kai <Advapxo<;

KctTä> TTu9eou Heviaq. t6 irpüjTa i lvr\ xou TTeXoTTownataKoü ttoX^ou

'Apxibainio? ^K\r|0ri TröXeuoq, wq goiKev, d-rrö xoö töv 'Apxtbanov

ei«; Tr)v 'Attikiiv dußaXeiv, KaOd GouKuMbns Kai"Eqpopo<; Kai'Ava-

Ei^evnq cpaaiv 1
. Der Schlusssatz Ka6d—<paoiv bezieht sich

nicht auf die in Rede stehende Benennung des Krieges,

sondern giebt nur die Historiker an, die den Krieg dargestellt

hatten; das d>q lotxev beweist, dass der Urheber dieses

Artikels die Benennung 'Apx- ttoX. nicht bei ihnen, sondern bei

den Rednern fand, vielmehr er seinerseits durch Combination

die Erklärung suchte. Aus Harpokr. stammt direkt Bekk.

Anecd. p. 450, 1, nicht so der Artikel p. 234, 27: AexeXeiKÖv

TtöXenov Xeroutfi töv neXoTTOvvnmaKÖv, töv auröv Kai'Apxibdiueiov.

AeKeXeiKÖv uev, koOöti . . TTeXo7Tovvno*iaKÖv be, öti . .,'Apxtbdneiov

be, öti 'Apxiba)io<; aiiTOö fVrnfJaTo, (= Et. M. 254, 39 mit einem

orthographischen Zusatz 2
); doch ist auch er rhetorischen,

nicht historischen Ursprungs, er steht in den 4AeHeiq p x\ t o p i k a i\

Endlich war des archidamischen Krieges in den vollständigeren

Schol. Aristoph. Fried. 640 gedacht, die Suid. v. Bpetoibets zu

Grunde liegen : 6 be TröXeiuos 6 nexpi ttic; Bpaoibou Kai KXeuuvoq

TeXeuTfj^ lir\ dnecrxe beKa, €K\r|0r| be 'Apxibdimos. Thukydides

nennt den Krieg bekanntlich töv be^Tn 7r6Xe|iov (V 25, 1. 26, 3);

Diodor giebt ihm keinen besonderen Namen, spielt aber

> Vgl. Or. AU. II 175, fr. 18; 327 fr. 3 Turr.

8 Vgl. o. S. 6.
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vielleicht auf die sonst übliche thukydideische Benennung an l
.

Die Quelle des Lexicographen ist demnach rhetorisch, nicht

historisch ; auch dieses Excerpt steht also in der historischen

Ueberliefening für sich. Es bleibt allein § 6, und selbst

dieser enthält insofern eine besondere Nachricht, als der Ver-

rath des Adeimantos nicht der historischen Vulgaertradition

angehört; und singulaer in ihrer Nacktheit ist jedenfalls die

Anknüpfung des unglücklichen Ausganges des peloponnesi-

schen Krieges an den Venrath des Adeimantos.

Mit dem Massstabe der sonstigen historischen Ueber-

liefening gemessen, enthalt das Papyrusfragment also aus-

nahmslos ganz erlesene Nachrichten. Damit ist die Arbeits-

art des Epitomators oder richtiger das Prinzip, nach welchem

er seine Auszüge bestimmte, festgestellt. Er kannte die

gewöhnliche historische Tradition seiner Zeit, traf auf ein

Werk, welches gründlicher und wissenschaftlicher gearbeitet

war als die gewöhnlichen Geschichtsdarstellungen, und zog

nun aus jenem Angaben aus, welche diesen fehlten oder

welche ihm wenigstens wichtig oder merkwürdig vorkamen.

Es liegt auf der Hand, dass hiermit zugleich die Frage,

die sich nothwendig einstellen muss, beantwortet ist, wes-

halb unser Fragment eine so ungewöhnlich grosse An-

zahl von Angaben enthält, die auch für unser über die

historische Tradition hinaus enveitertes Wissen durchaus

neu sind.

Wieweit der Epitomator den Wortlaut seiner Vorlage

beibehielt oder änderte, lässt sich natürlich nicht wirklich

entscheiden. Der Stil ist durchgehends klar, und eigentliche

Epitomatorenkürze sucht man vergebens; so hat es Wahr-
scheinlichkeit, dass namentlich die grösseren Sätze aus der

Vorlage mehr direkt herausgeschnitten, denn durch Zu-

sammenziehung längerer Absätze und Formulirung seitens

des Epitomators entstanden sind. Ganz wird es allerdings

1 XII 74, 6 ö . . TTeXoTrovvtiötaKÖ«; rcöXeiacx;, biaiacivac, |^XP 1 Twv üttokci-

uevtuv KCtiptiv £tt| b^Ka. Etwa gleichzeitig mit Thukydides (vgl. Beilage II)

schreibt Isokr. XVIII 47 b&ca |u£v £tt\ öuvexüjc, v\x\v AaK€baiiiOv(uuv noXe-

ur)OdvTU)V. Es kann gar kein Zweifel sein, welches die übliche Benennung war
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an Zusammenziehungen nicht fehlen ; so ist mir eine solche

in dem Adeimantosexcerpt sicher, auch § 2 dürfte ausführ-

licherer Darstellung entstammen. Dabei kann der Epitomator

ebensowenig wie bei dem einfachen Herausschneiden von

Sätzen unsinnig verfahren sein, was leicht Epitomatorenart

ist; seine Angaben könnten sich sonst nicht in so trefflicher

Weise bewähren. Er war eben ein Gelehrter oder wenigstens

ein unterrichteter Mann; nicht nur die Auswahl der Excerpte

an sich, sondern auch die Art der Ausscheidung beweisen

es. Von hieraus begreift es sich, dass diese Excerpte, wie

unser Exemplar zeigt (o. S. 7), durch Copieen weitergegeben

wurden; ihr Werth ist eben schon im Alterthum gewürdigt

worden. — .

Was war das nun für ein Buch, dem man so werth-

volle Nachrichten entnehmen konnte? wer war sein Ver-

fasser?

Ueber die litterarische Gattung, der die Vorlage an-

gehörte, besteht kein Zweifel; doch nicht ohne weiteres ist

klar, welchem Zweige der historischen Prosalitteratur sie zu-

zuschreiben ist. Im ersten Impuls denkt man an eine Atthis.

Es scheint mancherlei dafür zu sprechen. Die Excerpte

zeigen, dass das Werk allein von athenischer äusserer und

innerer Geschichte gehandelt hat, und besonders das starke

Hervortreten von Nachrichten aus der inneren Geschichte,

mit denen die grosse Historiographie uns zu unserem Leid-

wesen so stiefmütterlich zu bedenken pflegt, scheint auf eine

Atthis zu führen. Anscheinend weist den gleichen Weg die

genaue Datirung, die in § 1 für uns verloren ist (s. o. S. 27 ff.),

aber in § 2 und 8 noch vorliegt. Endlich entspricht der

ganze Inhalt der Excerpte mit seiner Thatsächlichkeit genau

der Vorstellung, welche wir uns von einer Atthis jetzt

machen können. Und doch täuschen diese Indicien. Die

sichere Ergänzung in § 9 TTu66b]ujpo<; öv cd xpovoxpacpiai Kai f)

'AfTei? dvcrfpäcpouaiv ib? £t£t6to dvjapxo^ zeigt den Verfasser

im Gegensatze zur Atthis als solcher. Daraus folgt, dass

die Vorlage eine zusammenhängende, nicht annalistisch zer-

rissene Darstellung bot. Denn wie eine 'AtOi^ ist eine Xpovo-
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Ypaqna ausgeschlossen. Wirklich fehlt es nicht an Anzeichen,

welche diesem Charakter des Buches entsprechen. In chrono-

logischer Reihenfolge sind im Grossen die Ereignisse in dem
Buche berichtet gewesen; das liegt in der Natur jeder ge-

schichtlichen Erzählung. Bei zeitlich eng zusammenliegenden

oder sachlich zusammengehörigen Ereignissen und That-

sachen finden wir diese Reihenfolge leicht durchbrochen;

das liegt auch in der Natur fortlaufender Geschichtsdarstellung,

widerspricht aber der Geschichtstabelle. So gehört die § 9

berichtete Aufhebung der Nomophylakes zeitlich vor die

schon in § 7 enthaltenen Reformen im Finanzwesen: diese

sind ausdrücklich durch twv TpidKovTct KaTaXueevTtwv datirt,

jene muss unter den Dreissig stattgefunden haben (s. o. S. 175),

wozu auch die Datirung durch den Archon Pythodoros gut

passt/ Der Historiker hat also die Veränderungen durch die

restaurirte Demokratie nach sachlichen Gesichtspunkten be-

handelt, zuerst, soviel für uns erkennbar, die Finanzreformen,

dann die Gestaltung des Gerichtswesens ; als er bei dessen

Darstellung den Areopag erwähnen musste, hat er, wie schon

angedeutet, von der Restitution der voinocpuXaKia an diesen

Rath gesprochen und naturgemäss in diesem Zusammen-

hange, aber zeitlich zurückgreifend, von der Aufhebung der

vo|io(p\jXaKes berichtet ; das zeitliche Zurückgreifen wollte er

vielleicht durch die umständliche Datirung (TTueobtupo?, öv

ort xpovoTpacpiat kt£.) ausdrücklich angezeigt wissen. Hier

ist auch der engeren Verbindung zu gedenken, welche

zwischen den Excerpten 2 » und 2 b besteht. Sie wurde oben

(S. 136) auf die Vorlage selbst zurückgeführt: in dieser waren

also zwei selbständige Thatsachen, die Verlegung des Bundes-

schatzes nach Athen und der grosse Flottenbau, in prag-

matischen Zusammenhang gesetzt. Ein solches Verfahren

gehört ebenso sehr einer fortlaufenden Darstellung an, wie

es einer rein chronologisch-tabellarischen Anordnung fern

steht 1
. Man darf unter diesem Gesichtspunkte auch be-

1 Ich will noch eine scheinbare Instanz gegen meine Auffassung von dem

Verhalten des Epitomators bei dem Umsetzen von absoluten Daten in relative

beseitigen. [Plut.] vit. X or. 845 D Ka\\(|utaxov, i<p' ob trap' 'OXuveCiuv f|K€
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trachten, dass die Datirung des Beginnes des neuen Parthenon-

baues nicht absolut, sondern relativ mit jAeTäTfrri gegeben ist.

Endlich will eine Notiz, wie die über das Schiff des Phaiax
— falls ich richtig ergänzt habe — in eine Tabelle sich nur

schlecht fügen, gut passt sie zu einer wirklichen Erzählung.

Das epitomirte Buch enthielt also eine Geschichte

Athens in fortlaufender Darstellung. Das Buch selbst und
sein Verfasser sind uns unbekannt. Den grossen Trümmer-

haufen der FGH. durchsucht man vergebens auch nur nach

Anklängen; die Excerpte lassen sich weder bei einem uns

mit Namen bekannten Schriftsteller noch überhaupt sonst

nachweisen. Ist uns so die Identificirung der Fragmente

versagt, um so mehr sind wir zu ihrer litterarhistorischen

Einreihung und Würdigung verpflichtet.

Eines ist ohne weiteres klar: es war wissenschaftliche

Arbeit, die in dem Buche geboten wurde. Der Verfasser

hat die Atthis benutzt ; die Excerpte an sich mussten es dem
ersten Blicke lehren, ehe denn die sichere Ergänzung öv cd

XpovoTpacpiou Kai ryA[T0tc; gefunden wurde. Welche der Atthiden

ihm vorlag, ist nicht zu sagen; den Gedanken an Andron

(o. S. 69 f.) will ich auch an dieser Stelle noch einmal ausdrück-

lich ablehnen. Weiter bezeugt der Verfasser selbst die Benutz-

ung von xpovo-rpcupictt ; endlich verräth er, indem er in diesen und

der Atthis eine Lücke, das Fehlen des Archonten Pythodoros,

nachweist, dass er noch weiteres, augenscheinlich vorzügliches

Material verarbeitet hat. Auch sprachlich schimmert noch

die Trefflichkeit der Grundlagen des Buches durch : in ueia-

vconiEeiv dq tt\v tto\iv § 2 a ist die alte Bezeichnung TtöXiq für

die Akropolis gewahrt, wobei selbst der .Artikel vor ttöXi^

TTp€(jß€ia tCü b* ilr\<;, iq>* ob TTXcItujv £t€\€6tt|(J€, «MAnnroc. 'OXuvBtouc.

KGtTeaTp&j/aTO geht nach Ausweis von Dion. Hai. ad Amm. I 9. 10 auf Philochoros

zurück, der natürlich den Archonten nach Kallimachos mit Namen (Theophilos)

genannt hatte. Hier ist also ein dem uctü toötov unseres Papyrus entsprechendes

Til) t iE Vi; aus dem absoluten Datum umgesetzt. Allein die Parallele stimmt nicht.

Bei Ps.-Plut. haben wir es nicht mit einem Epitomator zu thun, sondern mit dem

Literarhistoriker, dessen Chronologieen und Synchronismen die ganzen Redner-

biographieen durchziehen; der hatte eine Archontenliste zur Hand, was einem

Epitomator nicht ohne weiteres zuzutrauen ist.
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weder litterarischer (s. o. S. 146, 1) noch auch inschriftlicher

Rechtfertigung entbehrt 1
. Sein Buch ist eine merkwürdige

Erscheinung für uns, die wir nichts von solcher Behandlung
athenischer Geschichte wussten, aber sie wird erklärlich,

wenn man sich überlegt, in welcher Zeit das Buch ge-

schrieben sein muss.

Die untere Grenze giebt natürlich die Zeit der Copie

des vorliegenden Papyrusexemplares, also das Ende des

1. Jhds. n. Chr., die obere folgt aus der Erwähnung der xpovo-

Tpacpicu und der Bezeichnung f\ 'Arek. Jene bannt uns diesseits

des Jahres 250 ; denn man kann doch hier nur an die wissen-

schaftlichen Chronographieen denken, wie sie durch Eratos-

thenes' Eingreifen ausgebildet wurden (vgl. Niese Hermes 1888

XXIII 92 ff.) Die collectivische Bezeichnung n
'

At8i<; führt noch
tiefer herab. Vor Istros kann man sie sich nicht denken ; der

Titel seines Buches, 'Atöiöujv ouvorrurfri, zeigt, dass damals die

verschiedenen Atthiden noch Individualexistenz führten. Die

Sammtbezeichnung n, 'Ax8ig ist aus dem Schulleben hervor-

gegangen, nicht etwa aus der Beobachtung, dass in allen

Atthiden ein und derselbe Grundstock vorliege. Eine solche

Beobachtung und eine Benennung darnach geht über das

kritische Durchschnittskönnen der Antike hinaus. Zum
Zwecke des Unterrichtes in den Rhetorenschulen, bei der

Erklärung von Historikern und Rednern, gebrauchte man
Tabellen der attischen Geschichte. Sie wurden für die Praxis

zweifellos mehrfach zusammengestellt Aber, wie die Praxis

des Alterthums nun einmal in dieser Schullitteratur war,

die Namen der einzelnen Verfasser gingen bei den mehr-

fachen Ueberarbeitungen verloren ; es blieb nur das Wesent-

liche, die Sachbezeichnung der attischen Chronik. Manche
herrenlose Notiz über athenische Verhältnisse in der Scholien-

und Excerptenlitteratur wird auf diese 'Atthis' zurückgehen.

Für den älteren Rednerunterricht dürfte r\ 'AtGi? etwa das

gewesen sein, was für die jüngere dann die allgemeine Ge-

schichte, n io-ropia, wird, die uns so oft in den Rednerscholien

1 In der Hekatompedoninschrift CIA. IV I p. 138 tab. II 3 Ka]rd ffjv iröXiv

(fehlt Meisterhans-Schwyzer Gramm, d. att. Inschr. 227).
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begegnet, und von der wir uns aus Aristodemos ein Bild

machen können. Von Istros ab gebrauchte es immerhin

einige Zeit, um durch diese trapdöocn<; aus den 4Atthiden'

'die Atthis' zu bilden. Ich denke, das früheste Datum für

die Entwicklung des Collectivnamens ist das 2. Jhd. v. Chr.

Früher dürfen wir also das Buch, in welchem ai xpovo-rpcupiai

Kai f\ 'Atöis citirt werden, nicht ansetzen.

Damitsindwir in dieEpoche exakter, kritischerForschung

gewiesen, einer Arbeitsart, wie sie aus den vorliegenden Frag-

mentennoch deutlich erkennbar ist. Die Zeit von der Mitte des 3.

bis zur Mitte des 1. Jhds. v. Chr. hat eine unendliche Reihe

griechischer Lokalhistoriker und -antiquare gesehen, welche

der schöne Patriotismus für die engere Heimath begeisterte,

wie heut zu Tage in der Schweiz, in Italien und jüngst auch

wieder auf altem griechischen Boden selbst die Lokalforschung

aufs reichste entwickelt ist. Natürlich läuft dabei viel

Dilettantismus mit unter, aber der Gewinn ist doch ausser-

ordentlich, namentlich wo der gute Wille wenigstens einen

Hauch von kritischer Methode verspürt hat. Gewiss, auch

schon vor Aristoteles und Theophrastos hatten den Lokal-

forschern Bauten, Denkmäler, Grabsteine geredet, Inschriften

Zeugniss abgelegt, und wir dürfen es sicher nicht gering an-

schlagen, wie jene Forscher daraus die spärliche litterarische

Tradition über die einzelnen Städte oder Landschaften zu er-

gänzen gewusst, ja zweifellos in vielen Fällen eine Geschichte

überhaupt erst möglich gemacht haben. Gleichwohl stellen

des Aristoteles und seiner Schüler grosse und zusammen-

fassende Arbeiten über die griechischen Politieen einen Ein-

schnitt in dieser Litteratur dar: an ihnen hatten die Lokal-

forscher vom 3. Jhd. ab ihre Vorbilder, nach denen ihr

Suchen, Forschen und Arbeiten an Methode und Urkundlich-

keit gewarm. Es hat keinen Zweck, hier alle die ttoXitcigu,

die KpnTiKd, NotHiaKä, Tnviicd, oder wie sonst die Titel lauteten,

aufzuzählen ; auch die Schriften -rrepi eumdöv, £opTwv, ärwvwv,

ävaGriudTwv, uvriudriuv u. s. w. gehören hierher. Völlig un-

ausdenkbar ist, was an Material damals zusammengebracht

und — oft gewiss sehr früh — wieder verloren gegangen
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ist. Man erinnere sich nur an die Reihe von Schriftstellern,

die in dem rhodischen Schiedsspruch zwischen Samos und
Priene aufgeführt werden; und das sind zumeist Schrift-

steller des 5. oder 4. Jhds. 1 Die spätere Zeit war noch frucht-

barer. Um 206 kann sich das junge Magnesia am Maeander

auf einen Schwärm von Lokalpoeten und -Schriftstellern

berufen 2
. Was soll man von einer Culturstätte wie Athen

sagen, deren Glanz nicht blos Bürger, sondern auch Fremde
zur Forschung reizte? Und mit welchen Mitteln diese späte

Forschung über Athen arbeitete und noch arbeiten konnte,

hat das Beispiel des Periegeten Heliodoros gezeigt *, der der

1 IBrMus. III I n. 403, 120-2; dazu Hicks p. 4 Anm. *

2 IvMag. n. 46, 13 d'veqpdviEav ... bia Ttfi[v iT]oir|Täv Kai btä rtfrv

l[a]Top[i]<rrpd<puJv tüjv auYY€Ypa(pÖT[uJv] töc, MaYvriTUJv up[dE]€i[<;].

3 Hermes 1895 XXX 199 fr. Ich habe unter den Beweisen für Heliodors

Autorschaft der periegetischen Stücke in den Rednerbiographieen ein wichtiges

Zeugniss nicht verwerthet, weil ich dem überlieferten Texte damals traute,

aber mit Unrecht. [Plut.] vlt. Demoslh. 847 C kotAutc bi buo irdibac, dx ptäc,

yuvcuköc, tüjv euhüKiuujv, 'HXtobüjpou tivöc, 6uY«Tpö<;- 6uYCtT^pa bi n(av

£ax€v, r\ Treue, ?ti ouaa irpo Ydu.ou dTeXeuTrjaev. So interpungiren die Heraus-

geber den ersten Satz; will man einen Sinn herausbringen, so geht es allerdings

nicht anders. Doch was ist eine Yuvr*| tüjv €UboKi^uov, wenn ihr Vater nur ein

' HXtöbuipdc, Ttc, sein soll? Das €UbÖKt|WOC, ist überhaupt keine Bezeichnung für

eine Bürgerin besseren Standes; es gehört nothwendig zum Vater; das sah

schon Lambin, der Tivoc, 'HXiobüJpOU umstellte; allein noch gewöhnlicher wäre

'HXiobdjpou tüjv €ÖboK(pu)v tivoc,. Aber auch dabei ist das tivoc; noch störend,

denn es widerspricht im Grunde dem Zusätze tüjv 6ÜboKiuuJV, das Indefinitum

zeigt, dass ursprünglich der Eigenname fehlte. Sowie man nun YUVOtlKÖc,, tüjv

€ÖboK(|aujv ['HXtobüjpou] Tivoc, 6uYOTpöc, liest, ist alles klar. Das 'HXiobdjpou

ist also die Quellenangabe für das folgende Stück, die vom Rande um so eher

in den Text drang, als der Eigenname nur zu leicht als Interpretation des Inde-

finit ums gefasst werden konnte. Thatsächlich ist der Passus von C KOTtAiire bis

E uepi f|C, irpoeipn/rcti fast ganz unter Benutzung der Psephismen 850 F 851 ge-

arbeitet, die aus Heliodor stammen. So wird die formale Textkritik durch die Sach-

kritik beglaubigt. Wenn nun Heliodor die Existenz zweier Söhne des Demosthenes

berichtete, so ist das nicht mehr ohne weiteres zu ignoriren. Deinarchos (I 71) wirft

im J. 324 dem Demosthenes vor touc. bi 0U Y€Y€vr||ui£vouc, uUtc. aavrO) wpoo-

itoi€ia6ai uapd touc, vöu.ouc, [tüjv iv tcuc. Kp{ö€mv, schon sprachlich Glossem,

welches den Ausfall des folgenden Artikels veranlasste] gv€K<x <tüjv> YlTV0U.fcVU>v

öpKUJV, d. h. 'Söhne, die du nicht gezeugt hast (also adoptirte), legst du dir auf

ungesetzlichem Wege zu, damit du bei den üblichen (YlY6fi€voi, vgl. Schmid

Atticism. II 182, erklärt sich aus Demosth. LIV 40) Eiden t'EüjXctav öciutüj Kai
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Mitte des 2.Jhds. angehörte. Thatsächüch befand sich die

antiquarische Forschung zu dieser Zeit in glücklicherer Lage
als zu den Tagen etwa des Aristoteles. Er hatte den Werth

der Staatsarchive voll erfasst und sie für seine litterar-

historischen Arbeiten vielleicht auch wirklich ausnutzen

können ; dass aber damals schon die Archive für Forschung

auf politisch-historischem Gebiete auch der Zeit des 4. Jhds.

geöffnet waren, darf man füglich bezweifeln. Ein oder zwei

Jahrhunderte später hatte es kein Bedenken mehr, die Akten

aus der nun alten Zeit allgemein zugänglich zu machen;

Heliodor hat sie benützt. Bekannt ist, dass der Bücher-

sammler Apellikon am Anfang des L Jhds. v. Chr. alte

Akten aus dem athenischen Archiv an sich zu bringen

wusste 1
. Wie hoch der Bestand der Archive hinaufging,

tuj Y^V€l herabwünschen kannst*. Also Deinarchos leugnet nicht die Existenz

von Söhnen des Demosthenes, bezeugt sie vielmehr. Hierzu stimmt in dem

Democharespsephisma (850 F) Ar)|bio06£v€i . . . ahricriv tv irpuTCtvedu Kai

irpoebplav a£)Tw Kai ^yyövujv äei tuj TrpeaßuTctTUJ, wo die letzten Worte als

blosse Floskel oder 'herkömmliche Formel' (Schaefer Demosth. III 395, 1) zu

betrachten, wir durch nichts, am allerwenigsten durch inschriftliche Zeugnisse,

berechtigt sind. Durch das toic, o*UYY€Wai des epitomatorischen Referates 847 D
soll man sich nicht täuschen lassen; die Unmöglichkeit solchen Beschlusses

lehren die Inschriften. Uebrigens war es im 3. Jhd. v. Chr. auch sonst bekannt,

dass Demosthenes um 324 zwei Söhne hatte, denn darauf beruhten die c\eoi in der

von Athenac. XIII 592 E erwähnten Rede irepi xpi>0"(ou (Or. Att. II 251 fr. 4.Turr.);

sie ist eine Fälschung, aber, weil sie Hermippos schon hatte, so alt, dass sie die

Existenz von Söhnen des Demosthenes einer entgegenstehenden, allein giltigen

Tradition zum Trotze nicht wohl hat erlügen können. Nur dass die Mutter der

Knaben einelletaerc war, ist natürlich Klatsch; dass dieser aber verbreitet war,

zeigt Heliodors Zusatz tüjv eöboK(|iU)V Tivoc, GirraTpöc,, welche Worte ihre Pointe

erst erhalten, wenn man sieht, dass sie gegen jenen von Hermippos (der Name
Athenae. 592 D, die Isokrates- und Demosthenesnotiz gehören zusammen) weiter-

gegebenen Klatsch polemisiren. Demosthenes hat also zwischen 330 (Aeschin. III

77) und 324 zwei Söhne adoptirt. Ob er ihre Mutter auch geheirathet hat, bleibt

ungewiss; sie ist jedenfalls von der Mutter der früher verstorbenen Tochter zu

unterscheiden, über die man auch nichts wusste. Wäre sie, wie Demetrios

Magnes angab (Plut. Demosth. 15), eine Samierin gewesen, so hätte sie Aischines

(II 149) sicher zur Ausländerin gemacht, wie er das mit des Redners Mutter

(III 172) gethan hat.

1 Athenae. V 214 E xd t' Ik toö Mn,Tpü>ou tüjv iraXaiüjv aÜTÖYpaqpa

MJrjqpio-ndTUJv u<paipou|aevoc, ^ktüto.
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lässt eine attische Inschrift erkennen, der zufolge im J. 151/0

zur Begründung eines Antrages ein Psephisma aus dem
Metroon producirt wurde, welches von Stratokies aus Diomeia,

also um 300, beantragt war 1
; weitere rein litterarische, wenn

auch anscheinend stärkere Belege lasse ich absichtlich bei

Seite 2
. Ueber die ungewöhnliche Mannigfaltigkeit dieses Be-

standes ist ein Wort. In älterer Zeit gingen sicher alle Gesetze,

Psephismen und sonstige politische Schriftstücke, wozu auch

die Hauptakten der öffentlichen Prozesse gehört haben

müssen 3
, ferner die Contracte zwischen dem Staate und den

Privaten und die Register der Marinebehörden über die den

Trierarchen gegebenen und von ihnen geschuldeten Schiffe

und Schiffsgeräthe 4
, endlich auch die Etatsabrechnungen nach

Prytanieen 5 in das Staatsarchiv über; seit der Mitte des 3.Jhds.

wurden nachweislich dort auch Rechenschaftsberichte, Inven-

tar- und Uebergaburkunden von Staats- wie Cultbeamten, Per-

sonalverzeichnisse u. a. niedergelegt 6
. Reine Privaturkunden

1 CIA. IV 2 n. 458/' 15 au^betSev be ["Ovcujoc; tö xpn.qpio'ua toö bn,uou]

£v tu) MrjTpujui KOtT[aT€0eiu^vov ....]. Zeit Archon Hagnotheos, 152/1

:

J. E. Kirchner GGA. 1900 S. 463.

* Ich meine besonders die Anklage des Meietos im Sokratesprozess, die

Favorin noch im Metroon gesehen haben will (Diog. L. II 40) ; das ist entweder

Schwindel, oder das Aktenstück wurde eben als historische Rarität besonders con-

servirt (wie z. B. die Reste der solonischen Axones im Prytaneion, Plut. So/. 25) und

kann so nichts für eine Conservirung von Prozessakten über 500 Jahre hin beweisen.

3 Daher die echten Schriftstücke aus den grossen Prozessen des Antiphon

und Alkibiades, um von anderem zu schweigen, uns erhalten sind. Ein directes

Zeugniss aus älterer Zeit für diesen Punkt haben wir noch nicht; aber der Schluss

ist sicher, und der Rechtsunterschied, der YpcKpi^l ur>d blxn, scheidet, kann nur

noch bestätigen. Dazu kommt, dass bei [Demosth.] XLVIII 49 die im ^Xivoc, ver-

einigten und vom Beamten verwahrten Akten des Privatprozesses KOlvd YP«V-
uaxa genannt werden, gerade wie bei Demosth. XIX 129 (u. S. 192, 2) die Gesetze

und Psephismen. CIA. II 2 841 b 97 ivfpacptoQw eic, Td xoivd YpauuaT€ia geht auf

das Archiv der Demotionidenphratrie. Liegt hier eine terminologische Diffe-

renzirung von den bn,uöaia YpdMMaxa vor? Darnach wäre [Plut.] vi/. Xor. 841 F

toc, TpcrfUjMctc, aöxüjv €*v koivüj (= Archiv des Archon, als Leiters derDionysien?)

Ypcuyaudvouc, (puXdTreiv zu beurtheilen.

4 CIA. IV 2, 1 b, 29 Kai toutujv, et irou [t( iarx ö(p\r||aa] Y^Tpam^vov
ev tüj briuoaiuj ibc, irapeiXricpöTUJv xäc, xpiripeiq.

5 Aeltester Beleg: Aristot. rp. Ath. 47. 48.

• Inventare: ältester Beleg CIA. II 836 Ix. ab 16 (Archon Diomedon, 232/1

:
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dagegen scheint in Athen das grosse Staatsarchiv 1
, das uns im

J. 343 zum ersten Male als im Metroon befindlich bezeichnet

wird*, bis in das 3. Jhd. hinein nicht aufgenommen zu haben;

das älteste Beispiel ist im Testament des 270 gestorbenen

Epikur erwähnt 3
; hundertJahre später deponirt ein Orgeonen-

collegium dort gar eine Steinstele 4
. Aber Athens bureau-

kratische Verwaltung hinkte auch in diesem Punkte sicherlich

hinter der allgemeinen Entwicklung her. Lautes Zeugniss

haben jüngst die aegyptischen Papyri abgelegt nicht nur da-

rüber, wie hoch der Bestand derArchive selbst in kleinen Orten

hinaufging, sondern auch darüber, in welch ausgedehnter

Weise sie privaten Zwecken dienten. Inschriftliche Illustration

Kirchner a.a.O. S. 448 f.), ferner 404, 25. 476, 52 f.; Rechenschaftsberichte: CIA. IV 2,

385^ 29 (Archon Diokles, 215/4: Kirchner a. a. O. S. 446fF.), II 444, 21; 446, 17.

1 Ich drücke mich absichtlich vorsichtig aus ; denn wenn auch das Metroon

keine Privaturkunden aufnahm, für das Archiv der Astynomen — die Existenz

von Sonderarchiven, richtiger Bureauacten für die einzelnen Beamten, steht fest —
bezeugt es Isaios (I 14) trotz alle dem, was dagegen gesagt ist. Die Mitwirkung von

Beamten als solcher bei Privatcontracten auch in Athen wird ferner aus Deinarchos

bezeugt: Harpokr. v. bööic,' ibiujc, X^€xai Trapct Tote, pn/ropai aupßöXaiov

Tpaq>öp.€vov, örav Tic, toi aüxoö bibüj Ttvi biä tüjv dpxövTuiv, Ojc. irapd

AeivdpXUJ (Or. Att. II 340 fr. 14 Tum). Dies erklären die Worte der Inschrift aus

Hierapolis Journ. 0/ Philol. 1891 XIX 77 (= Ramsay Cities and Bishoprics

of Phrygia p. 116 n. 20) kci8ujc, f\ duox^l Ttcpi^xt* *| oid tüjv dpx€iujv bo-
öeiaa, wo die dpxcia die Archivbeamten sind. Auch CIG. 3266. 3401 (Smyma)

aÜTn,#i t'irvYpacpr) <p^p€Tai (Kai) bid tüjv dpxelujv, fast ebenso 3517 (Thyatira),

verstehe ich hiernach (das Verb wie in dem späteren <pip€iv bld uvrjur|c,

klassisch £xeiv). Die Urkunde der böaic, wird eben den Beamten eingehändigt

(vgl. auch Anm. 3). Quittungsformeln für die Aufnahme in das Archiv zeigt Ramsay

a. a. O. p. 644 n. 544 (= CIG. III 3858 i p. 1092) auf.

* Demosth. XIX 129 iv toic, KOivotc, toi? ti|H€T£poic. £v tüj MnrpiijUJ

TCtÖT' ioiiv, iq>' oTc. 6 brmöaioc. t(!tciktcu. Ebenso sagt von den KaxaßoXai

Aristot. rp.Ath. 47. 5 Tripel b' 6 bn.pÖ0ioc., aber den Namen Metroon giebt er nicht.

3 Diog. L. X 16 (= Usener Epicurea fr. 217) Kctrd tVjv Iv tüj Mn,Tpdjuj

dvatetpamJt^

v

\\ v exax^pip böaiv. Es handelt sich hier nicht um eine 'letzt-

willige Bestimmung', die im Metroon deponirt war (wie C. Wachsmuth Stadt

Athen II 338 will), sondern um eine dort befindliche, früher ausgestellte Schenkungs-

urkunde, auf welche Epikur sich in seinem Testamente bezieht; darüber kann

bei dem klaren Wortlaut trotz des bei van Hille De testainenlis iure Attico,

(Amsterdam 1898) p. 106 geäusserten Zweifels keine Unsicherheit herrschen.

* CIA. II 621, 27 (Anfang des 2. Jhds.: Kirchner GGA. 1900 S. 463f.).
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bieten dazu die Grabsteine mit der stereotypen Schhissformel

Tautnq Tfjs taiYpamrfc (attXoöv, bxaabv) 1 dvritpCKpov d-rreTeGn. ei<;

Td dpxeia 2
. Solch ein Archiv hatte mehrere Abtheilungen

— daher Td dpxctlct — , und die besonders kleinasiatischen

Xp€uu(pu\dKia 3 bildeten nur ein Ressort unter besonderen Be-

amten neben dem tfuYTpaqpoqpuXdKiov, YpauuaToqpuXaKtov, 6eo*uo-

cpuXdKiov oder wie sonst die Namen sind 4
. Das ist nicht

überflüssig hier zu erwähnen; der Umfang und die Ein-

theilung der Archivorganisation giebt einen Massstab für

die Menge des in den Archiven aufgestapelten Urkunden-

materials ab. Aus all diesen Archiven oder Archivab-

theilungen strömte den Lokal- und Specialforschern akten-

mässiges Material zur Hand und wurde von ihnen ver-

arbeitet 5
. Einem Geschichtsschreiber des 2. oder 1. Jhds.

1 A. Wilhelm Arch.-epigr. Mitth. Oesterr. 1897 XX 59 f.

2 Viele Belege ausser in dem citirten Werke Ramsays besonders in Alter-

thumer v. Hierapolis Register S. 195.

3 Pauly-Wissowa R.-E. III 2448.

* Vgl.Ramsay a. a. O. p. 376. Auch fafcocpuXdtaov muss diese Bedeutung

gehabt haben, denn die mittelalterliche Urkundensprache gebraucht gazophylacium

als Archiv (H. Bresslau Handb. f. Urkundenlekre I 120, 1). Uebrigens statt des

üblichen TO bn.uöaiov auch der Plural : Latyschew IPont Eux. 1 2, 17 tö Avrifpaqpov

<i[TTOT€]ef|vai etc, Td brnioata (Tyras; 181 n. Chr.). Das einfache tpa^axciov

so in Nysa CIG. 2943, 9 diroKaT^(Tni|a€v eic. xö Ypanp.aT[€i]ov td lepd TP<*H-

juaTa; hier erscheint das Archiv deutlich als Ressort des -rpamuaTCÖq. — Zur

Bedeutung von dpX€tov(-eia), welche bei C Curtius Das Metroon in Athen als

Staatsarchiv S. 5 ff. und Pauly-Wissowa R.-E. II 553 ff. erörtert wird, vgl. noch

die Zusammenstellung [toTc,] £\xTxpf\oaa\ xä Apxcia Kai xä bn,p.ööto YPdUMorra

Dittenberger Sylt. 316, 22 (7), und ba|ioo"ioq>uXaK€c; Kai xpü)x\xa.xi[a\ Kai rap-iav,

ot dei [£aovTat, ei f\] p.q wapab^EovTai Td? £icrpa[q)]dc, uapä tiDv irpooraTäv

xxt. und d[uoYpa<p^vTU) b£] iroxl xö\x ßo6Xapxov xal [Trpoaf]Tdrav barjuiomo-

<pu\dKUj]v Kai Tpamianardv SGDl. 1615, 4; 1614,27 (= Dittenberger 6>//.468);

alles aus Dyme in Achaia. Uebrigens ist die Abfolge ßoüXapxov (fehlt Pauly-

Wissowa R.-E., vgl.Lcvy Rev. des Et.grecq. 189S VIII 225) irpoordTac, banooio-

rouXdKUJV, wenn auch natürlich, doch immerhin bemerkenswerth wegen des

Verhältnisses des athenischen Buleuterion zum Metroon.

* Ein Beispiel bilden trotz aller Entstellung der Acten im Einzelnen

(Viereck Serme Graecus p. Iii sqq.) und trotz deren widersinniger Verwendung

Iosephos' Ant. lud., für welche nach der jetzt herrschenden Ansicht Nieses

{Hermes 1876 XI 477 ff.) die Urkunden aus Nikolaos von Damaskos, jedenfalls

aus einem Schriftsteller eben jener Forschungsperiode, entlehnt sind, ganz gleich, ob

Keil, Anon. Argem. 13
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stand eine erheblich umfangreichere und vor allem urkund-

lichere und wissenschaftlichere Einzelforschung zu Gebote

als seiner Zeit Aristoteles und seinen Mitarbeitern. Gleich-

viel nun, ob der Verfasser des uns beschäftigenden Buches

selbst an die Quellen für die athenische Geschichte des 5. Jhds.

gegangen ist, oder ob er sein Wissen aus zweiter Hand, aus

der Einzelforschung, entnommen hat: bei ihm liegt ein Ma-

terial der Art vor, wie es die eben skizzirte Forschungsperiode

benutzen konnte und hervorgezogen und verarbeitet hat.

In zwei Einzelbeispielen ist das noch klar. Was über die

Zusammensetzung der Commission für die Burgbebauung be-

richtet wird, kann, wie schon hervorgehoben (S. 80 f.), nur auf

bestes, urkundliches Material zurückgehen. Auch das Flotten-

baugesetz verräth durchaus gleiche Provenienz. Denn der

Wortlaut an dieser Stelle enthält starke Uebereinstimmungen

mit derdazu parallelen Aristotelesstelle (S. 11.209); Aristoteles

hat aber in der noXrreia 'AOnvaiiuv mit Vorliebe amtliche

Formulirungen herübergenommen. Jene Uebereinstimmungen

erklären sich, wenn beiderseits Abhängigkeit von amtlichem

Materiale oder wenigstens amtlicher Sprache vorliegt. Die

erhaltenen Fragmente sind zu gering an Zahl und Umfang,

als dass man mehr Einzelheiten verlangen dürfte; wären

§ 7—9 besser erhalten, würde sich vielleicht der urkundliche

Charakter auch dieser Mittheilungen aufweisen lassen. Doch
es bedarf kaum dieser Einzelheiten. Wir haben die Glaub-

würdigkeit der Excerpte Schritt vor Schritt geprüft. Für

unser Urtheil sind nicht blos direkte und andere unabhängige

Zeugnisse, die doch selbst irrig sein können, massgebend ge-

wesen, sondern besonders auch die Entscheidung über die

Frage, ob je die neue Nachricht sich in das durch die historische

Kritik im allgemeinen festgelegte Bild der betreffenden Zeit-

über einen anonymen Mittelsmann oder direkt, wie jetzt H. Drftner (Unter-

suchungen über Josephus, Marburg 1896, S. 70 ff.) wieder mit guten Gründen

annimmt. Wie der Quellscbriftsteller des Iosephos zu seinen Acten gekommen ist,

steht nicht fest. Dass sie ihm von den jüdischen Gemeinden Kleinasiens im

wesentlichen gesammelt übermittelt wurden, wie Niese will, ist mir wenig wahr-

scheinlich.
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geschiente fügte oder dieses in historisch begreiflicher Weise

erweiterte. Das Resultat war ein über Erwarten gutes.

Von den bisher unbekannten Thatsachen hatten wir nur die

Angabe über die 5000 Tal. als Inhalt des Bundesschatzes zur

Zeit seiner Verlegung nach Athen zu beanstanden (S. 37. 121),

unter dem schon Bekannten ebenfalls nur zwei Punkte : einmal

die Voraussetzung, dass die Phoroi wenigstens bis zum

J. 451 jO stets auf dem Ansätze des Aristeides geblieben seien,

und zweitens die Behauptung, dass Adeimantos die Flotte

verrathen habe. Jenen Irrthum theilte der Schriftsteller mit

der gesammten antiken Ueberlieferung, und es ist gezeigt,

dass ihm ein immerhin begreifliches Missverständniss zu

Grunde liegt (S. 177 ff); dass die Angabe über Adeimantos irrig

ist, kann man vielleicht mit Wahrscheinlichkeit behaupten, be-

weisen lässt es sich nicht Zudem betreffen diese Irrthümer

im Grunde geringfügige Dinge. Demgegenüber stehen als

sicher und glaubwürdig erwiesen die Berichte über die Burg-

bebauung, das Datum der Schatzverlegung, das Flottengesetz,

Berichte von einschneidendster Bedeutung für die Geschichte

der Jahre 460 -445, und dann wieder zum Schlüsse, um das

Unbedeutendere bei Seite zu lassen, die Angaben über die

Reformen der demokratischen Restauration, die uns das Bild

dieser Epoche wesentlich beleben. Glaubt man, dass ein

solches Resultat möglich gewesen wäre, wenn in dem Buche
des unbekannten Historikers nicht ein Material, wie es In-

schriften und Archive lieferten, verarbeitet vorläge ? Das war
das Material, das dem Verfasser, wie in dem Falle des

Archontates des Pythodoros, gestattete. Atthis und Chrono-

graphieen in eins zu corrigiren. Der Ton der Polemik ist

dabei — wenigstens in unserem Excerpte — frei von rhe-

torischem Selbstbewusstsein und lässt auf einen sachlich

urtheilenden Gelehrten rathen. Leider haben wir kein volles

Urtheil über sein Werk. Der Grund dafür liegt nicht blos

in der Geringfügigkeit des Erhaltenen, sondern auch in dessen

Eigenschaft als Excerpt. Mangelt uns doch auch jeder An-

halt zu einem Urtheil darüber, was dem Epitomator einerseits

aus rein subjectivem Interesse der Notirung werth erschien,

13*
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was er andererseits nach dem Stande der historischen Vulgaer-

tradition seiner Zeit als bekannt bei Seite lassen durfte oder

aus persönlicher Abneigung und Laune hat übergehen wollen.

Aber bleiben so auch die Fragen nach dem Umfange des

Buches im Ganzen und nach der Ausführlichkeit der Dar-

stellung im Einzelnen unbeantwortet, so viel lassen die Reste

doch sicher erkennen, dass es die wissenschaftliche Arbeit

eines Gelehrten war, nicht die oberflächliche populaere Dar-

stellung eines rhetorisirenden Historikers. Ich glaube nicht

fehlzugehen, wenn ich die Entstehung eines solchen Buches

der nachaugusteischen Zeit abspreche. Die exaete historisch-

antiquarische Forschung ist damals durch die Rhetorik so

gut wie erstickt. Was die voraufgehenden drei Jahrhunderte

zur Kenntniss der alten Zeit zusammengebracht hatten, wird

zerstückt, und mit der zerhackten Wissenschaft werden die

Jünger der Rhetorik gefüttert. Didymos war ein Meister

dieser Zerkleinerungsarbeit. Der Zeit vor ihm verdankt

man die Freude, auf Spuren wirklich wissenschaftlicher

Arbeit an altathenischer Geschichte zu stossen.

Ich fasse zusammen. Die auf dem Papyrusblatt in

einer Abschrift etwa der 2. Hälfte des l. Jhds. n. Chr. er-

haltenen Excerpte sind von einem unterrichteten Manne aus-

gezogen aus einer zusammenhängenden Darstellung der

athenischen Geschichte, deren Verfasser ein uns unbekannter

Gelehrter des 2. oder 1. Jhds. v. Chr. war.

So erübrigt noch ein Wort über die Bedeutung der

Fragmente im Ganzen. Bisher ist nur ihr historischer Werth
hervorgetreten; aber damit ist es nicht abgethan. Können
die kümmerlichen Bruchstücke an sich auch keinen littera-

rischen Werth besitzen, litterarhistorisch sind sie von er-

heblicher Wichtigkeit. Wir ersehen zunächst an ihnen von

neuem, mit welchen Mitteln die gelehrte Welt jener Zeit

noch arbeitete, und erstaunen im besonderen, was man damals

über die Geschichte einer Epoche, an deren Kenntniss und

Verständnissuns so viel gebricht, noch alles wusste und wissen

konnte. Aber wichtiger ist das zweite. Dass es überhaupt

eine solche Darstellung der athenischen Geschichte je ge-
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geben, eine Darstellung, in welcher die Pentekontaetie zu

so eingehender und auch auf urkundUches Material gestützter

Behandlung kam, das ist vollkommen neu für uns und eine

bedeutsame Erweiterung unserer litterarhistorischen An-
schauungen, Das liess sich nicht mit Grund vermuthen. Wir
mussten meinen, wenn für uns die Ueberlieferung über das

5u Jhd. der athenischen Geschichte so dürr und unergiebig

ist, so sei der Hauptgrund dafür, dass schon im Alterthume

diese Ueberlieferung allgemein ungewöhnlich mangelhaft

war. Jetzt sehen wir, dass nur unsere Ueberlieferung die

Schuld trägt. Solche Werke, wie das Buch unseres un-

bekannten Historikers, oder richtiger solches Wissen, wie

darin beschlossen war, standen noch dem 1. und 2. Jhd.

n. Chr. zu Gebote. Bei mancher vereinzelten werthvollen

Notiz belesener Schriftsteller wie Plutarch, Aristides, Aelian,

für welche wir vergeblich nach der Quelle suchen, wird

das Vergebliche unseres Suchens verständlicher: wir haben

nur ein paar Tropfen aus einem Meer; und abermals

empfangen wir die Lehre, dass es unrichtig ist, bei zu-

fällig auftretenden urkundlichen Angaben immer wieder

auf die wenigen zu uns herübergeretteten Namen wie Polemon
oder Krateros zu rathen. Auch im 1. Jhd. n. Chr. noch

konnte Werke erlesenster Gelehrsamkeit, wie sie die Forscher

der hellenistischen Wissenschaft zusammengetragen, finden,

wer sie nur suchen wollte. Aber für das allgemeine Wissen

von damals und damit für uns waren sie verschollen und

vergangen, dank der dünkelhaften Flachheit der rhetorischen

und der nicht minderen selbstgefälligen Einseitigkeit der; philo-

sophischen Durchschnittsbildung der letzten Jahrhunderte

des antiken Lebens. Wie diese die exaete wissenschaftliche

Forschung aufgab, um ganz im Moralisiren und dann im

Speculiren aufzugehen, so hat die Rhetorik erst an einem

missverstandenen nationalen Pathos und an ihrer eigenen

Kunst sich selbst berauscht und dann, wie fascinirt von dem
selbstgeschaffenen Wahnbilde der grossen Vorzeit, das

wirkliche Leben der alten Zeit zu sehen weder den

Willen noch die Kraft mehr gehabt. Gleich der meisten
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Fachschriftstellerei ist fast die gesammte gelehrte Litte-

ratur der griechischen Wissenschaft — nur die Kory-

phaeen schützte ein oft missverstandener Classicismus —
dem gleichen Loose verfallen. Mit dem, was einst für

den Büdungsphilister gerade gut genug oder gar nur

für den Schulbuben bestimmt war, muss nur zu oft heut

unsere Wissenschaft vorlieb nehmen. Doch nicht in Re-

signation brauchen wir in unseren Tagen zu schliessen.

Solche Werke und solches Wissen fanden noch am Ende

des 1. Jhds. n. Chr. Beachtung und Verwerthung, sie fanden

es auch in Aegypten: da dürfen wir hoffen, dass das Papyrus-

blatt, von welchem hier geredet ist, nicht das einzige seiner

Art bleiben werde.
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Zur athenischen Marineverwaltung.

Wie lange konnte ein athenisches Kriegsschiff dienst-

tauglich erhalten werden? Boeckh hat diese Frage zu be-

rühren nichtVeranlassunggenommen ; die Neueren schweigen,

höchstens bemerken sie nach Thuk. VII 12, 3, dass die Schiffe,

wenn sie lange im Wasser blieben, schon nach zwei Jahren

zu Grunde gingen. Man sollte doch bedenken , dass ein

Militär, der um Nachschub und Verstärkungen aus der

Heimath einkommt, bei der Begründung seines Gesuches

nicht immer objectiv zu verfahren pflegt, besonders nicht

unter Verhältnissen wie denen des Nikias vor Syrakus. Die

erhaltenen Urkunden der athenischen Marineverwaltung aus

dem 4.Jhd. bieten Material für die Beantwortung jener Frage,

allerdings ein in vielenHinsichten ungenügendes. Ein Urtheil ist

nur gestattet, wenn wir die Existenz von Fahrzeugen über eine

Reihe vonJahren hin verfolgen können. Aber h#u weitem die

Mehrzahl der Schiffe wird nur ein- oder zweimal erwähnt;

Krieg und Sturm haben vielen nur so kurzes Leben gelassen,

dass sie nicht oft gebucht werden konnten. Dazu setzen die

genauesten und besterhaltenen Urkunden für uns erst spät ein,

und ihre Reihe ist nichts weniger als vollständig (CIA. II

802—4, 807—9, 811-2 aus den J. 349-7, 342/1, 334 3, 330/29,

326 5, 325/4, 323 2, 322/1 oder etwas später). Ein weitererMangel

ist, dass derselbe Schiffsname zu gleicher Zeit doppelt vor-

kommen kann; eine Unterscheidung wird dann, falls nicht die

Bezeichnung des Schiffstypus (Tpiripnc;, Texpripns, iinTriToq u. s. w.)

zu Hilfe kommt, nur möglich, wenn der Name des Baumeisters

(z. B. AucriKXeou? £provj hinzutritt. Dieses Distinctiv fehlt in
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den älteren Actenstücken, die Sicherheit der Untersuchung

hängt aber an ihm. CIA. II 789—793 fallen damit für uns

so gut wie fort. Das Beurtheilungsmaterial kann hiernach

nur gering sein; aber zusammengenommen mit anderen Be-

obachtungen ermöglicht es doch einen Einblick in die frag-

lichen Verhältnisse.

Triere 'laouj, AuaiKpaTous gpxov: 334/3 im Dienst und nicht

mehr als Kcuvn bezeichnet (804B b 24 ff.; vgl. 807« 187 ff.);

noch im Dienst (denn die Trierarchen haben noch die

o*K£ur) u. s. w. dvTeXrj) 323/2 oder einem der allernächsten

Jahre (8126 24 ff.). Also hat das Schiff ein Alter von

mindestens 13 Jahren erreicht. — Lysikrates zuerst

356'5 in den Acten.

Triere (811c 212) Aüpa, AucxiKXdbou Ipyov: 334/3 im Dienst

und nicht mehr als Kcuvn bezeichnet (804 Bb 77 ff.;

vgl. 80/ b 8-23); 323/2 reparirt (811c 211-6). Erreicht

also mindestens das gleiche Alter wie die 'laouj. —
Lysikleides zuerst 353,'2 in den Acten.

Triere AeXtpU, 'Emrevou? Sptov: 337/6 erbaut (804 B b 50);

325/4 erzwungene Reparatur auf Kosten von Aicxito<;

<t>perippio<; (809 c 111 ff.). Also über 12 Jahre im Dienst

erhalten.

Triere AnnoKpoma, Xaipeaipdiou £pxov: 334/3 als neu in Dienst

gestellt (804Bb 83 ff.); 325/4 erzwungen reparirt auf

Kosten von Kovuuv 'Ava<pX0o"no<; (809c 126ff.). Also über

8 Jahre im Dienst erhalten.

Triere°Hßn, 'Apio-TOKpdxoui; SpTov: 353 2 im Dienst (79öd 54 1

);

325, 4 wird das Schiffsgeräth auf Kosten der Trierarchen

ersetzt (809 c 200 ff.). Also 18 Dienstjahre nachweisbar.

Triere rvwun, Nauoivkou £pYov

Triere 'AavcXriTTiäq, 'Axvobriuou fyrfov. In dieser Reihenfolge

werden beide Schiffe in der Uebergaburkunde vom

J. 330 29 aufgeführt unter der Rubrik (8076 42—60; vgl.

72-5) Tpiripciq Tdcrbe Iitttt^you <j
eiqTrXoüv boeeioaq £k twv

1 Die Ergänzung ist sicher, weil der Schiffsname höchstens aus 3 Buch-

staben bestanden hat; so bleiben unter den bekannten Namen nur'Hßn, und"Öpa;

jene ist für Aristokrates bezeugt.
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veuupi'iuv 6 bf))io<z ^nqnoaTO aurcu; Kai Td (TKeun Kcua

ttoXcmov dxpncTTou? x^TOvevai Karä ipr|<pio>iaTa, & Ar\näbr\<;

Ar\\iiov TTaiavieu«; eme.

Zwei Schiffe mit den gleichen Namen stehen unmittelbar zu-

sammen in dem grossen Inventar des Zeahafens vom J. 357 ,6:

'AcrKXnmdba rvuj|ir|v (793 & 30-1), so dass an der Identitaet

jener ausrangirten und dieser beiden Schiffe nicht gezweifelt

werden kann. Wenn sie 357 '6 als Schiffe 2. Klasse, 330/29

als Itttttitoi erscheinen, so sind sie eben inzwischen in die

3. Klasse versetzt und zu Transportschiffen umgestaltet

worden'. Die ältesten inschriftlich bekannten Anträge des

Demades fallen 337/6 (Blass Att. Bereds* m 2, 267, 2), was
aus der allgemeinen Geschichte begreiflich ist. Früher dürfen

wir die hier in Rede stehenden ipr|<pio")nciTa also nicht an-

setzen. Dass die untauglichen Schiffe Jahre lang als Ballast

fortgeschleppt wurden, wird niemand glauben; so kommt
man mit dem Datum der Anträge des Demades nahe an das

der Urkunde 807, d. h. 330 29, heran. Damals führte Athen

keinen Seekrieg; aber es hatte mit 20 Schiffen Zuzug zu

Alexanders Flotte geleistet. Als diese Ende des Sommers
334 aufgelöst wurde, kehrten jedoch gerade die athenischen

Schiffe nicht gleich nach Haus zurück, sondern wurden noch

zum Transport des Belagerungsparks für Tyros verwendet *.

Also im Sommer 332 wurden sie frei. Zu diesen werden

die drei auf Demades' Antrag ausrangirten Schiffe gehört

haben; der neutrale Ausdruck der Urkunde eiq ttXoöv boGeioa?

passt für die passive Opposition Athens vortrefflich. Die

ij/n(pi'cr|uiaTa fallen also c. 332-1. Darnach waren die beiden

Schiffe nachweislich 25 Jahre im Dienste.

Die 'AEtoviKn, Auaiaipdrou fyrrov, geht als iTmryrös im

Frühjahr 324 (Schäfer Demosth. «. s. Zeit III
8 299 f.)

* Wir wissen, dass schon im 5. Jhd., und zwar zuerst im J. 430, Umbau

zu Transportschiffen stattfand : Thuk. II 56, 2 itttu ac TpiaKOOiou^ iv vaualv

bmatuJYoi«; irpuVrov töte Iy. tu>v iraXaiuiv veuiv iroin,8€(aai<;.

Diodor. XVH 42 wxr£\voz tö vauTucdv -nkt\v öXItujv vcüöv, als ^XpfV™

itpö«; Tf|v irapa>co|LUon,v tüjv iroXiopKnriKtjöv öpYdvujv, £v aT? f|öav al itop'

'Aerjvaduv vn€<; aumnaxioeq ctnoat.
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unter Miltiades in das adriatische Meer (809« 76 ff.). —
In dem Inventar des Zeahafens (793 & 37) vom J. 357/6

erscheint als Schiff 3. Klasse eine 'ASiovikh. Die Be-

stimmung der Schiffe dieser Klasse ist in dem 3 Stellen

weiter folgenden Namen c

\mxccfwfö<; ausgesprochen;

also ist die Identification gesichert. Für das Schiff sind

über 33 Dienstjahre belegt.

Triere EücpriHia» 'Eirrfevouq epyov: gebaut361 0 (799d 23ff. x
),

im Dienst 326 5 (808« 142ff.; vgl. 809 c 242ff.), geht

Frühjahr 324 ebenfalls in das adriatische Meer, nach-

dem sie ausgebessert ist (809« 22ff. eTTeo-Keuao-utvn,

bÖKiuoq), mithin im 37. Dienstjahre.

Wenn also vom Philopoimen berichtet wird vaöv nva
TraXaidv uev, £vbo£ov be, bi

1

£tüjv TecaapaKovia KaTaOTTciöaq in\r\-

puüO"ev (Plut. Philop. 14), so entspricht diese Zeitangabe durch-

aus wirklichen Verhältnissen 2
. Die Kriegsschiffe konnten

thatsächlich eine Lebensdauer haben, welche Eupolis' 3 zier-

liche Erfindung rechtfertigte : es gab neben irapBevoi unter

ihnen Tepafrepai, die diesen Namen auch zeitlich verdienten.

1 Die Ergänzung Eömr|u{a ["ETrrf^vJoc, ist sicher; es kommt nur noch

'Avrrf^voc, in Betracht, von dem *H<paio"ria, 'lirrria, Tpiaiva stammen (Boeckh

Urkunden über das Seewesen S. 94), während von Epigenes die Etapqpia belegt

ist. Zudem reicht der Raum im Anfang von Z. 26 schwerlich für 'AvTrf^v]oc.

aus; Z. 25 ist nach Euqprj|n{a freier Raum geblieben.

* Natürlich kann dabei die Vierzig immer noch als runde Zahl betrachtet

werden, schwerlich als Rundzahl im Sinne von Hirzel Ber. d. sächs. Ges. d. W.

1885 XXXVII 51, dem ich die Stelle entnehme. Wenn derselbe im Anschluss

hieran auch in der Drohung de» Wursthändlers bei Aristoph. Ri. 833 ff. xa( a*

imbtiZw . . . buJpoooKn.aavT' Ik Mi)TiXn,vn,c, irXeiv n, fiväc, tcttcip dicovtci eine

Rundzahl sehen will und sich dafür auf die parallele Drohung des Paphlagoniers

äXXd 0€ kX^ittov6' alpn,o*uj 'tuj xpeTc, p-upidbac, (829) beruft, so wird diese Auf-

fassung schon durch das Missverhältniss zwischen den beiden Drohungen

widerlegt. Der Wursthändler muss Klcon überbieten. Er thut es auch, nur nicht

quantitativ, wie Zacher mit pupidbac, (für irXeiv f\ (uväc,) gewollt hat, sondern

qualitativ; er bringt eine wahre, der Wirklichkeit entnommene Beschuldigung,

die deshalb schwerer wiegt, während Kleon nur Worte hatte. Man erinnere sich

der Freude des Dichters toTc, it^vt€ TaXdvTOtc, oTc, KX&uv ^En^eaev {Ach. 6).

Eine Rundzahl in Hirzeis Sinne wird die Vierzig m. E. hier selbst nicht durch das

irXevv f|, das v. Wilamowiu Sitaungsb. Berl. Akad. 1900, 409 gedeutet hat.

8 Bei Aristoph. Ri. 1300 ff. TTctpe^voc, als Schiffsname CIA. II 802 b 26.
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Die athenische Flotte hatte also eine nicht unerhebliche

Stabilität*. Möglich wurde diese natürlich nur durch an-

haltende und z. Th. tiefgreifende Reparaturen der Fahrzeuge.

Wenn man bei der delischen 0eu>pi<; aus religiös-historischen

Gründen auch ganz besonders auf das Conserviren aus war
(Boeckh a. a. O. S. 76), so ist das Verfahren bei ihr, wodurch
schliesslich fast alle ihre alten Bestandteile herausgeflickt

wurden, doch immerhin typisch. In den Marineakten begegnen

unausgesetzt die Termini CTTeOKeuacTiuevri, £Trio*Keuf)<; Ö€0(aevn,

dvemcrKeuos ; besonders sprechend sind die Rubriken o'i'be

Tiwv Tpiripäpxwv to>v 6uo\omo*ävTujv Iv tlu biKaarnpiiu Kaivd<; diro-

bwaeiv Tpiripeig Kai toüc. fyßöXouq, welche eine Reparatur von
Grund auf bezeugen (Boeckh a. a. O. S. 218ff.). Die staat-

liche Controlle war dementsprechend rigoros; richterlicher

Erkenntniss unterstand die Entscheidung darüber, ob der

Entschuldigung (OKf\\\>\<;) eines Trierarchen stattgegeben wurde,

sein Schiff sei KCttd x^wva oder KotTä iröXeuov zu Grunde ge-

gangen oder beschädigt worden. Um den Flottenbestand

zu wahren, wälzte der Staat nach Möglichkeit die Kosten

für die Unterhaltung des Inventars an Schiffen und Schiffs-

geräth auf die steuerpflichtigen Privaten ab. Natürlich waren
regelmässige Umbauten nothwendig, aber sie brauchten, um
nur eine bestimmte, gesetzliche Stärke der Flotte aufrecht zu

erhalten, nicht zahlreich zu sein. Jede stärkere Bauthätigkeit

musste in regelmässigen Zeitläuften ein Wachsthum der

Flotte zur Folge haben.

U. Koehler (Ath. Mitth. 1881 VI 30) hat folgende Ent-

wicklung der athenischen Marine im 4. Jhd. zu erkennen

geglaubt

:

378; 7Bestand 100Fahrzeuge 330,29 Bestand 410 Fahrzeuge

357,6 „ 283 „ 326/5 „ 413

353;2 „ 349

Hierin beanstande ich zunächst die erste Zahl. Sie stützt

sich auf Polyb. II 62, 6 mG' ou? xaipous peid Grißcuwv tiq töv

TTpö«; AotKebaiuovious £veßaivov ('A9nvaioi) TröXe|iov, Kai jiupiou«;

\xkv £&tt€httov cn-paTiurrag, 4KaTÖv 6' dirXripouv Tpu'ipei<;. Dass hier

nicht der Gesammtbestand, sondern nur der mobilisirte Theil
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der athenischen Flotte bezeichnet wird, liegt auf der Hand 1

;

100 ist augenscheinlich die nach oben stark abgerundete Zahl

der von Chabrias bei Naxos kommandirten Flotte, die 83 Segel

stark war (Diodor. XV 34, 5). Athen kann, während Chabrias

in die Kykladen segelte, Hafen und Küste nicht ganz von

Schiffen entblösst haben, da Pollis mit der spartanischen

Flotte die attische Küste noch blockirt hielt; es hatte damals

zweifellos erheblich mehr als 100 Schiffe. Die zweite Zahl

giebt Koehler so, wie sie jetzt CIA. Ii 793« 9 in der Tran-

scription vorliegt. Die Schrift auf dem Steine hat aber nach

Koehlers eigener Publication folgende Anordnung:

5 KctTeXd-

ßouev Kai tu>v u7Tai9pi-

UJ]V Kai TÜJV €KTTeTT\£U-

k]uu»v TrapaöoOeicrüüv

9 HHRAAAIII
Die Majuskeldarstellung Koehlers lässt keinen Zweifel, dass

Z. 9 wie in Z. 8 der erste Buchstabe verloren gegangen sein

kann ; es wird ausdrücklich angedeutet, dass der Stein hier

abgesplittert ist. Boeckh hat deshalb ein H im Anfange

der Zahl ergänzt ; das muss nach den Gesetzen der Recensio

unbedingt als das allein wahrscheinliche bezeichnet werden.

Der Stein zeigt nirgend eio*6eoi^, nur und zwar oft ^KGecnq.

Es hat Koehler bei seiner Statistik in die Augen gestochen,

„dass die Flotte ununterbrochen, Anfangs in schnellerem,

später in langsamerem Tempo" zu wachsen scheint. Aber
verträgt sich sein Bild mit der Geschichte? Soll man wirklich

glauben, dass innerhalb der vierJahre (456 5—453/2), in welche

gerade der zerrüttende Bundesgenossenkrieg fällt,Athen seine

Flotte nicht nur auf der alten Höhe erhalten, sondern von 283

auf 349, d. h.um 66 Fahrzeuge vermehrt habe? Das Gegentheil

ist zu erwarten: 353/2 eine schwächere Flotte als beim Beginne

jenes Krieges. So ist das Verhältniss bei Boeckhs Lesung
357 '6: 383 und 353'2 : 349 Fahrzeuge. Diplomatisch wie

historisch beurtheilt, verdient sie entschieden den Vorzug
1

.h.niUüHStJ aSf;

» Diodor. XV 29, 7 nennt die doppelten Zahlen, dazu 500 Reiter; das ist

sicher übertrieben.
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vor Koehlers Text und Auffassung. Man vergleiche auch

das Anwachsen in der nächsten Periode, 353 2—330,29. In

diesen 24 Jahren, welche lange Friedenszeiten begreifen,

wächst die Flotte um 61 Schiffe, also um noch nicht so viel,

wie sie in einem Sechstel der Zeit und zwar in einem Quadri-

ennium gewachsen sein soll, welches, wie gesagt, die Folgen

des Bundesgenossenkrieges zeigen muss 1
. Ein Aufundab

ist hier das natürliche, nicht ein anhaltendes Steigen.

Die Flotte auf gleichmässiger Höhe zu erhalten, waren
jährliche, gesetzlich verordnete Neubauten bestimmt. Lücken,

welche Kriege oder Stürme rissen, mussten durch ausser-

gewöhnliche Beschaffungen ausgefüllt werden; fanden solche

in ruhigen Zeiten statt, so war eine Vermehrung der Flotte be-

absichtigt. Aus demo.Jhd. hören wir dreimal von grossen Neu-

bauten zu je 100 Schiffen: 483 2, 449 8 (o. S. 135 f. 158) und 431

(Thuk. II 24, 2); dem 4.Jhd. sind solche Massenbeschaffungen

fremd 2
, aber fremd ist ihm nicht die Neubeschaffung

1 Mit dem Zeugniss Isokr. VII i Tf|q TtdXewc, . . . irXctou? \xtv Tpif)p€ic, f\

btctKOöiac, K€KTTi(LUvri^ ist nichts anzufangen. Die Rede fällt Ende 355 oder

Anfang 354 (Blass Att. ßereds.1 II 305); die Marineinvcntare vom J. 353/2 weisen

einen Bestand von 343 Schiffen auf. Isokrates' Argumentation verlangt eine

möglichst hoch gegriffene Zahl; also kann er nicht etwa die l-rmaYurroi u. a. in

Abzug gebracht haben. Der Text ist eben corrupt; es bat mindestens xpiaKoaiac.

gestanden. — Der deraosthenische Vorschlag (XiV 14 ff.) vom J. 354, als Normal-

stärke 300 Trieren festzusetzen, ist ebenfalls zu einer Controlle der wirklichen

Verhältnisse wegen der politischen Tendenz der Rede unbrauchbar. So viel

Schiffe waren ja da.

2 Vgl. auch Busolt Griech. Gesch. III 1, 53. Als Theben im 4. Jhd. eine Flotte

schaffen will, werden die typischen 100 Schiffe beantragt: Diod. XV 79, I 6 bf^poc,

^vyr]<piaaTO Tpif^pei? . . £kcxtöv vauirrpr€iö8ou (zum J. 364/3)- — Der Schluss,

den Boeckh a. a. O. S. 81 aus dem zuerst 330/29 {CIA. II 807 a 45, 49 u- s- w.)

in den Invcntaren auftauchenden Passus wop€\dßopev koi diT€\dßo^€V ...

ÜTrordjpaTa (UJTia u. s. w.) ... Kai dKpoiröXei €*ttI vauc. H gezogen hat, wird

durch die jetzt bekannten Schiffszahlcn widerlegt. Die Erklärung für das Novum

bringt dasselbe Inventar von 330/29, indem es lehrt, dass damals die philonische

Skeuothek in Benutzung genommen war (vgl. Wachsmuth Stadt Athen II 76).

Als dieses grosse Magazin eingeräumt wurde, fand naturgemäss eine Umordnung

des Gesammtbestandes an hängendem Geräthe statt; dabei schied man für

100 Schiffe hängendes Geräth als Reservebestand aus und brachte es auf die Burg.

Im Hafen wollte man augenscheinlich nur das Nöthige belassen; sicherer vor
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hinaus über die Erfordernisse zur Erhaltung des Inventars.

Gewiss sind die atxnaXwroi aus den Seesiegen des Timotheos

und Chabrias ein ausserordentlicher Zuwachs gewesen; aber

dass die Flotte im J. 357/6 bis auf 383 Fahrzeuge anwachsen

konnte, war nur durch ausseretatsmässige Neubauten möglich

geworden. Man übersetzt (vrjes) ££oup€Toi mit selectae, weil

sie in den Marineinventaren eine besondere Klasse bilden,

welche den npurrai, beuTepcci, Tprrfti hintenangefügt wird. Ich

glaube exemptae träfe besser den Sinn. Sie sind ££cupeToi

nicht blos, weil sie eine besondere Klasse ausmachen, sondern

weil sie mit besonderen, nicht den für die Flottenergänzung

etatsmässigen Mitteln beschafft werden. Die Rubriken toiv

esaipcTwv tüüv im tou öetva öpxovToq und twv veiuv tu>v dm toö

b€ivavau7TnYnÖ€io*djvsindin den Marineacten scharf geschieden.

Jene begreifen die extraordinaeren Neubeschaffungen, diese

die laufenden, jährlichen Nachbeschaffungen. Die Schiffe

werden im 4.Jhd.' nicht erst nach ihrer Fertigstellung der

Klasse der d£oup€Toi zuertheilt, sondern sofort als d£dpeToi

gebaut und nach ihrem Alter in den lnventaren aufgeführt. Im
Zeahafen waren nach CIA. II 793 b 44 ff. im J. 357/6 stationirt:

Tti>v ££[cup€Ttuv]

363/2 tiLv im [Xa]p[t]K\d[bou] ö(pxovTo[cj Trotieeiawv]

'

folgten 4 Namen
362 1 tuiv i[m M6]X[ujvoq] • folgten 4 Namen
361 10 [tuiv £]tt[1 Ni]KO(p[n.vioi/} folgten 4 Namen 2

unnöthiger Verwendung war es auf der Burg. Jener Passus geht eben nur die

öKeur) KpejuiaCTd und von diesen nicht einmal die Anker und schweren Taue

((JXOivla) an; einen Rückschluss auf die Schiffe selbst gestattet er nicht.

1 Nach den Inschriften. Im 5. Jhd. vielleicht anders : Thuk. II 24, doch

vgl. Andok. III 7.

8 Koehler will (p. 176) diese 4 £Ea(p€TOi mit den 4 Schiffen identificiren,

die nach n. 799 (s. u. S. 210) in diesem Jahre gebaut wurden; allein n. 799 fehlt

der Zusatz ^EaipCTOi. Dazu kommt, dass n. 793 b nur die in Zea stationirten

Schiffe gebucht sind: sollten wirklich alle dSaipeTOi von 361/0 diesem einen

Hafen zugewiesen sein? Was Koehler weiter zur Identificirung hinzufügt, ist

hinfällig. Die 'AxtXXcia 793/ 38 kann nicht b 53-4 gestanden haben; sie erscheint

unter der Rubrik jdöbe Tpin,p€ic, [^K]TT€TfA€UKÜac, ir[ape]Xdßo|aev ' Tiöfji Mouvi-

Xla9€; was col. b stand, gehörte, wie gesagt, nach Zea. Dass die TTeTOM-^vn,,

für welche unter den «aipcroi col. c 29 (napaaTdrai) II gebucht werden, mit der

von n. 799 gleich sei, ist willkürliche Annahme. Es gab sicher mehrere Schiffe dieses
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Begriff der vn€<; ^Ea(p£TOi. 209

360,59 tw[v in]\ KaX[Xiunb]ou<; folgten 7 Namen
359 8 [tujv im EJüxapitfTou • folgt 1 Name
358(7 tujv &iri Kn<p»o"oboTou folgen 11 Namen.

Das waren nur die in Zea stationirten ^Haiperoi jenerJahre; ihre

Gesammtzahl kennen wir nicht; sie dürfte erheblich höher

gewesen sein. Dafür sprechen auch die Zahlen aus 795/76 ff.:

[Tdbe TrJapeXdßoM€v öXeun [Kpeuctjorä ein xaq eEatpeprouc; T]pir|peiq

iv rrj o"K£uo[0r|Kn] Kai Trapebouev *

355|4 [tujv i]m KaXXiaipctTou [äpxov]Toq • für 10 Schiffe

354/3 [tujv im] Aiotiuou dpx(ovTo?) • für 10 Schiffe

353/2 [tujv im] 0[o]ubr|uou dpxov(Tos) • für 19 Schiffe.

Hier haben wir die Gesammtzahlen. Man sieht, sie wechseln

;

nach Massgabe der Mittel wurde eben gebaut. Dazu im Gegen-

satz muss eine jährliche und zwar gleichmässige Nachbe-

schaffung bestanden haben, denn sie war gesetzlich festgelegt.

Demothenes sagt im J. 353 (g. Androt. 8): Ttcpi toivuv toö

v6|jou toO biappribnv ouk iujvioq ££eivai \xy\ Troir|cra|ievn Trj ßouXfj

Tdc; Tpir|pei£ arrrjoai Tf|v bujpeidv, d£iöv ecrnv dKOÜaai kt£. ; mit

dem einfachen Artikel Tdc; vor Tpirjpei? deutet er an, dass

die Zahl feststand. Aristoteles an der schon oben (S. 11)

herangezogenen Stelle berichtet : emjaeXeiTou bt Kai tujv TreTroin.-

uivujVTpiripujv Kai tujv OKtuujv Kai tujv v£ujo*oikujv, Kaiiroieirai Kaivdc;

be Tpir|pei<; F) TeTpnpeic;, ÖTrorepacj dv 6 bf\\io<; xetpoTOvriOr) . . . x^ipo-

Tovei b' dpxiTtKTOvaq ö bfj|ios ^tti Tdcj vaüc; . dv be u.fj Trapabujtfiv

eHeipraauiva raura Tfj vea ßouXfj *, rr)v btupedv ouk eöTiv aÜToicj

(d. h. den Buleuten) Xaßeiv. Er bestätigt damit indirekt die An-
gabe des Redners; denn ersagt nicht KaiTcoieirai Kaivdcjb£Tpir|p€ic;

Namens: rexprjpn TT€TO|u^vriv 'AptaTOKpdTOUC, £ptov (Sil c 190). Verschieden

sind auch TTeTOu^vn. Audi— ou £ptov 799 d 40 und TTeTOu^vn, AuaiKpdTouc,

Spfov 809«: 40; die Kanzlei der Marinebchörden vermeidet den Metaplasmus

im Genet., daher Köhler selbst sehr richtig jenen Eigennamen 799 unergKnzt

gelassen hat. Der Name ist ja für ein Schiff so sprechend, dass er häufig sein

musste. Unter den &a(p€TOi n. 793 steht auch gleich noch eine TT€Tr)vY| (c 36).

1 CIA. II 793 b 71 wird gebucht: . . . TaÖTT|v fjutepYov irapaAaßövTec, £k

tujv Tr|X€YOveiuJV [v€iup{]u)v; das fällt aber noch (357/6) unter eine mil-

dere Praxis als der von Aristoteles berichteten (vgl. v. Wilamowitz ArIst. u.

Ath. I 211, 44). — Die Ergänzung berichtigte Francotte L'industrie grecque dans

la Gr'ece anc. II 110.

Keil, Anon. Argem. 14
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210 Beilagen: I. Zur athenischen Marineverwaltung.

f|T€Tpfipei?<67t6(JaqKai>6iTOTepa<; äv öönuos x«pOTovf|ar|, sondern

allein önoTepaq, lässt mithin, gerade wie der Redner, die Zahl

fest bestimmt sein und giebt dem Volke nur die Festsetzung

des Schiffstypus. Allein was bei dem Redner natürlich ist,

dass er nämlich die gesetzlich bestimmte Zahl der jährlichen

Schiffsbauten bei seinen athenischen Hörern als bekannt

voraussetzt, ist unverständlich bei einem Schriftsteller, welcher

einzig den Zweck verfolgt, die Institutionen des athenischen

Staates darzustellen. Also beiAristoteles fehlt eine Zahlangabe.

Wo sie zu stehen hat, ist klar : vor oder hinter Kaivd<;. Nun
steht hinter diesem Worte ein unverständliches bi, welches

die Herausgeber eben wegen seiner Unverständlichkeit

streichen. Es kann kein Zweifel sein, dass in ihm die ge-

suchte Zahl steckt. Rein palaeographisches Urtheil lässt die

Alternative zwischen &€<kcx> und b (= 4). Hier tritt ein in-

schriftliches Zeugniss ein.

CIA. II 799 d 23 ff. heisst es im NiKoqpnuou [dp]xovxo<;

(361 0) £Tro[n]enoa[v] * Eucp[n]uta ... 32 "Hßn ... 39 rT€(r]ouevn. . .

.

46 'A[x]tXXe[i]a. Es fehlt der Zusatz ££oup€Toi, also haben wir

die jährliche Nachbeschaffung zu verstehen. Der Passus

bildet den Schluss der Inschrift ; unter der letzten Zeile der

Columne d
y
der letzten des Steines, ist der Raum freigeblieben

{'vacaf). Also sind 361 0 nach dem laufenden Etat 4 Schiffe

gebaut worden. Da dieser Etat ein für allemal gesetzlich

festgelegt war, so gilt das Zeugniss aus dem einen Jahre

für die ganze Giltigkeitsdauer des Gesetzes. Wir haben kein

Zeugniss noch sonst eine Veranlassung, welche zur An-

nahme einer Veränderung jenes Etatsgesetzes von 361,0

bis 326 5 zwänge. Also ist bei Aristoteles zu lesen Kai ttoi-

eiTai Kcuväs b, xpiripei? F|T6Tpn.pei£, öiroTepaq äv 6öfifAosxtlPOTOVn-tfO-

Die richtige Interpunction ergiebt sich jetzt von selbst.

Diese Zahl mag auf den ersten Blick ungewöhnlich

niedrig erscheinen. Man erinnere sich aber an die lange

Lebensdauer der athenischen Kriegsschiffe, an dieRigurositaet,

mit welcher die Trierarchen für das ihnen übergebene Schiff

und Schiffsgeräth verantwortlich gemacht wurden, an die

nicht seltenen Fälle, wo der Rath auf doppelten Ersatz er-
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kannte (iLv ^bhrXuucrev x\ ßouXn. Tnv Tpiripn, nvcixcv CKacrxoq aÖTtöv
;

vgl. Boeckh a. a. O. S. 225 ff.), und man wird die Vierzahl

schon begreiflicher finden ; unmittelbar verständlich wird sie,

wenn man sich überlegt, dass gesetzlich nur eine solche Zahl

fixirt werden konnte, welche man mit den laufenden Mitteln

unter allen Umständen einhalten zu können annehmen durfte.

Also ist eine Minimalzahl durchaus am Platze. Ermöglichten

die Mittel weitere Bauten, so waren und wurden das e&xipe-

toi, deren Zahl sich ganz nach dem Budget richtete. Ihre

Institution war im 4. Jhd. dazu da, über das Nothwendige

(die gesetzlichen Nachbauten) in den Schranken des Mög-
lichen ( des Budgets) hinauszugehen.

Auch im 5. Jhd. gab es eScupe-rot in der athenischen

Marine; bezeugt sind sie für die Zeit oder das Ende des

30jährigen Friedens (S. 41. 207); also hatte man damals

auch die correspondirende Einrichtung der jährlichen Nach-

beschaffungen, was im Grunde durch die Sache selbst er-

fordert wird. Ueber sie ist weiter nichts zu wissen; nur

dass sie nicht höher als im 4. Jhd. gewesen sein müssen,
darf man sagen. Auch über die e£cripeToi bleiben wir im

Ungewissen. Auffällig ist die grosse Zahl von 100 Schiffen.

Verdient sie Vertrauen, so darf man schliessen, dass die

ausseretatsmässigen Bauten nicht successive erfolgten wie

im 4. Jhd., sondern in grösseren Zeiträumen und dann in

grösserem Umfange , wenn die Mittel dazu vorhanden waren

;

dies war bei dem starken Staatsschatze am Ende jenes

Friedens der Fall. Dass der vorhergehende Bau von 100

Schiffen des J. 449/8 sachlich an die Verlegung des Bundes-

schatzes anknüpft, und wieder der erste bekannte vom J. 483/2

an die neueröffnete Exploitirung derlaureotischen Bergwerke,

soll man in diesem Zusammenhange nicht vergessen. Dieser

Unterschied zwischen dem Marinewesen des 5. und des 4. Jhds.

ist historisch begründet. Die Mittel zur Ermöglichung solcher

Massenbauten bringt den Athenern wohl das 5. Jhd., die

Finanzlage des athenischen Staates im 4. Jhd. gestattete nur

successives Beschaffen von &a(pEToi.

Doch nicht nur historisch begreiflich, sondern an sich

U*
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212 Beilagen: I. Zur athenischen Marineverwakung.

natürlich sind grössere Differenzen in der Organisation

wie in dem Beamtenbestande der alteren athenischen Marine.

Die Athener schufen ohne Vorbild, mussten also vielfach

experimentiren. Ich gehe diesem Wandel in herausgegriffenen

Punkten des weiteren nach. Er ist kaum stark genug zu

denken. Müssen wir doch schon innerhalb des 5. Jhds. ver-

schiedene Epochen annehmen, und das nicht blos aus Analogie

mit dem 4. Jhd., wo uns die Jahre 3787 mit der ersten Ein-

führung der Symmorieen, 357/6 mitdem Gesetze des Periandros

über die trierarchischen Symmorieen, 339,8 mit der demosthe-

nischen Reform dieser Symmorieen geläufig sind. Wir wissen,

dass um 449 und 431 die Flotte je um 100 Schiffe vermehrt

wurde : eine Vermehrung um ein Drittel oder ein Viertel ist

nicht ohne tief eingreifende Veränderung in der gesammten

inneren Organisation möglich. Wie das Jahr der themisto-

kleischen Flottenvermehrung, so indiciren auch diese beiden

Daten Epochenjahre für die Entwicklung der athenischen

Marine, und es erhöht den Werth unseres Papyrus, dass

wir durch ihn das eine genauer kennen lernen. Ist hiermit

nun etwa der Rahmen für die Geschichte dieser Marine im

5. Jhd. wiedergewonnen, die Füllung fehlt uns fast ganz;

selbst bei den wenigen Institutionen, die wir dafür kennen,

bleibt es ungewiss, welche der Epochen die einzelnen ge-

schaffen hat. In einem Punkte hilft der Papyrus weiter oder

wenigstens zu gesicherterem Wissen: so ist es mit unserer

Kenntniss dieser Dinge bestellt, dass die Nachricht, der Rath

der 500 sei um 449 beauftragt worden, für die Instandhaltung

der alten Schiffe und die Erbauung von 100 neuen zu sorgen,

ihren Werth besitzt ; denn es folgt daraus, dass 449 dieser

Rath in gleicher Weise die höchste Aufsichtsbehörde für das

Marinewesen war wie um 375 und 325. Das ist, wie sich

noch erkennen lässt, nicht immer so gewesen. 483 2 wird er

ebensowenig genannt wie 480. Aber Themistokles, der 493 2

Archon war, hat als Areopagit das Flottengesetz durch-

gebracht, und der Areopag hat 480 dafür gesorgt, dass die

Athener auf die Flotte gingen; unter die Suprematie d$s

Areopags, an der mit Beloch (Gricch. Gesch. I 464, 3) zu
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zweifeln ich nicht den geringsten Grund sehe, fällt die

glänzende Expansionspolitik der Jahre 478—462. Vor dem
Rathe der 500 muss der Rath vom Areshügel eine erhebliche

Ingerenz auf die Flotte ausgeübt haben ; dazu stimmt, dass er

bis zu Ephialtes noch sehr entschiedenen Antheil an der

Finanzverwaltung des Staates gehabt hat ; das beweist seine

Geldspende 480 (Aristot. rp. Ath. 23, 1). Das einzelne können

wir ja bei dem Zustande unserer Ueberlieferung nicht wissen.

Zwischen 479 und 449 hat der demokratische Rath die rolle

Leitung des Marinewesens erhalten; das Datum kennen wir

nicht, aber unwillkürlich denkt man an die Zeit des Epochen-

jahres 462' 1. — Ich komme zu einzelnen Aemtern.

Der Rath überträgt im 4. Jhd. die Aufsicht über die

Schiffsbauten 10 aus seinem Schosse erwählten Mitgliedern,

den Tpiripotroioi (Aristot. a. a. O. 46, 1). Diese Behörde be-

gegnet inschriftlich bereits 429/8 {CIA. IV 1 p. 65 n. 35t

= Dittenberger Sylt. n. 27; vgl. CIA. I 77. 78); ihr Name
besagt, dass ihre Funktionen von vornherein im Wesen die-

selben wie im 4. Jhd. gewesen sind. Wir dürfen darnach

annehmen, dass sie geschaffen sind oder schon existirten in

dem Jahre, in welchem uns der Rath zuerst als oberste

Marinebehörde begegnet, 449.

Die Existenz der vewpoi in Athen haben uns erst die

Steine kennen gelehrt. Das älteste Zeugniss ist dasselbe

wie das für die TpiripoTtoioi. Das hat man allerdings bisher

verkannt. Nach Kirchhoff wird gelesen Z. 6 irap]d t6v vöv

övtov b|eiuotpxov ToTq OKeuopT]oi?. Diese cnceuoupYoi sind reine

Verzweiflungsergänzung; eine solche Behörde oder auch

nur Bezeichnung ist den athenischen Marineacten sonst

fremd. Thatsächlich hiess es:

e <; r]e v tt o [t e]cr i v t ö v [v e -

5 övöavt ( (TaffOa i <JTpa]TeTÖq t[ö]s u e t d T7[d -

X € t o <; t b lä PYUp i o v tt a p]d x ö v v|ö]v övtovö-
€(iidpxovTOi^öo"iv€op]ot s,h ö b'ä vbave I -

oocri v,dTTo66vTovauTo]Tgir d[X] i vhoup i -

epotro l 0 l

1 Der Artikel fehlt bei Dittenberger versehentlich.
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214 Beilagen: I. Zur athenischen Marineverwaltung.

Das jüngste Zeugniss ist vom J. 405,'4 toutujv (d. h. tüuv

Tpiripapxwv) ei ttou £o"tiv öqpXnna] *f£TpaMM^vov dv tlu ör^oaui),

du? TtapeiXiiqpÖTujv Td? Tpir)pei£, [ÖTravxa 4EaXei^dv]TU)V ol vciupoi

dTravTaxööev * Tä bk axeuri tiu ör)^oo*(u> £o*[7rpai:ävTUJv tkc; taxiora

xa]i £rravaYKacrdvTUüv äTroöoüvai rovq tx°VTCtS toutiov [ti £vTeXjn]

Das dritte Zeugniss ist der verzweifelt verdorbene Stein

CIA. IV 1 p. 144*. Zunächst erkennt man, dass hier von

Aufzeichnungen von Namen, vielleicht der Schiffe und ihres

Geräthes 8
, die Rede war; das verloren gegangene sollte be-

sonders aufgeführt werden. Der Name der veuupcu begegnet

dreimal, so dass sie sicher als die beauftragte Behörde zu

fassen sind. Ein weiteres wird durch Kirchhoffs Ergänzung

verschleiert: 21 o*Tpcn-]r|Ywv twv 4k toö vewpiou 29 OTpaTrijYoi

ot €K toO veuupiou. Solche Werftstrategen , die man sich im

letzten Drittel des 4. Jhds. unter dem Drucke vollgiltigen

Inschriftenzeugnisses gefallen lassen müsste, sind für das

5. Jhd. völlig unverständlich. Es ist natürlich vaim]r|TiI>v twv

£k toö veuuptou und vauTrr|Y]oi ol Ik t. v. zu lesen. Die Com-
petenzen der vewpoi zu verstehen, bedarf es einer Ver-

ständigung über die Bedeutung von vctuTrriYÖq an unseren

Stellen, um so mehr, als diese Bezeichnung nicht ganz den

gleichen Sinn in den Acten des 5. wie denen des 4. Jhds.

gehabt zu haben scheint.

Die TpiripoTTOioi sind die Commission, durch welche der

Rath seine Oberaufsicht ausübt, die dpxrriKToveq ^-rri rd? vaö?

(Aristot. a. a. O. 46, 1) die Ingenieure, welche an den Plänen

mitarbeiten und die Ausführung überwachen. DenBau nimmt
der Staat zur Zeit der erhaltenen Marineurkunden nicht selbst—

—

1 CIA. IV 2, \b 28 ff.; zuletzt Dittenberger SylL 56 mit Litteratur; dazu

P. Foucart Kev. des Etttd. anciennes 1899 I (Annales de la Faculte des Lettres

de Bordeaux et des Universites du Midi XXI) 181 ff.; für unsere Stelle besonders

S. 196.

2 Das Alter wird nicht angegeben; sicher nach 444 (Dat. 'A6r|va{oiO

;

Z. 20 ist man stark versucht £jrl T[äc,] xp\ipe[c,], hea[l zu lesen: dann vor 420;

Ol statt HOI Z. 14 stünde dem nicht entgegen.

5 Z. 6—7 i<; x]f]v o*Tn,Xn,v xal xd tu»v[ - - xpirjpuüv övöjiicrra Kai [rd]

a[K£Üri xd - - (etwas anders als Kirchhoff). 12 ujv] rd o*K€Ün, diröXiuXev. 15 xl^pic,

bi Td[ir]o[X]uj[\]ÖTa. 18 aK]eurj ätiaaax al Tpir^p[€ic,].
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in die Hand, sondern verdingt ihn: CIA. II 794c 61 ff. aürr|

€|iio*[6juj0Ti dv Ta\g 7tpüjT[ai]^ eucoai Kai buoiv vauoiv, äpxrreKT(u;v)

'AnuvTnq £ireo*K€uaZev. Das Schiff heisst im 4. Jhd. Arbeit des

Bauunternehmers, z. B. AucriKXtouq £ptov, ganz entsprechend

dem Ausdrucke bei sonstigen Bauten, z. B. ^mcrrdtTai TTpoTru-

Xaiou £ptacrt[as (C/AI314) oder wie auf Delos oft Tabt £pY<*

£HebujKau*v l
. Der das Iprov übernimmt oder kauft, pachtet,

heisst £pYoXdßos, tpfwvac, u. ä. ausserhalb Athens, in Athen

einfach nuretuTric;. Der Pächter von Schiffsbauten muss
natürlich gelernter Schiffsbaumeister sein und kann dem-

entsprechend auch als vauimTÖ? bezeichnet werden, wie z. B.

bei Thuk. I 13, 3 der Erbauer der ersten Trieren für Samos
(
* AjmeivoKXfiS Kopiv8io?) vamrriYÖs heisst. Allein für die athenische

Verwaltung ist er entsprechend seinem Rechtsverhältniss

zu ihr nur ein uttfeuuxris. Wenn nun in jener Inschrift von

vau7TrjToi die Rede ist, so können diese nicht in demselben

Verhältnisse zu dem athenischen Staate gestanden haben

wie ihre (aio0uuTai zu benennenden Collegen des 4. Jhds.

Für die Stellung zunächst, welche die vaumiYoi in der wirth-

schaftlichen und gesellschaftlichen Gliederung des Staates

-einnahmen, ein paar Platostellen : Gorg. 455 B ÖTav irepi

(aTpujv oup^ö-euus fj ti) iroXei o"uXXoto? f| irepi vaurniTwv f| Tiepi

aXXou tivös bnuioupTiKOÜ £0vouq; 503 E tou^ Euuxpacpouq, tou^

oiKobö^iouq, toüc; vaumiYOu?, touc; dXXou? iravTas bnntoupYOu^

. . . TTcuboTpißai tc Kai iaTpoi; ebenso sind Euthyph. 13 D E
iaTpof, vauTinTOi, oiKobo^oi in engste Parallele gestellt. Der
Oligarch [Xenoph.] rp. Ath. 1, 2 setzt sie natürlich in eine

etwas andere Gesellschaft : Kai ol Kußepvfjxai Kai ol KeXeuaiai

Kai ol TrevTr|KOVTdpxai Kai ol TTpiupäiat Kai oi vaum-fl-oi, aber

auch hier sieht man noch, dass es nicht gewöhnliche Schiffs-

zimmerleute sind, sondern Baumeister, mit deren Arbeit der

Athener in Piatons Gesetzen 2 sein höchstes Streben zu ver-

1 Mehr Aih. Mitik. 1895 XX 40 ff.

2 An besonders schöner Stelle 803 A: olov br^ ti<; vaumyfö? ty)v xn.<;

vauirnjicu; dpx^v KaxaßaXXö^cvoi; tu TpoinbeTa Cmo-rpcttpeTcu tüjv irXoiuuv

axr'iiLiaTa, TaÖTÖv bn. p.01 Kdfw <paivo|uai ^outCü bpöv kt£. Den Vergleich

hat ihm, wie das Folgende zeigt, das Wortspiel mit Tpoitibeia und Tpöuoi ein-

gegeben.
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216 Beilagen: I. Zur athenischen Marineverwaltung.

gleichen sieh nicht scheut. Es sind Texviiai, die Zimmerleute

dagegen ihre uTTnpeioüvTes, wozu das ganze Volk der cnu7nreio-

ttuüXui, xo^Kei«;, o-xoivoouußoAeic; u. s. W. gehörte 1
. Wenn

also die Inschrift vauTTnToi oi Ik tou veuuptou bietet, so sind das

nicht einfache Zimmerleute, sondern Schiffsbaumeister2
, die

jedoch nicht auf eigene Rechnung eine in Verdung genommene
Arbeit herstellen, vielmehr im Dienste des Staates stehen

und von ihm Bezahlung empfangen: in diesem Sinne wird

Z. 10 ui]o"8öv [d]vuu[uJo[\JÖTTio*av zu verstehen sein. Das Ver-

hältniss eines solchen zum Staate ist also genau das des

Architekten am Parthenon, Erechtheion u. s. w., der seine

Drachme pro Tag erhält. Der Zusatz oi £k toö veuupiou drückt

einen Gegensatz aus und zeigt, dass der Staat auch noch

andere vauirriToi als diese beschäftigte; welcher Art sie waren,

ist nicht zu vermuthen. Das ist klar, dass wir hier im 5. Jhd.

einen Zug in der athenischen Marineverwaltung haben wieder-

erkennen können, welchen die erhaltenen Acten des 4. Jhds.

wenigstens nicht geben. Er widerspricht durchaus dem
üblichen Verfahren im letzteren, wo die Vergebung der

öffentlichen Arbeiten auf allen Verwaltungszweigen durch-

1 Vgl. Cartault La Triere athemenne p. 17—21.

* Wir haben zwei in Athen gefundene Weihungen von vauuriYoi. Kcrrd-

Xoyoc. toO <*v 'Aerivaic. 'EirirpaqnKoü Mouaelou I Sp. 10 n. XXIX (vgl. Sp. 153):

. . . H€ vair€YÖc, dv^ejeKe, und CIA. IV 1 p. 198 n. 373
834

: . . . äv](-e[e]Kev xd-

6[evaiai b]€Kd[x€v] vaFu[iTeYÖ? oder -Trafos; Zweifel an der Ergänzung (Scherling

Quif'us rebus singulorttm Atticae pagorum incolae operam dederint, Leipz.

Slud. XVIII, p. 49) sind nach Bekanntwerden der anderen Inschrift vollends un-

begründet. vArceYÖc, kann verschrieben sein, ebensogut aber von einem Dorer

stammen, dessen attischer Aufenthalt sich in dem E zu erkennen gäbe. Ebenso

ist schon mit vieler Wahrscheinlichkeit für die zweite ein Nichtattiker als Ver-

fasser vermuthet worden (Meisterhans-Schwyzer Gram. d. alt. Inschr. 3, 15).

Die Namen der maGtuxal im 4. Jhd. (zusammengestellt bei Boeckh Urkunden

S. 93 ff. Francotte a. a. O. II 109) sind sämmtlich — Ausnahme vielleicht nur

'Apxevr|{br|<; — gut attisch und sogar guten Klanges. Möglich ist also, dass jene

Weihungen von gewöhnlichen Schiffszimmerleuten — viel solch fremdes Volk

suchte damals in Athen Brod — herrührten, die sich selbst ja auch vauuriToi

nennen mochten, namentlich bei solchen Gelegenheiten. Aber historisch begreiflich

wäre auch ein anderes. Athen möchte im frühen 5. Jhd. noch stark auf fremde

Schiffsbaumeister angewiesen gewesen sein; im 4. Jhd. hatte sich das Gewerbe

natürlich schon eingebürgert.
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aus die Regel war. So dürfte jenes Schweigen der Akten

kein Zufall sein. Jener ältere Modus gehört zur Charakte-

ristik des Amtes der vewpot, denn ihr Aufsichtskreis und

ihre Verantwortlichkeit wird dadurch mitbestimmt

Die veuüpoi bildeten also ein Collegium; ihre Zahl ist

unbekannt K Sie führten Listen über den Bestand an Schiffen

und Schiffsgeräth — denn sie werden beauftragt, die

Löschungen von Trierarchen vorzunehmen —
,
ausgegebenes

Gerath gegebenen Falles zwangsweise einzutreiben, Inventare

mit Angabe des Vorhandenen und Verlorenen anzufertigen.

Ihnen wird das Geld für die Herstellung der Schiffe über-

wiesen 2
. Sie haben mithin den Schiffsbau unter sich. Dem

entspricht, dass ihnen die Schiffsbaumeister (vainrnrot) auf

den Staatswerften unterstellt sind und ihren uiaeöc; von ihnen

empfangen.

Die vewpoi sind also im 5. Jhd. die eigentlichen und

höchsten Verwaltungsbeamten für die athenische Marine •

gewesen ; sie hatten, soweit die Verschiedenheit der Gesammt-
organisation es zuliess, die gleichen Functionen wie cri tujv

veujpiiuv €7T»ue\nTeu (oi tujv veujpiuuv, iv roie; vewpi'oic; dpxovTeq)

im 4. Jhd. Nun treten auch schon im 5. Jhd., und zwar vor 410 3
,

[oi eni|m€]Xö|i€voi toö veujpiou auf (CIA. I 77); wir ersehen, dass

sie Strafgewalt durch Auferlegung hoher Geldbussen, bis

zu 1000 Dr., ausüben können. Das sind, wie längst erkannt,

die Beamten, die, hier noch in commissarischer Stellung,

im 4. Jhd. als die ordentliche Behörde der ^TnueXnTcu er-

scheinen. Das Auftreten dieser Behörde, welche die Stelle

1 Liegt in der dritten Inschrift Z. 14 vjeopöv oi |ut£Td Aioy^vo[c. ein

Genet. partit. vor, so bildeten sie aus sich kleinere Commissionen, die nach

einem Obmann bezeichnet wurden.

2 In der Inschrift vom J. 429/8 wird ihnen das Geld von den Strategen

angewiesen, welche es selbst aus der Kasse der Demarchen entnehmen; der

Rath lässt es an diese durch seine Marinecommission, die Trierarchen, zurück-

zahlen, also aus einem anderen Fonds der allgemeinen Staatskasse. Es liegt hier

augenscheinlich ein durch die Dringlichkeit der Schiffsausrüstung erforderter

Ausnahmefall vor. Vgl. u. S. 222, 3.

Das Datum ante quem, weil Kolakreten in der Inschrift vorkommen;

o. S. 167 f.
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der veujpoi später einnahm, zeigt den Abbau der vielleicht

ältesten Marinebehörde an. Denn aus sehr früher Zeit

stammen diese 'Schiffshüter' ; das zeigt schon der alte Name
an; die vewpict tragen ihren Namen. Sie müssen wenigstens

auf die themistokieische Epoche zurückgehen 1
.

Was für alle athenischen Aemter nöthig ist, gilt im

besonderen für die Marineämter; für jedes einzelne muss
die Untersuchung über sein Alter besonders geführt werden.

Deshalb habe ich bei den veuipol länger verweilt, zumal es

selten gelingen wird, das Bestehen eines Marineamtes mit

einiger Sicherheit bis in themistokieische Zeit hinauf zu ver-

folgen. Diese Unzulänglichkeit unseres Wissens hat seinen

letzten Grund eben in dem ständigen Wandel der Institutionen

;

wie dieser uns jetzt jedes Generalisiren vereinzelter That-

sachen verwehrt, so hat es eine Ueberlieferung für die ältere

Zeit überhaupt nicht zu Stande kommen lassen. Ist es schon

• mit unserer Kenntniss des athenischen Flottenwesens in

der 2. Hälfte des 5. Jhds. äusserst dürftig bestellt: auf

welche Art es vor der Mitte des 5. Jhds. geordnet

war, muss so gut wie unbekannt bleiben. Inschriften

fehlen, und die litterarische Ueberlieferung bietet nur ver-

einzelte, gelegentliche Angaben, deren Werth z. Th. sehr

problematisch ist. Unter ihnen ist die bei Pollux VIII 108

die ausführlichste, und auf Grund des in ihr enthaltenen

Satzes vctUKpctpfa 6' kdo-rn. buo frnrla^ napeixe Kai vaöv |uuav, äqp'

f\q Xaujq wvöuckxto hat man das Athen des 6. und 7. Jhds. mit

einer Staatsflotte und geregelter Marineorganisation bedacht.

Dagegen habe ich Einspruch erhoben Man hat mir — ich

weiss nicht wie oft — den Krokerschen Aufsatz über die

Schiffsbilder auf den Dipylonvasen 3 und die athenische

1 Hesych giebt vunpoc * V€U>pio<pö\aE; darnach ergänze ich vctpoOc/ touc,

qpuXaicac, <Tüöv v€U)piiuv>. Inschriftlich vaupoi aus Messana C/6\ 5615= IGSicIt.

401 ; dass ihre Weihung an die Aphrodite (doch wohl die Euploia) geht, stimmt

zu der Erklärung aus der W. »Jw-(Schiff); votFTopoc, kann sich zu votupöc, wie

zu vctpöc, (vgl. vairr|"föc, ?) entwickeln. W. Schulze Quaest. ep. 18 führt die Worte

auf den Stamm vaFo-(Tempel) zurück.

* Sohn. Verfassung in Aristot. Verfassungsgesch. Athens S. 94.

3 Jahrb. d. deutseh. archaeol. Inst. 1886 I. 95 ff.
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Occupation von Sigeion entgegengehalten. Beides war mir

nichts weniger als unbekannt, aber ich glaubte nicht an-

nehmen zu dürfen, dass man darin irgendwelchen Beweis

für die Polluxnotiz finden könnte. Wie soll darin, dass die

Athener auf ihre Gefässe Schiffsbilder und Schiffsschlachten

malten, auch nur eine Andeutung dafür liegen, dass der

Staat Athen im Anfange des 7. Jhds. sich im Besitze einer

Flotte befand? Wenn die Athener die aeginetischen oder

korinthischen Schlachtschiffe im saronischen Meerbusen voll

Bewunderung anstaunten, sollte den Vasenmalern das nicht

Grund genug gewesen sein können, die Gefässe mit Schiffs-

bildern zu verzieren 1
? Zweitens Sigeion. Die für Anika seit

ältesten Zeiten wichtige Verbindung mit dem Pontos führte

die attischen Handelsschiffe an Sigeion vorbei, wo sich ein

uralter Cult der 'Aenvd YXauKumic; (oder x^auKumoO befand;

Alkaios bezeugt ihn (Strabo 600; PLH. III p. 159 B. 4
). Als

gegen den Ausgang des 7. Jhds. der Niedergang der attischen

Landwirthschaft stärkere Zufuhr an Getreide aus dem Pontos

nöthig machte und nun bei dem nothwendigen Austausch

der attische Export an Thonwaaren 2 entsprechend wuchs,

wurde das athenische Interesse an dieser Handelsstrasse so

stark, dass ein Stützpunkt für sie nöthig ward. Natürlich

griff nun der Staat ein ; doch anders, als man es darstellt.

Er griff zunächst gemäss den griechischen Gepflogen-

heiten auf den gemeinsamen Cult der Athena zurück,

aus welchem die Sage schon Verbindungsfäden zwischen

1 Es ist hierfür ganz gleichgültig, ob die Dipylonvasen korinthische Schiffe

darstellen oder nicht (Pernice Ath. Mitth, 1892 XVII 305 f.).

8 Vgl. das Referat eines Vortrages von L. v. Stern in der Berliner archaeo-

logischen Gesellschaft {Archaeol. Am. 1900, 152). Wenn, wie hier betont wird,

der attische Export im 6. Jhd. geringer war als im 7. und 5. Jhd., so hat man

darin einfach den Reflex der Bauempolitik des Solon und der folgenden Monarchie

zu erkennen. Der Kleinbau schaffte mit seiner intensiveren Arbeit mehr Ge-

treide als das Latifundienwesen des 7. Jhds. Man brauchte weniger fremdes

Getreide, die Industrie hatte also nicht nöthig, sich in gleicher Weise an-

zustrengen, um die Schulden zu bezahlen, die die herabgekommeue Landwirthschaft

dem Nationalvermögen in dem Getreidelande aufbürdete. Im 5. Jhd. sind die socialen

Factoren nicht ganz die gleichen— nicht die Latifundienwirthschaft ruinirt den Klein-

bauern — , aber gleich ist der oekonomische Effect.
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220 Beilagen: L Zur athenischen Marineverwaltung.

Sigeion und Athen gesponnen haben mochte 1
. Der Kampf

mit Mytilene entbrennt. Er war, wie die Tradition deut-

lich erkennen lässt, ein Landkrieg; keine Spur einer

Anstrengung des athenischen Staates zur See ist zu er-

kennen. Sigeion hat der athenische Kaufmann entdeckt und

der athenische Infanterist besetzt und verthejkügt. Die Aus-

rüstung einer staatlichen Flottenexpedition hat die moderne
Geschichtsschreibung ersonnen, und darauf gründet sie dann

unter Heranziehung jener Polluxstelle den Schluss — die

Thatsache, sagt sie selber — , dass die ganze innere Organi-

sation und Verwaltung des athenischen Staates des 7. und

6. Jhds. nach der Fürsorge für die Flotte geregelt war. Denn
hier liegt doch der Kern. Wer sagt, das Gebiet oder die

Bevölkerung Attikas sei nach 'Schiffsherrschaften' eingetheilt

gewesen, muss annehmen, dass die Flotte in jener Zeit für

Athen von solcher Bedeutung gewesen sei, dass der Staat

seine ganze Organisation mit Rücksicht auf sie treffen zu

müssen glaubte. Davon kann keine Rede sein. Athen war
bis zu den Perserkriegen eine bescheidene Landmacht 2

. Man
sehe sich doch auch die Polluxnotiz genauer an: Kai vaöv

dqp' r\q i'aujq ujvöuaOTO. Ist es nicht klar aus dem imus, dass

die Gestellung eines Schiffes einfach aus dem Namen vau-

Kpapia erschlossen ist? Man kannte von dieser alten In-

stitution nur die Zahl von 4 X 12 Kreisen und wusste, was
man aus den veralteten solonischen Gesetzen herauslesen

konnte oder herauszulesen vermeinte. Das andere, was
die alten Forscher gern noch gewusst hätten, erdachten

oder erschlossen sie sich 3
; das ist ja das übliche Verfahren.

1 Nur der Athenacult dürfte das alte Band bilden; alle anderen Ver-

knüpfungen dieser Gegenden mit attischen Sagen (Aithra, Akamas, Munichos)

muss man als jung und als attische Versuche betrachten, Athens Ansprüchen aufjene

Gebiete (nach griechischer Auffassung) historische Rechtfertigung zu geben.

2 Dem 4. Jhd. war es natürlich schwer, die griechische Seemacht kot'

££oxr]V je ohne wohlorganisirte Staatsflotte zu denken, und man kannte doch

aus alter Zeit die vauKpapia: so wurde das älteste Athen mit Flottenkreisen

beschenkt.

3 Daher solche Angaben wie Bekk. An. p. 283, 20.
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Was nun die weiteren Einzelangaben betrifft, so ist die Be-

hauptung, dass die Naukrarie je zwei Reiter gestellt, also die

athenische Cavallerie damals aus 96 Pferden bestanden habe,

so absurd, dass man an der Zahl hat ändern wollen 1
; das

halte ich für zuviel Ehre für die Flunkerei. Ferner : wie die

allgemeine Angabe, dass die Naukrarieen zur Gestellung

von Schiffen eingerichtet gewesen seien, sich deutlich als

aus dem Namen erschlossen zu erkennen giebt, so scheint

auch die Sondernotiz, dass der Kreis je ein Schiff zu stellen

hatte, auf einem Schlüsse zu beruhen. Im Beginne des

aeginetischen Krieges konnte Athen nur 50 Schiffe aufbringen
;

aus dieser Zahlangabe hat ersichtlich einerseits Kleidemos

die Anzahl von 50 kleisthenischen Naukrarieen erfunden, die

er in seiner Atthis gab 2
, andererseits beruht die Zuweisung

von je einem Schiffe an die Naukrarie bei Pollux augen-

scheinlich auf einer approximativen Gleichung zwischen

jener Zahl von 50 athenischen Schiffen und den 48 Nau-

krarieen. Ich vermag ebensowenig ein litterarisches Zeug-

niss für eine bedeutende, die staatliche Organisation be-

dingende athenische Flotte in älterer Zeit zu sehen, wie ich

auch nur Indicien, archäologische oder historische, dafür er-

kennen kann. Vollends vom allgemein geschichtlichen Stand-

punkte aus scheint mir, wie angedeutet, ihre Existenz in dem
Landstaate des ältesten Athen durchaus nicht begreiflich.

Solmsen hat jetzt nachgewiesen (Rhein. Mus. 1898

LIII 151 ff.), dass votÜK\r|poc; und vaÜKpapo? dieselben Wörter

sind, beide ionischen Ursprungs sein können und 'Schiffs-

herr' bedeuteten 8
. Eine Organisation nach 'Schiffsherr-

1 v. Wilamowitz a. a. O. II 163, 48. Busolts Vertheidigung {Griech. Gesch. II«

191, 3) überzeugt nicht.

- Phot. vauKpapia (= FUG. I 360 fr. 8). Die im Texte gegebene Auf-

fassung der Kleidemnotiz theilt, wie ich nachträglich sehe, auch Busolt a. a. O.

II2 418 Anm.
3 Für die Contraction o -f- 1 = 1 m irX^P00^ — rcpon,poöia, welches

Solmsen (S. 153) für den Wechsel X : p heranzieht, ein übersehener Beleg. Der

Eigenname CIA. IV 2, 877 b Nnnovibn,«;, dessen Deutung auch Bechtel Bezzenb.

Beitr. 1897 XXIII 99 entging, ist aus Notmovibn.?. contrahirt. Wenn man an
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222 Beilagen: I. Zur athenischen Marineverwaltung.

schaften' oder überhaupt eine solche, in welcher auf die

Flotte besondere Rücksicht genommen ist, kann in dem
Landstaat Athen, wo sie der Distriktsverwaltung diente,

keinesfalls autochthon sein, sie kann ihren Ursprung vielmehr

nur in Staaten genommen haben, bei denen Seeinteressen

überwogen. Darum finden wir in den beiden flotten-

kräftigsten Staaten, Chalkis und Milet, das Amt der deivaürai 1

;

das sind zwei ionische Staaten. Die athenischen Nau-

krarieen sind die Unterabtheilungen der vier ionischen

Phylen; ihre Zwölfzahl fügt sich ionischer Weise. Hiernach

bin ich geneigt zu schliessen, dass die Naukrarie eine ur-

sprünglich ionischen Seestädten eignende Unterabtheilung der

Phyle war. Athen hat diese innere Organisation der Phyle

entweder zu den Phylen oder mit den Phylen übernommen,
je nachdem die vier Phylen in Attika indigen waren oder

durch einen späteren Verfassungsact geschaffen wurden 8
.

In jenem Falle ahmte man die Naukrarie nach, weil man
auch die vier Phylen hatte, in diesem übertrug man die

Phyle sammt ihrer Eintheilung nach Attika. Dabei wurde

in dem durch Megara, Korinth, Aigina, Chalkis von einer

Ausdehnung zur See behinderten Athen die Bestimmung
der Naukrarie naturgemäss dem Charakter des Landstaates

entsprechend umgestaltet. Die aus den solonischen Gesetzen

bezeugte Thatsache (o. S. 164), dass die Naukrarenkasse zur

Bestreitung laufender Ausgaben verschiedener Art benutzt

wurde, sowie die aus einer Atthis überlieferte Nachricht

(Aristot. a. a. O. 8, 3 ; Pollux a. a. O.), dass die Demarchen
kleisthenischen Ursprungs die Verwaltungsthätigkeit der

diese vulgaerattische Contraction denkt, wird auch die Etymologie Plat. Krat.^x i D
#1 <ppövn,öic; ' cpopäc, Y<*P &Ot\ Kai poö vör|ai<; (sprich rötiesis) begreiflicher. Aus

der Volksaussprache dürften sich überhaupt eine grosse Anzahl uns unsinnig

erscheinender antiker Etymologieen erklären.

1 Milet : Plut. quaest. Grate. 32 (298 C). Hesych. s. v. Chalkis : IGA. 375.

In anderem Sinne schon für die Naukraren herangezogen von Wachsmuth

Stadt Athen I 481.

a Ich halte diese Hypothese von v. Wilamowit2 a. a. O. II 141 für sehr

wahrscheinlich, de Sanctis 'Axeic, p. 52 declamirt dagegen, aber beweist nichts.
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früheren Naukraren übernommen hätten 1
, lassen erkennen,

in welchem Sinne jene Umgestaltung der Institution voll-

zogen wurde. Gewiss, wir haben bisher keinen Beleg für

vaOKpapo? und vauKpapia aus anderen Städten ; aber wer da

weiss, dass wir für die ältere Zeit von den inneren Staats-

einrichtungen der ionischen Städte so gut wie nichts wissen,

wird das begreiflich finden.

Auf welche Weise die Athener die geringe Anzahl

von Schiffen, die sie vor dem aeginetischen Kriege besassen,

sich beschafften, ist also nicht mehr festzustellen. Die Notiz,

wonach unter Hippias schon eine Liturgie des Tpirjpapxeiv

bestanden habe, findet mit Recht keinen Glauben mehr 2
.

Die im 5. Jhd. erkennbare Organisation des athenischen

Marinewesens wurde sicherlich erst während des aeginetischen

1 Die 2. Anm. S. 217 habe ich geschrieben, damit Niemand den Schluss

mache: 429 geben die Demarchen Geld für die Flotte; die Demarchen sind

für die Naukraren eingetreten, also waren die Naukrarieen für die Flotte da.

- Busolt a. a. O. II 2
193, 4. Es handelt sich natürlich um Liturgieen in

der späteren Bedeutung; die Liturgie in weiterem Sinne dürfte für die älteste

Flotte insofern allerdings in Betracht kommen, als die reichen, adligen Privaten

dem Staate ihre eigenen Schiffe zur Verfügung stellten, wofür ja noch das 5. Jhd.

Beispiele und Parallelen bietet (s. o. S. 162). Ross und Schiff gehören nun einmal

zum ionischen Adel. Eine deraltenCultweisen, deren Bedeutung für das ursprüngliche

Wesen der Komödie v. Wilamowitz jüngst widerholt betont hat {Litterar. Echo

1898-9 Sp. 538; Textgeschichte d. griech. Lyriker S. 12,4) stimmen die Ritter

bei Aristophanes (551) an :*hntl' övaE TTöaeibov, iL xaXKOKpÖTuuv 'rrrrnuv ktuitoc, . .

.

avbdvei Kai KuaWpßoXoi 0oai äöXocpopoi (Kock : piaGoqpöpoi Hss.) Tpiripetc,,

peipaKiwv 8' äuiXXa Xap-Trpuvop^vujv iv appaaiv Kai ßaGubai|iovouvTu>v.

So lese ich das letzte Wort statt des unsinnigen und noch unsinniger erklärten

(öti ÖGX101 ?|o*av ol lirTTOTpo<poüvT€c, KaxavaXfaKovTec; aÜTiDv Tn,v oöatav

Schol.) ßapubaiuovoüvxtuv. Die jeunesse doree singt von ihrem ßaGuc, itXoötoc,,

oTkoc,, und nennt so sich ßaQuba(uov€<; statt eöbatuovec,. Es handelt sich hier

nur um den Sport, daher auch die Regatta erwähnt ist, wobei der Adlige oder

Reiche natürlich keinen utaGöc,, sondern nur ein äGXov gewinnt. Die Conjecturen

zu V. 555, die Zacher Aristophanesstudien I 97 aufzählt, gehen sämmtlich fehl.

Statt Politisches oder Witzelei zu suchen, Hesse sich noch eher an die £irian,|ua

der Schiffe denken, worauf Bezeichnungen wie xaupoqpöpoi, XeovTomöpoi

zurückgehen (C.Torr Ancieut ships S. 65, 148); allein mit Goal ist der Dichter

schon bei der Wettfahrt. Sein Gedankengang ist: mit schwarzem, scharf die

Flut durchschneidenden Vorsteven (xuaveuß.) schiessen (Goal) die Schiffe zum

Siegespreise (äÖXoqpöpoi) hin.
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Krieges angebahnt und im 1. Viertel des 5. Jhds. Hand in

Hand mit dem Ausbau und der Befestigung des Hafens

ausgestaltet. Die Seemacht wird der Landmacht analog

organisirt, nach Phylen (o. S. 14) und weiter nach deren

Unterabtheilungen, den Trittyen 1
. Als Typus des Schlacht-

schiffes wird endgiltig die Triere festgesetzt; jetzt giebt es

die Tpirjpctpxta als Commando wie als Umlage. In welcher

Weise sie ursprünglich geregelt war, ist nicht überliefert,

doch würden wir, auch wenn uns die Liturgie der TrAournubTctToi

bei der Flottenvermehrung im J. 483 nicht bekannt wäre,

annehmen müssen, was diese erschliessen lässt. Der aus

der perikleischen Zeit bekannte Modus darf nicht ohne

weiteres auf die Zeit vor 450 übertragen werden ; lehrt doch

die Geschichte gerade dieser Institution mannigfache Modi-

ficirungen kennen. Aber die Grundlinien, die Kosten für die

Marine z. Th. durch eine Liturgie aufzubringen, sind damals

gezogen; für alle Zeit sind sie geblieben und so auch der

Name Tpiripapxo?, selbst als Athen im 4. Jhd. zum Bau von

Tetreren und bald auch zu dem von Penteren sich ent-

schliessen musste, noch am Ende seiner Seemacht. Damals,

im Anfange, müssen Begründung, Ausbau, Verwaltung des

Seebundes wie Verstärkungen der Flotte so auch mannigfache

Veränderungen und Erweiterungen in der Marineadministra-

tion zur Folge gehabt haben. Die Verstärkung berichtet aus-

drücklich Thuk. I 99, 3, doch nur im allgemeinen ; einzelnes

kennen wir nicht. Eine dauernde Erhöhung des Effectiv-

standes erfolgte dabei schwerlich ; der Abgang in den Kriegs-

jahren war zu stark. Die Zahlen über die Stärke der

Geschwader dieser Zeit geben, wie gesagt (o. S. 137), kein

brauchbares Material, und festen Boden unter die Füsse

bekommen wir erst mit dem Papyrusexcerpt.

1 Man ziehe die Consequenz. Das Staatsglied, von dessen administrativem

Zusammenhange mit den Naukrarieen nichts verlautet, die Trittys, liegt der

Flottenorganisation zu Grunde; das Glied, das an Stelle der Naukrarie getreten

ist, der Demos, hat mit der Flotte nichts zu thun. Wo die Flotte, keine Spur

der Naukrarie; wo die Naukrarie, nichts von der Flotte.
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II.

Zum athenischen Gerichtswesen.

Zu den gewöhnlichsten Inventarstücken der attischen

Rednertechnik wie der späteren atticistischen Panegyrik

gehört der Satz von der Unübertrefflichkeit der athenischen

Blutgerichtsbarkeit; ihre Ordnung sei uralt heilig und durch

alle Zeiten hindurch unverändert bewahrt : inrdpxei \xtv ye au-

ToTq (d. h. den Blutgesetzen) äpxaioTdioiq eivai ev Tfj yr) TcaiTn,

^Treira vovq aurou^ dei irepi tujv auTüuv (Antiph. V 14 — VI 2).

Das ist an sich eine historische Unmöglichkeit ; im einzelnen

kann denn auch die Kritik die Schiefheit oder Falschheit

jener Behauptungen darthun. Von den sachlichen Ver-

ordnungen dürften nur die Strafbestimmungen annähernd

rein bewahrt sein, weil sie auf religiösen Vorstellungen

basirt waren. Die formale Ordnung ist nach Ausweis der

litterarischen Ueberlieferung vor allem hinsichtlich der Be-

setzung der Fora in historischer Zeit, namentlich während
derJahre 462—403, mehrfach von Neuerungen wie Reactionen

betroffen worden. Ich denke, wir haben dafür auch noch

ein inschriftliches Zeugniss erhalten, die bekannte Inschrift

CIA. I61 1
. Oder weshalb sonst kann damals verordnet

worden sein, 'töv ApotKovio? vö|uov töja Tiepl toö qpovou' auf

Stein aufzuzeichnen und vor der Königshalle auszustellen,

als weil zu jener Zeit gesetzliche Bestimmungen zu Kraft

bestanden, welche von diesem drakontischen Gesetze ab-

wichen? Jene wollte man abschaffen und dieses wieder an

ihre Stelle setzen. Die Inschrift bezeugt ein Zurückgehen

1 Mit sehr ausführlichem Commcntar Inscr. jurid. grecq. II p. I ; zuletzt

Dittenberger Syll. n. 52. . , »% .

*»'** <».
Keil, Anon. Argcnt. la
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226 Beilagen : IL Zum athenischen Gerichtswesen.

auf Mkcu toö q>övou KctTä Tot TidTpta (Aristot. rp. Ath. 39, 5)

im J. 410 9. Das ist für dieses Jahr historisch verständlich:

wir haben eine der Massnahmen vor uns, mit denen die

Demokratie nach dem Sturze der Vierhundert sich ein-

richtete. Der Ruf nach der trdTpio? iroXrreia erscholl damals

allgemein; eine Reaction gegen Institutionen der extremen

Demokratie vor 413, ein Zurückgreifen auf die drakontische

Ordnung der Blutgerichtsbarkeit lag durchaus im Sinne der

gemässigteren Demokratie von 410 ab. Diese allgemeine

Erkenntniss muss vor der Hand genügen. Unsere Kenntnisse

von den Vorgängen der inneren athenischen Geschichte

dieser Jahre sind viel zu lückenhaft, als dass wir die einzelnen

Punkte bestimmen könnten, auf welche man mit der Er-

neuerung des drakontischen Gesetzesparagraphen abzielte.

Vielleicht helfen hier einmal Inschriften- oder Papyrusfunde

weiter. Inzwischen ist es nur möglich, das Verständniss einiger-

massen vorzubereiten. Dazu soll das Folgende mithelfen.

Es handelt sich vor allem um den Eingang des Gesetzes.

Hier ist von Z. 10—12 erhalten und sicher ergänzt Kai ddu 0']£k

[Tr]povo[ta]q [k]t[€Vcu t(s Ttva, cpevjT^v, ö]i|Kd£ev fce töcj ßacriXeac;

aiT[i]o[.]qp6[vo], Q ]X;eucravTa, jöq b[e] ^tperacj

bicrrv[övai.

Die Inschrift ist o"Toixnbov geschrieben, die Zeile zu 50

Buchstaben, so dass Z. 11 der grosse Ausfall sicher 20 Buch-

staben beträgt. Man ergänzt in dieser Zeile nach Koehler

(Hermes 1867 II 31) allgemein zunächst cut[i]öv q>6[vo]; das

ist nach griechischer Anschauung unmöglich. Das griechische

Gesetz richtet sich nach der naiven und praktischen An-

schauung der Antike, der der älteren Römer nicht weniger

als der Griechen, nie gegen eine 'Urheberschaft', sondern

stets und nur gegen den 'Urheber'. Nicht Begriffe, sondern

Thaten und Thäter werden unter Strafe gestellt. Nicht über

arriai tpovou, nur über einen amo? epovou können die ßamXric;

Recht sprechen ; also ist avr[i]o[v] cp6[vo] zu lesen. Hat man
dies erfasst, so stellt sich Aristot. rp. Ath. 57, 3 tu>v b'öicoucriuuv

Kai ßouXeucreujq, kSv otKeTnv diroKTeivrj Tic; p| uetoikov f) £evov, oi

im JTaXXabiuj (bucdZouo-iv) als Wegweiser für die Ergänzung
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der 20 Stellen ein; man rauss nur die aristotelische Aus-

drucksweise in die Sprache des alten Gesetzes umsetzen.

Dieser ist die Bezeichnung qpovos öucouaios fremd; sie redet

nur von einem (xkujv (Z. 17 oder äeiojuv Z. 34) ktuvcis; ganz

ebenso fremd ist ihr der Terminus ßouXeum?. Gilbert hat

dessen Geschichte geprüft und gefunden, dass eine Blut-

klage ßouXeucreux; bis zu unserm Aristoteles nicht zu belegen

sei. W. Passow 1 hatte lange vorher die Existenz einer Mord-

klage ßouXeüaeuw; geleugnet. Das war richtig; denn auch

der Aristotelesbeleg ist trügerisch. Wie Aristoteles in tu»v

äKOucriwv sich eines nicht officiellen Ausdruckes bedient,

so in ßouXeurjeux; 2
. Die Gesetzessprache kann nur einen

1 De crimine ßouXeüacuJC. (Goettingen 1886) p. 37 sqq.

2 Der Harpokrationartikel ßouXeuoiC., in welchem diese Bezeichnung für

Isaios und Deinarchos belegt werden soll, ist nichts werth, wie schon die Angabe

zeigt, dass in des letzteren Rede KaT(i TTiötIou dem Areopag die Anklage ßou-

AeöaeuJC, zugeschrieben werde. Gilbert a. a. O. (o. S. 176, 1) S. 531 hat dies gläubig

hingenommen und darnach dem Areopag bis kurz vor 329 diese Gerichtsbarkeit

gegeben. Aber wen kann es wahrscheinlich dünken, dass zur Zeit der Aristo-

cratea (353) auf dem Areopag, dann am Palladium und vor 329 schon wieder

auf dem Areopag über die sog. ßoOXeuaiC, gerichtet wurde? Bei Ilarpokr. liegt

sicher ein Missverständniss der Deinarchosstelle zu Grunde. Es werden da zur

Erklärung von ßoOXeumc, die Termini il £mßouXn.c, und 6 ^nßouXeueelc, gebraucht.

Man lese nur, wie derselbe Redner in der erhaltenen Demosthenesrede (I 9) sich

ausdrückt über die Competenzen des Areopags: to... cruv^bpiov..., d) rf^v

tujv aiDudxwv qpuXaK?|v 6 ofjfioc, TrapaKCiTa6r]Kryv Sbuncev..., 8 biairc-

(pü\ax€ tö ödv oüj(na toö ßXaöqprmeiv irepl aöxoö u^XXovtoc, uoXXdKic.,

Üjc, öu (pr^<;, ^TilßouXeuB^v, 8 kt£. : da hat man ein deutliches Beispiel dafür,

wie jenes Missverständniss entstehen, wie aus dem ^uißouXeuG^v eine Anklage

ßouXeuaewc, herausgelesen werden konnte. Die Existenz des officiellen Terminus

Ypaq)^ ßouXeö<J€UJC, für eine Art der am Palladion abzuurtheilenden Criminal-

fälle muss schon wegen der auch inschriftlich gesicherten amtlichen Bezeichnung

Tpaqpri ßouXeüaeujc, d. h. Fälschung von Staatsacten in Abrede gestellt werden.

Aber der gewöhnlichen Sprache lag es bequem, sich diesen Terminus als die

kurze Bezeichnung für jenen Criminalprozess zu wählen, für welchen es an

einer der sonst üblichen Terminologie entsprechenden Benennung in der alten

officiellen Sprache fehlte. Dieser volksthümlichen Ausdrucksweise hat sich Aristo-

teles, eben um ihrer bequemen Kürze willen, angeschlossen; so erklärt sich auch

jene Isaiosstelle bei Harpokr. — Auf den Begriff der ßoüXeuaic, selbst gehe ich

nicht ein, nur sei darauf hingewiesen, dass jetzt, wo der Wortlaut der drakon-

ischen Fassung wiedergewonnen ist, ßouXeuaac; noch weniger als früher allein

auf eine Personaldifferenz (xeipoupfViaa? : ßouXcOcrac,) gedeutet werden kann.

15*
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228 Beilagen : II. Zum athenischen Gerichtswesen.

ßouXeücrac; kennen gerade wie einen dKwv KTeivacj, wofür

natürlich auch iäv Tic; KTeivr) stehen mag. Nach diesen

Voraussetzungen ergänzt man an der Hand des Aristoteles

ohne Schwierigkeit:

pÖTOc,äxcro v

ko i i än[n]£ k[tt]p o v o[i a] <;[k]t[1 v eiti?Ti va,cp€Ü Tev,o]t

ctZcvbdTÖqßaa \\ £ aq a tT[i]o[v]<pö[vo] (f[?aväKU)VKT^v£ i t i v'£ßou]X

0aavTa,T6cb[f]^(p^ t o c, b i a t v[ö v a t.

Die Ergänzung BOYJ, Z. 11 ist gewählt, weil diese

Orthographie Z. 3. 7 BOYUEI (-ES) vorliegt; glaubt man die

Schreibweise des Praescriptes in das ältere Gesetz nicht

einführen zu dürfen, so stellt sich AEKON BO> ohne

weiteres ein. Der Wechsel zwischen läv — KTtivn und

ßouXeucrotvTa ist durch das formelhafte £dv - - - Kreivr) dKtuv

Z. 16 f. 34 f. gegeben. An dem Acc. airtov bei biKd&ew Jässt

der spätere Sprachgebrauch, welcher bixctfeiv tivi verlangt,

keinen Anstoss nehmen. Jenes ist alte Sprache; noch

Aristot. rp. Ath. 53, 2 kann, wenn auch in einem etwas

anderen Sinne, sagen TOic;Tf|v qpuXfjv toO (peuYOvroc; biKotCouaiv 1
.

Die Lesung und die davon abhängige Ergänzung wird zudem
bestätigt durch den Wortlaut des Gesetzes bei Demosth.

XX11I 37 iüv be Tic; töv dvbpo<pövov KTe(vr] f| alTtoc; ij qpovou

kt£., wo die Fälle für den Areopag und das Palladion-

gericht geschieden werden.

Ist nun dies der Wortlaut und Inhalt des ursprünglichen

drakontischen Gesetzes, soweit es hier vorliegt, gewesen,

so hat erst eine spätere Zeit die Worte köv oiKe-rnv ütto-

KTe(vr) Tic; n. ueToiKov P| £evov hinzugefügt 8
. Thatsächlich weist

die Rücksichtnahme auf die im Staate lebenden nichtbürger-

1 Passow a. a. O. war auch hier dem Wahren ganz nahe mit der Ergänzung

(p. 36) biKolEev— aix(o[i] <pö[vo] £ [xcpi äitOKTtvoivTi l ßou\]€ÜaavT(i), wenn

auch seine Wortherstellung, wie er selbst sah, an dem überlieferten Acc. ßou-

X]euaavTa scheiterte. Unmöglich ist übrigens auch diroKTeivavTi; in der alten

Gesetzessprache konnte es nur KT€(vavTl heissen.

* Man bemerke die weitere Bestätigung der vorgeschlagenen Lesung.

Die Construction k&v ofK^Ttiv-diroKeivr) ist nur die Fortführung eines Äv-

duoKTefvri, welches Aristoteles eben in tüjv &kouo(ujv kt£. umsetzte; so

schimmert bei ihm noch der urkundliche Wortlaut durch.
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liehen Elemente, Sklaven und Fremden, auf eine jüngere

Epoche des Staatslebens. Es ist durchaus begreiflich, dass

eine solche in einem Gesetze des 7. Jhds. des überwiegend

Ackerbau treibenden athenischen Staates, der nur erst

wenig Sklaven und Fremde enthalten haben kann, nicht

genommen wurde. Im Athen des 5. Jhds., hatten jene Be-

völkerungselemente die grösste Bedeutung und genossen

anerkanntermassen einen ungewöhnlich starken Schutz;

damals muss diese Garantie für die Nichtbürger im Gesetze

vorhanden gewesen sein. Unmöglich konnte man, wie

nun 410 das alte drakontische Gesetz wieder hervor-

gezogen wurde, den Fremden die bis dahin gewährte

Garantie entziehen wollen. Wenn also die Wiederauf-

zeichnung des alten Gesetzes in der Absicht erfolgte,

materielle Bestimmungen aus ihm zu erneuern, so kann

jedenfalls die hier in Rede stehende Beschränkung nicht

zu den wiedererstrebten Bestimmungen gehört haben. Dies

eine Negative lässt sich wenigstens sagen. Aber das Gesetz

war lang, und in mancherlei Hinsicht wird es Abweichungen
von dem bis 410 entwickelten und damals geltenden Blut-

rechte gezeigt haben. Ist doch auch die Folgezeit nicht

spurlos an diesen Gesetzen vorübergegangen, wie deutlich

die vergeblichen Versuche zeigen, die Inschrift aus dem
Texte des Gesetzes in der Androtionea zu ergänzen 1

. Der

1 So sicher echt diese Gesetze in dieser Rede sind, so sicher unver-

nünftig ist der Wortlaut des ersten, § 22, für die daran schliessende Beweisführung

% 23—8. In den Gesetzesworten bocdZeiv b£ Trjv ßouXfjv rt\v £v 'Ap€hy udYtu

<pövou Kai TpaüuaToq £k upovoiac, Kai irupKaäc, Kai tpappdKwv, idv tu; äiro-

KT€W) boüc, geht der Bedingungssatz allein auf qpappdxujv, der Redner inter-

pretirt aber anhaltend so, als ob der Satz auf das ganze geht, und lässt dem-

entsprechend das boüc, fort : § 26, 27, 30, 36. Er selbst bezeugt, dass er die

Worte idv Tic, diroKTeivr) als Schluss betrachtet wissen will; man muss nur

seinen aus dem Gesetze interpolirten Text ins Reine bringen : 24 Y^YpaTrrat Yäp

iv u£v tu) vöuuj
l

Tnv 0ou\ryv bucdleiv - - - Kai (papudKUJv* [idv ti<; diroKTelvr)

boüc], xai irpoaeimuv ö Gele, töv vöuov' äv duoKTelvri' Kptaiv iTeiroiriKe kt£.

Das Glossem liegt auf der Hand. Demosthenes hat also für seine Beweisführung

das letzte Wort bei der Verlesung unterdrücken lassen, obwohl der Bedingungssatz

nach dem Sinne des Gesetzgebers ebenso nothwendig zu rpapuuKiuv gehört,

wie das boüc, juristisch unentbehrlich ist. Für 9dppaKa tritt der Areopag nur
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praktische Scharfsinn der Advokaten, der sich in die Lücken

der Gesetze einbohrte (vgl. z. B. Aristot. rp. Ath. 35, 2),

im Vereine mit den theoretischen Rechtserörterungen der

Sophisten und Philosophen hat nicht ohne Einfluss auf

Form und Inhalt so wichtiger Gesetze bleiben können. In

den unter dem Namen des Antiphon gehenden Tetralogieen

haben wir eine theoretische Behandlung von Rechtsfragen

unter der Annahme von Gesetzen, die z. Th. nach dem philo-

ein : i. idv Tic, diroKT€ivrj (nicht bei allen (pUrpa) und 2. boüc, ^k irpovoia?

d. h. mit der Absicht zu tödten; denn so ist das Participium aus dem Vorher-

gehenden zu ergänzen. Der Wortlaut des Gesetzes § 22 ist richtig, aber nicht

richtig in der Androtionrede. Um das Gesagte vor einem naheliegenden Ein-

wurf zu schützen, will ich auf den Anfang des oft, zuletzt von Drerup lieber

die bei den att. Redturn eingelegten Urkunden Qahrb. f. class. Phil. Suppl. XXIV

1897) S. 276 ff. besprochenen Gesetzes § 53 eingehen : idv tn; diroKTeWq iv

äGXoic, ökujv, fj £v öbu> KaGeXdjv, f| £v ttoX^uj äYvorjaac,, f| ktL Darin ist

f| £v 6bÜJ dunkel; wenn Drerup sich durch v. Wilamowitz' Auffassung {Aristot. u.

Athen I 255, 147), wonach hier eine für die spätere Zeit „tote Formel" weiter

gegeben werde, m. E. mit Recht nicht befriedigt fühlt, so scheitert sein eigener

Vorschlag, önXiu statt £v öbuj, schon sprachlich an dem Singular. Demosthenes

erklärt nur iv äGXoic, und uoX^uuj ä"fvor|0*ac,, lässt also die schwierige Stelle

aus. Daraus darf man aber nicht folgern, wie im vorherbehandelten Falle, dass

er sie nicht verlesen liess — sie spielt keine Rolle für seinen Beweis — , noch

auch meinen, dass er sie so wenig verstand wie wir und darum Überging. Für

ihn fielen iv äGXoic, und das, was das nächste Glied besagte, zusammen. äGXov

heisst in alter Sprache „Kampf"; darum hat es die Tragoedie (Nauck zu Soph.

Track. 506) so gebraucht; die Atticisten haben das gewusst : Lukian. Soloec. 2 sticht

das Wort in dieser Bedeutung auf. Eben in diesem allgemeinsten Sinne von

„Kampf" steht es auch hier in dem alten Gesetze, d. h. als Oberbegriff für die

folgende Disjunction, in welcher also das erste Glied evobu» den Begriff der

Wettkämpfe oder der Festversammlungen im Gegensatz zum Kriege enthalten

muss. Es ist nach 4v ein ovv- in der Ueberlieferung ausgefallen : tv äGXoic,

uKu.iv, <ouv>dbuj KaGeXdiv f| iv itoX^uuj äyvo^aac,. Denn öuvoboc, ist

die gut altattische Bezeichnung für jede iravn,Yupic, : Thuk. III 104, 6 x\v Kai tö

udXai ueYaXri Euvoboc, Kai £opTn, iv tP| AriXtu; im Uebrigen habe ich o*uv-

nicht guv- wegen CTUYXuGnvai § 62 gegeben. Demosthenes hat äGXoic, in dem

gewöhnlicheren Sinne wie äYuVvcc, gefasst, und da fielen ihm die beiden Aus-

drücke äGXoic, und auvöbuj zusammen; deshalb also interpretirte er nur den

einen. Den Beweis hierfür bietet Piaton, der in den Ges. 865 A (vgl. C) et Tic.

iv äYii»vi Kai äGXoic, brjiuodoic, die Zweigliedrigkeit des Originals erhalten hat,

aber die beiden Glieder doch so gut wie tautologisch beliess. Er verstand eben

gerade so wie Demosthenes.
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sophischen Moralcodex (z. B. gleiche Behandlung eines cpövoc;

bfocuog und qpovo^ aöucos) emendirt waren 1
. Im 9. Buche von

Piatos Gesetzen ist der wesentliche Ertrag der Entwicklung

der Anschauungen über das Blutrecht bis in die Mitte des

4. Jhds. zusammengefasst ; hier besteht der Hauptfortschritt

in der Sonderung des im Affect begangenen Mordes als be-

sonderer Klasse (866 D). Dazu ist es in der athenischen

Gesetzgebung nicht gekommen, so oft auch die Advokaten

vom Affect als milderndem Umstände sprachen. Aber sonst

kann es selbst an tiefgreifenden Aenderungen nicht gefehlt

haben; die Demokratie der J. 460-411 war radical, und da

mag in materieller Beziehung mancherlei an den alten Blut-

gesetzen durch Streichung und Zusatz umgestaltet sein,

wovon keine Erinnerung geblieben ist, worauf aber die

Wiedereinführung des drakontischen Gesetzes abzielte.

Oder sollte die Erneuerung dieses Gesetzes eine Rück-

gestaltung der Gerichtsverfassung bedeuten? Man nimmt

gewöhnlich an, dass erst seit dem Jahre des Eukleides

Heliasten die alten Ephetengerichtshöfe besetzt hätten. Diese

Datirung beruht auf dem Alter unserer Zeugnisse, deren

keines über das J. 403 hinaufgeht. Haben wir eine Instanz,

welche die nach 400 geltende Besetzung der Ephetenfora

für die Zeit etwa von 425—403 ausschlösse? Ich kenne

keine. Die Anredeformen bei Antiphon beweisen nichts 2
.

Dagegen haben wir m. E. ein direktes Zeugniss, welches

für Heliasten am Palladion vor 403 spricht, in Isokrates' für

eine Paragraphe geschriebenen Kallimachosrede (XVIII). Sie

ist verschieden datirt worden, zuletzt von Blass (Att. Bereds. 2

n 214) auf c. 399; ich glaube, Rehdantz (GGA. 1872 S. 1174)

kommt mit dem Ansatz 403—400 der Wahrheit näher. Der
Redner insistirt die gesammte Beweisführung hindurch mit

einer solchen Beharrlichkeit und Energie auf der Bedeutung

und dem Segen der auvGnKoii und öpKoi, welche Frieden

zwischen den Parteien geschaffen hätten und die Sicherheit

der neuen TroXiteia gewährleisteten, dass er selbst sich dafür

1 Vgl. Dittenberger Hermes 1897 XXXII 24.

* Vgl. dje Uebersicht bei Ignatius De Antiph. Khanin. eloeutione p. 188.
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entschuldigen zu müssen glaubt (§ 42), und dass man deutlich

den Eindruck hat, dass diese (JuvefjKai der jüngsten Ver-

gangenheit angehören. Dazu kommt, dass dieser Prozess der

erste ist (§ 1—3), in welchem das von Arehinos durch-

gebrachte Gesetz über die Paragraphe bei Anklagen wider

die ouvOfjKCu Kai öpxot vom J. 403 2 (Aristot. rp. Ath. 39)

in Wirksamkeit trat. Sollte wirklich 3—4 Jahre lang dieses

Gesetz nicht zur Anwendung gebracht worden sein? Und
dabei muss das Gesetz unmittelbar nach jenem Vertrage

zustande gekommen sein; nicht nur Isokrates' Darstellung

führt mit Notwendigkeit darauf. Diese Paragraphe wurde

eingerichtet, um das fivncriKaKeiv twv TrapeXn^eoTuuv auf

gesetzlichem Wege zu hindern; Aristoteles (a. a. O. 40, 2)

erzählt, dass Arehinos auf ungesetzliche Weise dem nvnov

xciKeiv ein Ende gemacht habe. Das ist nur erklärlich, wenn
die gesetzlichen Mittel nicht halfen ; also fällt die Einrichtung

dieser Paragraphe vor die bei Aristoteles erzählte Handlung,

die selbst doch sehr nahe an 403 zu rücken ist. Die Rede
gehört so dicht an 403 heran, wie es die Bemerkungen des

Redners über die herrschenden Zustände (§ 45 f.) irgend zu-

lassen. Sie fällt demnach sicher vor 400. In ihr wird nun (§52 ff.;

ein Prozess des Schwiegersohnes desKallimachos, in welchem
der letztere als Zeuge fungirt hatte, erwähnt. Eine direkte

Zeitangabe fehlt; aber wer die attischen Redner kennt, weiss,

dass ein veuuo"ri oder eine ähnliche Bestimmung nicht fehlen

würde, wenn der Fall einer unserer Rede unmittelbar vorauf-

gehenden Zeit angehörte. Wir kommen mit jenem Prozesse

also in die Zeit vor Eukleides. Er wurde vor einem Gerichtshof

von 700 Geschworenen verhandelt und zwar im TTaXXabiw.

Man hat die Zahl 700 beanstandet und das überlieferte üjo"t

4TrraKooiwv \xiv biKctEövTuuv nach [Demosth.] LIX 9. 10 in ifoare

TTtvTciKooiuuv KTe. ändern wollen. Das zeigt nur, dass man
die Bedeutung der überlieferten Zahl im Zusammenhange
mit dem Rechtsfall nicht verstand. Die Anklage behauptete,

ein gewisser Kratinos hätte bei einer Schlägerei der Sklavin

des Schwiegersohnes des Kallimachos den Schädel ein-

gehauen, infolge welcher Verletzung die Person gestorben
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sei. Das Delict war dem Criminalrechte nach als qpövoq, dem
Civilreehte nach als eine Schädigung des Anklägers (Klagers)

(ö(xr| ßXcißris) zu qualificiren. Wenn die Epheten durch

Heliasten ersetzt wurden, so war es das natürliche, dass

für die Besetzung der Gerichtshöfe in Mordprozessen die-

selben Normen zur Anwendung kamen wie bei den sonstigen

im öffentlichen Strafprozess abgeurtheilten Delicten; das

erfordert die Consequenz des Rechtsgedankens. Also ur-

theilen über den qpovog 500, 1000, 1500 Richter, je nachdem.

Eine Schädigungsklage auf ein Object von unter 1000 Dr.

gehörte später vor ein Gericht von 200 Geschworenen ; eine

gewöhnliche Sklavin war sicher keine 10 Minen werth. Der

Gerichtshof von 700 Richtern war also nach der doppelten

Qualificirung der That aus einem Criminat- und einem Civil-

gerichtshof combinirt. An der Ueberlieferung darf mithin

in keiner Weise gerüttelt werden. Ein solch complieirtes

Verfahren ist der Praxis der nacheuklidischen Zeit, soweit

wir urtheilen können, durchaus fremd; in dem ganz ähn-

lichen Fall, der an jener pseudodemosthenischen Parallel-

stelle vorliegt, haben in der Mitte des 4. Jhds. 500 Richter

geurtheilt. Die Zahl 700 weist eben an sich vor das J. 403,

wohin auch die sachlichen Momente führten. Fällt das Ein-

dringen der Heliasten in die Ephetengerichtsbarkeit vor 403,

so ist der Beginn dieser Bewegung für uns nicht abzusehen

;

Rauchenstein mag sehr wohl recht gehabt haben, wenn er

ihn schon in perikleische Zeit setzte 1
. Jedenfalls kann —

und das soll diese Ausführung zeigen — die Erneuerung

des drakontischen Gesetzes eine Reaction ebenso gut wie

im materiellen Recht, so auch auf dem Gebiete der Gerichts-

verfassung durch eine Restituirung der Epheten bezweckt

haben.

Die eben gegebene Erklärung der Zahl von 700 Richtern

setzt eine Berücksichtigung der Civilgerichtshöfe neben den

Criminalgerichtshöfen voraus, welche nur möglich erscheint,

wenn jenen eine im 4. Jhd. unbekannte Bedeutung zukam.

I Philohg. 1855 X 603, 9.
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Thatsächlich haben die Gerichtshöfe von 200 Richtern eine

ganz besondere Rolle in der Gerichtsverfassung des 5. Jhds.

gespielt. Um es kurz zu sagen : nach ihnen ist die bekannte

Gesammtzahl von 6000 athenischen Richtern bestimmt worden.

Die Gerichtshöfe von 200 Geschworenen stellen die ursprüng-

lichen Gaugerichte dar, athenisch Trittyengerichte. 30 Trit-

t}^en giebt es: 30X200=6000. Dass sie aus alten Trittyen-

gerichten entwickelt sind, folgt aus ihrer Verbindung mit

den Demenrichtern. Diese waren die r)Y€uove<; tüjv bixa-

OTripiwv für Civilklagen. Sie gingen in die Landbezirke, und

für die Fälle, wo sie keine endgiltige Entscheidung treffen

konnten, beriefen sie ursprünglich ein Concil der qpiXoi und

YCiToves, ganz wie das auch sonst des Brauches war — man
denke an Lysias' Diogeitonrede oder Demosthenes' Vor-

mundschaftsprozess — , und wie Piaton 1 diesem Brauche

gemäss in seinem zweitbesten Staate ein solches Nachbaren-

gericht ausdrücklich als erste Instanz vorsehreibt. Diese

Gaugerichte haben einst in den Gerichtshöfen zu 200 Ge-

schworenen ihre gesetzliche Ordnung gefunden. Es können

dies aber nur Trittyengerichte gewesen sein, weil nur die

Trittyen landschaftlichen Zusammenhang hatten, einen Gau
bildeten. Und Dreissig war die ursprüngliche Zahl der

Demenrichter, drei für die Phyle, je einer für die Trittys.

Wie endlich die Qualitaet der vor diese Gerichte von 200

und 400 Geschworenen gehörenden Sachen den stärksten

Beweis für die hier vorgetragene Ansicht enthält, liegt auf

der Hand. Die Gerichte von 500 u. s. w. Richtern sind

nach Analogie des Rathes gebildet, also politischen Ursprungs,

und vielleicht erst eingesetzt, als man die Jurisdiction des

Rathes zu beschränken begann. In die aus den 30 Gau-

gerichten gebildete Richtermasse von 6000 Geschworenen

fügten sich die 500 (X12=6000) gut. Wenn so die ursprüng-

lichen Trittyengerichte für die Gerichtsverfassung des

• Ges. 766 D in der scharfen Kritik und Ablehnung der Diaeteteninstitution

mit deutlich ausgesprochener Polemik gegen die athenische Einrichtung; sein

Enkelschüler, der Phalereer Demetrios, hat die Schiedsrichter aller Wahr-

scheinlichkeit nach wirklich abgeschafft (v. Wilamowitz Arist. u. Ath. I 224).
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5. Jhds. eine erhöhte Bedeutung gewinnen, so stimmt das

auf das Beste zu der Thatsache, dass die Trittyen in der

gesammten Staatsordnung und -Verwaltung dieses Jahrhun-

derts eine ganz andere Rolle spielten als im Zeitalter der

Redner 1
. Die grosse Veränderung des Staatsorganismus vom

5. zum 4. Jahrhundert hin spiegelt sich eben auch in der Ge-

schichte dieses einen Punktes der Gerichtsverfassung wieder.

Dabei kann weder die äussere noch die innere Constitution

der Trittyengeriehte von Wandlungen verschont geblieben

sein. Das Jahr der Wiedereinsetzung des Collegiums der

Demenrichter, 453/2 (Aristot. rp. Ath. 26,3), muss für sie ein

Epochenjahr geworden sein; vielleicht sind sie damals erst

zum allgemeinen Forum für Privatklagen erhoben worden.

Für ihre Competenzen haben sicher die Einrichtung, die

stark wechselnde Ausgestaltung und auch das Eingehen der

Sonderprozesse, wie der biKcu ^uTropncm und fyurivoi, erheb-

liche Veränderungen zur Folge gehabt. Es liegt z. B. nahe,

die Erhöhung der Zahl der 30 Demenrichter auf 40 mit dem
Eingehen der Behörde der vairrobiKai, welche nicht über

398/7 (Lys. XVII 5-8) hinaus bezeugt ist, in Zusammenhang
zu bringen; in Aristoteles' Zeitangabe (a. a. O. 53,1) für

jene Verstärkung '^erd rnv im tuiv TpiäicovTa dXrfapxiav' ist nichts

weniger als gerade das Jahr des Eukleides zu sehen. Für

uns sind alle diese Verhältnisse durch das späte Einsetzen

der historischen Ueberlieferung verschleiert, und nur das

Vermuthen bleibt uns. Gleichwohl ist eines sicher: auch

auf diesem Gebiet des athenischen Staatswesens bildet im

5. nicht weniger als im 4. Jhd. den constanten Factor allein

das Experimentiren, das Wechseln, je nach den wirklichen

oder vermeintlichen Forderungen der unstäten politischen

und socialen Formation des athenischen Gemeinwesens.

Seit langer Zeit ist das an einem Punkte der äusseren

Gerichtsverfassung erkannt, der Richtererlosung, wenn auch

1 S. o. S. 14. Damit hängt überhaupt die Bedeutung der Dreissig in Athen,

besonders dem des 5. Jhds., zusammen : Logisten, Lexiarchen, Probulen (Aristot.

rp. Ath. 29, 2), „die Dreissig".
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erst jüngst von Teusch 1 zu systematischer Darstellung ge-

bracht. Ein inschriftliches Zeugniss für das Herumexperi-

mentiren mit dem Erlosungsmodus um den Ausgang des

zweiten Drittels des 5. Jhds. habe ich an anderer Stelle beizu-

bringen versucht 3
. Einen zweiten Punkt, welcher starke

Verschiedenheiten in dem äusseren Prozessgange zwischen

dem 5. und 4. Jhd. voraussetzt, hat v. Wilamowitz jüngst ge-

streift 3
. Die durch Aristoteles rp. Ath. p. XXXIV als all-

gemein giltig überlieferte Befristung der Plaidoyers hat

in dieser Allgemeinheit zur Zeit des Antiphon nicht be-

standen : ein Prozess kann sich damals über zwei Tage hin

erstrecken (Antiph. VI 37 f.) ; dann müssen auch die einzelnen

Massbestimmungen für die Redezeit, die es sicher schon gab 4
,

andere als zu Aristoteles' Zeit gewesen sein. Ohne besondere

Untersuchung bemerkt man Folgendes. Um 399 ist für den

öffentlichen Prozess die Zeit zugemessen (Andok. I 26. 35. 55

Iv tOj £uw Xötuj), auch ein Verhältniss zwischen der (längeren)

Hauptrede und der (kürzeren) Deuterologie festgesetzt, wie

die platonische Apologie erkennen lässt, wo nur aus schrift-

stellerischen Gründen die Deuterologie als Epilog nach dem
Timesisantrag gestellt ist. Die pseudoantiphontischen Tetra-

logieen zeigen dagegen fast das umgekehrte Verhältniss von

dem im 4. Jhd. üblichen; diese Beobachtung braucht nicht

durch einen Hinweis auf den theoretischen Charakter dieser

Reden ihres chronologisch beweisenden Werthes ganz be-

raubt zu werden. Bei Antiphon, Lysias, lsokrates findet sich

nur in zwei Privatreden eine Bezugnahme auf das übuup:

Isokr. XVIII 51 (Zeit s. S. 232) und Lys. XXIII 4. 8. 11. 14.

15 5
. In Isaios ältesten Reden fehlt der Appel an den dqpubwp

ebenfalls, nur II 34 III 12. 76 ist er vorhanden, und davon fällt II

sicher in die Fünfziger, III schwerlich noch in die sechziger
..• I

1 In der S. 170, I genannten Dissertation.

» Strassburger Festschrift für die Philologenvers, igoi S. 1 1 7 ff.

3 Sitzungsber. Berl. Akad. 1900 S. 404, 2.

4 Aristoph. Ach. 004 AiroX^aai . . . it€pi KXeuiubpav, früheste Erwähnung.

5 Für die Zeitbestimmung fehlt es an brauchbarem Anhalt. Die Sprache

ist ungewöhnlich leicht und fliessend, wie nur in den jüngsten Lysiasreden.
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Redebefristung am Ende des 5. und Anfang des 4. Jhds. 237

Jahre 1
. Da setzt denn auch sofort Demosthenes in seiner

ältesten Rede (XXVII 12) mit einer Erwähnung des Zeit-

zwanges ein, und von diesem Jahrzehnt ab kommt das ubwp

oder ein Aequivalent fast in jeder Rede vor. Nichts charak-

terisirt vielleicht den Gegensatz der Gepflogenheit dieser

Epoche zu der lysianischen mehr als die Worte aus Isokrates'

Antidosisrede u\Xd t«P al<x8ävouai . . . tö . . ubwp nuäs £inXeurov

(§ 320), womit der Verfasser seinem Redeungethüm einen

Anstrich von Realitaet geben wollte; so sehr gehört die

Wasserphrase, der man vor den sechziger Jahren so selten

begegnet, jetzt zur Gerichtsrede. Der Schluss scheint mir

unabweislich, dass etwa gegen 370 eine Revision der

Prozessordnung stattfand, durch welche einschneidende Neu-

bestimmungen für die Sprechzeiten getroffen wurden. Da fällt

es denn auf, dass Piaton in keinem seiner Dialoge ausser

dem Theaetet des übwp gedenkt, in diesem aber sogleich

zweimal : 201 B TTpo^übuip autKpöv bibdoxeiv iKavüjqTtwv tevouevuuv

Tr)v dXr)9eiav, 172D KaieTTfeiYtt irdp ubwp peov; der Theaetet

ist aber, wie E. Rohde erwiesen hat 2
, nicht vor 371, wahr-

scheinlich 370/69 verfasst. Heisst es zuviel suchen, wenn
man annimmt, dass eine jüngst erfolgte Aenderung der

Prozessordnung dem Schriftsteller unwillkürlich diese Er-

wähnungen der Zeitbeschränkung eingab? Die Untersuchung

wird für die gesetzliche Ordnung der Redefristen die Scheidung

der Zeiten vor und nach c. 375-0 weiter unten in sehr wichtigen

Punkten als berechtigt darthun,

Ist nun um diese Zeit eine neue Ordnung für die Rede-

zeit getroffen worden, so kann sie sich doch nicht unver-

ändert bis auf Aristoteles erhalten haben. Das muss man
bei der Unstätheit dieser Einrichtungen in Athen ohne

weiteres annehmen; thatsächlich lassen sich erhebliche

Differenzen aufweisen. Ich gebe zunächst die Aristoteles-

stelle p. XXXIV Z. 31 ff. : bt[bo]Tai <be>

1) beKdxouq [T]at<; uirep TrevtaKiox»^^? bpaxudq Kai Tptx[o]us tiu

[üOTepov] X6[yw]

« Blass Alt, Berecis* II 533, 537, vgl. 4SS.

* Jetzt Kleine Schriften I 256 ff.
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238 Beilagen: II. Zum athenischen Gerichtswesen.

2) ^Trrdxouc; be miq nexP 1 irev[TaKio"xiMwv Kai bixouc;

3) [irJevTdxouq bfe to[\<;} 6v[töc; x (= 1000)] Kai bixouc;

4) eidxou^ be raiq biabiKa(Ti[a]i? [ic(ai) üdTjepov Xöroc; ouk ean.

Die Sätze verlangen vor ihrer Verwerthung ein paar text-

kritische Bemerkungen. Zu Grunde liegt cüq Fassung, welche

sie in den letzten (3.) Ausgaben von Kaibel-Wilamowitz und

Blass zeigen. In 4 habe ich Blass' Lesung der von K.-W.3 <aicj>

[ücrrjepov vorgezogen, einmal, weil unter Annahme eines

Compendiums für Kai die sonst nothwendige Annahme eines

Wortausfalles beseitigt wird, und zweitens, weil m. E. so der

Gedankengang schärfer herauskommt. Aristoteles hat die

Positionen nach der Länge der Zeitdauer geordnet: 10 7 5

Ch(oes ) stehen vorn ; wie er anscheinend wider diese Abfolge

in Position 4 nun 6 Ch. giebt, fügt er erklärend hinzu : 'und

(dafür) giebt es hier keine Deuterologie', so dass also die Ab-

folge gewahrt bleibt : 1 3, 9, 7, 6 Ch. In Position 3 geben K.-W. und

nach ihnen Bl. Tai? ev[unvoi<j. Formell halte ich die Einführung

dieser inschriftlich häufigen Orthographie nicht für wahr-

scheinlich. In litterarischer Ueberlieferung sind Fälle phone-

tischer Schreibung wie euTTÖXei nicht selten; das Vorkommen
etymologischer Schreibung würde von solcher Seltenheit

sein, dass man schon um deswillen einer Ergänzung, welche

mit ihr rechnet, Bedenken entgegenbringen muss. Sachlich

scheint es mir im höchsten Masse anstössig, dass für alle

Bagatellsachen ebensoviel Zeit gewährt worden sein sollte

wie für die hohe Summe von 5000 Dr.; es muss da noch

eine Abstufung nach der Höhe des Klagobjectes gegeben

haben. Da nun 1000 Dr. die Grenze zwischen den Gerichts-

höfen zu 201 und 401 Geschworenen bilden, also als Abstufung

im athenischen Rechtswesen nachgewiesen sind, dazu an sich

eine natürliche Limitirung darstellen, so scheint mir, wie es

auch bei Aristot. a. a. O. 53, 3 [tol] uev evTÖ? x i^lwv • • rd b'

im€p xiMac; heisst, hier ev[röc; x] nöthig ; dabei ist das Zahl-

zeichen durch die auf den ausgehobenen Passus alsbald

folgende Schreibung (p. XXXIV Z. 26) ei? qp Kai x (= 1500)

gesichert, wenn nicht gar gefordert. Mit welchem Rechte

ich aber in der 3. Position eine auch sonst in der athenischen
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Praxis nachweisbare Abstufung verlangt habe, zeigt die Stufe

von 5000 Dr. Sie fällt auf, denn man würde 1 Tal. erwarten 1

;

allein 5000 Dr. ist das Aequivalent für eine Kcuvn Tpinpris;

da die Verpflichtungen zur Stellung einer solchen vor dem
Gerichte übernommen wurden, weil das ganze Verfahren in

Prozessform gekleidet war 2
, so kann bei der Häufigkeit solcher

Fälle die Verwendung jener Summe als Abstufung in der

Gerichtsverfassung nur natürlich erscheinen.

Nach Position 3 dieser Stelle war also um 330 in Dia-

dikasieen keine Deuterologie gewährt; sie war es jedoch in

solchen Sachenum 361,wie dieRede gegenMakartatos bezeugt,

(§ 78;, wo es von einer Diadikasie (irpo(X6KaX£o-avTo ttiv yuvcukci

upos töv apxovTa tiq biaöiKaaiav toü KXripou), in welcher

der Archon dem Sprecher zu wenig Zeit gegeben haben
sollte, heisst: il ävorfKns fäp fiv . . . tw dpxovn d^qpopea eicdcrTuj

iy^im twv dnqno-ßnTOÜvTijuv kcu Tpei«; xod? toi üor£piy Xö-rw.

Der starke Wandel in der Redeordnung liegt auf der Hand.
Neben diesem grundlegenden Unterschiede fällt die Ver-

schiedenheit der Zeitbemessung auf : um 330 nur 6 Ch., um
361 konnte man in Diadikasieen bis 1 Amph. 3 Ch. d. h. 15 Ch.

erwarten. Eine Zeitbeschränkung um mehr als die Hälfte ist

eingetreten. Der Beamte gab aber jenem Sprecher nur den

5. Theil der erwarteten Zeit (Tre|A7rrov nepo«; eixov toü üöcitos § 9)

d. h. 3 Ch., und er wird trotz des Gejammers des Mannes
schon im Rechte gewesen sein 8

: also solches Bestimmungs-

1 Ich will doch bemerken, dass man die Rundzahl 5000 Dr. in Athen

nicht als Hälfte der Rundzahl 10000 Dr. betrachten kann; also als Rundzahl wäre

statt ihrer 1 Tal. zu erwarten. Officiell athenisch folgt in der Zahlenschreibung

nicht 1000, 5000, 10000 aufeinander, sondern 1000, 5000, 1 Tal. In Athen sind

10000 Dr. immer nur TXXXX geschrieben worden, auf Delos und anderorts M.
* Z. b. CIA. II 809 c- 4 irapd KaXXiou . . . rpiripouc,, f|c, dj|uioXÖTTiaev k a 1 v n, v

äirobii)0"€iv, fj ovouu XTpaTTpffc,, ... diTe\dßO|uev 5000 Dr. (in Zahlzeichen)

u. o.; 811 a 158 oYbe tujv rpirjpdpx(ujv) 6<pe{Xo[uo"i toüc,] ^imßöXouc, tüjv rdc.

Kaivdc, ö[n]oXoTncxdvTUJV iv tCu biKao"Tiip[(]ur, vgl. Boeckh Urkunden

über das Seewesen S. 223 ff.

3 Die Tabellen unten zeigen kein höheres Mass als 10 Ch.; die Beamten

werden eben nur für ganz grosse Fälle über dieses Mass hinausgegangen sein,

was natürlich der Sprecher für seinen Prozess erwartet hatte. Er giebt uns

so das gesetzliche Maximum
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recht hat um 361 der Beamte, und so kleine Befristungen

waren damals möglich. Da nun auf die 3 Ch. auch die

Deuterologie fällt, so hat diese nur 1 Ch., oder gar, wie es

für den Timesisantrag später Gesetz ist (Aristot. a. a. O.

p. XXXVI 4), nur '/« Ch. Zeit gehabt. Das sind alles Dinge,

welche die Ordnung um 330 nach Aristoteles' Mittheilung

nicht mehr kennt, oder welche, wie auch jenes augenschein-

lich recht freie Bestimmungsrecht der Beamten, neben ihr

schwer begreiflich sind.

Das Beispiel wird genügen, um den starken Wechsel

in den Bestimmungen über die Redezeit zuerst einmal im

Allgemeinen darzuthun. Wenn ich nun daran gehe, diesen

Wechsel im Einzelnen nachzuweisen, so fällt der Nachweis

dafür naturgemäss mit der Beantwortung der Frage, die

doch einmal ernstlich gestellt werden muss, zusammen, wie-

viel Zeilen — denn nur dieser Massstab steht uns zu Ge-

bote — während eines Chus oder Amphoreus Wassers ge-

sprochen werden konnten, welchem Masse also unserer

Zeitrechnung das Zeitmass eines Chus und Amphoreus
entsprach. Für diese Untersuchung hat man sich jedoch

zuvörderst über eine Anzahl principiellcr Gesichtspunkte

zu einigen. Zuzugeben ist vor allem, dass die Reden fast

durchgängig für die Publication einigermassen zurecht

gemacht sind, doch ist diese Mundirung bei Reden, welche

politischer Bedeutung entbehrten, schwerlich erheblich ge-

wesen. Bei den Privatreden dürfte im Wesentlichen nur

ein Theil, die öinYnffiq, Ueberarbeitung für das Lesen er-

fahren haben; hier war sie allerdings gewiss meistens nöthig;

mancherlei, was die Richter aus eigener Kenntniss der realen

Zeit- und Ortsverhältnisse zum Verständnisse des Falles

mitbrachten, musste dem Leser, dem nachgeborenen sowohl

wie dem zeitgenössischen, aber auswärtigen, für welche die

Publication doch auch bestimmt war, erst mitgetheilt werden.

Die einzelne Rede kann so immer nur einen Näherungs-

werth geben
;
Vergleichung vieler unter einander aber dürfte

die Fehler eliminiren lassen. — Eine weitere Unsicherheit

entsteht dadurch, dass die Redner durchaus nicht immer
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alle ihnen zu Gebote stehende Zeit ausgenützt haben ; sie

machen einen Topos aus dieser Selbstbeschränkung, um
ihre Sache zu empfehlen: sie ist so klar, dass nichts mehr
zu sagen bleibt. Am deutlichsten ist das in den Schlüssen

von Demosth. XXXVI XXXVIII : ouk oib' ö ti bei irXeiw Xereiv.

omni fäp viiä<z oübev dfvoeTv twv eipnu£vuuv • e£epa tö übwp.

Auch ohne die letzten drei Worte ist bei dem Vorkommen
dieser Schlussformel anzunehmen, dass die Rede nicht die

ganze der Partei gesetzlich zustehende Zeit ausfüllte, also die

Privatreden Demosth. LIV Isai. VII VIII, in welch letzter

Rede mit beabsichtigter Coquetterie noch die Worte Xaße

b'auTois Tr]V Maprupiav Tf|v Xomr|v, dXi^qpGn uoixös, Kai

dvaTviuGi hinzugefügt sind. In etwas anderer Verbrämung
erscheint das ouk oib' öti bei TrXeiuj Xereiv, doch die gleichen

Verhältnisse anzeigend, auch Lys. X 31 XXII XXIII, eben-

so VII 42; dasselbe besagt der Schluss von XXXI, wenn
auch in ganz abweichender Form. Ueberraschen kann es,

dass die einem Staatsprozess angehörende Leptinea genau die

solenne demosthenische Form bietet, trotz ihrer Länge ; das

erklärt sich, weil noch andere Synegorieen folgten, also nicht

alle der Partei zur Verfügung stehende Zeit in Anspruch

genommen wurde. Synegorieen und Epiloge können immer
nur einen Theil der erlaubten Zeit einnehmen; hier können

also die gesetzlichen Massbestimmungen an der Ausdeh-

nung der Reden nie erkennbar sein. Dasselbe gilt von den

Hauptreden, auf welche noch Synegorieen folgten. So ist auf

solche weiteren Plaidoyers innerhalb der der Partei zugemes-

senen Zeit verwiesen am Schlüsse von Isokr. XX, (Demosth.]

XXXIV LVI LVffl, Hypereid. /. Lykopin. Alle diese Reden
bleiben erheblich hinter dem Vollmass zurück und sind so für

eine Untersuchung über das zeitliche Aequivalent eines Chus

wenigstens nicht direct verwerthbar. — Der Untersuchung

steht ferner erschwerend die Individualitaet der Redner

entgegen. Ich denke dabei nicht so sehr an die nach der

rhetorischen Richtung verschiedene Ausführlichkeit der

Behandlung wie an die verschiedene Schnelligkeit des

Sprechens. Wenn ein Redner während eines Chus auch nur

Keil, Anon. Argent. 16
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2 Z. mehr als ein anderer sprach, so ergiebt das für grössere

Reden schon Unterschiede, welche dem Skepticismus Hand-

haben zu Zweifeln an den Resultaten einer Untersuchung

geben könnten. Wir müssen aber hier Freiheiten lassen. —
Endlich ist die Hilfe, welche die einzige zusammenhängende

Ueberlieferung über die Redefristen gewahrt, eine sehr ge-

ringe. Denn bei dem starken Wechsel der betreffenden Be-

stimmungen kann man die Giltigkeit der von Aristoteles

berichteten Ordnung nur für eine der Abfassung seines Be-

richtes sehr nahe liegende Zeit zugestehen; ich glaube

bei Vergleichung der Länge der erhaltenen Reden mit

Aristoteles' Sätzen zunächst nicht über 340 hinaufgehen zu

dürfen. Da wird dann das Vergleichsmaterial sehr gering. —
In allen diesen Beziehungen sind die Bedingungen für eine

Betrachtung der Redefristen nicht günstig; allein die realen

Verhältnisse selbst haben wenigstens einige Corrective ge-

schaffen. Denn wenn auch die gesetzlich erlaubte Zeit nicht

immer ausgenutzt wurde oder wenn, wie bei den Synegorieen,

gesetzliche Regelung nicht bestehen konnte, haben doch die

XofOYpäcpot ihre Arbeit sich auch nach der Länge honoriren

lassen und so sich unwillkürlich an solenne Masseinheiten

gehalten K Das ist nicht blos aus den im Folgenden mitge-

theilten Uebersichten zu entnehmen, sondern bei Hypereid.

g. Philipp. (IV 13 Bl.3
), für welche Rede als eine Synegorie

keine gesetzliche Norm bestand, direct überliefert : 'i'va bk urj

TTpoeeufcvos Trpö<; äutpopea üöcrroq enreiv uctKpoXcrfw ktL Es war
also beim Hypereides eine Rede von der Länge eines Am-
phoreus bestellt; genau, wie doch auch wir unter ähnlichen

Umständen verfahren würden. Günstig für die Untersuchung

sind ferner die Fälle, wo den Parteien wenig Zeit zu Gebote

stand; denn diese ist gewiss voll ausgenutzt worden. So

bieten sehr kurze Reden, wie die der älteren Zeit und die

Deuterologieen einige Gewähr, dass in ihrer Ausdehnung
ein Vollmass vorliegt. —

1 Deshalb konnte unten S. 261 auch Isokrates* Aiginetikos in die Tabelle

aufgenommen werden. Der Redner hat sich natürlich nach athenischem Masse

bezahlen lassen.

Digitized by Google



Minimaldauer eines Zeitchus nach c. 375-0. 243

In directen Vergleich zu den durch Aristoteles über-

mittelten Fristbestimmungen können nach dem eben Be-

merkten von allen erhaltenen Privatreden zunächst nur die

vier treten, welche sicher auf die Zeit nach 340 zu datiren

sind: [Demosth.] LVI etwa vom J. 323, XLTI aus der Zeit

Alexanders, und zwar schwerlich vor 330, ferner die beiden

uapaTpaqpd XXXIV und XXXIII, jene vom J. 327/6, diese

aus der Zeit Alexanders. Denn die TTctpcrrpoKpri ist nicht

als Prozess über die rein formale Competenzfrage, sondern

— wie praktisch, wenn auch nicht juristisch begreiflich —
nur als eine besondere Form des Prozesses selbst behandelt

worden, weshalb auf die Plaidoyers in ihr die gewöhnlichen

Zeitbestimmungen Anwendung finden, also die Zeit für sie

nach dem Klagobject bemessen wurde l
. Auf Rede XLII irepi

dvTiööoeiuc; findet als auf eine Diadikasierede (Aristot. a. a. O.

61, 1) Position 4 Anwendung. In der Zürcher Ausgabe 2 hat

sie 294 Zeilen; nirgend ist in ihr über die Knappheit an

Zeit geklagt oder auch nur darauf angespielt; es liegt also

kein Grund vor, ihre Länge als das Maximum für 6 Choes

anzusetzen. Die Rede LVI ßXdßri? geht um ein Klagobject

von 3000 Dr., nicht 6000 Dr.; denn zu den 3000 ursprünglich

geliehenen Drachmen bekennen sich die Verklagten (§ 46),

nur die wegen Nichteinhaltung des Contractes bestimmte

1 Das lassen die Zahlenverhältnisse unten in den Tabellen deutlich er-

kennen. Ich bemerke das wegen v. Wilamowitz Aristot. u. Ath. II 369. Die Rede-

frist für die Paragraphe des Pankleon (Lys. XXIII) ist vom Vorsitzenden so kurz

bemessen, weil der Fall so klar lag, dass das Gericht nicht viel Zeit damit ver-

lieren sollte. Hier zeigt sich die discreditionaere Gewalt des Beamten, welche

S. 239 f. hervorgehoben wurde.

2 Ich habe sie um des gleichen Massstabes willen zu Grunde gelegt.

Hypereid. Eux. ist aus Blass umgerechnet. — Athetesen von Worten oder auch

1—2 Zeilen habe ich nicht berücksichtigt; es kann sich ja hier immer nur um
Näherungswerthe handeln. Zeilentheile bei Absätzen sind voll gerechnet; sie

fallen in Sinnabschnitte, wo auch der Redner eine Pause macht. Der schrift-

freie Raum findet sein Aequivalent in wortfreier Zeit. Einzelne Wortenden sind

übergangen. Im Uebrigen hoffe ich beim Addiren, bekanntlich der schwierigsten

der vier Species, nicht zu viele Versehen gemacht zu haben. Ich habe wenigstens

zwei von einander unabhängige Durchzählungen vorgenommen und bei Differenzen

Nachcontrolle geübt.

16*
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244 Beilagen : II. Zum athenischen Gerichtswesen.

Conventionalstrafe gleicher Höhe (§ 27. 38. 44. 45) wollen

sie nicht zahlen. Also kommt, da das Object zwischen 5000

und 1000 Dr. liegt, Position 2 zur Anwendung. Die Rede

hat 431 Z., welche auf 7 Ch. gehen müssen; also 1 Ch. = 62 Z.;

nach R. XLII wäre 1 Ch. = 49 Z. Die TTCtpcrfpacpri XXXIII

hat 2000 Dr. zum Klagobject, also Position 2; bei 342 Z.

würde 1 Ch. = 49 Z. sein. Endlich Trapcrrpacpri XXXIV. Es
handelt sich um 2600 Dr., so dass die 437 Z. auf 7 Ch.,

d. h. 62 1

J

2 Z. auf 1 Ch. kommen. Die Zahlengruppen 49, 49 und

62, 62 1
/2 zeigen so starke Differenz, dass ohne anderweitige

controllirende Zeugnisse sich ein endgiltiges Resultat nicht

erreichen lässt; doch ist soviel sicher, dass bei R. XLII und

XXXIII (49 Z.) die gesetzliche Zeit nicht verbraucht wurde,

dass vielmehr 62 Z. das Mass eines Chus nicht nur nicht über-

schreiten, sondern es noch nicht erreichen. Denn gerade

Rede XXXIV, welche dieses Mass giebt, hat am Schlüsse

jenes xaXÜJ be Kai a\\ov Tivd xwv qpiXwv, läv KeXeOnTe, liess

also noch Zeit für eine Synegorie oder einen Epilog inner-

halb der der Partei zugemessenen Frist 1
. Mithin stellten 62 Z.

nicht ein Höchstmass dar. Der Chus kann darnach sehr wohl

bis auf 70 Z. kommen. Um Gewissheit zu erlangen, müssen

wir über Aristoteles' Zeit hinauf. Das Resultat wird diese

Erweiterung des Beobachtungsgebietes rechtfertigen.

Die Makartatosrede giebt (o. S. 239) für die Deuterologie

im Diadikasieprozesse 3 Ch. als Mass. In die gleiche Zeit

gehört Demosthenes' Vormundschaftsprozess; ist er auch

keine Diadikasie, so lässt sich doch jener Satz auf die in

ihm gehaltene Deuterologie (XXVIII) um so eher anwenden,

als, wie gezeigt, die von Aristoteles und für seine Zeit

bezeugte Sonderstellung der Diadikasieen bei der Rede-

befristung in früherer Zeit nicht bestand. Es kommt hinzu,

dass bei Objecten über 5000 Dr. — und Demosthenes klagte

auf 90000 Dr. — auch Aristoteles noch 3 Ch. für die Deu-

terologie angiebt. Wie diese Deuterologie (XXVIII) stelle

1 Ich schliesse mich entgegen der antiken Auffassung ganz Blass' Unheil

(Alt. Bereds."1 III I, 580 f.) an und behandle die Rede als eine, wenn auch wenig

kunstgerechte Einheit.
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Dauer des Zeitchus vor c. 375-0. — TP«<P»i H^übouapTVpiiuv. 245

ich auch die (XLVT) in der Klage ijjeuboiiapTupi'wv 1 gegen

Stephanos (XLV) gesprochene auf den Satz von 3Ch.; die

Sache fällt 349 S und der Strafantrag geht auf 6000 Dr. Als

kurzbefristete Reden werden die Deuterologieen das Normal-

mass besonders klar erkennen lassen. XXVIII hat 206 Z., XLVI
211 Z. Die Identitaet der Länge liegt auf der Hand; in beiden

haben eben die Redner ihre Zeit voll ausgenutzt. Ich stelle

sogleich noch Isai. X hierher, gehalten in einer Diadikasie,

die nicht vor der Mitte der siebziger Jahre um ein Erbe

im Werthe von 4 Tal. geführt wurde; die Rede hat 225 Z.;

Isaios hat sich kurz gefasst. 206, 211, 225 müssen um eine

runde Choenzahl gelegen sein. 4 Ch. können es nicht sein;

denn 49 Z. waren schon für 1 Ch. erheblich zu wenig,

1 Ich führe diese Prozesse unten in den Tabellen nach der Recepta noch

unter den biKCU tbiai auf, bin persönlich jedoch der Meinung, dass sie unter die

Ypoupcxl gehören. Isai.V sagt mit dürren Worten, dass in einer von Privaten erhobenen

Klage wegen Zeugenmeineids (§ 19) 5°° Richter geurtheilt haben : ^vavxiov p£v

tiüv biKCtO"TÜJV, TrevTCtKoatujv öVruDV (§ 20); also war der Prozess als

öffentlicher gefasst; diesen Schluss bestätigten die Worte (§ 19) xai £rf£vÖMevov

Tip tv airrdv £ir€ibfi eVXopev tüjv uJ€ubopapxupiuJV dripuiaai. Atimie ist

nur im öffentlichen Process zu beantragen. So stand es um 389; die Consequenz

des Rechtsgedankens fordert, dass ein Zeugenmeineidf weil er ein Betrug des

im btKaöTrjpiOv repraesentirten Volkes ist, als öffentliche Sache behandelt werde.

Ich sehe keinen Grund, auch kein Zeugniss, wonach man das für den Anfang

des 4. Jhds. bezeugte (sicherlich auch für das 5. Jhd. anzunehmende) und rechtlich

zu fordernde Verfahren für das Ende dieses Jhds. leugnen dürfte. Auch die hohen

Strafanträge, wie die Tabellen sie für die demosthenische Zeit erkennen lassen,

sprechen entschieden für eine Behandlung des Vergehens als eines öffent-

lichen. Wenn die Ueberlieferung allein die u^cubopaprüpia rä Ii 'Apeiou irdYou

als öffentliche Prozesse erscheinen lässt, so hat das seinen Grund darin, dass

Aristoteles (;-/. Ath. 59, 6, woraus Poll. VIII 88) sie allein als solche gekennzeichnet

hat, indem er sie der Leitung der Thesmotheten zuweist. Aber er hat sie nicht

darum erwähnt, weil von allen Klagen auf uieubopaprupia nur sie öffentliche

waren, sondern weil sie nicht vor demselben Beamten (dem Basileus) zur Ent-

scheidung kamen wie der Prozess, in welchem der Meineid abgelegt war. Dies

muss aber in den anderen Fällen ausser den Areopagprozessen rechtens gewesen

sein; anders lässt es sich nach den athenischen Gepflogenheiten nicht denken.

Endlich ist vom Standpunkte des allgemeinen Staatsinteresses die Behandlung

des Zeugenmeineides als eines Öffentlichen Schadens in besonderem Masse

begreiflich. Der Staat ist ganz auf den Eid basirt; eine eigentliche Klage

iTnopiciac, aber giebt es in Athen so wenig, wie es in Rom eine Anklage periurii
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für 2 Ch. sind die Summen ersichtlich zu hoch ; also kommt
man auf 3 Ch., wo denn auf den Chus im Durchschnitt 69—70 Z.

entfallen würden. Ganz unabhängig hiervon hat sich bereits

aus R. XXXIV ergeben, dass 1 Ch. an Zeit annähernd 70 Z.

entsprochen haben müsse. Die Zahlen decken sich, soweit

dies überhaupt möglich ist ; denn um ein paar kurze Worte
kann es sich nicht handeln. Also Resultat c. 70 Z. = 1 Ch.

Jetzt die Probe auf die Rechnung; sie lässt sich von
mehreren Seiten aus anstellen.

Die Redezeit ist im Laufe der Jahre c. 370 bis 330

herabgesetzt worden ; 361 wurden in Privatprozessen noch

12 Ch. zugemessen, um 330 nicht über 10 Ch. Wir dürfen

also für die älteren Privatreden über 700 Z. Länge, ja bis

840 Z. erwarten, falls nicht noch mehr Zeit als 1 Amph.
bewilligt worden sein sollte. Ferner müssen — und das

ist wichtiger — , falls der Chus auf 70 Z. annähernd richtig

bestimmt ist, Spuren von diesem Masse in der Weise zu

Tage treten, dass ein grösserer Theil der Zeilenzahlen der

Reden sich um die Vielfachen von 70 hält. Ich gebe nun
eine Uebersicht der Privatreden vom J. 370 ab abwärts

nach der Länge geordnet. Es folgen nach der Redenzahl,

die ohne weitere Bezeichnung auf das Demosthenescorpus

ursprünglich gegeben hat (Mommsen Roem. Strafrecht S. 681). Der Eid richtet

sich an die Götter; sie werden ihn strafen, Menschen greifen nicht in die göttliche

Machtsphäre, wenn der Meineid auch den Bestand des Gemeinwesens gefährden

sollte — übrigens eines der stärksten Indicien für die sacrale Fundirung des

antiken Staatsgedankens. Indem nun der athenische Staat die Zeugeneide als

Staatssache behandelte, vermochte er wenigstens in einem Punkte den Eid zu

sichern ; und wenn er das im 5. Jhd. that, wird er es im 4. Jhd. um so weniger

aufgegeben haben, als der Zeugenmeineid vor der Körperschaft abgelegt wurde,

in welcher zu dieser Zeit die Souveraenitaet des Volkes je länger desto stärker

zum Ausdrucke kam, also beim Zeugenmeineid eine wirkliche äirdxriaic, toö brj.uou

vorlag. — Aristoteles' u>euoo|iapTÜpia habe ich in dieser Form beibehalten;

dass er, wie zu erwarten, die alte Gesetzessprache wahrt, beweisen Kratinos

(bei Poll. VIII 31 — CAF. I 129 fr. 454 Kock, wo natürlich der Genitiv nicht

stand, denn einem -|iaptuplQN war das Neutrum nicht anzusehen) und Piaton

{Theaet. 148 B), der ja so gern archaisirt. Es vergleicht sich, wenn auch der Zeit

nach chiastisch, die Uky] Eu|nßoX.uJV des 5. und die bfcri auußdXwv des 4- Jhds.
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Das Normal des Zeitchus in den privaten Gerichtsreden. 247

geht, in Klammern die Zeit 1 (meist im Ansehluss an Blass),

dann die Prozessgattung, weiter das Klagobject, welches

allerdings nicht immer festzustellen ist, endlich die Zeilen-

zahl und die Gleichung dazu in Choes 2
, welcher in Klammern

die Normalzeilenzahl für die Gleichung beigefügt ist:

io Ch. (?)

VT VTT vyeub0 inapTup \ u>v ? 719 Z.

f
(c 353)

VT VAL V \|;eubo|napTup{iwv 1 Tal. 717 11

(349/8)

T VITTL V III gcpeaic (345) 638 >>

XT III./V 1^111 KXr^pou (biabtKctaia) (c. 341) ? 612 11

T ^TriTpin,papxrmaxo^ (c. 358) hohe Summe 611
11

YVVTT ^TTiTpo"rtf|<; (364/3) 15 Tal. 607 11

T«;ai TTTIsdI. Iii \|/€ubouapTup(uJV (?) (Erbschaft 3 Tal.) 582 ii

IL XP^ujc (362) 4338 Dr. 2 Ob. 3 572 11

XLIV ijjeubouapTuptujv (?)
> 564 11

XXIX meubo|uapTupiiuv(c. 362?) (Erbschaft 15 T.)523 it

XXXVI TrapaTpaqpri (35°/49) 20 Tal. 521 11

XL KXfjpou (c. 347) 1 Tal. 519 11

XXXVII iraparpa<pri (345) 2 Tal. 488 11

Isai. VI KXr^pou (364-3) ? 476 11

XLVIII ßxdßn? (340) über 4000 Dr. 469 11

XXXIV TrapaTpacpr) (J2jjö) 2600 Dr. 437 1*

LVI ßxdßn? (c. 323) 3000 Dr. 431 i>

LIV aiKiaq (c. 357) ? 424 11

XXXV irapaTpaqpri (c. 350) 3000 Dr. 393 i>

Isai. I K\r)pou (?)
> 359 »>

n VII (c 353) 5 Tal. 353 11

„ II „ (iv€ubo|n. ?) (360-54) (Erbschaft 7oooDr.)346 >i

XXXIX ßXdßn? (348) > 342 t>

XXXIII wapaTpacpri (nach 340) 2000 Dr. 342 11

9 Ch.?

(630)

" 1 8Ch.( 56o)

7Vi Ch.

(525)

"
} 7 Ch. (490)

11 J

6Ch.(42o)

5Ch.(3 5o)

1 Ich habe auch die vier eben besprochenen Reden aus der Zeit nach

340 mit hineinbezogen, sie aber durch Cursivdruck kenntlich gemacht.

Ich habe für die Umrechnung in Choes von dem durch Multiplication

von 70 gewonnenen Normal nach oben wie unten Latitüden von je 12—15 (16) Z.

gelassen, so dass also bei Reden z. B. von 5 Ch. Länge auf den Ch. nur 2—3 Z.

Spielraum zugestanden sind. Das ist bei dieser Rechnung mit Näherungsgrössen

gewiss streng gerechnet, und ich hoffe, dass man es für die Sicherheit der

Beweisrührung in Anschlag bringt.

3 lieber den sachlich-historischen Werth dieser Position vgl. u. S. 268, 2.
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248 Beilagen: II. Zum athenischen Gerichtswesen.

XXX «SouXtk (362/1)

XLII ävnbö(T€UJc, (c. 323)

Isai. IX KXnpou (?)

LH dpTupiou (369/8) üb. 1040

LV ßXdßnc. (360-50)

XLI TTpOlKÖq (360-50)

XXXVIII Trapatpacpn (c. 348)

Isai. X KXnpou (nach 378)

XLVI yeubonapTUpiujvB (349/8)

XXVIII «hriTpounc. B (364/3)

XXXI goftUK B (362/1)

über 3000 Dr. 264 „ =
3000 Dr. 246 „

Dr. (§3. 6. 27. 29) 282 „
[

1000 Dr. 277 „ )

4 Tal. 225 „
|

1 Tal. 211 „
j

15 Tal. 206 „ ]

(1 Tal.) 113 „

(1 Tal.) 318 Z.

? 288 „ I

994 »
|

4 Ch.(28o)

3 Ch.(2io)

4 Ch.?

Es übersteigt thatsächlich keine der erhaltenen Reden
das berechnete Höchstmass für 1 Amph. von 840 Z.; wenn
diese Zahl nirgend erreicht ist, so hat man zu bedenken, dass

fast immer in den grösseren Sachen Synegorieen gehalten

wurden, für die dann die Zeit abgespart werden musste.

Die Vielfachen von 70, die sich oben in den 3 Ziffern für

3 Ch. schon kenntlich machten, treten ausser in den Fällen zu

10 9 8 7 6 Ch. deutlich auch in 4 (5) Beispielen mit 294 288 282

277 (264) für 4 Ch. und besonders handgreiflich in den fünf Bei-

spielen für 5 Ch. hervor, und dazu gesellt sich ein sechstes

aus den öffentlichen Reden (s. S. 249), so dass wir die lange

Reihe 359 353 346 342 342 341 haben, ein sicheres Indicium

für die Geltung der 70 als Normalzahl für 1 Ch.

Ich komme zu den in öffentlichen Prozessen gehaltenen

Reden. Wenn wir auch nur für den Civilprozess die Zeit-

masse überliefert erhalten, entsprechende Bestimmungen

hat es auch für den Criminal- und Staatsprozess gegeben

(z. B. Demosth. XIX 57 u. a.), wie gar nicht anders denkbar.

Einzelne Zeitangaben können wir also hier mit den erhal-

tenen Reden nicht vergleichen, aber das Normalmass von

70 Z.= l Ch. muss in seinen Vielfachen auch hier erfassbar

sein. In Wegfall kommen natürlich rhetorische Machwerke
wie die Aristogeitonreden, ferner die nie vollendete noch

gehaltene Midiana und die verstümmelte Rede Isai. XI (öpcpa-

vuiv KaKuutfewq). Endlich lassen die grossen, in mehr oder

minder starker Ueberarbeitung vorliegenden drei Reden

des Aischines und vom Demosthenes R. XVIII XIX XXIII
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XXIV wenigstens eine directe Verwerthung nicht zu. Ich

nehme jedoch die Lykurgrede von diesem Gesichtspunkte

aus, wie auch die Leptinea (XX) für mich durchaus nicht den

Eindruck stärkerer Ueberarbeitung zum Zwecke der Publi-

cation macht. Die Androtionrede (XXII) zeigt schon durch

ihren manirlichen Umfang, dass sie der wirklich gehaltenen

Rede gegenüber nur geringe Aenderungen erfahren haben

kann. Wenn sie nun auf 725 Z. auskommt, und damit das

Normal von 700 Z. für 10 Ch. über die sonst gewählte

Begrenzung des Spielraumes von 12— 15 Z. überschreitet, so

Hesse sich bedenken, dass sie eben eine Synegorie ist; die

Parteisprecher einigten sich über die Vertheilung der Zeit,

hielten sich dabei für die Bestimmung der Redenlänge an die

üblichen Masse, waren aber natürlich nicht eng gebunden.

Allein es gehen noch die sichern Interpolationen § 67. 73

aus der Timocratea (174. 181) in der Ausdehnung von 17 Z.

ab, so dass die Rede mit 708 Z., also genau zu 10 Ch., anzusetzen

ist; die Zahl ist den beiden höchsten aus den Privatprozessen

719 und 717 fast gleich. So kommen zum Vergleich

:

LIX Tpaq>n daeßeia?, i. Rede TTpäaic,, 147 Z.= 2Ch. (140)

(339) 1000 Dr. (§ 16)

LI TT. TO0 (XTCqpaVOU TrjC, rpi- — 168 „»

ripapxias (359)

Deinarch. III gvbeiEic,, Syneg. edvaro^ oder 186 ,,

(324) ' beKdirXouv

II „ „ to0 Xripparo«; 240 „

LIII dvbpairöbujv diroTpa(p?|? 250 Dr. 264,, = 4CI1.? (280 ;s.

(366-5?) S.248XLI)

Hypereid. Eux. €{aarf€Xiaq edvcrroc. 341 (350)

ättoXot., Syneg. (330-24)

LVIII ?vb€»st? (c. 341) Geldstrafe» 638,,= 9 (630)

1 Diese Rede ist zwar vor dem Rath gehalten, allein auch vor ihm muss

nach der Klepsydra plaidirt worden sein. Sein Forum ist selbst im 4- Jhd. noch

zu gross, als dass den Parteien unbeschränkte Redezeit hätte zur Verfügung

stehen können; erst recht gilt das natürlich für die frühere Zeit. So ist es ver-

ständlich, dass^die vor dieser Körperschaft gesprochenen Reden des Lysias sich

den Normalzeiten fügen (S. 260).

* Der Sprecher ruft am Schlüsse seinen Synegoros auf, also hat er nicht

alle seine Zeit gebraucht, und doch an 9 Einheiten sich gebunden; eine Parallele

zu Hypereides o. S. 242.
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250 Beilagen: IL Zum athenischen Gerichtswesen.

XXII -fp. Trapavöiuiuv (354) — 708 Z. — 10 Ch. (700)

LIX fP- dacßeiaq, Hauptrede, Trpüöic,, 965 »„=14 „ (980)

Syneg. (339) 1000 Dr. (§ 16)

Deinarch. I gvbetEu;, Haupt- (s. o. R. IL III) 1036 „ = 15 ,, (1050)

rede (324)

XX fp. Trapüvöuuuv (355/4) — 1467 „"1=21 „ (1470)

Lyk. Leoir. daarfiXia (331/0) öctvaTOC, 1 456*,, J = i'/i Amph.

Die Vielfachen von 70 als Massgrenzen sind hier

besonders deutlich. Zugleich haben wir damit den Beweis

oder die Erläuterung dafür, dass die Redner auch bei Reden

und Synegorieen in öffentlichen Prozessen, wo die längere

Zeit ihnen Spielraum gab, sich wirklich nach den üblichen

gerichtlichen Zeitmassen richteten, wie das die gerade aus

einem solchen Prozesse stammende Hypereidesrede bezeugte

(o. S. 242).

Es kommt etwas auf diesen Gesichtspunkt an, deshalb

hob ich ihn nochmals hervor; ihn nämlich muss man fest-

halten für die Beurthcilung der Reden, welche in den grossen

Staatsprozessen gehalten wurden, wo die Zeiten nicht für

die einzelnen Reden zugemessen wurden. Dieselben Reden
liegen zudem zum grossen Theile in einer nachträglich redi-

girten Form vor, und damit ist ihrer Verwerthung eine weitere

Schwierigkeit bereitet; allein der Grad der Ueberarbeitung ist

sicher sehr verschieden. Während Demosthenes' Gesandt-

schaftsrede, wie Aischines bezeugt und ihre innere Oekonomie

noch erkennen lässt, Zusätze und Abstriche gegenüber der

wirklich gehaltenen Rede enthält, ist die Gegenrede des

Aischines von solcher Durchsichtigkeit und Einheitlichkeit,

dass die redactionelle Endarbeit an dem Umfange nur ganz

unmerklich geändert haben kann. Die Rede zeigt denn auch

mit ihren 1699 Z. (genau 1680) das Mass von 2 Amph. Das Be-

weisende, was einen Zufall ausschliesst, liegt in der runden

Masszahl; wie Hypereides 1, so hat Aischines 2 Amph. lang

sprechen wollen. Jetzt dürfen wir einen Schritt weiter gehen.

1 Ich halte die Neairaiede für einigermassen überarbeitet. Ursprünglich

hielt sie sich wohl an 13 Ch. (= 910 Z.). , sodass zusammen mit der ersten

Rede 15 Ch. == Amph. sich ergeben.

* Hier wie Aischin. II mit den grossen, vom Redner gesprochenen Citaten.
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Aischin. III mit 2457 Z. entspricht genau 35 Ch. (= 2450 Z.);

allein das ist kein Mass für eine grosse Rede, wo nicht

mehr nach Choes, sondern Theilen des Amphoreus bestimmt

wurde. D'a nun 36 Ch. = 3 Amph. sind, so liegt es auf der

Hand, dass die Rede ursprünglich auf diese Länge zuge-

schnitten war 1
. Nach diesem Resultat darf man selbst der

demosthenischen Kranzrede nahe treten. Sie kommt mit

2589 Z. genau auf 37 Ch. (= 2590 Z.), also war sie wie die

entsprechende Aischinesrede auf 3 Amph. angelegt; das

Plus geht auf die Redaction für die Buchform, wobei die

Gegenrede berücksichtigt wurde. Die Gewahr für diese

Näherungsrechnungen liegt, wie noch einmal betont sei, eben

in der runden Zahl. Wenn Demosthenes' Gesandtschaftsrede

mit 3076 Z. genau 44 Ch. (= 3080 Z.) entspricht, so muss
man Zufall annehmen : 3 2

/s Amph. ist nicht als Rundmass
zu betrachten. Hiernach stelle ich zu jenen Uebersichten

noch

:

Aischin. II (343) 1699 = 24 Ch. (1680) = 2 Amph.

Aischin. III (330) 2457 "o 36 „ (2520) c\j 3 Amph.

Dcmosth. XVIII ,, 2589 cc 36 (2520) w 3 Amph.

Es kann kein Zufall sein, dass unter Zugrundelegung
eines Chus zu 70 Z. sich eine solche Anzahl von runden
Massen in Choen und Amphoren ergiebt, wie sie die drei

vorstehenden Tabellen aufweisen. Dass allerdings Zufall nicht

ganz ausgeschlossen ist, versteht sich, und ich habe eben
selbst für Demosth. XIX damit gerechnet. Wie stark sein

Einfluss einzuschätzen ist, wird sich ergeben, wenn wir die

bisher nicht berücksichtigten Reden auf ihr Verhalten zu dem
Normal von 70 Z. untersuchen, d. h. die Gegenprobe machen.
Beruhen die vorgeführten Zahlenverhältnisse nicht auf Zu-
fall, sondern auf einem den Rednern als Richteinheit dienenden
Normalmasse, so muss bei aussergerichtlichen Reden der

1 Man beachte, dass die Documente, Gesetze u. s. w. auch bei diesen

Reden nicht in Betracht kommen. Denn für die grossen Prozesse wurde die

biauejiCTpim^vn f^pa angesetzt, wo dann Zeit genug war (s. u. S. 254 f.). Der
Redner bemass die Länge seines Plaidoyers auch hier allein nach dem, was
er selbst sprechen wollte.
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Prozentsatz der auf das Normalmass zu reducirenden um ein

Vielfaches geringer als der bei den gerichtlichen sein. Hier
kommen denn auch jene vorher bei Seite gestellten Gerichts-

reden in Betracht, welche starke Ueberarbeitung 'erfahren

haben, ebenso die TP0"rroi Xoyoi des Isokrates; selbst die rein

litterarischen Stücke, wie endlich die Redenfragmente, müssen
verglichen werden, um den Einfluss des Zufalls richtig zu
bemessen. Nach diesen Rubriken durchmustere ich den Rest
der Reden, welche nach c. 375-0 fallen.

Aussergerichtliche, vollständig erhaltene Reden:
Demosth. I 243 Demosth. IX 530 1

II 271=4 Ch. (280) X 580

III 309 XI 177

IV 422 = 6 Ch. (420) XIII 303

V 195 XIV 265= 4 Ch. (280)

VI 267 = 4 Ch. (280) XV 299

VII 331 XVI 257

VIII 560 = 8 Ch. (560) XVII 250

Gerichtsreden in Ueberarbeitung oder unvollendet (Midiana)

:

Aischin. I 1776 Demosth. XXIII 1990

Demosth. XIX 3076 =44 Ch.(jo8o); s. o. „ XXIV 1650

Ii XXI 1920

Isokrates' Buchreden und Brief des Königs Philipp:

II 409» X 514

III 510 XI 377

V 1204 XII 2194

VI 865 XIV 554

VII 628= 9 Ch. (630) XV 2490 3

VIII 1105

IX 633= 9 Ch. (630) [Demosth.] XII 200 = 3 Ch. (210)

1 Ich habe natürlich die kürzere Fassung genommen.

Die Rede ist nicht auf das Jahr datirbar. Da aber Nikokles erst 374/3

(Judeich Kleinasiat. Stud. S. 131 f.) zur Regierung kommt und die Rede, wenn

auch nicht allzulange, so doch auch nicht unmittelbar nach seiner Thronbesteigimg

verfasst sein dürfte, so kommt man mit ihr in die Zeit herab, für welche hier

die Untersuchung geführt wird. Im Uebrigen habe ich sie hier als nicht inter-

polirt behandelt. Eine Auseinandersetzung mit den gegen meine Kritik {Hertnes

1888 XXIII 358ff.) vorgebrachten Einwänden führt hier zu weit. Die Frage ist

von der nach der Entstehungsart der Demonicea nicht zu trennen. Vgl. S. 254, I.

3 Mit Ausschaltung der Einlagen § 59 u. s. w. und der einer Retractation an-

gehörigen §§ 222 f.— ich denke jetzt anders als Anal. Isoer. p. 148— sind es 2476 Z.
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Rhetorische Schulstücke:

[Lys.] // 546= 8 Ch. (560)

[Demosth.] XXV 866

XXVI 228

LX 339=5 Ch. (350)

LXI 463

[Isokr.] I . 405

[Andok.] IV 397

[Lys.] VIII 136 = 2 Ch. (140)

[Lys.] XI 70= 1 Ch,

Unvollständige Reden:
Isokr. XI 377

„ XVI 296

Isai. XI 450

Demosth. XXXII 250

XX 134 = 2 Ch. (140)

Eine Statistik will immer verständlich gemacht werden,

sonst wird sie leicht unverständig gebraucht. Der Zufall

documentirt sich besonders deutlich in dem auf rundes Chus-

mass auskommenden Fragmente Isokr. XX, der Epitome

[Lys.] XI und den beiden Briefen [Lys.] VIII [Demosth.] XII.

Aber nicht alle reinen Chusmasse beruhen hier auf Zufall.

Isokrates' Euagoras (IX) ist für wirkliche Declamation ge-

arbeitet, die Länge musste also mit Rücksicht auf das Fest-

programm bestimmt werden ; das geschah naturgemäss nach

dem für Reden üblichen Zeitmesser. Nicht zufällig also zeigt

die Rede das Mass von 9 Ch. Ebenso ist beim Areopagitikos

(VII) die gleiche Länge gewollt: rcepi b' iLv l£ dpxnq töv

Xötov KaT6OTr|0-dnnv, ßpax^cc biaXexöeiSTrapaxwpu) toi? ßouXon£voi<;

£ti auußouXeüeiv Ttepi toutwv (§ 77) zeigt, dass der Redner,

wie es auch im Eingang und Ausgang der Schrift klar aus-

gesprochen wird, die Fiction der wirklich gehaltenen Rede,

welche anderen Sprechern nicht alle Zeit nehmen darf, inne-

halten will. Dieser Fiction dient eben auch die Beschränkung

auf ein Rundmass der Redefrist. Ich finde diesen rhe-

torischen Kunstgriff auch in den beiden Epitaphien [Lys.] II

[Demosth.] LX angewendet. Nicht, dass die Rhetoren, die

sie verfassten, nun gerade eine 5 oder 8 Ch. lange Rede

schreiben wollten; aber die wirklich gehaltenen Epitaphien

waren meist von professionirten Logographen im Auftrage

und gegen Honorirung verfasst ; sie wurden nach der Grösse

der Arbeit, d. h. der Länge der Rede, bezahlt, wo dann eben

das Chusmass in Anwendung kommen musste. Solchen
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Reden sind jene Schulstücke auch in ihrem Umfange nach-

gebildet; daher ergeben sie runde Choenzahlen. Einen

starken Beleg für den Anschluss an das Vorbild auch in

Bezug auf die Länge bildet die Demonicea; sie ist durch

die R. Trpöq NiKoxXea veranlasst, ihr in gewissem Sinne nach-

gebildet und zeigt denn auch genau die gleiche äussere Aus-

dehnung : 405 gegen 409 Z. 1 Streicht man nun jene 4 Reden,

weil ihre Längen ein nicht zufälliges Mass haben, für die

vorliegende Frage, so bleiben 44 Schriftstücke; von ihnen

kommen 10 auf ein rundes Chusmass aus, also noch nicht

*/4 der Masse. An Reden, in denen das berechnete Mass die

Einheit gesetzlich gebildet haben muss (S. 247 f.) oder gebildet

haben kann (S. 249-51), sind im Ganzen 50 herangezogen; von

ihnen stimmen 36 oder gar 39 auf die Chusrechnung, d. h. erheb-

lich über 2
;'3. Die Gegenprobe ist gemacht: dort sind noch nicht

hier über 9
/s der Fälle um die Vielfachen von 70 gruppirt.

Ich komme zur zweiten Probe. Um 70 Z. declamatorisch,

doch nicht langsam, laut zu lesen, gebrauche ich, wie mir

wiederholte Versuche gezeigt haben, durchschnittlich 4 1
/» Mi-

nuten. Nun hat der geborene Athener und vor Allem der

geschulte und geübte Redner natürlich etwas schneller

gesprochen; um mehr als V3 Minute kann es sich jedoch

nicht handeln, weil vor einer Versammlung die Schnelligkeit

des Sprechens ihre Grenzen hat. Setze ich 1 Ch. = 4 m , so

entspricht ein Amphoreus c. 48 m
. Nun sagt Aischines (II 126)

im J. 343 irpöc; £vb€Ka ydp ducpopeotq tv öiotue)ueTpn.uevr) fiuepa

Kpivouai. Das wird jetzt so verstanden, dass je dem Aischines

und dem Demosthenes 11 Amph. Zeit gegeben war.2 Die

Unmöglichkeit dieser Auffassung liegt auf der Hand. 1 Amph.
= 48 m

: so hätte jeder Redner 8 St. 48 Min. gehabt, der Prozess

also ohne alle Formalitaeten sowie ohne Abstimmung und

Zählung der Stimmsteine nach dem Gesetze l7V*St haben
dauern dürfen. Die letzteren Manipulationen kosteten aber

bei 1000 oder 1500 Richtern — wir kennen die Zahl hier nicht

— sicher so viel Zeit, dass für das ganze Verfahren mindestens

1 Nach Ausschaltung der in der Antidosis fehlenden Stellen bleiben 317 Z.

2 Meier-Schoemann-Lipsius Alt. Proc. S. 928, dem Blass Att. Bereds. »III

352 anscheinend sich anschliesst.
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19 Stunden Zeit als möglich vorausgesehen werden mussten.

Der Prozess kam im Hochsommer zur Verhandlung; aber

selbst zu dieser Zeit reicht das Tageslicht nicht für solche

Sitzung aus; denn Vertagung wie irri 5. Jhd. gab es nicht

mehr. Hier greift die antiquarische Tradition ein. Harpokr.

bia|H€(ieTpri}ifevr| fmepa* ^rpov ti £o"ti übcrro«; Trpöq |ie|ueTpr||ievov

fmepaq biäöTnjia peov ' ejaeTpetTo bi tuj TTombeduvi unvr Trpöq br)

touto riyujviiovTo oi |weYio"TOi *ai irepi tüuv neticrrujv ätwveq bie-

ve^tTo b£ Tpia (Li^pn tö uöcup, xö |nev tuj biwjcovn, tö be tuj <peu-

Tovxi, tö be tpitov TO\q bticä£ouo-i. 'ApiOToteXns b' ev xrj 'A8r|-

vouuuv TcoXiTetqt bibdaxet irepi toutwv, von welcher Auseinander-

setzung wir auch noch p. XXXIV die Reste haben und

besonders die Worte bict|i€T[pou|ievov TTpöq Täq t\ni]pa<; [tou]

TTombeüuvoq [unvög] wieder gewinnen können. Denn auf den

Posideon kommt es an. Er fällt, nimmt man als mittleren

Jahresanfang 1 Hekat. = 15. Juli, auf den 9. (10.) Dec. — 7. Jan.,

also genau um die Sonnenwende, wo der Lichttag in Athen

von 9 h 32 m über 9h 28 m zu 9 h 34 m hinüberschwankt. Auf
8 h 43 m sinci wu- aber für 1 1 Amph. gekommen. Also ergiebt

sich: die evb€Ka d|i(popei? bei Aischines sind nicht ein Theil der

bianeiueTpriiievn r^epa, sondern ihr Correlat. Damit ist dann

eine Probe auf das vorstehende Rechenexempel gemacht,

die bei einer so stark approximativen Rechnung, wie die

hier auf der Redenlänge basirte, auch so schon als voll-

ständig bezeichnet werden dürfte; denn die Differenz beträgt

auf 1 1 Amph. nur c 45 m
, also auf 1 Ch. kommt von dem Fehler

nur 1
,i32 d. h. 20". Aber die Rechnung ist noch genauer.

Das Mass von 1 1 Amph. muss Anstoss erregen ; 10 Amph.
dürfte man vielleicht in officiell athenischer Rechnungsweise,

12 Amph. muss man nach dem in der Zeitrechnung durch-

gehenden Zwölfersystem erwarten. Entweder, so muss man
schliessen, ist jenes Mass aus 10 erhöht oder gegen 12 ver-

ringert. Zweifellos trifft das letztere zu, nicht nur weil die

Duodecimalrechnung für die Stundenzeit im Alterthum ganz

fest steht 1 — im kleisthenischen Staate könnte die Uhr wie

1 Am bekanntesten Herodot. II 109 xd bucbbexa n^pea rf|<; fm^pr|<; irapä

BaßuXiuvkuv £|ua6ov oi"E\\rjveq. Mehr Material, aber unvollständig einseitig

und zerstreut bei Bilfinger Antike Slundenzählung.
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das Jahr auch decimal getheilt worden sein — sondern weil,

wenn die biaueu€Tpr|uevr| rjuepa des Prozesses den ganzen

Lichttag ausgefüllt hätte, keine Zeit zur Verlosung der

Geschworenen und Constituirung des Gerichtshofes gewesen

wäre. Also hatte der Tag mehr als 11 Amph. Dass die

Klepsydra mit der Einheit des Amphoreus auf das übliche

Mass des Zwölftels des Tages gestellt war, darf man un-

besehen annehmen. Also entsprechen 12 Amph. d. h. nach

unserer Rechnung 12 X 48 m der Länge des für die Gerichts-

sitzungen angenommenen Normaltages, welcher dem Posi-

deon angehörte : 9 h 36 m
; im Posideon schwankt aber die

Tageslänge wie gesagt zwischen 9 h 28 111 und 9 h 34 m
. Die

Identitaet ist vollständig. Es wäre widersinnig, bei dieser

Rechnung um 2—8 Min. auf einen ganzen Tag zu 144 Ch.,

d. h. um 5/c—

3

1
/« See. auf 1 Ch. rechten zu wollen. 1 Für die

Realitaet gleich noch Folgendes. Die Sitzungen begannen, wie

aus Aristophanes hinlänglich bekannt, sehr früh, sobald man
sehen konnte. Die Dämmerung am Morgen und Abend
beträgt zur Zeit der kürzesten Tage in Athen 93 m

, wovon
ein Drittel mit voller Helligkeit. Es war also unter Hinzu-

ziehung des zwölften, der eigentlichen Gerichtsverhandlung

entzogenen Tagesabschnittes völlig Zeit zur Constituirung des

Gerichtshofes. Der Gerichtstag, dessen Name biotuejieTprmdvr)

flliepa jetzt voll verständlich geworden ist, betrug also

11 Amph., und Aischines sagt, nachdem Demosthenes ge-

sprochen und schwerlich seine ganze Zeit gebraucht hatte

:

„wir können den ganzen Rest des Tages den Mann noch

foltern, denn für meinen Prozess sind 11 Stunden, ein ganzer

Gerichtstag, angesetzt". Also zu schreiben: TTpöc; £vbeKa t<*p

duepopeae;, iv biaueuerpriuevr) f^epa. Es giebt doch zu denken,

dass wir erst auf solchem Umwege die richtige Diastixis

einer Rednerstelle finden mussten.

1 Sollte Jemandem ob solcher Identitaet bei diesen Näherungswerthen

ängstlich werden, so geht es ihm nur, wie mir es selbst gewesen ist, als das

Resultat heraussprang. Aber das Bewusstsein, dass ich einfach darauflos gerechnet

hatte, ohne nach rechts oder links zu schauen oder hier und da etwas abzuzwacken

um des Resultates willen, Hessen mich in Ruhe weitergehen; und in den

Consequenzen des Resultates fanden sich alsbald weitere Bestätigungen.
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Zur Zeit des Demosthenes also entsprach 1 Ch.

Wassers aus der Klepsydra dem Zeitmasse, in welchem

etwa 70 der hier verrechneten Zeilen gesprochen werden

können; ob dieses Mass stets das gleiche war, d. h. auch

für die vordemosthenische Zeit galt, ist eine bei dem steten

Wechsel in den athenischen Verhältnissen nur zu berechtigte

Frage. Eine Aenderung war praktisch ohne alle beschwer-

lichen Consequenzen für das tägliche Leben; denn dieses

rechnete entweder nach Sonnenaufgang, Höhe des Markt-

verkehrs, Mittag, Sinken der Sonne (Spätnachmittag, beton),

Sonnenuntergang, oder nach der Länge des Schattens. Die

Klepsydrastunde galt nur im amtlichen Geschäftsverkehr,

und auch da nur, um eine Zeitdauer, nicht um einzelne

Punkte im Verlaufe der Tageszeit bestimmen zu können.

Für jeden einzelnen Prozess wurde das Wasser abgemessen,

eingelassen, und was nicht gebraucht war, auslaufen gelassen. 1

Die Klepsydra war eben keine Uhr, sondern ein Massstab.

Für die Alten hatte zudem die Einführung eines neuen Mass-

stabes in der Berechnung der Tagestheile um so geringeren

Anstoss, als sie hier an einen Wechsel gewöhnt waren;

je nach dem Tagesbogen der Sonne, d. h. der Jahreszeit,

hatten auch die volkstümlichen Tagesabschnitte ver-

schiedene Länge. Der Wechsel in der Dauer eines Chus
konnte im täglichen Leben nicht im entferntesten so bemerkt

werden, wie heute etwa der Uebergang vom 80theiligen

zum lCOtheiligen Thermometer. Also verschiedenen Mass-

stab für die Regulirung der Redefristen zu verschiedenen

Zeiten in Athen zu treffen, würde an sich nichts Unmög-
liches oder auch nur Unwahrscheinliches sein.

Es gilt nun, die Reden der vordemosthenischen Zeit zu

befragen. Fortfallen aus dem Antiphoncorpus die Tetralo-

gieen und die in ihrem Bestände alterirte Choreutenrede 2
,

1 Vgl. z. B. die Citate S. 239. 241.

2 Mit dem von v. Wilamowitz Sitzungsb. Berl. Akad. 1900 S. 412 ff. ge-

strichenen Eingange sind es 443 Z., ohne ihn 3851 was sich mit einer Norm von 5 Ch.

für die ältere Zeit vereinigen Hesse. Sollte, was ich durchaus nicht für ausgeschlossen

halte, ein kurzes Schlusswort abgefallen sein, so wurde das Normal erreicht.

Keil, Anon. Argent. 17
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ebenso die unvollständigen Reden Lys. V VI XX 1 XXV
XXVI, Isokr. XVI XX XXI a

. Ich habe jetzt nicht mehr

• v. Wilamowitz Arisl. u. Ath. II 363 ff.

* Diese Rede hat jüngst Drerup De Isoer. orationibus iudicial. quaest.

sei. (Jahrb. f. cl. Phil. Suppl. XXII 1896) S. 364 sqq. als ein sophistisches Mach-

werk isokrateischer Zeit zu erweisen gesucht, indem er sich auch gegen meine

Anal. Isoer. p. 7, I geäusserte Ansicht wendet, dass die erhaltene Rede ein Auszug

aus der isokrateischen sei. Ich habe diese Ansicht längst aufgegeben, nicht nur

mit Rücksicht auf die Redefiguren (§ 12), sondern weil die Rede nicht von

Isokrates sein kann. Das folgt aus dem bekannten Citat Aristot. rh. II 19

(1392 b 11) und ergiebt die Kritik der Rede selbst. Erstens Aristoteles. In dem

ersten Abschnitte über die Enthymeme, uepi buvaxoö Kai äbuvdxou, bringt

er den xöiroc, <?k toö f|TT0V (vgl. &ttö toö Adxxovoc, Minucian. Rh. Gr. IX

608 W.) : xai el xoTc, x^lpoat Kai fVrroai Kai äqppoveax^poic, buvaxöv, Kai xoic,

£vavx(oic, uäMov ujairep Kai 'laoKpdxn.c, lq>r\, beivöv eivai ei 6 yitv €ö8uvoc.

£|ua9ev, aöxö^ bi \xf\ buvrio*exai laaGeiv. Mit atixöc, kann nur der Sprecher

der Rede bezeichnet sein, dessen Namen diese nicht enthielt, weshalb Aristot.

das Demonstrativ für das <?yüj einsetzen musste. Der Gegensatz in dem Isokrates-

citat liegt zweifellos auf geistigem Gebiete, nicht auf materiellem, denn tuuBfv

—

HaGetv knüpft klärlich an das äq>pov€0"x£poic, an. Also ward bei Isokr. Euthynos

dem Sprecher gegenüber in dieser Beziehung herabgesetzt. In der erhaltenen

Rede aber heisst es 5 Nudac. xotvuv EöSuvou irXeiuj \xtv ?xet, f|XXOV b£ bövaxai

X^YCIV. Das Verhältniss der Parteien ist also gerade das umgekehrte. Ferner

kannte Aristot. , wie gesagt, den Namen des Gegners des Euthynos nicht ; sonst

hätte er dessen Eigennamen statt aöxöc, gewählt, denn auch €ü9uvoc, muss

für die solenne Bezeichnung der Gegenpartei ouxoe, eingesetzt sein. Also sprach

der Client des Isokr. selbst. Unsere Rede ist eine Synegorie und die Namen

beider Parteien liegen vor. Endlich die oft betonte Namensverschiedenheit

Eü6uvoc, und GÜ0ÖVOUC,, die jedoch nur ein accessorisches Argument bilden

kann, weil für diese um 400 gehaltene Rede nach dem Zeugniss der Laches-

papyrus noch die alte einfache Schreibung des hybriden Diphthongen anzu-

nehmen ist, und so die (LiexaTpau»dM£vot irren konnten. Zweitens die Rede

selbst. Sie ist einige Zeit nach 403 geschrieben, also genau zur Zeit wie die

Callimachea. Der Stil, der Aufbau, die ganze Behandlung in dieser ist so ver-

schieden von denen der Rede gegen Euthynus, dass bei der Gleichaltrigkeit

nur die eine oder die andere von Isokrates sein kann; da giebt es keinen

Zweifel. So stimme ich in diesem negativen Resultat mit Drerup überein.

Seine Argumente aber haben mich bis auf die sprachlichen Beobachtungen (doch

xd fcmirXa und öiroxiG^vai xn,v oiKiav beweisen nichts) ungerührt gelassen. Die

von ihm aufgewiesenen Parallelen XVII 46= XXI 14-15 und XVII 48= XXI 15

zeugen weder in seinem Sinne für die Unechtheit noch umgekehrt, wie Blass

AU. Bereds.* III 2, 377 meint, für die Echtheit; es sind zwei Topoi, wie sie in jeder

Rede, namentlich gleich nach dem Terrorismus von 4<H/3, vorkommen konnten

;
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private und öffentliche Reden geschieden. Die Zahlen ohne

Namen gehen auf das Lysiascorpus. ;

XVII biobixada (397) 1500 D**- 79 Z.

XV Ypa<pn. AmoxaEfou,

Synegorie (395/4) äTipia 81 „

XXIX &iroYpa<p/j, Epilog (von

398 ab) edvarcx;, brmeuaic, 93 „

XXIII dvTitpacpri (rrapaTpamr) ; ?) ? 108 „

1 Ch. (80)

ja es ist im Grunde nur ein Topos, der richtig als solcher XXI erscheint,

während er XVII getheilt ist. So wie Isokrates macht es der geschickte Redner,

um das Vulgaere zu meiden oder zu verkleiden, die Advokatenphrase in blanco

nimmt der schlechtere herüber. XXI 14-15 ist nicht aus Isokr. XVII 46 und 48

zusammengestoppelt. Gewiss, es ist keine gute Rede, aber nicht so schlecht, wie

sie Drerup für seine These gern machen möchte. Die Disposition ist die einfache

der Frühzeit: irpootutov I, binjnaic, 2~3» iricmc, mit (4) irpobiöp6ujate, 5—15,

rot irpdc. TÖv dvTlbiKOV 16—21 ; der £tt(Xotoc, ist verloren. Der Beweis entwickelt

nach der -rt%yy\ die Gründe aus a der Person (irpocümou) 5; b der Sache

(rcpchrHern)?, der Terminus steht da) 6, c dem Mangel einer Verfassung (das bedeutet

äKaTcto-TdTUJC. : es war keine Kardaraatq xdiv irpcrrudTUJv) und Gerichtspaege

7, d aus der Beziehung von Kläger und Verklagten zu einander 8— 10, e aus der

Lage des Staates im Allgemeinen (xpövou) Ii— 15. — Punkt c und e sind keines-

wegs identisch. Vorn (bc) ist der leitende Gedanke : damals konnte man nicht

zu seinem Rechte kommen; unten (<r): damals durfte man alles Unrecht ungestraft

thun. Die Erledigung der Einwände des Euthynus ist tadellos : die Entschul-

digung, dass er doch eben 2 Tal. zurückgegeben habe, gilt nicht, denn a) so

machen es alle Betrüger 16—18, b) so könnte Nikias auch für sich argumentiren 19,

c) Euthynus musste etwas geben, weil andere wussten, dass er etwas empfangen

hatte 20-21. — Im Einzelnen ist Manches ungeschickt, im Ganzen überwiegt mehr

der Eindruck einer Aehnlichkeit mit der spitzigen Argumentation des Antiphon,

besonders mit dessen 1. Rede, welche zugleich, sowohl vor wie nach der Er-

zählung, Parallelen für die anscheinende Wiederholung von Argumenten bietet. Der

Verfasser ist ein Mann der alten Schule; dazu stimmt auch der Wortgebrauch,

den Drerup beleuchtet hat: dirob^x^crOal tivoc,, bidqpopoc, (= ^vavrCoc,) und

(tKUTüUTTCtTiuc., welches das Gepräge der sophistischen Bildung an der Stirn

trägt. Die Rede gewinnt so nur an litterarhistorischem Interesse und Werth;

sie giebt uns für die Reden der Koryphaeen die Folie der Mittelmässigkeit. Ich

sehe keinen Grund, sie als ncX^Trj zu fassen. Ein Zeugniss derer, denen Nikias

Mittheilung über das Depositum gemacht haben will (§ 20), hatte keinen Werth

(gegen Blass a. a. O. U> 223), denn das diconv |mapTUp€iv war gesetzlich ver-

boten, wenn auch später Fälle davon vorkommen. Die Rede ist dem Isokrates

augenscheinlich durch Conjectur auf Grund des Namens EOOuvouc, nach dem

Aristotelescitat zugewiesen worden.

17*
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IX ÄTTOTpacpri (um 390) doppelte ^mßoXn. 124 Z.

XXVIII AiroYpa9fi Epilog (von !*/• Ch.

398 ab) edvaroc. 127 „ (120)

IV Yp. rpaöuaroc. &c upov.(?) q>\)ff\, br)u€uaiq 126 „

XXII JvbeiEK (386) Gdvaroc, 160 „
) 2 Ch. ( i6o\

XVI boKiuaaio (392-89) 161 „ j

XXIV boxiuaala (403-0) 187 „

X biKrj KatcriYopiüjv (384) 500 Dr. 194 ,,

Antiph. I Ypacpn. roapuaKcla«; 1
(?) edvaroc. 225 „

]XXXI boKiuaaia (Anf.4.Jhd.) 236 „ 3Ch.(24o)

Isai. IV biabucaoia xXripou (?) 2 Tal. 236 „ J

XXX €Ö8uva, Deutero-

logie (399/8) edvaroc. 257 n

1 Der Titel der Rede kann nur dtapuaicetac, Kanrropta gewesen sein.

Die Angeklagte soll nach dem Sinne des Bastards, der die Anklage erhebt, durchaus

nicht als seine Stiefmutter gelten. So werden denn von ihm die Verwandtschafts-

bezeichnungen ganz scharf gewählt. Er hat für seinen Vater drei Formen:

a einfach 6 narrip I, 9, 10, Ii, 30; b 6 Trarrip 6 f^repoc, 6, 9, 15, 19, 20, 24;

6 fiu^repoc, ir. 3, 14; n.uujv 6 ir. 26; c 6 £|adc, ir. 15, 6 ir. ö £uöc, 16 (zweimal). Der

Ankläger hält um des Ethos Willen darauf, den Gemordeten als den Vater auch

des Gegners zu bezeichnen; daher nur 15.16 das einengende £uöc,. Die An-

geklagte wird bezeichnet als a f} un.Tn.p 5, 28 (im Sinne des Vertheidigers);

b n. toutuuv u. 3 u. toutujv 9; c u. db€\<püjv i; d f| u. auroO 6, 7; e f\ u. toO

dbeXqpoö 14. Nicht berücksichtigt ist die interpolirte Stelle (vgl. Jahrb. f. cl. Phil.

1887 S. 91, i; v. Wilamowitz Hermes 1887 XXII 203, 3) rfjc, rourou unrpöc, 17. In

23 ist oirdp unrpöc, rf|q aüroö Zdiffn,c, — tiir£p toO uarpöc, Te6veüjroc, zu lesen,

ohne Gleichmacherei; denn der Sprecher will darthun, dass er im Grunde die

Pietaetspflicht für die Brüder mit erfüllen muss. Das kommt nur so mit dem

allgemeinen roö irarpöc. heraus, wie es A bietet, der hier besser als N ist,

während beide Hss. nach irarpöc, die schon aus dem nachgewiesenen Sprach-

gebrauche erkennbare Interpolation |liou haben. Das moderne <roöuoö> iraTpög

opfert den scharfen inhaltlichen Gegensatz einer schwächlichen äusserlichen

Responsion. Der Angeklagte zerreisst durch seine Terminologie jegliches Familien-

band mit der Angeklagten, wie er das um seiner Stellung als Ankläger willen

auch muss. Wie kann er da 19 oöuu) Y«P f|bei und T?K un.Tpuiflc. rn,c. £uf|c.

^Eairaruju^vr), irpiv iv rtp kcikuj f|bri n,v sagen? Die hervorgehobenen Worte

sind erklärendes Glossem zu dem Participium. Man lese den Satz ohne sie,

um zu fühlen, wie sehr das Pathos durch die allgemeine Fassung des Gedankens

gesteigert wird. Aus dieser Interpolation stammt aber das xard rf|C, un,rputäc,

des Titels und der Hypothesis, deren Verfasser nach der Identitaet des kritischen

Verfahrens identisch sein dürfte mit dem, der aus der Corruptel V 19 den

"EXoc, Tic, für die Hypothetis zu R.V entnahm.
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<putT], bleuen«; 267 Z.

<puTi*|, briMCuaic 298 „

317 .

331

VII TP- daeßriac. (stark

nach 397)

III TP- Tpounaroc

irpov. (Anf.4.Jhd.)

I TP- q>övou ix irpov.

(Anf. 4. Jhd.) edvaroq

XIV TP- XmoTaEiou,

Synegorie (395/4) dnuia

Isokr.XIX biabiKaaia KXrjpou

(c. 390) ? 399

Isai. VIII biabucaoia KXn.pou

(c. 380) 1 üb. 1 Tal. 5200 Dr. (§35) 404 „

V biabtKaota KXrjpou

(n. 390) mindestens 80000 Dr. 406 „

Isokr.XVII b(Kn. TpaireZvriKn. *

(c. 390) hohe Summe (§40.43)467 „

„ XVIII irapaTpamnißXdßnO

(403-0)

XII €Ö6uva s
(403)

XIII diraruJTn, (nach 398)

Antiph. V dirctrurpl (
um 4 1 5 (0

Andok. I £vbeiEic doeßeiaq (399)

4Ch.(32o)

5 Ch. (400)

(10000 Dr.)

edvctTOC.

9dvaxo<;

edvaxoc

Gdvaxoc,

6Ch. (480)

490 „

662 „ )

669 „ /

8 Ch. ?

(640)

814 ,,= ioCh.(8oo)

1197«,, = 1501.(1200)

= 1 7« Amph.
1 Ich habe die Rede in diese Frühzeit gestellt. Der Sprecher ist zwar

erst nach Eukleides geboren, aber augenscheinlich noch jung. Die Erinnerung an

das Epochenjahr bezeugt an sich, dass wir uns dem Anfang des 4. Jhds. möglichst

nahe halten müssen. Wenn übrigens in der Schlussphrase ausgedrückt ist, dass

der Redner nicht alle Zeit gebraucht, so schliesst das keineswegs aus, dass die

Rede ein anderes bestimmtes Mass innehält.

* Die Athetesen§ 6-7 sind, weil unberechtigt, nicht berücksichtigt. frTOUynv

— Idrupov bringt antieipirend die Gründe, welche der Sprecher bei der

Berathung mit Pasion geltend machte, und giebt so die unentbehrliche Voraus-

setzung für das Verständniss des schliesslichen Entschlusses. Sprachlich ist

absolut nichts anstössig, auch kein Iliat vorhanden, was übrigens in dieser

Rede nichts bedeuten würde; denn elvai ^moxeiXavTOC, ist entschuldbar. Die

Worte irpooouoXoy e iv—Kai haben sachlichen Anstoss gegeben; aber es liegt

nur eine gewöhnliche Auslassung vor: £bÖK€i ß^XnOTOV €ivai irpo0<iroi€io6ai

irpo0>ouoXoT£iv irdvra iroiciv. . ., Kai rd \x£v . . . irepl bi. So entwickelt sich

der Gedanke folgerichtig und klar.

3 So richtig Blass Att. Bereds* I 542 ; v. Wilamowitz Aristot. u. Ath. II 218 ff.

4
§ 47 mit dem Namensaufruf ist um 9 Z. kürzer gerechnet; 1206 Z. er-

geben das Mass ebenso genau.
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Ich habe in der Tabelle gleich angedeutet, welches für

diese Rednerperiode das Normalmass gewesen sein muss:

der Chus zu 80 Z. Von 28 Zahlen gruppiren sich ohne

weiteres 20 um die Vielfachen von 80. Vielleicht sind es

sogar 22 ; denn das für 8 Ch. etwas reichliche Mass bei Lys.

XII XIII wird sich aus kleineren Erweiterungen für die

sofort erfolgte Publication, welche bei diesen Reden sicher

anzunehmen ist, erklären. Dazu ist die Einheit von 80 Z.

selbst noch in zwei Fällen sogar ganz rein aufzuweisen 1
.

Wieder die Gegenprobe. Zuerst die vollständigen Reden:

Andok. // 251=30/1.(240) Isokr. IV 1498 Isokr. XI 377

„ HI 368 „ X 514

Unvollständige und interpolirte Reden:

Lys. V 37 Lys. XXVI 185 Isokr. XXI 146

11 VI 350 Isokr. XVI 296 Antiph. VI 444

„ XXV 280 „ XX 134 Lys. XX 244 = 3 Ch. (240)

Hier kommt also durch den Zufall unter 14 Fällen nur

zweimal ein Chusmass heraus ; dabei ist mir namentlich für

Andok. II durchaus nicht sicher, dass wir es wirklich mit

einem Zufall zu thun haben. Das Verfahren, in welchem
diese Rede gehalten wurde, scheint die Form einer boKijiaaia

gehabt zu haben, so dass sie kaum als Demegorie gerechnet

werden kann. Das Resultat ist mithin ein ganz ähnliches wie

oben: wo das Chusmass zu fordern ist, zeigen es über 2
('s

der Fälle; wo es allein der Zufall erzeugt haben kann, nur %
Was besonders den Gedanken ausschliesst, dass ein Zufall

die Gruppirungen hier um 80, in der späteren Zeit um 70

herbeigeführt habe, ist das Ergebniss, dass hier wie dort

der Procentsatz der nach dem Chus zu bemessenden Reden

der gleiche ist, nämlich über 2
,'s. Das kann nicht abermalen

auf Zufall beruhen, sondern zeigt an, dass etwa in */s der

Fälle die Reden auf sehr geringe Weise für die Publication

bearbeitet waren und so jene Normaleinheiten erkennen lassen

können, nach denen die Redenschreiber sich richteten. So

stützen sich die Resultate gegenseitig, und an der Ver-

1 Auch von diesem Gesichtspunkt aus zeigt sich also, dass XVII ir. br\-

lioatujv dbiKTi(LidTU)V vollständig ist.
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schiedenheit des Zeitmessers vor und nach c. 375 kann

nicht gezweifelt werden. Die Klepsydra war früher mit etwas

engeren auXfoicoi construirt als zur demosthenischen Zeit1
.

Der Chus entsprach 4m bei 70 Z., bei 80 Z. kommt er

auf 4m34a
/7
82 aus. Jenes Mass ist an die Tageslänge im

Posideon geknüpft oder richtiger aus ihr bestimmt ; es fragt

sich also, auf welchen Jahrespunkt das grössere Einheits-

mass basirt ist. Das muss noch zur Vervollständigung des

Beweises festgestellt werden ; dieser ist nur gelungen, wenn
das Chusmass zu 80 Z. auf einen Monat führt, welcher, wie

der Posideon, aus begreiflichen Gründen zur Regulirung eines

für das Prozessverfahren bestimmten Normalmasses benutzt

werden konnte. Wir müssen nach Analogie zur demosthe-

nischen Zeit auch hier ein volles Tagesmass zu 12 Amph.
= 144 Ch. ansetzen; es ergiebt sich darnach für die ältere Zeit

ein Lichttag von 658m = 10 h 58 ra
. Das ist für Athen genau der

ganze Tagesbogen des 22. Oct. und entsprechend des 21. Febr.

Das Herbstdatum fällt mitten in den Pyanopsion, welcher

Monat bei dem oben angenommenen mittleren Jahresanfang,

1. Hekat. = 15. Juli, der Zeit vom 11. (12.) Oct. — 9. Nov. ent-

spricht. Der 21. Febr. liegt ebenso mitten im Anthesterion,

welcher = 7. Febr. — 6 (7. 8.) Maerz ist. Im Pyanopsion wird

die Wintersaat bestellt, mit dem Pyanopsion wird die Schiff-

fahrt für den Winter geschlossen; die Familien sind wieder

zusammen, die Apaturien werden gefeiert; der Kaufmann ist

daheim, die Handelsprozesse nehmen ihren Anfang. Der
Pyanopsion ist der Beginn des winterlichen Lebens 8

, er ist

auch der Beginn der winterlichen Gerichtsperiode, für

welche als solche in der älteren Zeit, vor und bald nach 400,

wegen der Fülle der Handelsprozesse die besondere Behörde

' Beschreibung einer primitiven Klepsydra aus Iasos BCH. 1S84 VIII 218

(Michel Ree. n. 446) K€pdmov (ieTprjTiaiov [öbaxo]c. irXfjpec,, Tpüirr|
1
ua l\ov

KvaiLuaiov, äir^xov äird Tn.c, ff\<; £<p' öaov irobwv eirrd. Daselbst eine Be-

schreibung von KißuÜTia für die Ekklesie, wodurch die Vorstellung von den in

Athen beim Gericht gebrauchten Kißdma (Aristot. rp. Ath. 63,2) Anhalt gewinnt.

2 Man muss hier etwas pedantisch genau rechnen, weil auch die kleinen

Bruchtheile durch die Multiplication mit 144 zu Werthen werden.

3 Vgl. auch A. Mommsen Feste der Stadt Athen S. 326.
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der vctuToMKou bestellt war. Nach dem Lichttage zur Zeit

der Eröffnung der lebhaftesten Gerichtsperiode also hatte

man die Klepsydra um 400 normirt aus ebenso natürlichem

und verständlichem Motive heraus wie das, welches eine

spätere Zeit die Normirung nach den kürzesten Tagen vor-

ziehen liess. Der Anthesterion kommt nach diesem Resultate

nicht weiter in Betracht. Ich muss dies Ergebniss für eine

besonders gewichtige Bestätigung der vorgetragenen Berech-

nungen halten. Sie beruhen einzig auf dem nach Aristoteles'

Angaben empirisch gefundenen Masse 1 Ch. = 70 Z., welches,

wie die Ueberlieferung es verlangte, seine natürliche Er-

klärung aus dem Lichttage des Posideon fand; aus dem
Verhältnisse zu diesem Masse wurde das Zeitmass für den

älteren, ebenfalls empirisch gefundenen Chus abgeleitet, und

dieser Zeitchus findet wieder seine nicht minder natürliche

Erklärung aus dem durch die Jahreszeiten geregelten öffent-

lichen Leben und Gerichtswesen Athens. Zufall muss bei

dieser Verkettung für ausgeschlossen gelten.

Eine für die formale Seite des Prozessganges so tief-

greifende Massregel wie die Aenderung des Normalmasses

kann natürlich nicht ohne anderweitige Veränderungen in

der Befristung der Redezeit geblieben sein. Das eben vor-

gelegte Material lässt allerdings ins Einzelne gehende Schlüsse

nicht zu. Man sieht, dass, wie natürlich, auch schon vor 370

eine nach der Höhe des Strafantrages oder des Klage-

objectes geregelte Abstufung der Redefristen bestand ; nach

der Makartatosrede zu schliessen, dürften die Beamten auch

damals dem Regulativ gegenüber etwas mehr Dispositions-

freiheit gehabt haben als später. Es mag damit bis zu ge-

wissem Grade die zweite Beobachtung, welche die Tabelle

an die Hand giebt, zusammenhängen, dass nämlich die

Redezeiten im allgemeinen sichtlich etwas kürzer als später,

namentlich als gleich nach 370, bemessen gewesen sind. Jedoch

kann diese Kürze der Reden jener Zeit unmöglich allein aus

rein magistratlicherEinwirkung erklärtwerden; die athenische

Demokratie hatte sich ihre Beamten so nicht gezogen. Ebenso-

wenig lässt sich die Knappheit der Sachbehandlung allein
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auf die Eigenart des Redners, dessen Corpus wir die Belege

im Wesentlichen zu entnehmen gezwungen sind, zurück-

führen. Im Lysiascorpus sind eine ganze Reihe nicht-lysia-

nischer Reden (VI IX XIV XV XX, abgesehen von VIII XI)

begriffen, für welche also die Erklärung aus Lysias' Technik

nicht gilt. Und mag man endlich auch auf den Gesammt-
charakter der wortkargeren, sachlicheren, älteren Beredsam-

keit hinweisen, Antiph. V Lys. XII XIII zeigen doch, dass diese

selbe Beredsamkeit recht hübsch wortreich sein konnte, wo
die Grösse der Sache es erlaubte, ins Breite zu gehen. Die

wirkliche Erklärung für die Kürze der älteren Reden liegt

zweifellos in der kürzeren Redebefristung nach der alten

Gerichtsordnung. —
Es wird gut sein, die Ergebnisse dieser Untersuchung

in eins zu überblicken; so tritt der starke Wechsel in den

Institutionen des athenischen Gerichtswesens, dessen Be-

tonung den leitenden Gesichtspunkt dieses Excurses bildet,

schärfer hervor, und zugleich gewinnen die Resultate durch

Einordnung in grössere historische Zusammenhänge an
innerer Beglaubigung. Wir unterscheiden bis jetzt für die

vormakedonische Zeit vier Perioden. Die beiden ältesten

sind zeitlich und sachlich durch das allgemeine Epochen-
jahr 403/2 geschieden. In dem hier behandelten Einzel-

punkte nimmt die erste Periode eine Sonderstellung der

zweiten und allen folgenden gegenüber dadurch ein,

dass während ihrer Dauer die Möglichkeit, Prozesse auf

zwei Tage zu vertheilen, besteht. Die Redezeit ist im übrigen

für öffentliche wie private Prozesse nach der Klepsydra

bemessen, und zwar stimmen die Einrichtungen der ersten

und zweiten Periode den beiden anderen gegenüber darin

übercin, dass das Normal nach der in 12 Amphoren ein-

getheilten Dauer des Lichttages im Beginne der winter-

lichen Gerichtsperiode während des Pyanopsion festgestellt

war; es entsprach darnach einChus einer Zeitdauer, welche
für das Sprechen von etwa 80 Z. (= c. 4 x

/2 Min.) genügte.

Die Fristen waren nach der Bedeutung oder Bewerthung
der Fälle abgestuft; im Allgemeinen scheinen sie in diesen

Digitized by Google



266 Beilagen : II. Zum athenischen Gerichtswesen.

beiden Perioden kürzer als in der Folgezeit gewesen zu sein,

entsprechend der noch nicht voll ausgebildeten Beredsam-
keit, entsprechend auch der im 5. Jhd. hohen Anzahl der zu

erledigenden Prozesse, welche durch den Gerichtszwang der

Bündner veranlasst wurde; die athenische Verwaltung hatte

damals bezeugtermassen ([Xenoph.] rp. Ath. 3, 4 ff.) mit der

Bewältigung der Prozesse zu ringen. Das Reich bricht

zusammen, die Zahl der Gerichtsverhandlungen geht zurück.

Die Beredsamkeit erhält kaum ein Menschenalter darnach

ihre Vollendung: die grosse Periode wird ausgebildet, die

Rede zu einem Kunstbau ausgestaltet. Zugleich lernen die Sach-

walter dieses ihr vollendetes Instrument handhaben : neben

den Theilen, welche an das sachliche Urtheil der Hörer ge-

richtet sind, wissen sie in gewandtester Verknüpfung und mit

verderblichster Wirkung breiten Raum solchen Ausführungen

zu geben, welche vom Rechtsboden ab und in die Sphäre

menschlicher Regungen führen, wo verbitterter Parteigeist,

wildeste Leidenschaften, die tiefsten Triebe allein herrschen.

Das erforderte mehr Zeit, als den Advocaten nach der alten

Ordnung zugemessen war. Der Advocat war aber in vielen

Fällen auch Politiker : es kann also nicht Wunder nehmen,

wenn die Advocaten wirklich mehr Redezeit erhielten als

ehedem. Die Wirkung der breiten Beredsamkeit vor allem des

Isokrates und seiner auch durch die Persönlichkeiten politisch

bedeutenden Schule liegt hier vor Augen. Ich zweifle, dass

diese Wirkung vor dem J. 380 sich erheblich im äusseren

Staatsleben geltend gemacht hat. Andererseits müssen wir

mit der Einführung der jüngeren Redeordnung wegen Demo-
sthenes (XXVII) von unten mindestens an 370 herangehen, so

dass die Reorganisation zwischen 380 und 370 fällt. Und in

dieser Zeit ist sie, wie in keiner vom Anfange des 4. Jhd. sonst,

verständlich. Dies ist das Decennium, in welchem Athen

durch die Errichtung des neuen Seebundes den innern

Schwung gewann, auf den verschiedensten Gebieten des

Staatslebens Reformen und Neuschöpfungen zu voll-

ziehen. Mit der Flottenorganisation, mit dem neuen Steuer-

system, mit der Umgestaltung des Vorstandes der Volks-
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Versammlung, mit der Wiedereinsetzung der Tauten tüüv dXXtuv

06ÜJV 1
, mit den Veränderungen in der Rathskanzlei, von denen

nicht nur das Personal, sondern auch die diplomatische wie

sprachliche Fassung der amtlichen Schriftstücke betroffen

wurde : mit allem diesem gehört die Neuordnung der Rede-

fristen zusammen; und bei diesem einen Punkte der Gerichts-

verfassung ist es sicher nicht geblieben. Man kann gar nicht

zweifeln, dass mit der neuen Redeordnung zeitlich und sachlich

auch der Modus der Richterverlosung in Verbindung steht,

den für das J. 348 Demosth. irpös Boiwxöv rapi tou ovoucrrog

(XXXIX) im Gegensatze zu Aristophanes' Ekklesiazusen und

Plutos erkennen lässt 8
; scheint doch auch die Redeordnung

um 348 im Wesentlichen noch dieselbe wie in den sechziger

Jahren gewesen zu sein. Derselben einschneidenden Zeit

wird man weiter das Eingehen der Behörde der Syndikoi zu-

schreiben müssen, welche augenscheinlich erst die euklidische

Restauration geschaffen hatte; sie sind zwar nur von 398—387

belegt 3
, aber Documente, in denen sie nothwendig erwähnt

sein müssten, fehlen. So darf man die dritte Periode etwa

375 beginnen lassen. Und weiter: wie Aristoteles eine andere

Richterverlosung aus seiner Zeit vorführt, als sie um 348

bestand, so bietet er andere Redefristen, als wir sie für 348

annehmen müssen. Also der Analogieschluss: wie diese mit

Uebereinstimmung gepaarte Verschiedenheit für die ältere

Zeit die zweite und dritte Periode schied, so heisst sie uns,

hier die dritte von einer vierten sondern. Das Epochenjahr

kann nicht fraglich sein. Zwischen 348 und 325 liegt die

grosse Restauration, welche an den Tag von Chaironeia an-

knüpft. In der Flotte, im Heere (Epheben), im Cult, in der

Finanzverwaltung, im Beamtenwesen bringt sie stärkste

Aenderungen, ja Neuerungen. Die GerichtsVerwaltung kann

da nicht bei Seite gestanden haben, wie es denn als sicher

betrachtet werden darf, dass die von Aristoteles bezeugte

1 CIA. II 672; vgl. Lehner a. a. O. (o. S. 169) S. 68 ff.

8 Teusch a. a. O. Cap. II. III.

3 Meier-Schoemann-Lipsius A. P. S. 124, 263.
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Diaetetenordnung erst diese Zeit geschaffen hat 1
. Sie hat

auch über die Redefristen so bestimmt, wie wir es bei Ari-

stoteles lesen. Die drei grossen Einschnitte in der athenischen

Geschichte, das Jahr des Eukleides, die Begründung des

zweiten Seebundes, das Jahr von Chaironeia, gliedern auch

die Entwicklung der athenischen Gerichtsverfassung über-

haupt. Dabei handelt es sich nicht immer nur um den einen

kleinen Punkt, der hier gerade den Mittelpunkt bildet; aber

betont sei, dass die Thatsachen, die uns über die Redefristen

bekannt werden, sich ohne Zwang in den weiteren historischen

Zusammenhang einreihen, ja aus ihm sich erst recht begreifen

lassen, und dass so ihre hier vorgetragene Periodisirung er-

wünschte Beglaubigung gewinnt. Um 375 also begann die dritte

Periode, in welcher man mit dem alten Normalmass brach.

Die Klepsydra wurde nach den kürzesten Tagen des Jahres

wahrend des Posideon geregelt, so dass auf den Chus nur

noch die Zeit für etwa 70 Z. (= 4 Min.) kam. Diese Ver-

kürzung des Normalmasses um V« war die Concession, welche

die Advocaten dafür machen mussten, dass ihnen die Rede-

fristen im Einzelnen gegen früher erheblich verlängert

wurden. Im Privatprozess sind Plaidoyers bis zu 1 Amph. er-

laubt, und bei einem Object von noch nicht 5000 Dr. stehen

jedem Redner 8 Chus zur Verfügung 2
. Die Diadikasieen

haben eine Deuterologie
;

allerdings scheint den Beamten

eine gewisse discreditionaere Gewalt in der Anwendung der

Normalscala belassen gewesen zu sein. Allein den Athenern

müssen im Laufe der Zeit jene Redefristen etwas zu lang

erschienen sein : in Aristoteles Tagen ist das Höchstmass

für die Privatrede 10 Ch., und für eine Streitsache von

1000—5000 Dr. stehen nur 7 Ch. zur Verfügung. Die

Deuterologie ist bei Diadikasieen gestrichen. Ueber das

1 v. Wilamowitz a. a. O. I 190; dazu stimmt, dass die älteste Diaetetenliste

CIA. II 942 aus dem J. 329/8 stammt; falls II 941 Diaeteten aufführt, kommt

man ein Jahr höher hinauf.

2 Demosth. LI, o. S. 247 ; 4338 Dr. 2 Ob. würden nach der aristotelischen

Norm nur zu 7 Ch. berechtigen; dies ist m. E. der einzig sichere Schluss, der

sich für die Massbestimmungen aus der ersten Uebersicht gewinnen lässt.
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Verfahren der Beamten in dieser späteren Epoche hören

wir nichts, wie ja die meisten und recht wichtige Punkte

für uns im Dunkeln bleiben. Ist z. B. die Institution der bictue-

ueTpnuevri fiepet etwa erst eingeführt, als man die im 5. Jhd.

mögliche Ausdehnung eines Prozesses auf zwei Tage
beseitigte? Wie stand es früher mit der -riun<ns> für die

Aristoteles */ Ch. angiebt? Noch vieles und wichtigeres

fragt man vergebens.

Doch wir sehen jetzt wenigstens etwas von den be-

stehenden Ordnungen und, was fast mehr werth ist, auch

etwas von ihrem Werden. Dass wir das aber können,

danken wir zunächst dem 'beängstigenden' Interesse, welches

Aristoteles an diesen Dingen genommen hat. An diesen

allein? Hat er nicht ungewöhnlich genau auch die Stadien

und die Einleitung des Privatprozesses beschrieben? Fällt

in der wortkargen Aemterskizzirung nicht die Umständlich-

keit in der Beschreibung der Verwaltung des Finanz-

ressort im Rathsarchiv {rp. Ath. 47, 5. 48) auf? Kaum anders

steht es mit der Darstellung der Dokimasie und Ausbildung

der Epheben, mit der Dokimasie der Ritter oder gar der

der Archonten. »Weshalb haben hier diese Verwaltungsdinge

solches Interesse? Verfassungsgeschichtliche Wichtigkeit

fehlt ihnen ebenso wie irgendwelche Bedeutung für politisch-

philosophische Betrachtung. Ich sehe keine andere Antwort

als diese : sie waren Aristoteles ganz oder z. Th. neu, als er

nach 12jähriger Abwesenheit nach Athen zurückkehrte. Die

Restaurationsjahre liegen zwischen 347 und 335. Eine Ein-

richtung der Restauration ist unter jenen Berichten sicher die

Ephebenordnung ; ebenso sicher die Ordnung des Diaeteten-

wesens mit den Tafeln für die 42 Jahrgänge (s. S. 268,1); die

scharfe Finanzcontrolle unter Lykurgs Verwaltung hat Stoff

zu jener Stelle über die Rechnungsacten und Zahltage geliefert;

bei der Archontendokimasie wird zweimal ausdrücklich das

Jetzt dem Ehedem entgegengesetzt. Neuwar auch die Richter-

verlosung, und vielleicht hat Aristoteles sie am genauesten be-

schrieben, weü sie eine der neuesten Institutionen der Restau-

ration war, als die iro\iT€i'a 'AGrivaiiuv geschrieben wurde.



III.

Ueber einige Werthverhältnisse auf griechischen

Inschriften.

Die von den Bundesgenossen Athens für die eleu-

sinischen Gottheiten geforderte Getreideabgabe entsprach,

wie es scheint, durchaus dem Usus, sowohl rücksichtlich

der Werthung des Getreides wie der Höhe der Abgabe,

enthielt also an sich nichts unbilliges. Sie betrug V'ooo v°n
der Gerste, V 1200 vom Weizen (CIA. IV 1 p. 59 n. 27 b

, 5 =
Dittenberger Syll.* 20; Michel Ree. 71): amb twv £kcitöv u€-

bijuvuüv [K]pi6wv |ar| ^Xaxrov F| ^Kiea, irupwv b€ dnrö twv ^Katov

uebi|ivujv ^in £Xarrov rmieKTewv. Dies Verhältniss vonWeizen
zu Gerste wie 1:2 ist offiziell auch im 4. Jhd. festgehalten.

Die eleusinischen Epistatai berechnen das aus den djrapxai bei

ihnen eingegangene Getreide im Jahre 329/8 (CIA. IV 2 p. 51

n. 834 b col. II 70-75 = Dittenberger Syll. 587, 283-88 =
Michel Ree. 581 B 70-75): Ke<pdXaiov Tiuns KpiOwv - - -

7Tpa0aoujv ^KTpidiv bpaxmöv töv |uebiuvov ^Kacrrov, 6 bnuog

^TaHev K€cpd\aiov Tiufj«; Trupuiv twv ££r|K0VTa Kai bueiv

ueb(|ivuu[v]
,
7rpa8evTwv t£ bpaxjiwv xoö jaebi^ivou ^KdcFTOU,

wq 6 br\\io<; IraHev, irXrjv twv beKa ueb(uv[wv], toutwv bk Tiurj

(TievTriKovTa). Auch ausserhalb Athens erscheint das gleiche

Werthverhältniss zu derselben Zeit: Thera IGIns. III 436,

8 (= Dittenberger Syll. 630; Michel Ree. 715) Gudovii ßoöv

Kai TTupüjv £r uebiuvou Kai KpiGdv if buo nebiuvwv. Es muss
darnach dieses Verhältniss, welches nach Boeckh (Staatsh.

F 78. 117) nur in dem gesegneten Sicilien und Oberitalien

zu Polybios Zeit vorkommt, in Griechenland durchaus als

normal gegolten haben, und zwar über ein Jahrhundert hin.
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Auch die Procentsätze von i
ji 200 und

l

jM0 an sich entsprechen

der Usance. Jener ist aus Delphi nachweisbar, doch aus

den Worten BCH. 1896 XX 695 aibe twv TroXewv f|viKav toO

öbeXoö toö beurepou noch nicht herausgerechnet. Wie aus

der Bezeichnung tokos öpaxiniaTo? u. s. w. bekannt ist,

berechnet man zur Zeit der reinen Silberwährung die

Procente im Verhältniss zur Mine; also in Delphi von

je 2 Min. (= 1200 Ob.) einen Obol d. h. Viwo, worauf

Homolle a. a. O. auch gern hinauswollte. Das der

Gerste hat in dem 1

/eo der dTrapxn von den Bundesphoroi

eine Parallele.

Ich möchte in gedanklichem Zusammenhange hiermit

und mit Hilfe des Vorstehenden das Verständniss einer

letzthin vielgenannten Inschrift fördern. Der sprachliche Aus-

druck der zweiten athenischen Urkunde TTpaeeiawv £k Tpiwv

bpaxuOüv—und muss nicht auch an der Parallelstelle vorher <ily

II bpaxuüuv hergestellt werden? — giebt die entscheidende Pa-

rallele zu der viel erörterten Stelle der Protogenesinschrift

Latyschev IPEux. I 16 (= C1G. 2058; Dittenberger Sylt. 226.

;

Michel Ree. 337) A 71 B 43 bovq xPU(riov ttäv xoiXköv dKouicraro

i k TeTpaKoaiwv und biaXOoaq xpucriov £KO|iio*aTo x«Xköv i k Texpa-

Koaiwv; darnach bedeutet also £k 'je zu' 1
, und es kann

kein Zweifel sein, dass in der Inschrift von Olbia ein

Nominal zu je 400 Kupferstücken oder -theilen berechnet

wurde. Es fragt sich, welche Einheit der Berechnung zu

Grunde liegt.

Silber als Zahlungsmittel kennt die Protogenesinschrift

nicht mehr; das entspricht durchaus den wirtschaftlichen

Verhältnissen des Ostens zur Zeit ihrer Entstehung. Die

Eliminirung des Silbers aus Handel und Rechnung vollzieht

sich fast vor unsern Augen ; sie durchläuft, soviel sich sehen

lässt, im grossen zwei Stadien, welche durch den Umfang
der von dem Rückgange der Silberprägung betroffenen Münz-

massen und durch die diesen Rückgang bestimmenden Ur-

sachen charakterisirt und bestimmt werden. In dem älteren

1 Vgl. nun auch Wilcken Gr. Ostr. II 732, 1 mit Belegen aus Papyri für

dieses £k bei Preisangaben.

Digitized by Google



272 Beilagen : III. Ueber einige Werthverhältnisse auf griechischen Inschriften.

Stadium richtet sich die Bewegung gegen die Kleinmünze

allein, und durch rein praktische Gründe ist sie hervor-

gerufen. Wir haben jetzt ein directes Zeugniss aus Gortyn,

wo in der ersten Hälfte des 4. Jhds. verordnet ward : vo/Lii-

o*ncm xpnT[Öa]t tüji kciuxüüi (= xaXKiu), tuii £6riKav et TroXiq, Tob

b' öbeXövs |if| beKeTGai tövs dpYupiovq * ai be riq beKorro f| tö

v6^t(T(ia |ur| Xeioi beKexSai P| KapTrüu übvioi, dTTOTeiffeT dpYupuu tt£vt€

oiaTnpav^ 1
. Also die kleinen Silbernominale vom Einobolen-

stück abwärts werden ausser Curs gesetzt, eine verstand-

liche und sehr verständige Massregel: diese Münzen, welche

wegen der bei den älteren Griechen üblichen Reinheit der

Ausbringung sehr klein ausfallen mussten, waren einmal dem
Verlierengehen stark ausgesetzt, zweitens waren sie aus

demselben Grunde in der Regel zu leicht ausgebracht, und

drittens öffneten sie, da die in Griechenland durchgehends

seltenen Werthbezeichnungen auf ihnen wegen ihrer Winzig-

keit vollends fehlen oder nur ganz ungenau ausfallen mussten,

dem Betrug Thür und Thor. Es war nur natürlich, dass bei

so unpraktischer Scheidemünze im Kleinverkehr der Tausch-

handel sich bis in das 4. Jhd. hielt, wie die Inschrift bezeugt.

Deshalb verbietet hier der Staat, wo er das grosse Kupfer-

geld einführt, zugleich diesen Tauschhandel; gerade dieses

Zusammentreffen lässt erkennen, dass praktische Gründe

die Einführung des Kupfergeldes veranlassten. Genau zur

gleichen Zeit geht Athen und, wie es scheint, auch Aigina

zur Kupferprägung über 2
. Seit der zweiten Hälfte des 4. Jhds.

sehen wir allerorten Kupfergeld in Gebrauch; ob auch überall

Kupferobole ausgebracht wurden, ist nicht zu sagen, aber

die Theile des Obols sind jetzt durchweg 8 (Athen), 12 (Delos),

16 (Argos) xaXKou In Olbia, der Stadt des Protogenes, wird,

ebenfalls im Anfange des 4. Jhds., verordnet: muXeiv be Kai

d)v[eio*8cu] irdvia trpö«; tö v6(Liio*ua tö Tfj[q iröXJeujq, Trpöq töv

X<xXköv Kai tö dpYupiojv tö] 'OXßioTroXrriKÖv ' b'äv irpog dXXo

[dirobJüjTai F) TrpinTai ktL Damals wurde dort also neben

1 Am. Journ. of Archaeol. 1897 I 192.

* Nach Koehler Aih. Mitth. 1881 VI 240 f. - Aigina: Head H. N. 333.
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Gründe für das Schwinden des Silbergeldes in hellenistischer Zeit. 273

der kupfernen Scheidemünze auch noch nach Silber ge-

rechnet. Die Stadt prägt beides 1
.

Das zweite Stadium hat eine völlig andere Physio-

gnomie. Seit dem Ausgange des 4. Jhds. macht sich die

starke von Philipp und Alexander inaugurirte Goldprägung
• der hellenistischen Monarchieen auf dem internationalen Geld-

markte in steigendem Masse bemerkbar, und bald darauf,

mit dem Beginne des 3. Jhds., entfaltet das Kupferland

Aegypten sein commercielles Uebergewicht auf dem Welt-

markte. Beides wirkte concentrisch gegen das Silbergeld.

Es kommt noch ein mindestens ebenso starker politischer,

nach derselben Richtung hin wirkender Factor hinzu. Die

Monarchie bildet den Grundsatz, der in der früheren Zeit

bei den Griechen nicht allgemein gegolten zu haben scheint 2
,

consequent durch, dass die Geldprägung zu den constituirenden

Souveraenitaetsrechten gehört. So nimmt die Krone die Gold-

und meist auch die Silberprägung für sich in Anspruch; den

früher autonomen griechischen Städten bleibt allein die Aus-

bringung der kupfernen Scheidemünze. Athenische Münzen
aus der Zeit von 322—229 fehlen so gut wie ganz ; man er-

kennt darin mit Recht ein Zeichen der Unterthänigkeit Athens.

Das handelskräftige Herakleia am Pontos schlägt seit dem
Regierungsantritt Nikomedes L, womit die bithynische Mon-

archie begründet ist, nur noch Kupfermünzen. An dieser

Münzung hielten die Städte allerdings gern fest; denn eigenes

Kupfer zu haben, war aus leicht begreiflichem Grunde Ge-

winn: toö T6 briuou 7Tpoe\ou£vou voiLUOuom xaAK iVLy XPno~9<*i

ibiiu, xäpw Toö voueiTtueaGcu u£v töv Tfjq TroXewq xaPaKTfiPa >

tö öt XuffrreXfcc; tö Trepireivöuevov Ik tt\<; tokxuttic; irpocröbou

Xaußäveiv töv bfjjaov heisst es in einer Inschrift aus Sestos um

1 Latyschev a. a. O. I II (Michel Ree. n. 336; Dittenberger Syll. n. 546).

Das Gesetz richtet sich gegen die Zahlung in ungemünztem Gold und Silber.

Die Parallele mit Gortyn liegt auf der Hand.
8 Ich denke an die thessalischen und argolischen sog. OitVikooi, welche

Münzen schlagen. Die Fragen nach dem Begriffe und Inhalte der Souveraenitaet

und den mannigfachen Unterthänigkeitsverhältnissen in älterer griechischer Zeit

verlangen dringend erneute Untersuchung.

Keil, Anon. Argent. 18
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130 v. Chr. 1
, und dieselbe bezeugt auch, dass die Stadt nur dieses

eine Geld schlug: wv ö 6fj^ioc;---xpfiTai tuj ibiiu voufcruciTi. Der
neue Grossstaat selbst musste bei dem Mangel an Papiergeld

und geregeltem Anweisungsverkehr für die hohen Summen,
mit denen in den grossen Reichen zu rechnen war, die Gold-

münze der Silbermünze vorziehen; zudem war für ihn als

den münzenden Theil die Ausbringung der geringen Anzahl

werthvoller Goldnominale billiger und auch auf die Dauer
vortheilhafter als die Herstellung des vielgetheilten, minder-

werthigen Silbergeldes. Derselbe Nützlichkeitsstandpunkt

musste ihn Verkürzung der Silberprägung auch zu Gunsten

des Kupfers wählen lassen. All diese Momente wirken gegen

das Silbergeld. Sein Schutz waren nur die noch existirenden

griechischen Freistaaten, die, wie an allem aus der alten Zeit,

so auch an dem alten Silbergeide festzuhalten sich mühten.

Allein sie waren politisch ohnmächtig, spielten bis auf Rhodos

und Byzanz keine Rolle mehr im grossen Welthandel und

waren dementsprechend financiell völlig ruinirt. Der wirth-

schaftliche Tiefstand hatte schlechtere Ausbringung des

Silbergeldes zur Folge, und deren nothwendige Folge war
wieder ein für den Staat schädigender Cursstand seines

Geldes
;
ja es kam vor, dass aus Mangel an Mitteln die Geld-

prägung ganz eingestellt werden musste und man sich auf

Ueberprägung fremder Stücke zu beschränken gezwungen
sah. Dazu wurde auf dem Gebiete der Geldwährung durch

die veränderten politischen Verhältnisse eine Erscheinung

gezeitigt, welche wenigstens für einen Theil der die Silber-

prägung bevorzugenden Freistaaten nachtheilig werden

musste. Ich meine den endgiltigen Sieg des euboeisch-

attischen Fusses über die anderen Münzsysteme. Solon hatte

jenen dem athenischen Staate gegeben; Athens Suprematie

machte im 5. Jhd. Propaganda für ihn. Es hat sich aus einer

Inschrift zeigen lassen, wie der euboeisch-attische Fuss sich

um 425 neben dem phoenikischen in Halikarnassos festsetzte 2
.

1 Dittenberger Syll> n. 246, 43 ff- = Michel Ree. n. 327.

* Hermes 1894 XXIX 249 ff.
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Im 4. Jhd. begegnet in Delphi ein Compromisssystem, in

welchem Talent und Mine nach dem euboeischen Fusse

normirt, als Kleinmünze aber der Stater mit seinen Theilen

beibehalten war, welcher ursprünglich dem aeginetischen

System angehörte und auch weiter nach ihm normirt wurde 1
.

So sickert der euboeische Fuss allmählich% in immer weitere

Gebiete; seine Expansionskraft beruhte auf dem Umstände,

dass er in den handelskräftigsten Staaten von damals, in

Athen, Korinth, Chalkis, galt. Die Vollendung der Bewegung
bringt die Einführung der Alexanderdrachme und ihre Re-

ception durch die Monarchieen des 3. Jhds. Man übersehe

hier nicht den Scharfblick der Finanzpolitik Alexanders,

welcher das Geld der Zukunft aus dem Gange der bis-

herigen Entwicklung erkannte; zugleich halte man den

Blick auf die Gesammtentwicklung des Griechenthums ge-

richtet. Der Sieg dieses ionischen Münzfusses im Zeitalter

der Diadochen ist nur einer all der Farbentöne, durch

welche das Gesammtbild des Hellenismus auf den Grundton

des Ionismus gestimmt wird; und dass das athenische

Reich des 5. Jhds. in diesem Punkte die wichtigste Etappe

auf dem Wege zum Siege des Ionismus bildet, ist die

beste Beglaubigung für diese Skizze. So ist es auf fast

allen Gebieten gegangen. Diejenigen Staaten nun, welche

im 3. Jhd. noch den aeginetischen oder phoenikischen Fuss

hatten, wurden jetzt durch die weitverbreitete Währung
der Alexanderdrachmen geradezu isolirt. Behielten sie den

alten Fuss, so erwuchsen ihnen andauernde Verluste im

Geschäftsverkehr; gaben sie ihn auf und schlugen neue

Münze, so war auch das mit erheblichem Schaden ver-

bunden, welchen doch die kargen Staatsmittel nicht tragen

konnten. Man stellte so lieber die Prägung überhaupt ein und

liess nur das alte eigene Silbergeld weiter um- und damit aus-

gehen; wie es allmählich aus dem Verkehre verschwand,

stellte sich das Kupfer und die Rechnung nach dem neuen

« Hermes 1S97 XXXII 403, 2 und besonders Th. Reinach BCH. 1896

XX 251fr. 385 f.

18*
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Gelde von selbst ein. Ein besonders sprechendes Beispiel für

die ganzen letzten Ausführungen bietet Byzanz. Einst eine

reiche Stadt, die zwischen 15 und fast 22 Talenten Tribut zum
attischen Bunde steuern kann, geräth es schon im 4. Jhd. in

arge Geldnöthe, wie das zweite Buch der [aristotelischen]

Oekonomik lehrt. Im Anfang des 3. Jhds. nimmt es gar Ueber-

prägungen vor, und gegen die Mitte desselben Jahrhunderts

muss es seine alte Münze, deren Drachme dem persischen

Siglos gleich war, aufgeben und zum euboeischen Fusse des

Hellenismus übergehen. Während des 3. Jhds. erholt sich,

wie bekannt, die Stadt wieder und bringt nun auf diesen

Fuss von neuem Münzen aus, aber bezeichnender Weise

neben dem Silber auch Gold und viel Kupfer. Eine Sonder-

stellung nimmt nur Rhodos ein. Die rhodische Drachme
steht und hält sich neben der Alexanderdrachme. Einmal

wurde sie durch die beiden sich gegenseitig bedingenden

Factoren, die Wucht eines starken Staates und die Pro-

paganda eines ausgedehnten Handels, gestützt, und zweitens

war für das Gold der euboeische Fuss in Geltung, also war
bei höheren Summen im Grosshandel keine Schwierigkeit vor-

handen ; endlich erlaubte der Wohlstand des Staates reichliche

Prägung, besonders auch von Silbernominalen 1
. Das war

wohl eine Stütze des Silbergeldes, aber der allgemeinen Be-

wegung gegenüber war sie zu schwach. Allerdings muss
man hier geographische Unterschiede machen. Im Mutter-

lande, dem Kernlande des Silbergeldes, sass die Silber-

rechnung fester; die boeotischen und athenischen Inschriften

lassen darüber keinen Zweifel, wenngleich es stets ungewiss

bleibt, ob die nach Silber berechneten Summen nicht doch

vielfach in Kupferaequivalent ausgezahlt sind. Die starke

Kupferprägung auf den Gebieten des aetolischen und
achaeischen Bundes legt diesen Gedanken sehr nahe, und
es wird sicher Zufall sein, dass wir nur durch vereinzelte

1 Man sieht, sämmtliche Factoren, welche für den allgemeinen Rückgang

der Silberprägung in griechischen Freistaaten geltend gemacht wurden, treffen

für Rhodos nicht zu; daher der Unterschied in der Entwicklung. Es ist das eine

Probe auf die Erörterungen oben.
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Zeugnisse, wie die Abrechnung eines boeotischen Hipparchen

(IGSept. I 2426 = Michel Ree. 588), die Parallelstellung von

Silber- und Kupferzahlung im gewöhnlichen Verkehr des

Mutterlandes belegen können. Im übrigen ändert dieser Con-

servativismus des absterbenden Mutterlandes nichts an dem
Gesammtbilde des grossen Verkehrs von damals; dessen

Leben fluthete in der Peripherie, und hier gilt wirklich, dass

als Zahlungsmittel wesentlich Gold und Kupfer im Gebrauche

waren. Die xpucrovojioi von Leros 1 werden doch wohl ihren

Namen daher haben, dass sie die grossen Zahlungen in Gold

machten; als Gegensatz würde ich die xc^koXotoi einer

Phratrie aus Neapel 8 mit grösserer Zuversicht anführen,

wenn sie nicht eben nur auf italischem Boden und erst aus

der Kaiserzeit belegt wären. Die Verhältnisse spiegeln sich

am besten darin wieder, dass seit dem Beginne des 3. Jhds.

statt der einfachen bpctxncu von früher jetzt dp^upiou bpaxuai

in den Inschriften massenhaft auftreten; jetzt giebt es eben

auch Kupferdrachmen, und das Metall der öpaxurj versteht

sich nicht mehr wie früher von selbst. In Neu-Ilion wird

bei einer Zahlungsanweisung von Zinsen eines in Alexander-

drachmen gestifteten und angelegten Capitals ausdrücklich

« Michel Ree. n. 372 (Ath. Mitth. 1896 XXI 34; BCH. 1895 XIX 550) tö

bt dvdXuj|uia <ym\perf\aa[\] touc, xpuaovöjiouc, Kai £vrpdu>a[ö]6ai €{? xöv

Xöfov. Die Parallele aus der jüngst {BCH. 1900 XXIV 190) veröffentlichten

trozenischen Inschrift dv ö k<x (so ist zu lesen; ich spreche über die Inschrift

an anderer Stelle) qp^prjl 6 Xöyoq 6 Taiilo <t>iXoK\^oc, erweist die xpuaovöuoi

als rupicu und empfängt selbst wieder für den Ausdruck Xöyoc, aus der Inschrift

von Leros die Interpretation (XoYiöpöc, u. a.).

IGSicIt. 7596 mpnxpapxoc, f\ ol xaX>coXÖYOi f| 6 mpovnoTfic, f| ol bioncr)-

xai. Sie fehlen übrigens bei Pauly-Wissowa R.-A. — Die 6Ö€Xovö)iOt in Trozen

{BCH. 1886 X 143, 42 = SGDI. 3364) sind ebenfalls Beamte einer irarpid, es

bleibt aber ungewiss, ob sie von Silber- oder Kupferobolen den Namen trugen.

Wahrscheinlicher ist für die Zeit um 225 v. Chr. im Mutterlande immer noch

das erstere. — Aus Magnesia a. M. ist ein KaTOaTaGeii; lrC\ Tf|c. xapdEcwc. toO

Xcittoü xöXkoö bekannt (IvMagn. n. 164, 12); der Zusatz Xcirroö wird durch

die bekannten Parallelen aus Athen (Mommsen Hermes 1871 V 136; vgl. Ath. Mitth.

1894 XIX 275) und Pergamon (Fränkel IvPerg. S. 269 zu n. 374 D 7) erklärt;

es wird damit in der Kaiserzeit die communale Scheidemünze im Gegensatze

zum Reichsgelde bezeichnet. Die Inschrift kommt also hier nicht in Betracht.
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278 Beilagen : III. Ueber einige Werthverhältnisse auf griechischen Inschriften.

angeordnet, dass tö r\\xiov dptupiov sein müsse 1

; so stark

war das Kupfer schon im Verkehr. Zu Olbia werden, viel-

leicht kurz vor der Zeit der Protogenesinschrift, die Sportel

für Opfer in hohen Kupfersummen normirt : ßoös \iiv xiMou?

bictKoaious, iepeiou be x[a]i aifbq Tpicucocriouq, (T)e[p(p]ou<; bl

4Hr|KovTa 2
. Von der gleichen Zeit ab werden die Belege

mit Werthangaben in xpuo*oi häufiger, und in der Zahlen-

schrift stellen sich an mehreren Orten besondere, für die

Goldrechnung bestimmte und erfundene Werthchiffren-

systeme ein 3
. Wieder in Olbia wird um 300 decretirt:

crreqmvujefivai autöv XPuo"°W XiM<HC*i so dass, wenn man das

eben citirte Opferstatut hinzuzieht, dieselben Geldverhält-

nisse sich ergeben, welche die Protogenesinschrift für diese

Stadt voraussetzt, die Befriedigung des Geldverkehrs durch

Gold und Kupfer. Schliesslich sei auch noch auf die beredte

Sprache der Papyri hingewiesen, wenn diese zumeist auch

nur aegyptische Verhältnisse kennen lehren.

Hatte die Eliminirung des Silbers in früherer Zeit allein

die kleinsten Nominale, die Theile der Drachme, betroffen, so

erstreckte sie sich jetzt mehr und mehr auf die Silbermünze in

ihrem ganzem Umfange. Nur ein Silbernominal ist unberührt

davon geblieben und hat wirkliche Bedeutung im Geldverkehr

des Hellenismus gehabt: das Tetradrachmon. Philipp hatte

für das Gold den attischen Stater herübergenommen, für

das Silber jedoch den phoenikischen Fuss in rhodischer Form
vorgezogen. Alexander griff consequenterweise auch für

dieses Metall auf das attische Vorbild zurück und schlug

1 CIG. 3599, 20 (= Michel Ree. n. 731); vgl. A. Wilhelm GGA. 1900 S. 101.

Latyschev a. a. O. n. 46 (= Michel n. 705, zuletzt Dittenberger Syll. n.629).

3 Sie sind bis jetzt nicht erkannt; ich werde an anderer Stelle darüber

handeln. Aber bemerken will ich gleich, dass Fränkel sich sicher im Irrthum

befindet, wenn er in der von ihm Sitzunpb. Berl. Akad. 1898 S. 636 (vgl. Weil

Zeitschr. f. Numism. 1899 XXII 13) neu veröffentlichten argolischen Inschrift

des 4. Jhds. Goldrechnung wiederfinden zu dürfen glaubt.

4 Latyschev a. a. O. n. 12. Die allgemeinen Geldverhältnisse, welche

Latyschev nicht ganz richtig beurtheilt (p. 27), machen es rathsam, mit der In-

schrift soweit herabzugehen, wie es die Schrift irgend zulässt; in die erste

Diadochenzeit schickt sie sich vortrefflich.
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das Tetradrachmon als Ganzstück des Silbers genau nach

attischem Fusse, ja durchschnittlich noch etwas voller 1
. Und

auch darin hielt er sich an athenischen Vorgang, dass er

von diesem Stücke bei weitem am meisten prägen Hess;

die Monarchieen folgten ihm. Die Häufigkeit dieser Münze
in hellenistischer Zeit ist eine der elementarsten Thatsachen

der Numismatik. Das Tetradrachmon ist der Thaler des helle-

nistischen Geldes. Die Eigenschaft als Ganzstück 3
, die

Häufigkeit der Ausbringung, die strenge Wahrung des

Normalgewichtes, das bequeme Verhältniss zum Ganzstück

des Goldes, all diese Eigenschaften haben das Tetradrachmon

befähigt, die Rolle im hellenistischen Geldwesen zu spielen,

welche begreiflich zu machen der Zweck der letzten Aus-

führungen war : als Silberstück hat es dazu gedient, das Werth-

verhältniss zwischen den beiden extremen Metallen, Gold

und Kupfer, zu regeln; es ist dazu benutzt wrorden, den

gegenseitigen Curs der verschiedenartigen Münzen zahlen-

mässig auszudrücken, es ist zum Werthmesser geworden,

zu einer Standardmünze.

In dem grossen ptolemaeischen Revenuepapyrus 3 heisst

es: Kai töv xöXköv Trapa;pi8uemu \a]ußdvwv iv tlu oxaTri pi irpö?

dXXjonrnv ößoXouq und an anderer Stelle : muXoüuev bi tt)v wvriv

Trpös x«Xköv Kai Xnuipöueea efq töv aTarfipa ößoXou? kS (d. h.

• Hultsch Metrologie* S. 244.

* Als solches erhält es dann in Parallele zum Goldganzstück die Bezeichnung

öTdTrip; die Zeugnisse der Lexikographen dafür (bei Hultsch a. a. O. S. 212, 2)

werden durch die Papyri bestätigt (s. o. das Citat). Die inschriftlichen Angaben aus

der hellenistischen Zeit mit dem einfachen axaTfipec, lassen öfter, als die Heraus-

geber mit ihrem Schweigen andeuten, schwanken, ob dieser neue Stater zu 4 Dr.

oder der alte zu 2 Dr. gemeint ist. Wenn z. B. in der grossen ilischen Inschrift

über Tyrannis und Oligarchie (Michel Ree. 524; Inscr. jurid. grecq. II p. 24)

sich neben den Geldsätzen (xdAavTOV äpYuptou, rpidKOvra nväc.) xpidKOVTa

aTCtTf^pac;, bina örarfipaq, axaTfJpac, ^Karöv (D 9 ff.) der Satz findet oüo bpaxuä?

bfboaOai (A 27), so fragt man sich, ob diese Bezeichnung statt des einfachen

öTaxf^pa gewählt sei, weil in jenen Normirungen nach dem Stater der neue

zu 4 Dr. gemeint war. Die zweifelhaften Fälle Hessen sich häufen. Ich möchte

nur die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt lenken.

8 Grenfell-Mahaffy Revenue Laws col. 76, 3 und 60, 3 = [58, 6].
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280 Beilagen : III. Ueber einige Werthverhältnisse auf griechischen Inschriften.

4 Dr. Silber). Dazu stimmt Oxyrh. Pap. U n. CCXLIII 41

•nun ibs tüuv b (öpaxMwv) 'Aw, x<*(Xkoü) (TdXavxa) ol T, ferner

Mahaffy Flind. Petr. Pap. II n. IV 3 eivai tö bidqpopov irapd

Td? b (bpaxuds) büo ößoXoi l
. Von derselben Einheit geht, wie

Grenfell erkannt hat, auch aus Wilcken Gr. Ostr. II n. 331

(vgl. H S. 333; I S. 720) xö(Xkou) eiq kCZ (= 26 l
/a Ob.); vgl.

Pap. Br. Mus. I p. 447 n. CXXXI recto \kq tuiv 6 (bpaxmüv)

ößoXoi xr| und dazu Grenfell in Oxyrh. Pap. II p. 188 Anm.
Es war schon von Brugsch und anderen erkannt, dass

das Werthverhältniss 1 : 120 zwischen Silber und Kupfer in

der aegyptischen Rechnung eine besondere Rolle spielte. Die

Untersuchungen von Grenfell (Reven. Laws App. m) haben

nun gezeigt, dass dieses Verhältniss zwischen den beiden

Metallen seit Ptolemaios V Epiphanes (204—181) in Aegypten

als das gesetzliche gilt. Es ist kein Zweifel, dass durch diese

Valutaregulirung, weil sie der real bestehendenWerthung der

Metalle auf dem internationalen Markte im allgemeinen ent-

sprochen haben muss, ein um 200 in der weiteren Geschäfts-

welt geltendes Werthverhältniss — natürlich in einer für

Aegypten vortheilhaften Weise — fixirt wrurde. Ein Tetra-

drachmon entsprach demnach (4X 120=) 480 Kupferdrachmen.

Jetzt springt in die Augen, dass in der Protogenes-

inschrift bei der Gleichung Kai bou? xpuoiov irdv xoKkov

£ko|iictcxto £k TeTpaKoaiwv als Einheitsmass das Tetradrachmon

zu Grunde liegt: '(das Tetradrachmon) zu je 400 Kupfer-

drachmen'. Protogenes konnte nur gelobt werden, wenn er

das Kupfer zu hohem Curse für Gold annahm, also für sein

Gold weniger Kupfergeld erhielt, als er im Geschäftsleben

dafür eingetauscht haben würde. Die Valutaregulirung des

Ptolemaios Epiphanes ist jünger als die Inschrift, aber kaum

mehr als ein Menschenalter. Wenn darin, was nicht zu be-

zweifeln, einigermassen der übüche Curs festgehalten war,

so hätte dem Protogenes das Kupfer im Preise von 1 : 120

oder ähnlich berechnet werden müssen; er lässt es sich aber

nur zu 1 : 100 auszahlen. Er hatte also sein Lob verdient.

1 Citirt von Wilcken Gr. Ostr. I S. 720, 2.
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Natürlich liegt es mir fern, gerade das aegyptische

Normalverhältniss für Olbia in Ansatz zu bringen; ich wollte

nur zeigen, wie die Inschrift aus Papyri und Ostraka Er-

klärung findet. Der Curs hat nothwendig nach Gegenden

und Zeiten geschwankt, wie denn in Aegypten selbst das

Kupfer während des 2. Jhds. bis zum Verhältniss 1 : 450 sinkt,

um in augusteischer Zeit wieder hinaufzugehen 1
. Allein

der Verkehr am Mittelmeere war doch schon so lebhaft,

dass grosse Differenzen in der gleichen Verkehrsperiode

sich ausgleichen mussten. Wie Aegypten um das J. 200

das Verhältniss 1 : 120 annimmt, so stellte das flamininische

Gesetz vom J. 217 für Rom das Verhältniss 1 : 112 für die

beiden Metalle fest. Nach griechischer Rechnung würde das

auf 1 Tetradr. also 448 Kupferdrachmen ergeben. Dies

Gesetz steht der Zeit unserer Inschrift ganz nahe. Auch so

erweist sich der in ihr angenommene Curs des Kupfers

von 1 : 400 als hoch, also, wie der Sinn der Inschrift verlangt,

als ungünstig für Protogenes.

1 Vgl. Oxyrh. Pap. II p. 187, I, wo die Fälle bei Wilcken a. a. O. II

S. 723, 2 erklärt werden; ferner Fayum Towns p. 167 f. 243 f.
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IV.

Die Berichte

über den themistokleischen Mauerbau.

Die Darstellung, welche Thukydides (I 89—93) von dem
Mauerbau der Athener im J. 479,8 giebt, bezeichnete ich

oben (S. 90) als besonders stark zu Gunsten der Persönlich-

keit des Themistokles ausgeschmückt. Ich treffe im Principe

also in der Beurtheilung dieses Berichtes mit Beloch 1 zu-

sammen. Aber ich habe nicht dieselben Gründe wie er, ich

komme auch nicht zu dem gleichen praktischen Resultate.

Jene scheinen mir an sich nicht durchschlagend, am wenigsten

ausreichend für das Endurtheil, dass die ganze Action des

Themistokles in den Bereich der zahlreichen Anekdoten ge-

höre, 'die Themistokles diplomatisches Geschick ins Licht

setzen sollten'. Ich verstehe, dass A. Bauer 2 gegen diese

Beurtheilung des thukydideischen Berichtes hat Einspruch

erheben können, aber ich halte diesen Einspruch nur insofern

für berechtigt, als man das Kind nicht mit dem Bade aus-

schütten soll. So will ich meine, dem Standpunkte Belochs

nahe kommende Auffassung begründen, doch ohne ausdrück-

liche Rücksichtnahme auf Belochs Argumentation, wozu ich

um so weniger Veranlassung habe, als mir seine in einer An-

merkung versteckte Ansicht erst zu einer Zeit zu Gesicht kam,

da mir meine Auffassung schon feststand. Auch die übrige,

nicht gerade umfangreiche Litteratur über diese kurze Episode

habe ich hier nicht berücksichtigt ; es kommt mir nur darauf

an, meine Ansicht darzulegen. Ist sie richtiger als die

herrschende Anschauung, so muss sie sich auch ohne Polemik

1 Griech. Gesch. I 458, 2.

Zeitsehr. f. österr. Gymn. 1895 XLVI l5off.
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an deren Stelle setzen. Auf die gesammte Themistokles-

legende' brauchte ich nicht einzugehen. Die Geschichte

vom Mauerbau war eine Rhapsodie für sich und führte ein

Sonderleben; so kann sie auch allein behandelt werden.

Man unterscheidet in der Ueberlieferung über diese

Episode 1 zwei Versionen; die eine wird dargestellt durch

Thukydides (1 90ff.), Ephoros (besonders 2 bei Diodor. XI 39f.),

Plutarch (Them. 19), Demosthenes (XX 73), ferner Nepos

(Them. 6. 7) und lustin (II 15), wozu sich auch Polyaen

(I 30, 5 [4]), Frontin (I 1, 10), weiter die Aristophanesscholien

(zu jRi. 814) und Aristodem (5, 1) gesellen, die andere durch

Andokides (III 38) und Theopompos (bei Plut. a. a. O. = FHG.
I 292 fr. 89, doch zu kurz). In jener kommt der Mauerbau

durch Ueberlistung, in dieser durch Bestechung der spar-

tanischen Regierung zu Stande.

Es gilt zunächst über das Wesen der Ephoros-
tradition ins Reine zu kommen. Sie wird, soviel ich sehe,

durchgehends als eine Erweiterung und Umgestaltung des

Thukydidesberichtes gefasst. Ich halte das für unrichtig.

Zunächst ist die ganze Tendenz in viel geringerem Masse

auf eine Glorificirung des Themistokles zugespitzt als bei

Thukydides. Das spricht sich besonders darin aus, dass

bei Ephoros die Action eine einheitliche ist: Themistokles

trifft vor seiner Abreise alle Anordnungen, nach denen nun

die Geschichte sich abwickelt, vor allem auch die, wonach

die später eintreffenden spartanischen Gesandten in Athen

festgehalten werden sollten. Bei Thukydides ist der Vorgang

in zwei Theile zerlegt durch die Einführung der geheimen

Sendung, wodurch erst das Festhalten jener Gesandten an-

geordnet wird. Die diplomatische Schlauheit des Themistokles

soll hier in zwei Acten vorgeführt werden ; die Tendenz liegt

auf der Hand. Ephoros' Art war es nicht, eine mit einer Du-

blette ausgestattete Geschichte zu vereinfachen , wo auch die

1 Uebersichtliche Zusammenstellung in der Tabelle bei Bauer Plutarchs

Themistokles.

* Auch bei Nepos und lustin, doch stark mit anderem Gute, namentlich

mit Thukydides, versetzt.
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Tendenz seiner Darstellung auf eine Verherrlichung des

Themistokles hinausläuft. Hat er es doch nicht lassen

können, in der Erzählung von der Hafenbefestigung (XI 43)

eine Neuauflage des themistokleischen Verfahrens beim

Mauerbau zu bieten. Er selbst bezeichnet sie mit dürren

Worten und Anklang im Ausdruck als solche: ttoXiv ^Ttevonoe

KaTaö"Tparn"nio"ai (= 40, 4 KaTaaTpaTrifnOevTe?) toüc; ActKebai-

uovioug. Die Erfindungskraft des Ephoros reichte aber hier

nicht aus: er lässt den Themistokles die Spartaner mit

den Gründen düpiren, durch welche dieser bei Thuk. die

Athener zur Befestigung des Piraeus bestimmt; er giebt

diese Gründe schlechtweg als historisch, während Thuk. sie

ausdrücklich als eigene Reflexion (du? £uoi boicei) bezeichnet;

er versteigt sich in dem Schlusssatze Tax^wc; ffuveßn TtveaGai

xai TrapaboHüj? KaTaOKeuaoGnvai töv Xijtidva zu einer sachlichen

Unmöglichkeit, weil er der Parallele des Mauerbaues zu

Liebe die Schlussworte des Thuk. 'AGnvcuoi ufcv oütujc; freixi-

o"8no*av Kai TaXXa KaTeo*K€ud£ovro eu 6 u q ueiä tt|v Mr|bujv ävaxwptl*

criv um- und missdeutete \ Dies alles zur weiteren Verherr-

lichung des Themistokles. Es ist durchaus unwahrscheinlich,

1 Das alles übersieht Beloch, wenn er für diesen einfach aus Thuk. ab-

geleiteten und vergröberten Bericht eine selbständige Quelle des Ephoros an-

nimmt; damit fällt denn auch, was er zum Lobe dieses Berichtes sagt. Wenn
er gleichzeitig erklärt, dass Sparta keinen Grund zum Proteste hatte, ja damals

im besten Einvernehmen mit Athen stand, so übersieht er weiter, dass der

grösste Theil unserer Ueberlieferung das vollkommen anerkennt und dem ent-

sprechend die Spartaner zu ihrem Schritte nur durch seine Bundesgenossen

gedrängt werden lässt (u. S. 286). Unter ihnen gab es mehrere, denen ein

befestigtes Athen bedenklich scheinen musste. Hiernach ist es also auch unrichtig,

dass unsere Ueberlieferung die politischen Gegensätze — so verstehe ich Belochs

„Verhältnisse" — , wie sie zur Zeit des peloponnesischen Krieges lagen, auf die

Zeit der Perserkriege übertrage. Dass jene das Verhältniss Spartas zu Athen in

dieser Zeit anders als das in späterer fasste, liegt gerade in der Leugnung spar-

tanischer Initiative; und der hervorragendste Vertreter dieser Ueberlieferung,

Thukydides, hat darum den Gegensatz zwischen 400 und 480—77 zweimal ganz

scharf hervorgehoben: "rrpoöqnXeic, övxec, £v tu) tötc ... t& ndXiara aÖTOic,

^röfxavov (92) und öqnaiv iv x(b töte irapövxi £mTr|oe(ouc, (95,7); diese

Stellen führt Beloch für sich an, sie beweisen aber gegen seine Ansicht, sobald

man sie aus der gesammten Ueberlieferung heraus interpretirt. Ueber ein

anderes Argument Belochs vgl. S. 292, I.
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dass ein Schriftsteller, der diese Tendenz verfolgte, aus einem

Berichte, der der gleichen Tendenz diente, an einer Stelle

gerade diejenige Wendung, in welcher die Tendenz zum
stärksten Ausdrucke kam, gestrichen haben sollte, während

ihm an anderer Stelle dieser Bericht für seinen Helden

noch nicht genügte, — wenn er wirklich diesen Bericht seiner

Darstellung einzig zu Grunde gelegt hätte. Erklärlich wird

solche Inconsequenz, wenn zwei verschiedene Berichte in-

einander verarbeitet wurden.

Einen fundamentalen Unterschied zwischen Thukydides'

und Ephoros' Darstellung enthalten ferner die Worte Diodors

TTpeoßeK^Ee-rTefjiiyav eiqxdq'AGrivaqxous Xöxw ukv ouußouXeucrovxac;

Kaxd tö irapöv fj. f| xeixiEeiv xr|v ttoXiv bid xö \ir\ ffuucpepetv

Kotvf) joxq
w
EXXr|0"i .... ou Trei6o|uievujv b' auxaiv ol TTpeoßeiq

TTpooiövre^ xoi£ oiKobo^ioucn irpodhaiTov dqno"xao"Gai

tujv £pYwv xr^v xaxiffxnv . aTropou^evujv be xüuv 'AGnvaiwv 6 xi XPH

TTpdxxeiv, 06(LiicrxoKXfi<;.... cruveßouXeuev ?x^iv f|0"uxiav • iäv tdp

ßidEwvxat, frabiwc; xou$ AaKtbaiuoviouc; uexd xüuv TTeXoTiovvrioiujv

axpaxeuaavxaq KtuXütfeiv auxoüq xeixtteiv xr|v ttoXiv. Das restringi-

rende Kaxd xö irapöv ur) xeixtteiv widerspricht stracks demthuky-

dideischen r|Eiouv tc aüxoüq jmn xeixtfeiv, dXXd Kai xüjv SSw TTeXo-

Trovvricrou uäXXov öaoiq elcrxr]Ket 2uYKaGeXeiv uexd aqpwv xoue; Trepi-

ßoXouc;, welches die spartanische Forderung nicht nur zeitlich,

sondern sogar örtlich verallgemeinert. Die folgende Be-

gründung stimmt dazu; denn es entspricht genau diesem

Verhältnisse, dass es nach Ephoros xöv.. HepHnv— e'Heiv

exoi|aous TröXeis heisst, bei Thukydides allgemein xoö ßap-

ßdpou oük äv Ixovros Kxe. Bei Ephoros brüskes Auftreten

der spartanischen Gesandten, bei Thuk. richten die Gesandten

einfach ihren Auftrag aus (xaöx' eur6vxac;),und ausdrücklich wird

hier am Schlüsse der gesammten Geschichte (92)
1 die diplo-

matisch correcte Haltung Spartas in der ganzen Angelegenheit

hervorgehoben: oube Ydp em KwXüurj, dXXd Yvujuns Ttapaivecxei

bfiGev xüj koivüj ^Trpeaßeuaavxo. Bei Ephoros erst Rathlosigkeit

der Athener (dTtopouiaevujv), dann Rede des Themistokles : man

1 Weshalb dies nicht für eine vergröbernde Ausschmückung der Thuky-

dideserzählung durch Ephoros gehalten werden muss, ist S. 291 erklärt.
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solle Ruhe halten, sonst sei Gefahr toüc; AaKebaiuoviouc; u€tci

tüüv TTeXoTTovvncriujv o*TpaT€uoavTac; KwXuaeiv ainrouc; Teix&eiv;

bei Thuk. euGu«; äTrr|XXa2av.

Ein weiterer directer Widerspruch. Bei Ephoros bietet

Themistokles sich selbst aus eigenem Antriebe den Spartanern

als Geisel an: Kai toutujv £ytuiti1v fcauTÖv irapebibou Kai touc;

jLie9' eauToö aujaTrpeaßeuovTac;, wozu Nepos : interea se obsident

retinercnt, Polyaen: i\xi KaraaxövTec; und Schol. Aristoph.:

öunpov £auiöv KaT€Trr)Yf€\X€To sich stellen. Bei Thuk. dagegen

hat er Sorge, dass die Spartaner ihn festhalten möchten,

und veranlasst die Abordnung der spartanischen Gesandten

nach Athen, damit man diese dort für ihn als Geiseln festhalten

könne: Kpucpa TreuTrei KeXeuwv ib? nKiOTa dTrupavwq KaTaaxew Kai

uf| dqpeivai npiv äv auToi TräXiv kouio"8wo*iv £cpoßeiTO T<ip

jLifj 01 AaK€Öai(j6vioi oqpäc;, öttötg aacpwc; aKOutfeiav, oiken

dcpüjaiv. Die Bedeutung dieser Differenz wird sich alsbald

herausstellen.

Endlich noch eine Abweichung des Ephoros von Thuk.,

die zunächst wenig erheblich erscheint, sich im Verlaufe der

Untersuchung aber als weder werthlos noch als zufällig er-

weist. Nach Thuk. werden ebenso wie nach Theopomp und

Demosthenes die Spartaner erst auf Drängen der Bundes-

genossen gegen den Mauerbau vorstellig ; bei Diodor heisst

es einfach AaKebatuovioi b'öpüuvTtc; touc; 'Aerivaiouq kt£.
;
Sparta

handelt also aus eigener Initiative. Dass dies Ephoros'

Darstellung war und hier nicht diodoreische Kürzung vor-

liegt, bezeugt der gern besonders wortgetreue lustin 1
:

suspccti esse Lacedaemoniis coepere 2
. Die Differenz ist sach-

lich bedeutend. Nach Ephoros würde der Antagonismus

Spartas und Athens schon 479 offen zu Tage getreten sein,

bei der anderen Ueberlieferung existirte er damals noch

1 Vgl. o. S. 34, I. Aehnlich wie an der dort behandelten Stelle liegt die

Sache zwischen Diodor: auv€ßou\€U€V lxz\v fiauxfctv, lustin: non existimans

abrupte eigendum und Nepos: his praesentibus (die spartanischen Gesandten)

desierunt. lustin hat den Diodorausdruck richtig verstanden, bei Nepos ist er

ganz real gefasst: sie ruhten von der Arbeit.

* Nepos (6, 2) hat zwar auch allein Lacedaemonii, aber der ganze Satz

stammt aus Thuk., so dass hier Bezeichnung a potiori vorliagt.
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nicht. Am stärksten aber betont das gute Verhältniss

zwischen den beiden Staaten gerade Thukydides 1
. Alles

in Allem genommen ergiebt sich bereits aus dem bisher

Angeführten, dass Ephoros wohl Thuk. benutzt hat, aber

weit entfernt davon gewesen ist, ihn als einzige Grundlage

für seine Erzählung vom Mauerbau zu nehmen. Volle

Bestätigung bringt das Folgende.

Die Ansicht, dass Plutarch, so weit er nicht aus

Theopomp schöpft, direct auf Ephoros oder eine Ephoros-

epitome zurückgeht, ist unvereinbar mit der Ueberein-

stimmung zwischen Demosth. XX 73 und seinem Bericht

gegenüber Diodor.

Plut. f)Ke . . . ei? ETrdpTnv övoua Demosth. XdTeTai toi'vuv £kcT-

irpeaßtias dTTixpavpa^evo«; ' if- voq xeixiCeiv eurwv toi^ ttoXi-

KaXouvTujv beTUJvXTrapTiaxujv, rai$, Käv äcpiKnrai xiq €K AaKe-

öti TeixiCouo*i tö öfo*Tu, Kai TTo- baiuovoc;, xaiexeiv KtXeucras,

Xudpxou 2 KTtxnTOpoövTO? Im- oixeaGai Trpeaßeuwv auTÖs du?

Tnbeg^AiYivnsdTroo'TaX^VTO«;, rovq AaKebaijioviou«; • Xöyujv

ripveiTO Kai TrduTreiv ^KdXeuev TTfvo|u£vwv £k€i 3 Kai tivuuv

tiq 'A0r|va<; jobq KaTOipo- diTaTTeXX6vTu)v ibq 'AGnvaioi

uevouq. TeixiCoumv, apveiaGai Kai

Tfpeaßeiq TreuTreiv (TKeipou£vou<;

KeXeueiv.

In diesen beiden Berichten, deren grundsätzliche Ein-

heitlichkeit am Schlüsse schon im Ausdruck hervortritt,

liegt ein fundamentaler Unterschied gegenüber Thuk. wie

Ephoros vor. Bei diesen geht Themistokles erst durch die

gegnerischen Vorstellungen veranlasst, als Gesandter nach

Sparta, nach Demosthenes-Plutarch ist Themistokles ohne

diese äussere Veranlassung dorthin gegangen, und während

• Genaueres o. S. 284, I.

2 TToXuKpixou A. Schaefer Kh. Mus. 1879 XXXIV 618 nach Herodot. VIII

92. Man constatire selbst, wie weit ich in Bezug auf Ephoros mit den von Schaefer

gegebenen Andeutungen übereinstimme. Vgl. auch Bauer Themistokles S. 83 ff.

3 Das Folgende zeigt, dass Blass dieses Wort mit Unrecht athetirte.

Es gehört gerade zu den Charakteristiken der von Demosthenes wiedergegebenen

Tradition, dass die Denunciation gegen Athen erst in die Zeit des Aufenthaltes

des Themistokles in Sparta fällt.
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seines dortigen Aufenthaltes wird der Mauerbau bekannt.

Also war die ganze Geschichte anders gefasst. Themi-

stokles giebt den Rath, Athen zu befestigen; dazu muss
Sparta düpirt werden. Er nimmt irgend eine Sache zum
Vorwand, um sich als Gesandter in Sparta zu schaffen

zu machen (övouct irpecrßeta? dirrfp. Plut.). Dort zieht er mit

seinen Verhandlungen die Aufmerksamkeit der Regierung

von dem, was in Athen geschieht, ab; erst die Bundes-

genossen müssen Sparta aufmerksam machen. Vorgefordert

von den Behörden, macht er weiter keine Ausflüchte — denn

die nöthige Zeit hat er schon durch die Scheinverhandlungen

gewonnen — , sondern stellt sich ihnen, leugnet einfach die

Thatsache ab und räth, Gesandte nach Athen zu schicken.

Das charakteristische dpveioGai ist nur bei dieser Version ver-

ständlich und kann nur für sie geprägt sein; denn nur wenn
von Sparta noch keine Vorstellungen in Athen gemacht

waren und Themistokles vor dem Beginn des Mauerbaues oder

wenigstens vor dessen Bekanntwerden die Stadt verlassen

hatte, konnte man ihn einfach nein sagen lassen. Das steht

denn auch nicht bei Thuk.; dä sagt Themistokles nur:

ihr könnt ja selbst nachsehen, was wirklich vor sich geht.

Natürlich fallen bei dieser Version alle die Kunststückchen

fort, die Themistokles angewendet haben soll, um die Ver-

antwortung vor den Ephoren hinzuziehen und so Zeit für

die Athener zu gewinnen.

Jetzt ist der Ephorosbericht Diodor. XI 40, 2 zu ana-

l3Tsiren. Themistokles und seine Collegen gehen nach

Sparta ab ; nichts von Hinhalten und Ausflüchten seitens des

Themistokles : TrapaboHuu? be twv Kpywv dvuou£vuuv 6 uev

0euio~TOK\ns dvaK\r|6ei? üttö tujv dpxovruuv Kai £mTiur|6eis Trepi

Tfjq TeixoTTonaq ripvricrctTo rr|v oiKobo^iav. Da haben wir die De-

mosth.-Plut.-Version (a). Es folgt Kai TtapeKaXeoe tou? dpxoviaq

(uir| mcrr6Ü6iv Kevai«; (pnnaig, dXX' dTToOT^XXetv Tipecrßei? dEiom-

OTouq dq Tdq 'Aenvaq • biä ydp toutuuv ei'crecr0ai TaXneeq. Das
schlägt, wie man sieht, dem vorhergehenden dpveioeai ge-

radezu ins Gesicht. Hier liegt die thukydideische Version (b)

vor (Kevai? cpruiais = Thuk. \ir\ Xöfoiq nöXXov TrapaTeoGai

;
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dHiorrfffTous = Thuk. xpn°"T°i K(*i TTiaTüuq 1
). Ephoros setzt endlich

noch hinzu (a) Kai toütuuv ^rrunrnv £auTÖv Tiapebibou Kai tou£ juieö'

4auiou auuTrpeoßeüovTaq. Ich habe vorher den schroffen Wider-

spruch dieser Worte gegen Thuk. hervorgehoben ; er ist jetzt

verständlich. Das Bürgen gehört zum apveToGai. Daher fehlt

das eine wie das andere bei Thuk.; es liegt eben eine von

Thuk. verschiedene Erzählung vor. Also haben wir hier bei

Ephoros zuerst die durch Demosth.-Plut. bezeugte Version a
f

darauf einen Satz aus der abweichenden thukydideischen

Tradition b, endlich wieder Rückkehr zu jener ersten Quelle a.

Diese Ephoroscomposition durch eine Parallele zu be-

leuchten, wird nicht überflüssig sein. Polyaen: dcpiKeio eiq

AaKebaiuova irpeo"ßeuTn.q («? bl) Kai nv irpö? xouq AäKwvas £Hapvo<;

(a) ?\ \xr\v ouk ^TepeioGai tö Teixoq («) * W be dmo-ieiTe, lq>r\, Touq

dpiOTou^ dKTremvaTe KaiaffKoirou^ {a b)
f
t\ki KaTao*xövT£?

>

(a) ' ol uev

erreuipav, 0€|liio-tokX^<; be Kpucpa ne^aq ktc. (b) Ueberliefert ist

tfepeicreai ; dies Fut. med. müsste hier passive Bedeutung haben.

Das ist nicht nur ein ganz grober Soloecismus, sondern

widerspricht auch dem Gange der Darstellung. Die Spartaner

sagen : die Mauer wird gebaut ; Themistokles kann darauf

nur erwidern: nein, sie wird nicht gebaut. Also eteipeffGai.

Nun liegt hier deutlich starke Zusammenziehung aus einer

breiteren Vorlage vor ; dass von 2£apvo$ nv ein Satz abhängt,

fällt neben dem absolut stehenden dpveicrGai der Parallel-

überlieferung auf. 9\ unv ist aber solenn bei irfväoQai, erfun-

Td<; KaGiordvai u. s. w.: mithin stand in der Vorlage £Hapvoq

nv (oder n.pvn.craTo) Kai eTTunrnv cauröv KaT€0-Tn.o*ev ?\ unv oük

efdpeaeai tö reixo?. Das ist also eine Spielart von a, und

man muss zugeben, dass sie gescheidter ist als die ephorische.

Denn wenn Themistokles sich für die spartanischen Ge-

sandten freiwillig verbürgte, so gestand er damit, dass Gefahr

für sie vorhanden sei, verrieth also seine List zur Hälfte;

nicht so, wenn er den Mauerbau leugnete. Er konnte, wenn

er Lügen gestraft wurde, sagen, dass er nicht wisse, was

1 Diodor. giebt nur das mffTUic, wieder; die Parallelberichte zeigen, dass

er hier gekürzt hat: Ephoros fasste XPnöxot richtig in politischem Sinne

(s. S. 294, i).

Keil, Anon. Argcnt. 19
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seit seiner Abreise («) in Athen passirt sei. Das ergiebt

dann einen neuen Winkelzug des Themistokles. Polyaen

hängt also nicht von Ephoros ab; trotzdem ist die Com-
pilation in beiden gleichartig, nur tauschen die Versionen

die Stellung miteinander: dort a b a, hier b a b. Auch ein

Beweis dieser Unabhängigkeit.

Das Ergebniss, dass Ephoros nicht einfach Thuk. ver-

arbeitet, sondern mit einer ganz andern Version zusammen-

gearbeitet hat, giebt nun die Erklärung für die erste der

vorher aufgeführten Differenzen zwischen seiner und der

thukydideischen Darstellung. Demosth. bezeugt, und auch

ohne sein ausdrückliches Zeugniss würde man es ohne

weiteres erkennen, dass zu der viel ungekünstelteren Version

bei Demosth.-Plut. das Fehlen der geheimen Sendung und

somit der Sagenzug gehört, nach welchem Themistokles

vor seiner Abreise alle Sachen wohl bestellt. So unterscheidet

man zwei neben einander stehende Fassungen. Erstens:

Mauerbau beschlossen ; Themistokles geht als Scheingesandter

nach Sparta, giebt bei der Abreise den Auftrag, etwaig ein-

treffende spartanische Gesandte festzuhalten. Zeit durch

Scheinverhandlungen gewonnen. Denunciation in Sparta,

Themistokles vor die Ephoren gefordert, leugnet, räth Ge-

sandtschaft nach Athen, bietet sich als Bürgen entweder für

die Gesandten oder für die Unrichtigkeit der Meldung. Die

Gesandten in Athen festgehalten. — Zweitens: Mauerbau,

Denunciation in Sparta, Intervention Spartas durch Gesandte,

ausweichender Bescheid, Themistokles als Gesandter nach

Sparta, zieht die Zeit hin vor den Verhandlungen, wieder aus-

weichende Antwort, räth Gesandte zu schicken, geheime

Sendung nachAthen mit dem Auftrag, die Gesandten als

Geiseln für ihn festzuhalten. Dass der zweite Bericht der

gekünsteltere ist, und durch ihn die diplomatische Schlauheit

und das Ränkewesen des Themistokles in viel helleres Licht

als durch den ersteren gesetzt wird, bedarf keines weiteren

Nachweises. Das ist aber der des Thukydides.

Wir sind mit der Analyse des Ephorosberichtes jedoch

noch nicht zu Ende. Nicht alle Abweichungen von Thuk.
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lassen sich aus der anderenVersion («), so wie sie eben heraus-

geschält ist, erklären : so nicht das ur| reix^eiv Tipöq tö irapöv

und das Fehlen der Denunciation der Bundesgenossen. Hier

hilft wieder das Paar Demosth.-Plut. (a) weiter. So nahe

ihr Bericht sich berührt, er unterscheidet sich in einem wich-

tigen Punkte : bei Plut. ist es mit der einen spartanischen In-

spectionsgesandtschaft genug, bei Demosth. wird noch eine

zweite eingeführt: ineibr\ b' oux fi»cov outoi (die ersten), ir£uireiv

£t£pou<; TTapcuveiv. Die Tradition a ist eben nicht einheitlich.

Dafür hatte schon Polyaen mit seiner Variante über die Bürg-

schaft des Themistokles einen Beweis gebracht. Das ist so

natürlich, dass es gar nicht anders sein kann. Weiterbildung

der in der Version selbst liegenden Motive und Uebertragung

von Motiven und Zügen aus einer anderenVersion mussten bei

so häufig erzähltenGeschichten sich einstellen. Für die zweite

Gesandtschaft bei Demosth. haben zweifellos die zwei sparta-

nischen Gesandtschaften der thukydideischen Version (b)

das Motiv geliefert. Der Zweck war natürlich, die furberia

des Themistokles noch mehr herauszuarbeiten. Es müssen
eine Unzahl von Mischformen der Erzählung umgegangen
sein: kgii irävieq lOwq aKrjKÖae' öv TpÖTtov ^aircnficrai XertTCti

schliesst Demosthenes seine Erzählung. Diese verschiedenen

Fassungen sind auf den verschiedensten Wegen in die

Litteratur gedrungen und haben als Spuren ihres ehemaligen

Daseins die mannigfachen Varianten in unserer Ueberlieferung

zurückgelassen. Nichts ist unwahrscheinlicher, als dass

Ephoros die Version a in reiner Form, wenn man von solcher

überhaupt sprechen kann, benutzte. Er wird eine dieser in

Athen umgehenden Mischformen aufgegriffen haben. Aus
solcher Vorlage erklären sich mir die weiteren Sonderzüge

des ephorischen Berichtes. Dafür ist besonders auf die Aus-

schaltung der bundesgenössischen Denunciation, also die

Concentration auf den traditionellen Dualismus, ferner auf

die Schilderung des rohen Benehmens der spartanischen

Gesandten hinzuweisen. Beides entspricht ganz athenischer

Volksauffassung, der sich die griechische Welt um die beiden

Pole Athen und Sparta drehte, und die sich gern in dem
19*
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Gegensatze spartanischer rücksichtsloser Schroffheit und

athenischer politischer Gewandtheit erging. Ganz kann die

Rechnung nicht aufgehen, denn uns fehlt die Vorlage des

Ephoros. Ihm selbst bin ich geneigt in dieser Episode nur

sehr geringe eigene Arbeit zuzutrauen; er hatte sie nicht

nöthig, da die volksthümliche Darstellung schon ganz in

seinem Sinne und in seiner Art vorgearbeitet hatte.

Mit diesen letzten Bemerkungen habe ich den Boden für

die Kritik des thukydideischen Berichtes vorbereitet. Thuk.hat

für die Darstellung des Ausganges des Themistokles eine

schriftliche Quelle benutzt ; das steht fest. Dass er aus dieser

auch die Episode über den Mauerbau entnommen habe, ist

nicht zu beweisen, aber auch nicht zu leugnen. Hatte er

keine litterarische Vorlage dafür, so hat er selbst direct

aus der mündlichen Tradition geschöpft; im andern Falle

muss doch seine Vorlage direct oder meinetwegen auch

noch über ein litterarisches Medium auf die mündliche Er-

zählung zurückgehen ; denn Schriftliches aus alter Zeit gab

es über die Mauerbauepisode nicht. Thukydides' Darstellung

fusst also in jedem Falle in letzter Linie auf der gleichen

Quelle wie die anderen eben besprochenen Berichte, und

sie ist mit ihnen besonders auch durch die Gleichheit der

Tendenz eng verwandt. Alle haben die Verherrlichung des

einen Mannes zum Zwecke.

Es ist gezeigt, dass bei Thukydides die Vorgänge

entschieden am gekünsteltsten ausgestaltet sind, also die

Tendenz am energischsten zum Ausdrucke kommt. Trotz-

dem hat sie meist rückhaltlose Zustimmung gefunden. Die

Kunst des Schriftstellers hat über das stark Anekdotenhafte

und Tendenziöse seiner Darstellung wirklich hinweg zu

täuschen gewusst. Die Eile beim Bauen, welche die unum-

gängliche Voraussetzung für die Erzählung bildet, wird (93, 1.2)

an dem Zustande der noch vorhandenen Mauer aufgezeigt und

damit der ganzen Darstellung documentarische Beglaubigung

verliehen *. — Die Gründe, welche Sparta und seine Bundes-

1 Man sieht, es heisst ebenso sehr die Argumentation des Thukydides

umkehren, wie einen echten Zug der historischen Kritik eben desselben ver-
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genossen gegen den athenischen Mauerbau einnahmen,

werden ebenso historisch einleuchtend dargethan, wie die

spartanische Action in begreiflicher Form erscheint. Denn den

Athenern, so Hess es sich ausdenken, war das spartanische

Ansinnen nur durch den Vorschlag zu insinuiren, die

ausserpeloponnesischen Städte zu entfestigen. Uns mag der

Gedanke ungeheuerlich erscheinen, einem raisonnirenden

Schriftsteller des 5. Jhds. lag er näher; das Verhalten der

Peloponnesier nach dem persischen Erfolge an den Ther-

mopylen, wo der Plan, alles ausserhalb des Isthmos auf-

zugeben (Herodot. VIII 40), auftauchte, war nicht vergessen. —
Auch das ruhige Verhalten der Spartaner nach ihrer

diplomatischen Niederlage weiss der Schriftsteller in glaub-

licher Weise zu erklären (92). Das alles stand nicht in

Thukydides' Quelle ; es ist sein eigenstes Gut. Der Hinweis auf

den Zustand der Stadtmauer lässt den Verfasser der Archae-

ologie erkennen, die geschickten historischen Begründungen

den praktisch erfahrenen Politiker K Ob er in seiner Quelle

die Namen der Mitgesandten des Themistokles, Habronichos

und Aristeides, fand, muss dahin gestellt bleiben; er kann

sie auch aus mündlicher Tradition hinzugefügt haben.

Jedenfalls wirkt die Nennung des letzteren durchaus als

Nobilitirung der ganzen Action; Aristeides galt ja den

Athenern als Orakel politischer Moralitaet. Dieses Detail

steht in der ganzen Ueberlieferung der Mauerbauepisode

wischen, wenn man sagt, die Mauerbaugeschichte solle auch erklären, weshalb

so viele Grabstelen und andere Sculpturfragmente in die Mauer verbaut waren. —
Es ist übrigens kein Zufall, dass in dem Perserschutte auf der Burg so wenig

Inschriften gefunden sind. Die Steine waren vorher verbaut, weil neue zu

brechen und herbeizuschaffen die Zeit gefehlt hatte.

1 Dass die politischen Motivirungen seine eigene historische Auffassung

darstellen, wenngleich er jenes tJbc, £|noi boKei (o. S. 2S0) erst am Schlüsse nach-

bringt, liegt in der Natur der historischen Ueberlieferung. Die archaeologische

Beurkundung, ein thukydideischer Zug, kehrt am Schlüsse in dem jLivrm€iov .

.

£v fAa*fvr\oi(f. . . . iv dropd (138,5) wieder. Ich halte sie demnach für eine

Zuthat des Thukydides selbst, woher er die Kunde auch haben mag, und kann

darin keinen Beweis für Charon von Lampsakos als Quelle des Thukydides

erblicken; vgl. auch v. Milamowitz Aristot. u. Ath. I 151.
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so vereinzelt 1
, und es zielt derartig in die Richtung der

thukydideischen Tendenz, dass diese Wirkung seines blossen

Vorhandenseins nur beabsichtigt sein kann ; und es ist nicht

eine Instanz gegen diese Auffassung, sondern ein Beweis

für die stilistische Gewandtheit des Schriftstellers, dass seine

Absicht durch die parenthetische Einführung des Namens
verschleiert wird. Diese Absicht wird viel vollkommener

erreicht, wenn der Zusatz nur als Apologie wirkt, nicht

auch als solche erscheint: artis est artem tegere.

Die Art der Auffassung und die Darstellung des thuky-

dideischen Berichtes über den Mauerbau hängt aufs engste

mit der Tendenz, welche die Erzählung von dem Ende des

Themistokles beherrscht, zusammen, ja ist durch sie bedingt;

dabei verschlägt es nichts, ob Thuk. jenen aus seiner Quelle

entnahm oder selbst hinzufügte. Eine Quelle, welche den Aus-

gang des Themistokles so legendenhaft erzählte, konnte eine

der grössten politischen Thaten ihres Helden nur in ähnlich

glorificirender Weise darstellen, musste also eine möglichst

künstliche Version verwerthen. Thuk. aber, falls er selbst

die Episode erst einfügte, gebrauchte die gleiche Tradition

;

je charakteristischer die spontane Verschlagenheit und

Gewandtheit des Themistokles vorher exemplificirt war,

um so besser war sein Urtheil (I 138) über den Mann be-

glaubigt: tüüv Te Trapaxpriiia 6t
1

dXaxiOTriS ßouXfjq 2 KpdTicrroc;

Tvdüjiaiv . . . KpdTiOToq bi\ ofaoq auToo*xebid£€iv Td b£ovxa dteveio.

Wie weit er selbst noch die ihm überkommene Darstellung

pointirt hat, ist nicht nachzuweisen; aber was sich als seine

* Aristot. rp. Ath. 23, 4 xf|v tüüv xeixuiv &voiKoböjin.oTv KOivf| (The-

mistokles und Aristeides) bubKnaav fusst zweifellos auf Thuk. — Die Geschicht-

lichkeit der Namen der zwei Mitgesandten ist übrigens sehr zweifelhaft. Es

muss Verdacht erregen, dass sie gerade zu den so sehr wenigen aus jener Zeit

bekannten Namen (Habronichos : Herodot. VIII 21) gehören. Die ersten Männer

Athens hier einzusetzen, lag für die Anekdote besonders nahe, Veil die spar-

tanischen Gesandten xpnaT°f gewesen sein sollten, was auch politisch (toöc,

öpiöxouc, Polyaen., nobiles Nep., ex principibus Frontin) zu verstehen ist.

8 Das ist vorher auch in der Mauerbauepisode mit nachdrücklichem

Worte durch OejiiaTOKX^ouc, Tvibiirj tou? u£v AaKebai^ovIouc, . . . €Ö8uc,

&irn.XAaEav exemplificirt.
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Zuthat nachweisen Hess (S. 292 ff.), dient der allgemeinen

Tendenz. Mit dem Hinweis auf den Zustand der Stadt-

mauer, mit der diplomatischen Motivirung der ersten spar-

tanischen Gesandtschaft, mit der Erklärung des Verhaltens

Spartas am Schlüsse der Geschichte will er die anekdoten-

hafte Erzählung gegen Zweifel schützen, und indem er sie

beglaubigt, beglaubigt er dasjenige, dem dieses berühmte Bei-

spiel von des Mannes politischer Schlagfertigkeit dienen

soll, sein Endurtheil KpäriOTOS br\ ovioq ctuxoo'xebidEeiv T« b£ovta.

Thuk. konnte nur die am stärksten ausgeschmückte Version

vom Mauerbau gebrauchen.

Aber dieser Zweck ist nicht sein Endzweck. Themisto-

kles, der Athener, ist dem Spartaner Pausanias gegenüber-

gestellt. Die Farben für den Athener sind namentlich zum
Schlüsse hin zu einem gewaltigen Effect ineinander gestimmt.

Thukydides geht hier, wie Ivo Bruns schön dargelegt hat *,

weit über das hinaus, was er sonst auf Charakteristik zu

verwenden pflegt. Diese Anstrengung des Schriftstellers

wird nicht durch den Zweck gerechtfertigt, etwa den

Themistokles über den Pausanias zu erheben; das war für

ihn mit den gewöhnlichen Mitteln zu erreichen und war
für jeden Leser aus der objectiven Charakteristik durch die

Handlungen klar. Der letzte Zweck ist die Charakteristik

des Perikles. Für ihn soll jenes Paar die Parallele, Themisto-

kles im besonderen die Folie bilden. Das wird so deutlich

gesagt, wie der antike Stilist es nur thun kann, der die innere

Oekonomie seines Werkes eben nicht in blöden Worten zu

verkünden pflegt; mit TTepiKXfjq 6 EoivGittttou, övr|p Korr' dxeivov

töv xpövov TrpüjTos 'AOnvmujv (I 139, 4) weist er auf das wenige

Zeilen (I 138, 6) vorhergehende TTauoaviav töv AaKebai|ui6viov

Kai 0€jii<TTOK\4a töv 'A8r)vaiov XauTtpOTärous Yevoiuevouq tüjv Ka6'

^auTouq 'EWriviuv zurück.

Brüns hat treffend beobachtet, dass in dem Endurtheil

über Themistokles weder dessen Moral, noch die Summe
seiner politischen und militärischen Leistungen, noch seine

patriotische Gesinnung zur Sprache kommt, und hat die

1 Das litterarische Porträt S. 23. 69 f.
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296 Beilagen: IV. Die Berichte über den themistokleischen Mauerbau.

alleinige Betonung der natürlichen Genialitaet auf eine in

diesem Punkte der Sophistik nahestehende Anschauung des

Thukydides zurückgeführt. Ich glaube, die stilistische Kunst

des Schriftstellers ist hier noch grösser als die eindringende

Feinsinnigkeit seines Kritikers, kcutoi £uoi xoiouxw dvbpi

dpYi£ea0e, lässt er (II 60, 5) den Perikles sagen, ö<; oiojuai

oubevö«; rio*o*wv eivai rvwvai xe Tä beovra Kai epunveöcrai xaöxa,

cpiXÖTToXi«; xe Kai xpim<*Twv Kpet'ocrwv ö t€ Ydp tvou<; Kai

uri oaqpüjq bibdHas ev icrw Kai ei ui
5

!
eve6u|mr|9rv ö xe exwv du-

<poxepa, xröXei öucrvou?, ouk äv 6uoiux; ti oiKei'wq tppdEor

TfpocrövTog be Kai xoübe, xpnuaai viKwuevo? xd Su^iTravxa

toutou evös äv ttujXoTto *. Dass dies Urtheil, obwohl es dem
zu Charakterisirenden selbst in den Mund gelegt wird, doch

des Schriftstellers eigenstes Urtheil sein soll, wird dem
Leser wieder in jener stillen Weise der alten Kunst zum
Bewusstsein gebracht und zwar sogleich am Eingange der

Charakteristik; denn oubevöq fioouuv Yvwvai Te xd beovxa Kai

epjinveüoai xaöTa weist auf die Worte, mit denen der Schrift-

steller selbst den Perikles eingeführt (1 139, 4) hat, Xeyeiv xe Kai

Trpdaöew buvaxwxaxos, zurück, und diese folgen unmittelbar

auf jenes dvrip kox' exeTvov xöv xpövov Ttpüjxos 'Aenvaiwv,

welches wieder auf Themistokles zurückdeutet. So scharf

ist die Verzahnung, so deutlich macht es der Schriftsteller,

dass er die Charakteristik des Perikles mit der des

Themistokles verglichen wissen will 2
. Und nun stehen in

der Charakteristik jenes gerade die zwei wichtigsten Punkte,

die Bruns in der des letzteren vermisst hat, Patriotismus

und Moral, (piXoiroXis xe Kai xptmm&tujv Kpeiacrwv. Thukydides

hat diese Punkte beim Themistokles nicht vergessen ; hätte

er den Tadel dort ausgesprochen, er würde den Aufbau

seiner Periklescharakteristik zerstört haben. Kpdxicxxos auxo-

axebidEeiv xd beovxa ist ihm Themistokles, oubevös fjaoajv

Yvwvai xd beovxa Perikles; ä |iev uexd x^P«? *Xoi, Kai eHriYn-

1 Die Lesungen nach dem Apparat, nicht nach dem Text bei Hude.

a Also sind diese Partieen zu gleicher Zeit geschrieben. Das kommt für

die Analyse der Enstehung des i. Buches und des Zweckes seiner Einlagen

sehr in Rechnung. Die eine Periklesrede kann man von den andern nicht trennen.
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Themistokles und Perikles im Urtheile des Thukydides. 297

craaGai, olog -re heisst es von jenem, (ouöevöq ncrauüv) £pur]-

veucrai TauTct von diesem. Hierin werden, doch nicht ohne

charakterisirende Nüancirung, die beiden einander gleich-

gesetzt. Nun der Gegensatz : Perikles qpiXÖTroXi?, Schweigen

beim Themistokles: er ging zum Perserkönig, das hat der

Schriftsteller selbst vorher erzählt. Perikles xpimdTuw Kpeicrotuv,

Schweigen beim Themistokles: er empfing vom Könige

vier Städte, die ihm 50 Talente im Jahre einbrachten; auch

das hat der Schriftsteller vorher berichtet. Dieses beides

aber, was Perikles hatte, ist mehr werth als jenes beides, was
dem Themistokles die Natur im reichsten Masse schenkte.

Und diesen Schluss überlässt der Künstler nicht etwa seinem

Leser, nein, ihm kommt zu viel darauf an:
#
'und wer jenes

beides hat, ihm fehlt aber die Liebe zur Heimath, des Rathen

und Reden ist nicht so treu, wie es Vaterlandsliebe eingiebt

;

besitzt er aber diese, hat aber das Gold Gewalt über ihn,

all das zusammen um dieses einen willen verschachert er.'

Die letzte Entscheidung ist hier ein sittliches Urtheil ; solcher

Massstab ist der Sophistik fremd und feind, und die Ver-

urteilung des Themistokles ist zugleich eine Verurtheilung

dieses Massstabes.

So also hat der Schriftsteller seine Darlegung aufge-

baut : die beiden grössten Männer der alten Zeit sind Pau-

sanias und Themistokles, dieser ist der grösste von ihnen,

aber über seine daemonische Genialitaet erhebt in sittlicher

Grösse sich Perikles. Diese Steigerung war nicht möglich

oder Hess sich wenigstens nicht so scharf, wie es von

Thukydides geschehen ist, herausarbeiten, wenn der Schilde-

rung des Mannes, über dem zu stehen des Perikles höchstes

Lob sein sollte, verkleinernde Züge beigestellt wurden. So

sparte der Künstler beim Themistokles jedes absprechende

Urtheil, ja selbst jedes schmälernde Wort \ um im Lobe des

1 Er vertheidigt ihn sogar ausdrücklich gegen den Vorwurf des Landes-

verrathes durch die bestimmte Behauptung voar»o*ac, t€\cut$, womit er die

andere Ueberlieferung, welche auf jenem Vorwurf aufgebaut war, ablehnt. Er

kann die Thatsache, dass Themistokles wegen Landesverraths geächtet wurde,

nicht leugnen, giebt auch durch seine Erzählung zu, dass der Verdacht bestehen
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298 Beilagen: IV. Die Berichte über den themistokleischen Mauerbau.

Perikles die stärkste Verurtheilung nachzubringen. Man
sieht jetzt, wie Thukydides für seine Zwecke nur eine Dar-

stellung des Wirkens und der Schicksale des Themistokles

heranziehen und geben konnte, welche die eigentlich

themistokleische Eigenschaft des avjooxtbwlew id beovia

in möglichster Vielseitigkeit erglänzen Hess. Also von den

mannigfachen Versionen über den Mauerbau war für ihn

diejenige am brauchbarsten, welche die nie verlegene

Gewandtheit des Mannes am stärksten zur Anschauung

brachte, historisch betrachtet mithin diejenige, welche am
anekdotenhaftesten war. Er selbst hat am wenigsten das

konnte, leugnet aber, dass Themistokles ihn begangen hat oder auch nur in

die Lage kam, sein Versprechen darauf erfüllen zu sollen. Thuk. will die Wendung

des Themistokles nach Persien wesentlich als einen jener geschickten Improvi-

sationen des Mannes gefasst wissen, durch welche er aus dem Elend des Hci-

mathlosen herauskommt und der Perserkönig hinter das Licht geführt wird. Der

Schriftsteller componirt viel zu zielbewusst, als dass es für Zufall gehalten

werden dürfte, dass unmittelbar vor den Worten YtYvexai irap' aöxtu (Artaxerxes)

Hifa^.. bid T€ xnv irpoüirdpxouo*av äHiuuouv Kai toö 'EWr^viKou ^Xirlba r\v

ime-rieet aöxu) oouXdiaeiv, jidXtcrxa bi äird toO iteipav biboüc, £uvexdc, <pat-

veaGai (138, 2) jener Brief vorhergeht, der durch seine ganze Fassung und noch

mehr durch des Thukydides Commentar (ftv ujeubwc; Trpoo"€iroin,öaxo) als Do-

cument einzig der Schlauheit des Themistokles erscheint und erscheinen sollte.

Auch ist es kein Zufall, dass es nur n.v tiir€x(6ei nicht öir^8riKe oder uir£o*X€XO heisst,

noch dass dieses Motiv zwischen dem vorhergehenden bid xf|V irpoi)irdpxouo"av

dElwatv und dem sofort folgenden judXtara bi diro toö ireTpav btboöc, Huvcxöc;

(paiveaOai nebst der anschliessenden glänzenden Gesammtcharakteristik garadezu

erdrückt wird. Dann folgt der schon beleuchtete Abschnitt über den Ausgang

des Mannes, wo die irpoboaia noch deutlicher zurückgewiesen wird. Das Ganze

ist eine Kritik der auf dem Wege alles Rechtens erfolgten Aechtung des Themistokles,

über deren Begründung der Schriftsteller mit der trotz aller Objectivitaet sarkastisch

wirkenden Wendung n,£(ouv t€ toic, aöxoic, KoXdZeaGai aOxöv . ol bi TT€iae<?vT€<;

(135. 2. 3) von vornherein seinUrtheil angedeutet hatte. Pausanias hatVerrath geübt,

für Themistokles ist es unerwiesen ; was dafür spricht, ist aus den dunklen Wegen

zu erklären, die seine Art mit sich brachte: so urtheilt Thukydides; auch deshalb

stellt er ihn über Pausanias. Was er dem Themistokles vorwirft, ist, dass er,

dem die Natur die Mittel für öffentliche Wirksamkeit in der freien irö\l^ wie

keinem andern gegeben hatte, sein \^y€ ^v *cd TfpdtTeiv der heimathlichen ttöXic;

entzog, um durch Bereitwilligkeit zum Landesverrath von fremdem Gelde zu

leben und so sein Vaterland mit den Göttern und den Gräbern der Vorfahren

aufzugeben. Das war dem Thukydides das Unsittliche an Themistokles.
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Die demokratischen Versionen. 299

Wesen der von ihm befolgten Version verkannt; aber

er hielt es für echt; selbst das Ungewöhnliche dünkte ihn

bei dem ungewöhnlichen Manne nicht immöglich. Diesen

starken Eindruck, den er von der Persönlichkeit des Themi-

stokles hatte, auch seinen Lesern mitzutheilen, ihnen seine

Erzählung glaubwürdig zu machen, das hat er, wie gezeigt

(S. 293 f.), mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln historischen

und politischen Urtheils zu erreichen gesucht und gewusst.

Wenn vorher durch Vergleichung der verschiedenen

Versionen untereinander festgestellt wurde, dass die thuky-

dideische die gekünsteltste ist, so hat diese äussere Fest-

stellung jetzt ihre innere Beglaubigung durch den Nachweis

erhalten, dass sie die legendenhafteste sein muss. Keinem
der anderen Historiker war durch seine schriftstellerischen

Absichten auch nur vergleichsweise eine gleich starke Ver-

anlassung gegeben, mit allen Mitteln die Unerschöpflichkeit

dieser Odysseusnatur vorzuführen.

Diese Natur an sich musste es den ionischen Attikern

anthun; und sie hatte sich mit all ihrem Können in den

Dienst des Vaterlandes zu der Zeit gestellt, wo die athe-

nische Demokratie um ihre Existenz und Freiheit rang, hatte

dieser Demokratie das Feld gewiesen und das Instrument

bereitet, auf dem sie und durch welches sie ihren Staat an

die erste Stelle in der Griechenwelt, selbst über Sparta

hinaus führen konnte. Er wurde ihr Held, und als solchen

schmückte sie all sein Wesen und Thun mit immer neuen,

immer mehr ins anekdotenhafte gehenden Zügen aus.

Demokratische Version der Mauerbauperiode, die natürlich

die verbreitetste war (ibs 01 irXeiOToi, TrapaKpouaäjievoq Plut.),

liegt bei Ephoros, Demosthenes, Plutarch vor, ebenso wie in

den kürzeren Berichten des Polyaen, Frontin, Aristodem

und des Aristophanesscholiasten. Kleinere Varianten sind

hierbei nothwendig; ihnen für die Beurtheilung der Ab-

hängigkeitsverhältnisse der Berichte nachzugehen, hat

wenig Werth. Bei einer so viel und so verschieden er-

zählten Geschichte ist überhaupt kaum, geschweige denn

mit unseren Mitteln, zu einem reinlichen Resultate zu
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300 Beilagen : IV. Die Berichte über den themistokleischen Mauerbau.

gelangen ; es genügt, dass sie sämmtlich der demokratischen

Version angehören. Gleichen Ursprungs, gemäss ihrem

ganzen Wesen, ist nothwendig die thukydideische Dar-

stellung. Thukydides folgte dieser Version, aber er gab
sein Urtheil nicht gefangen. Es ist derselbe Historiker,

der an dem Nimbus der beiden demokratischen Heroen
Harmodios und Aristogeiton zu rühren wagte, und der dem
Helden, den die extremen Demokraten für sich in Anspruch

nahmen, als grösseren den Mann gegenüberstellte, der diese

extremen Elemente zu bändigen gewusst hat. Dort ist sein

Urtheil ein geschichtlich, hier ein sittlich begründetes. Er

bleibt dabei ganz auf dem demokratischen Boden; hätte er

vom Standpunkte eines Oligarchen, was er jedoch nie

gewesen ist, urtheilen wollen, er würde ganz anders ge-

sprochen haben.

Dieser demokratischen Tradition nämlich steht die

gegenüber, nach welcher die Connivenz Spartas bei dem
Mauerbau durch Bestechung erkauft wurde. Andokides

und Theopomp bieten sie. Es genügt, die beiden Namen
zu hören, um zu erkennen, dass hier die oligarchische

Fassung vorliegt. Bei Andokides erklärt sich die Heran-

ziehung dieser Version aus der durch seine Herkunft be-

gründeten Parteistellung; seine Argumentation zwang ihn

nicht zu dieser Wahl. Er nennt den Namen des Themi-

stokles gar nicht einmal, doch nicht nach dem altathenischen

Empfinden, das Demosthenes (XXIII 198) einmal sich

aneignet: oub' Sot
1

oubeiq öcmq dv eftroi ttiv tv laXauivi

vauuaxiav 0€uio*tok\€ou^, dXX' 'Aönvaiwv, oube Tr^v MapaGaivi

udxnv MiXxidbou, dXXd Tr)<; TroXeuu?, denn des Themistokles

Name war fest mit dem Mauerbau verwachsen; der

Parteimann schweigt den Demokraten tot. — Theopomp las

die für Athen und den Demokraten Themistokles ab-

günstigste Darstellung natürlich mit Begier auf. Die Ab-
neigung des geborenen und verbannten Oligarchen gegen

jede Demokratie, der aus dem 5. Jhd. überkommene Hass
des Insulaners gegen Athen, der angeborene Hang des

Mannes zur Medisance, die durch eine unwahre Rhetorik



Die oligarchische Version. — Theopompos. 301

anerzogene scrupellose Sucht nach Reclame und Effect —
all dieses wurde durch das unauslöschliche Brennen eines

unbefriedigten politischen Ehrgeizes in dem Verbannten zu

steter nervöser Activitaet aufgestachelt und hat ihn zu

wirklich historischer Forschung, zu ruhiger Darstellung nie

kommen lassen. Es ist alles Partei oder Tendenz bei ihm.

Die Bewunderung der Antike beruhte auf der Masse des

Materials, auf der Picanterie des Inhalts und schliesslich

auch auf der Form ; weil diese für das litterarische Urtheil

der Alten besonders ins Gewicht fiel, hat man ihn auch

den bedeutendsten Schüler des Isokrates nennen mögen,

ob er gleich innerlich alles andere als ein solcher sein konnte.

Ich meine nicht den Gegensatz des Heroldes der athenischen

Demokratie und des chiischen Oligarchen: in Isokrates

war ein Positives, bei Theopomp sehe ich nur die sich

spreizende Negation. Was wir von solchen Gewährsmännern

über den Mauerbau und Themistokles' Antheil daran er-

fahren, muss natürlich nach der der demokratischen Version

entgegengesetzten Richtung zu weit gehen.

All unsere Ueberlieferung über diese Episode geht

auf uncontrollirbare, tendenziös gefärbte oder entstellte

Tradition zurück. So ist der wirkliche Hergang für uns

im Einzelnen nicht mehr erfassbar. Aber glauben müssen

wir allerdings die wenigen Hauptzüge, in denen die beiden

feindlichen Traditionen miteinander übereinstimmen: der

Mauerbau kommt in kürzester Zeit gegen den Einspruch

Spartas und seiner Bundesgenossen durch die Politik des

Themistokles zu Stande. Alles andere ist Erweiterung und

Ausschmückung der früh und üppig in die Legende schiessen-

den Tradition.



V.

Zur Niketempelinschrift.

Die kurze Inschrift, welche von der Einsetzung der

Priesterin und dem Bau des Tempels der Athenaia Nike

handelt fEqpnu. dpx. 1897, 176 ff.), hat schon ihre eigene

kleine Litteratur (Dittenberger Syll. n. 911) gefunden, und

dies nicht nur um der Wichtigkeit des Inhaltes der Inschrift

willen. Wie sie hinsichtlich der Art und des Zustande-

kommens ihrer Aufzeichnung Räthsel aufgiebt, so ist auch

das Verständniss ihres Wortlautes mit Schwierigkeiten ver-

bunden
;
Lesungen, Interpunction, Ergänzungen sind contro-

vers. Ich habe die Urkunde im Voranstehenden bereits

mehrfach als historisches Document verwendet, ohne von

meiner Auffassung des Textes im einzelnen oder in seinem

ganzen Umfange Rechenschaft zu geben, wozu der Benutzer

eines schwierigen Schriftstückes im Grunde verpflichtet ist.

So will ich hier zuerst ein paar jener controversen Einzel-

heiten besprechen und im Anschluss daran von der Art des

Zustandekommens der Inschrift, sowie den damit zu-

sammenhängenden chronologischen Fragen handeln.

Z. 7 (pepev bi i\iv hiepeccv uevTeKOvra bpaxiia? Kai
|

tcc cnceXe

xai rd bepuaia q>epev tov be||uoo~iov. Die beiden letzten Worte

lassen doppelte Lesung zu und haben sie gefunden: twv

brinooiwv und xöv bruaocnov. Nach jener erhält die Priesterin

die Felle von den öffentlichen Opfern, nach dieser der Tempel-

diener, ein öffentlicher Sklave. Ich habe immer nur das

erstere für möglich gehalten. Dittenberger hat nun in-

zwischen auch den durchschlagenden Grund gegen das

zweite in allgemeiner Fassung ausgesprochen: was stets fipa
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der Priester sind, kann dem Sklaven nicht zufallen. Ich halte

es für nützlich, diesen allgemeinen Satz mit den Beispielen,

aus denen er sich mir ergeben hatte, zu illustriren, einmal,

um den weiten Worten Dittenbergers 'illa usitatissima per

omnem Graeciam sacerdotis emolumenta (r^pa, iepewtfuva)

servo publico tribui inaudüum est atque incredibile' eine ge-

wisse Einschränkung zu geben ; und zweitens, um zu zeigen,

dass Zahl und Verbreitung der Belege die etwaige Annahme
durchaus unwahrscheinlich machen, als könne durch Zufall

ein eindeutiges gegentheiliges Beispiel fehlen K Als T^pct? eines

Priesters oder einer Priesterin sind also bepua und aKeXog

(KuuXfj), beide zusammen oder einzeln (durch Stern gekenn-

zeichnet), belegt aus *Chios (Ath. Mitth. 1888 XIII 166

= Michel Ree. n. 708), Milet (Dittenberger Syll. 627, 1. 8;

auch Hoffmann Gricch. Dial. III n. 128), *Iasos {GrIBrM.

n. 440, 6 = Dittenberger n. 602, Hoffmann III n. 131), Hali-

karnassos (GrIBrM. n. 895 = Dittenberger n. 601), Kos
(Paton-Hicks Inscr. of Cos n. 36, 41. 37. 38 = Dittenberger

n. 734. 616. 617), Kasossos (Karien; Hula-Szanto Sitsungsb.

d. Wien. Akad. 1895 S. 23), *Magnesia a. Maiandros
{IvMag. 99, 11 = Dittenberger n. 554), Pergamon (IvPerg.

n. *40, 6; 251, 14 = Dittenberger n. 604. 592), Kalchadon
(Dittenberger n. 595, ö=SGDI. 3051); Athen (CIA. 610, 5.

•631, 5; Aristoph. Th. 758), Sunion, doch aus unattischem

Culte (CIA. III 74 = Dittenberger n. 633); Andania (Inschr.

v. And. Z. 86 = Dittenberger n. 653; SGDI. 4689). 2 —
CIG. 2265, 13 aus Delos ist (ö)epag, aus Tepctq von Boeckh

corrigirt, schon wegen der den Parallelen fremden poetischen

1 Diese Beispiele sind ohne Rücksicht auf Dittenberger Syll. II III und

zum allergrössten Theile auch vor ihrem Erscheinen gesammelt; der Index

hat mir eine Stelle nachgeliefert. Ich erwähne dies nur, weil die sacralen

Inschriften Syll. II in ungewöhnlicher Reichhaltigkeit vereinigt sind, und somit

die Controlle durch sie für die annähernde — mehr ist ja nicht zu erreichen —
Vollständigkeit der folgenden Zusammenstellung wenigstens einige Gewähr giebt.

2 Arkadien : Megalopolis tö bip\xa. KCtTaMboa8at toI[c. xäq Qvöicu; irn-

fi€]Xoun^voic, (Lebas-Foucart Päop. n. 331, 38 = Dittenberger n. 289) ist unsicher,

ebenso Sinope BCH. 1889 XIII 299 (= Michel n. 734) Z. 6 be[Eiöv ax^Xo? - - .
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Form — denn das bopd CIA. III 74 ist nicht nothwendig

poetisch — unsicher ; man wird besser tö bi Tepac; toö ßoöq,

d. h. der dem Priester zustehende Ehrenantheil von dem
Rinde lesen, obgleich man dirö toö ßoöq erwartete. In der

oropischen Inschrift IGSept. I 235, 30 ergänzt Dittenberger

(auch Syll. n. 589) twv bk euou£viuv dv toi iepoi iravTiuv tö bepfia

[Xajaßdveiv] und will dazu töv Upea aus dem Vorhergehenden

ergänzt wissen. Das ist nicht nur zu kurz — es werden durch

die Reihenschrift 10, nicht 9 Zeichen erfordert — , sondern hat

durch das Folgende auch seine sachliche Schwierigkeit. Denn
erst nach den Vorschriften über die Opferhandlung wird ver-

ordnet, was mit dem Opferfleisch geschehen soll: twv be

Kpeujv KTi, und da wird dem Priester das Schulterstück bei

allen Privatopfern ausser bei öffentlichen Festen zugewiesen;

bei diesen fällt für ihn diese Privatsportel fort, und er er-

hält das Schulterblatt nur von den beim Staatsopfer dar-

gebrachten Thieren. Das Fell war ein flpac; für den Gott,

es verfiel also der Tempelkasse, die es für ihre Rechnung
verkaufte: entweder also iepöv eivai oder tö 9eö eivai. Belege

oder Parallelen, wenn es derer bedürfte, bringt das Folgende

zur Genüge; für die Orthographie s. Hoffmann a. a. O. S. 16,

für die Verbalform Dittenberger z. d. St. not. 26. In Pergamon
für den Dienst der Athena Nikephoros wird bestimmt: IvPerg.

n. 255, 18 (= Dittenberger n. 566) iite\]bx\ irpÖTepov fiv ei6ia|uevov

Touq Guovraq tt) NiKnq>6p[w 'AjBnva |i€Td tuiv biaTeTaYuevuuv 1

1 Zu Y€piliv, vgl. [öaa] iv xoic. vö|uioi<; bmx^xaKxou bw[pa] (Sparta,

röm. Z. ; SGDI. 4433. 7). und zu xf| 9eqt die xajuicu xf|c, lepdc, biaxdEewc. im Athen

des i. Jhds. v. Chr. ('Eq>n.M.. dpx. I8S4> l68 Z. 17), welche Bezeichnung so ihre

Erklärung findet. Hierher gehört auch xaxd xdv Updv biaYpaqpdv aus Kos

(Paton-Hicks n. 383, 15), wozu der letzte Herausgeber (SGDI. 3719) Ka0d bia-

Y^Ypauxai Paton-Hicks n. 36«/ 4 (= Dittenberger Syll. 734, 116) vergleicht. Es ist

alles hellenistischer Sprachgebrauch, doch, wenn meine Beobachtung mich nicht

täuscht, so, dass bidYpcupn, und biuTp«uiui in frühhellenistischer Zeit überwiegen,

biaxdaaeiv bidxaSn; (z. B. die grosse des Salutaris GIBrM. n. 481) mit der

Römerzeit in stärkeren Gebrauch kommen, biopppoupd vom Erlass Alexanders

schon in der zweiten Urkunde, c. 324, der Tyranneninschrift von Eresos (IGIns. III

526, 95 = Michel Ree. n. 358), bidypamna um 306 in der grossen Inschrift von

Teos (Dittenberger n. 177, 26; Michel n. 34), welche hoffentlich bald einmal ein
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Oed YCpaiv bib[6vai] Ka[i] aXXoiq naiv
,
beböxOat d-rro

toö vuv tous iepov[6]nou<; 7rapaX[a]ußdvovTa<; Td Ti0€H€va

6ep[)i]aTa Otto tüjv 0uövtujv Kai TruuKoövTa^ bibövai vewKÖpiu --

auXnTpibi Kai dXoXuKxpia , tö bi Xonröv Tfjq Ti[M]fo Kaia-

Tdcraeiv eiq xäq iepdq TTpotfobouq f
. Jene yipa der Gottheit

junger Epigraphiker neu abzuschreiben und abzuklatschen Gelegenheit nimmt;

der Facsimiledruck bei Lebas-Waddington giebt die Lücken sicher ungenau an,

und nur nach ihrer Feststellung wird man über Feldmanns Reconstruction hinaus-

kommen, die sehr starke Emendirung verlangt, wie sich jetzt schon zeigen lässt.

1 Genau dieselbe Formel in Smyrna: Dittenberger Syll, n. 575 (Michel

Ree. n. 809); so vom Gelde auch in Milet-Didymoi : Rev. de Philol. 1900 XXIV
246, 22 Kaxaxda[creiv b£] aöxr^v Ka6' atixn,v (xn,v irpöaobov), d. h. nicht in

andere trpöaoboi ist die Summe abzuführen, sondern es ist ein besonderer Fonds

daraus zu bilden; etwas mehr abliegend in Eresos (Holtmann Gr. Dia/, II

n. 120 = Michel n. 359) tö dpYuptov eic, äXXo KaxaxdEai (verwenden) urjb^v.

Hierher denn auch IvMag. n. 44, 35 KaxaxdEai ic, xouc, lepoöc. vöuou«; (vgl.

u. S. 308 Anm. die pergamenische Fassung), und passivisch n. 103, 46 KaxaxaxBnvat

£v xoTc. vöuot«;. Daselbst n. 45. 3^ Kaxax. Td lyyyQxaixlva - - eic, xd bnuöaia

Ypduuaxa hat jetzt die volle Parallele aus Mykonos Rh. Mus. 1900 LV 508 xoö

uiri9^axo^ - - - xd ävxCxpacpov - - - KaxaxdEai etc. <Ki>ßwxöv, wie Ziebarth den

Sehluss richtig ergänzt (für das seltene Fehlen des Artikels vgl. z. B. IGIns. II 35 c 26

ei<; bn.uö[öiovdvaxeenvai? Kaxaxwpia6n,v<n? s.S. 307 Anm.). Ohne Zweifel richtig

hat er zugleich die Bedeutung von Klßujxöc, als Archiv bestimmt; man darf dafür

auch auf die Glossographcn Hesych. E6YCUJxpo(v) " KlßuJXÖc,; £uYdo"Xplov* Klßib-

xiov, ähnlich Phot. s. v. Et. M. 412, 29 ff., wegen der ZuYaaxpa in Delphi ver-

weisen. Denn so hiess dort amtlich, trotz Phot. und Et. M. das Archiv: SGDI. 2502, 146

(= Dittenberger Syll. n. 140) eVi xoTc, ftrrdaxpoic. eVpeffxdKeov; natürlich wird

ein Nebeneinander wie bei dpxela, bnuöaia und dpxeiov, briudaiov (o. S. 193, 4)

bestanden haben. Sinngemäss ist nur der amtliche Plural, da das Archiv aus

mehreren Laden bestand; und so ist, wo ein solches Behältniss angeschafft wird,

richtig gebucht a. a. O. Z. 49 lUYdaxpou dßoXoi irevxe. Für die Begriffssphäre

von KißuJXÖq auch aus dem Testament der Epikteta (jetzt IG/tts. III 330 a. E.,

SGDI. 4706) eic, be"Xxov EuXoYpaqpBct, KaxaaKeuwefj be Kai YXujaaoKÖnov,
€*<; 8 eVßaXoüuec, xd xoO koivoö Ypduuaxa Kai - - YpanuaxotpuXaS - - irapaXaßdjv

xdv xc be"Xxov - - Kai xdv bia9n,Kav - - Kai xd YXtuacroKÖuov Kai xd tv auxCp

ßußXia. Auch in Delphi selbst ist die mykonische Bezeichnung gebraucht

worden : SGDI. 2516 (= Michel n. 247) Kai e've'ßaXov eic, xö KißuVnov Kaxd-

biKOv uupiujv axaxripujv Znvujva I[o]Xe"a, denn das kann nur bedeuten 'sie

liessen Z. im Archiv als zu locoo St. verurtheilt aufzeichnen'. Ich habe I[o]X^a

ergänzt; der Mann muss doch ein Distinctiv haben. Das bisher eingesetzte xdv

auX^a oder UpoöuX^a ist der Form nach unbelegt, und der Zusammenhang

verlangt hier ibc. auX^a. Der Mann ist gar nicht fassbar gewesen, sondern nur

Keil, Anon. Argent. 20
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sind aber nach Z. 13 OKeXoq be£iöv Kai tö bepjia. Wie diese

Theile hier an die Tempelkasse fallen, so inHalikarnassos

die Schafvliesse von den Opfern an die Kasse des betreffenden

als Schuldner im Archiv nach der Verurtheilung eingetragen worden. Darum

fehlt der Vatersname. Foucart giebt Z. 7 a. E. keine Spuren verloschener Zeichen

an, so dass [töv] oder [lepo] der diplomatischen Fundirung entbehren. Nach

dem Aufweis von KtßÜJTiov in Delphi wird auch das ebendort sich findende

xeöxoc, begreiflich: BCH. 1898 XXII 122 n. 107, 12 TOe^ai xdv iLvdv Kaxd

töv vöuov xf|v \iiv i? tö iepöv xaP<*£a? [toO 'AttöXXJujvo?, [Tf)v] be ei?

tö brmöaiov T€Öxoq, a. a. O. p. 95 n. 90, 18 tö ävTlypaqpov - - £6^|ae6a

KaTd töv vöuov eiq tö bn.uöaiov Teöxoc.; dass mit Teöxo? das Staats-

archiv gemeint ist, beweisen die Parallelen SGDI. 2322, 17 TiGeuai t^v ujvfiv

¥\v \kls lxyfl.p6.lo.aa. ^ TÖ i£Pöv T0° TTu6iou 'AiröXXwvoc, ei? OeaTpov KaTd

töv vöuov, rftv be] ^|nnv ei? tö bauööia tö? iröXio? fpd^\xaxa bid

toö xpan\iaxiw<; kt€., fast gleich BCH. a. a. O. p. 133 n. 115, 24 nv |u€v

bid toö ypaniuxTiws Tf|<; iröXetuc,— ei? Td brmötna Tf|c. iröXeijuc, Ypd^iuaTa,

ganz ähnlich a. a. O. p. 109 n. 97, 12 tö p.dv dvTiYpaqpov (?v rd bajuöcria t.

iröX. YP> bid toö Ypann.— tö b€ aÖTÖfpamov ^iriareuaa tiI» 0et?>, vgl.

auch SGDI. 2156, 22; endlich tV|v |i€v iyxapdiac; tt^v be (Tf| ibia Xtxpi

Ypayac,) (eic;) tö baudcnov TpauuaTorpuXaKLüv bid toö xpa^.\xaxiw<;

BCH. a. a. O. p. 92 n. 87, 15; p. 96 n. 91, Ii. Bemerkenswerth ist der Zusatz bid T.

Yp., der das o. S. 192, I (für das cpepeiv daselbst die volle Parallele IGSielt. 952

= Michel n. 553 roepeiv Tdv €Eobov bid twv öttoXöyujv, so dass diröXoYoi

nicht als dTroXoYiauoi, sondern hier in Akragas wie auf Thasos als Beamtentitel

gleich den epidaurischen KCtTdXoYOl, Ath. Mitth. 1895 XX 26, i, zu fassen ist; vgl.

aus Aegypten, 127 n. Chr., Oxyrh. Pap. I n. XXXIV col. I 7 ol Jiexpi vöv e*v tu)

xaTaXoYetuj (Archiv ; öfter in Papyr.) duoXo[Y]iaTai YpapiuaTeic, KaX[ou]|ie[v]oi)

angeführte bid tujv dpxeiwv oder dpxövTUJV illustrirt — vgl. auch das gleich-

bedeutende ^arimujaaTO ^iri toö XP^UJcpuXaKiou) aus Termessos, Lanckoronski

Städte Pamph. u. P/s. II n. 173 — ,
wichtiger der andere: K(XTd töv vö|UOV. Eine

Deponirung oder Aufzeichnung beim Gotte hätte zweifellos genügt, allein der

Staat zwang die Bürger zu der zweiten Ausfertigung in Copie, nicht sowohl zur

„standesamtlichen" Controlle der geborenen Freien und Metoeken im Gegensatze

zur kirchlichen Buchung — die doppelte Aufbewahrung ist in Delphi auch für

Ehrendekrete Gesetz (SGDI. 2731, 7; 2642, 36= Michel n. 263, wo e*v TÖ bauöoiov

YpafijaaTCiov) und in diesem Gottesstaat (vgl. auch das solenne dvaYpdujai

€ÖepY£rr|v toö lepoö Kai Täc, itöXio?, ähnlich auf der Gottesinsel Delos das

formelhafte öpeTTte evexev Kai eöaeßeiac, Tf\? uepi tö lepöv Kai eövoiac, Tffc

eic, töv bf^jLiov mit der stehenden Doppelausfertigung ei? TÖ ßouX€UTf|piov und

ei? tö iepöv) besonders begreiflich — , als weil er die Gebühren für die Aus-

fertigung, Registrirung und Aufbewahrung einkassiren wollte. So kann Hali-

karnassos die Einnahmen aus der Archivabtheilung des Ypa<pTov tujv öpKUJV

(vgl. das xpnGMOYpaqnov in Didymoi, Rev. de Philol. 1898 XXII 41 n. 22;
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Thiasos (Dittenberger n. 641, 45; Michel n. 854: tq öe xiböia

ttwXoüvtuuv £v tuj Qiäaw). Im Labyadencult zu Delphi
(SGDI. 2561 D 31 ff.; Dittenberger n. 438, 201 f.) wird ver-

Belege für o. S. 193) als Hypothek verpfänden: GIBrM. n. 897, 12-3 (= BCH.
1880 IV 341). Der griechische Staat musste seine Bürger mit indirecten Steuern

stark belasten, weil die directen nach der geltenden Anschauung dem Principe des

Freistaates widersprachen. Wie nun beim oekonomischen Niedergange Griechen-

lands die Ein- und Ausfuhrsteuern zurückgingen und auch andere Einkünfte mit

der Verringerung der Einwohnerzahl schwächer wurden, mussten neue indirecte

Steuern geschaffen oder ältere ertragfähiger gemacht werden. Damals hat man

augenscheinlich auf weiten Gebieten die Deponirung und Ausfertigung von Acten-

stücken, auch privater, einer grossen Anzahl von Urkundenarten für den Staat in

Beschlag genommen. Daher in späterer Zeit die Verbreitung des duoxiG^vcu €{c.

Td äpxeia u. s. w. und die Reichhaltigkeit der Archive an Privaturkunden. Die

Veränderung im Archivwesen spiegelt auch die Sprache in der Terminologie

wieder. Jetzt kann die Steinausfertigung als dvx(Ypa<pov bezeichnet werden, (z. B. in

Gytheion und Mytilene, Micheln. 185.357). Die Urkunden verschiedensten Namens

(auch diroo*cppdYtO*na auf Amorgos, Michel n.713, 59 neben dem smymaeischen

^KO"cppdYiO"!ia CIG. 3276. 3281 u. s. w.) werden jetzt deponirt und registrirt; für

jenes sind besonders diro-, KaxaxlGeaGou, auch das Simplex xlGeaGcu, diro-

xaGicrravai (o. S. 193, 4), KaxaßtiXXeaGat (? CIA. II 403, 41 = Michel n. 687)

im Gebrauche, für dieses Kaxaxdao"€iv (s. S. 305, 1), von welchem, als wirklich

griechischem Terminus, sich das i\ (s.u.) xoic, b r| |i 0 doic, YP<*muaaiv
^vxdEou im Briefe des M. Antonius {CIG. rjyja 48 = Viereck Sdtmo Gr. n. V)

charakteristisch abhebt, endlich xwpiZw, mit der dialektischen Nebenform xuJpdZuj

(A. Wilhelm Jahresh. öster. arch. Inst. 1900 III 58), und sein auch in den Papyri

besonders häufiges Compositum KaxaxuJplEw, welches von der ursprünglichen

Bedeutung 'einen Platz geben' aus allmählich den Sinn von 'aufführen, be-

stimmen' annimmt. Im eigentlichen Sinne, absolut, steht es in den Amtsschreiben

BCH. 1889 XIII 525 (= Michel n. 40; Mitte 3. Jhd.) xoO - 1 irpocrrdYuaxoc, - - koxo-

Kexüjptaxai xd dvxfYpcupov'ist einregistrirt', und CIG. 4474 iböQt] ö KCtxaK€XUJpl-

C|udvoc, tiiro|wvr||naxio*|u6c, ;
vgl. auch Michel n. 291, 17; gewöhnlich mit dem

Zusätze, worin die Registrirung geschah: KaxaxuJp. eic, xouc. vö|nouc. u.a.: Bei-

spiele jetzt bei Dittenberger Syll. III p. 343 gesammelt (auch Viereck a. a. O.

p. 72, auf den (S. 73) ich oben S. 34, 1 auch für diroboxn hätte verweisen

sollen, und Swoboda Griech. Volksbeschl. S. 237); ich bringe nur ein paar

besondere Zusätze. IGIns. III 331 (Thera), übrigens eine Inschrift, welche

kunstvoll den Hiat meidet (vgl. die Wortstellung Z. 20 f., 30 f. blöxi 45) Z. 40

€(<; \€ÜKU)(uia xaxax., etwas freier Z. 12 xf|v dvaYpcuprjv - - eic, xd Y^fJivdaiov

KOixaKex. Decret von Kanopos (zuletzt Strack Dynastie d. Ptolem. n. 38) Z. 70 xdv-

xlYpcttpa KaxaxwpiöGn.o'exai eic, xdc, Updc, ßüßXouc, und Tafel von Rosette

(a. a. O, n. 69) Z. 51 Kaxax. eic, irdvxac, xoöc, XpimaTUfpoö«;; dies letzte Wort

auch in einer gleich zu citirenden syrischen Urkunde. Ich habe den Eindruck,

20*
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ordnet: [h]d be [0]d[v]oxo<; inibwKt tat eirratpi Bovlvyq, Tot

he^pp[r|]via — Kai Trmip[r|]vaiäv bdpjaaxa Kai xd tu) Aukciuj

bdpuaTa . . ., TrdvTuuv Kai Fibiujv Kai bauooiujv (d. h. iapduv oder

iaprjiiuv) Trapextw TÖji TrpoOuovTa . . . . Td Y£Ypa|ifi£va Aaßudbaiq.

Was einst den alten Gottheiten zugefallen war, alles das

nimmt jetzt die Cultgemeinschaft der Labyaden für sich in

als ob die Kanzlei der Ptolemaeer stark von der der Seleukiden, oder wenigstens

von Kleinasien aus beeinflusst ist; z. B. hat das merkwürdige Kaxd xe Tqv

QdXaooav xai Tn,v tyirctpov (Z. 21) in dem kotci edXaaaav f\ Kar' f)TT€ipov

der dirae Teiorum 9 seine Parallele; xard SdXaaaav Kai KaTd yr\v auch in

Oinoanda BCH. 18S6 X 227 f. — In Smyrna (CIG. 3137, 60. 72. 75 = Ditten-

berger Sylt* 171; Michel n. 19) Kcrrax. efc, tö iroXtreuua, efc, tf|v cpuXn,v, welches

das von Glaser De ratione quae intercedit intersermonem Polybii sqq. (Glessen 1S94)

p. 38 erläuterte xiwpiZeaGat eic, zur Parallele hat (vgl. Hermes 1896 XXXI 475,1).

Aus der Kanzlei Antiochos' d. Gr. (189 v. Chr.) Lebas-Waddington Syrie n. 2713 a

£v T€ ToTq XP1M«Tt<JMOi<; KaTaxwpiZetv auxöv dpxiep^a. Das einzige ältere att.

Beispiel, das mir bekannt ist, vom J. 287/6 (Archon Euthios: Kirchner GGA. 1900

S. 436 ff.), CIA. II 314, 23 (= Dittenberger n. 197) KaTaxuJptaGujaiv [ev] nje-

jiovtai«; ist sehr merkwürdig und lässt des M. Antonius e'vTdoYJetv e*v (s. o.) ent-

schuldigen. Wie in Athen, so hielt man sich auch anderwärts gelegentlich von dieser

hellenistischen Terminologie frei, oder richtiger man schleppte die alten Ausdrücke

weiter: €*YTpdumi eiq toüc, iepoOc, vöpouc,, ei'c, touc, vö|uouc, touc, Tqc, uöXeuje,

IvPerg. n. 24S, 2; 251, 41 = Dittenberger 592; e"v toic, brmoaioic, dva'feTpau.-

\i£va, ionischer Bund, Michel n. 485, dva'fpaumvTUJv e(c, xd b. n. 385). — Dieser

ganze Wortgebrauch fehlt in alter Zeit, weil damals das wesentlich papierne

Archiv (auch anderes Beschreibmaterial: o. S. 192 und Chalkadon o*av{ba eic,

TÖ ßouXeiov, wo das Archiv, Michel n. 733; Thera b^Xrov o. S. 305 Anm.)

nicht die fast alleinige Bedeutung von später hatte, die Polybios zu den um-

strittenen verächtlichen Worten 6 rdc, 6ma6obö|nouc, (JTnXac, Kai Td? iv Täte,

(pXiatc. tüjv veüjv upoEeviac, ££eupn.KUJC, (XII 11, 2) gegen Timaios veranlasste.

Timaios gehörte der Uebergangszeit im Archivwesen an, musste die zerstreuten

Urkunden der älteren Zeit heranziehen, schrieb aber für eine Zeit, in welcher

man die wichtigsten Urkunden vereinigt in Archiven suchte und fand; deshalb

fügte er den Fundort seiner Documente aus älterer Zeit bei. Polybios' Vorwurf

mag einmal darauf beruhen, dass er sich in die thatsächliche Lage des Timaios

nicht mehr recht hinein zu versetzen wusste, daneben spricht aber auch ein

stilistisches Empfinden mit, das an sich nicht ganz unberechtigt ist und bei der

ihn beherrschenden Antipathie gegen Timaios stark wirken musste: die alten

Historiker sind von der Pedanterie und Eitelkeit documentarischen Citirens

frei. Die grossen Urkunden des 5. Jhds. bei Aristot. rp. Athen stehen ohne

jede Fundangabc. Wenn er für das 4. Jhd. keine Urkunden bietet, überhaupt

keine Geschichte der Staatsverfassung giebt, so hat das seinen einfachen Grund

— wir haben alle in zu abstracten Fernen gesucht — darin, dass ihm oder dem
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Anspruch 1
. Ganz ähnlich wie in den zuletzt angeführten

Fällen liegen auch die Verhältnisse in Oropos. Auch hier

waren ursprünglich die bep^ictxa als Yepas für den Gott be-

stimmt worden, man änderte später das Sportelwesen, und

daher wurden Qiie entscheidenden Worte getilgt; weshalb

sie keinen Ersatz erhielten, ist natürlich nicht zu sagen. In

letzter Linie beruht die Existenz des beppcmKÖv in den athe-

nischen Rechnungen der lykurgischen Zeit auf gleichem

Rechtsgrunde. Die pergamenische Praxis ist besonders be-

zeichnend; man giebt dem unteren Cultpersonal wohl von

dem Erlös aus den Fellen, die Felle selbst können sie nicht

erhalten. Jetzt wird der Unterschied klar, der in der schon

citirten Inschrift aus Sunion gemacht wird: CIA. III 74, 11

Krateros (Hermes 1895 XXX 217) die athenische Archivverwaltung Einsicht in

die Urkunden des 4. Jhds. noch nicht gestattete (Erschwerung in der Benutzung

der Archive ist aus dem Alterthume für Aegypten bezeugt: Oxyrh. Pap. I

n. XXXIV col. II; 127 n. Chr.). Ich freue mich, dass A. Wilhelm Jahrb. Öst. arch.

Inst. 1901 IV 86 ff. das, was ich in semasiologischer Beziehung zu der Polybiosstelle

bemerken wollte, eben erledigt hat. Sprachlich läuft m. E. die Textkritik auf

die Frage hinaus, ob man der hellenistischen Prosa ein adjectivisches ÖTn09öbojiOC,

zugestehen darf, wie die Poesie ein solches upöboiuoc, hatte. Dieser älteren Zeit

fehlt die Centralisation des Urkundenwesens durch den Staat noch, daher die

Steinurkunden auf Tempel und die einzelnen Regierungsgebäude vertheilt werden,

für welche Zersplitterung die Inschriften vielfaches Zeugniss durch die dem ävcrfpd-

(peiv, e
,

TX<*pdo*o*eiv u. s. w. beigegebenen Ortbestimmungen bieten, unter denen die

aus Ephesos (GIBrM. 477, zuletzt Dittcnberger n. 510, 22) GeTvai tö SbeGXov

jetzt eine etwas andere als die geltende sprachliche Erklärung finden dürfte

durch den Schluss der mykonischen Inschrift, von der ich ausging: dvOT€-

6n,vai eic, tö bdirebov tö dv tüj lepüj.

1 Mit rrdvTUJV Kai FiMujv Kai bajuoaUuv 203 beginnt der Nachsatz; in

späterer Zeit würde dies durch den Zusatz eines das Relativ aufnehmenden

Demonstrativs deutlicher gemacht sein ; TrdvTUUV toutujv. Also ist 176 nur [/;]d

bi, nicht [T]dbe, was Dittenbcrger vorzog, möglich. Richtig liest und bezieht zum

Vorhergehenden den Satz roia b£ Kf)\i Oavaxei Y^Ypa'TTai& [r]äi irdxpai ?vba»

Baunack {SGDI a. a. O.). Das heisst : was vorher ging, sind alte Bestimmungen,

die auf der Wand jener Grotte aufgezeichnet stehen, und diese haben wir beibehalten.

Dazu der Gegensatz: [/i]ä bt [TT]d[v]oTOC, ^bu)K€---, TrdvTWV (toütujv)--

irap^x^v -- T°i? Aaßudbaic,. Hier ist also eine neue Bestimmung getroffen oder

richtiger eine Aenderung eines alten Cultreglements; sie bestand eben darin, dass

das Koinon die fipa für sich nimmt, welche Panotos rdi 6uYaTpl und tum

AuKelun bestimmt hatte.
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Tiap€X€iv b£ Kai tlu 06ui TÖ Kaö^KOV, beHiöv CTKeAoc; Kai bopdv

kt4., Z. 23 Td Ka9r|KOVta tuj 6€lu, be[£iöv] (XKeXoq Kai bopdv kt£.

Dagegen Z. 12 Xaußaveruj (6 9uo*id£ujv) ir\<; öuoiaq f\q äv cpepn

(TkcXo^ Kai w^iov. Dem gewöhnliehen Sterblichen wird also

wohl der Schinken gegönnt, das Fell erhält der Gott, es ist das

Werthvollere. Und nun kann die altepidaurische Cultinschrift

*E<piiM. dpx- 1899, 1 (zuletzt Dittenberger n. 938) aufgeführt

werden ; man wird sie jetzt nicht mehr gegen jenen allgemeinen

Satz verwenden wollen: Z. 7 qpepvdv toi Giöi KpiOdv uebi|i-

jivov ... Kai TÖcrcTKeXoq toü ßoo? toö Ttparou, tö b' drepov
ctkcXo^ Toi iapouuvduovcs qpepoaGo, toö beur^pou ßoö? Toiq

doiboi^ bövTO tö o"K€Xo?, tö b' diepov o*K€Xo? toi? cppoupoic;

bovTo Kai Tevbooeibia, was Z. 24 ff. fast wörtlich wiederkehrt.

Hier erhalten also die doiboi und cppoupoi ihren Antheil am
Opfer

;
allerdings in gebührender Rangstufe, aber sie erhalten

ihn doch. Viel höher als die athenischen bnnomoi wird die

epidaurische Tempelwache nicht zu rangiren sein. Doch hier

ist wieder der Unterschied zwischen bepua und cnceXoq zu

beachten; von diesem nur ist die Rede, jenes wird gar nicht

erwähnt. Dass auch die athenischen bnuöcnoi Schinken als

Sportel erhielten, würde nicht zu bestreiten sein; die Inschrift

bietet aber Kai Td OKt\r) Kai Td bep^aia qpepeiv. Wenn jene ge-

legentlich den Opfernden, ganz vereinzelt den Sklaven, zu-

gesprochen werden, so sind diese nie für einen profanen

Besitzer zu haben, geschweige denn für einen briMÖcnos. Es
wäre anders auch unverständlich. Was allgemein als ein fipaq

für die Götter, für die Könige von Sparta (Herodot. VI 57 j, für

die höchststehenden Stifter und Wohlthäter der Heiligthümer

in Andania und Magnesia \ und sonst überall für die Priester

galt, kann in Athen nicht ixiaQöq für einen brmömoc; gewesen
sein. In der Schätzung der Opfertheile wirken religiöse

Momente mit, und diese wirken nicht nur hier oder dort.

Die kurze Bezeichnung brmöma ist untadelig; aller-

dings Dittenbergers Belege befriedigen nicht ganz. Syll. 603,5

1 Vgl. Sauppe Inschr. v. Andania S. 48 (= Kl. Schriften S. 299) und

Kern zu IvMagn. n. 99, dessen Erklärung man nach der Parallele aus Andania

etwas wird modificiren müssen.
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ist mit toi«; bityAoafotc die Culthandlung als Zeitbestimmung,

nicht das Opferthier gemeint, rd bnuooia 9u6|ueva 603, 6 und

601, 10 liegt sprachlich etwas abseits. Td iepd rd br|u6<Tia

601, 9 hat eben Upd neben sich; nicht anders steht es mit

dem Beispiel aus Oropos KateuxecrOai tüüv iepduv tüüv

be brmopiujv 589, 28, und auch in der zweiten Stelle derselben

Inschrift Z. 33 biboüv - - dirö toö Upnou fcKdcrro - - dtro twv bnuo-

piuuv XctußctveTiu fehlt nicht die stützende Rückbeziehung.

603, 8 wo bnuöcna wirklich ganz freisteht, ist es eine nichts

weniger als zweifelsfreie Ergänzung l
. Aber die eben (S. 308)

angeführte Stelle, aus der Labyadeninschrift TrdvTuuv Fibiwv

Kai baiiooiwv bietet ein volles Beispiel, und wir haben auch

eine volle athenische Parallele. Bei Aristoph. Ri. 1 127 sagt oder

singt 'Demos': KX^irrovid T€ ßouXoiuai tpecpetv £va TipooidTriv 2
,

toutov b' öxav ijj irXeujq, dpaq dirdiaHa. Das lobt der Chor : Xoutuu

\xiv dv eu irotois ei Touffb' dTttTnbes wcTTrep bn.uoo*iou<;

Tpeqpeiq £v Tfj ttukvi, Kaö' ÖTav ur| 001 Tuxn öipov öv, toutwv bq

dv rj naxvq, Guaa^ ^mbei-rrveT?. Zu brmooious bemerkt (1136)

das erste Scholion verständig: Xehrei ßoö<; r\ Taupou? n. dXXo

ti toioütov Göua, nur dass die sprachliche Erklärung irre

geht; denn natürlich ist wegen des vorschwebenden Ttpo-

gt&tclc; das Masc. statt des neutralen bn^oom gewählt 3
;
jenes

1 Eben schlägt A. Wilhelm Jahresh. öster. arch. Inst. 1901 IV Beibl. Sp. 27

vor, in dem Passus IvMag. n. 50, 67 (= Dittenberger n. 261) to] bi ävdXui|ua

[€(<; TaOxa eivat] dtrö Tffc ir[apa]crTdaeu}c, tüjv bri[jioaiuJv, ein freistehendes

bn,|aöata (lepeia) zu erkennen. Mir scheinen auch andere Ergänzungen möglich

als die von Kern gegebenen, auf denen Wilhelm fusst.

2 Die Commentare z. d. St. übersehen den Wortwitz mit Trpoo"TdTr|v v€U€iv.

3 Also wie die Tempel ihre eigenen Heerden für die Opfer hielten

(Belege bei Stengel Griech. Sacralalterth? S. 85, 2), so hatte sie auch der

athenische Staat (br\\x6a\a ßorjKrinaTa). Das folgt unweigerlich aus dem dop-

pelten Tp^rociv bei Aristophanes. Haben wir damit, wie es für jene Kirchenweidland

(z. B. in Tegea: BCII. 1889 XIII 281, zuletzt Michel n. 695; beim Apollon

Koropaios: Ath. Mitth. 1882 VII 71 ff. zuletzt Michel n. 842, 33: in das Temenos

M eiaßdXXetv epOmuaxa vo^c. Svexev \ir\bi axdacuj?; auf Chios: [£v t]oTc.

dXaeaiv p[ri uot^jatvev nr\b£ KOirp[eÖ€]v, Hoffmann Griech. Dia/. III n. 81 =
Michel n. 707) gab, so Gemeindeweide, Allmende, für Athen anzuerkennen? Natür-

lich könnte sie nur noch in rudimentaerer Form bestanden haben, insofern das

allgemeine Nutzungsrecht nicht mehr von den einzelnen Bürgern, sondern von
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steht frei für sich. So wird die Lesung twv brmooiwv sprach-

lich auch durch ein attisches, der Inschrift fast gleichaltriges

Beispiel gestützt.

Endlich ein Wort über die Gliederung des Satzes (pepeiv

öe xrjv lepetav tt£vtt|kovtci bpaxuä? Kai td 0"K£\r| Kai Td Ö€p-

der Sammtgemeinde als solcher ausgeübt wird. Allerdings liegt es nahe, einfach

eine Domaene darin zu sehen; allein zu denken giebt doch die Parallele anderer

griechischer Staaten, wo die ursprünglich sicher überall vorhanden gewesene

Form des Gemeindebesitzes durch die städtische Cultur noch nicht verkümmert

war. Ich meine die Staaten, welche das Recht auf Mitbenutzung der Gemeinde-

weide, die ^irivouia, beim Proxcnenrecht mitverleihen, z.B. in Thessalien:

Lamia SGDI. 1439 f. = Michel n. 295 f.), Phayttos {Ath. Mitth. 1883 VIII 126).

Halos (BCH. 1890 XIV 240 = Michel n. 300). Thaumaka (CIG. 1771—3 = Michel

n. 298 f.), Theben {BCH. 1894 XVIII 310 = Micheln. 301); im Aeni an engebiet:

Hypata (SGDI. 1429a); in Phokis: Stiris (IGSept. III I, 33, 5), Elateia (a. a. O.

104, 9). Tithronion (a. a. O. 222, 12), Delphi ('Eq^u. äpx. 1883, 166 Z. 17, jetzt

SGDI. 2672); in der Megaris: Aigosthenai {IGSept. I 223, 18; Michel n. 172); in

Lakonien: Thalamai (Lebas-Foucart Pefop. n. 281, IO = SGDI. 4576), Geron-

thrai (Lebas-Foucart n. 228 c, 15 = SGDI. 4531), Kotyrta BCH. 1885 IX 224, 13 =
Michel n. 184), Tainaron (CIG. 1335, 13 = SGDI. 4594), Epidauros Limera (Apollon

Hyperteleatas, SGDI. 4544. 4545. 4548); in Arkadien: Tegea (SGDI. 1233, 3=
Hoffmann I n. 31, und jünger Lebas-Foucart n. 340b = Michel n. 191, ferner

Dittenberger Sylt. n. 476,9 = Michel n. 189), Lusoi (Jahresh. öster. arch. Inst. 1901

IV 65); in der Argolis: Trozen (BCH. 1900 XXIV 209) mit sehr bezeichnendem

Ausdrucke £mv[o]p.(av üOv l\\ ß[o(JK]riudTUJV (sichere Ergänzung von Ph. Legrand).

Die gegenseitige ^mvouia verbürgen sich auch Messene und Phigalia in ihrem

Sympolitievertrag (SGDI. 4645 = Dittenberger n. 234; Michel n. 187) mit den

Worten : rdv hl x[ujpov Kapir]{Zeo"0ai dKax^pwc,, tüjc, t€ Meo"öavUju[c, Kai tuu<;

<&i]a\iwc„ KaOÜJC, Kai vöv Kapm£öue9a. Die Fundirung der kretischen Syssitien

(Belege bei Hermann-Thumser Gr. Staatsalterth. S. 143, 1) führt mit absoluter

Sicherheit auf ausgedehnteste Allmende in den verschiedenen Staaten Kretas.

Dasselbe bezeugt endlich auch für Akarnanien, Stratos, die Formel Trpovo|uuav

Kai irpoirpaEiav (IGSept. III 1, 442, 5 = Michel n. 310); denn die irpovojuta,

welche Dittenberger (Sylt. n. 478) nicht verstand, ist das Vorweiderecht. Wie es

gleicher Bildung mit irpoEevla, -rrpoeopla, irpobiKia (= biKai irpöbucoi in Kyme

:

Michel n. 512; Airai bei Tcos: Michel n. 497; Paros: CIG. 2374c«! = Michel

n.407-S; Odessos: Ath. Mitth. 1885 X 315 = Michel n. 332), irpouavxeia ist, so hat

es die gleiche Bedeutung: wenn der mit irpovopiia Ausgestattete seine Heerden auf

die Gemeindeweide treiben lassen will, so stehen die Bürger und die nur mit

^mvo^ia privilegirten Fremden zurück. Uebrigens kann m. E. die irpoirpaSia,

welche Dittenberger dem Vorrechte gleichsetzt, wonach Anliegen an den Staat

in die irpoxeipOTOVia aufgenommen werden (vgl. Hermes 1S99 XXXIV 201), nur

das Recht, mit einer irpäEic, = €io*TTpa£iC, anderen vorzugehen, bedeuten, also
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uaxa qpepeiv tüjv bnuocriwv. Kavvadias und Furtwängler haben

hinter cnceXn interpungirt und verstanden: von allen Opfern

bekommt die Priesterin die Schinken, von den öffentlichen

auch die Felle. Dittenberger bezieht twv briuooiujv auf

okcXti und bepuaia, lässt also schon nach bpaxuac; ein neues

Glied beginnen, so dass nur über die bnuöata Bestimmung

getroffen wird. Man hätte bei jener Interpretation, sagt

er, ict be bepuaia, richtiger noch iwv be bnuoauuv Td bepuaia

zu erwarten. Das ist zweifellos zutreffend und würde

andere Gründe erheblich verstärken; aber ich zweifle, dass

bei einer so alten Inschrift dieses rein sprachliche Moment
allein starke Ueberzeugungskraft hat. Man vermisst einen

Grund, warum nur die brmooia erwähnt werden. Hier greift

Bevorzugung vor anderen Gläubigern; den Gegensatz bildet der in Delphi aus-

nahmsweise gewährte Schutz gegen unrechtmässiges irpdTT€0*8ai bei Atelie,

welcher vergleichsweise ebenso singulär (nur SGDI. 2520. 2524= Michel n. 250.254)

wie jene TtpOTTpaSia ist und sonst nicht zu den in Delphi (vgl. aus Neu-Ilion

Michel n. 527) verliehenen Trpobudai gehört. Denn, um dies hier wegen Ditten-

bergers Anm. zu Syll. n. 237 einzufügen, in einer bestimmten Periode {SGDI.

2515-7 und BCII. 1896 XX 584) werden in Delphi mit dem Plur. irpobudat alle

'Vorrechte' wie ausser den schon aufgeführten die mit ihnen verbundenen

dfAeia, daqpdXeia (= äbeia in Eretria: Michel n. 346), dauXla, £yktt|0"ic,

liuTTCUJic,, und in Chaironeia £vwvd: IGSept. I 3287), (f-rriTUid zusammengefasst

;

nur darum, weil das singulare trpobiKia ohne Artikel von dem al irpobuctai ver-

schieden ist, kann gesagt werden: boövcu irpobudav Kai dacpdXciav Kai £m-

Tipdv, Ka6d Kai toTc, äXXoic, al upobiKtai Ivxi (bibovrai). Einen sehr realen

Gewinn muss die upoirpaEia schon eingebracht haben; sie steht nach der £m-

vouta, und das Amendement {Hermes a. a. O. 191 ;
vgl. in dem Akarnanien

benachbarten Epirus dieselbe primitive Art der Amendementsformulirung SGDI.

1336 = Michel n. 317: Kai €"vT^Xeiav, d. i. att. {aoTA€tav, gegenüber SGDI.

1339 = Michel n. 318) bringt die dx^Xeia nach. — Die geographische Ver-

theilung der Belege für die ^mvouia — aber Trozen ist zu beachten — ver-

kenne ich nicht. Allein die Existenz von Allmende kann sich sehr verstecken,

weil die t-'mvouiu nicht überall zur Proxenie gehört, daher in den Decreten

nicht vorkommen muss. So steht das delphische Beispiel unter so vielen gleich-

artigen Inschriften derselben Gemeinde völlig vereinzelt, für Messene und Phigalia

haben wir nur durch den Staatsvertrag Nachricht, und durch reinen Zufall

erfahren wir von Gemeindetrift in Boeotien r Orchomenos (IGSt-pt. I 3171,

37 = SGDI. 489). Dies nur zur Begründung meiner Frage nach athenischer

Allmende. Die historischen Consequenzen wären von grösster Tragweite.
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die Beobachtung ein 1
, dass es keine einzige Weihung an

die Athenaia Nike giebt. Sie hatte mithin so gut wie nur öffent-

lichen Cultus 2
,
private Opfer waren also höchst selten. Bei der

Organisation ihres Dienstes brauchte deshalb auf diese

überhaupt keine Rücksicht genommen zu werden. Die Ein-

künfte der Priesterin fliessen demnach aus zwei sehr ver-

schiedenen Quellen, aus einer festen Vergütung und aus

dem Verkauf ihrer yipa \ diese Verschiedenheit ist durch

die Wiederholung des tpepeiv sprachlich zum Ausdruck ge-

bracht. Sehr ähnlich heisst es z. B. CIA. II 413 am Schlüsse

(= Dittenberger Syll. n. 266; Michel Ree. n. 134) Kai eivai

[ctuTÖ]v iaoieXfi Kai aüiöv Kai [eKrövouc;- Kai o]iKiaq auToiq

[eivai 3 lYKTnoiv 'Aerivjnoiv4
. Man muss auch an unserer Stelle

nach bpaxua<; stärker interpungiren.

Von dem jüngeren Antrag ist erhalten: 21 t|ci hiepeai

T€£ 'Aöevdac; ii<; Ni'|k€<; HrrevTrjKOVTa bpaxu&t rja? YCYpauuevas

£v Tfji crrr|X[rii[ arrobibövai tö<; Kuj\aKp[eTa<;
\

oi] äv KwXaKpeTwcri,

tö
|

. . voq )ariV0(s Tn i tep[£ai jf\q 'AGnvaJiaq Tfj(; NiKr|[q— . Als

Monatsnamen hat Dittenberger '' eingesetzt [TTocreibeuj]vo<;

;

1 Prof. A. Michaelis hat mir die Beobachtung aus seinen Sammlungen

freundlichst bestätigt.

* Kränze, vom Demos geweiht, sind belegt (zusammengestellt bei Lehner

Ueber die ath. Schatzverzeichnisse d. 4. yhds. S. 106 ff.). Staatscult in vorchrist-

licher Zeit ausser CIA II 471, 14 (Archon Nikodemos, 122/1: Kirchner GGA. 1900

S. 467) für die lykurgische Zeit durch CIA II 163 (zuletzt Dittenberger Syll. n. 634)

und aus der Zeit bald nach 425 durch CIA IV 1 p. 62 n. 198 c (= Dittenberger

n. 136) bezeugt. Es gehört starke sprachliche Weitherzigkeit dazu, die Worte der

letzten Inschrift £tx\ rnv] dTriaKeurjv toö äTd[X]ua[TOC, Tfl,c. 'A6rivä](; t% Niicn.«;,

nv äW[e]€aav ["Aenvatoi äird] 'A^paKiurrujv kt£. so zu verwenden, wie Furt-

wängler es versucht hat.

3 Die Ergänzung ist durch die Reihenschrift gesichert.

4 Diese agglutinirende Art der Fassung zur Unterscheidung der einzelnen

Rechtsbegriffe in den Urkunden lässt sich mehrfach in Inschriften beobachten;

eines der stärksten Beispiele aus Samos um 300 Dittenberger Syll. n. 183 (Michel

Ree. n. 367) : iiuxwiaax \\iv (Ka)i eivai aöxu) Tfjc, ai)rf\<; ^mut Xeiac, xvf-

X<iv€iv— • ^mjueXeiöGai b£— ' eivai b' aöru) Kai €*<pobov— beböaGai b'

aÖTui Kai iro(\)ixeiav— • eivai b' auröv Kai euepY^Trjv Kai -rrpöEevov—

.

diriKXnpüjaai b' aOxöv K-re.

5 Die durch ihn vollzogene Trennung des ot öv KuiXaKpexwai von dem
Monatsnamen ist sprachlich wie sachlich absolut sicher.
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das ist unrichtig:. TTocnbewv 1 heisst der Monat altattisch:

TTombeüüjvoq ist für die 8 Zeichen verlangende Lücke zu kurz.

Unter den andern drei von ihm bezeichneten Monaten, die

noch den Raum füllen sollen, fällt auch Mouvixiw]vos fort,

denn in der Schrift des 5. Jhd. bietet MONixlQjNOs ebenfalls

nur 7 Zeichen für die Lücke. Bleiben TTuavoijj!i£>]vo<; und

0ctpTnXtüj]voq. Die Spuren des oberen Rundes von o, die ich

auf dem trefflichen Facsimile ('Eqpriu. öpx. 1897 mv. 11) zu

erkennen glaubte, hat mir gegen Zweifel Herr J. von Prott

nach dem Original zu bestätigen die Freundlichkeit gehabt.

Aber ich entdeckte diese Spuren erst, weil ich mich aus

sachlichem Grunde bereits vorher zwischen den beiden

allein möglichen Monaten für den Thargelion entscheiden

zu müssen glaubte. Die 9. Prytanie ist der Hauptzahlungs-

termin auch für die Vermögen der Heiligthümer (Aristot.

rp. Ath. 47, 4) ; sie wird selbst bei den im 5.Jhd. incongruenten

athenischen Amts- und Kalenderjahren stets mit einem

ihrer Abschnitte in den Thargelion fallen 2
. Also sollen

' Meisterhans-Schwyzer Gram. d. att. Inschr. S. 54.

Ich bin der letzte, der das von mir Hermes 1894 XXIX 358 Tab. IV

aufgestellte kalendarische Schema für alle aufgeführten Jahre für zutreffend hält

;

aber der Gedanke musste einmal mit seinen sämmtlichen Consequenzen zu

Ende gedacht und vorgelegt werden, damit er bei Hinzutreten neuen Materials

leicht geprüft werden könnte. Jede Kritik und Einwendung kann nur erwünscht

sein, aber sie muss weniger obenhin erfolgen als die jüngst von E. Pfuhl

De Atheniensium pompis sacris p. 35, 7 versuchte. Er schliesst : Boeckh hat

erwiesen, dass die Schlacht bei Marathon um den 14. Metagcitnion stattfand;

damals hatte die Aiantis die I. Prytanie; wenn das Jahr, wie meine Tabelle

anzeigt, am 19. Skirophorion begonnen hätte, fiele die Schlacht in die 2. Pryt.;

also ist meine Datirung falsch. Wo ist überliefert, dass die Schlacht in der

2. Pryt. stattfand? nirgend. Die etwas bedenkliche Nachricht bei Plut. quaest.

symp. I 10, 3 (p. 628 DE) sagt, dass das Psephisma über den Auszug nach

Marathon in der Pryt. der Aiantis gefasst sei; aber heisst das, dass auch die

Schlacht in ihr stattfand? Boeckh selbst hat denn auch ganz davon abgesehen,

dass die Schlacht in die 1. Pryt. fiel; er konnte und musste es seiner ganzen

Rechnung nach. Pfuhl hat ihn sehr schlecht gelesen, wenn er meint, dass

Boeckh der Aiantis die I. Stelle gab, weil die Schlacht der Ueberlieferung nach

in ihre Pryt. fiel. Das konnte Boeckh gar nicht sagen. Boeckh sagt, dass auch

für die Heeresaufstellung die für das ganze Jahr erloste Prytanieenfolge galt; als

I. Pryt. hatte die Aiantis immer den Vorrang; also ob die Schlacht in der I. oder
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die staatlichen Kassenbeamten gerade in diesem Monate

die Vergütung an die Priesterin auszahlen, weil die Kasse
dann Geld hat. Die Datirung durch den Monat, d. h. nach

dem Kalenderjahre, ist gewählt, weil das Gehalt der Priesterin,

an welche gezahlt wurde, nach eben diesem Jahre, nicht nach

der io. Pryt. geliefert wurde, nach Boeckh hat sie stets den ersten Platz. Ja,

Boeckh hat sie selbst in die 2. Pryt. gesetzt. Hätte Pfuhl genau gelesen, so

hätte er gesehen, dass Boeckh sich in der Weise mit jener Nachricht über die

Zeit des Psephisma abfindet, dass er es gegen Ende der i. Pryt. gefasst sein

lässt und die Zeit von da bis zum Datum der Schlacht in der 2. Pryt. erwägt.

Boeckh hat die Flüchtigkeit eben nicht begangen, die für das Psephisma über-

lieferte Pryt. auf den Schlachttag zu übertragen. Nur mit Boeckh selbst habe ich

mich abzufinden. Man lernt ihn fast noch mehr bewundern, wenn man sich

anschickt, eine seiner festgefügten Argumentationsreihen anzugreifen, als wenn

man sich ihm willig ergiebt. Er will beweisen, dass das Datum der Schlacht

bei Marathon nicht nach der Ueberlieferung auf den 6. Boedr., sondern um den

Vollmond des Metag. fällt. Ausgangspunkt ist die feste Angabe, dass der Läufer

Philippides an dem 9. eines Monats in Sparta eintraf (Herod. VI 106). Dieser

9. sollte als der 9. Metag. besonders sicher erwiesen werden. Dazu wird das

Uberlieferte Psephismadatum herangezogen; die Aiantis hat also kurz vor diesem

9. Monatstage die Prytanie gehabt; sie ist die erste in der Schlachtordnung;

diese giebt die Ordnung der Prylanieen wieder (unerwiesene Annahme); also

hatte die Aiantis die Pryt. I. Das Jahr begann aber am 1. Hek. (irrige

Voraussetzung), mithin geht Pryt I den 5.—7. Met. zu Ende. Vorher muss der

Beschluss gefasst sein, lange Zeit bis zur Schlacht wird nicht verflossen sein,

also ist jener 9. der 9. Metag., und die Schlacht fand am 17. Metag. (S. 72) statt.

Hierin ist an den beiden die Thatsachen verbindenden Sätzen der eine irrig,

der andere gänzlich unbeweisbar und unbewiesen. Irrig ist, dass das Prytanieenjahr

im 5. Jhd. mit dem I. Hek. begann; das bestreitet ja auch Pfuhl nicht. Die

zweite unbewiesene Annahme, dass nach der jährlichen Prytanieenordnung die

Aufstellung des Heeres erfolgte, hat aber für den ganzen Beweis nur Werth,

wenn die erste besteht. Denn wenn der Jahresanfang schwankt, ist auf die

Rechnung mit Pryt. I kein Verlass mehr. Auch so muss Boeckh schon, obgleich

er Latitüde lassen zu dürfen glaubt, mit dem Tag des Beschlusses auf den

letzten Prytanietag unter den äussersten Bedingungen gehen, um ihn noch in

Prytanie I unterzubringen. Der Läufer ist, wie die Eile der Sendung zeigt,

sofort nach dem Beschlüsse abgesandt. Dieser ist also am 7. Metag. gefasst. Wir

müssen für Boeckh also annehmen, dass der Hek. hohl war, 29 T. hatte, die

Prytanie voll war, 36 T. hatte. Dann fällt der Beschluss allerdings noch auf den

36. Tag der Pryt. I, aber nur unter diesen beiden Bedingungen. Wenn mir

also Jemand einwirft, dass meine Bestimmung des Jahresbeginnes unrichtig sei,

weil dabei nicht berücksichtigt werde, dass die Aiantis die 1. Pryt. hatte, so
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dem staatlichen Amtsjahre, bemessen wurde ; es ist bekannt,

dass das letztere dem Culte, der nur Kcnd töv Geöv rechnen

konnte, fern blieb.

Z. 23 ist nach NIKE* ein Buchstabe ausradirt und der

Raum dafür freigelassen. Vor dieser Lücke herrscht das alt-

übersieht er, dass dieser Ansatz nur gesucht werden konnte, weil mit der irrigen

Vorstellung von einem festen Jahresbeginne gerechnet wurde, weil Boeckh durch

Combination dieser Vorstellung mit der Ueberlieferung über die Prytanie der

Aiantis als Zeit des Psephisma seinen Beweis führen zu können glaubte. Man
sieht jetzt, Boeckhs ganzer Beweis, den er selbst einen künstlichen nennt, fällt

mit der Thatsache, dass das Amtsjahr nicht den festen Beginn am I. Hek. hatte,

ganz gleich, ob die Boeckhsche Ansicht über die Heercsaufstellung an sich

richtig ist oder irrig. Ich halte sie aber — und damit komme ich zum

zweiten Einwand gegen dieselbe — für das letztere. Boeckh hat selbst

zugegeben, dass sie nicht streng bewiesen, sondern nur eine sachgemässe

Voraussetzung sei. Thatsächlich fehlt auch jetzt, nachdem das inschrift-

liche Material sich in den 45 Jahren verfünffacht hat, jeglicher Anhalt

für Boeckhs Annahme, dass die Prytanicenordnung irgendwie für weitere Kreise

des Staatslebcns als Rangordnung geltend gewesen wäre. Was das Heer betrifft,

so kann man vielleicht sogar auf Grund der Verlustlisten directe Einwände

dagegen erheben (Busolt Gr. Gesch. II* 589, 4). Der Gedanke, die Ordnung der

politischen Körperschaft des Rathes für die Heeresaufstellung in Anspruch zu

nehmen, scheint mir ausserdem, ganz allgemein zu reden, dem Grundsatze, den

die athenische Verfassung erkennen lässt, zu widersprechen, diese politische

Behörde, nach welcher die Prytanieen bestimmt werden, völlig von dem Heer-

wesen zu trennen. Das Rittercorps wird von der Bule controllirt, weil sie die

Finanzcontrolle hat ; die Oberaufsicht bei der Ephebendokimasie (Aristot. rp. Ath. 42)

ist, wie die ganze Ephebeninstitution, eine Massregel erst der Reaction nach

338. Ich wüsste keinen Punkt zu bezeichnen, wo der Rath der Heeresverwaltung

ins Wort redet ; im Gegentheil nehmen die Strategen schon im 5. Jhd. eine sehr

eximirte Stellung ein, die sich nur entwickeln konnte, wenn der verständige

Strich zwischen Politik und Militär gezogen war. Thatsächlich haben die Athener

politisirende Generale in der guten Zeit nie geduldet, dafür dem General in

seinen militärischen Dispositionen freie Hand gelassen. Aber man gebe Boeckh

selbst diesen Punkt zu, ganz unhaltbar ist seine Ausführung (s. Gesch. d. MonJ-

cyclen S. 68), dass, wie Herodot (VI Iii) noch sehr genau sage, sich die Stämme

in der Schlachtordnung folgten „wie sie (damals) gezählt wurden (dje, dpi6|^0VT0

ctl <pu\a() vom rechten Flügel ab", womit er deutlich bezeichne „die Stämme

hätten nach derselben Ordnung gestanden, die eben zu der Zeit, d. h. in diesem

Jahre und für dieses Jahr, bestimmt gewesen, nämlich nach derselben, wonach

sich zeitlich die prytanisirenden Stämme in den Prytanien folgten". Lugebil

{Jahrb.f. cl. Phil. Suppl. 1871 V 634 fr.) hat schon daraufhingewiesen, dass dpi6fi€iv
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attische Alphabet (u, Xt=i, a=t, H=h, 0=0, w) , nach ihr das

gewöhnliche ionische (doch selbstverständlich noch 0=0, ou)

;

ebenso wechselt der Charakter der Schrift; das ist natürlich

langst bemerkt. Es wechselt aber auch die Construction.

Kavvadias (Sp. 193) erläutert jene Rasur dahin — und das

Facsimile bestätigt seine Angaben — , dass der Steinmetz ein

die hier angenommene Bedeutung nicht haben könne; es setzt eine feste, nicht

eine wechselnde Abfolge voraus. Klarer wird das, wenn man fragt, wie das,

was Boeckh meinte, wirklich ausgedrückt werden musste : ibc, ÜXaxov oder €(Xrj-

Xeo*ov, und dabei würde noch das sehr wichtige „damals", was Boeckh in

Klammern stillschweigend einschiebt, fehlen, ohne dass es doch entbehrt

werden könnte. Und nicht nur das Verb widerspricht, auch seine Form; es

müsste in dem Relativsatze mindestens f|pi6|ir*|6r|0'av heissen. Das Im per f. zeigt

eine feststehende Anordnung an, und deshalb fehlt eben das bei Boeckhs Inter-

pretation unentbehrliche töt€ oder toO dviotUTOÖ toötou und kann fehlen.

Hcrodot setzte also eine damals bestehende militärische Ordnung voraus, welche

von der festen politischen Abfolge und auch von einer etwa zu seiner Zeit

geltenden militärischen Abfolge der Phylen abwich ; er sagt auch nicht dpiGji^-

ovtcu. — Herodot hat den Standort der Aiantis auf dem rechten Flügel

natürlich gekannt, aber er übergeht diese Thatsache, weil er darin keinen

Ehrenplatz sehen lassen will, der etwa dieser Phyle zugestanden worden wäre;

darum ibe, dpiöfidovxo. Es liegt hier latente Polemik vor, wie eine solche in dem

ganzen Bericht über die Schlacht verspürbar ist. Im Gegensatze zu der landläufigen,

Miltiades glorificirenden Darstellung lässt er Kallimachos commandiren; das ist gar

nicht zu leugnen. Nachdem schon einmal gesagt ist, dass dieser den rechten Flügel

führte, d. h. nach Herodots Anschauung das Obercommando hatte, und nachdem

dafür die historische Erklärung beigebracht ist, fährt er mit fühlbar beabsichtigter

Wiederholung fort : toOtou bi rjYOU^vou, um jeden Gedanken an Miltiades

auszuschliessen, welcher consequenterweise des weiteren auch ganz unerwähnt

bleibt; der Heldentod des Kallimachos wird erwähnt, in bezeichnender Weise:

6 iroX^iapxoc, bioupÖcfpCTai. Dass Miltiades seine Ansicht nur mit Kallimachos

durchbringen kann, soll diesem Relief geben. Ich bemerke ausdrücklich, dass

Herodot so erzählt, nicht, dass Institution und Hergang in Wirklichkeit so

gewesen sind. Das Versehen Lugebils war nur, dass er Herodots Angaben für

baare Münze nahm. Diese sind eben nicht nur in Boeckhs Sinne unverwendbar,

sondern überhaupt historisch unbrauchbar für die intricaten Untersuchungen,

wofür sie herangezogen werden. — Ich kann, wo ich sehe, was Boeckh dazu

brachte, diese Annahme zu suchen, und wo ich finde, dass diese Annahme

unbegründet ist, natürlich nicht mit der I. Pryt. der Aiantis rechnen, wie Pfuhl

thut. Es erübrigt noch zu zeigen, dass mein Ansatz des Jahresbeginnes völlig

mit Boeckhs Datirung, ferner mit der Ueberlieferung, dass jener Beschluss in

der Pryt. der Aiantis gefasst sei, endlich mit der Forderung, dass zwischen
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A eingrub, daraus dann ein P zu machen suchte, dieses aber

schliesslich wieder ausradirte. Seine Erklärung hierfür, dass

der Arbeiter jenes aus Versehen that, dieses, weil ihm seine

Correctur misslang, lässt das doppelte Tfl lepeia Tr\q 'Aerivaiae;,

das beides doch von dnobibovai abhängt, unberücksichtigt.

Diese Wiederholung zeigt, dass jenes A nicht aus Versehen

eingegraben wurde; es ist klärlich der erste Buchstabe

von dirobibovai. Also stossen hier zwei Formulare zusammen

:

a. tu hiepecti Tee; 'AOevdae, Tee; NiKee, äfjrobibövai TrevieKOVTa

bpaxMäq 0apYe\iövoe, |iev6e,)

b. 7TevTr|KOVTa öpaxuäe, dirobibövai 0apYnXtu>voc; \ir\vbq

Tni iepeai Tf\q 'A8n.va(ae; Tfje, Nuaie;.

Damit ist nicht nur die Erklärung für den Wechsel in

Orthographie und Schriftgrösse gegeben, sondern auch das

Verständniss des Wesens der Urkunde und ihres Zustande-

kommens eröffnet.

Die Bestimmungen über Tempel und Priesterin der

Athenaia Nike waren ursprünglich auf zwei verschiedenen

Stelen eingegraben, entsprechend der Verschiedenheit der

Zeit ihrer Sanctionirung. Der Stein mit der jüngeren Ur-

kunde, welche jetzt auf der Rückseite des erhaltenen Platten-

fragmentes steht (Z. 18—28) wurde irgendwie beschädigt,

so dass das Actenstück nicht mehr in seiner ganzen

Beschluss und Schlacht nur ein kleiner Zeitraum verstreiche, im Einklänge steht,

natürlich unter der Voraussetzung, dass die nicht überlieferte, von Boeckh auf

falscher Praemisse (über den Jahresbeginn) und unbewiesener Annahme (über

die Geltung der Prytanieenordnung) beruhende Ansctzung der Aiantis als i. Pryt.

ausser Betracht bleibt. Vom 19. Skir. bis zum Schlüsse des Hek. verfliessen,

gleichviel ob jener Monat hohl oder voll war (12 -{- 29 oder Ii -|- 30 =)

41 Tage; dazu (nach Boeckhs Datirung der Schlacht auf den 17. Met.) noch

17 T., so dass diese am 58. Tage des Amtsjahres stattfand, also, je nachdem

Pryt. I hohl oder voll war: Pryt. II 23 oder 22. Das war dann die Prytanie der

Aiantis, und man hat gar keine Noth, das Psephisma noch in dieser unterzu-

bringen, wie es bei Boeckhs Ansatz der Fall ist. Ich darf gegen Boeckhs Auf-

stellungen schreiben; was ich ihm verdanke, davon zeugt fast jede Seite dieses

Buches. — Uebcr die Ordnung, nach der die Phylen bei Marathon aufgestellt

waren, wissen wir nichts. Nach Plut. a. a. O. hatte die Aiantis den ersten Platz,

weil Marathon zu dieser Phyle gehörte (Aiavrioac,--- AtavTlbcuc, — dnroboGf^vat);

das ist also im Alterthum die Ansicht Grotes.
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Ausdehnung vorhanden oder zu lesen war. Seine Er-

neuerung wurde für gut befunden und zwar so, dass es

praktischer Weise auf der Rückseite der mit ihm eng

zusammenhängenden älteren Urkunde eingegraben wurde.

Das Steinoriginal der zu erneuernden jüngeren Urkunde

war nur noch bis Z. 23 MKESA erhalten, oder richtiger

lesbar; für den Rest gewährte das schriftliche Original

im Staatsarchiv Ersatz. Dieses setzt nun mit irevTn.K0VTa

ein. Die Originalconcepte im Archiv und die auf Stein aus-

gefertigten Reinschriften konnten erheblich von einander ab-

weichen, ja selbst die Reinschriften auf Stein zeigen, wo
wir in der Lage sind, zwei Exemplare davon vergleichen

zu können, sehr oft Verschiedenheiten, welche sich mit

unseren Begriffen von actenmässiger Wörtlichkeit auf keine

Weise vereinigen lassen. Für dieses haben wir ein besonders

sprechendes Beispiel in den Abweichungen erhalten, welche

das neu gefundene delphische Exemplar des Amphiktionen-

beschlusses für die dionysischen Künstler in Athen gegenüber

dem schon bekannten athenischen Exemplare bietet; die

Verschiedenheit von archivalischem Concept und Stein-

ausfertigung haben die Ehrendecrete für Lykurg gelehrt,

deren inschriftliche Fassung starke Unterschiede von der

uns litterarisch überlieferten, im letzten Grunde auf die

Originale im Metroon zurückgehenden Form aufweist l
. So

hatten auch in unserem Falle die beiden Exemplare des

Beschlusses verschiedene Form. Nach meiner eben dar-

gelegten Auffassung von dem Zustandekommen der In-

schrift auf der Rückseite muss die Form b die Fassung

des schriftlichen Conceptes, die Form a die des Stein-

originals gewesen sein. Zweifellos ist die letztere stilistisch

geschickter ; das ist das richtige Verhältniss zwischen Concept

und einer vom -rpamnaTeus redigirten Reinschrift, ein Beweis,

dass das einfach nach der Abfolge aufdem Stein angenommene
Verhältniss der Formulare zu einander richtig bestimmt

1 Die Amphiktionendekrete CIA. II 551 und BCII. 1900 XXIV 82 fr., wo
Gegenüberstellung der Varianten fp. 89). — Ueber die Lykurgdecrete vgl.

Hermes 1895 X*X 210 ff. und besonders Ladek Wien. Stud. 1891 XIII 63 ff.
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wurde. Auch die Verschiedenheit der Orthographie findet

nun ihre Erklärung. Die ionische Schrift war, wie wir

jetzt wissen, schon Decennien lang im Gebrauche des täg-

lichen Lebens völlig eingebürgert, ehe die Staatskanzlei zu

ihr überging. Für das schriftliche Concept des Antrag-

stellers hat man also ionische Schreibung zu erwarten, für

die Steinausfertigung die epichorisch attische, und so zeigt

richtig der Abschnitt, für welchen nach meiner Annahme
diese letztere die Vorlage bildete, die altattische Schrift, der

andere nach dem Concept hergestellte das ionische Alphabet.

Endlich wird so auch der Wechsel in der Grösse oder Enge
der Schrift erklärlich. Der Arbeiter wurde vor das schwer

lesbare Steinoriginal gesetzt, um darnach die Copie herzu-

stellen; als er an der Lesung der verloschenen Zeichen

verzweifelte, musste das Original aus dem Archiv herbei-

geschafft werden. Bis dieses geschah, verging Zeit; er

wurde inzwischen anders beschäftigt, und nun führte ein

anderer Steinmetz die Arbeit weiter und zu Ende 1
.

Für die Datirung der jüngeren Urkunde kommen also

nur die ersten Z. 18—23 in Betracht. Die Schrift giebt zu-

nächst die Grenzen 446—403. Nun ist eines ohne weiteres

klar: während die ältere Urkunde im Allgemeinen die Ein-

setzung einer Priesterin verfügte und ihre Realcompetenzen

verfügten 50 Dr. gezahlt werden; während die ältere aus

dem Jahre ist, in welchem die Einsetzung dieses Priester-

amtes im Principe genehmigt ward, gehört die jüngere in

das Jahr, in dem die Ausführung des früheren Beschlusses

1 Es haben wirklich zwei verschiedene Steinmetzen gearbeitet, nicht

etwa einer in getrennter Arbeitszeit, was ja möglich wäre und zur Noth gleich-

falls Verschiedenheiten in der Form erklären liesse. Aber diese sind für den-

selben Arbeiter augenscheinlich zu stark. Vor der Rasur grosse und gleichmässig

gerundete O, nach ihr kleinere O und wie zitterige Linienführung; vorder Rasur

ein N, welches sich dieser späten Form stark nähert, einige Male gleichkommt,

nach ihr eine ältere Form, die mehr nach ^ hin gehalten ist ; vor ihr zeigen

die E den Mittelstrich meist merklich über die Mitte nach oben gerückt, nach

ihr fehlt diese Erscheinung. Auch die t sind nicht gleichartig in diesen beiden

Theilen der Inschrift.

Keil, Anon. Argcnt. 21
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erfolgte. Die Zwischenzeit, auch eine nicht ganz geringe,

erklärt sich leicht. Die Priesterin trat ihr Amt erst an, als

der Tempel und Altar, deren sie walten sollte, stand K Also

zeigt die jüngere Urkunde den Zeitpunkt an, wo das Heilig-

thum wenigstens soweit erstellt war, dass ein regelrechter

Cult beginnen konnte, welcher die neue Priesterin erforderte.

Die letzten Arbeiten an der Ornamentik und die schöne

Balustrade können sehr wohl erst nach diesem Termine

fertig geworden sein. Damit ist die untere Zeitgrenze für

diese Urkunde erheblich hinaufgeschoben. Archaeologisches

Urtheil, auf welches ich sogleich noch komme, weist die

Herstellung der Ornamentik am Nikeheiligthum in die Zeit

um 425. Und nun, wo wir den dreissiger Jahren so nahe

kommen, hilft die Inschrift selbst zu ihrer Datirung weiter.

Den Antrag, dass der Priesterin die 50 Dr. gezahlt werden,

stellt ein Kallias. Ein Kallias hat aber auch den Antrag auf

Rückzahlung der vom Staate bei den heiligen Kassen ge-

machten Anleihen und Einsetzung der Schatzmeister der

anderen Götter in der Mitte der dreissiger Jahre des 5. Jhds.

gestellt 2
. Die Gleichheit des Namens der beiden Antrag-

steller, die Gleichheit des Verwaltungsbereiches, auf das die

Anträge sich beziehen 3
, die Gleichheit des Zieles dieser An-

träge, Geldverhältnisse im Cultwesen zu regeln, lassen bei

so naher zeitlicher Berührung an der Gleichheit der Person

nicht zweifeln. Wenn es nun eine wohlbegründete Ver-

muthung ist, dass einen so wichtigen und so ganz der peri-

1 So lange der Tempel nicht wenigstens als solcher stand, war bei der

Enge des Raumes auch ein Cult am jUimo:;, falls er früher fertig geworden

sein sollte, nicht wohl möglich; dessen Platz musste für Herbeischaffen und

Verarbeiten der Steine frei sein, zumal der Platz weiter auf die Burg hinauf

durch den Arbeitskreis der unmittelbar anstossenden Propylaeen beschränkt

wurde. Die Einsetzung der Priestcrin ist an die Fertigstellung des Tempels,

nicht des ßtu^löc, gebunden.

2 CIA. I 32 (zuletzt Dittenberger Syll. n. 21 ; Michel Ree. n. 75); über

die Datirung kann nach der Erledigung, die Belochs (Rh. Mus. 1888 XLIII 113 ff.)

Ansatz, zwischen Ende 419/8 und Frühjahr 416, durch E. Meyer Forschungen

z. alten Gesch. II 88 ff. (das Hauptargument auch schon Busolt Gr. Gesch. III I

S. 563, 4) gefunden hat, kein Zweifel mehr sein.

3 Denn die Athenaia Nike gehört zu den äXXoi 9€o(.
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kleischen Finanzpolitik dienenden Antrag wie jenen auf die

Einsetzung der neuen Tamiai und Concentration der Schätze

nur ein politisch bedeutender und dem Perikles nahestehender

Mann gestellt haben kann, so ist Kallias, des Kalliades Sohn,

auch der Antragsteller unseres jüngeren Decretes. Damit

haben wir als seine untere zeitliche Grenze das Jahr 432

gewonnen ; denn im Herbste dieses Jahres fällt Kallias als

Stratege vor Potidaia (Thuk. I 61, 1; 63, 3). Furtwängler hat

im wesentlichen auf Grund von Wolters Forschungen 1 mit un-

widerlegbaren Gründen gezeigt, dass der Niketempel als

solcher die Existenz der Propylaeen, oder ich will vor-

sichtiger sprechen, die Existenz des Planes der Propylaeen

voraussetze, und dass er in der architektonischen Ornamentik

jüngere Formen als dieser zeige, wie auch, dass die zu ihm

gehörende Skulpturarbeit an der Balustrade nur in die Zeit

des peloponnesischen Krieges fallen könne. Aber Furtwängler

sagt auch, das Kapitael des Tempels stimme mit dem der

Propylaeen so nahe überein, dass der engste Zusammen-

hang und nur geringer Zeitabstand zwischen beiden an-

genommen werden müsse. Die Propylaeen sind in den

J. 437 6-433 2 erbaut. Ich hoffe, es verträgt sich mit dem
archaeologischen Urtheile eines an Wissen und Kritik so be-

deutenden Kunstkenners, wenn ich den Niketempel im J. 434

oder 433 so weit gediehen denke, dass ein die neue Priesterin

bedingender Cult eröffnet werden konnte. Die kleine Cella

mit den einfachen Vorhallen und dem Dache erforderten kurze

Bauzeit, zumal die Herrichtung des Bauplanums hier keine

Schwierigkeit machte, also keinen Zeitaufenthalt kostete.

Wenn der Bau 435 begonnen wurde, kann nach zwei Jahren

Kallias seinen Antrag gestellt haben. Wie am Parthenon

wurde mich Eröffnung des Cultes an der Ornamentik weiter

gearbeitet, und nach ihrer Fertigstellung erst die Balustrade

1 Wolters : Bonner StuJ. S. 92 ff. Furtwängler : Sitzungsb. bayer. Akad.

1898 I 380 ff. Ich hiitte oben (S. 93, 1) gelegentlich meiner sprachlichen Bemerkung

gegen Doerpfelds Beziehung der Steine dirö Tn,c, CJToäc, auf die Ringhalle des

alten Tempels eine Stütze geben sollen durch Hinweis auf den Einwand, den

Furtwängler S. 351, 1 auch von sachlicher Seite dagegen vorbringt.

21*
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begonnen. Wenn man an die Kriegszeit denkt und die

lange Bauzeit der epidaurischen Tholos im Gedächtnisse hat,

kann man den stilgeschichtlichen Anforderungen der Archaeo-

logie ohne alle Schwierigkeiten auch von jenem Datum 435-3

aus genügen und mit der Balustrade in die zwanziger Jahre

hinabgehen. Der Fortschritt in der Ornamentik über die

Propylaeen hinaus, so unleugbar er sein dürfte, besteht doch

nur in einer kleinen Einzelheit. Was bei dem einen Bau
eben beobachtet und gelernt wurde oder war, wurde bei

dem nächsten sofort verwendet. Das ist natürlich, und ich

sehe gerade nach Furtwänglers Ausführungen nichts, was
uns zwänge, einen grösseren Abstand zwischen den Arbeiten

an diesen Theilen anzunehmen. Was Furtwängler ver-

anlasste, den Niketempel trotzdem bis auf das J. 425 herab-

zurücken, ist wieder wie bei der Parthenonfrage das Hinein-

ziehen der athenischen Parteipolitik, welches hier vollends

jeglichen Anhaltes, sei es in der litterarischen, sei es in der

epigraphischen Ueberlieferung, entbehrt. So willig ich seiner

feinsinnigen Kritik in archaeologischen Dingen bin, für un-

glücklich halte ich sein Urtheil auf diesem historischen Ge-

biete. Die lange Zwischenzeit zwischen dem ersten Beschluss

über den Tempelbau und seiner endlichen Errichtung, welche

Furtwängler durch seine politischen Betrachtungen historisch

verständlich machen will, lässt einfachere und darum natür-

lichere Erklärung zu.

Gegen das J. 450 hin wurde im Verfolg des grossen

Burgbebauungsplanes vom J. 456 der Bau eines Tempels der

Athenaia Nike und eine Erweiterung ihres Cultes durch Er-

richtung eines mit bestimmten Einkünften ausgestatteten

Priesterinnenamtes beschlossen. Die gleichzeitige originale

Steinausfertigung dieses Beschlusses besitzen wir auf der

Vorderseite der uns nur als Torso erhaltenen Platte. Wie

der Gesammtplan für die Burg aus politischen und finanziellen

Gründen zunächst wenig gefördert werden konnte, so blieb

auch jener Beschluss zunächst unausgeführt. Als man
endlich Frieden und mit dem Bundesschatze auch Geld in

Athen hatte, wurden zuerst die grösseren und wichtigeren,
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z. Th. auch früher beschlossenen Bauten in Angriff ge-

nommen, im J. 447 der Parthenon und, als dieser nebst dem
kostbaren Götterbilde 438 geweiht, wenn auch noch nicht

vollendet war, im J. 437/6 die Propylaeen, an denen bis 433 2

gebaut wurde. Wie sie schon stark in die Höhe gingen,

kam endlich auch, vermuthlich im J. 435, jener Beschluss

über den Niketempel zur Ausführung, und im J. 433 etwa

war das kleine Gotteshaus soweit fertig, dass die Priesterin

dafür bestellt werden konnte, wenn es auch für die Vollendung

der Ornamentik und der Balustrade noch einiger Zeit be-

dürfen mochte. Jetzt stellte Kallias den Antrag, wodurch

die Staatskasse zur jährlichen 1 Auszahlung des durch den

früheren Beschluss für die Priesterin festgesetzten Gehaltes

von 50 Dr. angewiesen wurde. Auch dieser Beschluss wurde

auf Stein ausgefertigt. Die Platte erlitt früh Beschädigungen;

eine Copie der wichtigen Urkunde erschien nöthig. Sie wurde

theils nach dem beschädigten Steinoriginal, theils nach dem
aus dem Archiv beschafften Concept hergestellt, und zwar

wurde sie, damit die beiden wichtigsten Actenstücke über

den Niketempel und -cultus vereinigt seien, eingegraben auf

der Rückseite jener uns trümmerhaft erhaltenen Stele aus

der Zeit der fünfziger Jahre, wo der Plan für die Akropolis

sich formte, die doch nur darum diese einzige Akropolis hat

werden können, weil die Athener der Athenaia Nike einen

Tempel weihen durften.

Die vorstehende Untersuchung ist wie die meisten

dieses Buches von der Interpretation einzelner Stellen aus-

gegangen, um über mancherlei Einzelheiten hin allgemeiner

historischer Auffassung entgegenzustreben. Dieser Weg liegt

tief begründet im Wesen einer Wissenschaft, deren Heil

auf der Interpretation beruht. Durch sie bleibt die Forschung

an dem festen Grund der Thatsachen gebunden, aus dem
allein sie Leben und Kraft für sich und ihre Ergebnisse

1 Das Praes. dfTobibövai wie in den delphischen Baurechnungen : Hermes

1897 XXXII 402.
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schöpfen kann. Perioden der Speculation auf den Gebieten

der Alterthumswissenschaft sind regelmässig Zeiten ihres

Niederganges gewesen. Gewiss, der letzte krönende Gedanke,

unter dem eine ganze Untersuchung steht, wird zumeist im

Anfange und von wenigen Anhaltspunkten aus durch Ab-

straction in einer Art deductiven Verfahrens gewonnen;

aber dann heisst es, von unten aufzubauen, dass jenerGedanke

wohlbegründet und dauernd thronen mag. Das ist dann

Induction, welche nur durch Einzelarbeit und -beobachtung

wird. Ob auf ßaureste und Bildwerk, ob auf Schmucksachen

und Geräth, ob auf Münzen, ob endlich auf Schriftzeugnisse

die Forschung sich erstrecke, ihre erste und begründende, aller-

dings nicht ihre letzte und höchste Pflicht ist auf all' diesen

verschiedenen Gebieten doch die eine: die von allgemeinem

Gesichtspunkte aus geleitete und bestimmte Einzelerkiärung

und -Untersuchung. Für die Wissenschaft giebt es so auch

keinen bis auf das Wesen der Sache herabgehenden Unter-

schied zwischen der Behandlung inschriftlicher und littera-

rischer Schriftdenkmäler, so wenig wie zwischen der von

Poesie- und Prosatexten. Es ist ein klägliches Zeugniss für

die verkümmernde Betrachtungsweise unserer Tage, dass

man anfängt, zwischen Philologen und Epigraphikern zu

unterscheiden. Der Handwerker kennt sein Handwerkszeug,

und je nach Stoff und Aufgabe wählt er bald Hammer, bald

Meissel, nimmt er bald Feuer, bald Wasser zu Hilfe: aber

er bleibt doch derselbe Handwerker. Und der wissenschaftliche

Arbeiter sollte nicht viel mehr sein denn er? Man schadet

geradezu mit solcher Unterscheidung der Sache selbst. Kräfte,

welche auf weiten, fast unangebauten Gebieten verwendbar

wären, werden zurückgeschreckt; sie scheucht der Irrsatz,

dass Arbeit an Schriftstellertexten und Inschriften ver-

schiedene Dinge seien, dass, wer jene behandle, besser von

diesen sich fern halte, und wer mit diesen umzugehen
wisse, von jenen nichts verstehen könne. Inschriften haben

wir nachgerade mehr denn genug an Zahl; es ist ja schier

schon unmöglich, die Massen, die alle Jahre auf den wissen-

schaftlichen Markt geworfen werden, auch nur zu über-
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schauen, geschweige denn zu bewältigen. Inschriftensamm-

lungen, von denen wir jetzt auch hinlänglich besitzen, sind

nützlich; aber die Frucht auf dem Speicher nährt nicht, sie

will verarbeitet sein. Unserer Generation ist es nicht bestimmt,

das grosse Gebäude des griechischen Staates in seinen

Grundpfeilern und mit all' seinem Masswerk zu erfassen

und darstellend wieder aufzubauen; aber die Steine sollen

wir bereiten mit dem freudigen Entsagen, dass einst in eines

anderen Hand sie mithelfen werden, den grossen Bau zu

begründen, aufzuführen und zu schmücken. Das leistet nur

die Einzelinterpretation, welche eine Urkunde so lange hin-

und herwendet und befragt, bis man glauben darf, es sei ihr

nichts mehr zu entlocken. Manchen mag das verächtliche

Kleinarbeit dünken; solch Urtheil wird sich nicht zu eigen

machen, wer da weiss, welches nur das Ziel unserer Zeit

sein kann, und dem dabei das Einzelne nicht mehr als

eben einzelnes zu bedeuten vermag. Nur fest muss sein

Blick und unentwegbar an jenem letzten Ziele haften: das

ruft ihm doch 'das Einzelne zur allgemeinen Weihe'.
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Polyainos, über den athenischen

Mauerbau 283. 299, Verhältniss

zu Thukydides u. Ephoros 289.

Polybios über Timaios 308 f. A.

Pythodoros, athenischer Archon

des J. 432/1 : 39j des J. 404/3 :

65. 170, 2*

Quittungsformeln für Archivdepo-

sita i,

Rhetorik, des 5. Jhds. 4^ l

Rhodos, Münze 276.

Rhoimctalkas, athenischer Archon

eponymos als Neubürger 71. 2.

Samier, Antrag auf Verlegung des

Bundesschatzes nach Athen l2jl

Sestos, Münze 273 f.

Sigeion, s. Athen Geschichte.

Silber, ungemünztes 273.1, Silber-

geld eliminirt v. 3_. Jhd. ab 27 1—79,

Verhältniss zu Kupfer 2£o_f.

Sinope, Cultbestimmung 303, z,

Smyrna, Urkundensprache 305, i_*

307 A. 308 A.

Sophistik, alte, und Thukydides

296 f. , und Aristoteles 48 A.

Sparta, Urkundensprache 304, l.

Stater, alter und neuer 229 f.

Stiris, Epinomie 3_L? A.

Stratos, irpovoiJila und irporcpaEta

312 f. A.

Sunion, Cultbestimmung 30V 309 f.

Syrien, Kanzleisprache 307A. 308 A.

Synegorieen, s. Athen Gerichts-

wesen.

Tainaron, Epinomie 312 A.

Tauschhandel, im 4. Jhd. 272.

Tegca, Kirchenweidland 3»i 3_i

Epinomie 3 i 2 A.

Temnos, Staatsbank 22, l
Teos, 'dirae' 308 A.

Termessos, xpcuxpuXdxiov 306 A.

Tetradrachmon, Bedeutung in hel-

lenistischer Zeit 228 ff.

Thalamai, Epinomie 3_i2 A.

Thasos, dwö\oYoi 306 A.

Thaumaka, Epinomie 312 A.

Theben, Thessalien, Epinomie

3_i2 A.

Themistokles, und der athenische

Mauerbau 90. Beilage IV, und
der Parthenon 84 f. 149, im Ur-

theile des Thukydides 294—99-

by Google
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Theodoros, athen. Archon 30, 2.

Theophrastos, überAristeides J2if.

Theopompos.über den athenischen

Mauerbau 300 f. , Tanagra 1 1 2 A.

,

Kimons Seezug 449: 125, l den

heiligen Krieg ^ ij die Höhe
der Phoroi 39. 121, Aigospota-

moi 55. 163,

Thera, Urkundenwesen 302 A.

308 A. ,
Getreidewerthung 270.

Thessalien, Kirchenweidland 311.3.

Epinomie 3_i2 A.

Thukydides, Glaubwürdigkeit (Hc-

lotenaufstand, Ithome) 104,

Bericht über den athenischen

Mauerbau Beilage IV, Quellen

dafür 2Q2. 293, l 300. politische

Motivirungen 2SQ. 292. 293, ij

und die Sophistik 236 f. , Urtheil

über Themistokles, Pausanias,

Perikles 294—99, Abfassungs-

verhältnisse im l und 2, Buche

296, 2_,

Timaios, Urkundenbenutzung

308 A.

Tithronion, Epinomie 3^2 A.

Tradition, demokratische, der

Redner 36, ><>. 4- m, L 299, oli-

garchische 39. i_L2 A. 300.

Trozen, öbcXovöuoi 277. h Epi-

nomie 322A., Inschrift 277, 1.

Tyras, Archiv 193, 4.

Urkunden, private in Archiven

192. 307 A., doppelte Ausferti-

gung 306 A., Concept und Rein-

schrift 320, agglutinirende For-

mulirung 314, Amendementsfor-

mel 313 A., Benennungen 307 A.

Weizen, s. Gerste.

Zahlenschreibung, 35, 1. 238. 239, i,

bei Goldrechnung 278.

Zeugenmeineid, in Athen, Staats-

prozess 245, l

Äbeia = äa<pdXeia, Eretria 3 1 3 A.

aSXov, Kampf 230 A.

ökoööio^ qpövo? 227

ävatpdqpetv 308 A.

ävTrfpa<pov= Steinurkunde 307 A.

äTroboxn. J4, I. 307 A.

diroKaOiardvai 307 A.

duoocppdYUJua, Urkunde,

Amorgos 307 A.

dTTOTiGeaeai 307 A.

dpxai

deivaOrai, Milet u. Chalkis 222

dirob^Kxat, Athen, erst pe-

riklcisch 166

diro\oYicrrai, aegypt.-röm. 306 A.

duöXoToi, Thasos u. Akra-

gas 306 A.

dpx»T^KTU>v, Athen ... 23

doruvöuoi, Athen . . • . 192, 1

ßoOXapxoq 193,

4

Ypanucrr€Üc„ Athen, beim

Parthenon 21 f.

bauoaioq>ü\aK€<;, Dyme . 193, 4

brjuapxoi, Athen, Vcrhält-

niss zur Flotte . 217, 2* 223, 1

bictiTnrai, Athen . . 234. l 26S

biKaoTai Kardbripouc, Athen 235
' EXXn.voTauim, Athen qcl 127, 1.

imineXnTal tuiv veiwptwv,

Athen 217

£mueXr|Tfi<; für ^mard-rn,«; 23, 1

imardxax, Athen, beim

Parthenon 21 ff.

^ttio*t(xt€iv bei den Schrift-

stellern 23, 1

^mxPiqxapdSewsToö Xeirroö

X<xXkoü, Magnesia a. M. 277, 2

Digitizfd by Google
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j)Xtaorai, in den Epheten- TaZloqwXdKiov, Archiv . . . 193. 4

223 f. %Q\ ff.

KardXoYoi, Epidauros . . 306 A. yXujo*o*oköuov, Thera, Ar-

KUiXaKplrm, Athen, Stel- }0s, I

lung und Eingehen . . 58. 6jl YpduuaTOt, br|UÖoia (tt\$ ttö-

164—168 Xeuuc), Delphi . 306 A.

XotKJTcd , ol TpiCtKOVTd, Koivd, Athen . . toi. 1

L1L 1 YoauuaTcTov Archiv. Nvsayt VA fc* fc* VA l V_ l \J r 1 .ki ^0 III »
j _J

VA

XoYiaxai Upoi, Ephesos . 80 A. und Delphi . . . 193, 4. ^06 A
218, 1 YpauuarocpuXdKiov, bauöat-

vauirryroi, ai £k tuiv vew- 306 A.

piwv, Athen .... 214. 216 Ypa(piov xiDv öpxujv, Hali-

vaupoi, Messana .... 218, 1 306 A.

veumoioi, nicht athenisch 24

v€tüpo(, Athen . . . . 213. 217 Adircbov, ävaBeivat ci<; tö b..

vouo(puXaK€C, Athen, im too A.

5. Jhd. . 170— 176 beK^Tnc TrßAfiioc ..... 182 f1 - - 1

jüngere 171 f. i77 ^02 ff

öbeXovöuoi, Trozen . . . 277,2

ndpebpoi, Athen .... 24 :iO f

irpoaTciTcu; bauoaio<puXd- bn, uöoiov, briuöoia Archiv IQ}. 4

}o8 A.

Tauiai einzelner Behör- bid ..... . 102 1 ^06 A.

24 f. bicrrpacpri, bidYpauua . . .

TauiaiderPhylcn.Demen, bidxotYuct. bidratic biaxdx-

^04. L.

rauiai ty\$ öeoü, Athen . 25,

1

blKCU TTpÖblKOl "U2 A.

127, l. m, 1. i£8f. bdoic, ihre Beurkundung . 102. I

„ TÜJv&XXujvBeüjv, Ath. iMf.

„ th«; Upä<; biaxdEeux;, 308 A.

£b€6Xov, Ö€ivai iiti tö Ib.,

„ tiöv TeixoTToiOüv, Ath. 309 A.

Tpin.poTroioi, Athen . . . 213 ix. bei Preisangaben . . . 27

1

(ppoupoi der Burg, Athen I 46, I ^KffcppdYKJua, Urkunde in

(ppoupoi des epidauri- 302 A.

schen Hieron .... 310 2v6eua, Bankeinlage . . . SqA.

XoXkoXöyoi, Neapel . . . 277

Xpuaovöuoi, Leros . . . 277 ivti\t\a = iaox^Xeia, Epirus 313A.

dpxeta = Archivbeamte . . 192, 1 £vujvd = tTKTrjdi^, Chairo-

üpxeiov, äpxaia, Archiv . . LÄii 4 313 A.

Apxibduio^ iroXeuo«; . . . 1.82 16,3

312 A.

BouXeiov, Chalkadon . . . 308 A. 48 A.

ßouXeuoi«;, als Terminus . . 227 79- 1

Google
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Zü-faaTpov.CuYaaxpo.Archiv,

Delphi 305, 1

Oi^a, 6€uax(Z[£iv, 6€uaT{xn,c 8_o_A.

'kpd y pctuuctTK, Nysa

Upd biaTpaqpd, Kos
lepd bidTaEiq, Athen .

Upal ßußXoi, Aegypten

lepoi vöuot, Pergamon

»93,4

304, 1

107 A.

3Q.S, 1

308 A.

KaGiZ^iv = TiGevcu, Kos . 80 A.

KoxaßdXXeaGai 307 A.

Kaxd edXaaaav xal Kord ty\v 308 A.

KdTaAoYeiov, Archiv, Papyri 306 A.

KaxaXOeiv iq, 1

Karardaaciv .... 305, l 307 A.

KaraTiGeaBoi 307 A.

KaTaxiwpiZeiv 307 A.

Kißdmov für mvdiaa, Iasos

und Athen 263, 1

Kißurröc,, KißdjTiov, Mykonos
und Delphi, Archiv . . 30^, j

Actttoc, x<*Xk6c, 277, 2

MeraKOuiZetv $i

Namvföc, 216, 2

Nn.uovibn.c 221, 3

Hüvoboq 230 A.

0 + 1 = 1 221,3

ÖTriaeöbouoc, 309 A.

öpKOC, ÖpKIOV 122 A.

oök olb' öti bei irXeiu» XeYeiv,

Bedeutung der Formel . 241

TTeXoirovvnaiaKÖs iröXeuoc,

= 'EXXr|viKÖ<; iröXeuo^ . 123, 3

uoXeu€To6ai 44. 162, i

iröXiq, Akropolis, mit Artikel 146, 1

187,1

irpdTTeaGui (= eCaupd-rrc-

aöai), Schutz dagegen . üjj A.

irpobnda (vgl. bficat upöbiKoi) 3 1 2 A.

irpobiKlai, Vorrechte, Delphi 313 A.

irpovouia, Stratos . . . . 312 f. A.

irpoirpaEia, Stratos . . . 322 f. A.

Ik&os als r^pac 303 ff.

arod und ircpiaraai; .93, 1. 323,

1

TcOxo? brjuöaiov, Archiv,

Delphi 306 A.

•nGeaöai 307 A.

TpdireZa brjuoaia 79,1

"Ybuup, Wasseruhr, Vor-

kommen in den ältesten

Gerichtsreden 236

<fc€p€iv in der Urkunden-
sprache 192, i. 306 A.

XpeuxpuXdiaov, Termessos . 306 A.

XpntfMOYpaqriov, Didymoi . 306 A.

XiwpdZeiv, xwp&eiv . . . . 307 A.

VeubouapTupia 245, 1

22
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II. Stellenregister.

Aischines II . . .

II 12h .

III . .

Andokides III 5 .

III 3*

... 250

. . 254—256

. . . 251

L£L I39—H7
. . . 3QO

[Andokides] IV u^z
Andron s. Sachregister

Androtion . . . . s. Sachregister

Anonymus Argentinensis (vgl.

Sachregister)

§ 1 20. ff. 22 ff

.

§ 2a 29 ff. llq ff.

§ 2b. 9 ff. 40 ff. 75 A. I37ff. 2_L2

§ 3 4.V4S. 42 ff- Life

§4 44. ff- 162

§ 5 . . . . 52 ff. 25 A. 163. 1&2

§ 6 54 f. 143

§ 2 hl 56 ff 163 ff.

§ 8 (äff. 169 f. 178

§ 9 64 ff. 120 ff.

§ iß 21 ff 122
Anonymus bei Iamblich.

protr. p. 98, 2. 22 Pist. . 48 A.

Antiphon I Titel, § 1$. 23 . 260, 1

„ VI Schluss . . . 257, 1

Aristeides II 212 Ddf. . . 1x2 A.

Aristodemos 5^ 1 . . . . 283. 299

Aristophanes Ritter 556. 558 223, 2

„ 835 . . 204. 2

„ 1127 . . 311

». 1377 • • 4L 1

Aristoteles Eth. Nicom. IV 2 48 A.

rp.Athen, (s.Sachregister)

23, 4 .... 254, 1

32^5 .... L7J

46. 1 ...IL. 202 *

•

6l, I .... 153, I

p. XXXIV» . 232 f.

rhetor. II 12 . . 258, 2

1

•

l S. 238 Z. 1 lies uev[Ta]K[iaxiX(]ujv.

Athenaios XIII 592 D.

Cicero pro Balbo 12, 30

Cornelius Nepos

Themistocles 6^3 . .

6,4 • •

Deinarchos I 21 • •

Demosthencs XVIII

XIX .»1

M

»»

M

II

I»

>'

XX . .

23 •

XXII .

u •

XXIII 1 22

11 13

>> 11 &Q

[Demosthenes] XLIII 2
LX

Diodoros XI 32 f.

49^2 ,

. 190 A.

. 7_L_?

. 34i 1

. 286, 1

. 189,3

251

. 250 f.

240

287 f. 29J

?42
209

24. 229, I

230 A.

176, 2

239

>>

»» 40.4 •

41 • •

63, 64

29. • •

XII 38, 2 .

•1 4P, I. 2

XV 20,2 .

8«

- • 2S3

Beilage IV

. zsar

• 34,

1

.16, 2S4

. 104, I

. 3L 1

34

32

. 206, i

Ephoros s. Sachregister

Eratosthenes . . s. Sachregister

Etymolo^icumIMagn.254,42 6

Eupolis fr. 25. 96 Kock . 48, 1

Frontinus I ijU>< . . . 283. 299

Harpokration ßouXeuoK; . . 227, 2

„ 'Apxibduioc

uöXeuoq . i&2

1 S. 223 Text L Z. lies Aristocratea.

* Im Texte irrig XLIII ^8.

>y Google
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Harpokration öirob^KTOt . . 165 £

Herodotos VIII 54 ... . 92 A.

„ VI 109— 116. . 318 A.

„ VI in ... . 317 A.

Hesychios vapoO? .... 218, 1

Hypereides IV 13 Bl. . . 242

Isaios VIII 26r, 1

[Isokrates] I 254

I 2& 48 A.

Isokrates II ... . 252, 2, 254. 1

1, VII 253

»» >i 1 2Q7i I

» XV 2 $2, 3

XVII 6j . . . 261, 2

„ 16.48 . . 258,2

xviii 23_i fr.

11 XXI 258, 2

Iustinus II 15, 4 286, 1

„ II Ii 12 .... 34, 1

„ III 6, 4 123

Kleidemos . . . s. Sachregister.

Lexicon Cantabrigense vo-

|no<puAaK€s 170—

3

Lysias I 30 175

[Lysias] II 253

Lysias XVII 262, 1

„ XXIII 243, 1

Papyrus Argentin. Graec. 84

s. Anonymus.
Philochoros . . . s. Sachregister.

Piaton Gesetze 755 A. . . 64

.» 11 766 D. . . 234, 1

» 11 865 A. . . 230 A.

„ Kratylos 411 D. . . 222 A.

„ Lysis 205 CD. ... 58, 2

„ Theaitet. 172D.201 B. 237
Plutarchos Aristeides 24 . 39

.1 „ 25 . i2J f.

»1

11

Plutarchos Perikles L2. . 32, 2. 87

11 >, \A. • • ^2

11 11 12 . . LI4j 1

11 >> 2Ji • • 5*i 1

„ Philopoimen 14 . 204

„ Thentistokles i_9_. 287 f.

201. 2QQ f.

[Plutarchos] L. d. Andokidts

834 D. . . . 1 19 A.

835 A. . . . 118, 1

L. d. Demosthenes

847 C. . . . 18& 3

L. d. Lykurgos

841 C. . . . iL 1

POIIUX VIII 1Q& 2JJi

Polyainos I 30, 5(4] .... 289,

Polybios II 62, 6 205

„ XII ii, 2 308 A.

Schol. Aristid. (Marcian.) zu

II 171,1 Ddf. 48, 1

„ III 209,30 . 125,3

„ Aristoph. Fried. 605. 30, 5

„ „ Ritter 814. 283.286

Vögel 556. 51, 1

[Simonides] epigr. 105 B* . 14, i

Strabo IX 395 22

Theophrastos . . s. Sachregister

Theopompos . . s. Sachregister

Thukydidcs I 90 ff. . Beilage IV

»

I

I

I

I

I

1

I

I

90, 2 . 293, 295

92 . 284,1. 285, 293.

29J

2ii L2
103,1 •

112,5 •

'35, 2.3

158 .

I32i4
II 13, 3-

II 60,5 .

292. 295

. 104,

1

iL» 1

. 298 A.

. 295-98

. 295 f.

36

. 296 f.
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American Journal of Archacology 1897 I 1^2 222

Ancient Greek Inscriptions in the British Museum {GIBrM.)

IL 477 (= Dittenberger il 510) 309 A.

Bulletin de Correspondance Hellönique {BCH)
1896 XX 695 2_7j

1900 XXIV 190 277, 1

Corpus Inscriptionum Atticarum {CIA.)

I 32 A 22. (= Dittenberger il 2j_i Michel iL 75] ... . 13, 1

„ I 6_i (= Dittenberger n, 52J Michel il £8) 223 ff.

IZ2 ?_L2ia

„ I 226 (= Michel il 556) ijj

m 1 260. L3J

„ II 314 (= Dittenberger il 197; Michel n. 126) 308 A.

„ II 581 (= Michel il 678) 58,2

II 793 a 9 ff. 20Ü f.

II 793 b 44 ff- 2üS f.

II 793* 71 20& 1

II 795/ 7k ff- 209

„ II 799 d 23 ff. 204, L 2.LQ

II 807 a 45. 42. 207, 2

., II 807 b 42—60 2Q2 f.

„ IV 1 p. 18 il 6_i a (= Dittenberger rL L22 A.

., IV 1 p. 65 rL 3^c (= Dittenberger rL 27} 213 f.

m IV 1 p. 104 rL 418h (= Dittenberger n, i_5J Michel il 1031) 144

,, IV 1 p. mg iL 446« (= Michel il 598) 14, 3

IV 1 p. 138 rL 18, 12 (= Michel il 810) 1 91, 1

IV 1 p. 144 il 7& a 214

„ IV 1 p. 198 IL 373"" 216,2

„ IV 2 p. 203 il 834 b col. II 75 (= Dittenberger dl 587;

Michel iL 581) 2_t_o

„ IV 2 p. 272 il 877 b 221, 3

Corpus Inscriptionum Graecarum (CIG.)

il 2265 303

„ il 4697 (= Strack Dynastie d. Ptolemaeer rL 69} . . 392 f- A.

Corpus Inscriptionum Graecarum Graeciae Septentrionalis {IGSept.)

n I 23j (= Dittenberger il 589; Michel &, 698) 304

,, III L 150 Z2j 1 a. E.

III 1, 442 (= Dittenberger n, 478; Michel rL 310) . • . 312 A.

1 Nach A. Wilhelm Ath. Mitth. 1898 XXIII 491 war TTÖV (nicht älNXV) TÖ

'EKaXÖfiTTebov zu citiren.

* S. auch unter Latyschev IPontEux.
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Dittcnberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum ed. II 1

„ n. 177 (= Michel n. 34) 304, 1

n. 940 . 79, 1

'E<pr|Hq>k äpxcuoXcrriKri 1897 Sp. 176 (= Dittenberger n. 911;

Michel n. 671) ... Beilage V
„ 1899 Sp. 1 (Dittenberger n. 938) ... 310

Inschriften von Magnesia {IvMag.)

n. 50 (= Dittenberger n. 261) 311,

1

n. 164 277,2

Inschriften von Pergamon (fvPerg.)

n. 255 (= Dittenberger n. 566; Michel n. 730) . 304 fr. 309

Inscriptiones Graecae Insularum Maris Aegaei (IGIns.)

III 330 (= Michel n. 1001) 305,1

HI 33i 307 A.

Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae (IGSicIt.)

n. 952 (= Michel n. 553) 306 A.

n. 977 a 72, 1

n. 1560 72, 1

Jahreshefte des öster. archaeol. Institutes 1899 II. Beibl. S. 27 fr. 79, 1

Kanopos, Decret von K., (= Strack Dynastie der Ptol. n. 38) . 307 A.

Latyschev Inscriptiones antiquae orae septentrion. Ponti Euxini

I n. 1 1 (= Dittenberger n. 596 ; Michel n. 336) ... 27, 2

n. 12 278,4

„ n. 16 (= CIG. 2058; Dittenberger n. 226; Michel n. 337) 271

280 f.

Michel, Recueil* d'Inscriptions grecques n. 524 279, 2

Mittheilungen des archaeologischen Instituts in Athen {Ath. Mitth)

1893 XVIII 192 130, 1

Revue de philologie 1900 XXIV 246 305, 1

Rheinisches Museum 1900 LV 508 305,1. 309 A.

Sammlung griechischer Diaicktinschriften {SGDI.)

n. 1336 (= Dittenberger ed. 1 n. 324; Michel n. 317) 313 A.

n. 2516 (= Michel n. 247) 305, 1

n. 2561 (= Dittenberger n. 438; Michel n. 995). . 3071". 309» 1

Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1898 S. 636 278, 3

1 Vgl. auch unter GIBrM., CIA., 'EqUIU. dpX-, IvMag. IvPtrg., IGStpt.

Latyschev IPontEux., SGDI.
s Vgl. auch unter CIA., IGStpt, Dittenberger Sylt., 'EqprjU. dpX-, IvPtrg., IGIns.

IGSicI, Latyschev IPontEux., SGDI.
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Papyr. Gr. 84*.

Zu Keil, Anon. Arg. Verlag von Karl J. Trübner, Strassbur
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